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Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch
Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten deutschen Erbländer der Oesterreichischen
Monarchie
StF: JGS Nr. 946/1811 idF BGBl. I Nr. 16/2020 (ABGB)

Einleitung.

Von den bürgerlichen Gesetzen überhaupt.

Begriff des bürgerlichen Rechtes.
§ 1. Der Inbegriff der Gesetze, wodurch die Privat-

Rechte und Pflichten der Einwohner des Staates unter
sich bestimmt werden, macht das bürgerliche Recht in
demselben aus.

§ 2. Sobald ein Gesetz gehörig kund gemacht wor-
den ist, kann sich niemand damit entschuldigen, daß
ihm dasselbe nicht bekannt geworden sey.

Anfang der Wirksamkeit der Gesetze.
§ 3. Die Wirksamkeit eines Gesetzes und die daraus

entspringenden rechtlichen Folgen nehmen gleich
nach der Kundmachung ihren Anfang; es wäre denn,
daß in dem kund gemachten Gesetze selbst der Zeit-
punct seiner Wirksamkeit weiter hinaus bestimmt
würde.

§ 5. Gesetze wirken nicht zurück; sie haben daher
auf vorhergegangene Handlungen und auf vorher er-
worbene Rechte keinen Einfluß.

Auslegung.
§ 6. Einem Gesetze darf in der Anwendung kein an-

derer Verstand beygelegt werden, als welcher aus der
eigenthümlichen Bedeutung der Worte in ihrem Zu-
sammenhange und aus der klaren Absicht des Gesetz-
gebers hervorleuchtet.

§ 7. Läßt sich ein Rechtsfall weder aus den Worten,
noch aus dem natürlichen Sinne eines Gesetzes ent-
scheiden, so muß auf ähnliche, in den Gesetzen be-
stimmt entschiedene Fälle, und auf die Gründe anderer
damit verwandten Gesetze Rücksicht genommen wer-
den. Bleibt der Rechtsfall noch zweifelhaft; so muß
solcher mit Hinsicht auf die sorgfältig gesammelten
und reiflich erwogenen Umstände nach den natürli-
chen Rechtsgrundsätzen entschieden werden.

§ 8. Nur dem Gesetzgeber steht die Macht zu, ein
Gesetz auf eine allgemein verbindliche Art zu erklä-
ren. Eine solche Erklärung muß auf alle noch zu ent-
scheidende Rechtsfälle angewendet werden, dafern
der Gesetzgeber nicht hinzufügt, daß seine Erklärung
bey Entscheidung solcher Rechtsfälle, welche die vor
der Erklärung unternommenen Handlungen und ange-
sprochenen Rechte zum Gegenstande haben, nicht be-
zogen werden solle.

Dauer des Gesetzes.
§ 9. Gesetze behalten so lange ihre Kraft, bis sie von

dem Gesetzgeber abgeändert oder ausdrücklich aufge-
hoben werden.

Andere Arten der Vorschriften, als:

a) Gewohnheiten.
§ 10. Auf Gewohnheiten kann nur in den Fällen, in

welchen sich ein Gesetz darauf beruft, Rücksicht ge-
nommen werden.

b) Provinzial-Statuten.
§ 11. Nur jene Statuten einzelner Provinzen und

Landesbezirke haben Gesetzeskraft, welche nach der
Kundmachung dieses Gesetzbuches von dem Landes-
fürsten ausdrücklich bestätigt werden.

c) Richterliche Aussprüche.
§ 12. Die in einzelnen Fällen ergangenen Verfügun-

gen und die von Richterstühlen in besonderen Rechts-
streitigkeiten gefällten Urtheile haben nie die Kraft ei-
nes Gesetzes, sie können auf andere Fälle oder auf an-
dere Personen nicht ausgedehnet werden.

d) Privilegien.
§ 13. Die einzelnen Personen oder auch ganzen Kör-

pern verliehenen Privilegien und Befreyungen sind, in
so fern hierüber die politischen Verordnungen keine
besondere Bestimmung enthalten, gleich den übrigen
Rechten zu beurtheilen.

Haupteintheilung des bürgerlichen Rechtes.
§ 14. Die in dem bürgerlichen Gesetzbuche enthal-

tenen Vorschriften haben das Personen-Recht, das Sa-
chenrecht und die denselben gemeinschaftlich zukom-
menden Bestimmungen zum Gegenstande.

Erster Theil.

Von dem Personen-Rechte.

Erstes Hauptstück.

Von den Rechten, welche sich auf persönliche Ei-
genschaften und Verhältnisse beziehen.

Personen-Rechte.
§ 15. Die Personen-Rechte beziehen sich theils auf

persönliche Eigenschaften und Verhältnisse; theils
gründen sie sich in dem Familien-Verhältnisse.

1. ABGB | § 1 - § 15

- 2 -

ABGB



I. Aus dem Charakter der Persönlichkeit.

Angeborne Rechte.
§ 16. Jeder Mensch hat angeborne, schon durch die

Vernunft einleuchtende Rechte, und ist daher als eine
Person zu betrachten. Sclaverey oder Leibeigenschaft,
und die Ausübung einer darauf sich beziehenden
Macht, wird in diesen Ländern nicht gestattet.

Rechtliche Vermuthung derselben.
§ 17. Was den angebornen natürlichen Rechten an-

gemessen ist, dieses wird so lange als bestehend an-
genommen, als die gesetzmäßige Beschränkung dieser
Rechte nicht bewiesen wird.

Erwerbliche Rechte.
§ 18. Jedermann ist unter den von den Gesetzen vor-

geschriebenen Bedingungen fähig, Rechte zu erwer-
ben.

Verfolgung der Rechte.
§ 19. Jedem, der sich in seinem Rechte gekränkt zu

seyn erachtet, steht es frey, seine Beschwerde vor der
durch die Gesetze bestimmten Behörde anzubringen.
Wer sich aber mit Hintansetzung derselben der eigen-
mächtigen Hülfe bedienet, oder, wer die Gränzen der
Nothwehre überschreitet, ist dafür verantwortlich.

§ 20. Auch solche Rechtsgeschäfte, die das Ober-
haupt des Staates betreffen, aber auf dessen Privat-
Eigenthum, oder auf die in dem bürgerlichen Rechte
gegründeten Erwerbungsarten sich beziehen, sind von
den Gerichtsbehörden nach den Gesetzen zu beurthei-
len.

II. Personenrechte der Minderjährigen und sonsti-
ger schutzberechtigter Personen

§ 21. (1) Minderjährige und Personen, die aus einem
anderen Grund als dem ihrer Minderjährigkeit alle
oder einzelne ihrer Angelegenheiten selbst gehörig zu
besorgen nicht vermögen, stehen unter dem besonde-
ren Schutz der Gesetze. Sie heißen schutzberechtigte
Personen.

(2) Minderjährige sind Personen, die das achtzehnte
Lebensjahr noch nicht vollendet haben; haben sie das
vierzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet, so sind sie
unmündig.

§ 22. Selbst ungeborne Kinder haben von dem Zeit-
puncte ihrer Empfängniß an, einen Anspruch auf den
Schutz der Gesetze. In so weit es um ihre und nicht
um die Rechte eines Dritten zu thun ist, werden sie als
Geborne angesehen; ein todtgebornes Kind aber wird
in Rücksicht auf die ihm für den Lebensfall vorbehal-
tenen Rechte so betrachtet, als wäre es nie empfangen
worden.

§ 23. In zweifelhaftem Falle, ob ein Kind lebendig
oder todt geboren worden sey, wird das Erstere vermu-
thet. Wer das Gegentheil behauptet, muß es beweisen.

III. Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit
§ 24. (1) Handlungsfähigkeit ist die Fähigkeit einer

Person, sich im jeweiligen rechtlichen Zusammen-
hang durch eigenes Handeln zu berechtigen und zu
verpflichten. Soweit nichts anderes bestimmt ist, setzt
sie Entscheidungsfähigkeit voraus; im jeweiligen Zu-
sammenhang können noch weitere Erfordernisse vor-
gesehen sein.

(2) Entscheidungsfähig ist, wer die Bedeutung und
die Folgen seines Handelns im jeweiligen Zusammen-
hang verstehen, seinen Willen danach bestimmen und
sich entsprechend verhalten kann. Dies wird im Zwei-
fel bei Volljährigen vermutet.

IV. Aus dem Verhältnisse einer moralischen Per-
son.

§ 26. Die Rechte der Mitglieder einer erlaubten Ge-
sellschaft unter sich werden durch den Vertrag oder
Zweck und die besondern für dieselben bestehenden
Vorschriften bestimmt. Im Verhältnisse gegen Andere
genießen erlaubte Gesellschaften in der Regel gleiche
Rechte mit den einzelnen Personen. Unerlaubte Ge-
sellschaften haben als solche keine Rechte, weder ge-
gen die Mitglieder, noch gegen Andere, und sie sind
unfähig, Rechte zu erwerben. Unerlaubte Gesellschaf-
ten sind aber diejenigen, welche durch die politischen
Gesetze ins besondere verbothen werden, oder offen-
bar der Sicherheit, öffentlichen Ordnung oder den gu-
ten Sitten widerstreiten.

§ 27. In wie fern Gemeinden in Rücksicht ihrer
Rechte unter einer besonderen Vorsorge der öffentli-
chen Verwaltung stehen, ist in den politischen Geset-
zen enthalten.

V. Aus dem Verhältnisse eines Staatsbürgers.
§ 28. Den vollen Genuß der bürgerlichen Rechte er-

wirbt man durch die Staatsbürgerschaft. Die Staats-
bürgerschaft in diesen Erbstaaten ist Kindern eines
Oesterreichischen Staatsbürgers durch die Geburt ei-
gen.

Rechte der Fremden
§ 33. Den Fremden kommen überhaupt gleiche bür-

gerliche Rechte und Verbindlichkeiten mit den Einge-
bornen zu, wenn nicht zu dem Genusse dieser Rech-
te ausdrücklich die Eigenschaft eines Staatsbürgers er-
fordert wird. Auch müssen die Fremden, um gleiches
Recht mit den Eingebornen zu genießen, in zweifel-
haften Fällen beweisen, daß der Staat, dem sie ange-
hören, die hierländigen Staatsbürger in Rücksicht des
Rechtes, wovon die Frage ist, ebenfalls wie die seini-
gen behandle.

§ 38. Die Gesandten, die öffentlichen Geschäftsträ-
ger und die in ihren Diensten stehenden Personen ge-
nießen die in dem Völkerrechte und in den öffentli-
chen Verträgen gegründeten Befreyungen.

§ 16 - § 38 | 1. ABGB
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VI. Personen-Rechte aus dem Religionsverhältnis-
se.

§ 39. Die Verschiedenheit der Religion hat auf die
Privat-Rechte keinen Einfluß, außer in so fern dieses
bey einigen Gegenständen durch die Gesetze ins be-
sondere angeordnet wird.

VII. Aus dem Familien-Verhältnisse Familie, Ver-
wandtschaft und Schwägerschaft.

§ 40. Unter Familie werden die Stammältern mit al-
len ihren Nachkommen verstanden. Die Verbindung
zwischen diesen Personen wird Verwandtschaft; die
Verbindung aber, welche zwischen einem Ehegatten
und den Verwandten des andern Ehegatten entsteht,
Schwägerschaft genannt.

§ 41. Die Grade der Verwandtschaft zwischen zwey
Personen sind nach der Zahl der Zeugungen, mittelst
welcher in der geraden Linie eine derselben von der
andern, und in der Seitenlinie beyde von ihrem nächs-
ten gemeinschaftlichen Stamme abhängen, zu bestim-
men. In welcher Linie und in welchem Grade jemand
mit dem einen Ehegatten verwandt ist, in eben der Li-
nie und in eben dem Grade ist er mit dem andern Ehe-
gatten verschwägert.

§ 42. Unter den Nahmen Aeltern werden in der Re-
gel ohne Unterschied des Grades alle Verwandte in
der aufsteigenden; und unter dem Nahmen Kinder, alle
Verwandte in der absteigenden Linie begriffen.

VIII. Schutz des Namens
§ 43. Wird jemandem das Recht zur Führung seines

Namens bestritten oder wird er durch unbefugten Ge-
brauch seines Namens (Decknamens) beeinträchtigt,
so kann er auf Unterlassung und bei Verschulden auf
Schadenersatz klagen.

Zweytes Hauptstück.

Von dem Eherechte.

Begriff der Ehe,
§ 44. Die Familien-Verhältnisse werden durch den

Ehevertrag gegründet. In dem Ehevertrage erklären
zwey Personen gesetzmäßig ihren Willen, in unzer-
trennlicher Gemeinschaft zu leben, Kinder zu zeugen,
sie zu erziehen, und sich gegenseitigen Beystand zu
leisten.

und des Eheverlöbnisses.
§ 45. Ein Eheverlöbniß oder ein vorläufiges Ver-

sprechen, sich zu ehelichen, unter was für Umständen
oder Bedingungen es gegeben oder erhalten worden,
zieht keine rechtliche Verbindlichkeit nach sich, weder
zur Schließung der Ehe selbst, noch zur Leistung des-
jenigen, was auf den Fall des Rücktrittes bedungen
worden ist.

Rechtliche Wirkung des Rücktrittes vom Ehever-
löbnisse.

§ 46. Nur bleibt dem Theile, von dessen Seite keine
gegründete Ursache zu dem Rücktritte entstanden ist,
der Anspruch auf den Ersatz des wirklichen Schadens
vorbehalten, welchen er aus diesem Rücktritte zu lei-
den beweisen kann.

Persönliche Rechtswirkungen der Ehe
§ 89. Die persönlichen Rechte und Pflichten der

Ehegatten im Verhältnis zueinander sind, soweit in
diesem Hauptstück nicht anderes bestimmt ist, gleich.

§ 90. (1) Die Ehegatten sind einander zur umfas-
senden ehelichen Lebensgemeinschaft, besonders zum
gemeinsamen Wohnen, sowie zur Treue, zur anständi-
gen Begegnung und zum Beistand verpflichtet.

(2) Im Erwerb des anderen hat ein Ehegatte mitzu-
wirken, soweit ihm dies zumutbar, es nach den Le-
bensverhältnissen der Ehegatten üblich und nicht an-
deres vereinbart ist.

(3) Jeder Ehegatte hat dem anderen in der Ausübung
der Obsorge für dessen Kinder in angemessener Weise
beizustehen. Soweit es die Umstände erfordern, ver-
tritt er ihn auch in den Obsorgeangelegenheiten des
täglichen Lebens.

§ 91. (1) Die Ehegatten sollen ihre eheliche Lebens-
gemeinschaft, besonders die Haushaltsführung, die
Erwerbstätigkeit, die Leistung des Beistandes und die
Obsorge, unter Rücksichtnahme aufeinander und auf
das Wohl der Kinder mit dem Ziel voller Ausgewo-
genheit ihrer Beiträge einvernehmlich gestalten.

(2) Von einer einvernehmlichen Gestaltung kann ein
Ehegatte abgehen, wenn dem nicht ein wichtiges An-
liegen des anderen oder der Kinder entgegensteht
oder, auch wenn ein solches Anliegen vorliegt, per-
sönliche Gründe des Ehegatten, besonders sein
Wunsch nach Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, als
gewichtiger anzusehen sind. In diesen Fällen haben
sich die Ehegatten um ein Einvernehmen über die
Neugestaltung der ehelichen Lebensgemeinschaft zu
bemühen.

§ 92. (1) Verlangt ein Ehegatte aus gerechtfertigten
Gründen die Verlegung der gemeinsamen Wohnung,
so hat der andere diesem Verlangen zu entsprechen, es
sei denn, er habe gerechtfertigte Gründe von zumin-
dest gleichem Gewicht, nicht mitzuziehen.

(2) Ungeachtet des Abs. 1, kann ein Ehegatte vor-
übergehend gesondert Wohnung nehmen, solange ihm
ein Zusammenleben mit dem anderen Ehegatten, be-
sonders wegen körperlicher Bedrohung, unzumutbar
oder dies aus wichtigen persönlichen Gründen ge-
rechtfertigt ist.

(3) In den Fällen der Abs. 1 und 2 kann jeder der
Ehegatten vor oder auch nach der Verlegung der Woh-
nung oder der gesonderten Wohnungnahme die Ent-
scheidung des Gerichtes beantragen. Das Gericht hat
im Verfahren außer Streitsachen festzustellen, ob das
Verlangen auf Verlegung der gemeinsamen Wohnung
oder die Weigerung mitzuziehen oder die gesonderte
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Wohnungnahme durch einen Ehegatten rechtmäßig
war oder ist. Es hat bei der Entscheidung auf die ge-
samten Umstände der Familie, besonders auf das
Wohl der Kinder, Bedacht zu nehmen.

Name
§ 93. (1) Die Ehegatten führen den von ihnen be-

stimmten gemeinsamen Familiennamen. Mangels ei-
ner solchen Bestimmung behalten sie ihre bisherigen
Familiennamen bei.

(2) Zum gemeinsamen Familiennamen können die
Verlobten oder Ehegatten einen ihrer Namen bestim-
men. Wird hiefür ein aus mehreren voneinander ge-
trennten oder durch einen Bindestrich verbundenen
Teilen bestehender Name herangezogen, so können
der gesamte Name oder dessen Teile verwendet wer-
den. Sie können auch einen aus den Familiennamen
beider gebildeten Doppelnamen zum gemeinsamen
Familiennamen bestimmen; dabei dürfen sie insge-
samt zwei Teile dieser Namen verwenden.

(3) Derjenige Ehegatte, dessen Familienname nicht
gemeinsamer Familienname ist, kann auch schon vor
Eheschließung bestimmen, dass er einen aus dem ge-
meinsamen Familiennamen und seinem Familienna-
men gebildeten Doppelnamen führt, sofern nicht der
gemeinsame Familienname bereits aus mehreren Tei-
len besteht; auch darf der Ehegatte, dessen Familien-
name aus mehreren Teilen besteht, nur einen dieser
Teile verwenden.

(4) Ein Doppelname ist durch einen Bindestrich
zwischen dessen einzelnen Teilen zu trennen.

§ 93a. (1) Ändert sich der Familienname eines Ehe-
gatten, so kann eine erneute Bestimmung vorgenom-
men werden.

(2) Wird die Ehe aufgelöst, so können die Ehegatten
jeden früher rechtmäßig geführten Familiennamen
wieder annehmen.

(3) Eine Person kann bestimmen, dass ihr Familien-
name dem Geschlecht angepasst wird, soweit dies der
Herkunft der Person oder der Tradition der Sprache
entspricht, aus der der Name stammt. Sie kann auch
bestimmen, dass eine auf das Geschlecht hinweisende
Endung des Namens entfällt.

§ 93b. Die Bestimmung oder Wiederannahme eines
Familiennamens nach den §§ 93 und 93a ist nur ein-
malig zulässig.

§ 93c. Namensrechtliche Erklärungen sind dem
Standesbeamten gegenüber in öffentlicher oder öffent-
lich beglaubigter Urkunde abzugeben. Ihre Wirkungen
treten ein, sobald sie dem Standesbeamten zukommen.

Sonstige Wirkungen der Ehe
§ 94. (1) Die Ehegatten haben nach ihren Kräften

und gemäß der Gestaltung ihrer ehelichen Lebensge-
meinschaft zur Deckung der ihren Lebensverhältnis-
sen angemessenen Bedürfnisse gemeinsam beizutra-
gen.

(2) Der Ehegatte, der den gemeinsamen Haushalt
führt, leistet dadurch seinen Beitrag im Sinn des

Abs. 1; er hat an den anderen einen Anspruch auf Un-
terhalt, wobei eigene Einkünfte angemessen zu be-
rücksichtigen sind. Dies gilt nach der Aufhebung des
gemeinsamen Haushalts zugunsten des bisher Unter-
haltsberechtigten weiter, sofern nicht die Geltendma-
chung des Unterhaltsanspruchs, besonders wegen der
Gründe, die zur Aufhebung des gemeinsamen Haus-
halts geführt haben, ein Mißbrauch des Rechtes wäre.
Ein Unterhaltsanspruch steht einem Ehegatten auch
zu, soweit er seinen Beitrag nach Abs. 1 nicht zu leis-
ten vermag.

(3) Auf Verlangen des unterhaltsberechtigten Ehe-
gatten ist der Unterhalt auch bei aufrechter Haushalts-
gemeinschaft ganz oder zum Teil in Geld zu leisten,
soweit nicht ein solches Verlangen, insbesondere im
Hinblick auf die zur Deckung der Bedürfnisse zur Ver-
fügung stehenden Mittel, unbillig wäre. Auf den Un-
terhaltsanspruch an sich kann im vorhinein nicht ver-
zichtet werden.

§ 95. Die Ehegatten haben an der Führung des ge-
meinsamen Haushalts nach ihren persönlichen Ver-
hältnissen, besonders unter Berücksichtigung ihrer be-
ruflichen Belastung, mitzuwirken. Ist jedoch ein Ehe-
gatte nicht erwerbstätig, so obliegt diesem die Haus-
haltsführung; der andere ist nach Maßgabe des § 91
zur Mithilfe verpflichtet.

§ 96. Der Ehegatte, der den gemeinsamen Haushalt
führt und keine Einkünfte hat, vertritt den anderen
bei den Rechtsgeschäften des täglichen Lebens, die er
für den gemeinsamen Haushalt schließt und die ein
den Lebensverhältnissen der Ehegatten entsprechen-
des Maß nicht übersteigen. Dies gilt nicht, wenn der
andere Ehegatte dem Dritten zu erkennen gegeben hat,
daß er von seinem Ehegatten nicht vertreten sein wol-
le. Kann der Dritte aus den Umständen nicht erkennen,
daß der handelnde Ehegatte als Vertreter auftritt, dann
haften beide Ehegatten zur ungeteilten Hand.

§ 97. Ist ein Ehegatte über die Wohnung, die der Be-
friedigung des dringenden Wohnbedürfnisses des an-
deren Ehegatten dient, verfügungsberechtigt, so hat
dieser einen Anspruch darauf, daß der verfügungsbe-
rechtigte Ehegatte alles unterlasse und vorkehre, da-
mit der auf die Wohnung angewiesene Ehegatte diese
nicht verliere. Dies gilt nicht, wenn das Handeln oder
Unterlassen des verfügungsberechtigten Ehegatten
durch die Umstände erzwungen wird.

§ 98. Wirkt ein Ehegatte im Erwerb des anderen mit,
so hat er Anspruch auf angemessene Abgeltung sei-
ner Mitwirkung. Die Höhe des Anspruchs richtet sich
nach der Art und Dauer der Leistungen; die gesamten
Lebensverhältnisse der Ehegatten, besonders auch die
gewährten Unterhaltsleistungen, sind angemessen zu
berücksichtigen.

§ 99. Ansprüche auf Abgeltung der Mitwirkung ei-
nes Ehegatten im Erwerb des anderen (§ 98) sind ver-
erblich, unter Lebenden oder von Todes wegen über-
tragbar und verpfändbar, soweit sie durch Vertrag oder
Vergleich anerkannt oder gerichtlich geltend gemacht
worden sind.

§ 93 - § 99 | 1. ABGB
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§ 100. Der § 98 berührt nicht vertragliche Ansprü-
che eines Ehegatten an den anderen aus einem Mit-
oder Zusammenwirken im Erwerb. Solche Ansprüche
schließen einen Anspruch nach § 98 aus; bei einem
Dienstverhältnis bleibt dem Ehegatten jedoch der An-
spruch nach § 98 gewahrt, soweit er seine Ansprüche
aus dem Dienstverhältnis übersteigt.

Drittes Hauptstück

Rechte zwischen Eltern und Kindern

Erster Abschnitt

Allgemeine Bestimmungen

Allgemeine Grundsätze
§ 137. (1) Eltern und Kinder haben einander beizu-

stehen und mit Achtung zu begegnen. Die Rechte und
Pflichten des Vaters und der Mutter sind, soweit nicht
anderes bestimmt ist, gleich.

(2) Eltern haben das Wohl ihrer minderjährigen Kin-
der zu fördern, ihnen Fürsorge, Geborgenheit und eine
sorgfältige Erziehung zu gewähren. Die Anwendung
jeglicher Gewalt und die Zufügung körperlichen oder
seelischen Leides sind unzulässig. Soweit tunlich und
möglich sollen die Eltern die Obsorge einvernehmlich
wahrnehmen.

Kindeswohl
§ 138. In allen das minderjährige Kind betreffenden

Angelegenheiten, insbesondere der Obsorge und der
persönlichen Kontakte, ist das Wohl des Kindes (Kin-
deswohl) als leitender Gesichtspunkt zu berücksichti-
gen und bestmöglich zu gewährleisten. Wichtige Kri-
terien bei der Beurteilung des Kindeswohls sind ins-
besondere

1. eine angemessene Versorgung, insbesondere mit
Nahrung, medizinischer und sanitärer Betreuung
und Wohnraum, sowie eine sorgfältige Erziehung
des Kindes;

2. die Fürsorge, Geborgenheit und der Schutz der
körperlichen und seelischen Integrität des Kin-
des;

3. die Wertschätzung und Akzeptanz des Kindes
durch die Eltern;

4. die Förderung der Anlagen, Fähigkeiten, Neigun-
gen und Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes;

5. die Berücksichtigung der Meinung des Kindes in
Abhängigkeit von dessen Verständnis und der Fä-
higkeit zur Meinungsbildung;

6. die Vermeidung der Beeinträchtigung, die das
Kind durch die Um- und Durchsetzung einer Maß-
nahme gegen seinen Willen erleiden könnte;

7. die Vermeidung der Gefahr für das Kind, Übergrif-
fe oder Gewalt selbst zu erleiden oder an wichti-
gen Bezugspersonen mitzuerleben;

8. die Vermeidung der Gefahr für das Kind, rechts-
widrig verbracht oder zurückgehalten zu werden
oder sonst zu Schaden zu kommen;

9. verlässliche Kontakte des Kindes zu beiden Eltern-
teilen und wichtigen Bezugspersonen sowie siche-
re Bindungen des Kindes zu diesen Personen;

10. die Vermeidung von Loyalitätskonflikten und
Schuldgefühlen des Kindes;

11. die Wahrung der Rechte, Ansprüche und Interes-
sen des Kindes sowie

12. die Lebensverhältnisse des Kindes, seiner Eltern
und seiner sonstigen Umgebung.

§ 139. (1) Dritte dürfen in die elterlichen Rechte nur
insoweit eingreifen, als ihnen dies durch die Eltern
selbst, unmittelbar auf Grund des Gesetzes oder durch
eine behördliche Verfügung gestattet ist.

(2) Eine mit einem Elternteil und dessen minderjäh-
rigem Kind nicht nur vorübergehend im gemeinsamen
Haushalt lebende volljährige Person, die in einem fa-
miliären Verhältnis zum Elternteil steht, hat alles den
Umständen nach Zumutbare zu tun, um das Kindes-
wohl zu schützen. Soweit es die Umstände erfordern,
vertritt sie den Elternteil auch in Obsorgeangelegen-
heiten des täglichen Lebens.

Zweiter Abschnitt

Abstammung des Kindes

a) Allgemeines
§ 140. Die nach diesem Gesetzbuch begründete Ab-

stammung und deren Änderung sowie die Feststellung
der Nichtabstammung wirken gegenüber jedermann.

Handlungsfähigkeit in Abstammungsangelegen-
heiten

§ 141. (1) Eine Person kann in Angelegenheiten ih-
rer Abstammung und der Abstammung von ihr rechts-
wirksam handeln, wenn sie entscheidungsfähig ist. Im
Zweifel wird das Vorliegen der Entscheidungsfähig-
keit bei mündigen Minderjährigen vermutet.

(2) Minderjährige bedürfen darüber hinaus der Zu-
stimmung ihres gesetzlichen Vertreters. Handelt der
gesetzliche Vertreter selbst, so bedarf er der Zustim-
mung des Minderjährigen.

(3) Ist eine Person in Angelegenheiten der Abstam-
mung nicht entscheidungsfähig, so kann ihr gesetzli-
cher Vertreter für sie handeln. Ist die vertretene Person
volljährig, so gilt § 250 Abs. 2 sinngemäß. Die Vater-
schaft oder Elternschaft kann eine Person jedoch nur
selbst anerkennen.

(4) Der gesetzliche Vertreter hat sich vom Wohl der
vertretenen Person leiten zu lassen. Seine Vertretungs-
handlungen in Angelegenheiten der Abstammung be-
dürfen nicht der Genehmigung des Gerichts.
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Rechtsnachfolge in Abstammungsangelegenheiten
§ 142. Nach dem Tod der betroffenen Person kann

die Feststellung der Abstammung, deren Änderung
oder die Feststellung der Nichtabstammung von den
Rechtsnachfolgern oder gegen diese bewirkt werden.

b) Abstammung von der Mutter
§ 143. Mutter ist die Frau, die das Kind geboren hat.

c) Abstammung vom Vater

Abstammung vom Vater und vom anderen Eltern-
teil

§ 144. (1) Vater des Kindes ist der Mann,

1. der mit der Mutter im Zeitpunkt der Geburt des
Kindes verheiratet ist oder als Ehemann der Mutter
nicht früher als 300 Tage vor der Geburt des Kin-
des verstorben ist oder

2. der die Vaterschaft anerkannt hat oder

3. dessen Vaterschaft gerichtlich festgestellt ist.

(2) Ist an der Mutter innerhalb von nicht mehr als 300
und nicht weniger als 180 Tagen vor der Geburt ei-
ne medizinisch unterstützte Fortpflanzung durch-
geführt worden, so ist die Frau Elternteil,

1. die mit der Mutter im Zeitpunkt der Geburt des
Kindes in eingetragener Partnerschaft verbunden
ist oder als eingetragene Partnerin der Mutter nicht
früher als 300 Tage vor der Geburt des Kindes ver-
storben ist oder

2. die die Elternschaft anerkannt hat oder

3. deren Elternschaft gerichtlich festgestellt ist.
(3) Auf diese Frau sind die auf den Vater und die Va-

terschaft Bezug nehmenden Bestimmungen in diesem
Gesetz und anderen bundesgesetzlichen Vorschriften
sinngemäß anzuwenden. Gelten im Verhältnis der El-
tern zu ihrem Kind und zwischen den Eltern besondere
Rechte und Pflichten, so kommen diese gleicherma-
ßen zur Anwendung.

(4) Würden nach Abs. 1 Z 1 mehrere Männer als Va-
ter in Betracht kommen, so ist derjenige von ihnen Va-
ter, der mit der Mutter zuletzt die Ehe geschlossen hat.
Würden nach Abs. 2 Z 1 mehrere Frauen in Betracht
kommen, so ist diejenige von ihnen Elternteil, die mit
der Mutter zuletzt die eingetragene Partnerschaft be-
gründet hat.

Anerkenntnis des Vaters und des anderen Eltern-
teils

§ 145. (1) Die Vaterschaft oder Elternschaft wird
durch persönliche Erklärung in inländischer öffentli-
cher oder öffentlich-beglaubigter Urkunde anerkannt.
Dem Anerkenntnis der Elternschaft ist ein Nachweis
über die an der Mutter durchgeführte medizinisch un-
terstützte Fortpflanzung (§ 144 Abs. 2) beizulegen.
Das Anerkenntnis wirkt ab dem Zeitpunkt der Erklä-
rung, sofern die Urkunde oder ihre öffentlich-beglau-

bigte Abschrift mit den nötigen Nachweisen dem
Standesbeamten zukommt.

(2) Das Anerkenntnis soll eine genaue Bezeichnung
des Anerkennenden, der Mutter und des Kindes, so-
fern es bereits geboren ist, enthalten.

(3) Für Zustimmungen zum Anerkenntnis gelten die
Abs. 1 und 2 entsprechend.

§ 146. (1) Das Kind oder die Mutter, sofern sie ent-
scheidungsfähig sowie am Leben ist, können gegen
das Anerkenntnis innerhalb von zwei Jahren ab
Kenntnis von dessen Rechtswirksamkeit bei Gericht
Widerspruch erheben.

(2) Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die zum
Widerspruch berechtigte Person minderjährig oder
nicht entscheidungsfähig ist oder innerhalb des letzten
Jahres der Frist durch ein unvorhergesehenes oder un-
abwendbares Ereignis am Widerspruch gehindert ist.

§ 147. (1) Steht zum Zeitpunkt der Anerkennung be-
reits die Vaterschaft eines anderen Mannes fest, so
wird das Anerkenntnis erst rechtswirksam, sobald mit
allgemein verbindlicher Wirkung festgestellt ist, dass
der andere Mann nicht der Vater des betreffenden Kin-
des ist.

(2) Ein zu einem Zeitpunkt, zu dem die Abstam-
mung des Kindes von einem anderen Mann feststand,
abgegebenes Vaterschaftsanerkenntnis wird jedoch
rechtswirksam, wenn das Kind dem Anerkenntnis in
öffentlicher oder öffentlich beglaubigter Urkunde zu-
stimmt. Ist das Kind minderjährig, so wird das An-
erkenntnis überdies nur rechtswirksam, wenn die ent-
scheidungsfähige Mutter selbst den Anerkennenden in
der genannten Form als Vater bezeichnet. Das Aner-
kenntnis wirkt ab dem Zeitpunkt seiner Erklärung, so-
fern die über diese Erklärung sowie über die Zustim-
mung zum Anerkenntnis und, falls erforderlich, über
die Bezeichnung des Anerkennenden als Vater errich-
teten Urkunden oder ihre öffentlich-beglaubigten Ab-
schriften dem Standesbeamten zukommen.

(3) Der Mann, der als Vater feststand, oder die Mut-
ter, sofern sie entscheidungsfähig sowie am Leben ist
und nicht nach Abs. 2 den Anerkennenden als Vater
bezeichnet hat, kann gegen das Anerkenntnis bei Ge-
richt Widerspruch erheben. § 146 gilt entsprechend.

(4) Für die Zustimmung des minderjährigen Kindes
ist der Kinder- und Jugendhilfeträger gesetzlicher Ver-
treter des Kindes.

Gerichtliche Feststellung der Vaterschaft
§ 148. (1) Als Vater hat das Gericht den Mann fest-

zustellen, von dem das Kind abstammt. Der Antrag
kann vom Kind gegen den Mann oder von diesem ge-
gen das Kind gestellt werden.

(2) Auf Antrag des Kindes kann der Mann als Vater
festgestellt werden, welcher der Mutter innerhalb von
nicht mehr als 300 und nicht weniger als 180 Tagen
vor der Geburt beigewohnt hat oder mit dessen Samen
an der Mutter in diesem Zeitraum eine medizinisch
unterstützte Fortpflanzung durchgeführt worden ist, es
sei denn, er weist nach, dass das Kind nicht von ihm
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abstammt. Eine solche Feststellung ist nach Ablauf
von zwei Jahren nach dem Tod des Mannes nicht mehr
möglich, es sei denn, das Kind weist nach, dass ihm
der Beweis nach Abs. 1 aus Gründen auf Seiten des
Mannes nicht gelingt.

(3) Ist an der Mutter innerhalb der im Abs. 2 ge-
nannten Frist eine medizinisch unterstützte Fortpflan-
zung mit dem Samen eines Dritten durchgeführt wor-
den, so ist als Vater der Mann festzustellen, der dieser
medizinisch unterstützten Fortpflanzung in Form ei-
nes Notariatsakts zugestimmt hat, es sei denn, er weist
nach, dass das Kind nicht durch diese medizinisch un-
terstützte Fortpflanzung gezeugt worden ist.

(4) Ein Dritter, dessen Samen für eine medizinisch
unterstützte Fortpflanzung verwendet wird, kann nicht
als Vater des mit seinem Samen gezeugten Kindes
festgestellt werden. Dritter ist, wer seinen Samen einer
für medizinisch unterstützte Fortpflanzungen zugelas-
senen Krankenanstalt mit dem Willen überlässt, nicht
selbst als Vater eines mit diesem Samen gezeugten
Kindes festgestellt zu werden.

§ 149. (1) Der gesetzliche Vertreter hat dafür zu sor-
gen, dass die Vaterschaft festgestellt wird, es sei denn,
dass die Feststellung der Vaterschaft für das Wohl
des Kindes nachteilig ist oder die Mutter von ihrem
Recht, den Namen des Vaters nicht bekanntzugeben,
Gebrauch macht.

(2) Der Kinder- und Jugendhilfeträger hat die Mutter
darauf aufmerksam zu machen, welche Folgen es hat,
wenn die Vaterschaft nicht festgestellt wird.

Vaterschaftsfeststellung bei bestehender Abstam-
mung

§ 150. Das Kind kann die Feststellung seiner Ab-
stammung auch beantragen, wenn die Vaterschaft ei-
nes anderen Mannes bereits feststeht. In einem sol-
chen Fall hat die Feststellung der Abstammung die
vom Gericht auszusprechende Wirkung, dass das Kind
nicht vom anderen Mann abstammt.

Feststellung der Nichtabstammung vom Ehemann
der Mutter

§ 151. (1) Stammt ein Kind, das während der Ehe
der Mutter oder vor Ablauf von 300 Tagen nach dem
Tod des Ehemanns der Mutter geboren worden ist,
nicht von diesem ab, so hat das Gericht dies auf An-
trag festzustellen.

(2) Der Antrag kann vom Kind gegen den Mann und
von diesem gegen das Kind gestellt werden.

§ 152. Hat der Ehemann der Mutter einer medizi-
nisch unterstützten Fortpflanzung mit dem Samen ei-
nes Dritten in Form eines Notariatsakts zugestimmt,
so kann nicht die Feststellung begehrt werden, dass
das mit dem Samen des Dritten gezeugte Kind nicht
vom Ehemann der Mutter abstammt.

§ 153. (1) Ein Antrag auf Feststellung, dass das
Kind nicht vom Ehemann der Mutter abstammt, kann
binnen zwei Jahren ab Kenntnis der hiefür sprechen-
den Umstände gestellt werden. Diese Frist beginnt frü-

hestens mit der Geburt des Kindes, im Fall einer Än-
derung der Abstammung frühestens mit der Wirksam-
keit der Änderung. Ein Antrag ist nicht zulässig, so-
lange die Abstammung des Kindes von einem anderen
Mann feststeht.

(2) Der Lauf der Frist ist gehemmt, solange die an-
tragsberechtigte Person minderjährig oder nicht ent-
scheidungsfähig ist oder innerhalb des letzten Jahres
der Frist durch ein unvorhergesehenes oder unab-
wendbares Ereignis an der Antragstellung gehindert
ist.

(3) Später als 30 Jahre nach der Geburt des Kindes
oder nach einer Änderung der Abstammung kann nur
das Kind die Feststellung der Nichtabstammung be-
gehren.

Rechtsunwirksamerklärung des Vaterschaftsaner-
kenntnisses

§ 154. (1) Das Gericht hat das Anerkenntnis für
rechtsunwirksam zu erklären

1. von Amts wegen, wenn

a) das Anerkenntnis oder – im Fall des § 147 Abs. 2
– die Zustimmung des Kindes oder die Bezeich-
nung des Anerkennenden als Vater durch die Mut-
ter nicht den Formvorschriften entspricht oder

b) der Anerkennende oder – im Fall des § 147 Abs. 2
– die Mutter oder das Kind nicht entscheidungsfä-
hig war oder der gesetzliche Vertreter des Kindes
nicht zugestimmt hat, es sei denn, dass der Mangel
der gesetzlichen Vertretung nachträglich behoben
wurde oder dass der Anerkennende nach Erreichen
der Entscheidungsfähigkeit sein Anerkenntnis ge-
billigt hat;

2. aufgrund eines Widerspruchs, es sei denn, es ist
erwiesen, dass das Kind vom Anerkennenden ab-
stammt oder – wenn das Kind durch eine medizi-
nisch unterstützte Fortpflanzung mit dem Samen ei-
nes Dritten gezeugt worden ist – dass der Anerken-
nende dem in Form eines Notariatsakts zugestimmt
hat;

3. auf Antrag des Anerkennenden, wenn er beweist,

a) dass sein Anerkenntnis durch List, ungerechte und
gegründete Furcht oder Irrtum darüber veranlasst
worden ist, dass das Kind von ihm abstammt oder
dass an der Mutter eine medizinisch unterstützte
Fortpflanzung mit seinem Samen oder mit seiner
Zustimmung mit dem Samen eines Dritten vorge-
nommen wurde oder

b) dass das Kind nicht von ihm abstammt und er erst
nachträglich von Umständen Kenntnis erlangt hat,
die für die Nichtabstammung des Kindes sprechen.

(2) Der Antrag nach Abs. 1 Z 3 kann längstens bis
zum Ablauf von zwei Jahren nach Entdeckung der
Täuschung, des Irrtums oder der genannten Umstände
oder nach Wegfall der Zwangslage erhoben werden.
Die Frist beginnt frühestens mit der Geburt des Kin-
des.
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Dritter Abschnitt

Name
§ 155. (1) Das Kind erhält den gemeinsamen Fami-

liennamen der Eltern. Es kann aber auch der Doppel-
name eines Elternteils (§ 93 Abs. 3) zum Familienna-
men des Kindes bestimmt werden.

(2) Führen die Eltern keinen gemeinsamen Fami-
liennamen, so kann zum Familiennamen des Kindes
der Familienname eines Elternteils bestimmt werden.
Wird hiefür ein aus mehreren voneinander getrennten
oder durch einen Bindestrich verbundenen Teilen be-
stehender Name herangezogen, so können der gesamte
Name oder dessen Teile verwendet werden. Es kann
auch ein aus den Familiennamen beider Elternteile ge-
bildeter Doppelname bestimmt werden; dabei dürfen
aber höchstens zwei Teile dieser Namen verwendet
werden. Ein Doppelname ist durch einen Bindestrich
zwischen dessen einzelnen Teilen zu trennen.

(3) Mangels einer solchen Bestimmung erhält das
Kind den Familiennamen der Mutter, auch wenn die-
ser ein Doppelname ist.

§ 156. (1) Den Familiennamen des Kindes bestimmt
die mit der Pflege und Erziehung betraute Person.
Mehrere damit betraute Personen haben das Einver-
nehmen herzustellen; es genügt aber die Erklärung ei-
ner von ihnen, sofern sie versichert, dass die andere
damit einverstanden ist oder das Einvernehmen nicht
mit zumutbarem Aufwand erreicht werden kann.

(2) Entscheidungsfähige Personen bestimmen ihren
Familiennamen selbst. Die Entscheidungsfähigkeit
wird bei mündigen Minderjährigen vermutet.

§ 157. (1) Die Bestimmung eines Familiennamens
nach § 155 ist nur einmalig zulässig.

(2) Ändert sich der Familienname der Eltern oder
eines Elternteils oder heiraten die Eltern einander, so
kann der Familienname des Kindes erneut bestimmt
werden. Das Gleiche gilt bei Änderungen in der Per-
son eines Elternteils, etwa bei einer Annahme an Kin-
desstatt oder bei einer Begründung oder Änderung der
Abstammung des Kindes.

(3) Auf die Bestimmung des Familiennamens des
Kindes sind die §§ 93a und 93c anzuwenden.

Vierter Abschnitt

Obsorge

Inhalt der Obsorge
§ 158. (1) Wer mit der Obsorge für ein minderjähri-

ges Kind betraut ist, hat es zu pflegen und zu erziehen,
sein Vermögen zu verwalten und es in diesen sowie al-
len anderen Angelegenheiten zu vertreten; Pflege und
Erziehung sowie die Vermögensverwaltung umfassen
auch die gesetzliche Vertretung in diesen Bereichen.

(2) Solange ein Elternteil minderjährig ist, hat er
nicht das Recht und die Pflicht, das Vermögen des
Kindes zu verwalten und das Kind zu vertreten. Ein
volljähriger Elternteil muss, um sein Kind vertreten
und dessen Vermögen verwalten zu können, über jene

Entscheidungsfähigkeit verfügen, die ein Handeln in
eigenen Angelegenheiten erfordert; § 181 ist sinnge-
mäß anzuwenden.

Wohlverhaltensgebot
§ 159. Bei Ausübung der Rechte und Erfüllung der

Pflichten nach diesem Hauptstück ist zur Wahrung des
Kindeswohls alles zu unterlassen, was das Verhältnis
des Minderjährigen zu anderen Personen, denen nach
diesem Hauptstück das Kind betreffende Rechte und
Pflichten zukommen, beeinträchtigt oder die Wahr-
nehmung von deren Aufgaben erschwert.

Pflege, Erziehung und Bestimmung des Aufent-
halts des Kindes

§ 160. (1) Die Pflege des minderjährigen Kindes
umfasst besonders die Wahrnehmung des körperlichen
Wohles und der Gesundheit sowie die unmittelbare
Aufsicht, die Erziehung besonders die Entfaltung der
körperlichen, geistigen, seelischen und sittlichen Kräf-
te, die Förderung der Anlagen, Fähigkeiten, Neigun-
gen und Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes so-
wie dessen Ausbildung in Schule und Beruf.

(2) Das Ausmaß der Pflege und Erziehung richtet
sich nach den Lebensverhältnissen der Eltern.

(3) Die Eltern haben in Angelegenheiten der Pflege
und Erziehung auch auf den Willen des Kindes Be-
dacht zu nehmen, soweit dem nicht dessen Wohl oder
ihre Lebensverhältnisse entgegenstehen. Der Wille
des Kindes ist umso maßgeblicher, je mehr es den
Grund und die Bedeutung einer Maßnahme einzuse-
hen und seinen Willen nach dieser Einsicht zu bestim-
men vermag.

§ 161. Das minderjährige Kind hat die Anordnungen
der Eltern zu befolgen. Die Eltern haben bei ihren
Anordnungen und deren Durchsetzung auf Alter, Ent-
wicklung und Persönlichkeit des Kindes Bedacht zu
nehmen.

§ 162. (1) Soweit die Pflege und Erziehung es er-
fordern, hat der hierzu berechtigte Elternteil auch das
Recht, den Aufenthalt des Kindes zu bestimmen. Hält
sich das Kind woanders auf, so haben die Behörden
und Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes auf
Ersuchen eines berechtigten Elternteils bei der Ermitt-
lung des Aufenthalts, notfalls auch bei der Zurückho-
lung des Kindes mitzuwirken.

(2) Haben die Eltern vereinbart oder das Gericht
bestimmt, welcher der obsorgeberechtigten Elternteile
das Kind hauptsächlich in seinem Haushalt betreuen
soll, so hat dieser Elternteil das alleinige Recht, den
Wohnort des Kindes zu bestimmen.

(3) Ist nicht festgelegt, in wessen Haushalt das Kind
hauptsächlich betreut werden soll, so darf der Wohnort
des Kindes nur mit Zustimmung beider Elternteile
oder Genehmigung des Gerichts in das Ausland ver-
legt werden. Das Gericht hat bei der Entscheidung
über die Genehmigung sowohl das Kindeswohl zu be-
achten als auch die Rechte der Eltern auf Schutz vor
Gewalt, Freizügigkeit und Berufsfreiheit zu berück-
sichtigen.
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§ 163. Weder ein minderjähriges Kind noch die El-
tern können in eine medizinische Maßnahme, die eine
dauernde Fortpflanzungsunfähigkeit des minderjähri-
gen Kindes zum Ziel hat, einwilligen.

Vermögensverwaltung
§ 164. (1) Die Eltern haben das Vermögen eines

minderjährigen Kindes mit der Sorgfalt ordentlicher
Eltern zu verwalten. Sofern das Wohl des Kindes
nichts anderes erfordert, haben sie es in seinem Be-
stand zu erhalten und nach Möglichkeit zu vermehren.
Für die Anlegung von Bargeld und Geld auf Zah-
lungskonten des Kindes, den Wechsel der Anlageform
und die Veräußerung von dessen Vermögen gelten die
§§ 215 bis 223 sinngemäß.

(2) Aus dem Vermögen sind jedenfalls die Kosten
der Verwaltung einschließlich der für die Erhaltung
des Vermögens und den ordentlichen Wirtschaftsbe-
trieb nötigen Aufwendungen und die fälligen Zahlun-
gen zu berichtigen; weiter auch die Kosten des Unter-
halts, soweit das Kind nach den §§ 231 und 232 zur
Heranziehung seines Vermögens verpflichtet ist oder
die Bedürfnisse des Kindes nicht in anderer Weise ge-
deckt sind.

§ 165. Die Eltern haben über das Vermögen des min-
derjährigen Kindes dem Gericht Rechnung zu legen,
soweit dies das Gericht aus besonderen Gründen ver-
fügt; über die Erträgnisse jedoch nur, soweit sie nicht
für den Unterhalt des Kindes verwendet worden sind.
Näheres wird in den Verfahrensgesetzen bestimmt.

§ 166. Wird einem minderjährigen Kind ein Vermö-
gen zugewendet und ein Elternteil von der Verwaltung
ausgeschlossen, so ist der andere Elternteil mit der
Verwaltung betraut. Sind beide Elternteile oder jener
Elternteil, der mit der Obsorge allein betraut ist, aus-
geschlossen, so hat das Gericht andere Personen mit
der Verwaltung zu betrauen.

Gesetzliche Vertretung des Kindes
§ 167. (1) Sind beide Eltern mit der Obsorge betraut,

so ist jeder Elternteil für sich allein berechtigt und
verpflichtet, das Kind zu vertreten; seine Vertretungs-
handlung ist selbst dann rechtswirksam, wenn der an-
dere Elternteil mit ihr nicht einverstanden ist.

(2) Vertretungshandlungen und Einwilligungen ei-
nes Elternteils, die die Änderung des Vornamens oder
des Familiennamens, den Eintritt in eine Kirche oder
Religionsgesellschaft und den Austritt aus einer sol-
chen, die Übergabe in fremde Pflege, den Erwerb ei-
ner Staatsangehörigkeit oder den Verzicht auf eine sol-
che, die vorzeitige Lösung eines Lehr-, Ausbildungs-
oder Dienstvertrags und die Anerkennung der Vater-
schaft zu einem unehelichen Kind betreffen, bedürfen
zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zustimmung des an-
deren obsorgebetrauten Elternteils. Dies gilt nicht für
die Entgegennahme von Willenserklärungen und Zu-
stellstücken.

(3) Vertretungshandlungen und Einwilligungen ei-
nes Elternteils in Vermögensangelegenheiten bedürfen
zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zustimmung des an-

deren obsorgebetrauten Elternteils und der Genehmi-
gung des Gerichtes, sofern die Vermögensangelegen-
heit nicht zum ordentlichen Wirtschaftsbetrieb gehört.
Unter dieser Voraussetzung gehören dazu besonders
die Veräußerung oder Belastung von Liegenschaften,
die Gründung, der, auch erbrechtliche, Erwerb, die
Umwandlung, Veräußerung oder Auflösung sowie die
Änderung des Gegenstandes eines Unternehmens, der,
auch erbrechtliche, Eintritt in eine oder die Umwand-
lung einer Gesellschaft oder Genossenschaft, der Ver-
zicht auf ein Erbrecht, die unbedingte Annahme oder
die Ausschlagung einer Erbschaft, die Annahme einer
mit Belastungen verbundenen Schenkung oder die
Ablehnung eines Schenkungsanbots, die Anlegung
von Geld mit Ausnahme der in den §§ 216 und 217
geregelten Arten sowie die Erhebung einer Klage und
alle verfahrensrechtlichen Verfügungen, die den Ver-
fahrensgegenstand an sich betreffen. Dies gilt nicht für
die Entgegennahme von Willenserklärungen und Zu-
stellstücken.

§ 168. Bedarf ein Rechtsgeschäft der Einwilligung
des gesetzlichen Vertreters, der Zustimmung des an-
deren Elternteils oder der Genehmigung des Pfleg-
schaftsgerichts, so ist bei deren Fehlen das volljährig
gewordene Kind nur dann daraus wirksam verpflich-
tet, wenn es schriftlich erklärt, diese Verpflichtungen
als rechtswirksam anzuerkennen. Fordert der Gläubi-
ger den volljährig Gewordenen auf, sich nach dem ers-
ten Satz zu erklären, so hat er ihm dafür eine angemes-
sene Frist zu setzen.

§ 169. (1) In zivilgerichtlichen Verfahren ist nur ein
obsorgebetrauter Elternteil allein zur Vertretung des
Kindes berechtigt; solange sich die Eltern nicht auf
den anderen Elternteil einigen oder das Gericht nach
§ 181 diesen oder einen Dritten als Vertreter bestimmt,
ist Vertreter derjenige Elternteil, der die erste Verfah-
renshandlung setzt.

(2) Die nach § 167 erforderliche Zustimmung des
anderen Elternteils und Genehmigung des Gerichtes
gelten für das ganze Verfahren.

Handlungsfähigkeit des Kindes
§ 170. (1) Ein minderjähriges Kind kann ohne aus-

drückliche oder stillschweigende Einwilligung seines
gesetzlichen Vertreters rechtsgeschäftlich weder ver-
fügen noch sich verpflichten.

(2) Nach erreichter Mündigkeit kann es jedoch über
Sachen, die ihm zur freien Verfügung überlassen wor-
den sind, und über sein Einkommen aus eigenem Er-
werb so weit verfügen und sich verpflichten, als da-
durch nicht die Befriedigung seiner Lebensbedürfnis-
se gefährdet wird.

(3) Schließt ein minderjähriges Kind ein Rechtsge-
schäft, das von Minderjährigen seines Alters üblicher-
weise geschlossen wird und eine geringfügige Ange-
legenheit des täglichen Lebens betrifft, so wird dieses
Rechtsgeschäft, auch wenn die Voraussetzungen des
Abs. 2 nicht vorliegen, mit der Erfüllung der das Kind
treffenden Pflichten rückwirkend rechtswirksam.

1. ABGB | § 163 - § 170

- 10 -

ABGB



§ 171. Soweit nicht anderes bestimmt ist, kann sich
ein mündiges minderjähriges Kind selbständig durch
Vertrag zu Dienstleistungen verpflichten, ausgenom-
men zu Dienstleistungen auf Grund eines Lehr- oder
sonstigen Ausbildungsvertrags. Der gesetzliche Ver-
treter des Kindes kann das durch den Vertrag begrün-
dete Rechtsverhältnis aus wichtigen Gründen vorzei-
tig lösen.

§ 172. Hat das entscheidungsfähige Kind seine Mei-
nung über seine Ausbildung den Eltern erfolglos vor-
getragen, so kann es das Gericht anrufen. Dieses hat
nach sorgfältiger Abwägung der von den Eltern und
dem Kind angeführten Gründe die zum Wohl des Kin-
des angemessenen Verfügungen zu treffen.

§ 173. (1) Einwilligungen in medizinische Behand-
lungen kann das entscheidungsfähige Kind nur selbst
erteilen; im Zweifel wird das Vorliegen dieser Ent-
scheidungsfähigkeit bei mündigen Minderjährigen
vermutet. Mangelt es an der notwendigen Entschei-
dungsfähigkeit, so ist die Zustimmung der Person er-
forderlich, die mit der gesetzlichen Vertretung bei
Pflege und Erziehung betraut ist.

(2) Willigt ein entscheidungsfähiges minderjähriges
Kind in eine Behandlung ein, die gewöhnlich mit einer
schweren oder nachhaltigen Beeinträchtigung der kör-
perlichen Unversehrtheit oder der Persönlichkeit ver-
bunden ist, so darf die Behandlung nur vorgenommen
werden, wenn auch die Person zustimmt, die mit der
gesetzlichen Vertretung bei Pflege und Erziehung be-
traut ist.

(3) Die Einwilligung des entscheidungsfähigen Kin-
des sowie die Zustimmung der Person, die mit Pflege
und Erziehung betraut ist, sind nicht erforderlich,
wenn die Behandlung so dringend notwendig ist, dass
der mit der Einholung der Einwilligung oder der Zu-
stimmung verbundene Aufschub das Leben des Kin-
des gefährden würde oder mit der Gefahr einer schwe-
ren Schädigung der Gesundheit verbunden wäre.

§ 174. Ein verheiratetes minderjähriges Kind steht
hinsichtlich seiner persönlichen Verhältnisse einem
Volljährigen gleich, solange die Ehe dauert.

Deliktsfähigkeit des Kindes
§ 176. Soweit einem minderjährigen Kind nicht be-

reits früher ein Verschulden zugerechnet werden kann
(§ 1310), wird es mit der Erreichung der Mündigkeit
nach den schadensersatzrechtlichen Bestimmungen
deliktsfähig.

Obsorge der Eltern
§ 177. (1) Beide Elternteile sind mit der Obsorge be-

traut, wenn sie zum Zeitpunkt der Geburt des Kin-
des miteinander verheiratet sind. Gleiches gilt ab dem
Zeitpunkt der Eheschließung, wenn sie einander nach
der Geburt des Kindes heiraten.

(2) Sind die Eltern zum Zeitpunkt der Geburt des
Kindes nicht miteinander verheiratet, so ist allein die
Mutter mit der Obsorge betraut. Die Eltern können
aber vor dem Standesbeamten persönlich und unter
gleichzeitiger Anwesenheit nach einer Belehrung über

die Rechtsfolgen einmalig bestimmen, dass sie beide
mit der Obsorge betraut sind, sofern die Obsorge nicht
bereits gerichtlich geregelt ist. Die Bestimmung wird
wirksam, sobald beide Eltern persönlich vor dem
Standesbeamten übereinstimmende Erklärungen ab-
gegeben haben. Innerhalb von acht Wochen ab ihrer
Wirksamkeit kann die Bestimmung ohne Begründung
durch einseitige Erklärung eines Elternteils gegenüber
dem Standesbeamten widerrufen werden. Vorher ge-
setzte Vertretungshandlungen bleiben davon unbe-
rührt.

(3) Die Eltern können weiters dem Gericht – auch in
Abänderung einer bestehenden Regelung – eine Ver-
einbarung über die Betrauung mit der Obsorge vorle-
gen, wobei die Betrauung eines Elternteils allein oder
beider Eltern vereinbart werden kann.

(4) Sind beide Elternteile mit der Obsorge betraut
und leben sie nicht in häuslicher Gemeinschaft, so ha-
ben sie festzulegen, bei welchem Elternteil sich das
Kind hauptsächlich aufhalten soll. Außerdem muss
der Elternteil, in dessen Haushalt das Kind hauptsäch-
lich betreut wird, vorbehaltlich des § 158 Abs. 2, mit
der gesamten Obsorge betraut sein. Im Fall des Abs. 3
kann die Obsorge des Elternteils, in dessen Haushalt
das Kind nicht hauptsächlich betreut wird, auf be-
stimmte Angelegenheiten beschränkt sein.

Obsorge bei Verhinderung eines Elternteils
§ 178. (1) Ist ein Elternteil, der mit der Obsorge für

das Kind gemeinsam mit dem anderen Elternteil be-
traut war, gestorben, ist sein Aufenthalt seit mindes-
tens sechs Monaten unbekannt, kann die Verbindung
mit ihm nicht oder nur mit unverhältnismäßig großen
Schwierigkeiten hergestellt werden oder ist ihm die
Obsorge ganz oder teilweise entzogen, so ist der an-
dere Elternteil insoweit allein mit der Obsorge betraut.
Ist in dieser Weise der Elternteil, der mit der Obsor-
ge allein betraut ist, betroffen, so hat das Gericht unter
Beachtung des Wohles des Kindes zu entscheiden, ob
der andere Elternteil oder ob und welches Großeltern-
paar (Großelternteil) oder Pflegeelternpaar (Pflegeel-
ternteil) mit der Obsorge zu betrauen ist; Letzteres gilt
auch, wenn beide Elternteile betroffen sind. Die Rege-
lungen über die Obsorge gelten dann für dieses Groß-
elternpaar (diesen Großelternteil).

(2) Auf Antrag des Elternteiles, auf den die Obsorge
nach Abs. 1 erster Satz übergegangen ist, hat das Ge-
richt diesen Übergang festzustellen.

(3) Geht die Obsorge auf den anderen Elternteil über
oder überträgt das Gericht die Obsorge, so sind, sofern
sich der Übergang oder die Übertragung der Obsorge
darauf bezieht, das Vermögen sowie sämtliche die Per-
son des Kindes betreffenden Urkunden und Nachwei-
se zu übergeben.

Obsorge bei Auflösung der Ehe und der häusli-
chen Gemeinschaft

§ 179. (1) Wird die Ehe oder die häusliche Gemein-
schaft der Eltern aufgelöst, so bleibt die Obsorge bei-
der Eltern aufrecht. Sie können jedoch vor Gericht ei-
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ne Vereinbarung schließen, wonach ein Elternteil al-
lein mit der Obsorge betraut wird oder die Obsorge
eines Elternteils auf bestimmte Angelegenheiten be-
schränkt wird.

(2) Im Fall einer Obsorge beider Eltern nach Auflö-
sung der Ehe oder der häuslichen Gemeinschaft haben
diese vor Gericht eine Vereinbarung darüber zu schlie-
ßen, in wessen Haushalt das Kind hauptsächlich be-
treut wird.

Änderung der Obsorge
§ 180. (1) Sofern dies dem Wohl des Kindes ent-

spricht, hat das Gericht eine vorläufige Regelung der
elterlichen Verantwortung (Phase der vorläufigen el-
terlichen Verantwortung) zu treffen, wenn

1. nach Auflösung der Ehe oder der häuslichen Ge-
meinschaft der Eltern binnen angemessener Frist ei-
ne Vereinbarung nach § 179 nicht zustande kommt
oder

2. ein Elternteil die Übertragung der alleinigen Obsor-
ge an ihn oder seine Beteiligung an der Obsorge be-
antragt.

Die Phase der vorläufigen elterlichen Verantwortung
besteht darin, dass das Gericht einem mit der Obsorge
betrauten Elternteil unter Aufrechterhaltung der bishe-
rigen Obsorgeregelung für einen Zeitraum von sechs
Monaten die hauptsächliche Betreuung des Kindes in
seinem Haushalt aufträgt und dem anderen ein derart
ausreichendes Kontaktrecht einräumt, dass er auch die
Pflege und Erziehung des Kindes wahrnehmen kann.
Für diesen Zeitraum sind im Einvernehmen der Eltern
oder auf gerichtliche Anordnung die Details des Kon-
taktrechts, der Pflege und Erziehung sowie der Unter-
haltsleistung festzulegen.

(2) Nach Ablauf des Zeitraums hat das Gericht auf
der Grundlage der Erfahrungen in der Phase der vor-
läufigen elterlichen Verantwortung einschließlich der
Leistung des gesetzlichen Unterhalts und nach Maß-
gabe des Kindeswohls über die Obsorge endgültig zu
entscheiden. Zum Zweck der Vorbereitung der Ent-
scheidung kann das Gericht die Phase der vorläufigen
elterlichen Verantwortung auch verlängern. Wenn das
Gericht beide Eltern mit der Obsorge betraut, hat es
auch festzulegen, in wessen Haushalt das Kind haupt-
sächlich betreut wird.

(3) Ist die Obsorge im Sinn des Abs. 2 endgültig ge-
regelt, so kann jeder Elternteil, sofern sich die Ver-
hältnisse maßgeblich geändert haben, bei Gericht eine
Neuregelung der Obsorge beantragen. Für die Ände-
rung einer geregelten Obsorge gelten die Abs. 1 und 2
entsprechend.

Entziehung oder Einschränkung der Obsorge
§ 181. (1) Gefährden die Eltern durch ihr Verhalten

das Wohl des minderjährigen Kindes, so hat das Ge-
richt, von wem immer es angerufen wird, die zur Si-
cherung des Wohles des Kindes nötigen Verfügungen
zu treffen. Besonders darf das Gericht die Obsorge für
das Kind ganz oder teilweise, auch gesetzlich vorge-

sehene Einwilligungs- und Zustimmungsrechte, ent-
ziehen. Im Einzelfall kann das Gericht auch eine ge-
setzlich erforderliche Einwilligung oder Zustimmung
ersetzen, wenn keine gerechtfertigten Gründe für die
Weigerung vorliegen.

(2) Solche Verfügungen können von einem Eltern-
teil, etwa wenn die Eltern in einer wichtigen Angele-
genheit des Kindes kein Einvernehmen erzielen, den
sonstigen Verwandten in gerader aufsteigender Linie,
den Pflegeeltern (einem Pflegeelternteil), dem Kinder-
und Jugendhilfeträger und dem mündigen Minderjäh-
rigen, von diesem jedoch nur in Angelegenheiten sei-
ner Pflege und Erziehung, beantragt werden. Andere
Personen können solche Verfügungen anregen.

(3) Die gänzliche oder teilweise Entziehung der
Pflege und Erziehung oder der Verwaltung des Vermö-
gens des Kindes schließt die Entziehung der gesetz-
lichen Vertretung in dem jeweiligen Bereich mit ein;
die gesetzliche Vertretung in diesen Bereichen kann
für sich allein entzogen werden, wenn die Eltern oder
der betreffende Elternteil ihre übrigen Pflichten erfül-
len.

(4) Fordert das Gesetz die Einwilligung oder Zu-
stimmung der mit Pflege und Erziehung betrauten Per-
sonen (Erziehungsberechtigten), so ist die Erklärung
der mit der gesetzlichen Vertretung in diesem Bereich
betrauten Person notwendig, aber auch hinreichend,
sofern nicht Abweichendes bestimmt ist.

§ 182. Durch eine Verfügung nach § 181 darf das
Gericht die Obsorge nur so weit beschränken, als dies
zur Sicherung des Wohles des Kindes nötig ist.

Erlöschen der Obsorge
§ 183. (1) Die Obsorge für das Kind erlischt mit dem

Eintritt seiner Volljährigkeit.
(2) Der gesetzliche Vertreter hat dem volljährig ge-

wordenen Kind dessen Vermögen sowie sämtliche
dessen Person betreffenden Urkunden und Nachweise
zu übergeben.

Pflegeeltern
§ 184. Pflegeeltern sind Personen, die die Pflege und

Erziehung des Kindes ganz oder teilweise besorgen
und zu denen eine dem Verhältnis zwischen leibli-
chen Eltern und Kindern nahe kommende Beziehung
besteht oder hergestellt werden soll. Sie haben das
Recht, in den die Person des Kindes betreffenden Ver-
fahren Anträge zu stellen.

§ 185. (1) Das Gericht hat einem Pflegeelternpaar
(Pflegeelternteil) auf seinen Antrag die Obsorge für
das Kind ganz oder teilweise zu übertragen, wenn das
Pflegeverhältnis nicht nur für kurze Zeit beabsichtigt
ist und die Übertragung dem Wohl des Kindes ent-
spricht. Die Regelungen über die Obsorge gelten dann
für dieses Pflegeelternpaar (diesen Pflegeelternteil).

(2) Sind die Eltern oder Großeltern mit der Obsorge
betraut und stimmen sie der Übertragung nicht zu, so
darf diese nur verfügt werden, wenn ohne sie das Wohl
des Kindes gefährdet wäre.
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(3) Die Übertragung ist aufzuheben, wenn dies dem
Wohl des Kindes entspricht. Gleichzeitig hat das Ge-
richt unter Beachtung des Wohles des Kindes auszu-
sprechen, auf wen die Obsorge übergeht.

(4) Das Gericht hat vor seiner Entscheidung die El-
tern, den gesetzlichen Vertreter, weitere Erziehungs-
berechtigte, den Kinder- und Jugendhilfeträger und je-
denfalls das bereits zehnjährige Kind zu hören. § 196
Abs. 2 gilt sinngemäß.

Fünfter Abschnitt

Sonstige Rechte und Pflichten

Persönliche Kontakte
§ 186. Jeder Elternteil eines minderjährigen Kindes

hat mit dem Kind eine persönliche Beziehung ein-
schließlich der persönlichen Kontakte (§ 187) zu pfle-
gen.

§ 187. (1) Das Kind und jeder Elternteil haben das
Recht auf regelmäßige und den Bedürfnissen des Kin-
des entsprechende persönliche Kontakte. Die persön-
lichen Kontakte sollen das Kind und die Eltern ein-
vernehmlich regeln. Soweit ein solches Einvernehmen
nicht erzielt wird, hat das Gericht auf Antrag des Kin-
des oder eines Elternteils diese Kontakte in einer dem
Wohl des Kindes entsprechenden Weise zu regeln und
die Pflichten festzulegen. Die Regelung hat die An-
bahnung und Wahrung des besonderen Naheverhält-
nisses zwischen Eltern und Kind sicherzustellen und
soll möglichst sowohl Zeiten der Freizeit als auch die
Betreuung im Alltag des Kindes umfassen. Das Alter,
die Bedürfnisse und die Wünsche des Kindes sowie
die Intensität der bisherigen Beziehung sind besonders
zu berücksichtigen.

(2) Das Gericht hat nötigenfalls die persönlichen
Kontakte einzuschränken oder zu untersagen, insbe-
sondere soweit dies aufgrund der Anwendung von Ge-
walt gegen das Kind oder eine wichtige Bezugsperson
geboten erscheint oder der Elternteil, der mit dem
minderjährigen Kind nicht im gemeinsamen Haushalt
lebt, seine Verpflichtung aus § 159 nicht erfüllt.

§ 188. (1) Zwischen Enkeln und ihren Großeltern
gilt § 187 entsprechend. Die persönlichen Kontakte
der Großeltern sind jedoch auch so weit einzuschrän-
ken oder zu untersagen, als sonst das Familienleben
der Eltern (eines Elternteils) oder deren Beziehung zu
dem Kind gestört würde.

(2) Wenn persönliche Kontakte des minderjährigen
Kindes mit einem hiezu bereiten Dritten dem Wohl
des Kindes dienen, hat das Gericht auf Antrag des
Kindes, eines Elternteils oder des Dritten, sofern die-
ser zu dem Kind in einem besonderen persönlichen
oder familiären Verhältnis steht oder gestanden ist, die
zur Regelung der persönlichen Kontakte nötigen Ver-
fügungen zu treffen. Solche Verfügungen hat es auf
Antrag des Kinder- und Jugendhilfeträgers oder von
Amts wegen zu treffen, wenn ansonsten das Kindes-
wohl gefährdet wäre.

Informations-, Äußerungs- und Vertretungsrecht
§ 189. (1) Ein nicht mit der Obsorge betrauter El-

ternteil

1. ist durch die mit der Obsorge betraute Person von
wichtigen Angelegenheiten, insbesondere von be-
absichtigten Maßnahmen nach § 167 Abs. 2 und 3,
rechtzeitig zu verständigen und kann sich hiezu in
angemessener Frist äußern,

2. hat den mit der Obsorge betrauten Elternteil in An-
gelegenheiten des täglichen Lebens zu vertreten so-
wie das Kind zu pflegen und zu erziehen, soweit das
die Umstände erfordern und sich das Kind rechtmä-
ßig bei ihm aufhält.

Eine Äußerung nach Z 1 ist in jedem Fall zu berück-
sichtigen, wenn der darin ausgedrückte Wunsch dem
Wohl des Kindes besser entspricht.

(2) Wenn der nicht mit der Obsorge betraute Eltern-
teil bei der Wahrnehmung seiner Rechte und Pflichten
nach Abs. 1 das Wohl des Kindes gefährdet oder diese
Rechte rechtsmissbräuchlich oder in einer für den an-
deren Elternteil oder das Kind nicht zumutbaren Wei-
se in Anspruch nimmt, hat das Gericht diese Rech-
te auf Antrag, sofern das Wohl des Kindes gefährdet
wird, auch von Amts wegen, einzuschränken oder zu
entziehen. Die Rechte nach Abs. 1 entfallen, wenn der
mit der Obsorge nicht betraute Elternteil grundlos das
Recht des Kindes auf persönliche Kontakte ablehnt.

(3) Finden trotz Bereitschaft des nicht mit der Ob-
sorge betrauten Elternteils persönliche Kontakte mit
dem Kind nicht regelmäßig statt, so steht ihm das Ver-
ständigungs- und Äußerungsrecht (Abs. 1 Z 1) auch in
minderwichtigen Angelegenheiten zu, sofern es sich
dabei nicht bloß um Angelegenheiten des täglichen
Lebens handelt.

(4) Wenn der mit der Obsorge betraute Elternteil die
Rechte des anderen nach Abs. 1 beharrlich verletzt,
hat das Gericht auf Antrag, sofern das Wohl des Kin-
des gefährdet wird, auch von Amts wegen, die ange-
messenen Verfügungen zu treffen.

(5) Diese Bestimmung gilt sinngemäß auch für ei-
nen mit der Obsorge betrauten Elternteil.

Vereinbarungen über die Obsorge, die persönli-
chen Kontakte und den Unterhalt

§ 190. (1) Die Eltern haben bei Vereinbarungen über
die Obsorge, die persönlichen Kontakte sowie die Be-
treuung des Kindes das Wohl des Kindes bestmöglich
zu wahren.

(2) Die Bestimmung der Obsorge (§ 177 Abs. 2) und
vor Gericht geschlossene Vereinbarungen nach Abs. 1
bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit keiner gerichtli-
chen Genehmigung. Das Gericht hat die Bestimmung
der Obsorge und Vereinbarungen der Eltern aber für
unwirksam zu erklären und zugleich eine davon ab-
weichende Anordnung zu treffen, wenn ansonsten das
Kindeswohl gefährdet wäre.

(3) Vor Gericht geschlossene Vereinbarungen über
die Höhe gesetzlicher Unterhaltsleistungen bedürfen
zur ihrer Rechtswirksamkeit keiner gerichtlichen Ge-
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nehmigung und sind für den Unterhaltsverpflichteten
verbindlich.

Sechster Abschnitt

Annahme an Kindesstatt
§ 191. (1) Eine Person kann ein Kind an Kindesstatt

annehmen, wenn sie entscheidungsfähig ist. Sie kann
dabei nicht vertreten werden. Durch die Annahme an
Kindesstatt wird die Wahlkindschaft begründet.

(2) Ehegatten dürfen in der Regel nur gemeinsam
annehmen. Ausnahmen sind zulässig, wenn das leibli-
che Kind des anderen Ehegatten angenommen werden
soll, wenn ein Ehegatte nicht annehmen kann, weil er
die gesetzlichen Voraussetzungen hinsichtlich der Ent-
scheidungsfähigkeit oder des Alters nicht erfüllt, wenn
sein Aufenthalt seit mindestens einem Jahr unbekannt
ist, wenn die Ehegatten seit mindestens drei Jahren die
eheliche Gemeinschaft aufgegeben haben oder wenn
ähnliche und besonders gewichtige Gründe die An-
nahme durch nur einen der Ehegatten rechtfertigen.

(3) Personen, denen die Sorge für das Vermögen des
anzunehmenden Wahlkindes durch gerichtliche Ver-
fügung anvertraut ist, können dieses so lange nicht
annehmen, als sie nicht von dieser Pflicht entbunden
sind. Sie müssen vorher Rechnung gelegt und die Be-
wahrung des anvertrauten Vermögens nachgewiesen
haben.

Form; Eintritt der Wirksamkeit
§ 192. (1) Die Annahme an Kindesstatt kommt

durch schriftlichen Vertrag zwischen dem Annehmen-
den und dem Wahlkind und durch gerichtliche Bewil-
ligung auf Antrag eines Vertragsteiles zustande. Sie
wird im Fall ihrer Bewilligung mit dem Zeitpunkt der
vertraglichen Willenseinigung wirksam. Stirbt der An-
nehmende nach diesem Zeitpunkt, so hindert dies die
Bewilligung nicht.

(2) Ein entscheidungsfähiges Wahlkind schließt den
Vertrag selbst ab. Im Zweifel wird das Vorliegen der
Entscheidungsfähigkeit bei mündigen Minderjährigen
auch in Angelegenheiten der Annahme an Kindesstatt
vermutet.

(3) Ist eine Person nicht entscheidungsfähig, so kann
ihr gesetzlicher Vertreter für sie den Vertrag abschlie-
ßen. Verweigert der gesetzliche Vertreter die Einwil-
ligung, so hat das Gericht sie auf Antrag des Anneh-
menden oder des Wahlkindes zu ersetzen, wenn keine
gerechtfertigten Gründe für die Weigerung vorliegen.

(4) Der Vertreter hat sich vom Wohl der vertretenen
Person leiten zu lassen. Seine Vertretungshandlungen
in Angelegenheiten der Annahme an Kindesstatt be-
dürfen nicht der Genehmigung des Gerichts.

Alter
§ 193. (1) Die Wahleltern müssen das fünfundzwan-

zigste Lebensjahr vollendet haben.
(2) Wahlvater und Wahlmutter müssen älter als das

Wahlkind sein.

Bewilligung
§ 194. (1) Die Annahme eines minderjährigen Kin-

des ist zu bewilligen, wenn sie dessen Wohl dient und
eine dem Verhältnis zwischen leiblichen Eltern und
Kindern entsprechende Beziehung besteht oder herge-
stellt werden soll. Ist das Wahlkind volljährig, so ist
die Annahme nur zu bewilligen, wenn die Antragstel-
ler nachweisen, dass bereits ein enges, der Beziehung
zwischen leiblichen Eltern und Kindern entsprechen-
des Verhältnis vorliegt, insbesondere wenn Wahlkind
und Annehmender während fünf Jahren entweder in
häuslicher Gemeinschaft gelebt oder einander in ei-
ner vergleichbar engen Gemeinschaft Beistand geleis-
tet haben.

(2) Die Bewilligung ist, außer bei Fehlen der Vor-
aussetzungen des Abs. 1, zu versagen, wenn ein über-
wiegendes Anliegen eines leiblichen Kindes des An-
nehmenden entgegensteht, insbesondere dessen Un-
terhalt oder Erziehung gefährdet wäre; im übrigen
sind wirtschaftliche Belange nicht zu beachten, außer
der Annehmende handelt in der ausschließlichen oder
überwiegenden Absicht, ein leibliches Kind zu schädi-
gen.

§ 195. (1) Die Bewilligung darf nur erteilt werden,
wenn folgende Personen der Annahme zustimmen:
1. die Eltern des minderjährigen Wahlkindes;
2. der Ehegatte oder der eingetragene Partner des An-

nehmenden;
3. der Ehegatte oder der eingetragene Partner des

Wahlkindes;
4. das nicht entscheidungsfähige volljährige Wahl-

kind;
5. der gesetzliche Vertreter des minderjährigen Wahl-

kindes.
(2) Das Zustimmungsrecht nach Abs. 1 entfällt,

wenn die zustimmungsberechtigte Person als gesetz-
licher Vertreter des Wahlkindes den Annahmevertrag
geschlossen hat, wenn eine der in Abs. 1 Z 1 bis 4 ge-
nannten Personen zu einer Äußerung nicht nur vor-
übergehend unfähig ist oder wenn der Aufenthalt einer
der in Abs. 1 Z 1 bis 3 genannten Personen seit min-
destens sechs Monaten unbekannt ist.

(3) Das Gericht hat die verweigerte Zustimmung ei-
ner der in Abs. 1 Z 1 bis 3 und 5 genannten Personen
auf Antrag eines Vertragsteiles zu ersetzen, wenn kei-
ne gerechtfertigten Gründe für die Weigerung vorlie-
gen.

§ 196. (1) Ein Recht auf Anhörung haben:

1. das nicht entscheidungsfähige minderjährige Wahl-
kind;

2. die Eltern des volljährigen Wahlkindes;

3. die Pflegeeltern oder der Leiter des Heimes, in dem
sich das Wahlkind befindet;

4. der Kinder- und Jugendhilfeträger.
(2) Das Anhörungsrecht des in Abs. 1 genannten

Wahlkindes entfällt, wenn es zu einer Äußerung nicht
nur vorübergehend unfähig ist oder durch die Anhö-
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rung dessen Wohl gefährdet wäre. Das Anhörungs-
recht eines sonstigen im Abs. 1 genannten Berech-
tigten entfällt, wenn er als gesetzlicher Vertreter des
Wahlkindes den Annahmevertrag geschlossen hat; fer-
ner, wenn er nicht oder nur mit unverhältnismäßigen
Schwierigkeiten gehört werden könnte.

Wirkungen
§ 197. (1) Zwischen dem Annehmenden und dessen

Nachkommen einerseits und dem Wahlkind und des-
sen im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Annahme
minderjährigen Nachkommen andererseits entstehen
mit diesem Zeitpunkt die gleichen Rechte, wie sie
durch die Abstammung begründet werden.

(2) Wird das Wahlkind durch Ehegatten als Wahlel-
tern angenommen, so erlöschen mit den in § 198 be-
stimmten Ausnahmen die nicht bloß in der Verwandt-
schaft an sich (§ 40) bestehenden familienrechtlichen
Beziehungen zwischen den leiblichen Eltern und de-
ren Verwandten einerseits und dem Wahlkind und des-
sen im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Annahme
minderjährigen Nachkommen andererseits mit diesem
Zeitpunkt.

(3) Wird das Wahlkind nur durch einen Wahlvater
(eine Wahlmutter) angenommen, so erlöschen die fa-
milienrechtlichen Beziehungen nach Maßgabe des
Abs. 2 zum leiblichen Vater (zur leiblichen Mutter)
und zu dessen (deren) Verwandten. Dem nicht ver-
drängten leiblichen Elternteil gegenüber hat das Ge-
richt das Erlöschen auszusprechen, wenn dieser dem
zustimmt. Das Erlöschen wirkt vom Zeitpunkt der Ab-
gabe der Zustimmungserklärung an, frühestens jedoch
vom Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Annahme an.

(4) Nimmt ein Ehegatte, ein eingetragener Partner
oder ein Lebensgefährte das Kind seines Ehegatten,
eingetragenen Partners oder Lebensgefährten an, so
erlöschen die familienrechtlichen Beziehungen nach
Maßgabe des Abs. 2 lediglich zum anderen Elternteil
und zu dessen Verwandten.

§ 198. (1) Die im Familienrecht begründeten Pflich-
ten der leiblichen Eltern und deren Verwandten zur
Leistung des Unterhaltes und der Ausstattung gegen-
über dem Wahlkind und dessen im Zeitpunkt des
Wirksamwerdens der Annahme minderjährigen Nach-
kommen bleiben aufrecht.

(2) Das gleiche gilt für die Unterhaltspflicht des
Wahlkindes gegenüber den leiblichen Eltern, sofern
diese ihre Unterhaltspflicht gegenüber dem noch nicht
vierzehn Jahre alten Kinde vor dessen Annahme an
Kindesstatt nicht gröblich vernachlässigt haben.

(3) Die nach den Abs. 1 und 2 aufrecht bleibenden
Pflichten stehen jedoch den durch die Annahme be-
gründeten gleichen Pflichten im Range nach.

§ 199. (1) Die im Erbrecht begründeten Rechte zwi-
schen den leiblichen Eltern und deren Verwandten ei-
nerseits und dem Wahlkind und dessen im Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Annahme minderjährigen
Nachkommen andererseits bleiben aufrecht.

(2) Bei der gesetzlichen Erbfolge in das Vermögen
des Wahlkindes in der zweiten Linie gehen die Wahl-
eltern und deren Nachkommen einerseits den leibli-
chen Eltern und deren Nachkommen andererseits vor.

(3) Ist das Wahlkind nur durch eine Person ange-
nommen worden und sind sowohl diese Person oder
deren Nachkommen als auch der nicht verdrängte
leibliche Elternteil oder dessen Nachkommen vorhan-
den, so fällt die Verlassenschaft – ungeachtet eines all-
fälligen Erlöschens der familienrechtlichen Beziehun-
gen nach § 197 Abs. 3 zweiter Satz – je zur Hälfte
auf den Stamm der annehmenden Person und des nicht
verdrängten leiblichen Elternteils.

Widerruf und Aufhebung
§ 200. (1) Die gerichtliche Bewilligung ist vom Ge-

richt mit rückwirkender Kraft zu widerrufen:

1. von Amts wegen oder auf Antrag eines Vertrags-
teiles, wenn beim Abschluss des Annahmevertrages
der Annehmende nicht entscheidungsfähig gewesen
ist, außer er hat nach der Erlangung seiner Entschei-
dungsfähigkeit zu erkennen gegeben, dass er die
Wahlkindschaft fortsetzen wolle;

2. von Amts wegen oder auf Antrag eines Vertragstei-
les, wenn ein nicht entscheidungsfähiges Wahlkind
selbst den Annahmevertrag geschlossen hat, außer
es hat der gesetzliche Vertreter oder nach Erlangung
der Entscheidungsfähigkeit das Wahlkind nachträg-
lich zugestimmt oder das Gericht die verweigerte
nachträgliche Zustimmung des gesetzlichen Vertre-
ters im Sinne des § 192 Abs. 3 ersetzt;

3. von Amts wegen oder auf Antrag eines Vertragstei-
les, wenn das Wahlkind durch mehr als eine Person
angenommen worden ist, außer die Annehmenden
sind im Zeitpunkt der Bewilligung miteinander ver-
heiratet gewesen;

4. von Amts wegen oder auf Antrag eines Vertragstei-
les, wenn der Annahmevertrag ausschließlich oder
vorwiegend in der Absicht geschlossen worden ist,
dem Wahlkind die Führung des Familiennamens des
Wahlvaters oder der Wahlmutter zu ermöglichen
oder den äußeren Schein einer Wahlkindschaft zur
Verdeckung rechtswidriger geschlechtlicher Bezie-
hungen zu schaffen;

5. auf Antrag eines Vertragsteiles, wenn der Annah-
mevertrag nicht schriftlich geschlossen worden ist
und seit dem Eintritt der Rechtskraft des Bewilli-
gungsbeschlusses nicht mehr als fünf Jahre verstri-
chen sind.
(2) Hat einer der Vertragsteile den Widerrufsgrund

(Abs. 1 Z 1 bis 3 und 5) bei Abschließung des Annah-
mevertrages nicht gekannt, so gilt in seinem Verhält-
nis zum anderen Vertragsteil der Widerruf insoweit als
Aufhebung (§ 201), als er dies beansprucht.

(3) Einem Dritten, der im Vertrauen auf die Gültig-
keit der Annahme an Kindesstatt vor dem Widerruf
Rechte erworben hat, kann nicht eingewendet werden,
dass die Bewilligung widerrufen worden ist. Zum
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Nachteil eines der Vertragsteile, der den Widerrufs-
grund bei Abschließung des Annahmevertrages nicht
gekannt hat, kann ein Dritter nicht die Wirkungen des
Widerrufes beanspruchen.

§ 201. (1) Die Wahlkindschaft ist vom Gericht auf-
zuheben:

1. wenn die Erklärung eines Vertragsteiles oder eines
Zustimmungsberechtigten durch List oder unge-
rechte und gegründete Furcht veranlasst worden ist
und der Betroffene die Aufhebung binnen Jahres-
frist nach Entdeckung der Täuschung oder Wegfall
der Zwangslage beantragt;

2. von Amts wegen, wenn die Aufrechterhaltung der
Wahlkindschaft das Wohl des minderjährigen oder
nicht entscheidungsfähigen Wahlkindes ernstlich
gefährden würde;

3. auf Antrag des Wahlkindes, wenn die Aufhebung
nach Auflösung oder Nichtigerklärung der Ehe der
Wahleltern oder des leiblichen Elternteils mit dem
Wahlelternteil oder nach Auflösung oder Nichtiger-
klärung der eingetragenen Partnerschaft des leibli-
chen Elternteils mit dem Wahlelternteil oder nach
dem Tode des Wahlvaters (der Wahlmutter) dem
Wohle des Wahlkindes dient und nicht einem ge-
rechtfertigten Anliegen des (der) von der Aufhe-
bung betroffenen, wenn auch bereits verstorbenen
Wahlvaters (Wahlmutter) widerspricht;

4. wenn der Wahlvater (die Wahlmutter) und das
Wahlkind die Aufhebung beantragen.
(2) Besteht die Wahlkindschaft gegenüber einem

Wahlvater und einer Wahlmutter, so darf die Aufhe-
bung im Sinne des Abs. 1 nur beiden gegenüber be-
willigt werden; die Aufhebung gegenüber einem von
ihnen allein ist nur im Falle der Auflösung oder Nich-
tigerklärung ihrer Ehe zulässig.

§ 202. (1) Mit dem Eintritt der Rechtskraft des Auf-
hebungsbeschlusses erlöschen die durch die Annahme
zwischen dem Wahlvater (der Wahlmutter) und dessen
(deren) Nachkommen einerseits und dem Wahlkind
und dessen Nachkommen andererseits begründeten
Rechtsbeziehungen.

(2) Mit diesem Zeitpunkt leben die familienrecht-
lichen Beziehungen zwischen den leiblichen Eltern
und deren Verwandten einerseits und dem Wahlkind
und dessen Nachkommen andererseits, soweit sie nach
dem § 197 erloschen sind, wieder auf.

(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch Art. 1 Z 34, BGBl. I
Nr. 59/2017)

§ 203. Ein Widerruf oder eine Aufhebung aus ande-
ren als den in den §§ 200 und 201 angeführten Grün-
den ist unzulässig; ebenso eine vertragliche Einigung
oder ein Rechtsstreit über die Anfechtung des Annah-
mevertrages.

Viertes Hauptstück

Von der Obsorge einer anderen Person
§ 204. Soweit nach dem dritten Hauptstück weder

Eltern noch Großeltern oder Pflegeeltern mit der Ob-
sorge betraut sind oder betraut werden können und
kein Fall des § 207 vorliegt, hat das Gericht unter Be-
achtung des Wohles des Kindes eine andere geeignete
Person mit der Obsorge zu betrauen.

§ 205. (1) Bei der Auswahl einer anderen Person für
die Obsorge ist besonders auf das Wohl des Kindes
Bedacht zu nehmen. Wünsche des Kindes und der El-
tern, im Falle des § 166 des Zuwendenden, sind zu be-
rücksichtigen, sofern sie dem Wohl des Kindes ent-
sprechen.

(2) Mit der Obsorge dürfen nicht betraut werden

1. im Sinn des § 21 Abs. 1 schutzberechtigte Perso-
nen;

2. Personen, von denen, besonders auch wegen der
durch eine strafgerichtliche Verurteilung zutage ge-
tretenen Veranlagung oder Eigenschaft, eine dem
Wohl des minderjährigen Kindes förderliche Aus-
übung der Obsorge nicht zu erwarten ist.
§ 206. (1) Derjenige, den das Gericht mit der Obsor-

ge betrauen will, hat alle Umstände, die ihn dafür un-
geeignet erscheinen lassen, dem Gericht mitzuteilen.
Unterlässt er diese Mitteilung schuldhaft, so haftet er
für alle dem minderjährigen Kind daraus entstehenden
Nachteile.

(2) Eine besonders geeignete Person kann die Be-
trauung mit der Obsorge nur ablehnen, wenn ihr diese
unzumutbar wäre.

Aufgaben des Kinder- und Jugendhilfeträgers
§ 207. Wird ein minderjähriges Kind im Inland ge-

funden und sind dessen Eltern unbekannt, so ist kraft
Gesetzes der Kinder- und Jugendhilfeträger mit der
Obsorge betraut. Dies gilt für den Bereich der Ver-
mögensverwaltung und der Vertretung auch, wenn ein
Kind im Inland geboren wird und dessen unverheira-
tete Mutter minderjährig ist.

§ 208. (1) Der Kinder- und Jugendhilfeträger hat,
soweit es nach den Umständen geboten scheint, den
gesetzlichen Vertreter eines im Inland geborenen Kin-
des innerhalb angemessener Frist nach der Geburt
über die elterlichen Rechte und Pflichten, besonders
über den Unterhaltsanspruch des Kindes, gegebenen-
falls auch über die Feststellung der Vaterschaft, in
Kenntnis zu setzen und ihm für die Wahrnehmung der
Rechte des Kindes seine Hilfe anzubieten.

(2) Für die Festsetzung oder Durchsetzung der Un-
terhaltsansprüche des Kindes sowie gegebenenfalls in
Abstammungsangelegenheiten ist der Kinder- und Ju-
gendhilfeträger Vertreter des Kindes, wenn die schrift-
liche Zustimmung des sonstigen gesetzlichen Vertre-
ters vorliegt.

(3) Für andere Angelegenheiten ist der Kinder- und
Jugendhilfeträger Vertreter des Kindes, wenn er sich
zur Vertretung bereit erklärt und die schriftliche Zu-
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stimmung des sonstigen gesetzlichen Vertreters vor-
liegt.

(4) Durch die Vertretungsbefugnis des Kinder- und
Jugendhilfeträgers wird die Vertretungsbefugnis des
sonstigen gesetzlichen Vertreters nicht eingeschränkt,
jedoch gilt § 169 sinngemäß. Der Kinder- und Jugend-
hilfeträger und der sonstige gesetzliche Vertreter ha-
ben einander über ihre Vertretungshandlungen in
Kenntnis zu setzen.

(5) Die Vertretungsbefugnis des Kinder- und Ju-
gendhilfeträgers endet, wenn der sonstige gesetzliche
Vertreter seine Zustimmung schriftlich widerruft, der
Kinder- und Jugendhilfeträger seine Erklärung nach
Abs. 3 zurücknimmt oder das Gericht den Kinder- und
Jugendhilfeträger auf dessen Antrag als Vertreter ent-
hebt, weil er zur Wahrung der Rechte und zur Durch-
setzung der Ansprüche des Kindes nach Lage des Fal-
les nichts mehr beizutragen vermag.

§ 209. Ist eine andere Person mit der Obsorge für
einen Minderjährigen ganz oder teilweise zu betrauen
und lassen sich dafür Verwandte oder andere nahe ste-
hende oder sonst besonders geeignete Personen nicht
finden, so hat das Gericht die Obsorge dem Kinder-
und Jugendhilfeträger zu übertragen. Gleiches gilt,
wenn einem Minderjährigen ein Kurator zu bestellen
ist.

§ 210. (1) Die § 213, 224, 228, 229 und 230 gelten
für den Kinder- und Jugendhilfeträger nicht. Dieser ist
vor der Anlegung des Vermögens eines Minderjähri-
gen nur im Fall des § 220 verpflichtet, die Zustim-
mung des Gerichtes einzuholen.

(2) Der Kinder- und Jugendhilfeträger bedarf zum
Abschluß von Vereinbarungen über die Höhe gesetzli-
cher Unterhaltsleistungen nicht der Genehmigung des
Gerichtes. Vereinbarungen über die Leistung des Un-
terhalts eines Minderjährigen, die vor dem Kinder-
und Jugendhilfeträger oder von ihm geschlossen und
von ihm beurkundet werden, haben die Wirkung eines
gerichtlichen Vergleiches.

(3) Der Kinder- und Jugendhilfeträger hat Personen,
die ein Kind pflegen und erziehen oder gesetzlich ver-
treten, über seine Vertretungstätigkeit bezüglich dieses
Kindes Auskünfte zu erteilen, soweit das Wohl des
Kindes hiedurch nicht gefährdet wird.

§ 211. (1) Der Kinder- und Jugendhilfeträger hat die
zur Wahrung des Wohles eines Minderjährigen erfor-
derlichen gerichtlichen Verfügungen im Bereich der
Obsorge zu beantragen. Bei Gefahr im Verzug kann er
die erforderlichen Maßnahmen der Pflege und Erzie-
hung vorläufig mit Wirksamkeit bis zur gerichtlichen
Entscheidung selbst treffen; er hat diese Entscheidung
unverzüglich, jedenfalls innerhalb von acht Tagen, zu
beantragen. Im Umfang der getroffenen Maßnahmen
ist der Kinder- und Jugendhilfeträger vorläufig mit der
Obsorge betraut.

(2) Eine einstweilige Verfügung nach den §§ 382b,
382e und 382g EO sowie deren Vollzug kann der Kin-
der- und Jugendhilfeträger als Vertreter des Minder-
jährigen beantragen, wenn der sonstige gesetzliche

Vertreter einen erforderlichen Antrag nicht unverzüg-
lich gestellt hat; § 208 Abs. 4 gilt hiefür entsprechend.

§ 212. Sofern nicht anderes angeordnet ist, fallen die
Aufgaben dem Bundesland als Kinder- und Jugendhil-
feträger zu, in dem das minderjährige Kind seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt, mangels eines solchen im In-
land seinen Aufenthalt hat. Fehlt ein Aufenthalt im In-
land, so ist, sofern das minderjährige Kind österrei-
chischer Staatsbürger ist, für im Inland zu besorgen-
de Aufgaben das Bundesland als Kinder- und Jugend-
hilfeträger zuständig, in dem der Minderjährige seinen
letzten Aufenthalt gehabt hat, dann dasjenige, in dem
ein Elternteil seinen Aufenthalt hat oder zuletzt gehabt
hat. Wechselt das minderjährige Kind seinen Aufent-
halt in ein anderes Bundesland, so kann der Kinder-
und Jugendhilfeträger seine Aufgaben dem anderen
mit dessen Zustimmung übertragen. Hievon ist das
Gericht zu verständigen, wenn es mit den Angelegen-
heiten des minderjährigen Kindes bereits befasst war.

Besondere Pflichten und Rechte anderer mit der
Obsorge betrauter Personen

a) in Angelegenheiten der Pflege und Erziehung
§ 213. (1) Ist eine andere Person mit der Obsorge

betraut, so hat sie, soweit nicht anderes bestimmt ist,
in wichtigen, die Person des Kindes betreffenden An-
gelegenheiten, insbesondere in den Angelegenheiten
des § 167 Abs. 2, die Genehmigung des Gerichtes ein-
zuholen. Ohne Genehmigung getroffene Maßnahmen
oder Vertretungshandlungen sind unzulässig und un-
wirksam, sofern nicht Gefahr im Verzug vorliegt.

(2) Einer medizinischen Behandlung, die gewöhn-
lich mit einer schweren oder nachhaltigen Beeinträch-
tigung der körperlichen Unversehrtheit oder der Per-
sönlichkeit verbunden ist, kann die mit der Obsorge
betraute Person nur zustimmen, wenn ein vom be-
handelnden Arzt unabhängiger Arzt in einem ärztli-
chen Zeugnis bestätigt, dass das Kind nicht über die
erforderliche Entscheidungsfähigkeit verfügt und die
Vornahme der Behandlung zur Wahrung seines Woh-
les erforderlich ist. Wenn ein solches Zeugnis nicht
vorliegt oder das Kind zu erkennen gibt, dass es die
Behandlung ablehnt, bedarf die Zustimmung der Ge-
nehmigung des Gerichts. Erteilt die mit der Obsorge
betraute Person die Zustimmung zu einer medizini-
schen Behandlung nicht und wird dadurch das Wohl
des Kindes gefährdet, so kann das Gericht die Zustim-
mung ersetzen oder die Obsorge an eine andere Person
übertragen.

b) in Angelegenheiten der Vermögensverwaltung

Überwachung der Vermögensverwaltung
§ 214. (1) Die mit der gesetzlichen Vertretung in An-

gelegenheiten der Vermögensverwaltung betraute Per-
son hat bei Antritt der Obsorge nach gründlicher Er-
forschung des Vermögensstandes dem Gericht gegen-
über das Vermögen im Einzelnen anzugeben und –
ausgenommen ein Kinder- und Jugendhilfeträger – in
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weiterer Folge Rechnung zu legen. Das Gericht hat die
Tätigkeit des gesetzlichen Vertreters zur Vermeidung
einer Gefährdung des Wohls des Kindes zu überwa-
chen und die dazu notwendigen Aufträge zu erteilen.
Näheres wird in den Verfahrensgesetzen bestimmt.

(2) Auf Vertretungshandlungen und Einwilligungen
in Vermögensangelegenheiten ist § 167 Abs. 3 und
§ 168 sinngemäß anzuwenden.

Anlegung von Mündelgeld

Allgemeine Grundsätze
§ 215. (1) Soweit Bargeld und Geld auf Zahlungs-

konten eines Kindes (Mündelgeld) nicht, dem Gesetz
entsprechend, für besondere Zwecke zu verwenden
ist, ist es unverzüglich sicher und möglichst frucht-
bringend durch Spareinlagen, den Erwerb von Wert-
papieren (Forderungen), die Gewährung von Krediten,
den Erwerb von Liegenschaften oder in anderer Weise
nach den folgenden Bestimmungen anzulegen.

(2) Ist es wirtschaftlich zweckmäßig, so ist Mündel-
geld auf mehrere dieser Arten anzulegen.

Mündelsichere Spareinlagen
§ 216. Spareinlagen bei einem Kreditinstitut, das zur

Entgegennahme von Spareinlagen berechtigt ist, sind
zur Anlegung von Mündelgeld geeignet, wenn

1. die Spareinlagen auf den Namen des Kindes lauten
und ausdrücklich die Bezeichnung „Mündelgeld“
tragen, und

2. für die Verzinsung und Rückzahlung der Mündels-
pareinlagen ein vom Kreditinstitut gebildeter, jeder-
zeit mit der jeweiligen Höhe solcher Einlagen über-
einstimmender unbelasteter Deckungsstock haftet,
und

3. der Deckungsstock ausschließlich in mündelsiche-
ren Wertpapieren (§ 217), in Hypothekarforderun-
gen mit gesetzmäßiger Sicherheit (§ 218), in Forde-
rungen, für die der Bund oder ein Land haftet, oder
in Bargeld besteht.

Mündelsichere Wertpapiere und Forderungen
§ 217. Der Erwerb folgender Wertpapiere und For-

derungen ist zur Anlegung von Mündelgeld geeignet:

1. Teilschuldverschreibungen von Anleihen, für deren
Verzinsung und Rückzahlung der Bund oder eines
der Länder haftet;

2. Forderungen, die in das Hauptbuch der Staatsschuld
eingetragen sind;

3. Pfandbriefe und Kommunalschuldverschreibungen
der nach den gesetzlichen Vorschriften zur Ausgabe
solcher Wertpapiere zugelassenem inländischen
Kreditinstitut;

4. von einem inländischen Kreditinstitut ausgegebene
Teilschuldverschreibungen, sofern das Kreditinsti-
tut verpflichtet ist, die Ansprüche aus diesen Teil-

schuldverschreibungen vorzugsweise zu befriedi-
gen und als Sicherheit für diese Befriedigung For-
derungen des Kreditinstitutes, für die der Bund haf-
tet, Wertpapiere oder Forderungen gemäß den Z 1
bis 3 und 5 oder Bargeld zu bestellen, und dies
auf den Teilschuldverschreibungen ausdrücklich er-
sichtlich gemacht ist;

5. sonstige Wertpapiere, sofern sie durch besondere
gesetzliche Vorschriften zur Anlegung von Mündel-
geld geeignet erklärt worden sind.

Mündelsichere Kredite
§ 218. (1) Kredite sind zur Anlegung von Mündel-

geld geeignet, wenn zu ihrer Sicherstellung an einer
inländischen Liegenschaft eine Hypothek bestellt wird
und die Liegenschaft samt ihrem Zubehör während
der Laufzeit des Kredites ausreichend feuerversichert
ist. Liegenschaften, deren Wert sich wegen eines dar-
auf befindlichen Abbaubetriebs ständig und beträcht-
lich vermindert, sind nicht geeignet.

(2) Es darf jedoch eine Liegenschaft nicht über die
Hälfte des Verkehrswertes belastet werden. Bei Wein-
gärten, Wäldern und anderen Liegenschaften, deren
Ertrag auf ähnlichen dauernden Anpflanzungen be-
ruht, ist die Belastungsgrenze ohne Berücksichtigung
des Wertes der Kulturgattung vom Grundwert zu er-
rechnen. Ebenso ist bei industriell oder gewerblich ge-
nutzten Liegenschaften vom bloßen Grundwert auszu-
gehen, doch sind von diesem die Kosten der Freima-
chung der Liegenschaft von industriell oder gewerb-
lich genutzten Baulichkeiten abzuziehen.

Mündelsichere Liegenschaften
§ 219. (1) Der Erwerb inländischer Liegenschaften

ist zur Anlegung von Mündelgeld geeignet, wenn sich
ihr Wert nicht wegen eines darauf befindlichen Ab-
baubetriebs ständig und beträchtlich vermindert oder
sie nicht ausschließlich oder überwiegend industriel-
len oder gewerblichen Zwecken dienen.

(2) Der Kaufpreis soll in der Regel den Verkehrswert
nicht übersteigen.

Andere Anlageformen
§ 220. (1) Eine andere Anlegung von Mündelgeld ist

zulässig, wenn sie nach den Verhältnissen des Einzel-
falls den Grundsätzen einer sicheren und wirtschaftli-
chen Vermögensverwaltung entspricht. Dem Eintreten
eines größeren Schadens durch Verwirklichung von
Risiken ist tunlichst durch deren Streuung entgegen-
zuwirken.

(2) Bei Wertpapieren und Forderungen, die in den
§§ 216 bis 218 nicht genannt sind, muss dafür vorge-
sorgt sein, dass sie laufend sachkundig auf ihre Si-
cherheit und Wirtschaftlichkeit hin verwaltet werden
und ein Verkauf, falls er durch die Marktentwicklung
geboten sein sollte, unverzüglich vorgenommen wird;
die Haftung des Verwalters dem Kind gegenüber muss
gesichert sein. Bei Einlagen, die eine regelmäßige
Einzahlung voraussetzen, muss sichergestellt sein,
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dass diese aus dem Vermögen des Kindes geleistet
werden können.

(3) Bei Liegenschaften, die im § 219 nicht genannt
sind, muss ihr Erwerb dem Kind mit Beziehung auf
die gegenwärtige oder künftige Berufsausübung oder
sonst zum offenbaren Vorteil gereichen; der Kaufpreis
darf den Verkehrswert nicht übersteigen.

§ 221. Der gesetzliche Vertreter hat jedenfalls dann
eine andere Anlegung von im Sinn des § 220 ange-
legtem Vermögen zu veranlassen, wenn ansonsten mit
überwiegender Wahrscheinlichkeit damit zu rechnen
ist, dass ein für das Kind unter Berücksichtigung sei-
ner Lebensverhältnisse nicht unbeträchtliches Vermö-
gen dauerhaft geschmälert werden wird und die Um-
schichtung dem Wohl des Kindes entspricht.

Veräußerung von beweglichem Vermögen
§ 222. Bewegliches Vermögen, außer Mündelgeld

oder im Sinn der §§ 216 bis 220 veranlagtes Vermö-
gen, darf nur soweit verwertet werden, als dies zur
Befriedigung der gegenwärtigen oder zukünftigen Be-
dürfnisse des Kindes nötig ist oder sonst dem Wohl
des Kindes entspricht.

Veräußerung von unbeweglichem Gut
§ 223. Ein unbewegliches Gut oder ein Anteil an ei-

nem solchen darf nur im Notfall oder zum offenbaren
Vorteil des Kindes veräußert werden.

Entgegennahme von Zahlungen
§ 224. Der gesetzliche Vertreter kann 10 000 Euro

übersteigende Zahlungen an das Kind nur entgegen-
nehmen und darüber quittieren, wenn er dazu vom Ge-
richt im Einzelfall oder allgemein ermächtigt wurde
oder eine gerichtliche Genehmigung des Wechsels der
Anlageform vorliegt. Fehlt eine solche Ermächtigung
oder Genehmigung, so wird der Schuldner durch Zah-
lung an den Vertreter von seiner Schuld nur befreit,
wenn das Gezahlte noch im Vermögen des Kindes vor-
handen ist oder für dessen Zwecke verwendet wurde.

Änderungen in der Obsorge
§ 225. Die Obsorge des Kinder- und Jugendhilfeträ-

gers (§ 207) endet, sofern der Umstand, der die Eltern
von der Ausübung der Obsorge ausgeschlossen hat,
weggefallen ist; im ersten Fall des § 207 bedarf es hie-
zu jedoch der Übertragung der Obsorge an die Eltern
durch das Gericht.

§ 226. Das Gericht hat die Obsorge an eine andere
Person zu übertragen, wenn das Wohl des minderjäh-
rigen Kindes dies erfordert, insbesondere wenn die
mit der Obsorge betraute Person ihre Verpflichtungen
aus § 159 nicht erfüllt, einer der Umstände des § 205
Abs. 2 eintritt oder bekannt wird oder die Person, die
bisher mit der Obsorge betraut war, stirbt.

Haftung
§ 227. (1) Die nach § 204 mit der Obsorge betrauten

Personen haften dem Kind gegenüber für jeden durch
ihr Verschulden verursachten Schaden.

(2) Soweit sich die mit der Obsorge betraute Person
zu ihrer Ausübung rechtmäßig anderer Personen be-
dient, haftet sie nur insoweit, als sie schuldhaft eine
untüchtige oder gefährliche Person ausgewählt, deren
Tätigkeit nur unzureichend überwacht oder die Gel-
tendmachung von Ersatzansprüchen des minderjähri-
gen Kindes gegen diese Personen schuldhaft unterlas-
sen hat.

§ 228. Der Richter kann die Ersatzpflicht nach § 227
insoweit mäßigen oder ganz erlassen, als sie die mit
der Obsorge betraute Person unter Berücksichtigung
aller Umstände, insbesondere des Grades des Ver-
schuldens oder eines besonderen Naheverhältnisses
zwischen dem Kind und der mit der Obsorge betrauten
Person, unbillig hart träfe.

Entschädigung
§ 229. (1) Der nach § 204 mit der Obsorge betrauten

Person gebührt unter Bedachtnahme auf Art und Um-
fang ihrer Tätigkeit und des damit gewöhnlich verbun-
denen Aufwands an Zeit und Mühe eine jährliche Ent-
schädigung, soweit dadurch die Befriedigung der Le-
bensbedürfnisse des Kindes nicht gefährdet wird.

(2) Sofern das Gericht nicht aus besonderen Grün-
den eine geringere Entschädigung für angemessen fin-
det, beträgt sie fünf vom Hundert sämtlicher Einkünfte
nach Abzug der hievon zu entrichtenden gesetzlichen
Steuern und Abgaben. Bezüge, die kraft besonderer
gesetzlicher Anordnung zur Deckung bestimmter Auf-
wendungen dienen, sind nicht als Einkünfte zu be-
rücksichtigen. Übersteigt der Wert des Vermögens des
Kindes 15 000 Euro, so kann das Gericht überdies pro
Jahr bis zu zwei vom Hundert des Mehrbetrags als
Entschädigung gewähren, soweit sich die mit der Ob-
sorge betraute Person um die Erhaltung des Vermö-
gens oder dessen Verwendung zur Deckung von Be-
dürfnissen des Kindes besonders verdient gemacht
hat. Betrifft die Obsorge nur einen Teilbereich der Ob-
sorge oder dauert die Tätigkeit der mit der Obsorge
betrauten Person nicht ein volles Jahr, so vermindert
sich der Anspruch auf Entschädigung entsprechend.

(3) Bei besonders umfangreichen und erfolgreichen
Bemühungen der mit der Obsorge betrauten Person
kann das Gericht die Entschädigung auch höher als
nach Abs. 2 erster Satz bemessen, jedoch nicht höher
als zehn vom Hundert der Einkünfte.

Entgelt und Aufwandsersatz
§ 230. (1) Nützt die mit der Obsorge betraute Person

für Angelegenheiten, deren Besorgung sonst einem
Dritten übertragen werden müsste, ihre besonderen
beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten, so hat sie
hiefür einen Anspruch auf angemessenes Entgelt. Die-
ser Anspruch besteht für die Kosten einer rechts-
freundlichen Vertretung jedoch nicht, soweit beim
Kind die Voraussetzungen für die Bewilligung der
Verfahrenshilfe gegeben sind oder diese Kosten nach
gesetzlichen Vorschriften vom Gegner ersetzt werden.

(2) Zur zweckentsprechenden Ausübung der Obsor-
ge notwendige Barauslagen, tatsächliche Aufwendun-
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gen und die Kosten der Versicherung der Haftpflicht
nach § 227 sind der mit der Obsorge betrauten Person
vom Kind jedenfalls zu erstatten, soweit sie nach ge-
setzlichen Vorschriften nicht unmittelbar von Dritten
getragen werden.

(3) Ansprüche nach den Abs. 1 und 2 bestehen inso-
weit nicht, als durch sie die Befriedigung der Lebens-
bedürfnisse des Kindes gefährdet wäre.

Fünftes Hauptstück

Kindesunterhalt
§ 231. (1) Die Eltern haben zur Deckung der ihren

Lebensverhältnissen angemessenen Bedürfnisse des
Kindes unter Berücksichtigung seiner Anlagen, Fä-
higkeiten, Neigungen und Entwicklungsmöglichkei-
ten nach ihren Kräften anteilig beizutragen.

(2) Der Elternteil, der den Haushalt führt, in dem er
das Kind betreut, leistet dadurch seinen Beitrag. Dar-
über hinaus hat er zum Unterhalt des Kindes beizutra-
gen, soweit der andere Elternteil zur vollen Deckung
der Bedürfnisse des Kindes nicht imstande ist oder
mehr leisten müsste, als es seinen eigenen Lebensver-
hältnissen angemessen wäre.

(3) Der Anspruch auf Unterhalt mindert sich inso-
weit, als das Kind eigene Einkünfte hat oder unter Be-
rücksichtigung seiner Lebensverhältnisse selbsterhal-
tungsfähig ist.

(4) Vereinbarungen, wonach sich ein Elternteil dem
anderen gegenüber verpflichtet, für den Unterhalt des
Kindes allein oder überwiegend aufzukommen und
den anderen für den Fall der Inanspruchnahme mit der
Unterhaltspflicht schad- und klaglos zu halten, sind
unwirksam, sofern sie nicht im Rahmen einer umfas-
senden Regelung der Folgen einer Scheidung vor Ge-
richt geschlossen werden.

§ 232. Soweit die Eltern nach ihren Kräften zur
Leistung des Unterhalts nicht imstande sind, schulden
ihn die Großeltern nach den den Lebensverhältnissen
der Eltern angemessenen Bedürfnissen des Kindes. Im
Übrigen gilt der § 231 sinngemäß; der Unterhaltsan-
spruch eines Enkels mindert sich jedoch auch inso-
weit, als ihm die Heranziehung des Stammes eigenen
Vermögens zumutbar ist. Überdies hat ein Großeltern-
teil nur insoweit Unterhalt zu leisten, als er dadurch
bei Berücksichtigung seiner sonstigen Sorgepflichten
den eigenen angemessenen Unterhalt nicht gefährdet.

§ 233. Die Schuld eines Elternteils, dem Kind den
Unterhalt zu leisten, geht bis zum Wert der Verlassen-
schaft auf seine Erben über. Auf den Anspruch des
Kindes ist alles anzurechnen, was das Kind nach dem
Verstorbenen durch eine vertragliche oder letztwilli-
ge Zuwendung, als gesetzlichen Erbteil, als Pflichtteil
oder durch eine öffentlich-rechtliche oder privatrecht-
liche Leistung erhält. Reicht der Wert der Verlassen-
schaft nicht aus, um dem Kind den geschuldeten Un-
terhalt bis zum voraussichtlichen Eintritt der Selbster-
haltungsfähigkeit zu sichern, so mindert sich der An-
spruch des Kindes entsprechend.

§ 234. (1) Das Kind schuldet seinen Eltern und
Großeltern unter Berücksichtigung seiner Lebensver-
hältnisse den Unterhalt, soweit der Unterhaltsberech-
tigte nicht imstande ist, sich selbst zu erhalten, und
sofern er seine Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind
nicht gröblich vernachlässigt hat.

(2) Die Unterhaltspflicht der Kinder steht der eines
Ehegatten, eines früheren Ehegatten, von Vorfahren
und von Nachkommen näheren Grades des Unter-
haltsberechtigten im Rang nach. Mehrere Kinder ha-
ben den Unterhalt anteilig nach ihren Kräften zu leis-
ten.

(3) Der Unterhaltsanspruch eines Eltern- oder Groß-
elternteils mindert sich insoweit, als ihm die Heranzie-
hung des Stammes eigenen Vermögens zumutbar ist.
Überdies hat ein Kind nur insoweit Unterhalt zu leis-
ten, als es dadurch bei Berücksichtigung seiner sonsti-
gen Sorgepflichten den eigenen angemessenen Unter-
halt nicht gefährdet.

Ansprüche im Zusammenhang mit der Geburt
§ 235. (1) Der Vater ist verpflichtet, der Mutter die

Kosten der Entbindung sowie die Kosten ihres Un-
terhaltes für die ersten acht Wochen nach der Entbin-
dung und, falls infolge der Entbindung weitere Ausla-
gen notwendig werden, auch diese zu ersetzen.

(2) Die Forderung ist mit Ablauf von drei Jahren
nach der Entbindung verjährt.

Sechstes Hauptstück

Von der Vorsorgevollmacht und der Erwachse-
nenvertretung

Erster Abschnitt

Allgemeine Bestimmungen

I. Teilnahme am Rechtsverkehr

Selbstbestimmung
§ 239. (1) Im rechtlichen Verkehr ist dafür Sorge zu

tragen, dass volljährige Personen, die aufgrund einer
psychischen Krankheit oder einer vergleichbaren Be-
einträchtigung in ihrer Entscheidungsfähigkeit einge-
schränkt sind, möglichst selbständig, erforderlichen-
falls mit entsprechender Unterstützung, ihre Angele-
genheiten selbst besorgen können.

(2) Unterstützung kann insbesondere durch die Fa-
milie, andere nahe stehende Personen, Pflegeeinrich-
tungen, Einrichtungen der Behindertenhilfe und sozia-
le und psychosoziale Dienste, Gruppen von Gleichge-
stellten, Beratungsstellen oder im Rahmen eines be-
treuten Kontos oder eines Vorsorgedialogs geleistet
werden.

Nachrang der Stellvertretung
§ 240. (1) Die in § 239 Abs. 1 genannten Personen

nehmen nur dann durch einen Vertreter am Rechtsver-
kehr teil, wenn sie dies selbst vorsehen oder eine Ver-
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tretung zur Wahrung ihrer Rechte und Interessen un-
vermeidlich ist. Sie können durch eine von ihnen be-
vollmächtigte Person (Vorsorgevollmacht) oder durch
einen gewählten oder gesetzlichen oder gerichtlichen
Erwachsenenvertreter vertreten werden.

(2) Soweit eine volljährige Person bei Besorgung
ihrer Angelegenheiten entsprechend unterstützt wird
oder selbst, besonders durch eine Vorsorgevollmacht,
für deren Besorgung im erforderlichen Ausmaß vorge-
sorgt hat, darf für sie kein Erwachsenenvertreter tätig
werden.

Selbstbestimmung trotz Stellvertretung
§ 241. (1) Ein Vorsorgebevollmächtigter oder Er-

wachsenenvertreter hat danach zu trachten, dass die
vertretene Person im Rahmen ihrer Fähigkeiten und
Möglichkeiten ihre Lebensverhältnisse nach ihren
Wünschen und Vorstellungen gestalten kann, und sie,
soweit wie möglich, in die Lage zu versetzen, ihre An-
gelegenheiten selbst zu besorgen.

(2) Ein Vorsorgebevollmächtigter oder Erwachse-
nenvertreter hat die vertretene Person von beabsichtig-
ten, ihre Person oder ihr Vermögen betreffenden Ent-
scheidungen rechtzeitig zu verständigen und ihr die
Möglichkeit zu geben, sich dazu in angemessener Frist
zu äußern. Die Äußerung der vertretenen Person ist zu
berücksichtigen, es sei denn, ihr Wohl wäre hierdurch
erheblich gefährdet.

Handlungsfähigkeit
§ 242. (1) Die Handlungsfähigkeit einer vertretenen

Person wird durch eine Vorsorgevollmacht oder eine
Erwachsenenvertretung nicht eingeschränkt.

(2) Soweit dies zur Abwendung einer ernstlichen
und erheblichen Gefahr für die vertretene Person er-
forderlich ist, hat das Gericht im Wirkungsbereich der
gerichtlichen Erwachsenenvertretung anzuordnen,
dass die Wirksamkeit bestimmter rechtsgeschäftlicher
Handlungen der vertretenen Person oder bestimmter
Verfahrenshandlungen bei Verwaltungsbehörden und
Verwaltungsgerichten wie nach § 865 Abs. 3 und
Abs. 5 die Genehmigung des Erwachsenenvertreters
und in den Fällen des § 258 Abs. 4 auch jene des Ge-
richts voraussetzt. Der Genehmigungsvorbehalt bleibt
ungeachtet der Übertragung einer Erwachsenenvertre-
tung im Sinn des § 246 Abs. 3 Z 2 bestehen; er ist vom
Gericht aufzuheben, wenn er nicht mehr erforderlich
ist.

(3) Schließt eine volljährige Person, die nicht ent-
scheidungsfähig ist, ein Rechtsgeschäft des täglichen
Lebens, das ihre Lebensverhältnisse nicht übersteigt,
so wird dieses – sofern in diesem Bereich kein Ge-
nehmigungsvorbehalt nach Abs. 2 angeordnet wurde –
mit der Erfüllung der sie treffenden Pflichten rückwir-
kend rechtswirksam.

II. Auswahl und Dauer der Vertretung

Eignung
§ 243. (1) Als Vorsorgebevollmächtigter und Er-

wachsenenvertreter darf nicht eingesetzt werden, wer

1. schutzberechtigt im Sinn des § 21 Abs. 1 ist,

2. eine dem Wohl der volljährigen Person förderliche
Ausübung der Vertretung nicht erwarten lässt, etwa
wegen einer strafgerichtlichen Verurteilung, oder

3. in einem Abhängigkeitsverhältnis oder in einer ver-
gleichbar engen Beziehung zu einer Einrichtung
steht, in der sich die volljährige Person aufhält oder
von der diese betreut wird.
(2) Eine Person darf nur so viele Vorsorgevollmach-

ten und Erwachsenenvertretungen übernehmen, wie
sie unter Bedachtnahme auf die damit verbundenen
Pflichten, insbesondere jene zur persönlichen Kon-
taktaufnahme, ordnungsgemäß besorgen kann. Insge-
samt darf eine Person – ausgenommen ein Erwach-
senenschutzverein (§ 1 ErwSchVG) – nicht mehr als
15 Vorsorgevollmachten und Erwachsenenvertretun-
gen übernehmen. Ein Notar (Notariatskandidat) oder
Rechtsanwalt (Rechtsanwaltsanwärter) kann diese
Anzahl überschreiten, wenn er aufrecht in der Liste
von zur Übernahme von Vorsorgevollmachten und ge-
richtlichen Erwachsenenvertretungen besonders ge-
eigneten Rechtsanwälten oder Notaren eingetragen ist.

(3) Mehrere Erwachsenenvertreter können für eine
Person nur mit jeweils unterschiedlichem Wirkungs-
bereich eingesetzt und im Österreichischen Zentralen
Vertretungsverzeichnis eingetragen werden.

Erwachsenenvertreter-Verfügung
§ 244. (1) Eine Person kann in einer Erwachsenen-

vertreter-Verfügung jemanden bezeichnen, der für sie
als Erwachsenenvertreter tätig oder nicht tätig werden
soll. Die verfügende Person muss hierfür fähig sein,
die Bedeutung und Folgen einer Erwachsenenvertre-
tung sowie der Verfügung in Grundzügen zu verste-
hen, ihren Willen danach zu bestimmen und sich ent-
sprechend zu verhalten.

(2) Die Erwachsenenvertreter-Verfügung muss
schriftlich vor einem Notar, Rechtsanwalt oder Mit-
arbeiter eines Erwachsenenschutzvereins errichtet und
im Österreichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis
eingetragen werden. Hegt die eintragende Person Be-
denken gegen das Vorliegen der Entscheidungsfähig-
keit der verfügenden Person, so hat sie die Eintragung
abzulehnen und bei begründeten Anhaltspunkten für
eine Gefährdung des Wohles der volljährigen Person
unverzüglich das Pflegschaftsgericht zu verständigen.

(3) Die verfügende Person kann die Erwachsenen-
vertreter-Verfügung jederzeit widerrufen. Der Wider-
ruf muss von einem Notar, Rechtsanwalt oder Mit-
arbeiter eines Erwachsenenschutzvereins im Österrei-
chischen Zentralen Vertretungsverzeichnis eingetra-
gen werden. Die Eintragung hat auf Verlangen der ver-
tretenen Person zu erfolgen. Für den Widerruf genügt
es, dass die verfügende Person zu erkennen gibt, dass
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die Verfügung nicht mehr gelten soll. Auf diese Mög-
lichkeiten kann sie nicht verzichten.

Beginn und Fortbestand
§ 245. (1) Eine Vorsorgevollmacht ist wirksam,

wenn und soweit der Eintritt des Vorsorgefalls im Ös-
terreichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis ein-
getragen ist.

(2) Eine gewählte oder gesetzliche Erwachsenenver-
tretung entsteht mit ihrer Eintragung im Österreichi-
schen Zentralen Vertretungsverzeichnis.

(3) Eine gerichtliche Erwachsenenvertretung ent-
steht mit der Bestellung durch das Gericht.

(4) Solange die Vertretungsbefugnis eines Vorsorge-
bevollmächtigten oder Erwachsenenvertreters im Ös-
terreichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis ein-
getragen ist, besteht sie fort, auch wenn die vertretene
Person im Wirkungsbereich ihres Vertreters hand-
lungsfähig ist oder ihre Handlungsfähigkeit erlangt.

Änderung, Übertragung und Beendigung
§ 246. (1) Die Vertretungsbefugnis des Vorsorgebe-

vollmächtigten oder des Erwachsenenvertreters endet

1. mit dem Tod der vertretenen Person oder ihres Ver-
treters,

2. durch gerichtliche Entscheidung,

3. durch die Eintragung des Widerrufs oder der Kün-
digung einer Vorsorgevollmacht oder des Wegfalls
des Vorsorgefalls im Österreichischen Zentralen
Vertretungsverzeichnis,

4. durch die Eintragung des Widerrufs oder der Kün-
digung einer gewählten Erwachsenenvertretung im
Österreichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis,

5. bei einer gesetzlichen Erwachsenenvertretung durch
die Eintragung des Widerspruchs der vertretenen
Person oder ihres Vertreters im Österreichischen
Zentralen Vertretungsverzeichnis oder mit dem Ab-
lauf von drei Jahren, sofern sie nicht zuvor erneut
eingetragen wird, oder

6. bei einer gerichtlichen Erwachsenenvertretung spä-
testens mit dem Ablauf von drei Jahren nach Be-
schlussfassung erster Instanz über die Bestellung,
sofern sie nicht erneuert wird; die Änderung oder
Übertragung der Erwachsenenvertretung verlängert
diese Frist nicht.

Für den Widerruf oder den Widerspruch der vertrete-
nen Person genügt es, wenn sie zu erkennen gibt, dass
sie nicht mehr vertreten sein will. Auf diese Möglich-
keiten kann sie nicht verzichten. Die Eintragung des
Widerrufs oder des Widerspruchs hat auf Verlangen
der vertretenen Person oder ihres Vertreters zu erfol-
gen.

(2) Für die Änderung der Vertretungsbefugnis des
Vorsorgebevollmächtigten oder Erwachsenenvertre-
ters gilt § 245 sinngemäß.

(3) Das Gericht hat

1. die Beendigung der Vorsorgevollmacht oder der ge-
wählten oder gesetzlichen Erwachsenenvertretung
anzuordnen und erforderlichenfalls einen gerichtli-
chen Erwachsenenvertreter zu bestellen, wenn der
Vertreter nicht oder pflichtwidrig tätig wird oder es
sonst das Wohl der vertretenen Person erfordert;

2. die gerichtliche Erwachsenenvertretung einer ande-
ren Person zu übertragen, wenn der Vertreter ver-
storben ist, nicht die erforderliche Eignung aufweist
oder durch die Vertretung unzumutbar belastet wird
oder es sonst das Wohl der vertretenen Person erfor-
dert;

3. die gerichtliche Erwachsenenvertretung zu been-
den, wenn die übertragene Angelegenheit erledigt
ist oder die Voraussetzungen für die Bestellung nach
§ 271 weggefallen sind; betrifft dies nur einen Teil
der Angelegenheiten, so ist der Wirkungsbereich in-
soweit einzuschränken. Erforderlichenfalls ist die
gerichtliche Erwachsenenvertretung zu erweitern.
(4) § 178 Abs. 3, § 183 Abs. 2 und § 1025 gelten

sinngemäß.

III. Besondere Rechte und Pflichten des Vertreters

Kontakte
§ 247. Ein Erwachsenenvertreter hat mit der vertre-

tenen Person in dem nach den Umständen des Ein-
zelfalls erforderlichen Ausmaß persönlichen Kontakt
zu halten. Sofern ihm nicht ausschließlich Angelegen-
heiten übertragen worden sind, deren Besorgung vor-
wiegend Kenntnisse des Rechts oder der Vermögens-
verwaltung voraussetzen, soll der Kontakt mindestens
einmal im Monat stattfinden.

Verschwiegenheitspflicht
§ 248. (1) Ein Vorsorgebevollmächtigter oder Er-

wachsenenvertreter ist, außer gegenüber dem Pfleg-
schaftsgericht, zur Verschwiegenheit über alle ihm in
Ausübung seiner Funktion anvertrauten oder bekannt
gewordenen Tatsachen verpflichtet.

(2) Ein Vorsorgebevollmächtigter oder Erwachse-
nenvertreter hat aber auf entsprechende Anfrage hin
dem Ehegatten, eingetragenen Partner oder Lebensge-
fährten sowie den Eltern und Kindern der vertretenen
Person über deren geistiges und körperliches Befin-
den und deren Wohnort sowie über seinen Wirkungs-
bereich Auskunft zu erteilen. Dies gilt nicht, soweit
die vertretene Person etwas anderes verfügt hat, oder
zu erkennen gibt, dass sie eine solche Auskunftsertei-
lung nicht will, oder diese ihrem Wohl widerspricht.

(3) Ein Vorsorgebevollmächtigter oder Erwachse-
nenvertreter ist weiters nicht zur Verschwiegenheit
verpflichtet, soweit

1. ihn davon die insoweit entscheidungsfähige vertre-
tene Person entbunden hat,

2. die vertretene Person zur Offenlegung verpflichtet
ist oder
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3. die Offenlegung zur Wahrung ihres Wohles erfor-
derlich ist.

Haftung und Aufwandersatz
§ 249. (1) Ein Vorsorgebevollmächtigter oder Er-

wachsenenvertreter haftet der vertretenen Person für
jeden durch sein Verschulden verursachten Schaden.
Das Gericht kann die Ersatzpflicht insoweit mäßigen
oder ganz erlassen, als sie den Vertreter unter Be-
rücksichtigung aller Umstände, insbesondere des Gra-
des des Verschuldens oder seines besonderen Nahe-
verhältnisses zur vertretenen Person, unbillig hart trä-
fe.

(2) Die zur zweckentsprechenden Ausübung der
Vertretung notwendigen Barauslagen, die tatsächli-
chen Aufwendungen und die angemessenen Kosten
einer zur Deckung der Haftung nach Abs. 1 abge-
schlossenen Haftpflichtversicherung sind dem ge-
wählten und gesetzlichen Erwachsenenvertreter von
der vertretenen Person zu erstatten, soweit sie nach
gesetzlichen Vorschriften nicht unmittelbar von Drit-
ten getragen werden; ist der einzelne Nachweis dem
Erwachsenenvertreter nicht zumutbar, so ist ein ange-
messener Pauschalbetrag zu erstatten. Für den gericht-
lichen Erwachsenenvertreter gilt § 276 Abs. 4.

IV. Personensorge

Vertretung in personenrechtlichen Angelegenhei-
ten

§ 250. (1) Ein Vorsorgebevollmächtigter oder Er-
wachsenenvertreter darf in Angelegenheiten, die in
der Persönlichkeit der vertretenen Person oder deren
familiären Verhältnissen gründen, nur dann tätig wer-
den, wenn

1. diese von seinem Wirkungsbereich umfasst sind,

2. die vertretene Person nicht entscheidungsfähig ist,

3. nach dem Gesetz eine Stellvertretung nicht jeden-
falls ausgeschlossen ist und

4. eine Vertretungshandlung zur Wahrung des Wohles
der vertretenen Person erforderlich ist.
(2) Gibt die vertretene Person zu erkennen, dass sie

die geplante Vertretungshandlung ablehnt, so hat diese
bei sonstiger Rechtsunwirksamkeit zu unterbleiben, es
sei denn, das Wohl der vertretenen Person wäre sonst
erheblich gefährdet.

(3) In wichtigen Angelegenheiten der Personensorge
hat ein Erwachsenenvertreter die Genehmigung des
Gerichts einzuholen, sofern nicht Gefahr im Verzug
vorliegt.

(4) Das Recht der vertretenen Person auf persönli-
che Kontakte zu anderen Personen sowie ihr Schrift-
verkehr dürfen vom Vorsorgebevollmächtigten oder
Erwachsenenvertreter nur eingeschränkt werden,
wenn sonst ihr Wohl erheblich gefährdet wäre.

Bemühung um Betreuung
§ 251. Ein Erwachsenenvertreter ist nicht zur Be-

treuung der vertretenen Person verpflichtet. Ist sie
aber nicht umfassend betreut, so hat er sich, unabhän-
gig von seinem Wirkungsbereich, darum zu bemühen,
dass ihr die gebotene medizinische und soziale Be-
treuung gewährt wird.

Medizinische Behandlung

a) entscheidungsfähiger Personen
§ 252. (1) In eine medizinische Behandlung kann ei-

ne volljährige Person, soweit sie entscheidungsfähig
ist, nur selbst einwilligen. Eine medizinische Behand-
lung ist eine von einem Arzt oder auf seine Anordnung
hin vorgenommene diagnostische, therapeutische, re-
habilitative, krankheitsvorbeugende oder geburtshilf-
liche Maßnahme an der volljährigen Person. Auf dia-
gnostische, therapeutische, rehabilitative, krankheits-
vorbeugende, pflegerische oder geburtshilfliche Maß-
nahmen von Angehörigen anderer gesetzlich geregel-
ter Gesundheitsberufe sind die §§ 252 bis 254 sinnge-
mäß anzuwenden.

(2) Hält der Arzt eine volljährige Person für nicht
entscheidungsfähig, so hat er sich nachweislich um die
Beiziehung von Angehörigen, anderen nahe stehen-
den Personen, Vertrauenspersonen und im Umgang
mit Menschen in solchen schwierigen Lebenslagen
besonders geübten Fachleuten zu bemühen, die die
volljährige Person dabei unterstützen können, ihre
Entscheidungsfähigkeit zu erlangen. Soweit sie aber
zu erkennen gibt, dass sie mit der beabsichtigten Bei-
ziehung anderer und der Weitergabe von medizini-
schen Informationen nicht einverstanden ist, hat der
Arzt dies zu unterlassen.

(3) Kann durch Unterstützung im Sinn des Abs. 2
die Entscheidungsfähigkeit der volljährigen Person
hergestellt werden, so ist ihre Einwilligung in die me-
dizinische Behandlung ausreichend, andernfalls ist
nach § 253 vorzugehen.

(4) Von einer Aufklärung der von der Behandlung
betroffenen Person oder ihrer Unterstützung im Sinn
des Abs. 2 ist abzusehen, wenn mit der damit einher-
gehenden Verzögerung eine Gefährdung des Lebens,
die Gefahr einer schweren Schädigung der Gesundheit
oder starke Schmerzen verbunden wären.

b) nicht entscheidungsfähiger Personen
§ 253. (1) Eine medizinische Behandlung an einer

volljährigen Person, die nicht entscheidungsfähig ist,
bedarf der Zustimmung ihres Vorsorgebevollmächtig-
ten oder Erwachsenenvertreters, dessen Wirkungsbe-
reich diese Angelegenheit umfasst. Er hat sich dabei
vom Willen der vertretenen Person leiten zu lassen. Im
Zweifel ist davon auszugehen, dass diese eine medizi-
nisch indizierte Behandlung wünscht.

(2) Der Grund und die Bedeutung der medizinischen
Behandlung sind auch einer im Behandlungszeitpunkt
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nicht entscheidungsfähigen Person zu erläutern, so-
weit dies möglich und ihrem Wohl nicht abträglich ist.

(3) Die Zustimmung des Vorsorgebevollmächtigten
oder Erwachsenenvertreters ist nicht erforderlich,
wenn mit der damit einhergehenden Verzögerung eine
Gefährdung des Lebens, die Gefahr einer schweren
Schädigung der Gesundheit oder starke Schmerzen
verbunden wären. Dauert die medizinische Behand-
lung voraussichtlich auch nach Abwendung dieser Ge-
fahrenmomente noch an, so ist sie zu beginnen und
unverzüglich die Zustimmung des Vertreters zur wei-
teren Behandlung einzuholen bzw. das Gericht zur Be-
stellung eines Vertreters oder zur Erweiterung seines
Wirkungsbereichs anzurufen.

(4) Hat die im Behandlungszeitpunkt nicht entschei-
dungsfähige Person die medizinische Behandlung in
einer verbindlichen Patientenverfügung abgelehnt und
gibt es keine Hinweise auf die Unwirksamkeit der Pa-
tientenverfügung, so muss die Behandlung ohne Be-
fassung eines Vertreters unterbleiben.

§ 254. (1) Gibt eine nicht entscheidungsfähige Per-
son ihrem Vorsorgebevollmächtigten oder Erwachse-
nenvertreter oder dem Arzt gegenüber zu erkennen,
dass sie die medizinische Behandlung oder deren Fort-
setzung ablehnt, so bedarf die Zustimmung des Vor-
sorgebevollmächtigten oder Erwachsenenvertreters
zur Behandlung der Genehmigung des Gerichts.

(2) Wenn der Vorsorgebevollmächtigte oder Er-
wachsenenvertreter der Behandlung einer nicht ent-
scheidungsfähigen Person oder ihrer Fortsetzung nicht
zustimmt und dadurch dem Willen der vertretenen
Person nicht entspricht, so kann das Gericht die Zu-
stimmung des Vertreters ersetzen oder einen anderen
Vertreter bestellen. Im Zweifel ist davon auszugehen,
dass die vertretene Person eine medizinisch indizierte
Behandlung wünscht.

(3) Die Genehmigung oder Ersetzung der Zustim-
mung durch das Gericht oder die Bestellung eines an-
deren Vertreters ist nicht erforderlich, wenn mit der
mit solchen Gerichtsverfahren einhergehenden Verzö-
gerung eine Gefährdung des Lebens, die Gefahr einer
schweren Schädigung der Gesundheit oder starke
Schmerzen verbunden wären. Dauert die medizinische
Behandlung voraussichtlich auch nach Abwendung
dieser Gefahrenmomente noch an, so ist sie zu begin-
nen und unverzüglich das Gericht anzurufen.

Sterilisation
§ 255. (1) Ein Vorsorgebevollmächtigter oder Er-

wachsenenvertreter darf einer medizinischen Maßnah-
me, die eine dauernde Fortpflanzungsunfähigkeit der
vertretenen nicht entscheidungsfähigen Person zum
Ziel hat, nicht zustimmen, es sei denn, dass sonst we-
gen eines dauerhaften körperlichen Leidens eine Ge-
fährdung des Lebens oder die Gefahr einer schweren
Schädigung der Gesundheit oder starker Schmerzen
besteht.

(2) Die Zustimmung des Vorsorgebevollmächtigten
oder Erwachsenenvertreters bedarf der gerichtlichen
Genehmigung.

Forschung
§ 256. (1) Ebenso darf ein Vorsorgebevollmächtigter

oder Erwachsenenvertreter einer medizinischen For-
schung, die mit einer Beeinträchtigung der körperli-
chen Unversehrtheit oder der Persönlichkeit der ver-
tretenen nicht entscheidungsfähigen Person verbunden
ist, nicht zustimmen, es sei denn, dass diese für deren
Gesundheit oder Wohlbefinden von unmittelbarem
Nutzen sein kann. Die Zustimmung bedarf der gericht-
lichen Genehmigung, außer es liegt eine befürworten-
de Stellungnahme einer für die jeweilige Krankenan-
stalt eingerichteten Ethikkommission vor.

(2) Gibt eine nicht entscheidungsfähige Person ih-
rem Vorsorgebevollmächtigten oder Erwachsenenver-
treter oder dem Arzt gegenüber zu erkennen, dass sie
die Forschung oder deren Fortsetzung ablehnt, so hat
diese zu unterbleiben, es sei denn, das Wohl der ver-
tretenen Person wäre sonst erheblich gefährdet. Die
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters bedarf dies-
falls auch bei Vorliegen einer befürwortenden Stel-
lungnahme einer Ethikkommission der gerichtlichen
Genehmigung.

Änderung des Wohnortes
§ 257. (1) Über eine Änderung des Wohnortes kann

eine volljährige Person, soweit sie entscheidungsfähig
ist, nur selbst entscheiden.

(2) Ist sie nicht entscheidungsfähig, so hat der Vor-
sorgebevollmächtigte oder Erwachsenenvertreter, des-
sen Wirkungsbereich diese Angelegenheit umfasst,
die Entscheidung zu treffen, sofern dies zur Wahrung
des Wohles der vertretenen Person erforderlich ist.

(3) Soll der Wohnort der vertretenen Person dauer-
haft geändert werden, so bedarf es zuvor der gericht-
lichen Genehmigung. Bis zum Vorliegen der gerichtli-
chen Entscheidung kann der Wohnort der vertretenen
Person geändert werden, sofern eine Rückkehr mög-
lich ist.

(4) Abs. 3 gilt für den Vorsorgebevollmächtigten
sinngemäß, sofern der Wohnort der vertretenen Person
dauerhaft ins Ausland verlegt werden soll.

V. Vermögenssorge
§ 258. (1) Ist ein Erwachsenenvertreter mit der Ver-

waltung des Vermögens oder des Einkommens der
vertretenen Person betraut, so hat er mit dem Einkom-
men und dem Vermögen ihre den persönlichen Le-
bensverhältnissen angemessenen Bedürfnisse zu be-
friedigen.

(2) Bei der Erfüllung der Verpflichtung nach Abs. 1
hat der Erwachsenenvertreter auch dafür zu sorgen,
dass der vertretenen Person die notwendigen finan-
ziellen Mittel für Rechtsgeschäfte des täglichen Le-
bens zur Verfügung stehen, soweit ihr Wohl dadurch
nicht gefährdet ist. Dafür hat der Erwachsenenvertre-
ter der vertretenen Person etwa das notwendige Bar-
geld zu überlassen oder den notwendigen Zugriff auf
Zahlungskonten zu gewähren.
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(3) Für die Anlegung von Bargeld und von Geld auf
Zahlungskonten der vertretenen Person, die Veräuße-
rung von beweglichem Vermögen und unbeweglichem
Gut sowie die Entgegennahme von Zahlungen gelten
die §§ 215 bis 224 sinngemäß.

(4) Vertretungshandlungen eines Erwachsenenver-
treters in Vermögensangelegenheiten bedürfen zu ih-
rer Rechtswirksamkeit der Genehmigung des Gerich-
tes, sofern die Vermögensangelegenheit nicht zum or-
dentlichen Wirtschaftsbetrieb gehört. § 167 Abs. 3 gilt
sinngemäß.

(5) Ist ein Vorsorgebevollmächtigter mit der Verwal-
tung des Vermögens oder des Einkommens der vertre-
tenen Person betraut, so gelten die §§ 215 bis 221, so-
weit dies in der Vorsorgevollmacht verfügt wurde.

VI. Gerichtliche Kontrolle
§ 259. (1) Ein Erwachsenenvertreter hat dem Ge-

richt jährlich über die Gestaltung und Häufigkeit sei-
ner persönlichen Kontakte mit der vertretenen Person,
ihren Wohnort, ihr geistiges und körperliches Befin-
den und die für sie im vergangenen Jahr besorgten und
im kommenden Jahr zu besorgenden Angelegenheiten
zu berichten. Näheres wird in den Verfahrensgesetzen
bestimmt.

(2) Ein Erwachsenenvertreter, der mit der Verwal-
tung des Vermögens oder des Einkommens der vertre-
tenen Person betraut ist, hat dem Gericht bei Antritt
der Vermögenssorge nach gründlicher Erforschung
des Vermögensstandes das Vermögen im Einzelnen
anzugeben und in weiterer Folge Rechnung zu legen.
Das Gericht hat seine Tätigkeit zur Vermeidung einer
Gefährdung des Wohles der vertretenen Person zu
überwachen und die dazu notwendigen Aufträge zu
erteilen. Näheres wird in den Verfahrensgesetzen be-
stimmt.

(3) Ein Vorsorgebevollmächtigter oder Erwachse-
nenvertreter ist verpflichtet, die Vollmachtsurkunde
sowie die nach § 140h NO erforderlichen ärztlichen
Zeugnisse bis zur Beendigung seiner Vertretung auf-
zubewahren und auf Verlangen des Gerichts diesem zu
übermitteln.

(4) Ist das Wohl einer vertretenen Person gefährdet,
so hat das Gericht jederzeit von Amts wegen die zur
Sicherung des Wohles nötigen Verfügungen zu treffen.

Zweiter Abschnitt

Vorsorgevollmacht

Vollmacht für den Vorsorgefall
§ 260. Eine Vorsorgevollmacht ist eine Vollmacht,

die nach ihrem Inhalt dann wirksam werden soll, wenn
der Vollmachtgeber die zur Besorgung der anvertrau-
ten Angelegenheiten erforderliche Entscheidungsfä-
higkeit verliert. Der Vollmachtgeber kann auch die
Umwandlung einer bestehenden Vollmacht in eine
Vorsorgevollmacht bei Eintritt des Vorsorgefalls an-
ordnen.

Wirkungsbereich
§ 261. Die Vorsorgevollmacht kann für einzelne An-

gelegenheiten oder für Arten von Angelegenheiten er-
teilt werden.

Form
§ 262. (1) Die Vorsorgevollmacht ist vor einem No-

tar, einem Rechtsanwalt oder einem Erwachsenen-
schutzverein (§ 1 ErwSchVG) höchstpersönlich und
schriftlich zu errichten.

(2) Der Vollmachtgeber ist über

1. die Rechtsfolgen einer Vorsorgevollmacht,

2. die Möglichkeit, allgemein oder in bestimmten An-
gelegenheiten die Weitergabe der Vorsorgevoll-
macht zu untersagen oder eine gemeinsame Vertre-
tung durch zwei oder mehrere Bevollmächtigte vor-
zusehen, sowie

3. die Möglichkeit des jederzeitigen Widerrufs
persönlich zu belehren. Der Notar, der Rechtsanwalt
oder der Mitarbeiter des Erwachsenenschutzvereins
hat die Vornahme dieser Belehrung in der Vollmachts-
urkunde zu dokumentieren.

Registrierung
§ 263. (1) Die Vorsorgevollmacht und der Eintritt

des Vorsorgefalls sind von einem Notar, einem
Rechtsanwalt oder einem Erwachsenenschutzverein
(§ 1 ErwSchVG) im Österreichischen Zentralen Ver-
tretungsverzeichnis einzutragen. Der Eintritt des Vor-
sorgefalls darf nur insoweit eingetragen werden, als
der Vollmachtgeber die zur Besorgung der anvertrau-
ten Angelegenheiten erforderliche Entscheidungsfä-
higkeit verloren hat.

(2) Hegt der Notar, der Rechtsanwalt oder der Mit-
arbeiter des Erwachsenenschutzvereins begründete
Zweifel am Vorliegen der Entscheidungsfähigkeit des
Vollmachtgebers im Zeitpunkt der Errichtung der Vor-
sorgevollmacht, am Eintritt des Vorsorgefalls oder an
der Eignung des Bevollmächtigten, so hat er die Er-
richtung der Vorsorgevollmacht bzw. die Eintragung
des Vorsorgefalls abzulehnen und bei begründeten An-
haltspunkten für eine Gefährdung des Wohles der voll-
jährigen Person unverzüglich das Pflegschaftsgericht
zu verständigen.

(3) Erlangt die volljährige Person ihre Entschei-
dungsfähigkeit wieder, so ist dies auf ihr Verlangen
oder jenes ihres Vertreters im Österreichischen Zentra-
len Vertretungsverzeichnis als Wegfall des Vorsorge-
falls einzutragen. Die Abs. 1 und 2 gelten sinngemäß.

Dritter Abschnitt

Gewählter Erwachsenenvertreter

Voraussetzungen
§ 264. Soweit eine volljährige Person ihre Angele-

genheiten aufgrund einer psychischen Krankheit oder
einer vergleichbaren Beeinträchtigung ihrer Entschei-
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dungsfähigkeit nicht für sich selbst besorgen kann, da-
für keinen Vertreter hat und eine Vorsorgevollmacht
nicht mehr errichten kann, aber noch fähig ist, die
Bedeutung und Folgen einer Bevollmächtigung in
Grundzügen zu verstehen, ihren Willen danach zu be-
stimmen und sich entsprechend zu verhalten, kann sie
eine oder mehrere ihr nahe stehende Personen als Er-
wachsenenvertreter zur Besorgung dieser Angelegen-
heiten auswählen.

Wirkungsbereich
§ 265. (1) Die volljährige Person und ihr gewählter

Erwachsenenvertreter haben eine Vereinbarung
(§ 1002) zu schließen und dabei die Vertretungsbefug-
nisse des Erwachsenenvertreters festzulegen.

(2) Die Vereinbarung über die gewählte Erwach-
senenvertretung kann – ausgenommen die Vertretung
vor Gericht – vorsehen, dass der Erwachsenenvertreter
nur im Einvernehmen mit der vertretenen Person
rechtswirksam Vertretungshandlungen vornehmen
kann. Ebenso kann die Vereinbarung – ausgenommen
die Vertretung vor Gericht – vorsehen, dass die ver-
tretene Person selbst nur mit Genehmigung des Er-
wachsenenvertreters rechtswirksam Erklärungen ab-
geben kann.

(3) Die Vertretungsbefugnisse können einzelne An-
gelegenheiten oder Arten von Angelegenheiten betref-
fen.

(4) Die Übertragung der Angelegenheiten umfasst,
soweit nichts anderes vereinbart ist, immer auch die
Vertretung vor Gericht. In allen Fällen kann die Ver-
tretungsbefugnis aber auch auf die Ausübung von Ein-
sichts- und Auskunftsrechten beschränkt werden.

Form
§ 266. (1) Die Vereinbarung einer gewählten Er-

wachsenenvertretung muss höchstpersönlich und
schriftlich vor einem Notar, einem Rechtsanwalt oder
einem Erwachsenenschutzverein (§ 1 ErwSchVG) er-
richtet werden.

(2) Vor dem Abschluss der Vereinbarung sind die
volljährige Person und der Erwachsenenvertreter über
das Wesen und die Folgen der Erwachsenenvertre-
tung, die Möglichkeit des jederzeitigen Widerrufs so-
wie die Rechte und Pflichten des gewählten Erwach-
senenvertreters persönlich zu belehren. Der Notar, der
Rechtsanwalt oder der Mitarbeiter des Erwachsenen-
schutzvereins hat die Vornahme dieser Belehrung in
der Vereinbarung zu dokumentieren.

Registrierung
§ 267. (1) Die Vereinbarung über die gewählte Er-

wachsenenvertretung ist von einem Notar, einem
Rechtsanwalt oder einem Erwachsenenschutzverein
(§ 1 ErwSchVG) im Österreichischen Zentralen Ver-
tretungsverzeichnis einzutragen.

(2) Hegt der Notar, der Rechtsanwalt oder der Mit-
arbeiter des Erwachsenenschutzvereins am Vorliegen
der Voraussetzungen der gewählten Erwachsenenver-
tretung oder an der Eignung der Person, die als Er-

wachsenenvertreter eingetragen werden soll, begrün-
dete Zweifel, so hat er die Eintragung abzulehnen und
bei begründeten Anhaltspunkten für eine Gefährdung
des Wohles der volljährigen Person unverzüglich das
Pflegschaftsgericht zu verständigen.

Vierter Abschnitt

Gesetzlicher Erwachsenenvertreter

Voraussetzungen
§ 268. (1) Eine volljährige Person kann in den in

§ 269 angeführten Angelegenheiten von einem oder
mehreren nächsten Angehörigen vertreten werden, so-
weit sie

1. diese Angelegenheiten aufgrund einer psychischen
Krankheit oder einer vergleichbaren Beeinträchti-
gung ihrer Entscheidungsfähigkeit nicht ohne Ge-
fahr eines Nachteils für sich selbst besorgen kann,

2. dafür keinen Vertreter hat,

3. einen solchen nicht mehr wählen kann oder will und

4. der gesetzlichen Erwachsenenvertretung nicht vor-
ab widersprochen hat und dies im Österreichischen
Zentralen Vertretungsregister registriert wurde.
(2) Nächste Angehörige sind die Eltern und Groß-

eltern, volljährige Kinder und Enkelkinder, Geschwis-
ter, Nichten und Neffen der volljährigen Person, ihr
Ehegatte oder eingetragener Partner und ihr Lebens-
gefährte, wenn dieser mit ihr seit mindestens drei Jah-
ren im gemeinsamen Haushalt lebt, sowie die von
der volljährigen Person in einer Erwachsenenvertre-
ter-Verfügung bezeichnete Person.

Wirkungsbereich
§ 269. (1) Die Vertretungsbefugnisse können folgen-

de Bereiche betreffen:

1. Vertretung in Verwaltungsverfahren und verwal-
tungsgerichtlichen Verfahren,

2. Vertretung in gerichtlichen Verfahren,

3. Verwaltung von Einkünften, Vermögen und Ver-
bindlichkeiten,

4. Abschluss von Rechtsgeschäften zur Deckung des
Pflege- und Betreuungsbedarfs,

5. Entscheidung über medizinische Behandlungen und
Abschluss von damit im Zusammenhang stehenden
Verträgen,

6. Änderung des Wohnortes und Abschluss von Heim-
verträgen,

7. Vertretung in nicht in Z 5 und 6 genannten perso-
nenrechtlichen Angelegenheiten sowie

8. Abschluss von nicht in Z 4 bis 6 genannten Rechts-
geschäften.
(2) Vom Wirkungsbereich der in Abs. 1 Z 3 bis 8 ge-

regelten Angelegenheiten ist immer auch die Vertre-
tung vor Gericht und die Befugnis mitumfasst, über
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laufende Einkünfte und das Vermögen der vertretenen
Person insoweit zu verfügen, als diese zur Besorgung
der Rechtsgeschäfte erforderlich ist.

Registrierung
§ 270. (1) Die gesetzliche Erwachsenenvertretung

ist von einem Notar, einem Rechtsanwalt oder einem
Erwachsenenschutzverein (§ 1 ErwSchVG) im Öster-
reichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis einzu-
tragen.

(2) Hegt der Notar, der Rechtsanwalt oder der Mit-
arbeiter des Erwachsenenschutzvereins am Vorliegen
der Voraussetzungen der gesetzlichen Erwachsenen-
vertretung oder an der Eignung der Person, die als Er-
wachsenenvertreter eingetragen werden soll, begrün-
dete Zweifel, so hat er die Eintragung abzulehnen und
bei begründeten Anhaltspunkten für eine Gefährdung
des Wohles der volljährigen Person unverzüglich das
Pflegschaftsgericht zu verständigen.

(3) Vor der Eintragung der gesetzlichen Erwachse-
nenvertretung sind der Erwachsenenvertreter und die
volljährige Person über das Wesen und die Folgen der
Erwachsenenvertretung, über die Möglichkeit des je-
derzeitigen Widerspruchs sowie über die Rechte und
Pflichten des gesetzlichen Erwachsenenvertreters per-
sönlich zu belehren. Der Notar, der Rechtsanwalt oder
der Mitarbeiter des Erwachsenenschutzvereins hat die
Vornahme dieser Belehrung zu dokumentieren.

Fünfter Abschnitt

Gerichtlicher Erwachsenenvertreter

Voraussetzungen
§ 271. Einer volljährigen Person ist vom Gericht auf

ihren Antrag oder von Amts wegen insoweit ein ge-
richtlicher Erwachsenenvertreter zu bestellen, als

1. sie bestimmte Angelegenheiten aufgrund einer psy-
chischen Krankheit oder einer vergleichbaren Be-
einträchtigung ihrer Entscheidungsfähigkeit nicht
ohne Gefahr eines Nachteils für sich selbst besorgen
kann,

2. sie dafür keinen Vertreter hat,

3. sie einen solchen nicht wählen kann oder will und

4. eine gesetzliche Erwachsenenvertretung nicht in
Betracht kommt.

Wirkungsbereich
§ 272. (1) Ein gerichtlicher Erwachsenenvertreter

darf nur für einzelne oder Arten von gegenwärtig zu
besorgenden und bestimmt zu bezeichnenden Angele-
genheiten bestellt werden.

(2) Nach Erledigung der übertragenen Angelegen-
heit ist die gerichtliche Erwachsenenvertretung einzu-
schränken oder zu beenden. Darauf hat der Erwachse-
nenvertreter unverzüglich bei Gericht hinzuwirken.

Auswahl und Bestellung
§ 273. (1) Bei der Auswahl des gerichtlichen Er-

wachsenenvertreters ist auf die Bedürfnisse der voll-
jährigen Person und deren Wünsche, die Eignung des
Erwachsenenvertreters und auf die zu besorgenden
Angelegenheiten Bedacht zu nehmen.

(2) Eine Person, die das Gericht zum gerichtlichen
Erwachsenenvertreter bestellen will, hat alle Umstän-
de, die sie dafür ungeeignet erscheinen lassen, dem
Gericht unverzüglich mitzuteilen. Treten solche Um-
stände nach der Bestellung ein, so hat sie diese ebenso
unverzüglich offen zu legen. Unterlässt sie diese Mit-
teilung schuldhaft, so haftet sie für alle der volljähri-
gen Person daraus entstehenden Nachteile.

§ 274. (1) Zum Erwachsenenvertreter ist vorrangig
mit deren Zustimmung die Person zu bestellen, die aus
einer Vorsorgevollmacht, einer Vereinbarung einer ge-
wählten Erwachsenenvertretung oder einer Erwachse-
nenvertreter-Verfügung hervorgeht.

(2) Ist eine solche Person nicht verfügbar oder ge-
eignet, so ist mit deren Zustimmung eine der volljäh-
rigen Person nahestehende und für die Aufgabe geeig-
nete Person zu bestellen.

(3) Kommt eine solche Person nicht in Betracht, so
ist mit dessen Zustimmung ein Erwachsenenschutz-
verein (§ 1 ErwSchVG) zu bestellen.

(4) Ist auch die Bestellung eines Erwachsenen-
schutzvereins nicht möglich, so ist – nach Maßgabe
des § 275 – ein Notar (Notariatskandidat) oder Rechts-
anwalt (Rechtsanwaltsanwärter) oder mit deren Zu-
stimmung eine andere geeignete Person zu bestellen.

(5) Ein Notar (Notariatskandidat) oder Rechtsanwalt
(Rechtsanwaltsanwärter) ist vor allem dann zu bestel-
len, wenn die Besorgung der Angelegenheiten vorwie-
gend Rechtskenntnisse erfordert, ein Erwachsenen-
schutzverein (§ 1 ErwSchVG) vor allem dann, wenn
sonst besondere Anforderungen mit der Erwachsenen-
vertretung verbunden sind.

§ 275. Ein Notar (Notariatskandidat) oder Rechts-
anwalt (Rechtsanwaltsanwärter), der nicht aufrecht in
der Liste von zur Übernahme von Vorsorgevollmach-
ten und gerichtlichen Erwachsenenvertretungen be-
sonders geeigneten Rechtsanwälten oder Notaren ein-
getragen ist, kann die Übernahme einer gerichtlichen
Erwachsenenvertretung nur ablehnen, wenn

1. die Besorgung der Angelegenheiten nicht vorwie-
gend Rechtskenntnisse erfordert,

2. er nachweist, dass ein Notar (Notariatskandidat)
oder Rechtsanwalt (Rechtsanwaltsanwärter), der in
der Liste von zur Übernahme von Vorsorgevoll-
machten und gerichtlichen Erwachsenenvertretun-
gen besonders geeigneten Rechtsanwälten oder No-
taren aufrecht eingetragen ist, mit der Übernahme
der Erwachsenenvertretung einverstanden wäre
oder

3. ihm diese unter Berücksichtigung seiner persönli-
chen, familiären, beruflichen und sonstigen Verhält-
nisse nicht zugemutet werden kann. Dies wird bei
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mehr als fünf gerichtlichen Erwachsenenvertretun-
gen vermutet.

Entschädigung, Entgelt und Aufwandersatz
§ 276. (1) Dem gerichtlichen Erwachsenenvertreter

gebührt eine jährliche Entschädigung zuzüglich der al-
lenfalls zu entrichtenden Umsatzsteuer. Die Entschä-
digung beträgt fünf Prozent sämtlicher Einkünfte der
vertretenen Person nach Abzug der davon zu entrich-
tenden Steuern und Abgaben, wobei Bezüge, die kraft
besonderer gesetzlicher Anordnung zur Deckung be-
stimmter Aufwendungen dienen, nicht als Einkünfte
zu berücksichtigen sind. Übersteigt der Wert des Ver-
mögens der vertretenen Person 15 000 Euro, so sind
darüber hinaus pro Jahr zwei Prozent des Mehrbetrags
an Entschädigung zu gewähren. Ist der gerichtliche
Erwachsenenvertreter kürzer als ein volles Jahr tätig,
so vermindert sich der Anspruch auf Entschädigung
entsprechend.

(2) Das Gericht hat die so berechnete Entschädigung
zu mindern, wenn es dies aus besonderen Gründen,
insbesondere wenn die Tätigkeit nach Art oder Um-
fang mit einem bloß geringen Aufwand an Zeit und
Mühe verbunden ist oder die vertretene Person ein
besonders hohes Vermögen hat, für angemessen hält.
Bei besonders umfangreichen und erfolgreichen Be-
mühungen des gerichtlichen Erwachsenenvertreters,
insbesondere im ersten Jahr seiner Tätigkeit oder im
Bereich der Personensorge, kann das Gericht die Ent-
schädigung auch mit bis zu zehn Prozent der Einkünf-
te und bis zu fünf Prozent des Mehrbetrags vom Ver-
mögen bemessen. Dies gilt auch, wenn der gerichtli-
che Erwachsenenvertreter ausschließlich aufgrund der
Art der ihm übertragenen Angelegenheit für eine be-
sonders kurze Zeit tätig war und deshalb die nach
Abs. 1 berechnete Entschädigung unangemessen nied-
rig ist. Bei der Ermittlung des Wertes des Vermögens
nach Abs. 1 sind Verbindlichkeiten ausnahmsweise
außer Acht zu lassen, wenn die Tätigkeit des gericht-
lichen Erwachsenenvertreters wegen der bestehenden
Verbindlichkeiten mit einem besonderen Aufwand
verbunden war.

(3) Nützt der gerichtliche Erwachsenenvertreter für
Angelegenheiten, deren Besorgung sonst einem Drit-
ten entgeltlich übertragen werden müsste, seine beson-
deren beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten, so hat
er hiefür einen Anspruch auf angemessenes Entgelt.
Dieser Anspruch besteht für die Kosten einer rechts-
freundlichen Vertretung jedoch nicht, soweit bei der
vertretenen Person die Voraussetzungen für die Be-
willigung der Verfahrenshilfe gegeben sind oder die-
se Kosten nach gesetzlichen Vorschriften vom Gegner
ersetzt werden.

(4) Die zur zweckentsprechenden Ausübung der ge-
richtlichen Erwachsenenvertretung notwendigen Bar-
auslagen, die tatsächlichen Aufwendungen und die an-
gemessenen Kosten einer zur Deckung der Haftung
nach § 249 Abs. 1 abgeschlossenen Haftpflichtversi-
cherung sind dem gerichtlichen Erwachsenenvertreter
zu erstatten, soweit sie nach gesetzlichen Vorschriften

nicht unmittelbar von Dritten getragen werden. Ist der
einzelne Nachweis dem gerichtlichen Erwachsenen-
vertreter nicht zumutbar, so ist ein angemessener Pau-
schalbetrag zu erstatten.

Siebentes Hauptstück

Von der Kuratel

Voraussetzungen
§ 277. (1) Kann eine Person ihre Angelegenheiten

selbst nicht besorgen, weil sie

1. noch nicht gezeugt,

2. ungeboren,

3. abwesend oder

4. unbekannt ist,
können diese Angelegenheiten nicht durch einen an-
deren Vertreter wahrgenommen werden und sind hier-
durch die Interessen dieser Person gefährdet, so ist für
sie ein Kurator zu bestellen.

(2) Ein Kurator ist auch dann zu bestellen, wenn
die Interessen einer minderjährigen oder sonst im Sinn
des § 21 Abs. 1 schutzberechtigten Person dadurch ge-
fährdet sind, dass in einer bestimmten Angelegenheit
ihre Interessen jenen ihres gesetzlichen Vertreters oder
jenen einer ebenfalls von diesem vertretenen anderen
minderjährigen oder sonst schutzberechtigten Person
widerstreiten (Kollision). Im zweiten Fall darf der ge-
setzliche Vertreter keine der genannten Personen ver-
treten und hat das Gericht für jede von ihnen einen
Kurator zu bestellen.

(3) Im berechtigten Interesse einer dritten Person ist
ein Kurator zu bestellen, wenn der Dritte ansonsten an
der Durchsetzung seiner Rechte aus seinem Rechts-
verhältnis mit einer abwesenden oder unbekannten
Person dieser gegenüber gehindert wäre.

Wirkungsbereich
§ 278. Das Gericht hat den Kurator mit bestimmt zu

bezeichnenden Angelegenheiten zu betrauen.

Auswahl und Bestellung
§ 279. (1) Bei der Auswahl des Kurators ist auf die

Interessen der vertretenen Person, die Eignung des
Kurators und die zu besorgenden Angelegenheiten
Bedacht zu nehmen.

(2) Ein Notar (Notariatskandidat) oder Rechtsanwalt
(Rechtsanwaltsanwärter) ist vor allem dann zu bestel-
len, wenn die Besorgung der Angelegenheiten vorwie-
gend Rechtskenntnisse erfordert.

(3) Mit der Kuratel dürfen solche Personen nicht be-
traut werden, die

1. schutzberechtigt im Sinn des § 21 Abs. 1 sind oder

2. eine förderliche Ausübung der Kuratel nicht erwar-
ten lassen, etwa wegen einer strafgerichtlichen Ver-
urteilung.
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(4) Zum Kurator kann auch eine juristische Person
oder eine eingetragene Personengesellschaft bestellt
werden. Sie hat dem Gericht bekanntzugeben, wer sie
bei Ausübung der Kuratel vertritt.

§ 280. (1) Eine Person, die das Gericht zum Kurator
bestellen will, hat alle Umstände, die sie dafür un-
geeignet erscheinen lassen, dem Gericht unverzüglich
mitzuteilen. Treten solche Umstände nach der Bestel-
lung ein, so hat sie diese ebenso unverzüglich offen
zu legen. Unterlässt sie diese Mitteilung schuldhaft, so
haftet sie für alle der vertretenen Person daraus entste-
henden Nachteile.

(2) Eine Person darf nur so viele Kuratelen überneh-
men, wie sie unter Bedachtnahme auf die damit ver-
bundenen Pflichten ordnungsgemäß besorgen kann.

(3) Die vom Gericht in Aussicht genommene Person
kann die Übernahme der Kuratel ablehnen, soweit sie
nicht durch besondere gesetzliche Bestimmungen zur
Übernahme verpflichtet ist. Ein Notar oder Rechts-
anwalt kann die Übernahme nur ablehnen, wenn ihm
diese unter Berücksichtigung seiner persönlichen, fa-
miliären, beruflichen und sonstigen Verhältnisse nicht
zugemutet werden kann. Dies wird bei mehr als fünf
Kuratelen vermutet.

Besondere Rechte und Pflichten des Kurators
§ 281. (1) Der Kurator hat das Recht und die Pflicht,

alle Tätigkeiten vorzunehmen, die zur Besorgung der
übertragenen Angelegenheiten erforderlich sind. Der
Kurator hat dabei die Interessen der vertretenen Per-
son bestmöglich zu wahren.

(2) Der Kurator kann sich bei der Besorgung der
übertragenen Angelegenheiten vertreten lassen.

(3) In Vermögensangelegenheiten gelten § 258
Abs. 3 und 4 sowie § 259 Abs. 2 und 4 sinngemäß.

Verschwiegenheitspflicht und Haftung
§ 282. (1) Der Kurator ist, außer gegenüber dem Ge-

richt, zur Verschwiegenheit über alle ihm in Ausübung
seiner Funktion anvertrauten oder bekannt geworde-
nen Tatsachen verpflichtet. § 248 Abs. 2 und 3 gelten
sinngemäß.

(2) Der Kurator haftet der vertretenen Person für
jeden durch sein Verschulden verursachten Schaden.
Das Gericht kann die Ersatzpflicht insoweit mäßigen
oder ganz erlassen, als sie den Kurator unter Berück-
sichtigung aller Umstände, insbesondere des Grades
des Verschuldens oder seines besonderen Nahever-
hältnisses zur vertretenen Person, unbillig hart träfe.

Entschädigung, Entgelt und Aufwandersatz
§ 283. (1) Dem Kurator gebührt eine angemessene

jährliche Entschädigung zuzüglich der allenfalls zu
entrichtenden Umsatzsteuer. Die Entschädigung be-
trägt fünf Prozent des von der Kuratel erfassten Ver-
mögens. Bei der Ermittlung des Wertes des Vermö-
gens sind Verbindlichkeiten nicht zu berücksichtigen.
Ist der Kurator kürzer als ein volles Jahr tätig, so ver-

mindert sich der Anspruch auf Entschädigung entspre-
chend.

(2) Das Gericht hat die so berechnete Entschädigung
zu mindern, wenn es dies aus besonderen Gründen,
insbesondere wenn die Tätigkeit nach Art oder Um-
fang mit einem bloß geringen Aufwand an Zeit und
Mühe verbunden ist oder die vertretene Person ein
besonders hohes Vermögen hat, für angemessen hält.
Das Gericht kann die Entschädigung auch mit bis zu
zehn Prozent des von der Kuratel erfassten Vermögens
bemessen, wenn sich der Kurator um die Erhaltung
oder Vermehrung des Vermögens besonders verdient
gemacht oder er ausschließlich aufgrund der Art der
ihm übertragenen Angelegenheit nur für eine beson-
ders kurze Zeit tätig war und deshalb die nach Abs. 1
berechnete Entschädigung unangemessen niedrig ist.

(3) Nützt der Kurator für Angelegenheiten, deren
Besorgung sonst einem Dritten entgeltlich übertragen
werden müsste, seine besonderen beruflichen Kennt-
nisse und Fähigkeiten, so hat er hiefür einen Anspruch
auf angemessenes Entgelt. Dieser Anspruch besteht
für die Kosten einer rechtsfreundlichen Vertretung je-
doch nicht, soweit bei der Person, für die der Kurator
bestellt wurde, die Voraussetzungen für die Bewil-
ligung der Verfahrenshilfe gegeben sind oder diese
Kosten nach gesetzlichen Vorschriften vom Gegner
ersetzt werden.

(4) Die zur zweckentsprechenden Ausübung der Ku-
ratel notwendigen Barauslagen, die tatsächlichen Auf-
wendungen und die angemessenen Kosten einer zur
Deckung der Haftung nach § 282 Abs. 2 abgeschlos-
senen Haftpflichtversicherung sind dem Kurator zu er-
statten, soweit sie nach gesetzlichen Vorschriften nicht
unmittelbar von Dritten getragen werden. Ist dem Ku-
rator der einzelne Nachweis nicht zumutbar, so ist ein
angemessener Pauschalbetrag zu erstatten.

Änderung und Beendigung der Kuratel
§ 284. (1) Das Gericht hat die Kuratel auf Antrag

des Kurators oder von Amts wegen einer anderen Per-
son zu übertragen, wenn der Kurator stirbt, nicht die
erforderliche Eignung aufweist oder durch die Kuratel
unzumutbar belastet wird oder es sonst das Interesse
der vertretenen Person aus anderen Gründen erfordert.
§ 178 Abs. 3 ist sinngemäß anzuwenden.

(2) Das Gericht hat den Kurator auf Antrag oder von
Amts wegen zu entheben, wenn die Voraussetzungen
für seine Bestellung wegfallen; fallen diese Vorausset-
zungen nur für einen Teil der übertragenen Angele-
genheiten weg, so ist der Wirkungskreis einzuschrän-
ken. Der Wirkungskreis ist erforderlichenfalls zu er-
weitern. Mit dem Tod der vertretenen Person erlischt
die Kuratel. § 183 Abs. 2 ist sinngemäß anzuwenden.

(3) Das Gericht hat in angemessenen Zeitabständen
zu prüfen, ob die Kuratel zu ändern oder zu beenden
ist.
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Zweyter Theil

des

bürgerlichen Gesetzbuches.

Von dem Sachenrechte.

Von Sachen und ihrer rechtlichen Eintheilung.

Begriff von Sachen im rechtlichen Sinne.
§ 285. Alles, was von der Person unterschieden ist,

und zum Gebrauche der Menschen dient, wird im
rechtlichen Sinne eine Sache genannt.

§ 285a. Tiere sind keine Sachen; sie werden durch
besondere Gesetze geschützt. Die für Sachen gelten-
den Vorschriften sind auf Tiere nur insoweit anzuwen-
den, als keine abweichenden Regelungen bestehen.

Eintheilung der Sachen nach Verschiedenheit des
Subjectes, dem sie gehören.

§ 286. Die Sachen in dem Staatsgebiethe sind ent-
weder ein Staats- oder ein Privat-Gut. Das Letztere
gehört einzelnen oder moralischen Personen, kleinern
Gesellschaften, oder ganzen Gemeinden.

Freystehende Sachen; öffentliches Gut und Staats-
vermögen.

§ 287. Sachen, welche allen Mitgliedern des Staates
zur Zueignung überlassen sind, heißen freystehende
Sachen. Jenen, die ihnen nur zum Gebrauche verstattet
werden, als: Landstraßen, Ströme, Flüsse, Seehäfen
und Meeresufer, heißen ein allgemeines oder öffent-
liches Gut. Was zur Bedeckung der Staatsbedürfnisse
bestimmt ist, als: das Münz- oder Post- und andere Re-
galien, Kammergüter-, Berg- und Salzwerke, Steuern
und Zölle, wird das Staatsvermögen genannt.

Gemeindegut, Gemeindevermögen.
§ 288. Auf gleiche Weise machen die Sachen, wel-

che nach der Landesverfassung zum Gebrauche eines
jeden Mitgliedes einer Gemeinde dienen, das Gemein-
degut; diejenigen aber, deren Einkünfte zur Bestrei-
tung der Gemeindeauslagen bestimmt sind, das Ge-
meindevermögen aus.

Privat-Gut des Landesfürsten.
§ 289. Auch dasjenige Vermögen des Landesfürsten,

welches er nicht als Oberhaupt des Staates besitzt,
wird als ein Privat-Gut betrachtet.

Allgemeine Vorschrift in Rücksicht dieser ver-
schiedenen Arten der Güter.

§ 290. Die in diesem Privat-Rechte enthaltenen Vor-
schriften über die Art, wie Sachen rechtmäßig erwor-
ben, erhalten und auf Andere übertragen werden kön-
nen, sind in der Regel auch von den Verwaltern der
Staats- und Gemeindegüter, oder des Staats- und Ge-

meindevermögens zu beobachten. Die in Hinsicht auf
die Verwaltung und den Gebrauch dieser Güter sich
beziehenden Abweichungen und besondern Vorschrif-
ten sind in dem Staatsrechte und in den politischen
Verordnungen enthalten.

Eintheilung der Sachen nach dem Unterschiede
ihrer Beschaffenheit.

§ 291. Die Sachen werden nach dem Unterschiede
ihrer Beschaffenheit eingetheilt: in körperliche und
unkörperliche; in bewegliche und unbewegliche; in
verbrauchbare und unverbrauchbare; in schätzbare
und unschätzbare.

Körperliche und unkörperliche Sachen;
§ 292. Körperliche Sachen sind diejenigen, welche

in die Sinne fallen; sonst heißen sie unkörperliche;
z. B. das Recht zu jagen, zu fischen und alle andere
Rechte.

bewegliche und unbewegliche.
§ 293. Sachen, welche ohne Verletzung ihrer Sub-

stanz von einer Stelle zur andern versetzt werden kön-
nen, sind beweglich; im entgegengesetzten Falle sind
sie unbeweglich. Sachen, die an sich beweglich sind,
werden im rechtlichen Sinne für unbeweglich gehal-
ten, wenn sie vermöge des Gesetzes oder der Bestim-
mung des Eigenthümers das Zugehör einer unbeweg-
lichen Sache ausmachen.

Zugehör überhaupt.
§ 294. Unter Zugehör versteht man dasjenige, was

mit einer Sache in fortdauernde Verbindung gesetzt
wird. Dahin gehören nicht nur der Zuwachs einer Sa-
che, so lange er von derselben nicht abgesondert ist,
sondern auch die Nebensachen, ohne welche die
Hauptsache nicht gebraucht werden kann, oder die das
Gesetz oder der Eigenthümer zum fortdauernden Ge-
brauche der Hauptsache bestimmt hat.

insbesondere bey Grundstücken und Teichen;
§ 295. Gras, Bäume, Früchte und alle brauchbare

Dinge, welche die Erde auf ihrer Oberfläche hervor-
bringt, bleiben so lange ein unbewegliches Vermögen,
als sie nicht von Grund und Boden abgesondert wor-
den sind. Selbst die Fische in einem Teiche, und das
Wild in einem Walde werden erst dann ein bewegli-
ches Gut, wenn der Teich gefischet, und das Wild ge-
fangen oder erlegt worden ist.

§ 296. Auch das Getreide, das Holz, das Viehfutter
und alle übrige, obgleich schon eingebrachte Erzeug-
nisse, so wie alles Vieh und alle zu einem liegenden
Gute gehörige Werkzeuge und Geräthschaften werden
in so fern für unbewegliche Sachen gehalten, als sie
zur Fortsetzung des ordentlichen Wirthschaftsbetrie-
bes erforderlich sind.

und bey Gebäuden.
§ 297. Eben so gehören zu den unbeweglichen Sa-

chen diejenigen, welche auf Grund und Boden in der
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Absicht aufgeführt werden, daß sie stets darauf blei-
ben sollen, als: Häuser und andere Gebäude mit dem
in senkrechter Linie darüber befindlichen Luftraume;
ferner: nicht nur Alles, was erd- mauer- niet- und na-
gelfest ist, als: Braupfannen, Branntweinkessel und
eingezimmerte Schränke, sondern auch diejenigen
Dinge, die zum anhaltenden Gebrauche eines Ganzen
bestimmt sind: z. B. Brunneneimer, Seile, Ketten,
Löschgeräthe und dergleichen.

Maschinen.
§ 297a. Werden mit einer unbeweglichen Sache Ma-

schinen in Verbindung gebracht, so gelten sie nicht als
Zugehör, wenn mit Zustimmung des Eigentümers der
Liegenschaft im öffentlichen Buch angemerkt wird,
daß die Maschinen Eigentum eines anderen sind. Wer-
den sie als Ersatz an Stelle solcher Maschinen ange-
bracht, die als Zugehör anzusehen waren, so ist zu die-
ser Anmerkung auch die Zustimmung der früher ein-
getragenen bücherlich Berechtigten erforderlich. Die
Anmerkung verliert mit Ablauf von fünf Jahren nach
der Eintragung ihre Wirkung; durch das Insolvenz-
oder Zwangsversteigerungsverfahren wird der Ablauf
der Frist gehemmt.

Rechte sind insgemein als bewegliche Sachen an-
zusehen;

§ 298. Rechte werden den beweglichen Sachen bey-
gezählt, wenn sie nicht mit dem Besitze einer unbe-
weglichen Sache verbunden, oder durch die Landes-
verfassung für eine unbewegliche Sache erkläret sind.

auch die vorgemerkten Forderungen.
§ 299. Schuldforderungen werden durch die Sicher-

stellung auf ein unbewegliches Gut nicht in ein unbe-
wegliches Vermögen verwandelt.

Kellereigentum
§ 300. An Räumen und Bauwerken, die sich unter

der Erdoberfläche der Liegenschaft eines anderen be-
finden und nicht der Fundierung von über der Erd-
oberfläche errichteten Bauwerken dienen, wie Kel-
lern, Tiefgaragen und industriellen oder wirtschaftli-
chen Zwecken gewidmeten Stollen, kann mit Einwilli-
gung des Liegenschaftseigentümers gesondert Eigen-
tum begründet werden.

Verbrauchbare und unverbrauchbare Sachen.
§ 301. Sachen, welche ohne ihre Zerstörung oder

Verzehrung den gewöhnlichen Nutzen nicht gewäh-
ren, heißen verbrauchbare; die von entgegengesetzter
Beschaffenheit aber, unverbrauchbare Sachen.

Gesamtsache (universitas rerum).
§ 302. Ein Inbegriff von mehreren besondern Sa-

chen, die als Eine Sache angesehen, und mit einem ge-
meinschaftlichen Nahmen bezeichnet zu werden pfle-
gen, macht eine Gesammtsache aus, und wird als ein
Ganzes betrachtet.

Schätzbare und unschätzbare.
§ 303. Schätzbare Sachen sind diejenigen, deren

Werth durch Vergleichung mit andern zum Verkehre
bestimmt werden kann; darunter gehören auch Dienst-
leistungen, Hand- und Kopfarbeiten. Sachen hinge-
gen, deren Werth durch keine Vergleichung mit andern
im Verkehre befindlichen Sachen bestimmt werden
kann, heißen unschätzbare.

Maßstab der gerichtlichen Schätzung.
§ 304. Der bestimmte Werth einer Sache heißt ihr

Preis. Wenn eine Sache vom Gerichte zu schätzen ist,
so muß die Schätzung nach einer bestimmten Summe
Geldes geschehen.

Ordentlicher und außerordentlicher Preis.
§ 305. Wird eine Sache nach dem Nutzen geschätzt,

den sie mit Rücksicht auf Zeit und Ort gewöhnlich und
allgemein leistet, so fällt der ordentliche und gemei-
ne Preis aus; nimmt man aber auf die besondern Ver-
hältnisse und auf die in zufälligen Eigenschaften der
Sache gegründete besondere Vorliebe desjenigen, dem
der Werth ersetzt werden muß, Rücksicht, so entsteht
ein außerordentlicher Preis.

Welcher bey gerichtlichen Schätzungen zur Richt-
schnur zu nehmen.

§ 306. In allen Fällen, wo nichts Anderes entweder
bedungen, oder von dem Gesetze verordnet wird, muß
bey der Schätzung einer Sache der gemeine Preis zur
Richtschnur genommen werden.

Begriffe vom dinglichen und persönlichen Sachen-
rechte.

§ 307. Rechte, welche einer Person über eine Sache
ohne Rücksicht auf gewisse Personen zustehen, wer-
den dingliche Rechte genannt. Rechte, welche zu einer
Sache nur gegen gewisse Personen unmittelbar aus ei-
nem Gesetze, oder aus einer verbindlichen Handlung
entstehen, heißen persönliche Sachenrechte.

§ 308. Dingliche Sachenrechte sind das Recht des
Besitzes, des Eigentums, des Pfandes und der Dienst-
barkeit.

Erste Abtheilung

des Sachenrechtes.

Von den dinglichen Rechten.

Erstes Hauptstück.

Von dem Besitze.

Inhaber. Besitzer.
§ 309. Wer eine Sache in seiner Macht oder Gewahr-

same hat, heißt ihr Inhaber. Hat der Inhaber einer Sa-
che den Willen, sie als die seinige zu behalten, so ist
er ihr Besitzer.
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Erwerbung des Besitzes.

Fähigkeit der Person zur Besitzerwerbung.
§ 310. Kinder unter sieben Jahren sowie nicht ent-

scheidungsfähige Personen können – außer in den Fäl-
len des § 170 Abs. 3, § 242 Abs. 3 und § 865 Abs. 2
– Besitz nur durch ihren gesetzlichen Vertreter erwer-
ben. Im übrigen ist die Fähigkeit zum selbständigen
Besitzerwerb gegeben.

Gegenstände des Besitzes.
§ 311. Alle körperliche und unkörperliche Sachen,

welche ein Gegenstand des rechtlichen Verkehres
sind, können in Besitz genommen werden.

Arten der Besitzerwerbung;
§ 312. Körperliche, bewegliche Sachen werden

durch physische Ergreifung, Wegführung oder Ver-
wahrung; unbewegliche aber durch Betretung, Verrai-
nung, Einzäunung, Bezeichnung oder Bearbeitung in
Besitz genommen. In den Besitz unkörperlicher Sa-
chen oder Rechte kommt man durch den Gebrauch
derselben im eigenen Nahmen.

insbesondere von einem bejahenden, verneinenden
oder einem Verbothsrechte.

§ 313. Der Gebrauch eines Rechtes wird gemacht,
wenn jemand von einem Andern etwas als eine Schul-
digkeit fordert, und dieser es ihm leistet; ferner, wenn
jemand die einem Andern gehörige Sache mit dessen
Gestattung zu seinem Nutzen anwendet; endlich,
wenn auf fremdes Verboth ein Anderer das, was er
sonst zu thun befugt wäre, unterläßt.

Unmittelbare und mittelbare Erwerbungsart des
Besitzes.

§ 314. Den Besitz sowohl von Rechten, als von kör-
perlichen Sachen erlangt man entweder unmittelbar,
wenn man freystehender Rechte und Sachen; oder
mittelbar, wenn man eines Rechtes, oder einer Sache,
die einem Andern gehört, habhaft wird.

Umfang der Erwerbung.
§ 315. Durch die unmittelbare und durch die mit-

telbare eigenmächtige Besitzergreifung erhält man nur
so viel in Besitz, als wirklich ergriffen, betreten, ge-
braucht, bezeichnet, oder in Verwahrung gebracht
worden ist; bey der mittelbaren, wenn uns der Inhaber
in seinem oder eines andern Nahmen ein Recht oder
eine Sache überläßt, erhält man Alles, was der vorige
Inhaber gehabt und durch deutliche Zeichen überge-
ben hat, ohne daß es nöthig ist, jeden Theil des Ganzen
besonders zu übernehmen.

Rechtmäßiger; unrechtmäßiger Besitz.
§ 316. Der Besitz einer Sache heißt rechtmäßig,

wenn er auf einem gültigen Titel, das ist, auf einem zur
Erwerbung tauglichen Rechtsgrunde beruhet. Im ent-
gegen gesetzten Falle heißt er unrechtmäßig.

Haupttitel des rechtmäßigen Besitzes.
§ 317. Der Titel liegt bey freystehenden Sachen in

der angebornen Freyheit zu Handlungen, wodurch die
Rechte Anderer nicht verletzt werden; bey andern in
dem Willen des vorigen Besitzers, oder in dem Aus-
spruche des Richters, oder endlich in dem Gesetze,
wodurch jemanden das Recht zum Besitze ertheilet
wird.

Der Inhaber hat noch keinen Titel;
§ 318. Dem Inhaber, der eine Sache nicht in seinem,

sondern im Nahmen eines Andern inne hat, kommt
noch kein Rechtsgrund zur Besitznahme dieser Sache
zu.

und kann ihn nicht eigenmächtig erlangen.
§ 319. Der Inhaber einer Sache ist nicht berechtigt,

den Grund seiner Gewahrsame eigenmächtig zu ver-
wechseln, und sich dadurch eines Titels anzumaßen;
wohl aber kann derjenige, welcher bisher eine Sache
in eigenem Nahmen rechtmäßig besaß, das Besitzrecht
einem Andern überlassen und sie künftig in dessen
Nahmen inne haben.

Wirkung des bloßen Titels.
§ 320. Durch einen gültigen Titel erhält man nur

das Recht zum Besitze einer Sache, nicht den Besitz
selbst. Wer nur das Recht zum Besitze hat, darf sich
im Verweigerungsfalle nicht eigenmächtig in den Be-
sitz setzen; er muß ihn von dem ordentlichen Richter
mit Anführung seines Titels im Wege Rechtens for-
dern.

Erforderung zum wirklichen Besitzrechte.
§ 321. Wo so genannte Landtafeln, Stadt- oder

Grundbücher, oder andere dergleichen öffentliche Re-
gister eingeführt sind, wird der rechtmäßige Besitz ei-
nes dinglichen Rechtes auf unbewegliche Sachen nur
durch die ordentliche Eintragung in diese öffentlichen
Bücher erlangt.

§ 322. Ist eine bewegliche Sache nach und nach
mehreren Personen übergeben worden; so gebühret
das Besitzrecht derjenigen, welche sie in ihrer Macht
hat. Ist aber die Sache unbeweglich, und sind öffent-
liche Bücher eingeführt, so steht das Besitzrecht aus-
schließlich demjenigen zu, welcher als Besitzer der-
selben eingeschrieben ist.

Der Besitzer kann zur Angabe des Rechtsgrundes
nicht aufgefordert werden.

§ 323. Der Besitzer einer Sache hat die rechtliche
Vermuthung eines gültigen Titels für sich; er kann also
zur Angabe desselben nicht aufgefordert werden.

§ 324. Diese Aufforderung findet auch dann noch
nicht Statt, wenn jemand behauptet, daß der Besitz
seines Gegners mit andern rechtlichen Vermuthungen,
z. B. mit der Freyheit des Eigenthumes, sich nicht ver-
einbaren lasse. In solchen Fällen muß der behaupten-
de Gegner vor dem ordentlichen Richter klagen, und
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sein vermeintliches stärkeres Recht darthun. Im Zwei-
fel gebührt dem Besitzer der Vorzug.

Ausnahme.
§ 325. In wie fern der Besitzer einer Sache, deren

Verkehr verbothen; oder die entwendet zu seyn
scheint, den Titel seines Besitzes anzuzeigen verbun-
den sey, darüber entscheiden die Straf- und politischen
Gesetze.

Redlicher und unredlicher Besitzer.
§ 326. Wer aus wahrscheinlichen Gründen die Sa-

che, die er besitzt, für die seinige hält, ist ein redlicher
Besitzer. Ein unredlicher Besitzer, ist derjenige, wel-
cher weiß oder aus den Umständen vermuthen muß,
daß die in seinem Besitze befindliche Sache einem
Andern zugehöre. Aus Irrthum in Thatsachen oder aus
Unwissenheit der gesetzlichen Vorschriften kann man
ein unrechtmäßiger (§. 316) und doch ein redlicher
Besitzer seyn.

Wie ein Mitbesitzer zum unredlichen oder un-
rechtmäßigen Besitzer werde.

§ 327. Besitzt eine Person die Sache selbst, eine an-
dere aber das Recht auf alle oder auf einige Nutzun-
gen dieser Sache; so kann eine und dieselbe Person,
wenn sie die Gränzen ihres Rechtes überschreitet, in
verschiedenen Rücksichten ein redlicher und unred-
licher, ein rechtmäßiger und unrechtmäßiger Besitzer
seyn.

Entscheidung über die Redlichkeit des Besitzes.
§ 328. Die Redlichkeit oder Unredlichkeit des Be-

sitzes muß im Falle eines Rechtsstreites durch richter-
lichen Ausspruch entschieden werden. Im Zweifel ist
die Vermuthung für die Redlichkeit des Besitzes.

Fortdauer des Besitzes.

Rechte des redlichen Besitzes:

a) in Rücksicht der Substanz der Sache;
§ 329. Ein redlicher Besitzer kann schon allein aus

dem Grunde des redlichen Besitzes die Sache, die er
besitzt, ohne Verantwortung nach Belieben brauchen,
verbrauchen, auch wohl vertilgen.

b) der Nutzungen;
§ 330. Dem redlichen Besitzer gehören alle aus der

Sache entspringende Früchte, so bald sie von der Sa-
che abgesondert worden sind; ihm gehören auch alle
andere schon eingehobene Nutzungen, in so fern sie
während des ruhigen Besitzes bereits fällig gewesen
sind.

c) des Aufwandes.
§ 331. Hat der redliche Besitzer an die Sache entwe-

der zur fortwährenden Erhaltung der Substanz einen
nothwendigen, oder, zur Vermehrung noch fortdauern-

der Nutzungen einen nützlichen Aufwand gemacht; so
gebührt ihm der Ersatz nach dem gegenwärtigen Wer-
the, in so fern er den wirklich gemachten Aufwand
nicht übersteigt.

§ 332. Von dem Aufwande, welcher nur zum Ver-
gnügen und zur Verschönerung gemacht worden ist,
wird nur so viel ersetzt, als die Sache dem gemeinen
Werthe nach wirklich dadurch gewonnen hat; doch hat
der vorige Besitzer die Wahl, Alles für sich wegzuneh-
men, was davon ohne Schaden der Substanz wegge-
nommen werden kann.

Anspruch auf den Ersatz des Preises.
§ 333. Selbst der redliche Besitzer kann den Preis,

welchen er seinem Vormanne für die ihm überlassene
Sache gegeben hat, nicht fordern. Wer aber eine frem-
de Sache, die der Eigenthümer sonst schwerlich wie-
der erlangt haben würde, redlicher Weise an sich gelö-
set, und dadurch dem Eigenthümer einen erweislichen
Nutzen verschaffet hat, kann eine angemessene Vergü-
tung fordern.

§ 334. Ob einem redlichen Inhaber das Recht zuste-
he, seiner Forderung wegen die Sache zurück zu be-
halten, wird in dem Hauptstücke vom Pfandrechte be-
stimmt.

Verbindlichkeit des unredlichen Besitzers.
§ 335. Der unredliche Besitzer ist verbunden, nicht

nur alle durch den Besitz einer fremden Sache erlangte
Vortheile zurück zu stellen; sondern auch diejenigen,
welche der Verkürzte erlangt haben würde, und allen
durch seinen Besitz entstandenen Schaden zu ersetzen.
In dem Falle, daß der unredliche Besitzer durch eine
in den Strafgesetzen verbothene Handlung zum Besit-
ze gelanget ist, erstrecket sich der Ersatz bis zum Wer-
the der besondern Vorliebe.

§ 336. Hat der unredliche Besitzer einen Aufwand
auf die Sache gemacht, so ist dasjenige anzuwenden,
was in Rücksicht des von einem Geschäftsführer ohne
Auftrag gemachten Aufwandes in dem Hauptstücke
von der Bevollmächtigung verordnet ist.

Beurtheilung der Redlichkeit des Besitzes einer
Gemeinde.

§ 337. Der Besitz einer Gemeinde wird nach der
Redlichkeit oder Unredlichkeit der im Nahmen der
Mitglieder handelnden Machthaber beurtheilet. Immer
müssen jedoch die unredlichen sowohl den redlichen
Mitgliedern, als dem Eigenthümer den Schaden erset-
zen.

Inwiefern durch die Klage der Besitz unredlich
werde.

§ 338. Auch der redliche Besitzer, wenn er durch
richterlichen Ausspruch zur Zurückstellung der Sache
verurtheilet wird, ist in Rücksicht des Ersatzes der
Nutzungen und des Schadens, wie auch in Rücksicht
des Aufwandes, von dem Zeitpuncte der ihm zuge-
stellten Klage, gleich einem unredlichen Besitzer zu
behandeln; doch haftet er für den Zufall, der die Sache
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bey dem Eigenthümer nicht getroffen hätte, nur in
dem Falle, daß er die Zurückgabe durch einen muth-
willigen Rechtsstreit verzögert hat.

Rechtsmittel des Besitzers bey einer Störung sei-
nes Besitzes;

§ 339. Der Besitz mag von was immer für einer Be-
schaffenheit seyn, so ist niemand befugt, denselben
eigenmächtig zu stören. Der Gestörte hat das Recht,
die Untersagung des Eingriffes, und den Ersatz des er-
weislichen Schadens gerichtlich zu fordern.

besonders durch eine Bauführung;
§ 340. Wird der Besitzer einer unbeweglichen Sache

oder eines dinglichen Rechtes durch Führung eines
neuen Gebäudes, Wasserwerkes, oder andern Werkes
in seinen Rechten gefährdet, ohne daß sich der Bau-
führer nach Vorschrift der allgemeinen Gerichtsord-
nung gegen ihn geschützt hat; so ist der Gefährdete be-
rechtigt, das Verboth einer solchen Neuerung vor Ge-
richt zu fordern, und das Gericht ist verbunden, die Sa-
che auf das schleunigste zu entscheiden.

§ 341. Bis zur Entscheidung der Sache ist die Fort-
setzung des Baues von dem Gerichte in der Regel
nicht zu gestatten. Nur bey einer nahen, offenbaren
Gefahr, oder, wenn der Bauführer eine angemessene
Sicherheit leistet, daß er die Sache in den vorigen
Stand setzen, und den Schaden vergüten wolle, der
Verbothsleger dagegen in dem letztern Falle keine
ähnliche Sicherstellung für die Folgen seines Verbo-
thes leistet, ist die einstweilige Fortsetzung des Baues
zu bewilligen.

§ 342. Was in den vorhergehenden §§.in Rücksicht
einer neuen Bauführung verordnet wird, ist auch auf
die Niederreißung eines alten Gebäudes, oder andern
Werkes anzuwenden.

und bey der Gefahr eines vorhandenen Baues.
§ 343. Kann der Besitzer eines dinglichen Rechtes

beweisen, daß ein bereits vorhandener fremder Bau
oder eine andere fremde Sache dem Einsturze nahe
sey, und ihm offenbarer Schaden drohe; so ist er be-
fugt, gerichtlich auf Sicherstellung zu dringen, wenn
anders die politische Behörde nicht bereits hinlänglich
für die öffentliche Sicherheit gesorgt hat.

Rechtsmittel zur Erhaltung des Besitzstandes:

a) bey dringender Gefahr;
§ 344. Zu den Rechten des Besitzes gehört auch das

Recht, sich in seinem Besitze zu schützen, und in dem
Falle, daß die richterliche Hülfe zu spät kommen wür-
de, Gewalt mit angemessener Gewalt abzutreiben (§.
19). Uebrigens hat die politische Behörde für die Er-
haltung der öffentlichen Ruhe, so wie das Strafgericht
für die Bestrafung öffentlicher Gewaltthätigkeiten zu
sorgen.

d) gegen den unechten Besitzer;
§ 345. Wenn sich jemand in den Besitz eindringt,

oder durch List oder Bitte heimlich einschleicht, und
das, was man ihm aus Gefälligkeit, ohne sich einer
fortdauernden Verbindlichkeit zu unterziehen gestat-
tet, in ein fortwährendes Recht zu verwandeln sucht;
so wird der an sich unrechtmäßige und unredliche Be-
sitz noch überdieß unecht; in entgegengesetzten Fällen
wird der Besitz für echt angesehen.

§ 346. Gegen jeden unechten Besitzer kann so wohl
die Zurücksetzung in die vorige Lage, als auch die
Schadloshaltung eingeklagt werden. Beydes muß das
Gericht nach rechtlicher Verhandlung, selbst ohne
Rücksicht auf ein stärkeres Recht, welches der Ge-
klagte auf die Sache haben könnte, verordnen.

c) beym Zweifel über die Echtheit des Besitzes.
§ 347. Zeigt es sich nicht gleich auf der Stelle, wer

sich in einem echten Besitze befinde, und in wie fern
der eine oder der andere Theil auf gerichtliche Unter-
stützung Anspruch habe; so wird die im Streite ver-
fangene Sache so lange der Gewahrsame des Gerich-
tes oder eines Dritten anvertraut, bis der Streit über
den Besitz verhandelt und entschieden worden ist. Der
Sachfällige kann auch nach dieser Entscheidung die
Klage aus einem vermeintlich stärkeren Rechte auf die
Sache noch anhängig machen.

Verwahrungsmittel des Inhabers gegen mehrere
zusammentreffende Besitzwerber.

§ 348. Wenn der bloße Inhaber von mehreren Be-
sitzwerbern zugleich um die Uebergabe der Sache an-
gegangen wird, und sich Einer darunter befindet, in
dessen Nahmen die Sache aufbewahrt wurde; so wird
sie vorzüglich diesem übergeben, und die Uebergabe
den Uebrigen bekannt gemacht. Kommt dieser Um-
stand Keinem zu Statten, so wird die Sache der Ge-
wahrsame des Richters oder eines Dritten anvertraut.
Der Richter hat die Rechtsgründe der Besitzwerber zu
prüfen, und darüber zu entscheiden.

Erlöschung des Besitzes:

a) körperlicher Sachen;
§ 349. Der Besitz einer körperlichen Sache geht ins-

gemein verloren, wenn dieselbe ohne Hoffnung, wie-
der gefunden zu werden, in Verlust geräth; wenn sie
freywillig verlassen wird; oder, in fremden Besitz
kommt.

b) der in die öffentlichen Bücher eingetragenen
Rechte;

§ 350. Der Besitz derjenigen Rechte und unbeweg-
lichen Sachen, welche einen Gegenstand der öffent-
lichen Bücher ausmachen, erlischt, wenn sie aus den
landtäflichen, Stadt- oder Grundbüchern gelöscht;
oder, wenn sie auf den Nahmen eines Anderen einge-
tragen werden.
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c) anderer Rechte.
§ 351. Bey andern Rechten hört der Besitz auf, wenn

der Gegentheil das, was er sonst geleistet hat, nicht
mehr leisten zu wollen erkläret; wenn er die Ausübung
des Rechtes eines Andern nicht mehr duldet; oder
wenn er das Verboth, etwas zu unterlassen, nicht mehr
achtet, der Besitzer aber in allen diesen Fällen es da-
bey bewenden läßt, und die Erhaltung des Besitzes
nicht einklagt. Durch den bloßen Nichtgebrauch eines
Rechtes geht der Besitz, außer den im Gesetze be-
stimmten Verjährungsfällen, nicht verloren.

§ 352. So lange noch Hoffnung vorhanden ist, eine
verlorne Sache zu erhalten, kann man sich durch den
bloßen Willen in ihrem Besitze erhalten. Die Abwe-
senheit des Besitzers oder die eintretende Unfähigkeit
einen Besitz zu erwerben, heben den bereits erworbe-
nen Besitz nicht auf.

Zweytes Hauptstück.

Von dem Eigenthumsrechte.

Begriff des Eigenthumes;

Eigenthum im objectiven Sinne.
§ 353. Alles, was jemanden zugehöret, alle seine

körperlichen und unkörperlichen Sachen, heißen sein
Eigenthum.

im subjectiven.
§ 354. Als ein Recht betrachtet, ist Eigenthum das

Befugniß, mit der Substanz und den Nutzungen einer
Sache nach Willkühr zu schalten, und jeden Andern
davon auszuschließen.

Objective und subjective Möglichkeit der Erwer-
bung des Eigenthumes.

§ 355. Alle Sachen sind insgemein Gegenstände des
Eigenthumsrechtes, und jedermann, den die Gesetze
nicht ausdrücklich ausschließen, ist befugt, dasselbe
durch sich selbst oder durch einen andern in seinem
Nahmen zu erwerben.

§ 356. Wer also behauptet, daß der Person, die etwas
erwerben will, in Rücksicht ihrer persönlichen Fähig-
keit, oder in Rücksicht auf die Sache, die erworben
werden soll, ein gesetzliches Hinderniß entgegen ste-
he, dem liegt der Beweis ob.

§ 358. Alle Arten der Beschränkungen durch das
Gesetz oder durch den Willen des Eigenthümers heben
die Vollständigkeit des Eigenthumes nicht auf.

Miteigenthum.
§ 361. Wenn eine noch ungetheilte Sache mehrern

Personen zugleich zugehört; so entsteht ein gemein-
schaftliches Eigenthum. In Beziehung auf das Ganze
werden die Miteigenthümer für eine einzige Person
angesehen; in so weit ihnen aber gewisse, obgleich un-
abgesonderte Theile angewiesen sind, hat jeder Mitei-

genthümer das vollständige Eigenthum des ihm gehö-
rigen Theiles.

Rechte des Eigenthümers.
§ 362. Kraft des Rechtes, frey über sein Eigenthum

zu verfügen, kann der vollständige Eigenthümer in der
Regel seine Sache nach Willkühr benützen oder un-
benützt lassen; er kann sie vertilgen, ganz oder zum
Theile auf Andere übertragen, oder unbedingt sich
derselben begeben, das ist, sie verlassen.

Beschränkungen derselben.
§ 363. Eben diese Rechte genießen auch unvollstän-

dige, sowohl Ober- als Nutzungseigenthümer; nur darf
der Eine nichts vornehmen, was mit dem Rechte des
Andern im Widerspruche steht.

§ 364. (1) Ueberhaupt findet die Ausübung des Ei-
genthumsrechtes nur in so fern Statt, als dadurch we-
der in die Rechte eines Dritten ein Eingriff geschieht,
noch die in den Gesetzen zur Erhaltung und Beförde-
rung des allgemeinen Wohles vorgeschriebenen Ein-
schränkungen übertreten werden. Im Besonderen ha-
ben die Eigentümer benachbarter Grundstücke bei der
Ausübung ihrer Rechte aufeinander Rücksicht zu neh-
men.

(2) Der Eigentümer eines Grundstückes kann dem
Nachbarn die von dessen Grund ausgehenden Einwir-
kungen durch Abwässer, Rauch, Gase, Wärme, Ge-
ruch, Geräusch, Erschütterung und ähnliche insoweit
untersagen, als sie das nach den örtlichen Verhältnis-
sen gewöhnliche Maß überschreiten und die ortsüb-
liche Benutzung des Grundstückes wesentlich beein-
trächtigen. Unmittelbare Zuleitung ist ohne besonde-
ren Rechtstitel unter allen Umständen unzulässig.

(3) Ebenso kann der Grundstückseigentümer einem
Nachbarn die von dessen Bäumen oder anderen Pflan-
zen ausgehenden Einwirkungen durch den Entzug von
Licht oder Luft insoweit untersagen, als diese das Maß
des Abs. 2 überschreiten und zu einer unzumutbaren
Beeinträchtigung der Benutzung des Grundstücks füh-
ren. Bundes- und landesgesetzliche Regelungen über
den Schutz von oder vor Bäumen und anderen Pflan-
zen, insbesondere über den Wald-, Flur-, Feld-, Orts-
bild-, Natur- und Baumschutz, bleiben unberührt.

§ 364a. Wird jedoch die Beeinträchtigung durch ei-
ne Bergwerksanlage oder eine behördlich genehmigte
Anlage auf dem nachbarlichen Grund in einer dieses
Maß überschreitenden Weise verursacht, so ist der
Grundbesitzer nur berechtigt, den Ersatz des zuge-
fügten Schadens gerichtlich zu verlangen, auch wenn
der Schaden durch Umstände verursacht wird, auf die
bei der behördlichen Verhandlung keine Rücksicht ge-
nommen wurde.

§ 364b. Ein Grundstück darf nicht in der Weise ver-
tieft werden, daß der Boden oder das Gebäude des
Nachbars die erforderliche Stütze verliert, es sei denn,
daß der Besitzer des Grundstückes für eine genügende
anderweitige Befestigung Vorsorge trifft.

§ 364c. Ein vertragsmäßiges oder letztwilliges Ver-
äußerungs- oder Belastungsverbot hinsichtlich einer
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Sache oder eines dinglichen Rechtes verpflichtet nur
den ersten Eigentümer, nicht aber seine Erben oder
sonstigen Rechtsnachfolger. Gegen Dritte wirkt es
dann, wenn es zwischen Ehegatten, eingetragenen
Partnern, Eltern und Kindern, Wahl- oder Pflegekin-
dern oder deren Ehegatten oder eingetragenen Part-
nern begründet und im öffentlichen Buche eingetragen
wurde.

§ 365. Wenn es das allgemeine Beste erheischt, muß
ein Mitglied des Staates gegen eine angemessene
Schadloshaltung selbst das vollständige Eigenthum ei-
ner Sache abtreten.

Klagen aus dem Eigenthumsrechte.

a) Eigentliche Eigenthumsklage; wem und gegen
wen sie gebühre?

§ 366. Mit dem Rechte des Eigenthümers jeden An-
dern von dem Besitze seiner Sache auszuschließen, ist
auch das Recht verbunden, seine ihm vorenthaltene
Sache von jedem Inhaber durch die Eigenthumsklage
gerichtlich zu fordern. Doch steht dieses Recht dem-
jenigen nicht zu, welcher eine Sache zur Zeit, da er
noch nicht Eigenthümer war, in seinem eigenen Nah-
men veräußert, in der Folge aber das Eigenthum der-
selben erlangt hat.

Gutgläubiger Erwerb
§ 367. (1) Die Eigentumsklage gegen den rechtmä-

ßigen und redlichen Besitzer einer beweglichen Sache
ist abzuweisen, wenn er beweist, dass er die Sache ge-
gen Entgelt in einer öffentlichen Versteigerung, von
einem Unternehmer im gewöhnlichen Betrieb seines
Unternehmens oder von jemandem erworben hat, dem
sie der vorige Eigentümer anvertraut hatte. In diesen
Fällen erwirbt der rechtmäßige und redliche Besitzer
das Eigentum. Der Anspruch des vorigen Eigentümers
auf Schadenersatz gegen seinen Vertrauensmann oder
gegen andere Personen bleibt unberührt.

(2) Ist die Sache mit dem Recht eines Dritten belas-
tet, so erlischt dieses Recht mit dem Erwerb des Ei-
gentums durch den rechtmäßigen und redlichen Besit-
zer, es sei denn, dass dieser in Ansehung dieses Rech-
tes nicht redlich ist.

§ 368. (1) Der Besitzer ist redlich, wenn er weder
weiß noch vermuten muss, dass die Sache nicht dem
Veräußerer gehört. Beim Erwerb von einem Unterneh-
mer im gewöhnlichen Betrieb seines Unternehmens
genügt der gute Glaube an die Befugnis des Veräuße-
rers, über die Sache zu verfügen.

(2) Beweist der Eigentümer, dass der Besitzer aus
der Natur der Sache, aus ihrem auffällig geringen
Preis, aus den ihm bekannten persönlichen Eigen-
schaften seines Vormanns, aus dessen Unternehmen
oder aus anderen Umständen einen gegründeten Ver-
dacht hätte schöpfen müssen, so hat der Besitzer die
Sache dem Eigentümer zu überlassen.

Was dem Kläger zu beweisen obliege?
§ 369. Wer die Eigenthumsklage übernimmt, muß

den Beweis führen, daß der Geklagte die eingeklagte
Sache in seiner Macht habe, und daß diese Sache sein
Eigenthum sey.

§ 370. Wer eine bewegliche Sache gerichtlich zu-
rückfordert, muß sie durch Merkmahle beschreiben,
wodurch sie von allen ähnlichen Sachen gleicher Gat-
tung ausgezeichnet wird.

§ 371. Sachen, die sich auf diese Art nicht unter-
scheiden lassen, wie bares Geld mit anderm baren
Gelde vermenget, oder auf den Ueberbringer lautende
Schuldbriefe, sind also in der Regel kein Gegenstand
der Eigenthumsklage; wenn nicht solche Umstände
eintreten, aus denen der Kläger sein Eigenthumsrecht
beweisen kann, und aus denen der Geklagte wissen
mußte, daß er die Sache sich zuzuwenden nicht be-
rechtiget sey.

b) Eigenthumsklage aus dem rechtlich vermuteten
Eigenthume des Klägers.

Gegen welchen Besitzer diese Vermuthung eintre-
te?

§ 372. Wenn der Kläger mit dem Beweise des er-
worbenen Eigenthumes einer ihm vorenthaltenen Sa-
che zwar nicht ausreicht, aber den gültigen Titel, und
die echte Art, wodurch er zu ihrem Besitze gelangt ist,
dargethan hat; so wird er doch in Rücksicht eines je-
den Besitzers, der keinen, oder nur einen schwächern
Titel seines Besitzes anzugeben vermag, für den wah-
ren Eigenthümer gehalten.

§ 373. Wenn also der Geklagte die Sache auf eine
unredliche oder unrechtmäßige Weise besitzt; wenn er
keinen oder nur einen verdächtigen Vormann anzuge-
ben vermag; oder, wenn er die Sache ohne Entgeld,
der Kläger aber gegen Entgeld erhalten hat; so muß er
dem Kläger weichen.

§ 374. Haben der Geklagte und der Kläger einen
gleichen Titel ihres echten Besitzes, so gebühret dem
Geklagten kraft des Besitzes der Vorzug.

§ 375. Wer eine Sache in fremdem Nahmen besitzt,
kann sich gegen die Eigenthumsklage dadurch schüt-
zen, daß er seinen Vormann nahmhaft macht, und sich
darüber ausweiset.

Gesetzliche Folge:

a) der Abläugnung des Besitzes;
§ 376. Wer den Besitz einer Sache vor Gericht läug-

net, und dessen überwiesen wird, muß dem Kläger
deßwegen allein schon den Besitz abtreten; doch be-
hält er das Recht, in der Folge seine Eigenthumsklage
anzustellen.
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b) des vorgegebenen Besitzes;
§ 377. Wer eine Sache, die er nicht besitzt, zu besit-

zen vorgibt, und den Kläger dadurch irre führt, haftet
für allen daraus entstehenden Schaden.

c) des aufgegebenen Besitzes der streitigen Sache.
§ 378. Wer eine Sache im Besitze hatte, und nach

zugestellter Klage fahren ließ, muß sie dem Kläger,
wenn dieser sich nicht an den wirklichen Inhaber hal-
ten will, auf seine Kosten zurück verschaffen, oder
den außerordentlichen Werth derselben ersetzen.

Was der Besitzer dem Eigenthümer erstatte.
§ 379. Was sowohl der redliche als unredliche Be-

sitzer dem Eigenthümer in Ansehung des entgangenen
Nutzens, oder des erlittenen Schadens zu ersetzen ha-
be, ist in dem vorigen Hauptstücke bestimmt worden.

Drittes Hauptstück.

Von der Erwerbung des Eigenthumes durch Zu-
eignung.

Rechtliche Erfordernisse der Erwerbung.
§ 380. Ohne Titel und ohne rechtliche Erwerbungs-

art kann kein Eigenthum erlangt werden.

Titel und Art der unmittelbaren Erwerbung.

Die Zueignung.
§ 381. Bey freystehenden Sachen besteht der Titel in

der angebornen Freyheit, sie in Besitz zu nehmen. Die
Erwerbungsart ist die Zueignung, wodurch man sich
einer freystehenden Sache bemächtigt, in der Absicht,
sie als die seinige zu behandeln.

§ 382. Freystehende Sachen können von allen Mit-
gliedern des Staates durch die Zueignung erworben
werden, in so fern dieses Befugniß nicht durch politi-
sche Gesetze eingeschränkt ist, oder einigen Mitglie-
dern das Vorrecht der Zueignung zusteht.

1) Durch den Thierfang;
§ 383. Dieses gilt insbesondere von dem Thierfange.

Wem das Recht zu jagen oder zu fischen gebühre; wie
der übermäßige Anwachs des Wildes gehemmet, und
der vom Wilde verursachte Schade ersetzet werde; wie
der Honigraub, der durch fremde Bienen geschieht, zu
verhindern sey; ist in den politischen Gesetzen festge-
setzt. Wie Wilddiebe zu bestrafen seyn, wird in den
Strafgesetzen bestimmt.

§ 384. Häusliche Bienenschwärme und andere zah-
me oder zahm gemachte Thiere sind kein Gegenstand
des freyen Thierfanges, vielmehr hat der Eigenthümer
das Recht, sie auf fremdem Grunde zu verfolgen; doch
soll er dem Grundbesitzer den ihm etwa verursachten
Schaden ersetzen. Im Falle, daß der Eigenthümer des
Mutterstockes den Schwarm durch zwey Tage nicht
verfolgt hat; oder, daß ein zahm gemachtes Thier
durch zwey und vierzig Tage von selbst ausgeblieben

ist, kann sie auf gemeinem Grunde jedermann; auf
dem seinigen der Grundeigenthümer für sich nehmen,
und behalten.

2) durch das Finden freystehender Sachen;
§ 385. Keine Privat-Person ist berechtigt, die dem

Staate durch die politischen Verordnungen vorbehalte-
nen Erzeugnisse sich zuzueignen.

§ 386. Bewegliche Sachen, welche der Eigenthümer
nicht mehr als die seinigen behalten will, und daher
verläßt, kann sich jedes Mitglied des Staates eigen ma-
chen. Im Zweifel ist nicht zu vermuten, dass jemand
sein Eigentum aufgeben wolle; daher darf kein Finder
eine gefundene Sache für verlassen ansehen und sich
diese zueignen.

§ 387. In wie fern Grundstücke wegen gänzlicher
Unterlassung ihres Anbaues, oder Gebäude wegen der
unterlassenen Herstellung für verlassen anzusehen,
oder einzuziehen seyn, bestimmen die politischen Ge-
setze.

Vorschriften über das Finden

a) verlorener und vergessener Sachen
§ 388. (1) Verloren sind bewegliche, in niemandes

Gewahrsame stehende Sachen, die ohne den Willen
des Inhabers aus seiner Gewalt gekommen sind.

(2) Vergessen sind bewegliche Sachen, die ohne den
Willen des Inhabers an einem fremden, unter der Auf-
sicht eines anderen stehenden Ort zurückgelassen
worden und dadurch in fremde Gewahrsame gekom-
men sind.

§ 389. (1) Finder ist, wer eine verlorene oder verges-
sene Sache entdeckt und an sich nimmt.

(2) Verlustträger sind der Eigentümer und andere
zur Innehabung der verlorenen oder vergessenen Sa-
che berechtigte Personen.

§ 390. Der Finder hat den Fund unverzüglich der zu-
ständigen Fundbehörde (§ 14 Abs. 5 SPG) unter Ab-
gabe der gefundenen Sache anzuzeigen und über alle
für die Ausforschung eines Verlustträgers maßgebli-
chen Umstände Auskunft zu geben.

§ 391. Die Pflichten nach § 390 bestehen nicht,
wenn

1. der Finder die gefundene Sache einem Verlustträger
vor der Anzeigeerstattung ausfolgt oder

2. der gemeine Wert der gefundenen Sache 10 Euro
nicht übersteigt, es sei denn erkennbar, dass die
Wiedererlangung der Sache für einen Verlustträger
von erheblicher Bedeutung ist.
§ 392. Der Finder hat gegen den, dem der Fund-

gegenstand ausgefolgt wird, Anspruch auf Finderlohn
und auf Ersatz des notwendig und zweckmäßig ge-
machten Aufwandes.

§ 393. (1) Der Finderlohn beträgt bei verlorenen Sa-
chen 10 vH, bei vergessenen Sachen 5 vH des gemei-
nen Wertes. Übersteigt der gemeine Wert 2 000 Euro,
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so beträgt der Finderlohn in Rücksicht des Übermaßes
die Hälfte dieser Hundertersätze.

(2) Bei unschätzbaren Sachen und solchen, deren
Wiedererlangung für den Verlustträger von erhebli-
cher Bedeutung ist, ist der Finderlohn nach billigem
Ermessen festzulegen; hierbei ist auf die Grundsätze
des Abs. 1, auf die dem Finder entstandene Mühe und
auf den dem Verlustträger durch die Wiedererlangung
der gefundenen Sache verschafften Vorteil Bedacht zu
nehmen.

§ 394. Ein Anspruch auf Finderlohn besteht nicht,
wenn

1. die Sache von einer Person im Rahmen ihrer privat-
oder öffentlich-rechtlichen, die Rettung der Sache
umfassenden Pflicht gefunden worden ist oder

2. der Finder die in den §§ 390 und 391 enthaltenen
Anordnungen schuldhaft verletzt hat oder

3. die vergessene Sache auch sonst ohne deren Gefähr-
dung wiedererlangt worden wäre.
§ 395. Wird die Sache innerhalb eines Jahres von

keinem Verlustträger angesprochen, so erwirbt der
Finder das Eigentum an der in seiner Gewahrsame be-
findlichen Sache mit Ablauf der Frist, an der abgege-
benen Sache mit ihrer Ausfolgung an ihn. Die Frist be-
ginnt im Fall des § 391 Z 2 mit dem Zeitpunkt des Fin-
dens, sonst mit der Erstattung der Anzeige (§ 390).

§ 396. Wer eine verlorene oder vergessene Sache
entdeckt, sie aber nicht an sich nehmen kann, hat An-
spruch auf die Hälfte des im § 393 bestimmten Fin-
derlohnes, wenn er die Entdeckung einer im § 390 be-
zeichneten Stelle anzeigt und der Verlustträger die Sa-
che dadurch wiedererlangt, es sei denn, dass dieser die
Sache auch sonst ohne deren Gefährdung wiederer-
langt hätte. § 394 Z 1 ist anzuwenden.

b) verborgener Gegenstände
§ 397. (1) Werden vergrabene, eingemauerte oder

sonst verborgene Sachen eines unbekannten Eigentü-
mers entdeckt, so gilt sinngemäß das, was für die ver-
lorenen Sachen bestimmt ist.

(2) Der Finderlohn ist auch dann nicht zu entrichten,
wenn die Sache auch sonst ohne deren Gefährdung
wiedererlangt worden wäre.

c) eines Schatzes.
§ 398. Bestehen die entdeckten Sachen in Geld,

Schmuck oder andern Kostbarkeiten, die so lange im
Verborgenen gelegen haben, daß man ihren vorigen
Eigenthümer nicht mehr erfahren kann, dann heißen
sie ein Schatz. Die Entdeckung eines Schatzes ist von
der Obrigkeit der Landesstelle anzuzeigen.

§ 399. Von einem Schatz erhalten der Finder und der
Eigentümer des Grundes je die Hälfte.

§ 400. Wer sich dabey einer unerlaubten Handlung
schuldig gemacht; wer ohne Wissen und Willen des
Nutzungseigenthümers den Schatz aufgesucht; oder
den Fund verheimlichet hat; dessen Antheil soll dem

Angeber; oder, wenn kein Angeber vorhanden ist, dem
Staate zufallen.

§ 401. Finden Arbeitsleute zufälliger Weise einen
Schatz, so gebührt ihnen als Findern ein Drittheil da-
von. Sind sie aber von dem Eigenthümer ausdrücklich
zur Aufsuchung eines Schatzes gedungen worden, so
müssen sie sich mit ihrem ordentlichen Lohne begnü-
gen.

3) von der Beute.
§ 402. Ueber das Recht der Beute und der von dem

Feinde zurück erbeuteten Sachen, sind die Vorschrif-
ten in den Kriegsgesetzen enthalten.

Von dem Rechte aus der Rettung einer fremden
beweglichen Sache.

§ 403. Wer eine fremde bewegliche Sache von dem
unvermeidlichen Verluste oder Untergange rettet, ist
berechtigt, von dem rückfordernden Eigenthümer den
Ersatz seines Aufwandes, und eine verhältnismäßige
Belohnung von höchstens Zehen von Hundert zu for-
dern.

Viertes Hauptstück.

Von Erwerbung des Eigenthumes durch Zuwachs.

Zuwachs.
§ 404. Zuwachs heißt alles, was aus einer Sache ent-

steht, oder neu zu derselben kommt, ohne daß es dem
Eigenthümer von jemand Andern übergeben worden
ist. Der Zuwachs wird durch Natur, durch Kunst, oder
durch beyde zugleich bewirkt.

I. Natürlicher Zuwachs:

a) an Natur-Producten;

b) Werfen der Thiere;
§ 405. Die natürlichen Früchte eines Grundes,

nähmlich solche Nutzungen, die er, ohne bearbeitet
zu werden, hervorbringt, als: Kräuter, Schwämme und
dergleichen, wachsen dem Eigenthümer des Grundes,
so wie alle Nutzungen, welche aus einem Thiere ent-
stehen, dem Eigenthümer des Thieres zu.

§ 406. Der Eigenthümer eines Thieres, welches
durch das Thier eines andern befruchtet wird, ist die-
sem keinen Lohn schuldig, wenn er nicht bedungen
worden ist.

c) Inseln;
§ 407. Wenn in der Mitte eines Gewässers eine Insel

entsteht, so sind die Eigenthümer der nach der Länge
derselben an beyden Ufern liegenden Grundstücke
ausschließend befugt, die entstandene Insel in zwey
gleichen Theilen sich zuzueignen, und nach Maß der
Länge ihrer Grundstücke unter sich zu theilen. Ent-
steht die Insel auf der einen Hälfte des Gewässers, so
hat der Eigenthümer des nähern Uferlandes allein dar-
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auf Anspruch. Inseln auf schiffbaren Flüssen bleiben
dem Staate vorbehalten.

§ 408. Werden bloß durch die Austrocknung des Ge-
wässers, oder durch desselben Theilung in mehrere
Arme, Inseln gebildet, oder Grundstücke über-
schwemmt; so bleiben die Rechte des vorigen Eigen-
thumes unverletzt.

d) vom verlassenen Wasserbeete;
§ 409. Wenn ein Gewässer sein Beet verläßt, so ha-

ben vor Allem die Grundbesitzer, welche durch den
neuen Lauf des Gewässers Schaden leiden, das Recht,
aus dem verlassenen Beete oder dessen Werthe ent-
schädigt zu werden.

§ 410. Außer dem Falle einer solchen Entschädi-
gung gehört das verlassene Beet, so wie von einer
entstandenen Insel verordnet wird, den angränzenden
Uferbesitzern.

e) vom Anspühlen;
§ 411. Das Erdreich, welches ein Gewässer unmerk-

lich an ein Ufer anspühlt, gehört dem Eigenthümer des
Ufers.

f) vom abgerissenen Lande
§ 412. Wird aber ein merklicher Erdtheil durch die

Gewalt des Flusses an ein fremdes Ufer gelegt; so ver-
liert der vorige Besitzer sein Eigenthumsrecht darauf
nur in dem Falle, wenn er es in einer Jahresfrist nicht
ausübt.

§ 413. Jeder Grundbesitzer ist befugt, sein Ufer ge-
gen das Ausreißen des Flusses zu befestigen. Allein
niemand darf solche Werke oder Pflanzungen anlegen,
die den ordentlichen Lauf des Flusses verändern, oder
die der Schiffahrt, den Mühlen, der Fischerey oder
andern fremden Rechten nachtheilig werden könnten.
Ueberhaupt können ähnliche Anlagen nur mit Erlaub-
niß der politischen Behörde gemacht werden.

II. Künstlicher Zuwachs durch Verarbeitung oder
Vereinigung überhaupt;

§ 414. Wer fremde Sachen verarbeitet; wer sie mit
den seinigen vereinigt, vermengt, oder vermischt, er-
hält dadurch noch keinen Anspruch auf das fremde Ei-
genthum.

§ 415. Können dergleichen verarbeitete Sachen in
ihren vorigen Stand zurückgebracht; vereinigte, ver-
mengte oder vermischte Sachen wieder abgesondert
werden; so wird einem jeden Eigenthümer das Seinige
zurückgestellet, und demjenigen Schadloshaltung ge-
leistet, dem sie gebührt. Ist die Zurücksetzung in den
vorigen Stand, oder die Absonderung nicht möglich,
so wird die Sache den Theilnehmern gemein; doch
steht demjenigen, mit dessen Sache der Andere durch
Verschulden die Vereinigung vorgenommen hat, die
Wahl frey, ob er den ganzen Gegenstand gegen Ersatz
der Verbesserung behalten, oder ihn dem Andern
ebenfalls gegen Vergütung überlassen wolle. Der
Schuld tragende Theilnehmer wird nach Beschaffen-

heit seiner redlichen oder unredlichen Absicht behan-
delt. Kann aber keinem Theile ein Verschulden bey-
gemessen werden, so bleibt dem, dessen Antheil mehr
werth ist, die Auswahl vorbehalten.

§ 416. Werden fremde Materialien nur zur Ausbes-
serung einer Sache verwendet, so fällt die fremde Ma-
terie dem Eigenthümer der Hauptsache zu, und dieser
ist verbunden, nach Beschaffenheit seines redlichen
oder unredlichen Verfahrens, dem vorigen Eigenthü-
mer der verbrauchten Materialien den Werth derselben
zu bezahlen.

insbesondere bey einem Baue;
§ 417. Wenn jemand auf eigenem Boden ein Gebäu-

de aufführet, und fremde Materialien dazu verwendet
hat, so bleibt das Gebäude zwar sein Eigenthum; doch
muß selbst ein redlicher Bauführer dem Beschädig-
ten die Materialien, wenn er sie außer den im § 367
angeführten Verhältnissen an sich gebracht hat, nach
dem gemeinen; ein unredlicher aber muß sie nach dem
höchsten Preise, und überdieß noch allen anderweiti-
gen Schaden ersetzen.

§ 418. Hat im entgegen gesetzen Falle jemand mit
eigenen Materialien, ohne Wissen und Willen des Ei-
genthümers auf fremdem Grunde gebaut, so fällt das
Gebäude dem Grundeigenthümer zu. Der redliche
Bauführer kann den Ersatz der nothwendigen und
nützlichen Kosten fordern; der unredliche wird gleich
einem Geschäftsführer ohne Auftrag behandelt. Hat
der Eigenthümer des Grundes die Bauführung gewußt,
und sie nicht sogleich dem redlichen Bauführer un-
tersagt, so kann er nur den gemeinen Werth für den
Grund fordern.

§ 419. Ist das Gebäude auf fremdem Grunde, und
aus fremden Materialien entstanden, so wächst auch in
diesem Falle das Eigenthum desselben dem Grundei-
genthümer zu. Zwischen dem Grundeigenthümer und
dem Bauführer treten die nähmlichen Rechte und Ver-
bindlichkeiten, wie in dem vorstehenden Paragraphe,
ein, und der Bauführer muß dem vorigen Eigenthümer
der Materialien, nach Beschaffenheit seiner redlichen
oder unredlichen Absicht, den gemeinen oder den
höchsten Werth ersetzen.

III. Vermischter Zuwachs.
§ 420. Was bisher wegen der mit fremden Materia-

lien aufgeführten Gebäude bestimmt worden ist, gilt
auch für die Fälle, wenn ein Feld mit fremden Samen
besäet, oder mit fremden Pflanzen besetzt worden ist.
Ein solcher Zuwachs gehört dem Eigenthümer des
Grundes, wenn anders die Pflanzen schon Wurzel ge-
schlagen haben.

§ 421. Das Eigenthum eines Baumes wird nicht
nach den Wurzeln, die sich in einem angränzenden
Grunde verbreiten, sondern nach dem Stamme be-
stimmt, der aus dem Grunde hervorragt. Steht der
Stamm auf den Gränzen mehrerer Eigenthümer, so ist
ihnen der Baum gemein.
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§ 422. (1) Jeder Eigentümer kann die in seinen
Grund eindringenden Wurzeln eines fremden Baumes
oder einer anderen fremden Pflanze aus seinem Boden
entfernen und die über seinem Luftraum hängenden
Äste abschneiden oder sonst benützen. Dabei hat er
aber fachgerecht vorzugehen und die Pflanze mög-
lichst zu schonen. Bundes- und landesgesetzliche Re-
gelungen über den Schutz von oder vor Bäumen und
anderen Pflanzen, insbesondere über den Wald-, Flur-,
Feld-, Ortsbild-, Natur- und Baumschutz, bleiben un-
berührt.

(2) Die für die Entfernung der Wurzeln oder das Ab-
schneiden der Äste notwendigen Kosten hat der be-
einträchtigte Grundeigentümer zu tragen. Sofern die-
sem aber durch die Wurzeln oder Äste ein Schaden
entstanden ist oder offenbar droht, hat der Eigentümer
des Baumes oder der Pflanze die Hälfte der notwendi-
gen Kosten zu ersetzen.

Fünftes Hauptstück.

Von Erwerbung des Eigenthumes durch Ueberga-
be.

Mittelbare Erwerbung.
§ 423. Sachen, die schon einen Eigenthümer haben,

werden mittelbar erworben, indem sie auf eine rechtli-
che Art von dem Eigenthümer auf einen Andern über-
gehen.

Titel derselben.
§ 424. Der Titel der mittelbaren Erwerbung liegt in

einem Vertrage; in einer Verfügung auf den Todesfall;
in dem richterlichen Ausspruche; oder, in der Anord-
nung des Gesetzes.

Mittelbare Erwerbungsart.
§ 425. Der bloße Titel gibt noch kein Eigenthum.

Das Eigenthum und alle dingliche Rechte überhaupt
können, außer den in dem Gesetze bestimmten Fällen,
nur durch die rechtliche Uebergabe und Uebernahme
erworben werden.

Arten der Uebergabe;

1) bey beweglichen Sachen:

a) körperliche Uebergabe;
§ 426. Bewegliche Sachen können in der Regel nur

durch körperliche Uebergabe von Hand zu Hand an ei-
nen Andern übertragen werden.

b) Uebergabe durch Zeichen;
§ 427. Bey solchen beweglichen Sachen aber, wel-

che ihrer Beschaffenheit nach keine Uebergabe kör-
perliche zulassen, wie bey Schuldforderungen, Fracht-
gütern, bey einem Waarenlager oder einer andern Ge-
sammtsache, gestattet das Gesetz die Uebergabe durch
Zeichen; indem der Eigenthümer dem Uebernehmer

die Urkunden, wodurch das Eigenthum dargethan
wird, oder die Werkzeuge übergibt, durch die der Ue-
bernehmer in den Stand gesetzt wird, ausschließend
den Besitz der Sache zu ergreifen; oder, indem man
mit der Sache ein Merkmahl verbindet, woraus jeder-
mann deutlich erkennen kann, daß die Sache einem
Andern überlassen worden ist.

c) durch Erklärung.
§ 428. Durch Erklärung wird die Sache übergeben,

wenn der Veräußerer auf eine erweisliche Art seinen
Willen an den Tag legt, daß er die Sache künftig im
Nahmen des Uebernehmers inne habe; oder, daß der
Uebernehmer die Sache, welche er bisher ohne ein
dingliches Recht inne hatte, künftig aus einem dingli-
chen Rechte besitzen solle.

Folge in Rücksicht der übersendeten;
§ 429. Wenn die Sache mit Willen des Übernehmers

an einen anderen Ort als den Erfüllungsort übersendet
wird, ist die Sache bereits mit ihrer Aushändigung an
eine mit der Übersendung betraute Person übergeben,
sofern die Art der Übersendung der getroffenen Ver-
einbarung, mangels einer solchen der Verkehrsübung
entspricht.

oder, an Mehrere veräußerten Sachen.
§ 430. Hat ein Eigenthümer eben dieselbe beweg-

liche Sache an zwey verschiedene Personen, an Eine
mit, an die Andere ohne Uebergabe veräußert; so ge-
bührt sie derjenigen, welcher sie zuerst übergeben
worden ist; doch hat der Eigenthümer dem verletzten
Theile zu haften.

2. Bei unbeweglichen Sachen und Bauwerken.
§ 431. Zur Uebertragung des Eigenthumes unbe-

weglicher Sachen muß das Erwerbungsgeschäft in die
dazu bestimmten öffentlichen Bücher eingetragen
werden. Diese Eintragung nennt man Einverleibung
(Intabulation).

Insbesondere bei Erwerbung

a) durch Vertrag
§ 432. Zu diesem Zwecke muß über das Erwer-

bungsgeschäft eine beglaubigte Urkunde in der zur
Gültigkeit des Geschäftes vorgeschriebenen Form
oder eine öffentliche Urkunde ausgefertigt werden.

§ 433. Die Urkunde muß die genaue Angabe der
Personen, die das Eigentum übergeben und überneh-
men; der Liegenschaft, die übergeben werden soll, mit
ihren Bestandteilen; des Rechtsgrundes der Überga-
be; ferner des Ortes und der Zeit des Vertragsschlus-
ses enthalten; und es muß von dem Übergeber in die-
ser oder in einer besonderen Urkunde die ausdrückli-
che Erklärung abgegeben werden, daß er in die Ein-
verleibung einwillige.

§ 434. Zur Übertragung des Eigentums an Liegen-
schaften, die in keinem Grundbuche eingetragen sind,
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muß eine mit den Erfordernissen der §§ 432 und 433
versehene Urkunde bei Gericht hinterlegt werden. An
die Stelle der Bewilligung der Einverleibung tritt die
Erklärung der Einwilligung zur Hinterlegung der Ur-
kunde.

§ 435. Dasselbe gilt auch für die Übertragung des
Eigentums an Bauwerken, die auf fremdem Grund in
der Absicht aufgeführt sind, daß sie nicht stets darauf
bleiben sollen, soferne sie nicht Zugehör eines Bau-
rechtes sind.

b) durch Urtheil und andere gerichtliche Urkun-
den;

§ 436. Wenn das Eigentum unbeweglicher Sachen
oder eines Bauwerkes zufolge rechtskräftigen Urteils,
gerichtlicher Teilung oder Einantwortung einer Erb-
schaft übertragen werden soll, ist ebenfalls die Ein-
verleibung (§§ 431 bis 433) oder die Hinterlegung der
Urkunde (§§ 434, 435) erforderlich.

oder c) durch Vermächtnis.
§ 437. Ebenso ist es, um das Eigentum eines ver-

machten unbeweglichen Gutes oder eines Bauwerkes
zu erwerben, notwendig, daß die Sache dem Ver-
mächtnisnehmer gemäß §§ 431 bis 435 übergeben
werde.

Bedingte Aufzeichnung in das öffentliche Buch;
oder Vormerkung.

§ 438. Wenn derjenige, welcher das Eigenthum ei-
ner unbeweglichen Sache anspricht, darüber zwar eine
glaubwürdige, aber nicht mit allen in den §§ 434 und
435 zur Einverleibung vorgeschriebenen Erfordernis-
sen versehene Urkunde besitzt; so kann er doch, damit
ihm niemand ein Vorrecht abgewinne, die bedingte
Eintragung in das öffentliche Buch bewirken, welche
Vormerkung (Pränotation) genannt wird. Dadurch er-
hält er ein bedingtes Eigenthumsrecht, und er wird, so-
bald er zu Folge richterlichen Ausspruches die Vor-
merkung gerechtfertiget hat, von der Zeit des nach ge-
setzlicher Ordnung eingereichten Vormerkungsgesu-
ches, für den wahren Eigenthümer gehalten.

§ 439. Die geschehene Vormerkung muß sowohl
demjenigen, der sie bewirkt hat, als auch seinem Geg-
ner durch Zustellung zu eigenen Handen bekannt ge-
macht werden. Der Vormerkungswerber muß binnen
vierzehn Tagen, vom Tage der erhaltenen Zustellung,
die ordentliche Klage zum Erweise des Eigenthum-
rechtes einreichen; widrigen Falls soll die bewirkte
Vormerkung auf Ansuchen des Gegners gelöschet
werden.

Vorschrift über die Colision der Einverleibungen.
§ 440. Hat der Eigenthümer eben dieselbe unbeweg-

liche Sache zwey verschiedenen Personen überlassen;
so fällt sie derjenigen zu, welche früher die Einverlei-
bung angesucht hat.

Folge der Erwerbung:

a) in Rücksicht des Besitzes;
§ 441. So bald die Urkunde über das Eigenthums-

recht in das öffentliche Buch eingetragen ist, tritt der
neue Eigenthümer in den rechtmäßigen Besitz.

b) der damit verbundenen Rechte:
§ 442. Wer das Eigenthum einer Sache erwirbt, er-

langt auch die damit verbundenen Rechte. Rechte, die
auf die Person des Uebergebers eingeschränkt sind,
kann er nicht übergeben. Ueberhaupt kann niemand
einem Andern mehr Recht abtreten, als er selbst hat.

c) Lasten.
§ 443. Mit dem Eigenthume unbeweglicher Sachen

werden auch die darauf haftenden in den öffentlichen
Büchern angemerkten Lasten übernommen. Wer diese
Bücher nicht einsieht, leidet in allen Fällen für seine
Nachlässigkeit. Andere Forderungen und Ansprüche,
die jemand an den vorigen Eigenthümer hat, gehen
nicht auf den neuen Erwerber über.

Erlöschung des Eigenthumsrechtes.
§ 444. Das Eigenthum überhaupt kann durch den

Willen des Eigenthümers; durch das Gesetz; und
durch richterlichen Ausspruch verloren gehen. Das Ei-
genthum der unbeweglichen Sachen aber wird nur
durch die Löschung aus den öffentlichen Büchern auf-
gehoben.

Ausdehnung dieser Vorschriften auf andere ding-
liche Rechte.

§ 445. Nach den in diesem Hauptstücke über die Er-
werbungs- und Erlöschungsart des Eigenthumsrech-
tes unbeweglicher Sachen gegebenen Vorschriften hat
man sich auch bey den übrigen, auf unbewegliche Sa-
chen sich beziehenden, dinglichen Rechten zu verhal-
ten.

Form und Vorsichten der Einverleibungen.
§ 446. Auf was Art und mit welchen Vorsichten

überhaupt bey Einverleibung dinglicher Rechte vorzu-
gehen sey, ist in den über die Einrichtung der Landta-
feln und Grundbücher bestehenden besondern Anord-
nungen enthalten.

Sechstes Hauptstück.

Von dem Pfandrechte.

Begriff von dem Pfandrechte und Pfande.
§ 447. Das Pfandrecht ist das dingliche Recht, wel-

ches dem Gläubiger eingeräumt wird, aus einer Sache,
wenn die Verbindlichkeit zur bestimmten Zeit nicht
erfüllt wird, die Befriedigung zu erlangen. Die Sache,
worauf dem Gläubiger dieses Recht zusteht, heißt
überhaupt ein Pfand.
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Arten des Pfandes.
§ 448. Als Pfand kann jede Sache dienen, die im

Verkehre steht. Ist sie beweglich, so wird sie Hand-
pfand, oder ein Pfand in enger Bedeutung genannt; ist
sie unbeweglich, so heißt sie eine Hypothek oder ein
Grundpfand.

Titel des Pfandrechtes.
§ 449. Das Pfandrecht bezieht sich zwar immer auf

eine gültige Forderung, aber nicht jede Forderung gibt
einen Titel zur Erwerbung des Pfandrechtes. Dieser
gründet sich auf das Gesetz; auf einen richterlichen
Ausspruch; auf einen Vertrag; oder den letzten Willen
des Eigenthümers.

§ 450. Die Fälle, in welchen das Gesetz jemanden
das Pfandrecht einräumt, sind am gehörigen Orte die-
ses Gesetzbuches und bey dem Verfahren in Concurs-
Fällen angegeben. In wie fern das Gericht ein Pfand-
recht einräumen könne, bestimmt die Gerichtsord-
nung. Soll durch die Einwilligung des Schuldners oder
eines Dritten, der seine Sache für ihn verhaftet, das
Pfandrecht erworben werden; so dienen die Vorschrif-
ten von Verträgen und Vermächtnissen zur Richt-
schnur.

Erwerbungsart des Pfandrechtes:

a) durch körperliche Übergabe;

b) durch Einverleibung oder gerichtliche Urkun-
denhinterlegung;

§ 451. (1) Um das Pfandrecht wirklich zu erwerben,
muß der mit einem Titel versehene Gläubiger, die ver-
pfändete Sache, wenn sie beweglich ist, in Verwah-
rung nehmen; und, wenn sie unbeweglich ist, seine
Forderung auf die zur Erwerbung des Eigenthumes
liegender Güter vorgeschriebene Art einverleiben las-
sen. Der Titel allein gibt nur ein persönliches Recht zu
der Sache, aber kein dingliches Recht auf die Sache.

(2) Das Pfandrecht an bücherlich nicht eingetrage-
nen Liegenschaften (§ 434) oder an Bauwerken
(§ 435) wird durch die gerichtliche Hinterlegung einer
beglaubigten Pfandbestellungsurkunde erworben. Die
Urkunde muß die genaue Angabe des Pfandgegen-
standes und der Forderung mit einer ziffermäßig be-
stimmten Geldsumme, bei einer verzinslichen Forde-
rung auch die Höhe der Zinsen; ferner die ausdrückli-
che Zustimmung des Verpfänders zu der gerichtlichen
Hinterlegung enthalten.

c) durch symbolische Uebergabe;
§ 452. Bey Verpfändung derjenigen beweglichen

Sachen, welche keine körperliche Uebergabe von
Hand zu Hand zulassen, muß man sich, wie bey der
Uebertragung des Eigenthumes (§ 427), solcher Zei-
chen bedienen, woraus jedermann die Verpfändung
leicht erfahren kann. Wer diese Vorsicht unterläßt, haf-
tet für die nachtheiligen Folgen.

d) durch die Vormerkung.
§ 453. Findet die Einverleibung einer Forderung in

die öffentlichen Bücher wegen Mangels gesetzmäßi-
ger Förmlichkeit in der Urkunde nicht Statt; so kann
sich der Gläubiger vormerken (pränotiren) lassen.
Durch diese Vormerkung erhält er ein bedingtes
Pfandrecht, welches, wenn die Forderung auf die oben
§§ 438 und 439 angeführte Art gerechtfertiget worden
ist, von dem Zeitpuncte des nach gesetzlicher Ord-
nung eingereichten Vormerkungsgesuches in ein un-
bedingtes übergeht.

Erwerbung eines Afterpfandes.
§ 454. Der Pfandinhaber kann sein Pfand, in so weit

er ein Recht darauf hat, einem Dritten wieder verpfän-
den, und in so fern wird es zum Afterpfande, wenn zu-
gleich Letzerer sich dasselbe übergeben, oder die Af-
terverpfändung auf das Pfandrecht in die öffentlichen
Bücher eintragen läßt.

§ 455. Wird der Eigenthümer von der weiteren Ver-
pfändung benachrichtiget; so kann er seine Schuld nur
mit Willen dessen, der das Afterpfand hat, dem Gläu-
biger abführen, oder er muß sie gerichtlich hinterle-
gen, sonst bleibt das Pfand dem Inhaber des After-
pfandes verhaftet.

Verpfändung einer fremden Sache.
§ 456. (1) Wird eine bewegliche Sache von jeman-

dem verpfändet, dem sie nicht gehört und der darüber
auch nicht verfügen kann, so hat der Eigentümer zwar
in der Regel das Recht, sie zurückzufordern. In sol-
chen Fällen, in denen die Eigentumsklage gegen einen
rechtmäßigen und redlichen Besitzer abzuweisen ist
(§§ 367 und 368), ist er aber verpflichtet, den Pfand-
besitzer schadlos zu halten oder das Pfand fahren zu
lassen und sich mit dem Schadenersatzanspruch gegen
den Verpfänder oder dritte Personen zu begnügen.

(2) Ist die Sache mit dem Recht eines Dritten belas-
tet, so geht das Pfandrecht des rechtmäßigen und red-
lichen Pfandbesitzers diesem Recht vor, es sei denn,
dass der Pfandbesitzer in Ansehung dieses Rechtes
nicht redlich ist (§ 368).

Objectiver Umfang des Pfandrechtes.
§ 457. Das Pfandrecht erstreckt sich auf alle zu dem

freyen Eigenthume des Verpfänders gehörige Theile,
auf Zuwachs und Zugehör des Pfandes, folglich auch
auf die Früchte, in so lange sie noch nicht abgesondert
oder bezogen sind. Wenn also ein Schuldner einem
Gläubiger sein Gut, und einem andern später die
Früchte desselben verpfändet; so ist die spätere Ver-
pfändung nur in Rücksicht auf die schon abgesonder-
ten und bezogenen Früchte wirksam.

1. ABGB | § 448 - § 457

- 42 -

ABGB



Rechte und Verbindlichkeiten des Pfandgläubi-
gers:

a) bey Entdeckung eines unzureichenden Pfandes;
§ 458. Wenn der Werth eines Pfandes durch Ver-

schulden des Pfandgebers, oder wegen eines erst of-
fenbar gewordenen Mangels der Sache zur Bedeckung
der Schuld nicht mehr zureichend gefunden wird; so
ist der Gläubiger berechtigt, von dem Pfandgeber ein
anderes angemessenes Pfand zu fordern.

b) vor dem Verfalle;
§ 459. Ohne Bewilligung des Pfandgebers darf der

Gläubiger das Pfandstück nicht benützen; er muß es
vielmehr genau bewahren, und, wenn es durch sein
Verschulden in Verlust geräth, dafür haften. Geht es
ohne sein Verschulden verloren, so verliert er deßwe-
gen seine Forderung nicht.

§ 460. Hat der Gläubiger das Pfand weiter verpfän-
det; so haftet er selbst für einen solchen Zufall, wo-
durch das Pfand bey ihm nicht zu Grunde gegangen
oder verschlimmert worden wäre.

§ 460a. (1) Wenn eine bewegliche körperliche Sache
einschließlich eines Inhaber- oder Orderpapiers als
Pfand zu verderben oder erheblich und dauernd so an
Wert zu verlieren droht, dass die Sicherheit des Pfand-
gläubigers gefährdet wird, kann dieser das Pfand be-
reits vor der Fälligkeit seiner Forderung gemäß den
§§ 466a bis 466d außergerichtlich verwerten. Der
Pfandgläubiger hat dem Pfandgeber tunlichst die Ge-
legenheit zur Leistung einer anderweitigen Sicherheit
einzuräumen.

(2) Der Erlös tritt an die Stelle des Pfandes. Auf Ver-
langen des Pfandgebers ist der Erlös zu hinterlegen.

c) nach dem Verfalle der Forderung;
§ 461. Wird der Pfandgläubiger nach Verlauf der

bestimmten Zeit nicht befriediget; so ist er befugt,
die Feilbiethung des Pfandes gerichtlich zu verlangen.
Das Gericht hat dabey nach Vorschrift der Gerichts-
ordnung zu verfahren.

§ 462. Vor der Feilbiethung des Gutes ist jedem dar-
auf eingetragenen Pfandgläubiger die Einlösung der
Forderung, wegen welcher die Feilbiethung angesucht
worden, zu gestatten.

§ 463. Schuldner haben kein Recht, bey Versteige-
rung einer von ihnen verpfändeten Sache mitzubie-
then.

§ 464. Wird der Schuldbetrag aus dem Pfande nicht
gelöset, so ersetzt der Schuldner das Fehlende; ihm
fällt aber auch das zu, was über den Schuldbetrag ge-
löset wird.

§ 465. In wie fern ein Pfandgläubiger sich an sein
Pfand zu halten schuldig; oder, auf ein anderes Ver-
mögen seines Schuldners zu greifen berechtigt sey, be-
stimmt die Gerichtsordnung.

§ 466. Hat der Schuldner während der Verpfän-
dungszeit das Eigenthum der verpfändeten Sache auf
einen Andern übertragen; so steht dem Gläubiger frey,

erst sein persönliches Recht gegen den Schuldner, und
dann seine volle Befriedigung an der verpfändeten Sa-
che zu suchen.

d) außergerichtliche Pfandverwertung
§ 466a. (1) Der Pfandgläubiger kann sich aus einer

beweglichen körperlichen Sache (§ 460a Abs. 1), die
ihm verpfändet worden ist oder an der er ein gesetzli-
ches Pfandrecht erworben hat, auch durch den Verkauf
der Sache befriedigen.

(2) Der Pfandgläubiger hat bei der Verwertung der
Sache angemessen auf die Interessen des Pfandgebers
Bedacht zu nehmen.

(3) Der Pfandgläubiger und der Pfandgeber können
abweichende Arten der außergerichtlichen Pfandver-
wertung vereinbaren. Besondere Vorschriften über die
außergerichtliche Verwertung von Sicherheiten blei-
ben unberührt.

§ 466b. (1) Der Pfandgläubiger hat dem Pfandgeber
nach Eintritt der Fälligkeit der gesicherten Forderung
den Verkauf der Sache anzudrohen, soweit dies nicht
untunlich ist. Er hat dabei die Höhe der ausstehenden
Forderung anzugeben. Der Verkauf darf erst einen
Monat nach dessen Androhung oder, wenn diese un-
tunlich war, nach Eintritt der Fälligkeit stattfinden.
Besteht an der Sache ein anderes Pfandrecht, so hat
der Gläubiger den Verkauf auch dem anderen Pfand-
gläubiger anzudrohen. Diesem ist die Einlösung der
Forderung zu gestatten (§ 462).

(2) Der Verkauf ist im Wege einer öffentlichen Ver-
steigerung durch einen dazu befugten Unternehmer zu
bewirken.

(3) Zeit und Ort der Versteigerung sind unter all-
gemeiner Bezeichnung des Pfandes öffentlich bekannt
zu machen. Der Pfandgeber und Dritte, denen Rechte
am Pfand zustehen, sind hievon zu benachrichtigen.

(4) Sachen mit einem Börsen- oder Marktpreis dür-
fen zu diesem Preis vom Pfandgläubiger auch aus frei-
er Hand verkauft werden. Wertpapiere, die einen Bör-
sen- oder Marktpreis haben, sowie Sparurkunden dür-
fen nur aus freier Hand zu ihrem Preis oder Wert ver-
kauft werden.

§ 466c. (1) Das Pfand darf nur mit der Bestimmung
verkauft werden, dass der Erwerber den Kaufpreis so-
fort zu entrichten hat. Wird die Sache dem Erwerber
vor der Entrichtung des Preises übergeben, so gilt
auch der Kaufpreis als dem Pfandgläubiger überge-
ben.

(2) Der Pfandgläubiger hat den Pfandgeber vom
Verkauf des Pfandes und von dessen Ergebnis unver-
züglich zu verständigen.

(3) Mit dem Verkauf erlöschen die Pfandrechte an
der Sache selbst. Das Gleiche gilt für andere dingliche
Rechte, sofern diese nicht allen Pfandrechten im Rang
vorgehen.

(4) Der Kaufpreis gebührt dem Pfandgläubiger nach
Maßgabe seines Ranges im Ausmaß der gesicherten
Forderung und der angemessenen Kosten einer
zweckentsprechenden Verwertung. Im Übrigen tritt
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der Anspruch des Pfandgebers auf Herausgabe des
Mehrbetrags an die Stelle des Pfandes.

(5) Wenn der Pfandgläubiger und der Pfandgeber ei-
ne abweichende Art der Pfandverwertung vereinbaren
und am Pfand einem Dritten ein Recht zusteht, das
durch die Verwertung erlischt, so bedarf die Vereinba-
rung zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung des Drit-
ten.

§ 466d. Wenn der Pfandgläubiger die Sache außer-
gerichtlich als Pfand verwertet, genügt für die Red-
lichkeit des Erwerbers (§§ 367 und 368) der gute
Glaube in die Befugnis des Pfandgläubigers, über die
Sache zu verfügen.

§ 466e. (1) Besteht das Pfandrecht an einem Inha-
ber- oder Orderpapier, so ist der Pfandgläubiger be-
rechtigt, eine etwa erforderliche Kündigung vorzuneh-
men und die Forderung aus dem Wertpapier einzuzie-
hen.

(2) Ist die Forderung aus dem verpfändeten Papier
bereits fällig, so kann der Pfandgläubiger diese auch
dann einziehen, wenn die gesicherte Forderung noch
nicht fällig ist. In diesem Fall erwirbt der Pfandgläubi-
ger ein Pfandrecht an der erhaltenen Leistung. Besteht
die Leistung in Geld, so hat der Pfandgläubiger den er-
haltenen Betrag nach den Bestimmungen über die An-
legung von Mündelgeld zu veranlagen.

Erlöschung des Pfandrechtes.
§ 467. Wenn die verpfändete Sache zerstört wird;

wenn sich der Gläubiger seines Rechtes darauf gesetz-
mäßig begibt; oder, wenn er sie dem Schuldner oh-
ne Vorbehalt zurückstellt; so erlischt zwar das Pfand-
recht, aber die Schuldforderung besteht noch.

§ 468. Das Pfandrecht erlischt ferner mit der Zeit,
auf welche es eingeschränkt war, folglich auch mit
dem zeitlichen Rechte des Pfandgebers auf die ver-
pfändete Sache, wenn anders dieser Umstand dem
Gläubiger bekannt war, oder aus den öffentlichen Bü-
chern bekannt seyn konnte.

§ 469. Durch Tilgung der Schuld hört das Pfand-
recht auf. Der Pfandgeber ist aber die Schuld nur ge-
gen dem zu tilgen verbunden, daß ihm das Pfand zu-
gleich zurückgestellt werde. Zur Aufhebung einer Hy-
pothek ist die Tilgung der Schuld allein nicht hinrei-
chend. Ein Hypothekargut bleibt so lange verhaftet,
bis die Schuld aus den öffentlichen Büchern gelöscht
ist. Bis dahin kann der Eigentümer des Gutes auf
Grund einer Quittung oder einer anderen, das Erlö-
schen der Pfandschuld dartuenden Urkunde das
Pfandrecht auf eine neue Forderung übertragen, die
den Betrag der eingetragenen Pfandforderung nicht
übersteigt.

§ 469a. Bei Bestellung des Pfandrechtes kann auf
dieses Verfügungsrecht nicht verzichtet werden. Ist je-
doch im öffentlichen Buch ein der Hypothek im Rang
nachfolgendes oder ihr gleichrangiges, rechtsgeschäft-
lich bestelltes Recht eingetragen, so kann der Eigen-
tümer über die Hypothek nur dann verfügen, wenn er
sich das Verfügungsrecht gegenüber dem Buchberech-

tigten vertraglich vorbehalten hat und dieser Vorbehalt
im öffentlichen Buch bei der Hypothek angemerkt ist.

§ 470. Wird nach Tilgung der Schuld (§ 469) oder
eingetretener Vereinigung (§ 1446), bevor das Pfand-
recht bücherlich gelöscht oder die Liegenschaft oder
das Pfandrecht übertragen worden ist, das Hypothe-
kargut zwangsweise versteigert oder dessen Zwangs-
verwaltung bewilligt, so ist bei Verteilung des Erlöses
auf dieses Pfandrecht keine Rücksicht zu nehmen. Nur
insoweit die durch das Pfandrecht gesicherte Forde-
rung gegen einen Dritten noch fortbesteht oder dem
Eigentümer der Ersatz für deren Tilgung gebührt
(§ 1358), wird der darauf entfallende Teil dem Eigen-
tümer zugewiesen.

Von dem Retentions-Rechte.
§ 471. (1) Wer zur Herausgabe einer Sache ver-

pflichtet ist, kann sie zur Sicherung seiner fälligen
Forderungen wegen des für die Sache gemachten Auf-
wandes oder des durch die Sache ihm verursachten
Schadens mit der Wirkung zurückbehalten, daß er zur
Herausgabe nur gegen die Zug um Zug zu bewirkende
Gegenleistung verurteilt werden kann.

(2) Die Ausübung des Zurückbehaltungsrechtes
kann durch Sicherheitsleistung abgewendet werden;
Sicherheitsleistung durch Bürgen ist ausgeschlossen.

Siebentes Hauptstück

Von Dienstbarkeiten (Servituten)

Begriff des Rechtes der Dienstbarkeit
§ 472. Durch das Recht der Dienstbarkeit wird ein

Eigenthümer verbunden, zum Vortheile eines Andern
in Rücksicht seiner Sache etwas zu dulden oder zu un-
terlassen. Es ist ein dingliches, gegen jeden Besitzer
der dienstbaren Sache wirksames Recht.

Eintheilung der Dienstbarkeiten in Grunddienst-
barkeiten und persönliche;

§ 473. Wird das Recht der Dienstbarkeit mit dem
Besitze eines Grundstückes zu dessen vortheilhafteren
oder bequemeren Benützung verknüpft; so entsteht ei-
ne Grunddienstbarkeit; außer dem ist die Dienstbar-
keit persönlich.

in Feld- und Haus-Servituten.
§ 474. Grunddienstbarkeiten setzen zwey Grundbe-

sitzer voraus, deren Einem als Verpflichteten das
dienstbare; dem Andern als Berechtigten das herr-
schende Gut gehört. Das herrschende Grundstück ist
entweder zur Landwirthschaft oder zu einem andern
Gebrauche bestimmt; daher unterscheidet man auch
die Feld- und Haus-Servituten.

Gewöhnlichere Arten:

a) der Haus-Servituten;
§ 475. Die Haus-Servituten sind gewöhnlich:
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1) Das Recht, eine Last seines Gebäudes auf ein
fremdes Gebäude zu setzen;

2) Einen Balken oder Sparren in eine fremde Wand
einzufügen;

3) Ein Fenster in der fremden Wand zu öffnen; es
sey des Lichtes oder der Aussicht wegen;

4) Ein Dach oder einen Erker über des Nachbars
Luftraum zu bauen;

5) Den Rauch durch des Nachbars Schorstein zu
führen;

6) Die Dachtraufe auf fremden Grund zu leiten;
7) Flüssigkeiten auf des Nachbars Grund zu gießen

oder durchzuführen.
Durch diese und ähnliche Haus-Servituten wird ein

Hausbesitzer befugt, etwas auf dem Grunde seines
Nachbars vorzunehmen, was dieser dulden muß.

§ 476. Durch andere Haus-Servituten wird der Be-
sitzer des dienstbaren Grundes verpflichtet, etwas zu
unterlassen, was ihm sonst zu thun frey stand. Derglei-
chen sind:

8) Sein Haus nicht zu erhöhen;
9) Es nicht niedriger zu machen;
10) Dem herrschenden Gebäude Licht und Luft;
11) Oder Aussicht nicht zu benehmen;
12) Die Dachtraufe seines Hauses von dem Grunde

des Nachbars, dem sie zur Bewässerung seines Gar-
tens oder zur Füllung seiner Cisterne, oder auf eine an-
dere Art nützlich seyn kann, nicht abzuleiten.

b) der Feld-Servituten.
§ 477. Die vorzüglichen Feld-Servituten sind:
1) das Recht, einen Fußsteig, Viehtrieb oder Fahr-

weg auf fremden Grund und Boden zu halten;
2) das Wasser zu schöpfen, das Vieh zu tränken, das

Wasser ab- und herzuleiten;
3) das Vieh zu hüthen und zu weiden;
4) Holz zu fällen, verdorrte Aeste und Reiser zu

sammeln, Eicheln zu lesen, Laub zu rechen;
5) zu jagen, zu fischen, Vögel zu fangen;
6) Steine zu brechen, Sand zu graben, Kalk zu bren-

nen.

Arten der persönlichen Dienstbarkeiten.
§ 478. Die persönlichen Servituten sind: der nöthige

Gebrauch einer Sache; die Fruchtnießung; und die
Wohnung.

Unregelmäßige und Schein-Servituten.
§ 479. Es können aber auch Dienstbarkeiten, welche

an sich Grunddienstbarkeiten sind, der Person allein;
oder, es können Begünstigungen, die ordentlicher
Weise Servituten sind, nur bloß auf Widerrufen zuge-
standen werden. Die Abweichungen von der Natur ei-
ner Servitut werden jedoch nicht vermuthet; wer sie
behauptet, dem liegt der Beweis ob.

Erwerbung des Rechtes der Dienstbarkeit. Titel
zur Erwerbung.

§ 480. Der Titel zu einer Servitut ist auf einem Ver-
trage; auf einer letzten Willenserklärung; auf einem
bey der Theilung gemeinschaftlicher Grundstücke er-
folgten Rechtsspruche; oder endlich, auf Verjährung
gegründet.

Erwerbungsart.
§ 481. (1) Das dingliche Recht der Dienstbarkeit

kann an Gegenständen, die in den öffentlichen Bü-
chern eingetragen sind, nur durch die Eintragung in
diese erworben werden.

(2) An bücherlich nicht eingetragenen Liegenschaf-
ten (§ 434) oder an Bauwerken (§ 435) wird das ding-
liche Recht durch die gerichtliche Hinterlegung einer
über die Einräumung der Dienstbarkeit errichteten be-
glaubigten Urkunde; auf andere Sachen aber durch die
oben (§§ 426) bis 428) angegebenen Arten der Über-
gabe erworben.

Rechtsverhältnis bey den Dienstbarkeiten.

Allgemeine Vorschriften über das Recht der
Dienstbarkeit.

§ 482. Alle Servituten kommen darin überein, daß
der Besitzer der dienstbaren Sache in der Regel nicht
verbunden ist, etwas zu thun; sondern nur einem An-
dern die Ausübung eines Rechtes zu gestatten, oder
das zu unterlassen, was er als Eigenthümer sonst zu
thun berechtiget wäre.

§ 483. Daher muß auch der Aufwand zur Erhaltung
und Herstellung der Sache, welche zur Dienstbarkeit
bestimmt ist, in der Regel von dem Berechtigten ge-
tragen werden. Wenn aber diese Sache auch von dem
Verpflichteten benützet wird; so muß er verhältnißmä-
ßig zu dem Aufwande beytragen, und nur durch die
Abtretung derselben an den Berechtigten kann er sich,
auch ohne dessen Beystimmung, von dem Beytrage
befreyen.

§ 484. Der Besitzer des herrschenden Gutes kann
zwar sein Recht auf die ihm gefällige Art ausüben;
doch dürfen Servituten nicht erweitert, sie müssen
vielmehr, in so weit es ihre Natur und der Zweck der
Bestellung gestattet, eingeschränkt werden.

§ 485. Keine Servitut läßt sich eigenmächtig von der
dienstbaren Sache absondern, noch auf eine andere
Sache oder Person übertragen. Auch wird jede Ser-
vitut insofern für unteilbar gehalten, als das auf dem
Grundstücke haftende Recht durch Vergrößerung, Ver-
kleinerung oder Zerstücklung desselben, abgesehen
von dem im § 847 bezeichneten Falle, weder verän-
dert noch geteilt werden kann.

§ 486. Ein Grundstück kann mehrern Personen zu-
gleich dienstbar seyn, wenn anders die ältern Rechte
eines Dritten nicht darunter leiden.

Anwendung auf die Grunddienstbarkeiten: insbe-
sondere auf das Recht, eine Last, einen Balken auf
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fremdem Gebäude zu haben oder den Rauch
durchzuführen.

§ 487. Nach den hier aufgestellten Grundsätzen sind
die Rechtsverhältnisse bey den besondern Arten der
Servituten zu bestimmen. Wer also die Last des be-
nachbarten Gebäudes zu tragen; die Einfügung des
fremden Balkens an seiner Wand; oder, den Durchzug
des fremden Rauches in seinem Schorsteine zu dulden
hat; der muß verhältnißmäßig zur Erhaltung der dazu
bestimmten Mauer, Säule, Wand oder des Schorstei-
nes beytragen. Es kann ihm aber nicht zugemuthet
werden, daß er das herrschende Gut unterstützen oder
den Schorstein des Nachbars ausbessern lasse.

Fensterrecht.
§ 488. Das Fensterrecht gibt nur auf Licht und Luft

Anspruch; die Aussicht muß besonders bewilligt wer-
den. Wer kein Recht zur Aussicht hat, kann angehalten
werden, das Fenster zu vergittern. Mit dem Fenster-
rechte ist die Schuldigkeit verbunden, die Oeffnung
zu verwahren; wer diese Verwahrung vernachlässiget,
haftet für den daraus entstehenden Schaden.

Recht der Dachtraufe.
§ 489. Wer das Recht der Dachtraufe besitzt, kann

das Regenwasser auf das fremde Dach frey oder durch
Rinnen abfließen lassen; er kann auch sein Dach er-
höhen; doch muß er solche Vorkehrungen treffen, daß
dadurch die Dienstbarkeit nicht lästiger werde. Eben
so muß er häufig gefallenen Schnee zeitig hinwegräu-
men, wie auch die zum Abflusse bestimmten Rinnen
unterhalten.

Recht der Ableitung des Regenwassers.
§ 490. Wer das Recht hat, das Regenwasser von dem

benachbarten Dache auf seinen Grund zu leiten, hat
die Obliegenheit, für Rinnen, Wasserkästen und ande-
re dazu gehörige Anstalten die Auslagen allein zu be-
streiten.

§ 491. Erfordern die abzuführenden Flüssigkeiten
Gräben und Canäle; so muß sie der Eigenthümer des
herrschenden Grundes errichten; er muß sie auch or-
dentlich decken und reinigen, und dadurch die Last
des dienstbaren Grundes erleichtern.

Recht des Fußsteiges, Viehtriebes und Fahrweges.
§ 492. Das Recht des Fußsteiges begreift das Recht

in sich, auf diesem Steige zu gehen, sich von Men-
schen tragen, oder andere Menschen zu sich kommen
zu lassen. Mit dem Viehtriebe ist das Recht, einen
Schiebkarren zu gebrauchen; und mit dem Fahrwege
das Recht, mit Einem oder mehreren Zügen zu fahren,
verbunden.

§ 493. Hingegen kann, ohne besondere Bewilligung,
das Recht zu gehen, nicht auf das Recht, zu reiten,
oder sich durch Thiere tragen zu lassen; weder das
Recht des Viehtriebes auf das Recht, schwere Lasten
über den dienstbaren Grund zu schleifen; noch das
Recht zu fahren, auf das Recht, frey gelassenes Vieh
darüber zu treiben, ausgedehnet werden.

§ 494. Zur Erhaltung des Weges, der Brücken und
Stege tragen verhältnißmäßig alle Personen oder
Grundbesitzer, denen der Gebrauch derselben zusteht,
folglich auch der Besitzer des dienstbaren Grundes, so
weit bey, als er davon Nutzen zieht.

Raum hierzu.
§ 495. Der Raum für diese drey Servituten muß dem

nöthigen Gebrauche und den Umständen des Ortes an-
gemessen seyn. Werden Wege und Steige durch Ue-
berschwemmung oder durch einen andern Zufall un-
brauchbar; so muß, bis zu der Herstellung in den vo-
rigen Stand, wenn nicht schon die politische Behörde
eine Vorkehrung getroffen hat, ein neuer Raum ange-
wiesen werden.

Recht, Wasser zu schöpfen.
§ 496. Mit dem Rechte, fremdes Wasser zu schöp-

fen, wird auch der Zugang zu demselben gestattet.

Recht der Wasserleitung.
§ 497. Wer das Recht hat, Wasser von fremdem

Grunde auf den seinigen; oder von seinem Grunde auf
fremden zu leiten, ist auch berechtigt, die dazu nöthi-
gen Röhren, Rinnen und Schleußen auf eigene Kosten
anzulegen. Das nicht zu überschreitende Maß dieser
Anlagen wird durch das Bedürfniß des herrschenden
Grundes festgesetzt.

Weiderecht.
§ 498. Ist bey Erwerbung des Weiderechtes die Gat-

tung und die Anzahl des Triebviehes; ferner, die Zeit
und das Maß des Genusses nicht bestimmt worden;
so ist der ruhige dreyßigjährige Besitz zu schützen. In
zweifelhaften Fällen dienen folgende Vorschriften zur
Richtschnur.

Gesetzliche Bestimmung:

a) über die Gattung des Triebviehes;
§ 499. Das Weiderecht erstrecket sich, in so weit die

politischen, und im Forstwesen gegebenen Verordnun-
gen nicht entgegenstehen, auf jede Gattung von Zug-,
Rind- und Schafvieh, aber nicht auf Schweine und Fe-
dervieh; eben so wenig in waldigen Gegenden auf Zie-
gen. Unreines, ungesundes und fremdes Vieh ist stets
von der Weide ausgeschlossen.

b) dessen Anzahl;
§ 500. Hat die Anzahl des Triebviehes während der

letzten dreyßig Jahre abgewechselt; so muß aus dem
Triebe der drey ersten Jahre die Mittelzahl angenom-
men werden. Erhellet auch diese nicht; so ist theils auf
den Umfang, theils auf die Beschaffenheit der Wei-
de billige Rücksicht zu nehmen, und dem Berechtig-
ten wenigstens nicht gestattet, daß er mehr Vieh auf
der fremden Weide halte, als er mit dem auf dem herr-
schenden Grunde erzeugten Futter durchwintern kann.
Säugevieh wird nicht zur bestimmten Anzahl gerech-
net.
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c) Triftzeit;
§ 501. Die Triftzeit wird zwar überhaupt durch den

in jeder Feldmarke eingeführten unangefochtenen Ge-
brauch bestimmt: allein in keinem Falle darf der ver-
möge politischer Bestimmungen geordnete Wirth-
schaftsbetrieb durch die Behüthung verhindert, oder
erschweret werden.

d) Maß des Genusses.
§ 502. Der Genuß des Weiderechtes erstreckt sich

auf keine andere Benutzung. Der Berechtigte darf we-
der Gras mähen, noch in der Regel den Eigenthümer
des Grundstückes von der Mitweide ausschließen, am
wenigsten aber die Substanz der Weide verletzen.
Wenn ein Schade zu befürchten ist, muß er sein Vieh
von einem Hirten hüthen lassen.

Anwendung dieser Bestimmungen auf andere Ser-
vituten.

§ 503. Was bisher in Rücksicht auf das Weiderecht
vorgeschrieben worden, ist verhältnißmäßig auch auf
die Rechte des Thierfanges, des Holzschlages, des
Steinbrechens und die übrigen Servituten anzuwen-
den. Glaubt jemand diese Rechte auf das Miteigen-
thum gründen zu können; so sind die darüber entste-
henden Streitigkeiten nach den, in dem Hauptstücke
von der Gemeinschaft des Eigenthumes, enthaltenen
Grundsätzen zu entscheiden.

Persönliche Dienstbarkeiten; insbesondere:

1) das Recht des Gebrauches;
§ 504. Die Ausübung persönlicher Servituten wird,

wenn nichts anderes verabredet worden ist, nach fol-
genden Grundsätzen bestimmt: Die Servitut des Ge-
brauches besteht darin, daß jemand befugt ist, eine
fremde Sache, ohne Verletzung der Substanz, bloß zu
seinem Bedürfnisse zu benützen.

Bestimmung in Rücksicht der Nutzungen;
§ 505. Wer also das Gebrauchsrecht einer Sache hat,

der darf, ohne Rücksicht auf sein übriges Vermögen,
den seinem Stande, seinem Gewerbe, und seinem
Hauswesen angemessenen Nutzen davon ziehen.

§ 506. Das Bedürfniß ist nach dem Zeitpuncte der
Bewilligung des Gebrauches zu bestimmen. Nachfol-
gende Veränderungen in dem Stande oder Gewerbe
des Berechtigten geben keinen Anspruch auf einen
ausgedehnteren Gebrauch.

der Substanz;
§ 507. Der Berechtigte darf die Substanz der ihm

zum Gebrauche bewilligten Sache nicht verändern; er
darf auch das Recht an keinen andern übertragen.

und der Lasten;
§ 508. Alle Benützungen, die sich ohne Störung des

Gebrauchsberechtigten aus der Sache schöpfen lassen,
kommen dem Eigenthümer zu Statten. Dieser ist aber

verbunden, alle ordentliche und außerordentliche, auf
der Sache haftende Lasten zu tragen, und sie auf seine
Kosten in gutem Stande zu erhalten. Nur wenn die
Kosten denjenigen Nutzen übersteigen, der dem Ei-
genthümer übrig bleibt, muß der Berechtigte den Ue-
berschuß tragen, oder vom Gebrauche abstehen.

2) der Fruchtnießung.
§ 509. Die Fruchtnießung ist das Recht, eine fremde

Sache, mit Schonung der Substanz, ohne alle Ein-
schränkung zu genießen.

In wie fern sie sich auf verbrauchbare Sachen er-
strecken könne.

§ 510. Verbrauchbare Sachen sind an sich selbst
kein Gegenstand des Gebrauches oder der Fruchtnie-
ßung, sondern nur ihr Werth. Mit dem baren Gelde
kann der Berechtigte nach Belieben verfügen; Wird
aber ein bereits anliegendes Capital zum Fruchtgenus-
se oder Gebrauche bewilliget; so kann der Berechtigte
nur die Zinsen fordern.

Rechte und Verbindlichkeiten des Fruchtnießers.
§ 511. Der Fruchtnießer hat ein Recht auf den vol-

len, sowohl gewöhnlichen als ungewöhnlichen, Er-
trag; ihm gehört daher auch die mit Beobachtung der
bestehenden Bergwerksordnung erhaltene reine Aus-
beute von Bergwerksantheilen, und das forstmäßig ge-
schlagene Holz. Auf einen Schatz, welcher in dem zur
Fruchtnießung bestimmten Grunde gefunden wird, hat
er keinen Anspruch.

Insbesondere:

a) in Rücksicht der auf der Sache haftenden Las-
ten;

§ 512. Als ein reiner Ertrag kann aber nur das ange-
sehen werden, was nach Abzug aller nöthigen Ausla-
gen übrig bleibt. Der Fruchtnießer übernimmt also alle
Lasten, welche zur Zeit der bewilligten Fruchtnießung
mit der dienstbaren Sache verbunden waren, mithin
auch die Zinsen der darauf eingetragenen Capitalien.
Auf ihn fallen alle ordentliche und außerordentliche,
von der Sache zu leistende Schuldigkeiten, in so fern
sie aus den während der Dauer der Fruchtnießung ge-
zogenen Nutzungen bestritten werden können; er trägt
auch die Kosten, ohne welche die Früchte nicht erzie-
let werden.

b) der Erhaltung der Sache;
§ 513. Der Fruchtnießer ist verbunden, die dienstba-

re Sache als ein guter Haushälter in dem Stande, in
welchem er sie übernommen hat, zu erhalten, und aus
dem Ertrage die Ausbesserungen, Ergänzungen und
Herstellungen zu besorgen. Wird dessen ungeachtet
der Werth der dienstbaren Sache bloß durch den recht-
mäßigen Genuß ohne Verschulden des Fruchtnießers
verringert; so ist er dafür nicht verantwortlich.
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c) der Bauführungen;
§ 514. Wenn der Eigenthümer Bauführungen, die

durch das Alter des Gebäudes, oder durch einen Zufall
nothwenig gemacht werden, auf Anzeige des Frucht-
nießers auf seine Kosten besorgt; ist ihm der Frucht-
nießer, nach Maß der dadurch verbesserten Fruchtnie-
ßung, die Zinsen des verwendeten Capitals zu vergü-
ten schuldig.

§ 515. Kann oder will der Eigenthümer dazu sich
nicht verstehen; so ist der Fruchtnießer berechtigt, ent-
weder den Bau zu führen, und nach geendigter Frucht-
nießung, gleich einem redlichen Besitzer, den Ersatz
zu fordern; oder, für die durch Unterbleibung des Bau-
es vermißte Fruchtnießung, eine angemessene Vergü-
tung zu verlangen.

§ 516. Bauführungen, welche nicht nothwendig, ob-
gleich sonst zur Vermehrung des Ertrages gedeihlich
sind, ist der Fruchtnießer nicht verbunden, ohne voll-
ständige Entschädigung, zu gestatten.

d) der Meliorations-Kosten.
§ 517. Was der Fruchtnießer ohne Einwilligung des

Eigenthümers zur Vermehrung fortdauernder Nutzun-
gen verwendet hat, kann er zurücknehmen; eine Ver-
gütung der aus der Verbesserung noch bestehenden
Nutzungen aber kann er nur fordern, in so fern sie
ein Geschäftsführer ohne Auftrag zu fordern berech-
tigt ist.

Beweismittel darüber.
§ 518. Zur Erleichterung des Beweises der gegen-

seitigen Forderungen, sollen der Eigenthümer und der
Fruchtnießer eine beglaubte Beschreibung aller
dienstbaren Sachen aufnehmen lassen. Ist sie unter-
lassen worden; so wird vermuthet, daß der Fruchtnie-
ßer die Sache sammt allen zur ordentlichen Benützung
derselben erforderlichen Stücken in brauchbarem Zu-
stande von mittlerer Beschaffenheit erhalten habe.

Zutheilung der Nutzungen bey Erlöschung der
Fruchtnießung.

§ 519. Nach geendigter Fruchtnießung gehören die
noch stehenden Früchte dem Eigenthümer; doch muß
er die auf deren Erzielung verwendeten Kosten dem
Fruchtnießer oder dessen Erben, gleich einem redli-
chen Besitzer, ersetzen. Auf andere Nutzungen ha-
ben der Fruchtnießer oder dessen Erben den Anspruch
nach Maß der Dauer der Fruchtnießung.

In wie fern der Gebrauchsberechtigte oder der
Fruchtnießer zur Sicherstellung verbunden sey.
§ 520. In der Regel kann der Eigenthümer von dem

Gebrauchsberechtigten oder Fruchtnießer nur bey ei-
ner sich äußernden Gefahr die Sicherstellung der Sub-
stanz verlangen. Wird sie nicht geleistet; so soll die
Sache entweder dem Eigenthümer gegen eine billige
Abfindung überlassen, oder nach Umständen in ge-
richtliche Verwaltung gegeben werden.

3) Dienstbarkeit der Wohnung.
§ 521. Die Servitut der Wohnung ist das Recht, die

bewohnbaren Theile eines Hauses zu seinem Bedürf-
nisse zu benützen. Sie ist also eine Servitut des Ge-
brauches von dem Wohngebäude. Werden aber jeman-
den alle bewohnbare Theile des Hauses, mit Schonung
der Substanz, ohne Einschränkung zu genießen über-
lassen; so ist es eine Fruchtnießung des Wohngebäu-
des. Hiernach sind die oben gegebenen Vorschriften
auf das rechtliche Verhältniß zwischen dem Berechtig-
ten und dem Eigenthümer anzuwenden.

§ 522. In jedem Falle behält der Eigenthümer das
Recht, über alle Theile des Hauses, die nicht zur ei-
gentlichen Wohnung gehören, zu verfügen; auch darf
ihm die nöthige Aufsicht über sein Haus nicht er-
schweret werden.

Klagerecht in Rücksicht der Servituten.
§ 523. In Ansehung der Servituten findet ein doppel-

tes Klagerecht Statt. Man kann gegen den Eigenthü-
mer das Recht der Servitut behaupten; oder, der Eigen-
thümer kann sich über die Anmaßung einer Servitut
beschweren. Im ersten Falle muß der Kläger die Er-
werbung der Servitut oder wenigstens den Besitz der-
selben als eines dinglichen Rechtes; im zweyten Falle
muß er die Anmaßung der Servitut in seiner Sache be-
weisen.

Erlöschung der Dienstbarkeiten.

im Allgemeinen.
§ 524. Die Servituten erlöschen im Allgemeinen auf

diejenigen Arten, wodurch nach dem dritten und vier-
ten Hauptstücke des dritten Theiles Rechte und Ver-
bindlichkeiten überhaupt aufgehoben werden.

Besondere Anordnung bey deren Erlöschung:

a) durch den Untergang des dienstbaren oder
herrschenden Grundes;

§ 525. Der Untergang des dienstbaren oder des herr-
schenden Grundes stellt zwar die Dienstbarkeit ein;
sobald aber der Grund, oder das Gebäude wieder in
den vorigen Stand gesetzt ist, erhält die Servitut wie-
der ihre vorige Kraft.

b) durch Vereinigung;
§ 526. Wenn das Eigenthum des dienstbaren und des

herrschenden Grundes in Einer Person vereinigt wird,
hört die Dienstbarkeit von selbst auf. Wird aber in der
Folge Einer dieser vereinigten Gründe wieder veräu-
ßert, ohne daß inzwischen in den öffentlichen Büchern
die Dienstbarkeit gelöschet worden; so ist der neue
Besitzer des herrschenden Grundes befugt, die Servi-
tut auszuüben.

c) durch Zeitverlauf.
§ 527. Hat das bloß zeitliche Recht desjenigen, der

die Servitut bestellt hat, oder die Zeit, auf welche sie
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beschränkt worden ist, dem Servituts-Inhaber aus öf-
fentlichen Büchern, oder auf eine andere Art bekannt
seyn können; so hört nach Verlauf dieser Zeit die Ser-
vitut von selbst auf.

§ 528. Eine Servitut, welche jemanden bis zur Zeit,
da ein Dritter ein bestimmtes Alter erreicht, verliehen
wird, erlischt erst zu der bestimmten Zeit, obschon der
Dritte vor diesem Alter verstorben ist.

Erlöschung der persönlichen Servituten insbeson-
dere.

§ 529. Persönliche Servituten hören mit dem Tode
auf. Werden sie ausdrücklich auf die Erben ausge-
dehnt; so sind im Zweifel nur die ersten gesetzlichen
Erben darunter verstanden. Das einer Familie verlie-
hene Recht aber geht auf alle Mitglieder derselben
über. Die von einer Gemeinde oder einer andern mora-
lischen Person erworbene persönliche Servitut dauert
so lange, als die moralische Person besteht.

Unanwendbarkeit auf beständige Renten.
§ 530. Beständige jährliche Renten sind keine per-

sönliche Servitut, und können also ihrer Natur nach
auf alle Nachfolger übertragen werden.

Achtes Hauptstück

Vom Erbrecht allgemein

I. Begriffe

Verlassenschaft
§ 531. Die Rechte und Verbindlichkeiten eines Ver-

storbenen bilden, soweit sie nicht höchstpersönlicher
Art sind, dessen Verlassenschaft.

Erbrecht
§ 532. Das Erbrecht ist das absolute Recht, die gan-

ze Verlassenschaft oder einen bestimmten Teil davon
zu erwerben. Diejenige Person, der das Erbrecht ge-
bührt, wird Erbe genannt.

Erbrechtstitel
§ 533. Das Erbrecht gründet sich auf einen Erbver-

trag, auf den letzten Willen des Verstorbenen oder auf
das Gesetz.

Mehrere Berufungsgründe
§ 534. Die angeführten Erbrechtstitel können auch

nebeneinander bestehen, sodass einem Erben ein be-
stimmter Teil der Verlassenschaft aus dem letzten Wil-
len, einem anderen ein Teil aus dem Erbvertrag und ei-
nem dritten ein Teil aus dem Gesetz gebühren können.

Unterschied zwischen Erbschaft und Vermächtnis
§ 535. Wird einer Person nicht ein Erbteil, der sich

auf die ganze Verlassenschaft bezieht, sondern eine
bestimmte Sache, eine oder mehrere Sachen einer Gat-
tung, ein Betrag oder ein Recht zugedacht, so ist das

Zugedachte, auch wenn sein Wert einen erheblichen
Teil der Verlassenschaft ausmacht, ein Vermächtnis.
Diejenige Person, der es hinterlassen wurde, ist nicht
Erbe, sondern Vermächtnisnehmer.

II. Entstehung des Erbrechts

Erbanfall
§ 536. (1) Der Erbe erwirbt das Erbrecht (Erbanfall)

mit dem Tod des Verstorbenen (Erbfall) oder mit dem
Eintritt einer aufschiebenden Bedingung (§§ 696 und
703).

(2) Wenn ein möglicher Erbe vor dem Erbanfall ver-
stirbt, erwirbt er kein Erbrecht; es kann daher auch
nicht auf seine Erben übergehen.

Vererblichkeit des Erbrechts
§ 537. (1) Wenn der Erbe den Verstorbenen überlebt

hat, geht das Erbrecht auch vor Einantwortung der
Erbschaft auf seine Erben (Erbeserben) über, es sei
denn, dass der Verstorbene dies ausgeschlossen hat,
die Erbschaft ausgeschlagen wurde oder das Erbrecht
auf eine andere Art erloschen ist.

(2) Die Erbeserben gehen Anwachsungsberechtigten
(§ 560) jedenfalls und Ersatzerben (§ 604) dann vor,
wenn der Erbe nach Abgabe seiner Erbantrittserklä-
rung verstirbt.

Erbfähigkeit
§ 538. Erbfähig ist, wer rechtsfähig und erbwürdig

ist.

Gründe für die Erbunwürdigkeit
§ 539. Wer gegen den Verstorbenen oder die Verlas-

senschaft eine gerichtlich strafbare Handlung began-
gen hat, die nur vorsätzlich begangen werden kann
und mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht
ist, ist erbunwürdig, sofern der Verstorbene nicht zu
erkennen gegeben hat, dass er ihm verziehen hat.

§ 540. Wer absichtlich die Verwirklichung des wah-
ren letzten Willens des Verstorbenen vereitelt oder zu
vereiteln versucht hat, etwa indem er ihn zur Erklä-
rung des letzten Willens gezwungen oder arglistig ver-
leitet, ihn an der Erklärung oder Änderung des letzten
Willens gehindert oder einen bereits errichteten letz-
ten Willen unterdrückt hat, ist erbunwürdig, sofern der
Verstorbene nicht zu erkennen gegeben hat, dass er
ihm verziehen hat. Er haftet für jeden einem Dritten
dadurch zugefügten Schaden.

§ 541. Wer

1. gegen den Ehegatten, eingetragenen Partner oder
Lebensgefährten des Verstorbenen oder gegen des-
sen Verwandte in gerader Linie eine gerichtlich
strafbare Handlung begangen hat, die nur vorsätz-
lich begangen werden kann und mit mehr als einjäh-
riger Freiheitsstrafe bedroht ist,

2. dem Verstorbenen in verwerflicher Weise schweres
seelisches Leid zugefügt hat oder
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3. sonst gegenüber dem Verstorbenen seine Pflichten
aus dem Rechtsverhältnis zwischen Eltern und Kin-
dern gröblich vernachlässigt hat,

ist erbunwürdig, wenn der Verstorbene aufgrund sei-
ner Testierunfähigkeit, aus Unkenntnis oder aus sons-
tigen Gründen nicht in der Lage war, ihn zu enterben,
und er auch nicht zu erkennen gegeben hat, dass er
ihm verziehen hat.

Eintrittsrecht bei Erbunwürdigkeit
§ 542. Bei gesetzlicher Erbfolge treten die Nach-

kommen der erbunwürdigen Person an deren Stelle,
auch wenn diese den Verstorbenen überlebt hat.

Beurteilung der Erbfähigkeit
§ 543. (1) Die Erbfähigkeit muss im Zeitpunkt des

Erbanfalls vorliegen. Eine später erlangte Erbfähigkeit
ist unbeachtlich und berechtigt daher nicht, anderen
das zu entziehen, was ihnen bereits rechtmäßig zuge-
kommen ist.

(2) Wer nach dem Erbanfall eine gerichtlich straf-
bare Handlung gegen die Verlassenschaft im Sinn des
§ 539 begeht oder die Verwirklichung des wahren letz-
ten Willens des Verstorbenen vereitelt oder zu verei-
teln versucht (§ 540), verliert nachträglich seine Erb-
fähigkeit.

Verlassenschaft als juristische Person
§ 546. Mit dem Tod setzt die Verlassenschaft als ju-

ristische Person die Rechtsposition des Verstorbenen
fort.

Gesamtrechtsnachfolge
§ 547. Mit der Einantwortung folgt der Erbe der

Rechtsposition der Verlassenschaft nach; dasselbe gilt
mit Übergabebeschluss für die Aneignung durch den
Bund.

Verbindlichkeiten
§ 548. Verbindlichkeiten, die der Verstorbene aus

seinem Vermögen zu leisten gehabt hätte, übernimmt
sein Erbe. Geldstrafen gehen nicht auf den Erben über.

Begräbniskosten
§ 549. Zu den auf einer Verlassenschaft haftenden

Lasten gehören auch die Kosten für ein ortsübliches
und den Lebensverhältnissen sowie dem Vermögen
des Verstorbenen angemessenes Begräbnis.

Erbengemeinschaft
§ 550. Mehrere Erben bilden in Ansehung ihres ge-

meinschaftlichen Erbrechts eine Erbengemeinschaft.
Der Anteil eines dieser Miterben richtet sich nach sei-
ner Erbquote. Im Übrigen sind die Bestimmungen des
Fünfzehnten und Sechzehnten Hauptstücks entspre-
chend anzuwenden.

Erbverzicht
§ 551. (1) Wer über sein Erbrecht gültig verfügen

kann, kann auch durch Vertrag mit dem Verstorbenen
im Voraus darauf verzichten. Der Vertrag bedarf zu
seiner Gültigkeit der Aufnahme eines Notariatsakts
oder der Beurkundung durch gerichtliches Protokoll;
die Aufhebung des Vertrags bedarf der Schriftform.

(2) Soweit nichts anderes vereinbart ist, erstreckt
sich ein solcher Verzicht auch auf den Pflichtteil und
auf die Nachkommen.

Neuntes Hauptstück

Gewillkürte Erbfolge

I. Grundsätze

Letztwillige Verfügung
§ 552. (1) Mit einer letztwilligen Verfügung wird

das Schicksal der künftigen Verlassenschaft auf den
Todesfall geregelt. Eine letztwillige Verfügung kann
jederzeit widerrufen werden.

(2) Wird über die Erbfolge verfügt, so liegt ein Tes-
tament vor. Es können aber auch sonstige letztwillige
Verfügungen getroffen werden, insbesondere über
Vermächtnisse, Auflagen oder die Einsetzung von
Testamentsvollstreckern.

Auslegung letztwilliger Verfügungen
§ 553. Wörter sind nach ihrer gewöhnlichen Bedeu-

tung auszulegen, außer der Verstorbene hat mit ge-
wissen Ausdrücken einen besonderen Sinn verbunden.
Maßgeblich ist der wahre Wille des Verstorbenen, der
im Wortlaut der Verfügung zumindest angedeutet sein
muss. Die Auslegung soll so erfolgen, dass der vom
Verstorbenen angestrebte Erfolg eintritt und dass die
letztwillige Verfügung als solche zumindest teilweise
aufrecht bleiben kann. Die §§ 681 bis 683 sind anzu-
wenden.

Einsetzung eines einzigen Erben
§ 554. Hat der Verstorbene nur eine Person unbe-

stimmt, also ohne ihren Erbteil festzulegen, als Erben
eingesetzt, so erhält sie die gesamte Verlassenschaft.
Hat er einer Person nur einen bestimmten Erbteil zu-
gedacht, so fällt der übrige Teil an die gesetzlichen Er-
ben.

Einsetzung mehrerer Erben
§ 555. Hat der Verstorbene mehrere Personen unbe-

stimmt als Erben eingesetzt, so erben sie zu gleichen
Teilen.

§ 556. Hat der Verstorbene mehrere Personen als Er-
ben zu bestimmten, die Verlassenschaft nicht erschöp-
fenden Erbteilen eingesetzt, so fällt der übrige Teil an
die gesetzlichen Erben. Hat der Verstorbene die Er-
ben zur gesamten Verlassenschaft berufen, so schließt
dies im Zweifel das gesetzliche Erbrecht aus, selbst
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wenn der Verstorbene sich verrechnet oder die Erbstü-
cke unvollständig aufgezählt hat.

Bestimmte und unbestimmte Einsetzung neben-
einander

§ 557. Hat der Verstorbene nur den Anteil eines oder
mehrerer Erben bestimmt, die Anteile der übrigen Er-
ben aber nicht, so erhalten diese den Rest zu gleichen
Teilen.

§ 558. Wenn danach für einen unbestimmt einge-
setzten Erben nichts übrig bleibt, muss für ihn von
sämtlichen bestimmten Teilen der anderen Erben ver-
hältnismäßig so viel abgezogen werden, dass er den
gleichen Anteil erhält wie der am geringsten bedachte
Erbe.

Erbeinsetzung mehrerer Personen zu unbestimm-
ten Anteilen

§ 559. Sind unter mehreren unbestimmt eingesetzten
Erben auch solche Personen, die nach der gesetzlichen
Erbfolge als eine Person anzusehen sind (etwa die
Kinder des einen Bruders gegenüber dem anderen
Bruder des Verstorbenen), so gelten sie im Zweifel
auch bei testamentarischer Einsetzung als eine Person.
Hat der Verstorbene als Erben bestimmbare Personen
eingesetzt, so wird vermutet, dass er sie nebeneinan-
der zu einzelnen Anteilen als Erben einsetzen wollte.
Wird eine Mehrheit unbestimmbarer Personen einge-
setzt, so ist sie im Zweifel als eine Person zu betrach-
ten.

Anwachsung
§ 560. (1) Wenn der Verstorbene über die gesamte

Verlassenschaft verfügt und mehrere Erben eingesetzt
hat, einer der Erben aber von seinem Erbrecht keinen
Gebrauch machen kann oder will und für diesen kein
Ersatzerbe bestimmt ist, wächst der frei gewordene
Teil im Zweifel den übrigen eingesetzten Erben im
Verhältnis ihrer Erbteile an. Gleiches gilt, wenn die
Einsetzung eines von mehreren Erben unwirksam ist.

(2) Kommt es zu keiner Anwachsung, so fällt der
frei gewordene Teil an die gesetzlichen Erben.

§ 563. Wer den frei gewordenen Erbteil erhält, über-
nimmt auch die damit verknüpften Lasten, soweit sie
nicht in höchstpersönlichen Verpflichtungen des ein-
gesetzten Erben bestehen.

II. Anforderungen an den letzten Willen

Höchstpersönliche Willenserklärung
§ 564. Man kann seinen letzten Willen nur selbst er-

klären, den Erben nur selbst einsetzen und diese Er-
klärungen nicht einer dritten Person überlassen. Auch
genügt die bloße Bejahung des Vorschlags einer drit-
ten Person nicht.

Bestimmtheit und Mangelfreiheit
§ 565. Der letzte Wille muss bestimmt, mit Überle-

gung, ernst sowie frei von Drohung, List und wesent-
lichem Irrtum erklärt werden.

Testierfähigkeit
§ 566. Testierfähig ist, wer die Bedeutung und die

Folgen seiner letztwilligen Verfügung verstehen und
sich entsprechend verhalten kann.

§ 567. Hat der Verstorbene seinen letzten Willen in
einem die Testierfähigkeit ausschließenden Zustand
erklärt, etwa unter dem Einfluss einer psychischen
Krankheit oder im Rausch, so ist die letztwillige Ver-
fügung ungültig.

§ 568. Wer behauptet, dass ein sonst nach § 566 tes-
tierunfähiger Verstorbener bei Erklärung des letzten
Willens testierfähig war (lichter Augenblick), hat dies
zu beweisen.

Alter
§ 569. Unmündige Personen sind testierunfähig.

Mündige Minderjährige können – ausgenommen im
Notfall (§ 584) – nur mündlich vor Gericht oder Notar
testieren. Das Gericht oder der Notar hat sich davon
zu überzeugen, dass die Erklärung des letzten Willens
frei und überlegt erfolgt. Die Erklärung des letzten
Willens und das Ergebnis der Erhebungen sind in ei-
nem Protokoll festzuhalten.

Wesentlicher Irrtum
§ 570. Ein wesentlicher Irrtum des Verstorbenen

macht die Anordnung ungültig. Der Irrtum ist insbe-
sondere wesentlich, wenn der Verstorbene die bedach-
te Person oder die zugewendete Sache verfehlt hat.

Falsche Bezeichnung
§ 571. Wenn sich zeigt, dass der Verstorbene die be-

dachte Person oder die zugewendete Sache nur unrich-
tig benannt oder beschrieben hat, ist die Verfügung
gültig.

Motivirrtum
§ 572. Auch wenn sich der vom Verstorbenen ange-

gebene Beweggrund als falsch herausstellt, bleibt die
Verfügung gültig, es sei denn, dass sein Wille einzig
und allein auf diesem irrigen Beweggrund beruht hat.

Zeitpunkt für die Beurteilung der Gültigkeit
§ 575. Die Voraussetzungen der Gültigkeit einer

letztwilligen Verfügung müssen bei deren Errichtung
vorliegen.

§ 576. Eine anfänglich ungültige letztwillige Verfü-
gung wird durch den späteren Wegfall des Hindernis-
ses nicht gültig. Wird in diesem Fall keine neue Verfü-
gung getroffen, so tritt die gesetzliche Erbfolge ein.
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III. Form der letztwilligen Verfügung

Arten
§ 577. Eine letztwillige Verfügung kann nach Maß-

gabe der folgenden Bestimmungen außergerichtlich
oder gerichtlich, schriftlich oder mündlich und schrift-
lich mit oder ohne Zeugen errichtet werden.

Eigenhändige Verfügung
§ 578. Wer schriftlich ohne Zeugen letztwillig ver-

fügen will, muss die Verfügung eigenhändig schreiben
und eigenhändig mit seinem Namen unterschreiben.
Die Beisetzung von Ort und Datum der Errichtung ist
zwar nicht notwendig, aber ratsam.

Fremdhändige Verfügung
§ 579. (1) Eine von ihm nicht eigenhändig geschrie-

bene letztwillige Verfügung muss der Verfügende in
Gegenwart von drei gleichzeitig anwesenden Zeugen
eigenhändig unterschreiben und mit einem eigenhän-
dig geschriebenen Zusatz versehen, dass die Urkunde
seinen letzten Willen enthält.

(2) Die Zeugen, deren Identität aus der Urkunde her-
vorgehen muss, haben auf der Urkunde mit einem auf
ihre Eigenschaft als Zeugen hinweisenden und eigen-
händig geschriebenen Zusatz zu unterschreiben. Den
Inhalt der letztwilligen Verfügung müssen sie nicht
kennen.

§ 580. (1) Wenn der letztwillig Verfügende nicht
schreiben kann, muss er statt der Unterschrift und des
eigenhändigen Zusatzes sein Handzeichen in Gegen-
wart der in § 579 genannten Zeugen eigenhändig set-
zen und ausdrücklich vor ihnen erklären, dass die Ur-
kunde sein letzter Wille ist. Die Anführung des Na-
mens des letztwillig Verfügenden durch einen Zeugen
ist zwar nicht notwendig, aber ratsam.

(2) Wer nicht lesen kann, muss sich die fremdhän-
dige Verfügung von einem Zeugen in Gegenwart der
beiden anderen Zeugen, die den Inhalt eingesehen ha-
ben, vorlesen lassen und bekräftigen, dass dieser sei-
nem Willen entspricht.

Gerichtliche Verfügung
§ 581. (1) Eine letztwillige Verfügung kann auch vor

Gericht schriftlich oder mündlich errichtet werden.
(2) Die schriftliche Verfügung muss der Verfügende

eigenhändig unterschreiben und dem Gericht persön-
lich übergeben. Das Gericht hat ihn darüber zu beleh-
ren, dass die Verfügung eigenhändig unterschrieben
sein muss, die Verfügung gerichtlich zu versiegeln und
auf dem Umschlag anzumerken, wessen letzter Wille
darin enthalten ist. Über die Amtshandlung ist ein Pro-
tokoll aufzunehmen. Die letztwillige Verfügung ist ge-
gen Ausstellung einer Empfangsbestätigung gericht-
lich zu hinterlegen.

(3) Will der letztwillig Verfügende seinen letzten
Willen mündlich erklären, so ist über die Erklärung
ein Protokoll aufzunehmen und dieses versiegelt zu
hinterlegen.

§ 582. (1) Das Gericht, das die schriftliche oder
mündliche Erklärung des letzten Willens aufnimmt,
muss zumindest aus zwei Gerichtsbediensteten be-
stehen, wobei eine Person an diesem Gericht als Rich-
ter tätig sein muss. Der zweite Gerichtsbedienstete
kann durch zwei andere Zeugen ersetzt werden.

(2) Im Notfall kann sich das Gericht zu der Person
begeben, die eine letztwillige Verfügung errichten
will, und seinen letzten Willen zu Protokoll nehmen.

Notarielle Verfügung
§ 583. Eine letztwillige Verfügung kann weiters vor

zwei Notaren oder vor einem Notar und zwei Zeugen
schriftlich oder mündlich errichtet werden. Die §§ 67
und 70 bis 75 Notariatsordnung sind anzuwenden.

Nottestament
§ 584. (1) Droht aus Sicht des letztwillig Verfügen-

den unmittelbar die begründete Gefahr, dass er stirbt
oder die Testierfähigkeit verliert, bevor er seinen letz-
ten Willen auf andere Weise zu erklären vermag, so
kann er seinen letzten Willen in Gegenwart von zwei
Zeugen fremdhändig (§ 579) oder mündlich erklären.
Eine solche mündliche letztwillige Verfügung muss
durch die übereinstimmenden Aussagen der Zeugen
bestätigt werden, widrigenfalls diese Erklärung des
letzten Willens ungültig ist.

(2) Ein so erklärter letzter Wille verliert drei Monate
nach Wegfall der Gefahr seine Gültigkeit und gilt als
nicht errichtet. Im Zweifel ist damit auch der durch
das Nottestament erfolgte Widerruf einer früheren
letztwilligen Verfügung (§§ 713 und 714) aufgehoben.

Verweisende Verfügung
§ 585. Eine Verfügung des Verstorbenen durch Ver-

weis auf einen Zettel oder auf eine andere Urkunde
ist nur wirksam, wenn eine solche Urkunde alle Gül-
tigkeitserfordernisse einer letztwilligen Verfügung er-
füllt. Sonst können derartige schriftliche Bemerkun-
gen des Verstorbenen nur zur Auslegung seines Wil-
lens herangezogen werden.

Gemeinschaftliche letztwillige Verfügungen
§ 586. (1) In der Regel gilt ein und dieselbe schriftli-

che letztwillige Verfügung nur für einen Verstorbenen.
(2) Allerdings können Ehegatten oder eingetragene

Partner in einem Testament einander gegenseitig oder
andere Personen als Erben einsetzen. Ein solches Tes-
tament ist widerruflich. Aus dem Widerruf der gegen-
seitigen Erbeinsetzung durch einen Teil kann auf den
Widerruf dieser Erbeinsetzung durch den anderen ge-
schlossen werden.

Zeugen
§ 587. Unmündige Minderjährige, Personen, die auf

Grund einer körperlichen oder geistigen Beeinträch-
tigung nicht fähig sind, entsprechend der jeweiligen
Testamentsform einen letzten Willen zu bezeugen, so-
wie Personen, die die Sprache des letztwillig Verfü-
genden nicht verstehen, können nicht Zeugen letztwil-
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liger Verfügungen sein. Mündige Minderjährige kön-
nen nur Zeugen eines Nottestaments sein.

§ 588. (1) Ein Erbe oder Vermächtnisnehmer ist für
die ihm zugedachte Zuwendung kein fähiger Zeuge,
ebenso wenig sein Ehegatte, eingetragener Partner
oder Lebensgefährte, seine Eltern, Kinder, Geschwis-
ter sowie die Eltern, Kinder und Geschwister des Ehe-
gatten, eingetragenen Partners oder Lebensgefährten
des Erben oder Vermächtnisnehmers.

(2) Zeugnisunfähig sind auch gesetzliche Vertreter,
vertretungsbefugte Organe, Gesellschafter, Machtha-
ber und Dienstnehmer bedachter Personen oder
rechtsfähiger Gesellschaften.

§ 589. Die Bestimmungen über die Fähigkeit und
Unbefangenheit der Zeugen sind auch auf die Ge-
richtsbediensteten und Notare anzuwenden, die den
letzten Willen aufnehmen.

Ausgeschlossenheit des Verfassers
§ 590. Der Verfasser einer nicht vom letztwillig Ver-

fügenden handschriftlich geschriebenen Erklärung
kann zugleich Zeuge sein, ist aber, wenn der Verfü-
gende nicht lesen kann, vom Vorlesen des letzten Wil-
lens ausgeschlossen.

§ 591. Für den bedachten Verfasser einer letztwilli-
gen Verfügung und ihm nahestehende bedachte Perso-
nen oder Gesellschaften gilt § 588 entsprechend.

Formungültige letztwillige Verfügungen
§ 601. Wurde bei Errichtung einer letztwilligen Ver-

fügung eine zwingende Formvorschrift nicht eingehal-
ten, so ist die letztwillige Verfügung ungültig.

IV. Vereinbarungen von Todes wegen

Erbverträge
§ 602. Erbverträge können nur zwischen Ehegatten,

eingetragenen Partnern sowie Personen, die sich ver-
lobt oder die eingetragene Partnerschaft versprochen
haben, gültig geschlossen werden. Die Vorschriften
hierüber sind im Achtundzwanzigsten Hauptstück ent-
halten.

Schenkung auf den Todesfall
§ 603. Eine Schenkung auf den Todesfall ist auch

nach dem Tod des Geschenkgebers als Vertrag anzuse-
hen, wenn er sich kein Widerrufsrecht vertraglich vor-
behalten hat und der Vertrag als Notariatsakt aufge-
nommen wurde. Die Bestimmungen des Achtzehnten
Hauptstücks von Schenkungen und § 1253 sind anzu-
wenden.

Zehntes Hauptstück

Von der Ersatz- und Nacherbschaft

Ersatzerbschaft
§ 604. (1) Für den Fall, dass der eingesetzte oder ge-

setzliche Erbe die Erbschaft nicht erlangt, können ein

Ersatzerbe, und wenn auch dieser sie nicht erlangt, ein
zweiter oder auch noch weitere Ersatzerben berufen
werden.

(2) Ersatzerben gehen Anwachsungsberechtigten
(§ 560) jedenfalls vor.

Vermutete Ersatzerbschaft
§ 605. Es wird vermutet, dass der Verstorbene die

Nachkommen eingesetzter Kinder zu Ersatzerben ein-
setzen wollte.

Rechte und Pflichten des Ersatzerben
§ 606. Die Rechte und Pflichten des Erben kommen

auch dem an seine Stelle tretenden Ersatzerben zu,
sofern sie nicht nach dem ausdrücklichen Willen des
Verstorbenen oder nach den Umständen des Falles al-
lein die Person des Erben betreffen. Für einschränken-
de Bedingungen gilt § 702.

Gegenseitige Ersatzerbschaft
§ 607. Sind allein Miterben gegenseitig zu Ersatz-

erben berufen, so wird vermutet, dass der Verstorbe-
ne die in der Einsetzung bestimmten Teile auch auf
die Ersatzerbschaft ausdehnen wollte. Ist aber in der
Ersatzerbschaft außer den Miterben auch eine andere
Person zum Ersatzerben berufen, so fällt der frei ge-
wordene Erbteil allen zu gleichen Teilen zu.

Nacherbschaft
§ 608. (1) Der letztwillig Verfügende kann einen Er-

ben so einsetzen, dass dieser erst nach einem anderen
Erben erbt. Der Nacherbe ist im Zweifel auch Ersatz-
erbe.

(2) Hat der Verstorbene nichts anderes verfügt, so
tritt der Nacherbfall mit dem Tod des Vorerben ein.

Nacherbschaft auf den Überrest
§ 609. Eine Nacherbschaft auf den Überrest liegt

vor, wenn der Nacherbe nach dem Willen des Verstor-
benen nur das erhalten soll, was beim Ableben des
Vorerben noch übrig ist.

Umdeutung von Testieranordnungen
§ 610. (1) Hat der letztwillig Verfügende dem Erben

verboten oder zugunsten einer bestimmten Person ge-
boten, über die Verlassenschaft zu testieren, so ist dies
im Zweifel in eine Nacherbschaft auf den Überrest
umzudeuten, und zwar im Fall des Verbots zugunsten
der gesetzlichen Erben, im Fall des Gebots zugunsten
der bestimmten Person.

(2) Das Verbot, eine Sache zu veräußern, schließt
im Zweifel das Recht, darüber letztwillig zu verfügen,
nicht aus.

Nacherbschaft bei Zeitgenossen
§ 611. Wenn die Nacherben Zeitgenossen des letzt-

willig Verfügenden sind, kann er sie ohne zahlenmäßi-
ge Beschränkung als Nacherben einsetzen. Zeitgenos-
sen sind natürliche Personen, die zum Zeitpunkt der
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Errichtung der Nacherbschaft bereits gezeugt (§ 22)
oder geboren sind.

Einschränkung der Nacherbschaft
§ 612. Sind die Nacherben im Zeitpunkt der Errich-

tung der letztwilligen Verfügung noch keine Zeitge-
nossen des Verfügenden, so ist die Nacherbschaft bei
Geld und anderen beweglichen Sachen auf zwei Nach-
erbfälle, bei unbeweglichen Sachen auf einen Nach-
erbfall beschränkt.

Rechte des Vorerben
§ 613. (1) Bis zum Eintritt der Nacherbschaft

kommt dem eingesetzten Vorerben das eingeschränkte
Eigentumsrecht mit den Rechten und Verbindlichkei-
ten eines Fruchtnießers zu.

(2) Verfügungen über Sachen der von der Nacherb-
schaft erfassten Verlassenschaft sind mit der Zustim-
mung des Nacherben zulässig, sonst nur zur Erfüllung
von Verbindlichkeiten der Verlassenschaft, zur Ver-
meidung von Schäden an derselben oder soweit sie im
Rahmen der ordentlichen Verwaltung erfolgen.

(3) Erlangt der Vorerbe durch die Verfügung über ei-
ne Sache der von der Nacherbschaft erfassten Verlas-
senschaft Geld oder eine andere Sache, so wird diese
Ersatzsache im Zweifel Teil der Verlassenschaft.

(4) Ist jedoch die angeordnete Nacherbschaft eine
solche auf den Überrest, so kann der Vorerbe wie jeder
Eigentümer über Sachen der Verlassenschaft unter Le-
benden verfügen.

Auslegung einer Ersatz- oder Nacherbschaft
§ 614. Ist eine Ersatz- oder Nacherbschaft undeut-

lich ausgedrückt, so ist sie auf eine solche Art auszu-
legen, dass die Freiheit des Erben, über das Eigentum
zu verfügen, am wenigsten eingeschränkt wird. Dies
gilt auch für die Frage, ob überhaupt eine Ersatz- oder
Nacherbschaft angeordnet wurde.

Erlöschen der Ersatz- und Nacherbschaft
§ 615. (1) Eine Ersatzerbschaft erlischt im Zweifel,

sobald der eingesetzte Erbe die Erbschaft angetreten
hat. Eine Nacherbschaft erlischt, wenn kein berufener
Nacherbe mehr vorhanden ist oder wenn sie unter ei-
ner aufschiebenden Bedingung errichtet wurde, die
endgültig nicht eintreten kann.

(2) Das Recht eines Nacherben geht im Zweifel auch
dann auf seine Erben über (§ 537 Abs. 1), wenn er den
Eintritt des Nacherbfalls nicht erlebt.

§ 616. (1) Ist für eine vermeintlich testierunfähige
Person ein Nacherbe bestimmt, so ist die Nacherb-
schaft im Zweifel ungültig, wenn diese Person im
Zeitpunkt der Errichtung der letztwilligen Verfügung
testierfähig war.

(2) Ist für eine tatsächlich testierunfähige Person ein
Nacherbe bestimmt, so erlischt die Nacherbschaft im
Zweifel, wenn diese Person die Testierfähigkeit später
erlangt. Die Nacherbschaft lebt nicht wieder auf, wenn
sie später wieder testierunfähig wird.

§ 617. Die von einem letztwillig Verfügenden sei-
nem Kind in einem Zeitpunkt angeordnete Ersatz-
oder Nacherbschaft, in dem dieses noch keine Kinder
hatte, erlischt im Zweifel, wenn es später doch erbfä-
hige Kinder hinterlassen hat.

Elftes Hauptstück

Vermächtnisse

I. Grundsätze

Berufung zum Vermächtnisnehmer
§ 647. (1) Ein Vermächtnis (§ 535) gründet sich auf

einen Erb- oder Vermächtnisvertrag, auf den gültig er-
klärten Willen des Verstorbenen oder auf das Gesetz.

(2) Die Bestimmungen über die Vererblichkeit des
Erbrechts (§ 537) und die Erbfähigkeit (§§ 538 bis
543) sowie über die Ausschlagung der Erbschaft
(§§ 803 ff.) sind entsprechend anzuwenden.

Erbe und Vermächtnisnehmer
§ 648. (1) Einem Erben kann auch ein Vermächtnis

zugedacht werden. Insoweit wird der Erbe als Ver-
mächtnisnehmer behandelt. Im Zweifel ist ein solches
Vermächtnis nicht auf den Anteil des begünstigten Er-
ben anzurechnen und belastet alle Erben nach ihrer
Erbquote (Vorausvermächtnis).

(2) Wenn die Anrechnung des Vermächtnisses auf
den Erbteil ausdrücklich angeordnet wurde oder sich
aus der Auslegung des letzten Willens ergibt (Hinein-
vermächtnis), liegt darin im Zweifel eine Teilungsan-
ordnung.

(3) Übersteigt der Wert des Hineinvermächtnisses
den letztwillig zugedachten Erbteil, so erhöht sich im
Zweifel der Erbteil dieses Erben entsprechend. Im sel-
ben Ausmaß vermindern sich die Erbteile der übrigen
eingesetzten Erben verhältnismäßig. Im Zweifel
kommt es auf den Wert des Hineinvermächtnisses im
Zeitpunkt der Errichtung der letztwilligen Verfügung
an.

Vermächtnisschuldner
§ 649. (1) Aufgrund des Vermächtnisses erwirbt der

Vermächtnisnehmer eine Forderung gegen die Verlas-
senschaft und nach der Einantwortung gegen die Er-
ben.

(2) Im Zweifel haften die Erben zur ungeteilten
Hand. Sie haben im Zweifel untereinander im Verhält-
nis ihrer Erbteile zur Leistung des Vermächtnisses bei-
zutragen, selbst wenn die Sache eines Miterben ver-
macht worden ist. Die Leistung des Vermächtnisses
kann aber auch einem Miterben allein oder einem Ver-
mächtnisnehmer aufgetragen werden.

Untervermächtnis
§ 650. Ein Vermächtnisnehmer kann sich von der

vollständigen Erfüllung des ihm aufgetragenen weite-
ren Vermächtnisses nicht mit der Begründung befrei-
en, dass es den Wert des ihm zugedachten Vermächt-
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nisses übersteigt. Nimmt er das Vermächtnis nicht an,
so muss derjenige, dem es zufällt, das Untervermächt-
nis erfüllen oder das ihm zugefallene Vermächtnis
dem darauf gewiesenen Untervermächtnisnehmer her-
ausgeben.

Verteilungsvermächtnis
§ 651. Wer ein Vermächtnis einer gewissen Perso-

nengruppe, etwa seinen Verwandten, seinen Dienst-
nehmern oder bedürftigen Menschen, zukommen las-
sen will, kann die Verteilung, welchen Personen was
zukommen soll, dem Erben oder einem Dritten über-
lassen. Ist dazu nichts bestimmt, so kann der Erbe die
Verteilung vornehmen.

Ersatz- und Nachvermächtnis
§ 652. Es kann auch ein Ersatz- oder Nachvermächt-

nis angeordnet werden; die Bestimmungen des Zehn-
ten Hauptstücks sind darauf sinngemäß anzuwenden.

Gegenstand eines Vermächtnisses
§ 653. (1) Jede Sache, die im Verkehr steht, vererb-

lich ist und den Inhalt einer selbstständigen Forderung
bilden kann, kann Gegenstand eines Vermächtnisses
sein.

(2) Ist die vermachte Sache verpfändet oder sonst
wie belastet, so hat der Vermächtnisnehmer auch die
darauf haftenden Lasten zu übernehmen.

Unmöglichkeit
§ 654. Ist die Leistung des Vermächtnisses ohne

Verschulden des Vermächtnisschuldners oder eines
Dritten unmöglich, so erhält der Vermächtnisnehmer
keinen Ersatz. Werden aber verkehrsfähige Sachen
vermacht, die der Vermächtnisnehmer aus rechtlichen
Gründen nicht erwerben kann, so gebührt ihm der Ver-
kehrswert.

II. Arten von Vermächtnissen

1. Gattungsvermächtnisse
§ 656. Wenn eine oder mehrere Sachen einer Gat-

tung ohne eine nähere Bestimmung vermacht werden
und sich mehrere solche Sachen in der Verlassenschaft
befinden, kann die Wahl dem Erben, einem Dritten
oder dem Vermächtnisnehmer überlassen werden. Im
Zweifel steht dem Erben die Wahl zu. Der Erbe und
der Dritte müssen ein Stück wählen, das unter Beach-
tung des letzten Willens den Bedürfnissen des Ver-
mächtnisnehmers entspricht. Der Vermächtnisnehmer
kann auch das beste Stück wählen.

§ 657. Wenn eine oder mehrere Sachen einer Gat-
tung nach dem Willen des Verstorbenen dessen Eigen-
tum entstammen sollen, sich aber nicht in der Verlas-
senschaft befinden, ist das Vermächtnis ungültig. Fin-
den sie sich nicht in der bestimmten Zahl, so muss sich
der Vermächtnisnehmer mit den vorhandenen begnü-
gen.

§ 658. (1) Wenn hingegen solche Sachen nach dem
Willen des Verstorbenen nicht ausdrücklich aus sei-
nem Eigentum stammen sollen und sich nicht in der
Verlassenschaft befinden, muss sie der Erbe dem Ver-
mächtnisnehmer in einer dessen Bedürfnissen entspre-
chenden Eigenschaft verschaffen.

(2) Ein Geldvermächtnis verpflichtet den Erben zur
Zahlung der bestimmten Summe ohne Rücksicht dar-
auf, ob Bargeld in der Verlassenschaft vorhanden ist
oder nicht.

§ 659. Kann oder will der Dritte oder der wahlbe-
rechtigte Vermächtnisnehmer nicht wählen, so hat das
Gericht das Vermächtnis mit Rücksicht auf die Be-
dürfnisse des Vermächtnisnehmers zu bestimmen.

2. Vermächtnis einer bestimmten Sache
§ 660. (1) Der Vermächtnisnehmer kann die Erfül-

lung des Vermächtnisses einer bestimmten Sache nicht
zugleich in Natur und dem Wert nach verlangen, auch
wenn der Verstorbene ihm diese Sache mehrfach, sei
dies in einer oder in mehreren letztwilligen Verfügun-
gen, vermacht hat. Andere Vermächtnisse, die eine Sa-
che derselben Art oder denselben Betrag betreffen, ge-
bühren dem Vermächtnisnehmer im Zweifel so oft,
wie sie der Verstorbene wiederholt hat.

(2) Wie beim Gattungsvermächtnis kann auch einem
Erben, Vermächtnisnehmer oder Dritten die Wahl
überlassen werden, aus mehreren bestimmten Sachen
auszuwählen.

§ 661. Das Vermächtnis ist ungültig, wenn die ver-
machte Sache im Zeitpunkt der Errichtung der letzt-
willigen Verfügung schon im Eigentum des Vermächt-
nisnehmers stand. Hat er sie später erworben, so ge-
bührt ihm der Verkehrswert. Wenn er sie aber vom
Verstorbenen vor dessen Tod unentgeltlich erhalten
hat, gilt das Vermächtnis als aufgehoben.

3. Vermächtnis einer fremden Sache
§ 662. (1) Das Vermächtnis einer fremden Sache, die

weder dem Vermächtnisgeber noch dem Erben noch
dem Vermächtnisnehmer, der sie einem Dritten leisten
soll, gehört, ist unwirksam. Gebührt diesen Personen
ein Anteil oder Recht an der Sache, so umfasst das
Vermächtnis nur diesen Anteil oder dieses Recht.

(2) Wenn der Verstorbene ausdrücklich angeordnet
hat, dass eine bestimmte fremde Sache gekauft und
dem Vermächtnisnehmer geleistet werden soll (Ver-
schaffungsvermächtnis) und der Eigentümer diese Sa-
che nicht um den Verkehrswert veräußern will, ist dem
Vermächtnisnehmer dieser Wert zu leisten.

4. Vermächtnis einer Forderung
§ 663. Das Vermächtnis einer Forderung, die der

Verstorbene gegen den Vermächtnisnehmer hatte (Be-
freiungsvermächtnis), verpflichtet den Erben, die For-
derung samt den rückständigen Zinsen zu erlassen.

§ 664. Hat der Verstorbene dem Vermächtnisnehmer
eine Forderung vermacht, die ihm gegen einen Dritten
zustand (Forderungsvermächtnis), so muss der Erbe
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die Forderung samt den rückständigen und weiter lau-
fenden Zinsen dem Vermächtnisnehmer abtreten.

§ 665. Das Vermächtnis der Schuld, die der Verstor-
bene dem Vermächtnisnehmer gegenüber zu erfüllen
hatte (Schuldvermächtnis), bewirkt, dass der Erbe die
vom Verstorbenen bestimmte oder vom Vermächtnis-
nehmer ausgewiesene Schuld anerkennen und sie, oh-
ne Rücksicht auf die mit der Schuld verbundenen Be-
dingungen oder Fristen, längstens binnen der zur Leis-
tung der übrigen Vermächtnisse bestimmten Frist er-
füllen muss.

§ 666. Das Befreiungsvermächtnis umfasst im
Zweifel nicht die erst nach Errichtung des Vermächt-
nisses entstandenen Schulden. Hat der Verstorbene
durch ein Vermächtnis ein Pfandrecht oder eine Bürg-
schaft erlassen, so folgt daraus nicht, dass er auch die
Schuld erlassen hat. Hat er die Zahlungsfristen verlän-
gert, so müssen die Zinsen weiter bezahlt werden.

§ 667. Wenn der Verstorbene einer Person den glei-
chen Betrag vermacht hat, den er ihr geschuldet hat,
wird nicht vermutet, dass er die Schuld mit dem Ver-
mächtnis erfüllen wollte.

5. Vermächtnis des Unterhalts oder der Ausbil-
dung

§ 672. (1) Das Vermächtnis des Unterhalts umfasst
im Zweifel Nahrung, Kleidung, Wohnung, die nötige
Ausbildung und die übrigen Bedürfnisse des Ver-
mächtnisnehmers. Das Ausmaß richtet sich im Zwei-
fel nach den bisherigen Lebensverhältnissen des Ver-
mächtnisnehmers.

(2) Das Unterhaltsvermächtnis gewährt im Zweifel
Unterhalt bis zur Selbsterhaltungsfähigkeit des Ver-
mächtnisnehmers, wenn dieser im Zeitpunkt der Er-
richtung des Vermächtnisses nicht selbsterhaltungsfä-
hig war. Das einem selbsterhaltungsfähigen Vermächt-
nisnehmer eingeräumte Unterhaltsvermächtnis ge-
währt im Zweifel Unterhalt bis zum Lebensende.

§ 673. Das Vermächtnis der Ausbildung umfasst im
Zweifel alle Kosten einer den Fähigkeiten und Nei-
gungen des Vermächtnisnehmers entsprechenden Aus-
bildung nach denselben Grundsätzen, wie sie für die
Verpflichtung von Eltern gegenüber ihren Kindern
gelten. Die Kosten des notwendigen Lebensunterhalts
sind im Zweifel insoweit mit umfasst, als dem Ver-
mächtnisnehmer wegen seiner Ausbildung eine Er-
werbstätigkeit nicht zuzumuten ist.

6. Vermächtnis der Möbel und des Hausrats
§ 674. Unter den Möbeln oder der Einrichtung wer-

den nur die zum gewöhnlichen Gebrauch der Woh-
nung, unter dem Hausrat die zur Führung des Haus-
halts erforderlichen Sachen verstanden. Sachen zum
Betrieb eines Unternehmens fallen im Zweifel nicht
darunter.

7. Vermächtnis eines Behältnisses
§ 675. Wenn der Verstorbene ein Behältnis vermacht

hat, das nicht für sich selbst besteht (etwa eine Schub-
lade), so wird vermutet, dass nur diejenigen Sachen er-

fasst sind, die sich bei seinem Ableben darin befinden
und zu deren Aufbewahrung das Behältnis seiner Na-
tur nach bestimmt oder vom Verstorbenen gewöhnlich
verwendet worden ist.

§ 676. Besteht das Behältnis dagegen für sich selbst
(etwa ein Kasten), so hat der Vermächtnisnehmer im
Zweifel nur auf das Behältnis, nicht aber auf die darin
befindlichen Sachen Anspruch.

8. Pflegevermächtnis
§ 677. (1) Einer dem Verstorbenen nahe stehenden

Person, die diesen in den letzten drei Jahren vor sei-
nem Tod mindestens sechs Monate in nicht bloß ge-
ringfügigem Ausmaß gepflegt hat, gebührt dafür ein
gesetzliches Vermächtnis, soweit nicht eine Zuwen-
dung gewährt oder ein Entgelt vereinbart wurde.

(2) Pflege ist jede Tätigkeit, die dazu dient, einer
pflegebedürftigen Person soweit wie möglich die not-
wendige Betreuung und Hilfe zu sichern sowie die
Möglichkeit zu verbessern, ein selbstbestimmtes, be-
dürfnisorientiertes Leben zu führen.

(3) Nahe stehend sind Personen aus dem Kreis der
gesetzlichen Erben des Verstorbenen, deren Ehegatte,
eingetragener Partner oder Lebensgefährte und deren
Kinder sowie der Lebensgefährte des Verstorbenen
und dessen Kinder.

§ 678. (1) Die Höhe des Vermächtnisses richtet sich
nach Art, Dauer und Umfang der Leistungen.

(2) Das Vermächtnis gebührt jedenfalls neben dem
Pflichtteil, neben anderen Leistungen aus der Verlas-
senschaft nur dann nicht, wenn der Verstorbene das
verfügt hat. Das Vermächtnis kann nur bei Vorliegen
eines Enterbungsgrundes entzogen werden.

9. Auslegung bestimmter Begriffe

a) Kinder
§ 681. Unter dem Wort Kinder werden, wenn der

Verstorbene die Kinder eines anderen bedacht hat, nur
dessen Söhne und Töchter, wenn er aber seine eigenen
Kinder bedacht hat, auch die an deren Stelle tretenden
Nachkommen verstanden, die beim Ableben des Ver-
storbenen schon gezeugt waren.

b) Verwandte
§ 682. Ein ohne nähere Bestimmung für die Ver-

wandten ausgesetztes Vermächtnis wird den nach der
gesetzlichen Erbfolge nächsten Verwandten zugewen-
det. § 555 ist sinngemäß anzuwenden.

c) Dienstnehmer
§ 683. Hat der Verstorbene seinen Dienstnehmern

ein Vermächtnis hinterlassen und sie bloß durch das
Dienstverhältnis bezeichnet, so wird vermutet, dass es
diejenigen erhalten sollen, die im Zeitpunkt seines Ab-
lebens in einem Dienstverhältnis zu ihm stehen.
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III. Erwerb von Vermächtnissen

Anfallstag und Erwerbsvoraussetzungen bei Ver-
mächtnissen

§ 684. (1) Der Vermächtnisnehmer erwirbt in der
Regel (§ 699) mit dem Tod des Vermächtnisgebers
für sich und seine Nachfolger das Recht auf das Ver-
mächtnis.

(2) Das Eigentum an der vermachten Sache wird
nach den Bestimmungen des Fünften Hauptstücks
über den Erwerb des Eigentums erlangt.

Fälligkeit des Vermächtnisses
§ 685. Das Vermächtnis ist im Zweifel sogleich mit

dem Tod des Vermächtnisgebers zu erfüllen. Geldver-
mächtnisse und Vermächtnisse von Sachen, die sich
nicht in der Verlassenschaft befinden, können erst
nach Ablauf eines Jahres nach dem Tod des Vermächt-
nisgebers geltend gemacht werden.

§ 686. Beim Vermächtnis von Sachen aus der Ver-
lassenschaft gebühren dem Vermächtnisnehmer auch
die seit dem Tod des Vermächtnisgebers laufenden
Zinsen und entstandenen Nutzungen sowie jeder ande-
re Zuwachs. Er trägt hingegen alle auf dem Vermächt-
nis haftenden Lasten und selbst den Verlust, wenn es
ohne Verschulden eines Dritten gemindert oder die
Leistung gänzlich unmöglich wird.

§ 687. Wenn der Verstorbene dem Vermächtnisneh-
mer ein Rentenvermächtnis, also einen bestimmten,
jährlich, monatlich oder sonst in periodischen Zeiträu-
men zu leistenden Betrag vermacht hat, erhält der Ver-
mächtnisnehmer ein Recht auf den ganzen Betrag für
den Zeitraum, dessen Anfang er erlebt hat. Den Betrag
selbst kann er jedoch erst mit Ende des Zeitraums for-
dern. Der erste Zeitraum beginnt mit dem Tod des Ver-
mächtnisgebers.

Recht des Vermächtnisnehmers auf Sicherstellung
§ 688. In allen Fällen, in denen ein Gläubiger von

einem Schuldner Sicherstellung fordern kann, kann
auch ein Vermächtnisnehmer die Sicherstellung seines
Vermächtnisses verlangen.

Wem ein frei gewordenes Vermächtnis zufällt
§ 689. Ein Vermächtnis, das der Vermächtnisnehmer

nicht annehmen kann oder will, fällt dem Nachberufe-
nen zu (§ 652). Wenn kein Nachberufener vorhanden
ist und das gesamte Vermächtnis mehreren Personen
zugedacht worden ist, wächst der Anteil, den einer von
ihnen nicht erhält, den übrigen Vermächtnisnehmern
zu. Außer diesen beiden Fällen bleibt ein frei gewor-
denes Vermächtnis in der Verlassenschaft.

Recht des Erben, wenn die Lasten die Verlassen-
schaft erschöpfen

§ 690. Wenn die gesamte Verlassenschaft durch Ver-
mächtnisse erschöpft ist, kann der beschränkt haftende
Erbe nur die Vergütung seiner zum Besten der Verlas-
senschaft gemachten Auslagen und eine seinen Bemü-

hungen angemessene Belohnung fordern. Will er die
Verlassenschaft nicht selbst verwalten, so muss er die
Bestellung eines Kurators beantragen.

§ 691. Können nicht alle Vermächtnisnehmer aus
der Verlassenschaft befriedigt werden, so wird das
Vermächtnis des Unterhalts vor allen anderen entrich-
tet; diesem Vermächtnisnehmer gebührt der Unterhalt
mit dem Erbfall.

Recht des Erben, wenn die Lasten die Verlassen-
schaft übersteigen

§ 692. Reicht die Verlassenschaft nicht zur Zahlung
der Schulden und anderer pflichtmäßiger Auslagen so-
wie zur Leistung aller Vermächtnisse aus, so erleiden
die Vermächtnisnehmer bei beschränkter Haftung der
Erben (§ 802) einen verhältnismäßigen Abzug. Der
beschränkt haftende Erbe kann, so lange eine solche
Gefahr besteht, die Vermächtnisse auch nur gegen Si-
cherstellung leisten.

§ 693. Haben die Vermächtnisnehmer die Vermächt-
nisse bereits empfangen, so wird der verhältnismäßige
Abzug nach dem Wert, den das Vermächtnis zum Zeit-
punkt des Empfangs hatte, und den daraus gezogenen
Nutzungen bestimmt.

§ 694. Der Vermächtnisnehmer kann zur Vermei-
dung einer Zahlung an die Verlassenschaft das Ver-
mächtnis oder den in § 693 angeführten Wert und die
bezogenen Nutzungen in die Verlassenschaft zurück-
stellen; in Rücksicht auf die Verbesserungen und Ver-
schlechterungen wird er als ein redlicher Besitzer be-
handelt.

Zwölftes Hauptstück

Von der Einschränkung und Aufhebung des letz-
ten Willens

I. Allgemeines
§ 695. Der letztwillig Verfügende kann die Rechte

der Erben oder Vermächtnisnehmer einschränken, et-
wa durch eine Bedingung, eine Befristung oder eine
Auflage, sowie seine Beweggründe und den Zweck
seiner Anordnung schildern. Er kann seine letztwillige
Verfügung auch ändern oder ganz aufheben.

II. Arten der Einschränkung

1. Bedingung
§ 696. Eine Bedingung ist ein ungewisses Ereignis,

von dem ein Recht abhängig gemacht wird. Die Be-
dingung ist bejahend oder verneinend, je nachdem, ob
sie sich auf den Eintritt oder Nichteintritt des Ereignis-
ses bezieht. Sie ist aufschiebend, wenn das zugedach-
te Recht erst nach ihrer Erfüllung wirksam wird, und
auflösend, wenn das zugedachte Recht bei ihrem Ein-
tritt verloren geht.
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a) Unverständliche und gesetz- oder sittenwidrige
Bedingungen

§ 697. Unverständliche, unbestimmte sowie gesetz-
oder sittenwidrige Bedingungen gelten als nicht beige-
setzt.

b) Unmögliche Bedingungen
§ 698. Die Anordnung, durch die einer Person unter

einer aufschiebenden unmöglichen Bedingung ein
Recht zukommen soll, ist ungültig, selbst wenn die
Erfüllung der Bedingung erst in der Folge unmöglich
und die Unmöglichkeit dem Verstorbenen bekannt ge-
worden war. Eine auflösende unmögliche Bedingung
ist als nicht beigesetzt anzusehen.

c) Mögliche und erlaubte Bedingungen
§ 699. Sind die Bedingungen möglich und erlaubt,

so kann das davon abhängende Recht nur durch ihre
genaue Erfüllung erworben werden, mögen sie vom
Zufall oder vom Willen des bedachten Erben, Ver-
mächtnisnehmers oder eines Dritten abhängen.

d) Erfüllung der Bedingung zu Lebzeiten des Ver-
storbenen

§ 701. Ist die im letzten Willen vorgeschriebene Be-
dingung schon zu Lebzeiten des Verstorbenen erfüllt
worden, so muss sie nach dessen Tod nur dann neu-
erlich erfüllt werden, wenn sie in einer Handlung des
Erben oder Vermächtnisnehmers besteht, die von ihm
wiederholt werden kann.

e) Keine Erfüllung der Bedingung durch Nachbe-
rufene

§ 702. Eine den Erben oder Vermächtnisnehmer ein-
schränkende Bedingung ist ohne ausdrückliche Erklä-
rung des Verstorbenen nicht auf den von diesem nach-
berufenen Erben oder Vermächtnisnehmer auszudeh-
nen.

f) Wirkung einer möglichen aufschiebenden Be-
dingung

§ 703. Um eine unter einer aufschiebenden Bedin-
gung zugedachte Verlassenschaft zu erwerben, muss
die bedachte Person den Eintritt der Bedingung erle-
ben und in diesem Zeitpunkt erbfähig sein.

2. Befristung
§ 705. Ist der Eintritt des Ereignisses, auf das der

Verstorbene das zugedachte Recht eingeschränkt hat,
gewiss, so geht das zugedachte Recht wie andere un-
bedingte Rechte auch auf die Erben der bedachten Per-
son über. In einem solchen Fall wird nur die Übergabe
bis zum gesetzten Termin aufgeschoben.

§ 706. Ein unmöglicher Anfangstermin macht die
Anordnung ungültig. Ein unmöglicher Endtermin gilt
als nicht beigesetzt. Wenn sich der Verstorbene in der
Berechnung der Zeit geirrt hat, ist die Befristung nach
seinem mutmaßlichen Willen zu bestimmen.

Vorberechtigung
§ 707. Solange das Recht des Erben wegen einer

noch nicht erfüllten Bedingung oder wegen einer Be-
fristung in Schwebe bleibt, gelten zwischen dem ge-
setzlichen und dem eingesetzten Erben im Hinblick
auf den einstweiligen Besitz und Genuss der Verlas-
senschaft die gleichen Rechte und Pflichten wie bei
der Nacherbschaft. Dies gilt sinngemäß für das Ver-
hältnis zwischen dem Erben und dem bedingt oder be-
fristet bedachten Vermächtnisnehmer.

Nachberechtigung
§ 708. Wer eine Erbschaft oder ein Vermächtnis un-

ter einer verneinenden oder auflösenden Bedingung
oder nur auf eine gewisse Zeit erhält, hat gegen den,
dem die Erbschaft oder das Vermächtnis bei Eintritt
der Bedingung oder des bestimmten Zeitpunktes zu-
fällt, die gleichen Rechte und Pflichten, die einem
Vorerben oder Vorvermächtnisnehmer gegen den
Nacherben oder Nachvermächtnisnehmer zukommen
(§§ 613 und 652).

3. Auflage
§ 709. Hat der Verstorbene die Verlassenschaft einer

Person unter einer Auflage zugewendet, so muss der
Belastete die Auflage möglichst genau erfüllen.

§ 710. Wenn der Belastete die Auflage aus seinem
Alleinverschulden nicht oder nicht vollständig erfüllt
hat, ist die Auflage im Zweifel als auflösende Bedin-
gung (§ 696) zu behandeln.

§ 711. Ob der Verstorbene mit der Schilderung der
Beweggründe oder des Zwecks seiner Verfügung eine
Verpflichtung auferlegen wollte oder seine Erklärung
nur ein Rat, ein Wunsch oder eine Bitte ist, dessen
oder deren Nichteinhaltung keinen Nachteil bewirkt,
ist durch Auslegung zu ermitteln.

Strafvermächtnis und Bestreitungsverbot
§ 712. (1) Die Anordnung des Verstorbenen, dass

der Erbe einem Dritten ein Vermächtnis entrichten
soll, wenn er eine Auflage nicht befolgt, ist insoweit
gültig, als die Auflage möglich und erlaubt ist.

(2) Eine Anordnung des Verstorbenen, mit der er
dem Erben oder Vermächtnisnehmer unter angedroh-
ter Entziehung eines Vorteils verboten hat, den letzten
Willen zu bestreiten, ist insoweit unwirksam, als nur
die Echtheit oder der Sinn der letztwilligen Verfügung
und die Auslegung des Bestreitungsverbots angefoch-
ten, sittenwidrige oder gesetzlich verbotene Anord-
nungen bekämpft oder Verstöße gegen zwingende
Formvorschriften eingewendet werden.

III. Aufhebung letztwilliger Verfügungen

1. durch Errichtung eines späteren Testaments
§ 713. (1) Ein früheres Testament wird durch ein

späteres gültiges Testament nicht nur in der Erbeinset-
zung, sondern auch in den übrigen Anordnungen auf-
gehoben, sofern der Verstorbene in der späteren Verfü-
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gung nicht zu erkennen gegeben hat, dass die frühere
ganz oder zum Teil weiter bestehen soll. Dies gilt auch
dann, wenn der Erbe im späteren Testament nur zu ei-
nem Teil der Erbschaft berufen wurde. Der übrig blei-
bende Teil fällt nicht den im früheren Testament ein-
gesetzten, sondern den gesetzlichen Erben zu.

(2) Frühere letztwillige Verfügungen ohne Erbein-
setzung (§ 552 Abs. 2) werden im Zweifel nur durch
ein späteres Testament, mit dem über die gesamte Ver-
lassenschaft verfügt wird, aufgehoben.

oder einer sonstigen späteren letztwilligen Verfü-
gung

§ 714. Durch eine spätere letztwillige Verfügung oh-
ne Erbeinsetzung werden frühere Vermächtnisse oder
andere letztwillige Verfügungen ohne Erbeinsetzung
nur insoweit aufgehoben, als sie ihr widersprechen.

§ 715. Kann nicht festgestellt werden, welche von
mehreren letztwilligen Verfügungen früher oder später
errichtet wurde, so gelten alle, soweit sie nebenein-
ander bestehen können. Die Bestimmungen des Sech-
zehnten Hauptstücks gelten entsprechend.

Unbeachtlichkeit der früher erklärten Unabän-
derlichkeit

§ 716. Die Erklärung in einer letztwilligen Verfü-
gung, wonach jede spätere letztwillige Verfügung
überhaupt oder dann unwirksam sein soll, wenn sie
nicht in einer besonderen Form errichtet oder beson-
ders gekennzeichnet wird, gilt als nicht beigesetzt.

2. durch Widerruf

a) Allgemeines
§ 717. Will der letztwillig Verfügende seine Verfü-

gung aufheben, ohne eine neue zu errichten, so muss
er sie ausdrücklich oder stillschweigend widerrufen.

§ 718. Der Widerruf kann nur im Zustand der Tes-
tierfähigkeit gültig erfolgen.

b) Ausdrücklicher Widerruf
§ 719. Der ausdrückliche Widerruf einer letztwilli-

gen Verfügung kann nur in einer solchen Form erfol-
gen, die zur Errichtung einer letztwilligen Verfügung
nötig ist.

c) Stillschweigender Widerruf
§ 721. Wer seine letztwillige Verfügung zerstört, et-

wa indem er sie zerreißt, zerschneidet, verbrennt oder
die Unterschrift oder den ganzen Inhalt durchstreicht,
widerruft sie. Wenn von mehreren gleichlautenden Ur-
kunden nur eine zerstört wird, so ist daraus im Zweifel
nicht auf einen Widerruf der letztwilligen Verfügung
zu schließen.

§ 722. Wenn die Urkunde nur zufällig zerstört wird
oder verloren geht, bleibt der letzte Wille wirksam, so-
fern der Zufall oder Verlust und der Inhalt der Urkun-
de bewiesen werden.

§ 723. Hat der Verstorbene eine spätere letztwillige
Verfügung zerstört, eine frühere Verfügung aber un-
versehrt gelassen, so tritt im Zweifel diese frühere
Anordnung wieder in Kraft. Eine frühere mündliche
Verfügung, ausgenommen die mündliche gerichtliche
oder mündliche notarielle Verfügung, lebt dadurch
aber nicht wieder auf.

d) Vermuteter Widerruf
§ 724. (1) Der Widerruf eines Vermächtnisses wird

vermutet, wenn der Verstorbene

1. die vermachte Forderung eingetrieben oder sonst
zum Erlöschen gebracht hat,

2. die zugedachte Sache veräußert und nicht wieder
zurück erhalten hat oder

3. die Sache derart umgestaltet hat, dass sie ihre vorige
Gestalt und Bezeichnung verliert.
(2) Wenn aber der Schuldner die Forderung aus ei-

genem Antrieb berichtigt hat, die Veräußerung des
Vermächtnisses auf gerichtliche oder behördliche An-
ordnung erfolgt ist oder die Sache ohne Einwilligung
des Verstorbenen umgestaltet worden ist, bleibt das
Vermächtnis wirksam.

3. durch Verlust der Angehörigenstellung
§ 725. (1) Mit Auflösung der Ehe, der eingetragenen

Partnerschaft oder der Lebensgemeinschaft zu Lebzei-
ten des Verstorbenen werden davor errichtete letztwil-
lige Verfügungen, soweit sie den früheren Ehegatten,
eingetragenen Partner oder Lebensgefährten betreffen,
aufgehoben, es sei denn, dass der Verstorbene aus-
drücklich das Gegenteil angeordnet hat. Das Gleiche
gilt für die Aufhebung der Abstammung oder den Wi-
derruf oder die Aufhebung der Adoption, auch wenn
sie nach dem Erbfall erfolgt, für letztwillige Verfügun-
gen zugunsten des früheren Angehörigen.

(2) Die letztwillige Anordnung wird im Zweifel
auch dann aufgehoben, wenn der Verstorbene oder die
letztwillig bedachte Person das gerichtliche Verfahren
zur Auflösung der Ehe oder eingetragenen Partner-
schaft oder zum Widerruf oder zur Aufhebung der Ad-
option eingeleitet hat. Das Gleiche gilt auch für den
Fall, dass der Verstorbene das gerichtliche Abstam-
mungsverfahren eingeleitet hat, wenn sich in der Fol-
ge herausstellt, dass der vermeintliche Angehörige tat-
sächlich nicht vom Verstorbenen abstammt.

4. durch Ausfall des eingesetzten Erben
§ 726. Wenn weder ein Erbe noch ein Nacherbe die

Erbschaft annehmen will oder kann, fällt das Erbrecht
auf die gesetzlichen Erben. Diese sind verpflichtet, die
übrigen Verfügungen des Verstorbenen zu befolgen.
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Dreizehntes Hauptstück

Von der gesetzlichen Erbfolge

I. Grundsätze

Fälle der gesetzlichen Erbfolge
§ 727. Wenn der Verstorbene seinen letzten Willen

nicht gültig erklärt oder nicht über sein gesamtes Ver-
mögen verfügt hat oder wenn die eingesetzten Erben
die Verlassenschaft nicht annehmen können oder wol-
len, kommt es ganz oder zum Teil zur gesetzlichen
Erbfolge.

§ 728. Mangels einer gültigen Erklärung des letzten
Willens fällt die gesamte Verlassenschaft den gesetz-
lichen Erben zu. Hat der Verstorbene über einen Teil
seines Vermögens nicht gültig verfügt, so kommt al-
lein dieser den gesetzlichen Erben zu.

Verkürzter Pflichtteil und Folgen einer Enterbung
§ 729. (1) Ist eine pflichtteilsberechtigte Person

durch eine letztwillige Verfügung verkürzt worden, so
kann sie sich auf das Gesetz berufen und den ihr ge-
bührenden Pflichtteil fordern.

(2) Hat der Verstorbene die gänzliche oder teilweise
Entziehung des Pflichtteils verfügt, so wird vermutet,
dass er der enterbten Person auch deren gesetzlichen
Erbteil entziehen wollte.

(3) Bei gesetzlicher Erbfolge erben die Nachkom-
men der enterbten Person an deren Stelle, auch wenn
diese den Verstorbenen überlebt hat.

Gesetzliche Erben
§ 730. Gesetzliche Erben sind die in nächster Linie

mit dem Verstorbenen Verwandten und sein Ehegatte
oder eingetragener Partner.

II. Gesetzliches Erbrecht der Verwandten
§ 731. (1) Zur ersten Linie gehören diejenigen Ver-

wandten, die vom Verstorbenen abstammen, also seine
Kinder und deren Nachkommen.

(2) Zur zweiten Linie gehören die Eltern des Ver-
storbenen und deren Nachkommen, also seine Ge-
schwister und deren Nachkommen.

(3) Zur dritten Linie gehören die Großeltern des Ver-
storbenen und deren Nachkommen, also seine Onkel
und Tanten und deren Nachkommen.

(4) In der vierten Linie sind nur die Urgroßeltern des
Verstorbenen zur Erbfolge berufen.

1. Linie: Kinder
§ 732. Wenn der Verstorbene Kinder hat, fällt ihnen

die gesamte Verlassenschaft zu, mögen sie zu seinen
Lebzeiten oder nach seinem Tod geboren sein. Mehre-
ren Kindern fällt die Verlassenschaft zu gleichen Tei-
len zu. Enkel von noch lebenden Kindern und Urenkel
von noch lebenden Enkeln haben kein Recht zur Erb-
folge.

§ 733. Wenn ein Nachkomme des Verstorbenen vor
ihm gestorben ist und seinerseits Nachkommen hin-
terlassen hat, fällt der Anteil, der dem verstorbenen
Nachkommen gebührt hätte, dessen Kindern zu glei-
chen Teilen zu.

§ 734. Auf diese Art wird eine Verlassenschaft nicht
nur dann geteilt, wenn Enkel von verstorbenen Kin-
dern mit noch lebenden Kindern oder entferntere
Nachkommen mit näheren Nachkommen des Verstor-
benen zusammen treffen, sondern auch dann, wenn die
Verlassenschaft bloß zwischen Enkeln von verschie-
denen Kindern oder zwischen Urenkeln von verschie-
denen Enkeln zu teilen ist. Es können also die von je-
dem Kind hinterlassenen Enkel und die von jedem En-
kel hinterlassenen Urenkel nie mehr und nie weniger
erhalten, als das verstorbene Kind oder der verstorbe-
ne Enkel erhalten hätte, wenn es oder er am Leben ge-
blieben wäre.

2. Linie: Eltern und ihre Nachkommen
§ 735. Ist kein Nachkomme des Verstorbenen vor-

handen, so fällt die Verlassenschaft den mit ihm in
zweiter Linie Verwandten, also seinen Eltern und de-
ren Nachkommen zu. Leben noch beide Eltern, so
gebührt ihnen die ganze Verlassenschaft zu gleichen
Teilen. Ist ein Elternteil verstorben, so treten dessen
Nachkommen in sein Recht ein. Die Hälfte, die dem
Verstorbenen gebührt hätte, wird nach den §§ 732 bis
734 geteilt.

§ 736. Wenn beide Eltern des Verstorbenen verstor-
ben sind, wird die eine Hälfte der Verlassenschaft,
die dem einen Elternteil zugefallen wäre, unter dessen
Nachkommen, die andere Hälfte aber unter den Nach-
kommen des anderen nach den §§ 732 bis 734 geteilt.
Haben die Eltern nur gemeinsame Kinder oder deren
Nachkommen hinterlassen, so teilen diese die beiden
Hälften unter sich gleich. Sind aber außer diesen noch
Kinder nur eines Elternteils vorhanden, so erhalten
diese und deren Nachkommen nur den ihnen von der
Hälfte gebührenden Anteil.

§ 737. Hat ein verstorbener Elternteil des Verstorbe-
nen keine Nachkommen hinterlassen, so fällt die ge-
samte Verlassenschaft dem anderen noch lebenden El-
ternteil zu. Ist auch dieser verstorben, so wird die ge-
samte Verlassenschaft unter seinen Kindern und Nach-
kommen nach den bereits angeführten Grundsätzen
verteilt.

3. Linie: Großeltern und ihre Nachkommen
§ 738. Sind die Eltern des Verstorbenen ohne Nach-

kommen verstorben, so fällt die Verlassenschaft der
dritten Linie, also den Großeltern und ihren Nachkom-
men zu. Die Verlassenschaft wird dann in zwei gleiche
Teile geteilt. Die eine Hälfte gebührt den Eltern des
einen Elternteils des Verstorbenen und ihren Nach-
kommen, die andere den Eltern des anderen und ihren
Nachkommen.

§ 739. Jede dieser Hälften wird unter den Großeltern
der einen und der anderen Seite, wenn sie beide noch
leben, gleich geteilt. Ist ein Großelternteil oder sind
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beide Großeltern von der einen oder anderen Seite ge-
storben, so wird die dieser Seite zugefallene Hälfte
zwischen den Kindern und Nachkommen dieser Groß-
eltern nach den Grundsätzen geteilt, nach denen in der
zweiten Linie die ganze Verlassenschaft zwischen den
Kindern und Nachkommen der Eltern des Verstorbe-
nen geteilt wird (§§ 735 bis 737).

§ 740. Sind von der Seite eines Elternteils beide
Großeltern ohne Nachkommen verstorben, so fällt den
von der anderen Seite noch lebenden Großeltern oder
nach deren Tod deren Kindern und Nachkommen die
gesamte Verlassenschaft zu.

4. Linie: Urgroßeltern
§ 741. (1) Nach gänzlichem Ausfall der dritten Linie

sind die Urgroßeltern des Verstorbenen zur gesetzli-
chen Erbfolge berufen. Auf die Großeltern des einen
Elternteils des Verstorbenen entfällt die eine Hälfte
der Verlassenschaft, auf die Großeltern des anderen
Elternteils die andere Hälfte. Jede Hälfte der Verlas-
senschaft teilen sich die beiden Großelternpaare zu
gleichen Teilen. Ist ein Teil eines Großelternpaares
nicht vorhanden, so fällt das auf diesen Teil entfal-
lende Achtel der Verlassenschaft an den überlebenden
Teil dieses Großelternpaares. Fehlt ein Großeltern-
paar, so ist zu seinem Viertel das andere Großeltern-
paar desselben Elternteiles des Verstorbenen berufen.

(2) Fehlen die Großelternpaare des einen Elternteils
des Verstorbenen, so sind zu der auf sie entfallenden
Verlassenschaftshälfte die Großelternpaare des ande-
ren Elternteils in demselben Ausmaß wie zu der ihnen
unmittelbar zufallenden Verlassenschaftshälfte beru-
fen.

Mehrfache Verwandtschaft
§ 742. Wenn jemand mit dem Verstorbenen mehr-

fach verwandt ist, genießt er von jeder Seite das
Erbrecht, das ihm als einem Verwandten von dieser
Seite gebührt.

Ausschluss von entfernten Verwandten
§ 743. Auf diese vier Linien der Verwandtschaft

(§ 731) wird die gesetzliche Erbfolge eingeschränkt.

III. Gesetzliches Erbrecht des Ehegatten und ein-
getragenen Partners

§ 744. (1) Der Ehegatte oder eingetragene Partner
des Verstorbenen ist neben Kindern des Verstorbenen
und deren Nachkommen zu einem Drittel der Verlas-
senschaft, neben Eltern des Verstorbenen zu zwei Drit-
teln der Verlassenschaft und in den übrigen Fällen zur
Gänze gesetzlicher Erbe. Ist ein Elternteil vorverstor-
ben, so fällt auch dessen Anteil dem Ehegatten oder
dem eingetragenen Partner zu.

(2) Auf den Erbteil des Ehegatten oder eingetrage-
nen Partners ist alles anzurechnen, was er durch Ehe-
oder Partnerschaftspakt oder Erbvertrag aus dem Ver-
mögen des Verstorbenen erhält.

Gesetzliches Vorausvermächtnis
§ 745. (1) Sofern der Ehegatte oder eingetragene

Partner nicht rechtmäßig enterbt worden ist, gebühren
ihm als gesetzliches Vorausvermächtnis das Recht, in
der Ehe- oder Partnerschaftswohnung weiter zu woh-
nen, und die zum ehelichen oder partnerschaftlichen
Haushalt gehörenden beweglichen Sachen, soweit sie
zu dessen Fortführung entsprechend den bisherigen
Lebensverhältnissen erforderlich sind.

(2) Dem Lebensgefährten des Verstorbenen steht ein
solches gesetzliches Vermächtnis zu, sofern er mit
dem Verstorbenen als dessen Lebensgefährte zumin-
dest in den letzten drei Jahren im gemeinsamen Haus-
halt gelebt hat und der Verstorbene im Zeitpunkt des
Todes weder verheiratet war noch in einer eingetrage-
nen Partnerschaft gelebt hat. Die in Abs. 1 erwähnten
Rechte enden ein Jahr nach dem Tod des Verstorbe-
nen.

Auflösung der Ehe oder Partnerschaft
§ 746. (1) Nach Auflösung der Ehe oder eingetrage-

nen Partnerschaft zu Lebzeiten des Verstorbenen steht
dem früheren Ehegatten oder eingetragenen Partner
weder ein gesetzliches Erbrecht noch das gesetzliche
Vorausvermächtnis zu.

(2) Das gesetzliche Erbrecht und das gesetzliche
Vorausvermächtnis stehen dem überlebenden Ehegat-
ten oder eingetragenen Partner auch dann nicht zu,
wenn in einem im Zeitpunkt des Erbfalls anhängigen
Verfahren über die Auflösung der Ehe oder eingetra-
genen Partnerschaft eine Vereinbarung über die Auf-
teilung des Gebrauchsvermögens und der Ersparnisse
für den Fall der Rechtskraft der Auflösungsentschei-
dung vorliegt. Eine solche Vereinbarung gilt im Zwei-
fel auch für die Auflösung der Ehe oder eingetragenen
Partnerschaft durch den Tod eines Ehegatten oder ein-
getragenen Partners.

Anspruch auf Unterhalt
§ 747. Der Ehegatte oder eingetragene Partner hat,

außer in den Fällen der §§ 746 und 777, gegen die Ver-
lassenschaft und nach Einantwortung gegen die Er-
ben bis zum Wert der Verlassenschaft einen Anspruch
auf Unterhalt nach den sinngemäß anzuwendenden
Grundsätzen des § 94 oder des § 12 EPG, solange er
nicht wieder eine Ehe oder eingetragene Partnerschaft
eingeht. Auf diesen Anspruch ist alles anzurechnen,
was der Ehegatte oder eingetragene Partner nach dem
Verstorbenen durch vertragliche oder letztwillige Zu-
wendung, als gesetzlichen Erbteil, als Pflichtteil und
durch öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Leis-
tung erhält, desgleichen eigenes Vermögen des Ehe-
gatten oder eingetragenen Partners sowie Erträgnisse
einer von ihm tatsächlich ausgeübten oder einer sol-
chen Erwerbstätigkeit, die von ihm den Umständen
nach erwartet werden kann.
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IV. Außerordentliches Erbrecht und Aneignung
durch den Bund

Außerordentliches Erbrecht des Lebensgefährten
§ 748. (1) Gelangt kein gesetzlicher Erbe zur Verlas-

senschaft, so fällt dem Lebensgefährten des Verstor-
benen die ganze Erbschaft zu, sofern er mit dem Ver-
storbenen als dessen Lebensgefährte zumindest in den
letzten drei Jahren vor dem Tod des Verstorbenen im
gemeinsamen Haushalt gelebt hat.

(2) Vom Erfordernis eines gemeinsamen Haushalts
ist dann abzusehen, wenn diesem erhebliche Gründe,
etwa gesundheitlicher oder beruflicher Art, entgegen-
standen, ansonsten aber eine für Lebensgefährten typi-
sche besondere Verbundenheit bestand.

Außerordentliches Erbrecht der Vermächtnisneh-
mer

§ 749. Gelangt weder ein gesetzlicher Erbe noch der
Lebensgefährte des Verstorbenen zur Verlassenschaft,
so werden die vom Verstorbenen bedachten Vermächt-
nisnehmer verhältnismäßig als Erben betrachtet.

Aneignung durch den Bund
§ 750. (1) Wenn kein zur Erbfolge Berechtigter vor-

handen ist und auch sonst niemand die Verlassenschaft
erwirbt, hat der Bund das Recht, sie sich anzueignen.

(2) Soweit eine Verlassenschaft, die sich im Zeit-
punkt des Todes des Verstorbenen in Österreich befin-
det, weder auf einen durch Verfügung von Todes we-
gen eingesetzten Erben oder Vermächtnisnehmer noch
auf eine natürliche Person als gesetzlicher Erbe über-
geht, hat der Bund das Recht, sie sich anzueignen,
auch wenn sich die Erbfolge nicht nach österreichi-
schem Recht richtet.

Abweichungen von der allgemeinen Erbfolge
§ 751. Abweichungen von der in diesem Hauptstück

bestimmten gesetzlichen Erbfolge, insbesondere für
land- und forstwirtschaftliche Betriebe, sind gesondert
geregelt.

V. Anrechnung beim Erbteil
§ 752. Bei der gewillkürten und bei der gesetzlichen

Erbfolge muss sich der Erbe eine Schenkung unter Le-
benden (§ 781) anrechnen lassen, wenn der Verstorbe-
ne das letztwillig angeordnet oder mit dem Geschenk-
nehmer vereinbart hat. Dieser Vertrag und seine Auf-
hebung bedürfen der Schriftform, bei Abschluss erst
nach erfolgter Schenkung aber der Formvorschriften
für einen Erbverzicht.

§ 753. Bei der gesetzlichen Erbfolge der Kinder
muss sich ein Kind auf Verlangen eines anderen Kin-
des eine Schenkung unter Lebenden (§ 781) anrech-
nen lassen, es sei denn, dass der Verstorbene die
Schenkung aus Einkünften ohne Schmälerung des
Stammvermögens gemacht hat oder den Erlass dieser
Anrechnung letztwillig verfügt oder mit dem Ge-

schenknehmer vereinbart hat. Dieser Vertrag und seine
Aufhebung bedürfen der Schriftform.

§ 754. Einem Nachkommen wird nicht nur das, was
er selbst, sondern auch das, was seine Vorfahren, an
deren Stelle er tritt, auf solche Art empfangen haben,
auf den Erbteil angerechnet. Auch wer einen Erbteil
im Wege der Anwachsung erhält (§ 560), hat sich
Schenkungen an denjenigen, dessen frei gewordenen
Erbteil er übernimmt, anrechnen zu lassen.

Rechenmethode
§ 755. (1) Das bei der Anrechnung zu berücksichti-

gende Vermögen ist auf den Zeitpunkt zu bewerten, in
dem die Schenkung wirklich gemacht wurde. Dieser
Wert ist sodann auf den Todeszeitpunkt nach einem
von der Statistik Austria verlautbarten Verbraucher-
preisindex aufzuwerten und der Verlassenschaft hin-
zuzurechnen.

(2) Von dem Erbteil des anrechnungspflichtigen Er-
ben ist das anzurechnende Vermögen abzuziehen. Der
anrechnungspflichtige Erbe ist nicht zur Herausgabe
seines Geschenks verpflichtet.

Vierzehntes Hauptstück

Vom Pflichtteil und der Anrechnung auf den
Pflichtteil

I. Allgemeines

1. Pflichtteilsberechtigung
§ 756. Der Pflichtteil ist der Anteil am Wert des Ver-

mögens des Verstorbenen, der dem Pflichtteilsberech-
tigten zukommen soll.

§ 757. Pflichtteilsberechtigt sind die Nachkommen
sowie der Ehegatte oder eingetragene Partner des Ver-
storbenen.

§ 758. (1) Einer in § 757 angeführten Person steht
ein Pflichtteil zu, wenn ihr bei gesetzlicher Erbfolge
ein Erbrecht zustünde, sie nicht enterbt wurde und
nicht auf den Pflichtteil verzichtet worden ist.

(2) Den Nachkommen einer erbunfähigen, enterbten
oder vorverstorbenen Person steht ein Pflichtteil zu,
wenn sie die Voraussetzungen des Abs. 1 erfüllen. Der
Verzicht auf den Pflichtteil und die Ausschlagung der
Erbschaft erstrecken sich im Zweifel auch auf die
Nachkommen. Die Nachkommen eines vorverstorbe-
nen Pflichtteilsberechtigten, dessen Pflichtteil gemin-
dert worden ist, müssen sich mit dem geminderten
Pflichtteil begnügen, wenn auch für sie die Vorausset-
zungen für die Minderung vorliegen (§ 776 Abs. 1 und
2).

(3) Eine in ihrem Pflichtteil verkürzte Person kann
sich auch dann auf ihre Pflichtteilsberechtigung stüt-
zen, wenn ihr ein Erbrecht aus einem Erbvertrag, ei-
nem letzten Willen oder dem Gesetz gebührt.
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2. Höhe
§ 759. Als Pflichtteil gebührt jeder pflichtteilsbe-

rechtigten Person die Hälfte dessen, was ihr nach der
gesetzlichen Erbfolge zustünde.

§ 760. (1) Wenn einer der in § 757 angeführten Per-
sonen infolge Pflichtteilsverzichtes oder Ausschla-
gung der Erbschaft kein Pflichtteil zusteht, erhöht dies
im Zweifel die Pflichtteile der anderen Pflichtteilsbe-
rechtigten nicht.

(2) Wenn aber einer der in § 757 angeführten Per-
sonen aus anderen Gründen kein oder nur ein gemin-
derter Pflichtteil zusteht und an ihrer Stelle auch keine
Nachkommen den Pflichtteil erhalten, erhöhen sich
die Pflichtteile der anderen Pflichtteilsberechtigten an-
teilig; die §§ 733 und 734 sind anzuwenden.

3. Erfüllungsarten

Leistung und Deckung des Pflichtteils
§ 761. (1) Der Pflichtteil ist in Geld zu leisten. Er

kann aber auch durch eine Zuwendung auf den Todes-
fall des Verstorbenen (§ 780) oder eine Schenkung un-
ter Lebenden (§ 781) gedeckt werden.

(2) Wenn der Verstorbene jemanden auf den Pflicht-
teil gesetzt hat, wird vermutet, dass er ihm einen Geld-
anspruch und nicht ein Vermächtnis zuwenden wollte.

Bedingungen und Belastungen
§ 762. Haften einer Zuwendung oder Schenkung im

Sinn der §§ 780 und 781 Bedingungen oder Belastun-
gen an, die der Verwertung des zugewendeten Vermö-
gens entgegenstehen, so hindert dies nicht deren Eig-
nung zur Pflichtteilsdeckung; ein dadurch fehlender
oder verminderter Nutzen ist aber bei der Bewertung
der Zuwendung oder Schenkung zu berücksichtigen.

Geldpflichtteil
§ 763. Soweit der Pflichtteil durch eine Zuwendung

oder Schenkung im Sinn der §§ 780 und 781 nicht
oder nicht voll gedeckt wird, kann der Pflichtteilsbe-
rechtigte den Pflichtteil selbst oder dessen Ergänzung
in Geld fordern.

4. Pflichtteilsschuldner
§ 764. (1) Der Pflichtteilsanspruch ist von der Ver-

lassenschaft und nach der Einantwortung von den Er-
ben zu erfüllen.

(2) Wenn der Pflichtteil durch eine Zuwendung oder
Schenkung im Sinn der §§ 780 und 781 nicht oder
nicht voll gedeckt wird, haben neben den Erben auch
die Vermächtnisnehmer höchstens bis zum Wert der
Verlassenschaft zu seiner Bedeckung verhältnismäßig
beizutragen, nicht jedoch der Ehegatte oder eingetra-
gene Partner mit dem gesetzlichen Vorausvermächt-
nis, der Lebensgefährte mit einem solchen gesetzli-
chen Vermächtnis und der Begünstigte aus einem Pfle-
gevermächtnis.

5. Anfall und Fälligkeit
§ 765. (1) Der Pflichtteilsberechtigte erwirbt den

Anspruch für sich und seine Nachfolger mit dem Tod
des Verstorbenen.

(2) Den Geldpflichtteil kann der Pflichtteilsberech-
tigte erst ein Jahr nach dem Tod des Verstorbenen for-
dern.

Stundung
§ 766. (1) Der letztwillig Verfügende kann die Stun-

dung des Pflichtteilsanspruchs auf höchstens fünf Jah-
re nach seinem Tod oder die Zahlung in Teilbeträgen
innerhalb dieses Zeitraums anordnen. Ebenso kann er
die Deckung des Pflichtteils durch eine Zuwendung
ganz oder zum Teil auf diesen Zeitraum erstrecken.

(2) In den Fällen des Abs. 1 kann der Pflichtteilsbe-
rechtigte den gesamten oder restlichen Geldpflichtteil
erst mit Ende dieses Zeitraums fordern, es sei denn,
dass ihn dies unter Berücksichtigung aller Umstände
unbillig hart träfe. Die Interessen und die Vermögens-
lage des Pflichtteilsschuldners sind angemessen zu be-
rücksichtigen.

(3) In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen
kann der in Abs. 1 genannte Zeitraum auf insgesamt
höchstens zehn Jahre durch das Gericht verlängert
werden.

§ 767. (1) Der Pflichtteilsanspruch ist auf Verlangen
eines Pflichtteilsschuldners auch gerichtlich zu stun-
den, soweit diesen die Erfüllung unter Berücksichti-
gung aller Umstände unbillig hart träfe. Dies kann ins-
besondere der Fall sein, wenn er mangels ausreichen-
den anderen Vermögens die Wohnung, die ihm zur Be-
friedigung seines dringenden Wohnbedürfnisses dient,
oder ein Unternehmen, das seine wirtschaftliche Le-
bensgrundlage darstellt, veräußern müsste. Ebenso ist
der Geldpflichtteilsanspruch auf Verlangen eines
Pflichtteilsschuldners zu stunden, wenn dessen sofor-
tige Entrichtung den Fortbestand eines Unternehmens
erheblich gefährdet. Die Interessen des Pflichtteilsbe-
rechtigten sind angemessen zu berücksichtigen.

(2) Das Gericht kann den Pflichtteilsanspruch auf
höchstens fünf Jahre nach dem Tod des Verstorbenen
stunden oder die Zahlung in Teilbeträgen innerhalb
dieses Zeitraums bewilligen.

(3) In besonders berücksichtigungswürdigen Fällen
kann der in Abs. 2 genannte Zeitraum auf insgesamt
höchstens zehn Jahre durch das Gericht verlängert
werden.

Sicherstellung des Pflichtteilsanspruchs und An-
passung einer Stundungsregelung

§ 768. Das Gericht kann auf Antrag die Sicherstel-
lung des Pflichtteilsanspruchs anordnen und bei einer
erheblichen Änderung der Umstände eine Stundungs-
regelung ändern oder aufheben. Der Pflichtteils-
schuldner und der Pflichtteilsberechtigte haben einan-
der über eine wesentliche Änderung der Umstände un-
verzüglich zu informieren.
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II. Ausschluss von der Pflichtteilsberechtigung

1. Enterbung

Allgemeines
§ 769. Enterbung ist die gänzliche oder teilweise

Entziehung des Pflichtteils durch letztwillige Verfü-
gung.

Enterbungsgründe
§ 770. Ein Pflichtteilsberechtigter kann enterbt wer-

den, wenn er

1. gegen den Verstorbenen eine gerichtlich strafbare
Handlung begangen hat, die nur vorsätzlich began-
gen werden kann und mit mehr als einjähriger Frei-
heitsstrafe bedroht ist,

2. gegen den Ehegatten, eingetragenen Partner, Le-
bensgefährten oder Verwandten in gerader Linie,
die Geschwister des Verstorbenen und deren Kin-
der, Ehegatten, eingetragenen Partner oder Lebens-
gefährten sowie die Stiefkinder des Verstorbenen
eine gerichtlich strafbare Handlung begangen hat,
die nur vorsätzlich begangen werden kann und mit
mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht ist,

3. absichtlich die Verwirklichung des wahren letzten
Willens des Verstorbenen vereitelt oder zu vereiteln
versucht hat (§ 540),

4. dem Verstorbenen in verwerflicher Weise schweres
seelisches Leid zugefügt hat,

5. sonst seine familienrechtlichen Pflichten gegenüber
dem Verstorbenen gröblich vernachlässigt hat, oder

6. wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz begangener
strafbarer Handlungen zu einer lebenslangen oder
zwanzigjährigen Freiheitsstrafe verurteilt worden
ist.

Enterbung aus guter Absicht
§ 771. Wenn auf Grund der Verschuldung oder des

verschwenderischen Lebensstils eines Pflichtteilsbe-
rechtigten die Gefahr besteht, dass der ihm gebühren-
de Pflichtteil ganz oder größtenteils seinen Kindern
entgehen wird, kann ihm der Pflichtteil zugunsten sei-
ner Kinder entzogen werden.

Art der Erklärung und Ursächlichkeit des Grun-
des

§ 772. (1) Die Enterbung kann ausdrücklich oder
stillschweigend durch Übergehung in der letztwilligen
Verfügung erfolgen.

(2) Der Enterbungsgrund muss für die Enterbung
durch den Verstorbenen ursächlich gewesen sein.

Widerruf der Enterbung und Verzeihung
§ 773. (1) Die Enterbung kann widerrufen werden,

und zwar ausdrücklich oder stillschweigend durch die
nachträgliche letztwillige Bedenkung des vorher Ent-

erbten oder durch den Widerruf der letztwilligen Ver-
fügung, welche die Enterbung anordnet.

(2) Konnte der Verstorbene die Enterbung auf Grund
fehlender Testierfähigkeit nicht mehr widerrufen, so
ist die Enterbung unwirksam, wenn der Verstorbene zu
erkennen gegeben hat, dass er dem Enterbten verzie-
hen hat.

Beweislast
§ 774. (1) Das Vorliegen eines Enterbungsgrundes

muss der Pflichtteilsschuldner beweisen.
(2) Bei Vorliegen eines Enterbungsgrundes wird

vermutet, dass dieser für die ausdrückliche oder still-
schweigende Enterbung ursächlich war.

Enterbung ohne Grund und Übergehung
§ 775. (1) Hat der Verstorbene den Pflichtteilsbe-

rechtigten wegen eines bestimmten Verhaltens, das
keinen Enterbungsgrund darstellt, ausdrücklich oder
stillschweigend enterbt, so wird vermutet, dass er ihn
auf den Pflichtteil setzen und nicht mit einem Erbteil
bedenken wollte.

(2) Wenn der Verstorbene Kinder und deren Nach-
kommen hatte, von deren Geburt er bei Errichtung ei-
ner letztwilligen Verfügung nicht wusste, wird vermu-
tet, dass er ihnen letztwillig etwas zukommen lassen
wollte. Hatte er daneben noch andere Kinder, so wird
vermutet, dass er das ihm nicht bekannte Kind zumin-
dest gleich bedacht hätte wie das am mindesten be-
dachte Kind. Wenn das ihm nicht bekannte Kind sein
einziges war, gilt die letztwillige Verfügung als wider-
rufen, es sei denn, dass der Verstorbene diese Verfü-
gung auch in Kenntnis von seinem Kind errichtet hät-
te.

2. Pflichtteilsminderung
§ 776. (1) Der Verfügende kann den Pflichtteil letzt-

willig auf die Hälfte mindern, wenn er und der Pflicht-
teilsberechtigte zu keiner Zeit oder zumindest über ei-
nen längeren Zeitraum vor dem Tod des Verfügenden
nicht in einem Naheverhältnis standen, wie es zwi-
schen solchen Familienangehörigen gewöhnlich be-
steht.

(2) Das Recht auf Pflichtteilsminderung steht nicht
zu, wenn der Verstorbene den Kontakt grundlos ge-
mieden oder berechtigten Anlass für den fehlenden
Kontakt gegeben hat.

(3) Die §§ 773 und 774 gelten sinngemäß für die
Pflichtteilsminderung; die Pflichtteilsminderung kann
auch stillschweigend durch Übergehung in der letzt-
willigen Verfügung angeordnet worden sein.

3. Notwendiger Unterhalt des Pflichtteilsberech-
tigten

§ 777. Selbst wenn ein Pflichtteilsberechtigter
erbunwürdig oder enterbt worden ist, steht ihm doch
stets der notwendige Unterhalt zu.
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III. Pflichtteilsermittlung

1. Ermittlung und Berechnung des Pflichtteils
§ 778. (1) Auf Antrag eines Pflichtteilsberechtigten

wird zur Ermittlung des Pflichtteils die gesamte Ver-
lassenschaft genau beschrieben und geschätzt.

(2) Die Schätzung hat auf den Todestag des Verstor-
benen abzustellen. Bis zur Erfüllung des Geldpflicht-
teils stehen dem Pflichtteilsberechtigten die gesetzli-
chen Zinsen zu.

§ 779. (1) Schulden und andere Lasten, die schon zu
Lebzeiten des Verstorbenen auf dem Vermögen haf-
teten, werden von der Verlassenschaft ebenso abge-
zogen wie alle nach dem Erbfall und vor der Einant-
wortung entstandenen und mit der Besorgung, Verwal-
tung und Abhandlung der Verlassenschaft verbunde-
nen Kosten.

(2) Der Pflichtteil wird aber ohne Rücksicht auf Ver-
mächtnisse und andere aus dem letzten Willen ent-
springende Lasten berechnet.

2. Anrechnung von Zuwendungen auf den Todes-
fall

§ 780. (1) Alles, was der Pflichtteilsberechtigte als
Erbteil, Vermächtnis oder nach dem Erbfall als Be-
günstigter einer vom Verstorbenen errichteten Privat-
stiftung oder vergleichbaren Vermögensmasse erhält,
wird auf den Geldpflichtteil angerechnet, also von die-
sem abgezogen.

(2) Zuwendungen auf den Todesfall sind auf den
Zeitpunkt des Todes des Verstorbenen zu bewerten.

3. Hinzu- und Anrechnung von Schenkungen un-
ter Lebenden

§ 781. (1) Schenkungen, die der Pflichtteilsberech-
tigte oder auch ein Dritter vom Verstorbenen zu dessen
Lebzeiten oder auf den Todesfall erhalten hat, sind
der Verlassenschaft nach Maßgabe der folgenden Be-
stimmungen hinzuzurechnen und auf einen allfälligen
Geldpflichtteil des Geschenknehmers anzurechnen.

(2) Als Schenkung in diesem Sinn gelten auch

1. die Ausstattung eines Kindes,

2. ein Vorschuss auf den Pflichtteil,

3. die Abfindung für einen Erb- oder Pflichtteilsver-
zicht,

4. die Vermögenswidmung an eine Privatstiftung,

5. die Einräumung der Stellung als Begünstigter einer
Privatstiftung, soweit ihr der Verstorbene sein Ver-
mögen gewidmet hat, sowie

6. jede andere Leistung, die nach ihrem wirtschaftli-
chen Gehalt einem unentgeltlichen Rechtsgeschäft
unter Lebenden gleichkommt.

Schenkungen an nicht pflichtteilsberechtigte Per-
sonen

§ 782. (1) Auf Verlangen eines Pflichtteilsberechtig-
ten sind Schenkungen, die der Verstorbene in den letz-
ten beiden Jahren vor seinem Tod an Personen, die
nicht dem Kreis der Pflichtteilsberechtigten angehören
(§ 757), wirklich gemacht hat, bei der Berechnung der
Verlassenschaft hinzuzurechnen.

(2) Dieses Recht steht einem Nachkommen nur bei
Schenkungen zu, die der Verstorbene zu einer Zeit ge-
macht hat, zu der er ein pflichtteilsberechtigtes Kind
gehabt hat, dem Ehegatten oder eingetragenen Partner
nur bei Schenkungen, die während seiner Ehe oder
eingetragenen Partnerschaft mit dem Verstorbenen ge-
macht worden sind.

Schenkungen an Pflichtteilsberechtigte
§ 783. (1) Auf Verlangen eines Pflichtteilsberechtig-

ten oder eines Erben sind Schenkungen an Personen,
die dem Kreis der Pflichtteilsberechtigten angehören
(§ 757), der Verlassenschaft hinzuzurechnen und auf
den Pflichtteil der beschenkten Person oder derjenigen
Person, die an deren Stelle tritt, anzurechnen. Ein Ge-
schenknehmer, der im Zeitpunkt der Schenkung all-
gemein zum Kreis der pflichtteilsberechtigten Perso-
nen gehörte (§ 757) und dem deshalb kein Pflichtteil
zukommt, weil er auf seinen Pflichtteil verzichtet hat
oder die Erbschaft ausgeschlagen hat, kann ebenfalls
die Hinzu- und Anrechnung von Schenkungen an
Pflichtteilsberechtigte verlangen.

(2) Die Hinzu- und Anrechnung kann auch ein Ver-
mächtnisnehmer verlangen, soweit er zur Pflichtteils-
erfüllung beizutragen hat oder einen verhältnismäßi-
gen Abzug erleidet.

Ausnahmen
§ 784. Schenkungen, die der Verstorbene aus Ein-

künften ohne Schmälerung des Stammvermögens, zu
gemeinnützigen Zwecken, in Entsprechung einer sitt-
lichen Pflicht oder aus Gründen des Anstandes ge-
macht hat, sind weder hinzu- noch anzurechnen, so-
fern der Verstorbene und der Geschenknehmer nichts
anderes vereinbart haben.

§ 785. Schenkungen an einen Pflichtteilsberechtig-
ten sind auf dessen Pflichtteil insoweit nicht anzurech-
nen, als der Verstorbene den Erlass dieser Anrechnung
letztwillig verfügt oder mit ihm vereinbart hat. In ei-
nem solchen Fall ist die von der Anrechnung befrei-
te Zuwendung bei der Ermittlung des Pflichtteils die-
ses von der Anrechnung befreiten Pflichtteilsberech-
tigten nicht hinzuzurechnen. Der Vertrag über den Er-
lass der Anrechnung bedarf der Schriftform; die Auf-
hebung dieses Vertrags bedarf der Formvorschriften
für einen Pflichtteilsverzicht.

Auskunftsanspruch
§ 786. Wer berechtigt ist, die Hinzurechnung be-

stimmter Schenkungen zu verlangen, hat in Bezug auf
diese einen Auskunftsanspruch gegen die Verlassen-
schaft, die Erben und den Geschenknehmer.
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Rechenmethode
§ 787. (1) Eine Schenkung, die der Verlassenschaft

nach den vorstehenden Bestimmungen hinzugerechnet
wird, ist ihr rechnerisch hinzuzuschlagen. Von der da-
durch vergrößerten Verlassenschaft sind die Pflichttei-
le zu ermitteln.

(2) Von einem auf solche Art und Weise vergrößer-
ten Pflichtteil ist die Schenkung an den pflichtteils-
berechtigten Geschenknehmer, soweit sie auf seinen
Pflichtteil anzurechnen ist, abzuziehen.

Bewertung der Schenkung
§ 788. Die geschenkte Sache ist auf den Zeitpunkt

zu bewerten, in dem die Schenkung wirklich gemacht
wurde. Dieser Wert ist sodann auf den Todeszeitpunkt
nach einem von der Statistik Austria verlautbarten
Verbraucherpreisindex anzupassen.

IV. Haftung des Geschenknehmers
§ 789. (1) Wenn bei Bestimmung der Pflichtteile

Schenkungen hinzu- oder angerechnet werden, die
Verlassenschaft aber zur Deckung der Pflichtteile
nicht ausreicht, kann der verkürzte Pflichtteilsberech-
tigte vom Geschenknehmer die Zahlung des Fehlbe-
trags verlangen. Dies gilt nicht für die Ausstattung, die
ein Kind erhalten hat, soweit es auf diese nach § 1220
einen Anspruch hatte.

(2) Mehrere Geschenknehmer haften für den Ausfall
am Pflichtteil anteilig im Verhältnis des Wertes ihrer
Geschenke.

(3) Bezahlt der Geschenknehmer den Fehlbetrag
oder den Anteil, für den er nach Abs. 2 einzustehen
hat, nicht, so haftet er nur mit der zugewendeten Sa-
che.

§ 790. (1) Besitzt der Geschenknehmer die zuge-
wendete Sache oder ihren Wert nicht mehr oder hat
sich ihr Wert vermindert, so haftet er mit seinem ge-
samten Vermögen, wenn er diesen Verlust unredlich
zugelassen hat.

(2) Auf den Anspruch auf Zahlung des Fehlbetrags
sind §§ 766 bis 768 über die Stundung des Pflichtteils
sinngemäß anzuwenden.

§ 791. (1) Ein pflichtteilsberechtigter Geschenkneh-
mer (§ 758) haftet einem anderen verkürzten Pflicht-
teilsberechtigten nur insoweit, als er infolge der
Schenkung mehr als den ihm bei Berücksichtigung
der hinzuzurechnenden Schenkungen gebührenden
Pflichtteil erhalten hat.

(2) Ist der Geschenknehmer vorverstorben, hat er
auf seinen Pflichtteil verzichtet oder die Erbschaft
ausgeschlagen, so steht ihm oder seinen Erben die
Haftungsfreistellung in Höhe seines hypothetischen
Pflichtteils, der zum Todeszeitpunkt des Verstorbenen
zu berechnen ist, zu. Die Schenkung ist selbst dann
hinzuzurechnen, wenn der Verstorbene die Anrech-
nung auf den Pflichtteil erlassen hat.

(3) Soweit der Geschenknehmer oder dessen Erbe
eine Haftungsbeschränkung bereits geltend gemacht
hat, kann eine Person, der der Pflichtteil anstelle des

Pflichtteilsberechtigten zufällt oder deren Pflichtteil
durch den Wegfall des Pflichtteilsberechtigten erhöht
wird, keine weitere solche Haftungsbeschränkung gel-
tend machen.

§ 792. Wenn der Geschenknehmer im Zeitpunkt der
Schenkung nicht zum Kreis der pflichtteilsberechtig-
ten Personen gehörte (§ 757), haftet er nicht, wenn der
Verstorbene die Schenkung mehr als zwei Jahre vor
seinem Tod wirklich gemacht hat.

Fünfzehntes Hauptstück

Erwerb einer Erbschaft

I. Voraussetzungen für den Erwerb einer Erb-
schaft

Einantwortungsprinzip
§ 797. (1) Niemand darf eine Erbschaft eigenmäch-

tig in Besitz nehmen. Der Erwerb einer Erbschaft er-
folgt in der Regel nach Durchführung des Verlassen-
schaftsverfahrens durch die Einantwortung der Verlas-
senschaft, das ist die Übergabe in den rechtlichen Be-
sitz der Erben.

(2) Wie weit das Gericht nach einem Todesfall von
Amts wegen vorzugehen hat und welche Fristen und
Sicherungsmittel bei der Abhandlung zu beachten
sind, bestimmen die Verfahrensgesetze. Sie regeln
auch, wie ein Erbe oder Gläubiger Ansprüche gegen
die Verlassenschaft geltend machen kann.

Überlassung der Verlassenschaft
§ 798. Überlässt das Gericht eine überschuldete Ver-

lassenschaft an Zahlungs statt, so bildet der Überlas-
sungsbeschluss den Titel zum Erwerb. Das Gleiche
gilt für die gerichtlich erteilte Ermächtigung, Verlas-
senschaftsvermögen zu übernehmen.

Nachweis des Rechtstitels; Erbantrittserklärung
§ 799. Wer eine Erbschaft erwerben will, muss dem

Gericht den Rechtstitel (Erbvertrag, letztwillige Ver-
fügung oder Gesetz) nachweisen und ausdrücklich er-
klären, die Erbschaft anzutreten.

Bedingte und unbedingte Erbantrittserklärung
§ 800. Die Erbantrittserklärung kann unbedingt oder

bedingt, also unter dem Vorbehalt der Errichtung eines
Inventars, abgegeben werden.

Wirkung der unbedingten Erbantrittserklärung
§ 801. Die unbedingte Erbantrittserklärung bewirkt,

dass der Erbe persönlich allen Gläubigern des Ver-
storbenen für ihre Forderungen und allen Vermächt-
nisnehmern für ihre Vermächtnisse haftet, selbst wenn
die Verlassenschaft zur Deckung dieser Lasten nicht
hinreicht.
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Wirkung der bedingten Erbantrittserklärung
§ 802. Wird die Erbschaft mit Vorbehalt des Inven-

tars angetreten, so hat das Gericht auf Kosten der
Verlassenschaft ein Inventar zu errichten. Ein solcher
Erbe haftet den Gläubigern und Vermächtnisnehmern
nur so weit, als die Verlassenschaft für ihre und auch
seine eigenen Forderungen, das Erbrecht ausgenom-
men, hinreicht.

Berechtigung zum Antritt oder zur Ausschlagung
der Erbschaft

§ 803. (1) Letztwillige Anordnungen, wonach der
Erbe die Erbschaft nur unbedingt antreten darf oder
bei Abgabe einer bedingten Erbantrittserklärung oder
bei Antragstellung auf Inventarisierung der Verlassen-
schaft verliert, sind ungültig und gelten als nicht bei-
gesetzt.

(2) Auf das Recht, eine Erbschaft bedingt oder un-
bedingt anzutreten, sie auszuschlagen oder die Errich-
tung eines Inventars zu verlangen, kann im Voraus
nicht verzichtet werden.

§ 804. Auch ein Pflichtteilsberechtigter kann die Er-
richtung des Inventars beantragen.

§ 805. Der Erbe kann die Erbschaft auch ausschla-
gen.

§ 806. Der Erbe kann weder die Ausschlagung noch
seine Erbantrittserklärung widerrufen noch seine un-
bedingte in eine bedingte Erbantrittserklärung ändern
und sich die Errichtung des Inventars vorbehalten.

§ 807. Wenn auch nur ein Miterbe eine bedingte Er-
bantrittserklärung abgibt, so ist ein Inventar zu errich-
ten, das der Verlassenschaftsabhandlung zu Grunde
zu legen ist. Nach Errichtung eines Inventars genießt
auch ein Erbe, der eine unbedingte Erbantrittserklä-
rung abgegeben hat, die damit verbundene Haftungs-
beschränkung.

§ 808. (1) Wird eine Person zum Erben eingesetzt,
der auch ohne letztwillige Verfügung das Erbrecht
ganz oder zum Teil gebührt hätte, so ist sie nicht be-
fugt, sich auf die gesetzliche Erbfolge zu berufen,
wenn dadurch vom Verstorbenen getroffene Anord-
nungen unausgeführt blieben. In einem solchen Fall
muss sie die Erbschaft entweder aus dem letzten Wil-
len antreten oder sie zur Gänze ausschlagen.

(2) Eine pflichtteilsberechtigte Person kann die Erb-
schaft nicht unter dem Vorbehalt ihres Pflichtteiles
ausschlagen.

Übertragung des Erbrechts
§ 809. Stirbt der Erbe, bevor er die angefallene Erb-

schaft angetreten oder ausgeschlagen hat, so treten sei-
ne Erben in das Recht, die Erbschaft anzunehmen oder
auszuschlagen, ein (§ 537).

II. Vorkehrungen vor Einantwortung

1. Verwaltung
§ 810. (1) Der Erbe, der bei Antretung der Erbschaft

sein Erbrecht hinreichend ausweist, hat das Recht, das
Verlassenschaftsvermögen zu benützen, zu verwalten
und die Verlassenschaft zu vertreten, solange das Ver-
lassenschaftsgericht nichts anderes anordnet. Trifft
dies auf mehrere Personen zu, so üben sie dieses Recht
gemeinsam aus, soweit sie nichts anderes vereinbaren.

(2) Verwaltungs- und Vertretungshandlungen vor
Abgabe von Erbantrittserklärungen zur gesamten Ver-
lassenschaft sowie alle Veräußerungen von Gegen-
ständen aus dem Verlassenschaftsvermögen bedürfen
der Genehmigung des Verlassenschaftsgerichts, wenn
sie nicht zum ordentlichen Wirtschaftsbetrieb gehö-
ren. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die
Handlung für die Verlassenschaft offenbar nachteilig
wäre.

(3) Ist nach der Aktenlage die Errichtung eines In-
ventars zu erwarten, so dürfen Vermögensgegenstän-
de, deren Veräußerung nicht zum ordentlichen Wirt-
schaftsbetrieb gehört, erst veräußert werden, nachdem
sie in ein Inventar (Teilinventar) aufgenommen wor-
den sind.

2. Sicherstellung oder Befriedigung der Gläubiger
§ 811. Die Gläubiger können die Befriedigung oder

Sicherstellung ihrer Forderungen gegen die Verlassen-
schaft bereits vor Abgabe einer Erbantrittserklärung
verlangen und zur Vertretung der Verlassenschaft die
Bestellung eines Kurators beantragen.

3. Absonderung der Verlassenschaft vom Vermö-
gen des Erben

§ 812. (1) Wenn die Forderung eines Gläubigers der
Verlassenschaft durch Vermengung der Verlassen-
schaft mit dem Vermögen des Erben gefährdet wäre,
kann der Gläubiger vor der Einantwortung beantragen,
dass ein seiner Forderung entsprechender Teil der Ver-
lassenschaft vom Vermögen des Erben abgesondert,
vom Gericht verwahrt oder von einem Kurator ver-
waltet wird, bis sein Anspruch berichtigt ist.

(2) In einem solchen Fall haftet der Erbe den Separa-
tionsgläubigern auch nach Abgabe einer unbedingten
Erbantrittserklärung nur mit der abgesonderten Ver-
lassenschaft, den übrigen Gläubigern aber wie ein be-
dingt erbantrittserklärter Erbe.

(3) Die Absonderung kann durch eine angemessene
Sicherheitsleistung des Erben, die auch der Verlas-
senschaft entnommen werden kann, abgewendet oder
aufgehoben werden. Die Absonderung ist weiters von
Amts wegen oder auf Antrag aufzuheben, wenn sie zu
Unrecht bewilligt wurde, ihre Voraussetzungen weg-
gefallen sind oder die Separationsgläubiger ihre An-
sprüche nicht ohne Verzug gehörig betreiben.
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4. Aufforderung der Verlassenschaftsgläubiger
§ 813. Der Erbe oder Verlassenschaftskurator kann

zur Feststellung des Schuldenstandes beantragen, dass
mit Edikt alle Gläubiger aufgefordert werden, ihre
Forderungen binnen einer zu bestimmenden angemes-
senen Frist anzumelden. Dieses Edikt hat den Hinweis
zu enthalten, dass bis zum Ablauf der Frist mit der Be-
friedigung der Gläubiger innegehalten werden kann.

Wirkung der Aufforderung oder ihrer Unterlas-
sung

§ 814. Die gerichtliche Aufforderung bewirkt, dass
den Gläubigern, die ihre Forderung nicht fristgerecht
angemeldet haben, gegen die Verlassenschaft kein
weiterer Anspruch zusteht, wenn sie durch Befriedi-
gung der angemeldeten Forderungen erschöpft ist. Das
gilt nicht, soweit die Forderung pfandrechtlich gesi-
chert ist.

§ 815. Wenn der Erbe die Aufforderung unterlässt
oder nur einige Gläubiger befriedigt, ohne auf die
Rechte der anderen Rücksicht zu nehmen, und deshalb
einige Gläubiger wegen Überschuldung der Verlas-
senschaft unbefriedigt bleiben, haftet der Erbe diesen
Gläubigern, ungeachtet einer bedingten Erbantrittser-
klärung, mit seinem ganzen Vermögen für denjenigen
Betrag, den sie bei gehöriger Aufforderung oder Be-
friedigung erhalten hätten.

5. Nachweis über die Erfüllung des letzten Willens

Testamentsvollstrecker
§ 816. Der Verstorbene kann letztwillig einen Voll-

strecker seines letzten Willens ernennen. Übernimmt
der Testamentsvollstrecker diese Aufgabe, so hat er
entweder als Machthaber die Anordnungen des Ver-
storbenen selbst zu vollziehen oder deren Einhaltung
zu überwachen und den säumigen Erben zur Vollzie-
hung derselben zu veranlassen.

Nachweis der Testamentserfüllung
§ 817. Ist kein Testamentsvollstrecker ernannt oder

nimmt dieser seine Ernennung nicht an, so hat der Er-
be dem Gericht nachzuweisen, dass er den Willen des
Verstorbenen möglichst erfüllt oder Sicherheit geleis-
tet hat.

III. Einantwortung und ihre Folgen

Einantwortung
§ 819. Sobald die Erbantrittserklärungen abgegeben

wurden, die Erben und ihre Quoten feststehen und die
übrigen Voraussetzungen erfüllt sind, wird den Erben
die Erbschaft eingeantwortet und die Abhandlung be-
endet. Die Erben haben ihr durch die Einantwortung
begründetes Eigentum an unbeweglichen Sachen in
die öffentlichen Bücher eintragen zu lassen (§ 436).

Haftung mehrerer Erben
§ 820. Mehrere Erben, die eine Erbschaft unbedingt

angetreten haben, haften Erbschaftsgläubigern und
Vermächtnisnehmern zur ungeteilten Hand. Im Ver-
hältnis zueinander haften sie nach dem Verhältnis ih-
rer Erbteile.

§ 821. Wenn ein Inventar errichtet wurde und die
Schuld teilbar ist, haftet jeder Miterbe persönlich nur
für denjenigen Teil einer Forderung, der seiner Erb-
quote entspricht. Ist die Schuld unteilbar, so haften die
Erben trotz Inventarisierung zur ungeteilten Hand, ins-
gesamt jedoch höchstens bis zum Wert der eingeant-
worteten Verlassenschaft.

Erbschafts- und Aneignungsklage
§ 823. (1) Auch nach Einantwortung kann der Er-

werber der Verlassenschaft von jeder Person, die ein
besseres oder gleichwertiges Erbrecht behauptet, auf
Herausgabe der Erbschaft oder des seiner Berechti-
gung entsprechenden Teils der Erbschaft belangt wer-
den. Das Eigentum an einzelnen Erbschaftstücken
wird aber nicht mit der Erbschafts-, sondern mit der
Eigentumsklage geltend gemacht.

(2) Der Bund kann in sinngemäßer Anwendung des
Abs. 1 gegen den eingeantworteten Erben das Recht,
sich die Verlassenschaft anzueignen, geltend machen.

Wirkung der Erbschafts- und Aneignungsklage
§ 824. Wenn der Beklagte ganz oder zum Teil zur

Herausgabe der Verlassenschaft verurteilt wird, sind
die Ansprüche auf die Zurückstellung der von ihm ge-
zogenen Früchte oder auf die Vergütung der von ihm
getätigten Aufwendungen und Kosten nach denjeni-
gen Grundsätzen zu beurteilen, die für den redlichen
oder unredlichen Besitzer im Hauptstück vom Besitz
festgesetzt sind. Ein dritter redlicher Erwerber ist für
die in der Zwischenzeit erworbenen Erbstücke nie-
mandem verantwortlich.

Sechzehntes Hauptstück.

Von der Gemeinschaft des Eigenthumes und ande-
rer dinglichen Rechte.

Ursprung einer Gemeinschaft.
§ 825. So oft das Eigenthum der nähmlichen Sache,

oder ein und dasselbe Recht mehreren Personen un-
getheilt zukommt; besteht eine Gemeinschaft. Sie
gründet sich auf eine zufällige Ereignung; auf ein Ge-
setz; auf eine letzte Willenserklärung; oder auf einen
Vertrag.

§ 826. Nach Verschiedenheit der Quellen, aus denen
eine Gemeinschaft entspringt, erhalten auch die Rech-
te und Pflichten der Theilhaber ihre nähere Bestim-
mung. Für eine bloße Miteigentumsgemeinschaft gel-
ten die Bestimmungen des siebenundzwanzigsten
Hauptstücks nur dann, wenn die Miteigentümer aus-
drücklich vereinbaren, als Gesellschafter einer Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts zusammenwirken zu wol-
len.
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§ 827. Wer einen Antheil an einer gemeinschaftli-
chen Sache anspricht, der muß sein Recht, wenn es
von den übrigen Theilnehmern widersprochen wird,
beweisen.

Gemeinschaftliche Rechte der Theilhaber.
§ 828. (1) So lange alle Theilhaber einverstanden

sind, stellen sie nur Eine Person vor, und haben das
Recht, mit der gemeinschaftlichen Sache nach Belie-
ben zu schalten. Sobald sie uneinig sind, kann kein
Theilhaber in der gemeinschaftlichen Sache eine Ver-
änderung vernehmen, wodurch über den Antheil des
Andern verfügt würde.

(2) Eine gerichtliche oder vertraglich vereinbarte
Benützungsregelung zwischen den Teilhabern einer
unbeweglichen Sache wirkt auch für deren Rechts-
nachfolger, wenn sie im Grundbuch angemerkt ist.

Rechte des Theilhabers auf seinen Antheil.
§ 829. Jeder Theilhaber ist vollständiger Eigenthü-

mer seines Antheiles. In so fern er die Rechte seiner
Mitgenossen nicht verletzt, kann er denselben, oder
die Nutzungen davon willkührlich und unabhängig
verpfänden, vermachen, oder sonst veräußern (§. 361).

§ 830. Jeder Theilhaber ist befugt, auf Ablegung der
Rechnung und auf Vertheilung des Ertrages zu drin-
gen. Er kann in der Regel auch die Aufhebung der
Gemeinschaft verlangen; doch nicht zur Unzeit, oder
zum Nachtheile der Uebrigen. Er muß sich daher ei-
nen, den Umständen angemessenen, nicht wohl ver-
meidlichen Aufschub gefallen lassen.

§ 831. Hat sich ein Theilhaber zur Fortsetzung der
Gemeinschaft verbunden, so kann er zwar vor Verlauf
der Zeit nicht austreten; allein diese Verbindlichkeit
wird, wie andere Verbindlichkeiten, aufgehoben, und
erstreckt sich nicht auf die Erben, wenn diese nicht
selbst dazu eingewilliget haben.

§ 832. Auch die Anordnung eines Dritten, wodurch
eine Sache zur Gemeinschaft bestimmt wird, muß
zwar von den ersten Theilhabern, nicht auch von ihren
Erben befolgt werden. Eine Verbindlichkeit zu einer
immerwährenden Gemeinschaft kann nicht bestehen.

Rechte der Theilhaber in der gemeinschaftlichen
Sache:

a) In Rücksicht des Hauptstammes;
§ 833. Der Besitz und die Verwaltung der gemein-

schaftlichen Sache kommt allen Theilhabern insge-
sammt zu. In Angelegenheiten, welche nur die ordent-
liche Verwaltung und Benützung des Hauptstammes
betreffen, entscheidet die Mehrheit der Stimmen, wel-
che nicht nach den Personen, sondern nach Verhältniß
der Antheile der Theilnehmer gezählet werden.

§ 834. Bey wichtigen Veränderungen aber, welche
zur Erhaltung oder bessern Benützung des Hauptstam-
mes vorgeschlagen werden, können die Ueberstimm-
ten Sicherstellung für künftigen Schaden; oder, wenn

diese verweigert wird, den Austritt aus der Gemein-
schaft verlangen.

§ 835. Wollen sie nicht austreten; oder geschähe der
Austritt zur Unzeit; so soll das Los, ein Schiedsmann,
oder, wofern sie sich darüber nicht einhellig verei-
nigen, der Richter entscheiden, ob die Veränderung
unbedingt oder gegen Sicherstellung Statt finden soll
oder nicht. Diese Arten der Entscheidung treten auch
bey gleichen Stimmen der Mitglieder ein.

§ 836. Ist ein Verwalter der gemeinschaftlichen Sa-
chen zu bestellen; so entscheidet über dessen Auswahl
die Mehrheit der Stimmen, und in deren Abgang der
Richter.

§ 837. Der Verwalter des gemeinschaftlichen Gutes
wird als ein Machthaber angesehen. Er ist einerseits
verbunden, ordentliche Rechnung abzulegen; anderer-
seits aber befugt, alle nützlich gemachte Auslagen in
Abrechnung zu bringen. Dieses gilt auch in dem Falle,
daß ein Theilgenosse ein gemeinschaftliches Gut ohne
Auftrag der übrigen Theilnehmer verwaltet.

§ 838. Wird die Verwaltung Mehrern überlassen; so
entscheidet auch unter ihnen die Mehrheit der Stim-
men.

§ 838a. Streitigkeiten zwischen den Teilhabern über
die mit der Verwaltung und Benützung der gemein-
schaftlichen Sache unmittelbar zusammenhängenden
Rechte und Pflichten sind im Verfahren außer Streitsa-
chen zu entscheiden.

b) der Nutzungen und Lasten;
§ 839. Die gemeinschaftlichen Nutzungen und Las-

ten werden nach Verhältniß der Antheile ausgemessen.
Im Zweifel wird jeder Antheil gleich groß angesehen;
wer das Gegentheil behauptet, muß es beweisen.

§ 840. Ordentlicher Weise sind die erzielten Nutzun-
gen in Natur zu theilen. Ist aber diese Vertheilungsart
nicht thunlich; so ist jeder berechtigt, auf die öffentli-
che Feilbiethung zu dringen. Der gelöste Werth wird
den Theilhabern verhältnißmäßig entrichtet.

c) der Theilung.
§ 841. Bey der nach aufgehobener Gemeinschaft

vorzunehmenden Theilung der gemeinschaftlichen
Sache gilt keine Mehrheit der Stimmen. Die Theilung
muß zur Zufriedenheit eines jeden Sachgenossen vor-
genommen werden. Können sie nicht einig werden;
so entscheidet das Los, oder ein Schiedsmann, oder,
wenn sie sich über die Bestimmung der einen oder an-
dern dieser Entscheidungsarten nicht einhellig vereini-
gen, der Richter.

§ 842. Ein Schiedsmann oder der Richter entschei-
det auch, ob bey der Theilung liegender Gründe oder
Gebäude ein Theilgenosse, zur Benützung seines An-
theiles, einer Servitut bedürfe, und unter welcher Be-
dingung sie ihm zu verwilligen sey.

§ 843. Kann eine gemeinschaftliche Sache entweder
gar nicht, oder nicht ohne beträchtliche Verminderung
des Werthes getheilt werden; so ist sie, und zwar wenn
auch nur Ein Theilgenosse es verlangt, vermittelst ge-
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richtlicher Feilbiethung zu verkaufen, und der Kauf-
schilling unter die Theilhaber zu vertheilen.

§ 844. Servituten, Grenzzeichen und die zum ge-
meinschaftlichen Gebrauche nötigen Urkunden sind
keiner Teilung fähig. Die Urkunden werden, wenn
sonst nichts im Wege steht, bei dem ältesten Teilhaber
niedergelegt. Die übrigen erhalten auf ihre Kosten be-
glaubigte Abschriften. Die Grunddienstbarkeiten be-
stehen mangels Vereinbarung zugunsten aller Teile
fort; jedoch darf die Dienstbarkeit dadurch nicht er-
weitert oder für das dienstbare Gut beschwerlicher
werden. Kommt die Ausübung der Dienstbarkeit nur
einzelnen Teilen zugute, so erlischt das Recht hin-
sichtlich der übrigen Teile.

§ 845. Bei Teilungen der Grundstücke sind die ge-
genseitigen Grenzen durch entsprechende Grenzzei-
chen auf eine deutliche und unwandelbare Art zu be-
zeichnen.

§ 846. Ueber die gemachte Theilung sind Urkunden
zu errichten. Ein Theilhaber einer unbeweglichen Sa-
che erhält auch erst dadurch ein dingliches Recht auf
seinen Antheil, daß die darüber errichtete Urkunde
den öffentlichen Büchern einverleibt wird. (§. 436)

§ 847. Die bloße Teilung was immer für eines ge-
meinschaftlichen Gutes kann einem Dritten nicht zum
Nachteile gereichen; alle ihm zustehenden Pfand-,
Servituts- und anderen dinglichen Rechte werden nach
wie vor der Teilung ausgeübt. Trifft jedoch die Aus-
übung einer Grunddienstbarkeit nur ein Teilstück, so
erlischt das Recht hinsichtlich der übrigen Teile.

§ 848. Auch persönliche Rechte, die einem Dritten
gegen eine Gemeinschaft zustehen, haben ungeachtet
des erfolgten Austrittes ihre vorige Kraft. Ebenso kann
derjenige, welcher an eine Gemeinschaft schuldig ist,
die Zahlung nicht an einzelne Teilnehmer entrichten.
Solche Schulden müssen an die ganze Gemeinschaft
oder an jenen, der sie ordentlich vorstellt, abgetragen
werden.

§ 848a. Gewährt eine Dienstbarkeit oder eine andere
dingliche Last einen Anspruch auf Nutzungen, so
kann bei Teilung des herrschenden Grundstückes jeder
Berechtigte und bei Teilung des belasteten Grundstü-
ckes jeder Belastete eine gerichtliche Regelung der
Ausübung begehren. Die Ausübung ist mit Rücksicht
auf die Natur und Zweckbestimmung des Rechtes so-
wie auf das Größenverhältnis und die wirtschaftliche
Besonderheit der einzelnen Liegenschaftsteile ohne
Erschwerung der Last so zu regeln, wie es allen Inter-
essen billigerweise entspricht.

§ 849. Was bisher von der Gemeinschaft überhaupt
bestimmt worden ist, läßt sich auch auf die einer Fa-
milie, als einer Gemeinschaft, zustehenden Rechte
und Sachen, z. B. Stiftungen, Fideicommisse u. dgl.
anwenden.

Erneuerung und Berichtigung der Grenzen
§ 850. Wenn die Grenzzeichen zwischen zwei

Grundstücken durch was immer für Umstände so ver-
letzt worden sind, daß sie ganz unkenntlich werden
könnten, oder wenn die Grenzen wirklich unkennbar

oder streitig sind, so hat jeder der Nachbarn das Recht,
die gerichtliche Erneuerung oder Berichtigung der
Grenze zu verlangen. Zu diesem Behufe sind die
Nachbarn zu einer Verhandlung im Verfahren außer
Streitsachen mit dem Bedeuten zu laden, daß trotz
Ausbleibens des Geladenen die Grenze festgesetzt und
vermarkt werden wird.

§ 851. (1) Sind die Grenzen wirklich unkennbar ge-
worden oder streitig, so werden sie nach dem letzten
ruhigen Besitzstande festgesetzt. Läßt sich dieser nicht
feststellen, so hat das Gericht die streitige Fläche nach
billigem Ermessen zu verteilen.

(2) Jeder Partei bleibt es vorbehalten, ihr besseres
Recht im Prozeßweg geltend zu machen.

§ 852. Die wichtigsten Behelfe bey einer Gränzbe-
richtigung sind: die Ausmessung und Beschreibung,
oder auch die Abzeichnung des streitigen Grundes;
dann, die sich darauf beziehenden öffentlichen Bücher
und andere Urkunden; endlich, die Aussagen sach-
kündiger Zeugen, und das von Sachverständigen nach
vorgenommenem Augenscheine gegebene Gutachten.

§ 853. (1) Die Kosten des Verfahrens sind von den
Nachbarn nach Maß ihrer Grenzlinien zu bestreiten.
Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tra-
gen, wenn sich aus der Verhandlung ergibt, daß die
Grenzerneuerung oder Grenzberichtigung nicht not-
wendig war, weil die Grenze nicht bestritten oder hin-
länglich kenntlich gewesen ist, oder weil die anderen
Beteiligten zur außergerichtlichen Vermarkung bereit
waren.

(2) Wenn das Verfahren durch Störung des ruhigen
Besitzes veranlaßt wurde, kann das Gericht die Kosten
ganz oder teilweise der Partei auferlegen, die den
Streit veranlaßt hat.

§ 853a. Für Grenzen von Grundstücken, die im
Grenzkataster enthalten sind, finden die Bestimmun-
gen der §§ 850 bis 853 keine Anwendung.

Vermuthete Gemeinschaft.
§ 854. Erdfurchen, Zäune, Hecken, Planken, Mau-

ern, Privat-Bäche, Canäle, Plätze und andere derglei-
chen Scheidewände, die sich zwischen benachbarten
Grundstücken befinden, werden für ein gemeinschaft-
liches Eigenthum angesehen, wenn nicht Wapen
(Anm.: richtig: Wappen), Auf- oder Inschriften, oder
andere Kennzeichen und Behelfe das Gegentheil be-
weisen.

§ 855. Jeder Mitgenosse kann eine gemeinschaftli-
che Mauer auf seiner Seite bis zur Hälfte in der Di-
cke benützen, auch Blindthüren und Wandschränke
dort anbringen, wo auf der entgegengesetzten Seite
noch keine angebracht sind. Doch darf das Gebäude
durch einen Schorstein, Feuerherd oder andere Anla-
gen nicht in Gefahr gesetzt, und der Nachbar auf keine
Art in dem Gebrauche seines Antheiles gehindert wer-
den.

§ 856. Alle Miteigenthümer tragen zur Erhaltung
solcher gemeinschaftlichen Scheidewände verhältniß-
mäßig bey. Wo sie doppelt vorhanden sind; oder das
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Eigenthum getheilt ist, bestreitet jeder die Unterhal-
tungskosten für das, was ihm allein gehört.

§ 857. Ist die Stellung einer Scheidewand von der
Art, daß die Ziegel, Latten oder Steine nur auf einer
Seite vorlaufen oder abhängen; oder sind die Pfeiler,
Säulen, Ständer, Bachställe auf Einer Seite eingegra-
ben; so ist im Zweifel auf dieser Seite das ungetheilte
Eigenthum der Scheidewand, wenn nicht aus einer
beyderseitigen Belastung, Einfügung, aus anderen
Kennzeichen oder sonstigen Beweisen das Gegentheil
erhellet. Auch derjenige wird für den ausschließenden
Besitzer einer Mauer gehalten, welcher eine in der
Richtung gleich fortlaufende Mauer von gleicher Hö-
he und Dicke unstreitig besitzt.

§ 858. In der Regel ist der ausschließende Besitzer
nicht schuldig, seine verfallene Mauer oder Planke
neu aufzuführen; nur dann muß er sie in gutem Stande
erhalten, wenn durch die Oeffnung für den Gränz-
nachbar Schaden zu befürchten stünde. Es ist aber je-
der Eigenthümer verbunden, auf der rechten Seite sei-
nes Haupteinganges für die nöthige Einschließung sei-
nes Raumes, und für die Abtheilung von dem fremden
Raume zu sorgen.

Zweyter Theil.

Zweyte Abtheilung.

Von den persönlichen Sachenrechten.

Siebzehntes Hauptstück.

Von Verträgen und Rechtsgeschäften überhaupt.

Grund der persönlichen Sachenrechte.
§ 859. Die persönlichen Sachenrechte, vermöge

welcher eine Person einer andern zu einer Leistung
verbunden ist, gründen sich unmittelbar auf ein Ge-
setz; oder auf ein Rechtsgeschäft; oder auf eine erlitte-
ne Beschädigung.

Auslobung
§ 860. Die nicht an bestimmte Personen gerichtete

Zusage einer Belohnung für eine Leistung oder einen
Erfolg (Auslobung) wird durch die öffentliche Be-
kanntmachung verbindlich. Eine Auslobung, die eine
Preisbewerbung zum Gegenstande hat, ist nur gültig,
wenn in der Bekanntmachung eine Frist für die Be-
werbung bestimmt ist.

§ 860a. Bis zur Vollendung der Leistung kann die
Auslobung in derselben Form, in welcher sie bekannt
gemacht war, oder einer gleich wirksamen Form, oder
durch besondere Mitteilung widerrufen werden, wenn
anders darauf in der Bekanntmachung nicht ausdrück-
lich oder durch Bestimmung einer Frist verzichtet ist.
Der Widerruf ist aber unwirksam gegenüber demjeni-
gen, der die Leistung im Hinblick auf die Auslobung
vollbracht hat, wenn er dartut, daß der Widerruf ihm
zu dieser Zeit ohne sein Verschulden nicht bekannt ge-
worden war.

§ 860b. Ist die Leistung von mehreren Personen
vollbracht worden, so gebührt, falls nicht aus der Aus-
lobung ein anderer Wille hervorgeht, die Belohnung
demjenigen, der die Leistung zuerst vollbracht hat,
und bei gleichzeitiger Vollendung allen zu gleichen
Theilen.

Abschließung des Vertrages.
§ 861. Wer sich erkläret, daß er jemanden sein Recht

übertragen, das heißt, daß er ihm etwas gestatten, et-
was geben, daß er für ihn etwas thun, oder seinetwe-
gen etwas unterlassen wolle, macht ein Versprechen;
nimmt aber der Andere das Versprechen gültig an, so
kommt durch den übereinstimmenden Willen beyder
Theile ein Vertrag zu Stande. So lange die Unterhand-
lungen dauern, und das Versprechen noch nicht ge-
macht, oder weder zum voraus, noch nachher ange-
nommen ist, entsteht kein Vertrag.

§ 862. Das Versprechen (Antrag) muß innerhalb der
vom Antragsteller bestimmten Frist angenommen
werden. In Ermanglung einer solchen muß der einem
Anwesenden oder mittels Fernsprechers von Person
zu Person gemachte Antrag sogleich, der sonst einem
Abwesenden gemachte Antrag längstens bis zu dem
Zeitpunkte angenommen werden, in welchem der An-
tragsteller unter der Voraussetzung, daß sein Antrag
rechtzeitig angekommen sei, bei rechtzeitiger und ord-
nungsmäßiger Absendung der Antwort deren Eintref-
fen erwarten darf; widrigenfalls ist der Antrag erlo-
schen. Vor Ablauf der Annahmefrist kann der Antrag
nicht zurückgenommen werden. Er erlischt auch nicht,
wenn ein Teil während der Annahmefrist stirbt oder
handlungsunfähig wird, sofern nicht ein anderer Wille
des Antragstellers aus den Umständen hervorgeht.

§ 862a. Als rechtzeitig gilt die Annahme, wenn die
Erklärung innerhalb der Annahmefrist dem Antrag-
steller zugekommen ist. Trotz ihrer Verspätung kommt
jedoch der Vertrag zustande, wenn der Antragsteller
erkennen mußte, daß die Annahmeerklärung rechtzei-
tig abgesendet wurde, und gleichwohl seinen Rücktritt
dem andern nicht unverzüglich anzeigt.

§ 863. (1) Man kann seinen Willen nicht nur aus-
drücklich durch Worte und allgemein angenommene
Zeichen; sondern auch stillschweigend durch solche
Handlungen erklären, welche mit Überlegung aller
Umstände keinen vernünftigen Grund, daran zu zwei-
feln, übrig lassen.

(2) In bezug auf die Bedeutung und Wirkung von
Handlungen und Unterlassungen ist auf die im redli-
chen Verkehr geltenden Gewohnheiten und Gebräuche
Rücksicht zu nehmen.

§ 864. (1) Ist eine ausdrückliche Erklärung der An-
nahme nach der Natur des Geschäftes oder der Ver-
kehrssitte nicht zu erwarten, so kommt der Vertrag zu-
stande, wenn dem Antrag innerhalb der hierfür be-
stimmten oder den Umständen angemessenen Frist
tatsächlich entsprochen worden ist.

(2) Das Behalten, Verwenden oder Verbrauchen ei-
ner Sache, die dem Empfänger ohne seine Veranlas-
sung übersandt worden ist, gilt nicht als Annahme ei-
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nes Antrags. Der Empfänger ist nicht verpflichtet, die
Sache zu verwahren oder zurückzuleiten, er darf sich
ihrer auch entledigen. Muß ihm jedoch nach den Um-
ständen auffallen, daß die Sache irrtümlich an ihn ge-
langt ist, so hat er in angemessener Frist dies dem Ab-
sender mitzuteilen oder die Sache an den Absender zu-
rückzuleiten.

§ 864a. Bestimmungen ungewöhnlichen Inhaltes in
Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Vertrags-
formblättern, die ein Vertragsteil verwendet hat, wer-
den nicht Vertragsbestandteil, wenn sie dem anderen
Teil nachteilig sind und er mit ihnen auch nach den
Umständen, vor allem nach dem äußeren Erschei-
nungsbild der Urkunde, nicht zu rechnen brauchte; es
sei denn, der eine Vertragsteil hat den anderen beson-
ders darauf hingewiesen.

Erfordernisse eines gültigen Vertrages:

1) Fähigkeiten der Personen.
§ 865. (1) Geschäftsfähigkeit ist die Fähigkeit einer

Person, sich durch eigenes Handeln rechtsgeschäftlich
zu berechtigen und zu verpflichten. Sie setzt voraus,
dass die Person entscheidungsfähig ist und wird bei
Volljährigen vermutet; bei Minderjährigen sind die
§§ 170 und 171, bei Volljährigen ist der § 242 Abs. 2
zu beachten.

(2) Ein bloß zu ihrem Vorteil gemachtes Verspre-
chen kann jede Person annehmen.

(3) Rechtsgeschäftliches Handeln von nicht ge-
schäftsfähigen Volljährigen ist zur Gänze unwirksam,
es sei denn, sie haben für das betreffende Rechts-
geschäft einen vertretungsbefugten Vorsorgebevoll-
mächtigten oder Erwachsenenvertreter. In diesem Fall
ist das rechtsgeschäftliche Handeln mit Genehmigung
des Vertreters und gegebenenfalls auch des Gerichts
wirksam. Abs. 2 und § 242 Abs. 3 bleiben unberührt.

(4) Rechtsgeschäftliches Handeln von Minderjäh-
rigen unter sieben Jahren ist zur Gänze unwirksam.
Bei anderen Minderjährigen ist das rechtsgeschäftli-
che Handeln mit Genehmigung ihres Vertreters und
gegebenenfalls auch des Gerichts wirksam. Abs. 2 so-
wie die §§ 170 und 171 bleiben unberührt.

(5) Bis die nach Abs. 3 und 4 erforderlichen Geneh-
migungen erteilt werden, ist der andere Teil an seine
Vertragserklärung gebunden, er kann aber für die Er-
teilung der Genehmigung durch den Vertreter eine an-
gemessene Frist setzen.

§ 867. Was zur Gültigkeit eines Vertrages mit einer
unter der besondern Vorsorge der öffentlichen Verwal-
tung stehenden Gemeinde, (§. 27) oder ihren einzel-
nen Gliedern und Stellvertretern erfordert werde, ist
aus der Verfassung derselben und den politischen Ge-
setzen zu entnehmen (§ 290).

2) Wahre Einwilligung.
§ 869. Die Einwilligung in einen Vertrag muß frey,

ernstlich, bestimmt und verständlich erkläret werden.
Ist die Erklärung unverständlich; ganz unbestimmt;

oder erfolgt die Annahme unter andern Bestimmun-
gen, als unter welchen das Versprechen geschehen ist;
so entsteht kein Vertrag. Wer sich, um einen Andern
zu bevortheilen, undeutlicher Ausdrücke bedient, oder
eine Scheinhandlung unternimmt, leistet Genugthu-
ung.

§ 870. Wer von dem anderen Teile durch List oder
durch ungerechte und gegründete Furcht (§ 55) zu ei-
nem Vertrage veranlaßt worden, ist ihn zu halten nicht
verbunden.

§ 871. (1) War ein Teil über den Inhalt der von ihm
abgegebenen oder dem anderen zugegangenen Erklä-
rung in einem Irrtum befangen, der die Hauptsache
oder eine wesentliche Beschaffenheit derselben be-
trifft, worauf die Absicht vorzüglich gerichtet und er-
klärt wurde, so entsteht für ihn keine Verbindlichkeit,
falls der Irrtum durch den anderen veranlaßt war, oder
diesem aus den Umständen offenbar auffallen mußte
oder noch rechtzeitig aufgeklärt wurde.

(2) Ein Irrtum eines Teiles über einen Umstand, über
den ihn der andere nach geltenden Rechtsvorschriften
aufzuklären gehabt hätte, gilt immer als Irrtum über
den Inhalt des Vertrages und nicht bloß als solcher
über den Bewegungsgrund oder den Endzweck
(§ 901).

§ 872. Betrifft aber der Irrthum weder die Hauptsa-
che, noch eine wesentliche Beschaffenheit derselben,
sondern einen Nebenumstand; so bleibt der Vertrag, in
so fern beyde Theile in den Hauptgegenstand gewilli-
get, und den Nebenumstand nicht als vorzügliche Ab-
sicht erkläret haben, noch immer gültig: allein dem Ir-
regeführten ist von dem Urheber des Irrthumes die an-
gemessene Vergütung zu leisten.

§ 873. Eben diese Grundsätze sind auch auf den
Irrthum in der Person desjenigen, welchem ein Ver-
sprechen gemacht worden ist, anzuwenden; in so fern
ohne den Irrthum der Vertrag entweder gar nicht, oder
doch nicht auf solche Art errichtet worden wäre. Als
Irrtum in der Person gilt jedenfalls der Irrtum über das
Vorhandensein einer erforderlichen verwaltungsrecht-
lichen Befugnis zur Erbringung der Leistung.

§ 874. In jedem Falle muß derjenige, welcher einen
Vertrag durch List oder ungerechte Furcht bewirket
hat, für die nachtheiligen Folgen Genugthuung leisten.

§ 875. Ist einer der Vertragschließenden von einem
Dritten durch List oder durch ungerechte und gegrün-
dete Furcht zu einem Vertrage bewogen; oder zu einer
irrtümlichen Erklärung veranlaßt worden; so ist der
Vertrag gültig. Nur in dem Falle, daß der andere Teil
an der Handlung des Dritten teilnahm oder von der-
selben offenbar wissen mußte, kommen die §§ 870 bis
874 zur Anwendung.

§ 876. Die vorstehenden Bestimmungen (§§ 869 bis
875) finden entsprechende Anwendung auf sonstige
Willenserklärungen, welche einer anderen Person ge-
genüber abzugeben sind.

§ 877. Wer die Aufhebung eines Vertrages aus Man-
gel der Einwilligung verlangt, muß dagegen auch alles
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zurückstellen, was er aus einem solchen Vertrage zu
seinem Vortheile erhalten hat.

3. Möglichkeit und Erlaubtheit
§ 878. Was geradezu unmöglich ist, kann nicht Ge-

genstand eines gültigen Vertrages werden. Ist Mögli-
ches und Unmögliches zugleich bedungen, so bleibt
der Vertrag in ersterem Teile gültig, wenn anders aus
dem Vertrage nicht hervorgeht, daß kein Punkt von
dem anderen abgesondert werden könne. Wer bei Ab-
schließung des Vertrages die Unmöglichkeit kannte
oder kennen mußte, hat dem anderen Teile, falls von
diesem nicht dasselbe gilt, den Schaden zu ersetzen,
den er durch das Vertrauen auf die Gültigkeit des Ver-
trages erlitten hat.

§ 879. (1) Ein Vertrag, der gegen ein gesetzliches
Verbot oder gegen die guten Sitten verstößt, ist nich-
tig.

(2) Insbesondere sind folgende Verträge nichtig:

1. wenn etwas für die Unterhandlung eines Ehever-
trages bedungen wird;

1a. wenn etwas für die Vermittlung einer medizinisch
unterstützten Fortpflanzung bedungen wird;

2. wenn ein Rechtsfreund eine ihm anvertraute Streit-
sache ganz

oder teilweise an sich löst oder sich einen bestimmten
Teil des Betrages versprechen läßt, der der Partei zu-
erkannt wird;

3. wenn eine Erbschaft oder ein Vermächtnis, die
man von einer dritten Person erhofft, noch bei Leb-
zeiten derselben veräußert wird;

4. wenn jemand den Leichtsinn, die Zwangslage,
Verstandesschwäche, Unerfahrenheit oder Ge-
mütsaufregung eines anderen dadurch ausbeutet,
daß er sich oder einem Dritten für eine Leistung ei-
ne Gegenleistung versprechen oder gewähren läßt,
deren Vermögenswert zu dem Werte der Leistung
in auffallendem Mißverhältnisse steht.

(3) Eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder
Vertragsformblättern enthaltene Vertragsbestimmung,
die nicht eine der beiderseitigen Hauptleistungen fest-
legt, ist jedenfalls nichtig, wenn sie unter Berücksich-
tigung aller Umstände des Falles einen Teil gröblich
benachteiligt.

§ 880. Wird der Gegenstand, worüber ein Vertrag
geschlossen worden, vor dessen Uebergabe dem Ver-
kehre entzogen; so ist es eben so viel, als wenn man
den Vertrag nicht geschlossen hätte.

§ 880a. Hat jemand einem andern eine Leistung ei-
nes Dritten versprochen, so gilt dies als Zusage seiner
Verwendung bei dem Dritten; ist er aber für den Erfolg
eingestanden, so haftet er für volle Genugtuung, wenn
die Leistung des Dritten ausbleibt.

Verträge zugunsten Dritter
§ 881. (1) Hat sich jemand eine Leistung an einen

Dritten versprechen lassen, so kann er fordern, daß an
den Dritten geleistet werde.

(2) Ob und in welchem Zeitpunkt auch der Dritte un-
mittelbar das Recht erwirbt, vom Versprechenden Er-
füllung zu fordern, ist aus der Vereinbarung und der
Natur und dem Zwecke des Vertrages zu beurteilen.
Im Zweifel erwirbt der Dritte dieses Recht, wenn die
Leistung hauptsächlich ihm zum Vorteile gereichen
soll.

(3) Das Recht auf die bei einer Gutsabtretung vom
Übernehmer zugunsten eines Dritten versprochenen
Leistungen gilt mangels anderer Vereinbarung dem
Dritten als mit der Übergabe des Gutes erworben.

§ 882. (1) Weist der Dritte das aus dem Vertrag er-
worbene Recht zurück, so gilt das Recht als nicht er-
worben.

(2) Einwendungen aus dem Vertrage stehen dem
Versprechenden auch gegen den Dritten zu.

Form der Verträge.
§ 883. Ein Vertrag kann mündlich oder schriftlich;

vor Gerichte oder außerhalb desselben; mit oder ohne
Zeugen errichtet werden. Diese Verschiedenheit der
Form macht, außer den im Gesetze bestimmten Fällen,
in Ansehung der Verbindlichkeit keinen Unterschied.

§ 884. Haben die Parteien für einen Vertrag die An-
wendung einer bestimmten Form vorbehalten, so wird
vermutet, daß sie vor Erfüllung dieser Form nicht ge-
bunden sein wollen.

§ 885. Ist zwar noch nicht die förmliche Urkunde,
aber doch ein Aufsatz über die Hauptpunkte errichtet
und von den Parteien unterfertigt worden (Punktati-
on), so gründet auch schon ein solcher Aufsatz dieje-
nigen Rechte und Verbindlichkeiten, welche darin aus-
gedrückt sind.

§ 886. Ein Vertrag, für den Gesetz oder Parteiwille
Schriftlichkeit bestimmt, kommt durch die Unter-
schrift der Parteien oder, falls sie des Schreibens un-
kundig oder wegen Gebrechens unfähig sind, durch
Beisetzung ihres gerichtlich oder notariell beglaubig-
ten Handzeichens oder Beisetzung des Handzeichens
vor zwei Zeugen, deren einer den Namen der Partei
unterfertigt, zustande. Der schriftliche Abschluß des
Vertrages wird durch gerichtliche oder notarielle Be-
urkundung ersetzt. Eine Nachbildung der eigenhändi-
gen Unterschrift auf mechanischem Wege ist nur da
genügend, wo sie im Geschäftsverkehr üblich ist.

Gemeinschaftliche Verbindlichkeit oder Berechti-
gung.

§ 888. Wenn zwey oder mehrere Personen jemanden
eben dasselbe Recht zu einer Sache versprechen, oder
es von ihm annehmen; so wird sowohl die Forderung,
als die Schuld nach den Grundsätzen der Gemein-
schaft des Eigenthumes getheilt.

§ 889. Außer den in dem Gesetze bestimmten Fällen
haftet also aus mehrern Mitschuldnern einer theilbaren
Sache jeder nur für seinen Antheil, und eben so muß
von mehrern Mitgenossen einer theilbaren Sache, je-
der sich mit dem ihm gebührenden Theile begnügen.
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§ 890. Betrifft es hingegen untheilbare Sachen; so
kann ein Gläubiger, wenn er der einzige ist, solche von
einem jeden Mitschuldner fordern. Wenn aber meh-
rere Gläubiger und nur Ein Schuldner da sind; so ist
dieser die Sache einem einzelnen Mitgläubiger, ohne
Sicherstellung heraus zu geben, nicht verpflichtet; er
kann auf die Uebereinkunft aller Mitgläubiger drin-
gen, oder die gerichtliche Verwahrung der Sache ver-
langen.

Correalität.
§ 891. Versprechen mehrere Personen ein und das-

selbe Ganze zur ungetheilten Hand dergestalt, daß sich
Einer für Alle, und Alle für Einen ausdrücklich ver-
binden; so haftet jede einzelne Person für das Ganze.
Es hängt dann von dem Gläubiger ab, ob er von allen,
oder von einigen Mitschuldnern das Ganze, oder nach
von ihm gewählten Antheilen; oder ob er es von einem
Einzigen fordern wolle. Selbst nach erhobener Klage
bleibt ihm, wenn er von derselben absteht, diese Wahl
vorbehalten; und, wenn er von einem oder dem andern
Mitschuldner nur zum Theile befriediget wird; so
kann er das Rückständige von den übrigen fordern.

§ 892. Hat hingegen Einer mehrern Personen eben
dasselbe Ganze zugesagt, und sind diese ausdrücklich
berechtiget worden, es zur ungetheilten Hand fordern
zu können; so muß der Schuldner das Ganze demjeni-
gen dieser Gläubiger entrichten, der ihn zuerst darum
angeht.

§ 893. Sobald ein Mitschuldner dem Gläubiger das
Ganze entrichtet hat, darf dieser von den übrigen Mit-
schuldnern nichts mehr fordern; und sobald ein Mit-
gläubiger von dem Schuldner ganz befriediget worden
ist, haben die übrigen Mitgläubiger keinen Anspruch
mehr.

§ 894. Ein Mitschuldner kann dadurch, daß er mit
dem Gläubiger lästigere Bedingungen eingeht, den üb-
rigen keinen Nachtheil zuziehen, und die Nachsicht
oder Befreyung, welche ein Mitschuldner für seine
Person erhält, kommt den übrigen nicht zu Statten.

§ 895. Wie weit aus mehrern Mitgläubigern, wel-
chen eben dasselbe Ganze zur ungetheilten Hand zu-
gesagt worden ist, derjenige, welcher die ganze For-
derung für sich erhalten hat, den übrigen Gläubigern
hafte, muß aus den besondern, zwischen den Mitgläu-
bigern bestehenden, rechtlichen Verhältnissen bestim-
met werden. Besteht kein solches Verhältniß; so ist ei-
ner dem andern keine Rechenschaft schuldig.

§ 896. Ein Mitschuldner zur ungetheilten Hand, wel-
cher die ganze Schuld aus dem Seinigen abgetragen
hat, ist berechtiget, auch ohne geschehene Rechtsab-
tretung, von den übrigen den Ersatz, und zwar, wenn
kein anderes besonderes Verhältniß unter ihnen be-
steht, zu gleichen Theilen zu fordern. War einer aus
ihnen unfähig, sich zu verpflichten, oder ist er unver-
mögend, seiner Verpflichtung Genüge zu leisten; so
muß ein solcher ausfallender Antheil ebenfalls von al-
len Mitverpflichteten übernommen werden. Die erhal-
tene Befreyung eines Mitverpflichteten kann den übri-

gen bey der Forderung des Ersatzes nicht nachtheilig
seyn. (§. 894).

Nebenbestimmungen bey Verträgen:

1) Bedingungen;
§ 897. In Ansehung der Bedingungen bey Verträgen

gelten überhaupt die nähmlichen Vorschriften, welche
über die den Erklärungen des letzten Willens beyge-
setzten Bedingungen aufgestellt worden sind.

§ 898. Verabredungen unter solchen Bedingungen,
welche bey einem letzten Willen für nicht beygesetzt
angesehen werden, sind ungültig.

§ 899. Ist die in einem Vertrage vorgeschriebene Be-
dingung schon vor dem Vertrage eingetroffen; so muß
sie nach dem Vertrage nur dann wiederhohlet werden,
wenn sie in einer Handlung dessen, der das Recht er-
werben soll, besteht, und von ihm wiederhohlet wer-
den kann.

§ 900. Ein unter einer aufschiebenden Bedingung
zugesagtes Recht geht auch auf die Erben über.

2) Bewegungsgrund;
§ 901. Haben die Parteyen den Bewegungsgrund,

oder den Endzweck ihrer Einwilligung ausdrücklich
zur Bedingung gemacht; so wird der Bewegungsgrund
oder Endzweck wie eine andere Bedingung angese-
hen. Außer dem haben dergleichen Aeußerungen auf
die Gültigkeit entgeldlicher Verträge keinen Einfluß.
Bey den unentgeldlichen aber sind die bey den letzten
Anordnungen gegebenen Vorschriften anzuwenden.

3) Zeit, Ort und Art der Erfüllung;
§ 902. (1) Eine durch Vertrag oder Gesetz bestimmte

Frist ist vorbehaltlich anderer Festsetzung so zu be-
rechnen, daß bei einer nach Tagen bestimmten Frist
der Tag nicht mitgezählt wird, in welchen das Ereignis
fällt, von dem der Fristenlauf beginnt.

(2) Das Ende einer nach Wochen, Monaten oder Jah-
ren bestimmten Frist fällt auf denjenigen Tag der letz-
ten Woche oder des letzten Monats, welcher nach sei-
ner Benennung oder Zahl dem Tage des Ereignisses
entspricht, mit dem der Lauf der Frist beginnt, wenn
aber dieser Tag in dem letzten Monat fehlt, auf den
letzten Tag dieses Monats.

(3) Unter einem halben Monate sind fünfzehn Tage
zu verstehen, unter die Mitte eines Monats der fünf-
zehnte dieses Monats.

§ 903. Ein Recht, dessen Erwerbung an einen be-
stimmten Tag gebunden ist, wird mit dem Anfang die-
ses Tages erworben. Die Rechtsfolgen der Nichterfül-
lung einer Verbindlichkeit oder eines Versäumnisses
treten erst mit dem Ablauf des letzten Tages der Frist
ein. Fällt der für die Abgabe einer Erklärung oder für
eine Leistung bestimmte letzte Tag auf einen Sonn-
tag oder anerkannten Feiertag, so tritt an dessen Stelle,
vorbehaltlich gegenteiliger Vereinbarung, der nächst-
folgende Werktag.
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§ 904. Ist keine gewisse Zeit für die Erfüllung des
Vertrages bestimmt worden; so kann sie sogleich,
nähmlich ohne unnöthigen Aufschub, gefordert wer-
den. Hat der Verpflichtete die Erfüllungszeit seiner
Willkühr vorbehalten; so muß man entweder seinen
Tod abwarten, und sich an die Erben halten; oder,
wenn es um eine bloß persönliche, nicht vererbliche,
Pflicht zu thun ist, die Erfüllungszeit von dem Richter
nach Billigkeit festsetzen lassen. Letzteres findet auch
dann Statt, wenn der Verpflichtete die Erfüllung, nach
Möglichkeit, oder Thunlichkeit versprochen hat. Ueb-
rigens müssen die Vorschriften, welche oben (§§ 704
– 706) in Rücksicht der den letzten Anordnungen bey-
gerückten Zeitbestimmung gegeben werden, auch hier
angewendet werden.

§ 905. (1) Kann der Erfüllungsort weder aus der Ver-
abredung noch aus der Natur oder dem Zwecke des
Geschäftes bestimmt werden, so ist an dem Orte zu
leisten, wo der Schuldner zur Zeit des Vertragsab-
schlusses seinen Wohnsitz hatte, oder, wenn die Ver-
bindlichkeit im Betriebe des gewerblichen oder ge-
schäftlichen Unternehmens des Schuldners entstand,
am Orte der Niederlassung. Für das Maß und das Ge-
wicht ist der Ort der Erfüllung maßgeblich.

(2) Aus der Übernahme der Kosten der Versendung
durch den Schuldner allein folgt noch nicht, dass der
Ort, an den die Versendung zu erfolgen hat, für den
Schuldner als Erfüllungsort zu gelten hat.

(3) Die Gefahr für eine mit Willen des Gläubigers
an einen anderen Ort als den Erfüllungsort übersende-
te Sache geht mit dem Zeitpunkt der Übergabe (§ 429)
an den Gläubiger über.

§ 905a. Wird eine nur der Gattung nach bestimmte
Sache geschuldet, so ist diese in mittlerer Art und Gü-
te zu leisten.

§ 906. (1) Kann das Versprechen auf mehrere Arten
erfüllt werden, so hat der Schuldner die Wahl. Er kann
aber von der einmal getroffenen Wahl für sich allein
nicht abgehen.

(2) Hat der Gläubiger die Wahl und ist er mit ihr
in Verzug, so kann der Schuldner die Wahl an Stelle
des Gläubigers treffen oder nach den §§ 918 und 919
vorgehen. Wenn er die Wahl an Stelle des Gläubigers
trifft, hat er diesen davon zu verständigen und ihm zu-
gleich eine angemessene Frist zur Vornahme einer an-
deren Wahl zu setzen. Trifft der Gläubiger keine sol-
che Wahl, so ist die Wahl des Schuldners maßgebend.
In jedem Fall gebührt dem Schuldner der Ersatz des
Schadens.

§ 907. Wird ein Vertrag ausdrücklich mit Vorbehalt
der Wahl geschlossen, und dieselbe durch zufälligen
Untergang eines oder mehrerer Wahlstücke vereitelt;
so ist der Theil, dem die Wahl zusteht, an den Vertrag
nicht gebunden. Unterläuft aber ein Verschulden des
Verpflichteten; so muß er dem Berechtigten für die
Vereitlung der Wahl haften.

§ 907a. (1) Eine Geldschuld ist am Wohnsitz oder an
der Niederlassung des Gläubigers zu erfüllen, indem
der Geldbetrag dort übergeben oder auf ein vom Gläu-
biger bekanntgegebenes Bankkonto überwiesen wird.

Haben sich nach der Entstehung der Forderung der
Wohnsitz oder die Niederlassung des Gläubigers oder
dessen Bankverbindung geändert, so trägt der Gläubi-
ger eine dadurch bewirkte Erhöhung der Gefahr und
der Kosten für die Erfüllung.

(2) Wird eine Geldschuld durch Banküberweisung
erfüllt, so hat der Schuldner den Überweisungsauftrag
so rechtzeitig zu erteilen, dass der geschuldete Betrag
bei Fälligkeit auf dem Konto des Gläubigers wert-
gestellt ist. Wenn der Fälligkeitstermin nicht schon
im Vorhinein bestimmt ist, sondern die Fälligkeit erst
durch Erbringung der Gegenleistung, Rechnungsstel-
lung, Zahlungsaufforderung oder einen gleichartigen
Umstand ausgelöst wird, hat der Schuldner den Über-
weisungsauftrag ohne unnötigen Aufschub nach Ein-
tritt des für die Fälligkeit maßgeblichen Umstands zu
erteilen. Der Schuldner trägt die Gefahr für die Verzö-
gerung oder das Unterbleiben der Gutschrift auf dem
Konto des Gläubigers, soweit die Ursache dafür nicht
beim Bankinstitut des Gläubigers liegt.

§ 907b. (1) Ist eine in ausländischer Währung aus-
gedrückte Geldschuld im Inland zu zahlen, so kann
die Zahlung in inländischer Währung erfolgen, es sei
denn, dass die Zahlung in ausländischer Währung aus-
drücklich bedungen worden ist.

(2) Die Umrechnung erfolgt nach dem zur Zeit der
Zahlung am Zahlungsort maßgeblichen Kurswert.
Wenn der Schuldner die Zahlung verzögert, hat der
Gläubiger die Wahl zwischen dem bei Fälligkeit und
dem zur Zeit der Zahlung maßgeblichen Kurswert.

4) Angeld;
§ 908. Was bey Abschließung eines Vertrages vor-

aus gegeben wird, ist, außer dem Falle einer besondern
Verabredung, nur als ein Zeichen der Abschließung,
oder als eine Sicherstellung für die Erfüllung des Ver-
trages zu betrachten, und heißt Angeld. Wird der Ver-
trag durch Schuld einer Partey nicht erfüllet; so kann
die schuldlose Partey das von ihr empfangene Angeld
behalten, oder den doppelten Betrag des von ihr ge-
gebenen Angeldes zurückfordern. Will sie sich aber
damit nicht begnügen, so kann sie auf die Erfüllung;
oder, wenn diese nicht mehr möglich ist, auf den Er-
satz dringen.

5) Reugeld;
§ 909. Wird bey Schließung eines Vertrages ein Be-

trag bestimmt, welchen ein oder der andere Theil in
dem Falle, daß er von dem Vertrage vor der Erfüllung
zurücktreten will, entrichten muß; so wird der Vertrag
gegen Reugeld geschlossen. In diesem Falle muß ent-
weder der Vertrag erfüllt, oder das Reugeld bezahlet
werden. Wer den Vertrag auch nur zum Theile erfüllet;
oder das, was von dem Andern auch nur zum Theile
zur Erfüllung geleistet worden ist, angenommen hat,
kann selbst gegen Entrichtung des Reugeldes nicht
mehr zurücktreten.

§ 910. Wenn ein Angeld gegeben, und zugleich das
Befugniß des Rücktrittes ohne Bestimmung eines be-
sondern Reugeldes bedungen wird; so vertritt das An-
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geld die Stelle des Reugeldes. Im Falle des Rücktrittes
verliert also der Geber das Angeld; oder der Empfän-
ger stellt das Doppelte zurück.

§ 911. Wer nicht durch bloßen Zufall, sondern durch
sein Verschulden an der Erfüllung des Vertrages ver-
hindert wird, muß ebenfalls das Reugeld entrichten.

6) Nebengebühren.
§ 912. Der Gläubiger ist von seinem Schuldner au-

ßer der Hauptschuld zuweilen auch Nebengebühren zu
fordern berechtiget. Sie bestehen in dem Zuwachse,
und in den Früchten der Hauptsache, in den bestimm-
ten oder in den Zögerungs-Zinsen; oder in dem Ersat-
ze des verursachten Schadens; oder dessen, was dem
Andern daran liegt, daß die Verbindlichkeit nicht ge-
hörig erfüllet worden; endlich in dem Betrage, wel-
chen ein Theil sich auf diesen Fall bedungen hat.

§ 913. In wie weit mit einem dinglichen Rechte das
Recht auf den Zuwachs, oder auf die Früchte verbun-
den sey, ist in dem ersten und vierten Hauptstücke
des zweyten Theiles bestimmet worden. Wegen eines
bloß persönlichen Rechtes hat der Berechtigte noch
keinen Anspruch auf Nebengebühren. In wie weit dem
Gläubiger ein Recht auf diese zukomme, ist theils aus
den besondern Arten und Bestimmungen der Verträ-
ge; theils aus dem Hauptstücke, von dem Rechte des
Schadenersatzes und der Genugthuung, zu entnehmen.

Auslegungsregeln bey Verträgen.
§ 914. Bei Auslegung von Verträgen ist nicht an dem

buchstäblichen Sinne des Ausdrucks zu haften, son-
dern die Absicht der Parteien zu erforschen und der
Vertrag so zu verstehen, wie es der Übung des redli-
chen Verkehrs entspricht.

§ 915. Bey einseitig verbindlichen Verträgen wird
im Zweifel angenommen, daß sich der Verpflichtete
eher die geringere als die schwerere Last auflegen
wollte; bey zweyseitig verbindlichen wird eine un-
deutliche Aeußerung zum Nachtheile desjenigen er-
kläret, der sich derselben bedienet hat (§. 869).

§ 916. (1) Eine Willenserklärung, die einem anderen
gegenüber mit dessen Einverständnis zum Schein ab-
gegeben wird, ist nichtig. Soll dadurch ein anderes
Geschäft verborgen werden, so ist dieses nach seiner
wahren Beschaffenheit zu beurteilen.

(2) Einem Dritten, der im Vertrauen auf die Erklä-
rung Rechte erworben hat, kann die Einrede des
Scheingeschäftes nicht entgegengesetzt werden.

Allgemeine Bestimmungen über entgeltliche Ver-
träge und Geschäfte

§ 917. Bei einem entgeltlichen Vertrage werden ent-
weder Sachen mit Sachen, oder Handlungen, worunter
auch die Unterlassungen gehören, mit Handlungen,
oder endlich Sachen mit Handlungen und Handlungen
mit Sachen vergolten.

§ 917a. Ist zum Schutz eines Vertragspartners ge-
setzlich bestimmt, daß kein höheres oder kein nied-
rigeres als ein bestimmtes Entgelt vereinbart werden

darf, so ist eine Entgeltvereinbarung soweit unwirk-
sam, als sie dieses Höchstmaß über- beziehungsweise
dieses Mindestmaß unterschreitet. Im zweiten Fall gilt
das festgelegte Mindestentgelt als vereinbart.

§ 918. (1) Wenn ein entgeltlicher Vertrag von einem
Teil entweder nicht zur gehörigen Zeit, am gehörigen
Ort oder auf die bedungene Weise erfüllt wird, kann
der andere entweder Erfüllung und Schadenersatz we-
gen der Verspätung begehren oder unter Festsetzung
einer angemessenen Frist zur Nachholung den Rück-
tritt vom Vertrag erklären.

(2) Ist die Erfüllung für beide Seiten teilbar, so kann
wegen Verzögerung einer Teilleistung der Rücktritt
nur hinsichtlich der einzelnen oder auch aller noch
ausstehenden Teilleistungen erklärt werden.

§ 919. Ist die Erfüllung zu einer festbestimmten Zeit
oder binnen einer festbestimmten Frist bei sonstigem
Rücktritt bedungen, so muß der Rücktrittsberechtigte,
wenn er auf der Erfüllung bestehen will, das nach Ab-
lauf der Zeit dem andern ohne Verzug anzeigen; unter-
läßt er dies, so kann er später nicht mehr auf der Erfül-
lung bestehen. Dasselbe gilt, wenn die Natur des Ge-
schäftes oder der dem Verpflichteten bekannte Zweck
der Leistung entnehmen läßt, daß die verspätete Leis-
tung oder, im Falle der Verspätung einer Teilleistung,
die noch übrigen Leistungen für den Empfänger kein
Interesse haben.

§ 920. Wird die Erfüllung durch Verschulden des
Verpflichteten oder einen von ihm zu vertretenden Zu-
fall vereitelt, so kann der andere Teil entweder Scha-
denersatz wegen Nichterfüllung fordern oder vom
Vertrage zurücktreten. Bei teilweiser Vereitlung steht
ihm der Rücktritt zu, falls die Natur des Geschäftes
oder der dem Verpflichteten bekannte Zweck der Leis-
tung entnehmen läßt, daß die teilweise Erfüllung für
ihn kein Interesse hat.

§ 921. Der Rücktritt vom Vertrage läßt den An-
spruch auf Ersatz des durch verschuldete Nichterfül-
lung verursachten Schadens unberührt. Das bereits
empfangene Entgelt ist auf solche Art zurückzustellen
oder zu vergüten, daß kein Teil aus dem Schaden des
anderen Gewinn zieht.

Gewährleistung
§ 922. (1) Wer einem anderen eine Sache gegen Ent-

gelt überlässt, leistet Gewähr, dass sie dem Vertrag
entspricht. Er haftet also dafür, dass die Sache die
bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten Eigen-
schaften hat, dass sie seiner Beschreibung, einer Probe
oder einem Muster entspricht und dass sie der Natur
des Geschäftes oder der getroffenen Verabredung ge-
mäß verwendet werden kann.

(2) Ob die Sache dem Vertrag entspricht, ist auch
danach zu beurteilen, was der Übernehmer auf Grund
der über sie gemachten öffentlichen Äußerungen des
Übergebers oder des Herstellers, vor allem in der Wer-
bung und in den der Sache beigefügten Angaben, er-
warten kann; das gilt auch für öffentliche Äußerungen
einer Person, die die Sache in den Europäischen Wirt-
schaftsraum eingeführt hat oder die sich durch die An-
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bringung ihres Namens, ihrer Marke oder eines an-
deren Kennzeichens an der Sache als Hersteller be-
zeichnet. Solche öffentlichen Äußerungen binden den
Übergeber jedoch nicht, wenn er sie weder kannte
noch kennen konnte, wenn sie beim Abschluss des
Vertrags berichtigt waren oder wenn sie den Vertrags-
abschluss nicht beeinflusst haben konnten.

Fälle der Gewährleistung.
§ 923. Wer also der Sache Eigenschaften beylegt,

die sie nicht hat, und die ausdrücklich oder vermöge
der Natur des Geschäftes stillschweigend bedungen
worden sind; wer ungewöhnliche Mängel, oder Lasten
derselben verschweigt; wer eine nicht mehr vorhande-
ne, oder eine fremde Sache als die seinige veräußert;
wer fälschlich vorgibt, daß die Sache zu einem be-
stimmten Gebrauche tauglich; oder daß sie auch von
den gewöhnlichen Mängeln und Lasten frey sey; der
hat, wenn das Widerspiel hervorkommt, dafür zu haf-
ten.

Vermutung der Mangelhaftigkeit
§ 924. Der Übergeber leistet Gewähr für Mängel,

die bei der Übergabe vorhanden sind. Dies wird bis
zum Beweis des Gegenteils vermutet, wenn der Man-
gel innerhalb von sechs Monaten nach der Übergabe
hervorkommt. Die Vermutung tritt nicht ein, wenn sie
mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar
ist.

§ 925. Durch Verordnung wird bestimmt, inwiefern
die Vermutung eintritt, daß ein Tier schon vor der
Übergabe krank gewesen ist, wenn innerhalb be-
stimmter Fristen gewisse Krankheiten und Mängel
hervorkommen.

§ 926. Von der rechtlichen Vermutung, daß der Man-
gel schon vor der Übergabe des Tieres vorhanden war,
kann aber der Übernehmer nur dann Gebrauch ma-
chen, wenn dem Übergeber oder in dessen Abwesen-
heit dem Gemeindevorsteher sogleich von dem be-
merkten Fehler Nachricht gibt oder das Tier durch ei-
nen Sachverständigen untersuchen läßt oder die ge-
richtliche Beweisaufnahme zur Sicherung des Bewei-
ses beantragt.

§ 927. Vernachlässigt der Übernehmer diese Vor-
sicht, so liegt ihm der Beweis ob, daß das Tier schon
vor der Übergabe mangelhaft war. Immer steht aber
auch dem Übergeber der Beweis offen, daß der gerüg-
te Mangel erst nach der Übergabe eingetreten sei.

§ 928. Fallen die Mängel einer Sache in die Augen
oder sind die auf der Sache haftenden Lasten aus den
öffentlichen Büchern zu ersehen, so findet außer dem
Falle arglistigen Verschweigens des Mangels oder ei-
ner ausdrücklichen Zusage, daß die Sache von allen
Fehlern und Lasten frei sei, keine Gewährleistung statt
(§ 443). Schulden und Rückstände, welche auf der Sa-
che haften, müssen stets vertreten werden.

§ 929. Wer eine fremde Sache wissentlich an sich
bringt, hat eben so wenig Anspruch auf eine Gewähr-
leistung, als derjenige, welcher ausdrücklich darauf
Verzicht gethan hat.

§ 930. Werden Sachen in Pausch und Bogen, nähm-
lich so, wie sie stehen und liegen, ohne Zahl, Maß und
Gewicht übergeben; so ist der Uebergeber, außer dem
Falle, daß eine von ihm fälschlich vorgegebene, oder
von dem Empfänger bedungene Beschaffenheit man-
gelt, für die daran entdeckten Fehler nicht verantwort-
lich.

Bedingung der Gewährleistung.
§ 931. Wenn der Übernehmer wegen eines von ei-

nem Dritten auf die Sache erhobenen Anspruches von
der Gewährleistung Gebrauch machen will, so muß
er seinem Vormann den Streit verkündigen. Unterläßt
er dies, so verliert er zwar noch nicht das Recht der
Schadloshaltung, aber sein Vormann kann ihm alle wi-
der den Dritten unausgeführt gebliebenen Einwendun-
gen entgegensetzen und sich dadurch von der Ent-
schädigung in dem Maße befreien, als erkannt wird,
daß diese Einwendungen, wenn von ihnen der gehöri-
ge Gebrauch gemacht worden wäre, eine andere Ent-
scheidung gegen den Dritten veranlaßt haben würden.

Rechte aus der Gewährleistung
§ 932. (1) Der Übernehmer kann wegen eines Man-

gels die Verbesserung (Nachbesserung oder Nachtrag
des Fehlenden), den Austausch der Sache, eine an-
gemessene Minderung des Entgelts (Preisminderung)
oder die Aufhebung des Vertrags (Wandlung) fordern.

(2) Zunächst kann der Übernehmer nur die Verbes-
serung oder den Austausch der Sache verlangen, es sei
denn, dass die Verbesserung oder der Austausch un-
möglich ist oder für den Übergeber, verglichen mit der
anderen Abhilfe, mit einem unverhältnismäßig hohen
Aufwand verbunden wäre. Ob dies der Fall ist, richtet
sich auch nach dem Wert der mangelfreien Sache, der
Schwere des Mangels und den mit der anderen Abhilfe
für den Übernehmer verbundenen Unannehmlichkei-
ten.

(3) Die Verbesserung oder der Austausch ist in an-
gemessener Frist und mit möglichst geringen Unan-
nehmlichkeiten für den Übernehmer zu bewirken, wo-
bei die Art der Sache und der mit ihr verfolgte Zweck
zu berücksichtigen sind.

(4) Sind sowohl die Verbesserung als auch der Aus-
tausch unmöglich oder für den Übergeber mit einem
unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden, so hat
der Übernehmer das Recht auf Preisminderung oder,
sofern es sich nicht um einen geringfügigen Mangel
handelt, das Recht auf Wandlung. Dasselbe gilt, wenn
der Übergeber die Verbesserung oder den Austausch
verweigert oder nicht in angemessener Frist vor-
nimmt, wenn diese Abhilfen für den Übernehmer mit
erheblichen Unannehmlichkeiten verbunden wären
oder wenn sie ihm aus triftigen, in der Person des
Übergebers liegenden Gründen unzumutbar sind.

§ 932a. Während des Rechtsstreites über die Aufhe-
bung des Vertrages wegen eines Viehmangels hat das
Gericht auf Antrag einer der Parteien, sobald die Be-
sichtigung nicht mehr erforderlich ist, durch einstwei-
lige Verfügung den gerichtlichen Verkauf des Tieres
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und die gerichtliche Hinterlegung des Erlöses anzu-
ordnen.

Verjährung
§ 933. (1) Das Recht auf die Gewährleistung muss,

wenn es unbewegliche Sachen betrifft, binnen drei
Jahren, wenn es bewegliche Sachen betrifft, binnen
zwei Jahren gerichtlich geltend gemacht werden. Die
Frist beginnt mit dem Tag der Ablieferung der Sache,
bei Rechtsmängeln aber erst mit dem Tag, an dem der
Mangel dem Übernehmer bekannt wird. Die Partei-
en können eine Verkürzung oder Verlängerung dieser
Frist vereinbaren.

(2) Bei Viehmängeln beträgt die Frist sechs Wochen.
Sie beginnt bei Mängeln, für die eine Vermutungsfrist
besteht, erst nach deren Ablauf.

(3) In jedem Fall bleibt dem Übernehmer die Gel-
tendmachung durch Einrede vorbehalten, wenn er in-
nerhalb der Frist dem Übergeber den Mangel anzeigt.

Schadenersatz
§ 933a. (1) Hat der Übergeber den Mangel verschul-

det, so kann der Übernehmer auch Schadenersatz for-
dern.

(2) Wegen des Mangels selbst kann der Übernehmer
auch als Schadenersatz zunächst nur die Verbesserung
oder den Austausch verlangen. Er kann jedoch Geld-
ersatz verlangen, wenn sowohl die Verbesserung als
auch der Austausch unmöglich ist oder für den Über-
geber mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand
verbunden wäre. Dasselbe gilt, wenn der Übergeber
die Verbesserung oder den Austausch verweigert oder
nicht in angemessener Frist vornimmt, wenn diese Ab-
hilfen für den Übernehmer mit erheblichen Unan-
nehmlichkeiten verbunden wären oder wenn sie ihm
aus triftigen, in der Person des Übergebers liegenden
Gründen unzumutbar sind.

(3) Nach Ablauf von zehn Jahren ab der Übergabe
der Sache obliegt für einen Ersatzanspruch wegen der
Mangelhaftigkeit selbst und wegen eines durch diese
verursachten weiteren Schadens dem Übernehmer der
Beweis des Verschuldens des Übergebers.

Besonderer Rückgriff
§ 933b. (1) Hat ein Unternehmer einem Verbraucher

Gewähr geleistet, so kann er von seinem Vormann,
wenn auch dieser Unternehmer ist, auch nach Ablauf
der Fristen des § 933 die Gewährleistung fordern.
Dasselbe gilt für frühere Übergeber im Verhältnis zu
ihren Vormännern, wenn sie selbst wegen der Gewähr-
leistungsrechte des letzten Käufers ihrem Nachmann
Gewähr geleistet haben. Der Anspruch ist mit der Hö-
he des eigenen Aufwandes beschränkt.

(2) Ansprüche nach Abs. 1 sind innerhalb von zwei
Monaten ab Erfüllung der eigenen Gewährleistungs-
pflicht gerichtlich geltend zu machen. Die Haftung ei-
nes Rückgriffspflichtigen verjährt jedenfalls in fünf
Jahren nach Erbringung seiner Leistung. Die Frist
wird durch eine Streitverkündigung für die Dauer des
Rechtsstreits gehemmt.

Schadloshaltung wegen Verkürzung über die
Hälfte.

§ 934. Hat bey zweyseitig verbindlichen Geschäften
ein Theil nicht einmahl die Hälfte dessen, was er dem
andern gegeben hat, von diesem an dem gemeinen
Werthe erhalten, so räumt das Gesetz dem verletzten
Theile das Recht ein, die Aufhebung, und die Her-
stellung in den vorigen Stand zu fordern. Dem andern
Theile steht aber bevor, das Geschäft dadurch aufrecht
zu erhalten, daß er den Abgang bis zum gemeinen
Werthe zu ersetzen bereit ist. Das Mißverhältniß des
Werthes wird nach dem Zeitpuncte des geschlossenen
Geschäftes bestimmt.

§ 935. Die Anwendung des § 934 kann vertraglich
nicht ausgeschlossen werden; er ist jedoch dann nicht
anzuwenden, wenn jemand erklärt hat, die Sache aus
besonderer Vorliebe um einen außerordentlichen
Werth zu übernehmen; wenn er, obgleich ihm der
wahre Werth bekannt war, sich dennoch zu dem un-
verhältnißmäßigen Werthe verstanden hat; ferner,
wenn aus dem Verhältnisse der Personen zu vermu-
then ist, daß sie einen, aus einem entgeldlichen und
unentgeldlichen vermischten, Vertrag schließen woll-
ten; wenn sich der eigentliche Werth nicht mehr erhe-
ben läßt; endlich, wenn die Sache von dem Gerichte
versteigert worden ist.

Von der Verabredung eines künftigen Vertrages.
§ 936. Die Verabredung, künftig erst einen Vertrag

schließen zu wollen, ist nur dann verbindlich, wenn
sowohl die Zeit der Abschließung, als die wesentli-
chen Stücke des Vertrages bestimmt, und die Um-
stände inzwischen nicht dergestalt verändert worden
sind, daß dadurch der ausdrücklich bestimmte, oder
aus den Umständen hervorleuchtende Zweck vereitelt,
oder das Zutrauen des einen oder andern Theiles ver-
loren wird. Ueberhaupt muß auf die Vollziehung sol-
cher Zusagen längstens in einem Jahre nach dem be-
dungenen Zeitpuncte gedrungen werden; widrigen
Falls ist das Recht erloschen.

Von dem Verzicht auf Einwendungen.
§ 937. Allgemeine, unbestimmte Verzichtleistungen

auf Einwendungen gegen die Gültigkeit eines Vertra-
ges sind ohne Wirkung.

Achtzehntes Hauptstück.

Von Schenkungen.

Schenkung.
§ 938. Ein Vertrag, wodurch eine Sache jemanden

unentgeldlich überlassen wird, heißt eine Schenkung.

In wie fern eine Verzichtleistung eine Schenkung
sey.

§ 939. Wer auf ein gehofftes, oder wirklich ange-
fallenes, oder zweyfelhaftes Recht Verzicht thut, ohne
es einem Andern ordentlich abzutreten, oder dasselbe
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dem Verpflichteten mit dessen Einwilligung zu erlas-
sen, ist für keinen Geschenkgeber anzusehen.

Belohnende Schenkung.
§ 940. Es verändert die Wesenheit der Schenkung

nicht, wenn sie aus Erkenntlichkeit; oder in Rücksicht
auf die Verdienste des Beschenkten; oder als eine be-
sondere Belohnung desselben gemacht worden ist; nur
darf er vorher kein Klagerecht darauf gehabt haben.

§ 941. Hat der Beschenkte ein Klagerecht auf die
Belohnung gehabt, entweder, weil sie unter den Par-
teyen schon bedungen, oder durch das Gesetz vorge-
schrieben war; so hört das Geschäft auf, eine Schen-
kung zu seyn, und ist als ein entgeldlicher Vertrag an-
zusehen.

Wechselseitige Schenkungen.
§ 942. Sind Schenkungen vorher dergestalt bedun-

gen, daß der Schenkende wieder beschenkt werden
muß; so entsteht keine wahre Schenkung im Ganzen;
sondern nur in Ansehung des übersteigenden Werthes.

Form des Schenkungsvertrages.
§ 943. Aus einem bloß mündlichen, ohne wirkliche

Uebergabe geschlossenen Schenkungsvertrage er-
wächst dem Geschenknehmer kein Klagerecht. Dieses
Recht muß durch eine schriftliche Urkunde begründet
werden.

und Maß einer Schenkung.
§ 944. Ein unbeschränkter Eigenthümer kann mit

Beobachtung der gesetzlichen Vorschriften auch sein
ganzes gegenwärtiges Vermögen verschenken. Ein
Vertrag aber, wodurch das künftige Vermögen ver-
schenket wird, besteht nur in so weit, als er die Hälfte
dieses Vermögens nicht übersteigt.

In wie fern der Geber für das Geschenkte hafte.
§ 945. Wer wissentlich eine fremde Sache ver-

schenkt, und dem Geschenknehmer diesen Umstand
verschweigt, haftet für die nachtheiligen Folgen.

Unwiderruflichkeit der Schenkungen.
§ 946. Schenkungsverträge dürfen in der Regel nicht

widerrufen werden.

Ausnahmen:

1) wegen Dürftigkeit;
§ 947. Geräth der Geschenkgeber in der Folge in

solche Dürftigkeit, daß es ihm an dem nöthigen Un-
terhalte gebricht; so ist er befugt, jährlich von dem ge-
schenkten Betrage die gesetzlichen Zinsen, in so weit
die geschenkte Sache, oder derselben Werth noch vor-
handen ist, und ihm der nöthige Unterhalt mangelt,
von dem Beschenkten zu fordern, wenn sich anders
dieser nicht selbst in gleich dürftigen Umständen be-
findet. Aus mehrern Geschenknehmern ist der frühere

nur in so weit verbunden, als die Beyträge der spätern
zum Unterhalte nicht zureichen.

2) Undankes;
§ 948. Wenn der Beschenkte sich gegen seinen

Wohlthäter eines groben Undankes schuldig macht,
kann die Schenkung widerrufen werden. Unter gro-
bem Undanke wird eine Verletzung am Leibe, an Ehre,
an Freyheit, oder am Vermögen verstanden, welche
von der Art ist, daß gegen den Verletzer von Amts
wegen, oder auf Verlangen des Verletzten nach dem
Strafgesetze verfahren werden kann.

§ 949. Der Undank macht den Undankbaren für sei-
ne Person zum unredlichen Besitzer, und gibt selbst
dem Erben des Verletzten, in so fern der letztere den
Undank nicht verziehen hat, und noch etwas von dem
Geschenke in Natur oder Werthe vorhanden ist, ein
Recht zur Widerrufungsklage auch gegen den Erben
des Verletzers.

3) Verkürzung des schuldigen Unterhalts;
§ 950. Wer jemanden den Unterhalt zu reichen

schuldig ist, kann dessen Recht durch Beschenkung
eines Dritten nicht verletzen. Der auf solche Art Ver-
kürzte ist befugt, den Beschenkten um die Ergänzung
desjenigen zu belangen, was ihm der Schenkende nun
nicht mehr zu leisten vermag. Bey mehrern Geschenk-
nehmern ist die obige (§. 947) Vorschrift anzuwenden.

5) der Gläubiger;
§ 953. Unter eben dieser (§. 952) Beschränkung

können auch diejenigen Geschenke zurückgefordert
werden, wodurch die zur Zeit der Schenkung schon
vorhandenen Gläubiger verkürzt worden sind. Auf
Gläubiger, deren Forderungen jünger sind, als die
Schenkung, erstreckt sich dieses Recht nur dann,
wenn der Beschenkte eines hinterlistigen Einverständ-
nisses überwiesen werden kann.

6) wegen nachgeborner Kinder.
§ 954. Dadurch, daß einem kinderlosen Geschenk-

geber nach geschlossenem Schenkungsvertrage Kin-
der geboren werden, erwächst weder ihm, noch den
nachgebornen Kindern das Recht, die Schenkung zu
widerrufen. Doch kann er, oder das nachgeborne Kind,
im Nothfalle sowohl gegen den Beschenkten, als ge-
gen dessen Erben das oben angeführte Recht auf die
gesetzlichen Zinsen des geschenkten Betrages geltend
machen (§. 947).

Welche Schenkungen auf die Erben nicht überge-
hen.

§ 955. Hat der Geschenkgeber dem Beschenkten ei-
ne Unterstützung in gewissen Fristen zugesichert, so
erwächst für die Erben derselben weder ein Recht,
noch eine Verbindlichkeit; es müßte denn in dem
Schenkungsvertrage ausdrücklich anders bedungen
worden seyn.
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Neunzehntes Hauptstück.

Von dem Verwahrungsvertrage.

Verwahrungsvertrag;
§ 957. Wenn jemand eine fremde Sache in seine Ob-

sorge übernimmt; so entsteht ein Verwahrungsvertrag.
Das angenommene Versprechen, eine fremde, noch
nicht übergebene Sache in die Obsorge zu überneh-
men, macht zwar den versprechenden Theil verbind-
lich; es ist aber noch kein Verwahrungsvertrag.

§ 958. Durch den Verwahrungsvertrag erwirbt der
Uebernehmer weder Eigenthum, noch Besitz, noch
Gebrauchsrecht; er ist bloßer Inhaber mit der Pflicht,
die ihm anvertraute Sache vor Schaden zu sichern.

Wann er in einen Darlehens- oder Leihvertrag;
§ 959. Wird dem Verwahrer auf sein Verlangen, oder

durch freywilliges Anerbiethen des Hinterlegers der
Gebrauch gestattet; so hört im ersten Falle der Vertrag
gleich nach der Verwilligung; im zweyten aber von
dem Augenblicke, da das Anerbiethen angenommen,
oder von der hinterlegten Sache wirklich Gebrauch
gemacht worden ist, auf, ein Verwahrungsvertrag zu
seyn; er wird bey verbrauchbaren Sachen in einen
Darleihens-, bey unverbrauchbaren in einen Leihver-
trag umgeändert, und es treten die damit verbundenen
Rechte und Pflichten ein.

oder in eine Bevollmächtigung übergehe.
§ 960. Es können bewegliche und unbewegliche Sa-

chen in Obsorge gegeben werden. Wird aber dem Ue-
bernehmer zugleich ein anderes, auf die anvertraute
Sache sich beziehendes, Geschäft aufgetragen; so wird
er als ein Gewalthaber angesehen.

Pflichten und Rechte des Verwahrers;
§ 961. Die Hauptpflicht des Verwahrers ist: die ihm

anvertraute Sache durch die bestimmte Zeit sorgfältig
zu bewahren, und nach Verlauf derselben dem Hinter-
leger in eben dem Zustande, in welchem er sie über-
nommen hat, und mit allem Zuwachse zurückzustel-
len.

§ 962. Der Verwahrer muß dem Hinterleger auf Ver-
langen die Sache auch noch vor Verlauf der Zeit zu-
rückstellen, und kann nur den Ersatz des ihm etwa ver-
ursachten Schadens begehren. Er kann hingegen die
ihm anvertraute Sache nicht früher zurückgeben; es
wäre denn, daß ein unvorhergesehener Umstand ihn
außer Stand setzte, die Sache mit Sicherheit oder ohne
seinen eigenen Nachtheil zu verwahren.

§ 963. Ist die Verwahrungszeit weder ausdrücklich
bestimmt worden, noch sonst aus Nebenumständen
abzunehmen; so kann die Verwahrung nach Belieben
aufgekündet werden.

§ 964. Der Verwahrer haftet dem Hinterleger für den
aus der Unterlassung der pflichtmäßigen Obsorge ver-
ursachten Schaden, aber nicht für den Zufall; selbst
dann nicht, wenn er die anvertraute, obschon kostbare-

re Sache, mit Aufopferung seiner eigenen hätte retten
können.

§ 965. Hat aber der Verwahrer von der hinterlegten
Sache Gebrauch gemacht; hat er sie ohne Noth und
ohne Erlaubniß des Hinterlegers einem Dritten in Ver-
wahrung gegeben; oder die Zurückstellung verzögert,
und die Sache leidet einen Schaden, welchem sie bey
dem Hinterleger nicht ausgesetzt gewesen wäre; so
kann er keinen Zufall vorschützen, und die Beschädi-
gung wird ihm zugerechnet.

§ 966. Wenn Sachen verschlossen oder versiegelt
hinterlegt, und in der Folge das Schloß oder Siegel
verletzt worden; so ist der Hinterleger, wenn er einen
Abgang behauptet, zur Beschwörung seines Schadens,
in so fern derselbe nach seinem Stande, Gewerbe, Ver-
mögen und den übrigen Umständen wahrscheinlich
ist, nach Vorschrift der Gerichtsordnung zuzulassen;
es wäre denn, daß der Verwahrer beweisen könnte, daß
die Verletzung des Schlosses oder Siegels ohne sein
Verschulden geschehen sey. Das Nähmliche hat auch
dann zu gelten, wenn sämmtliche auf solche Art hin-
terlegte Sachen in Verlust gerathen sind.

und des Hinterlegers.
§ 967. Der Hinterleger ist verpflichtet, dem Verwah-

rer den schuldbarer Weise zugefügten Schaden, und
die zur Erhaltung der verwahrten Sache, oder zur Ver-
mehrung der fortdauernden Nutzungen verwendeten
Kosten zu ersetzen. Hat der Verwahrer im Nothfalle,
um das hinterlegte Gut zu retten, seine eigenen Sachen
aufgeopfert; so kann er einen angemessenen Ersatz
fordern. Die wechselseitigen Forderungen des Ver-
wahres und Hinterlegers einer beweglichen Sache
können aber nur binnen dreyßig Tagen von Zeit der
Zurückstellung angebracht werden.

Sequester.
§ 968. Wird eine in Anspruch genommene Sache

von den streitenden Parteyen oder vom Gerichte je-
manden in Verwahrung gegeben; so heißt der Verwah-
rer, Sequester. Die Rechte und Verbindlichkeiten des
Sequesters werden nach den hier festgesetzten Grund-
sätzen beurtheilt.

Ob dem Verwahrer ein Lohn gebühre.
§ 969. Ein Lohn kann für die Aufbewahrung nur

dann gefordert werden, wenn er ausdrücklich, oder
nach dem Stande des Aufbewahrers stillschweigend
bedungen worden ist.

Gastaufnahme
§ 970. (1) Gastwirte, die Fremde beherbergen, haf-

ten als Verwahrer für die von den aufgenommenen
Gästen eingebrachten Sachen, sofern sie nicht bewei-
sen, daß der Schaden weder durch sie oder einen ihrer
Leute verschuldet noch durch fremde, in dem Hause
aus- und eingehende Personen verursacht ist. Hat bei
der Entstehung des Schadens ein Verschulden des Be-
schädigten mitgewirkt, so hat der Richter nach den
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Umständen zu entscheiden, ob und in welcher Höhe
ein Ersatz gebührt.

(2) Als eingebracht gelten die Sachen, die dem Wirte
oder einem seiner Leute übergeben oder an einen von
diesen angewiesenen oder hierzu bestimmten Orte ge-
bracht sind. Ebenso haften Unternehmer, die Stallun-
gen und Aufbewahrungsräume halten, für die bei ih-
nen eingestellten Tiere und Fahrzeuge und die auf die-
sen befindlichen Sachen.

(3) Den Wirten werden gleichgehalten die Besitzer
von Badeanstalten in Rücksicht auf die üblicherweise
eingebrachten Sachen der Badegäste.

§ 970a. Ablehnung der Haftung durch Anschlag ist
ohne rechtliche Wirkung. Für Kostbarkeiten, Geld und
Wertpapiere haftet der Gastwirt nur bis zum Betrage
von 550 Euro, es sei denn, daß er diese Sachen in
Kenntnis ihrer Beschaffenheit zur Aufbewahrung
übernommen hat oder daß der Schaden von ihm selbst
oder seinen Leuten verschuldet ist.

§ 970b. Der Ersatzanspruch aus der Gastaufnahme
erlischt, wenn der Beschädigte nach erlangter Kennt-
nis von dem Schaden nicht ohne Verzug dem Wirte die
Anzeige macht. Dies gilt jedoch nicht, wenn die Sa-
chen vom Wirte zur Aufbewahrung übernommen wa-
ren.

§ 970c. Den im § 970 bezeichneten Personen steht
das Recht zu, zur Sicherung ihrer Forderungen aus der
Beherbergung und Verpflegung sowie ihrer Auslagen
für die Gäste die eingebrachten Sachen zurückzuhal-
ten.

Zwanzigstes Hauptstück.

Von dem Leihvertrage.

c) Leihvertrag.
§ 971. Wenn jemanden eine unverbrauchbare Sache

bloß zum unentgeldlichen Gebrauche auf eine be-
stimmte Zeit übergeben wird; so entsteht ein Leihver-
trag. Der Vertrag, wodurch man jemanden eine Sache
zu leihen verspricht, ohne sie zu übergeben, ist zwar
verbindlich, aber noch kein Leihvertrag.

Rechte und Pflichten des Entlehners.

1) in Rücksicht des Gebrauches;
§ 972. Der Entlehner erwirbt das Recht, den ordent-

lichen oder näher bestimmten Gebrauch von der Sache
zu machen. Nach Verlauf der Zeit ist er verpflichtet,
eben dieselbe Sache zurückzustellen.

2) der Zurückstellung;
§ 973. Wenn keine Zeit zur Zurückgabe festgesetzt,

wohl aber die Absicht des Gebrauches bestimmt wor-
den ist; so ist der Entlehner verbunden, mit dem Ge-
brauche nicht zu zögern, und die Sache so bald als
möglich zurück zu geben.

§ 974. Hat man weder die Dauer, noch die Absicht
des Gebrauches bestimmt; so entsteht kein wahrer

Vertrag, sondern ein unverbindliches Bittleihen (Pre-
carium), und der Verleiher kann die entlehnte Sache
nach Willkühr zurückfordern.

§ 975. Bey einem Streite über die Dauer des Gebrau-
ches muß der Entlehner das Recht auf den längern Ge-
brauch beweisen.

§ 976. Wenn gleich die verlehnte Sache vor Verlauf
der Zeit und vor geendigtem Gebrauche dem Verleiher
selbst unentbehrlich wird; so hat er ohne ausdrückli-
che Verabredung doch kein Recht, die Sache früher
zurück zu nehmen.

§ 977. Der Entlehner ist zwar in der Regel berechti-
get, die entlehnte Sache auch vor der bestimmten Zeit
zurück zu geben: fällt aber die frühere Zurückgabe
dem Verleiher beschwerlich; so kann sie wider seinen
Willen nicht Statt finden.

3) der Beschädigung;
§ 978. Wenn der Entlehner die geliehene Sache an-

ders gebraucht, als es bedungen war, oder den Ge-
brauch derselben eigenmächtig einem Dritten gestat-
tet; so ist er dem Verleiher verantwortlich; und dieser
auch berechtiget, die Sache sogleich zurück zu for-
dern.

§ 979. Wird die geliehene Sache beschädiget, oder
zu Grunde gerichtet; so muß der Entlehner nicht nur
den zunächst durch sein Verschulden verursachten,
sondern auch den zufälligen Schaden, den er durch ei-
ne widerrechtliche Handlung veranlaßt hat, so wie der
Verwahrer einer Sache ersetzen (§. 965).

§ 980. Dadurch, daß der Entlehner für ein verlornes
Lehnstück den Werth erlegt, hat er noch kein Recht,
dasselbe, wenn es wieder gefunden wird, gegen den
Willen des Eigenthümers für sich zu behalten, wenn
dieser bereit ist, den empfangenen Werth zurück zu
geben.

4) der Erhaltungskosten.
§ 981. Die mit dem Gebrauche ordentlicher Weise

verbundenen Kosten muß der Entlehner selbst bestrei-
ten. Die außerordentlichen Erhaltungskosten hat er
zwar, dafern er die Sache dem Verleiher nicht zur eige-
nen Besorgung überlassen kann oder will, inzwischen
vorzuschießen; doch werden sie ihm gleich einem red-
lichen Besitzer vergütet.

Beschränkung der wechselseitigen Klagen.
§ 982. Wenn der Verleiher nach der Zurücknahme

des Lehnstückes dessen Mißbrauch, oder übertriebene
Abnutzung innerhalb dreyßig Tagen nicht gerüget;
oder, wenn der Entlehner nach der Zurückgabe von
den auf die Sache verwendeten außerordentlichen
Kosten binnen eben diesem Zeitraume keine Meldung
gemacht hat; so ist die Klage erloschen.
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Ein u. zwanzigstes Hauptstück.

Von dem Darleihensvertrage.

Darlehensvertrag
§ 983. Im Darlehensvertrag verpflichtet sich der

Darlehensgeber, dem Darlehensnehmer vertretbare
Sachen mit der Bestimmung zu übergeben, dass der
Darlehensnehmer über die Sachen nach seinem Be-
lieben verfügen kann. Der Darlehensnehmer ist ver-
pflichtet, dem Darlehensgeber spätestens nach Ver-
tragsende ebenso viele Sachen derselben Gattung und
Güte zurückzugeben.

Arten des Darlehensvertrags
§ 984. (1) Gegenstand eines Darlehensvertrags kön-

nen Geld oder andere vertretbare Sachen sein. Ein
Darlehen kann entweder unentgeltlich oder gegen Ent-
gelt gewährt werden. Wenn die Parteien nichts über
ein Entgelt vereinbaren, gilt der Darlehensvertrag im
Zweifel als entgeltlich.

(2) Ein unentgeltlicher Darlehensvertrag ohne Über-
gabe der Sachen ist nur wirksam, wenn der Darlehens-
geber seine Vertragserklärung schriftlich abgibt.

Steigerung und Minderung des Werts
§ 985. Der Darlehensnehmer hat, sofern nichts ande-

res vereinbart ist, bei der Rückgabe der Sachen einen
in der Zwischenzeit eingetretenen Wertverlust nicht
auszugleichen. Gleichermaßen kann er sich auch nicht
auf eine Wertsteigerung zur Minderung seiner Rück-
gabepflicht berufen.

Dauer und Auflösung des Darlehensvertrags
§ 986. (1) Der Darlehensvertrag kann auf eine im

Voraus bestimmte oder auf unbestimmte Zeit ge-
schlossen werden.

(2) Ein auf unbestimmte Zeit geschlossener Darle-
hensvertrag kann von jedem Vertragsteil unter Einhal-
tung einer einmonatigen Kündigungsfrist gekündigt
werden.

(3) Ein auf bestimmte Zeit geschlossener Darlehens-
vertrag endet durch Zeitablauf.

Außerordentliche Kündigung des Darlehensver-
trags

§ 987. Jeder Vertragsteil kann den Darlehensvertrag
jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kün-
digen, wenn ihm die Aufrechterhaltung des Vertrags
aus wichtigen Gründen unzumutbar ist.

Kreditvertrag
§ 988. Der entgeltliche Darlehensvertrag über Geld

heißt Kreditvertrag; dazu zählt auch ein Vertrag, mit
dem ein Geldbetrag zum Abruf zur Verfügung gestellt
wird. Die Parteien dieses Vertrags heißen Kreditgeber
und Kreditnehmer. Das Entgelt besteht in der Regel in
den vom Kreditnehmer zu zahlenden Zinsen; für diese
gilt § 1000 Abs. 1.

Befristung und Ende des Kreditvertrags
§ 989. (1) Beim Kreditvertrag kann sich eine be-

stimmte Vertragsdauer nicht bloß aus der datumsmä-
ßigen Festlegung eines Endtermins ergeben, sondern
auch aus den Vereinbarungen über den Kreditbetrag
sowie über die Art der Rückzahlung des Kredits und
die zu leistenden Zinsen.

(2) Nach Ende des Kreditvertrags hat der Kredit-
nehmer den Kreditbetrag samt den noch zu leistenden
Zinsen zurückzuzahlen.

Unwirksame Vereinbarungen über das Kündi-
gungsrecht des Kreditgebers

§ 990. Vereinbarungen, durch die dem Kreditgeber
ein nicht an sachlich gerechtfertigte Gründe geknüpf-
tes Recht zur vorzeitigen Kündigung eines auf be-
stimmte Zeit geschlossenen und seinerseits schon er-
füllten Kreditvertrags eingeräumt wird, sind nicht
wirksam.

Verweigerung der Kreditauszahlung
§ 991. Der Kreditgeber kann die Auszahlung des

Kreditbetrags verweigern, wenn sich nach Vertrags-
abschluss Umstände ergeben, die eine Verschlechte-
rung der Vermögenslage des Kreditnehmers oder eine
Entwertung bedungener Sicherheiten in einem solchen
Ausmaß erweisen, dass die Rückzahlung des Kredits
oder die Entrichtung der Zinsen selbst bei Verwertung
der Sicherheiten gefährdet sind.

Zinsen und Zinseszinsen
§ 1000. (1) An Zinsen, die ohne Bestimmung der

Höhe vereinbart worden sind oder aus dem Gesetz ge-
bühren, sind, sofern gesetzlich nicht anderes bestimmt
ist, vier vom Hundert auf ein Jahr zu entrichten.

(2) Der Gläubiger einer Geldforderung kann Zinsen
von Zinsen verlangen, wenn die Parteien dies aus-
drücklich vereinbart haben. Sonst kann er, sofern fäl-
lige Zinsen eingeklagt werden, Zinseszinsen vom Tag
der Streitanhängigkeit an fordern. Wurde über die Hö-
he der Zinseszinsen keine Vereinbarung getroffen, so
sind ebenfalls vier vom Hundert auf ein Jahr zu ent-
richten.

(3) Haben die Parteien über die Frist zur Zahlung der
Zinsen keine Vereinbarung getroffen, so sind diese bei
der Zurückzahlung des Kapitals oder, sofern der Ver-
trag auf mehrere Jahre abgeschlossen worden ist, jähr-
lich zu zahlen.

Zwey u. zwanzigstes Hauptstück.

Von der Bevollmächtigung und andern Arten der
Geschäftsführung.

Bevollmächtigungsvertrag.
§ 1002. Der Vertrag, wodurch jemand ein ihm auf-

getragenes Geschäft im Nahmen des Andern zur Be-
sorgung übernimmt, heißt Bevollmächtigungsvertrag.
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§ 1003. Personen, welche zur Besorgung bestimmter
Geschäfte öffentlich bestellt worden, sind schuldig,
über einen darauf sich beziehenden Auftrag ohne Zö-
gerung gegen den Auftragenden sich ausdrücklich zu
erklären, ob sie denselben annehmen oder nicht; wid-
rigen Falls bleiben sie dem Auftragenden für den da-
durch veranlaßten Nachtheil verantwortlich.

Eintheilung der Bevollmächtigung in eine unent-
geldliche oder entgeldliche;

§ 1004. Wird für die Besorgung eines fremden Ge-
schäftes entweder ausdrücklich, oder nach dem Stande
des Geschäftsträgers auch nur stillschweigend eine
Belohnung bedungen; so gehört der Vertrag zu den
entgeldlichen, außer dem aber zu den unentgeldlichen.

mündliche oder schriftliche;
§ 1005. Bevollmächtigungsverträge können münd-

lich oder schriftlich geschlossen werden. Die von dem
Gewaltgeber dem Gewalthaber hierüber ausgestellte
Urkunde wird Vollmacht genannt.

allgemeine oder besondere;
§ 1006. Es gibt allgemeine und besondere Voll-

machten, je nachdem jemanden die Besorgung aller,
oder nur einiger Geschäfte anvertraut wird. Die beson-
deren Vollmachten können bloß gerichtliche oder bloß
außergerichtliche Geschäfte überhaupt; oder sie kön-
nen einzelne Angelegenheiten der einen oder der an-
dern Gattung zum Gegenstande haben.

unumschränkte, oder beschränkte;
§ 1007. Vollmachten werden entweder mit unum-

schränkter oder mit beschränkter Freyheit zu handeln
ertheilet. Durch die erstere wird der Gewalthaber be-
rechtiget, das Geschäft nach seinem besten Wissen
und Gewissen zu leiten; durch die letztere aber werden
ihm die Gränzen, wie weit, und die Art, wie er dassel-
be betreiben soll, vorgeschrieben.

§ 1008. Folgende Geschäfte: Wenn im Nahmen ei-
nes Andern Sachen veräußert, oder entgeldlich über-
nommen; Anleihen oder Darleihen geschlossen; Geld
oder Geldeswerth erhoben; Processe anhängig ge-
macht; Eide aufgetragen, angenommen oder zurück-
geschoben, oder Vergleiche getroffen werden sollen,
erfordern eine besondere, auf diese Gattungen der Ge-
schäfte lautende Vollmacht. Wenn aber eine Erbschaft
unbedingt angenommen oder ausgeschlagen; Gesell-
schaftsverträge errichtet; Schenkungen gemacht; das
Befugniß, einen Schiedsrichter zu wählen, einge-
räumt, oder Rechte unentgeldlich aufgegeben werden
sollen; ist eine besondere, auf das einzelne Geschäft
ausgestellte Vollmacht nothwendig. Allgemeine,
selbst unbeschränkte Vollmachten sind in diesen Fäl-
len nur hinreichend, wenn die Gattung des Geschäftes
in der Vollmacht ausgedrücket worden ist.

Rechte und Verbindlichkeiten des Gewalthabers;
§ 1009. Der Gewalthaber ist verpflichtet, das Ge-

schäft seinem Versprechen und der erhaltenen Voll-

macht gemäß, emsig und redlich zu besorgen, und al-
len aus dem Geschäfte entspringenden Nutzen dem
Machtgeber zu überlassen. Er ist, ob er gleich eine be-
schränkte Vollmacht hat, berechtiget, alle Mittel anzu-
wenden, die mit der Natur des Geschäftes nothwendig
verbunden, oder der erklärten Absicht des Machtge-
bers gemäß sind. Ueberschreitet er aber die Gränzen
der Vollmacht; so haftet er für die Folgen.

§ 1010. Trägt der Gewalthaber das Geschäft ohne
Noth einem Dritten auf; so haftet er ganz allein für
den Erfolg. Wird ihm aber die Bestellung eines Stell-
vertreters in der Vollmacht ausdrücklich gestattet, oder
durch die Umstände unvermeidlich; so verantwortet er
nur ein bey der Auswahl der Person begangenes Ver-
schulden.

§ 1011. Wird mehreren Bevollmächtigten zugleich
ein Geschäft aufgetragen; so ist die Mitwirkung Aller
zur Gültigkeit des Geschäftes, und Verpflichtung des
Machtgebers nothwendig; wenn nicht ausdrücklich
Einem oder Mehreren aus ihnen die volle Befugniß in
der Vollmacht ertheilt worden ist.

§ 1012. Der Gewalthaber ist schuldig, dem Macht-
geber den durch sein Verschulden verursachten Scha-
den zu ersetzen, und die bey dem Geschäfte vorkom-
menden Rechnungen, so oft dieser es verlangt, vorzu-
legen.

§ 1013. Gewalthaber sind, außer dem im §. 1004
enthaltenen Falle, nicht befugt, ihrer Bemühung we-
gen eine Belohnung zu fordern. Es ist ihnen nicht er-
laubt, ohne Willen des Machtgebers in Rücksicht auf
die Geschäftsverwaltung von einem Dritten Geschen-
ke anzunehmen. Die erhaltenen werden zur Armen-
Casse eingezogen.

des Gewaltgebers;
§ 1014. Der Gewaltgeber ist verbunden, dem Ge-

walthaber allen zur Besorgung des Geschäftes not-
hwendig oder nützlich gemachten Aufwand, selbst
bey fehlgeschlagenem Erfolge, zu ersetzen, und ihm
auf Verlangen zur Bestreitung der baren Auslagen
auch einen angemessenen Vorschuß zu leisten; er muß
ferner allen durch sein Verschulden entstandenen, oder
mit der Erfüllung des Auftrages verbundenen Schaden
vergüten.

§ 1015. Leidet der Gewalthaber bey der Geschäfts-
führung nur zufälliger Weise Schaden; so kann er in
dem Falle, daß er das Geschäft unentgeldlich zu besor-
gen übernahm, einen solchen Betrag fordern, welcher
ihm bey einem entgeldlichen Vertrage zur Vergütung
der Bemühung nach dem höchsten Schätzungswerthe
gebührt haben würde.

§ 1016. Ueberschreitet der Gewalthaber die Gränzen
seiner Vollmacht; so ist der Gewaltgeber nur in so fern
verbunden, als er das Geschäft genehmigt, oder den
aus dem Geschäfte entstandenen Vortheil sich zuwen-
det.

in Rücksicht eines Dritten.
§ 1017. In so fern der Gewalthaber nach dem Inhalte

der Vollmacht den Gewaltgeber vorstellt, kann er ihm
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Rechte erwerben und Verbindlichkeiten auflegen. Hat
er also innerhalb der Gränzen der offenen Vollmacht
mit einem Dritten einen Vertrag geschlossen; so kom-
men die dadurch gegründeten Rechte und Verbindlich-
keiten dem Gewaltgeber und dem Dritten; nicht aber
dem Gewalthaber zu. Die dem Gewalthaber ertheilte
geheime Vollmacht hat auf die Rechte des Dritten kei-
nen Einfluß.

§ 1018. Auch in dem Falle, daß der Gewaltgeber ei-
nen solchen Gewalthaber, der sich selbst zu verbin-
den unfähig ist, aufgestellt hat, sind die innerhalb der
Gränzen der Vollmacht geschlossenen Geschäfte so-
wohl für den Gewaltgeber, als für den Dritten verbind-
lich.

§ 1019. Ist der Gewalthaber zu dem von ihm ge-
schlossenen Geschäft nicht oder nicht ausreichend be-
vollmächtigt, so ist er, wenn der Gewaltgeber weder
das Geschäft genehmigt noch sich den aus dem Ge-
schäft entstandenen Vorteil zuwendet (§ 1016), dem
anderen Teil zum Ersatz des Schadens verpflichtet,
den dieser im Vertrauen auf die Vertretungsmacht er-
leidet. Der Gewalthaber haftet jedoch nicht über den
Betrag des Interesses hinaus, das der andere Teil an
der Wirksamkeit des Vertrages hat.

Auflösung des Vertrages durch den Widerruf.
§ 1020. Es steht dem Machtgeber frey; die Voll-

macht nach Belieben zu widerrufen; doch muß er dem
Gewalthaber nicht nur die in der Zwischenzeit ge-
habten Kosten und den sonst erlittenen Schaden er-
setzen; sondern auch einen der Bemühung angemes-
senen Theil der Belohnung entrichten. Dieses findet
auch dann Statt, wenn die Vollendung des Geschäftes
durch einen Zufall verhindert worden ist.

die Aufkündung;
§ 1021. Auch der Machthaber kann die angenomme-

ne Vollmacht aufkünden. Wenn er sie aber vor Voll-
endung des ihm insbesondere aufgetragenen, oder ver-
möge der allgemeinen Vollmacht angefangenen Ge-
schäftes aufkündet; so muß er, dafern nicht ein unvor-
gesehenes und unvermeidliches Hinderniß eingetreten
ist, allen daraus entstandenen Schaden ersetzen.

den Tod.
§ 1022. In der Regel wird die Vollmacht sowohl

durch den Tod des Gewaltgebers als des Gewalthabers
aufgehoben. Läßt sich aber das angefangene Geschäft
ohne offenbaren Nachtheil der Erben nicht unterbre-
chen, oder erstreckt sich die Vollmacht selbst auf den
Sterbfall des Gewaltgebers; so hat der Gewalthaber
das Recht und die Pflicht, das Geschäft zu vollenden.

§ 1023. Die von einem Körper (Gemeinschaft) aus-
gestellten und übernommenen Vollmachten werden
durch die Erlöschung der Gemeinschaft aufgehoben.

oder ein Insolvenzverfahren
§ 1024. Wird über das Vermögen des Machtgebers

das Insolvenzverfahren eröffnet, so sind Vertretungs-
handlungen des Machthabers ab der Bekanntmachung

der Insolvenzeröffnung nicht rechtswirksam. Durch
die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Ver-
mögen des Machthabers erlischt dessen Vollmacht.

In wiefern die Verbindlichkeit fortdauere.
§ 1025. Wird die Vollmacht durch Widerruf, Auf-

kündung, oder durch den Tod des Gewaltgebers oder
Gewalthabers aufgehoben; so müssen doch die Ge-
schäfte, welche keinen Aufschub leiden, so lange fort-
gesetzt werden, bis von dem Machtgeber oder dessen
Erben eine andere Verfügung getroffen worden ist,
oder füglich getroffen werden konnte.

§ 1026. Auch bleiben die mit einem Dritten, dem die
Aufhebung der Vollmacht ohne sein Verschulden un-
bekannt war, geschlossenen Verträge verbindlich, und
der Gewaltgeber kann sich nur bey dem Gewaltha-
ber, der die Aufhebung verschwiegen hat, wegen sei-
nes Schadens erhohlen.

Stillschweigende Bevollmächtigung der Dienstper-
sonen.

§ 1027. Die in diesem Hauptstücke enthaltenen Vor-
schriften haben auch ihre Anwendung auf die Eigen-
thümer einer Handlung, eines Schiffes, Kaufladens
oder andern Gewerbes, welche die Verwaltung einem
Factor, Schiffer, Ladendiener oder andern Geschäfts-
trägern anvertrauen.

§ 1028. Die Rechte solcher Geschäftsführer sind
vorzüglich aus der Urkunde ihrer Bestellung, derglei-
chen unter Handelsleuten das ordentlich kundgemach-
te Befugniß der Unterzeichnung (Firma) ist, zu beurt-
heilen.

§ 1029. (1) Ist die Vollmacht nicht schriftlich gege-
ben worden; so wird ihr Umfang aus dem Gegenstan-
de, und aus der Natur des Geschäftes beurtheilet. Wer
einem Andern eine Verwaltung anvertraut hat, von
dem wird vermuthet, daß er ihm auch die Macht ein-
geräumt habe, alles dasjenige zu thun, was die Verwal-
tung selbst erfordert und was gewöhnlich damit ver-
bunden ist (§. 1009).

(2) Der Überbringer einer Quittung gilt als ermäch-
tigt, die Leistung zu empfangen, sofern nicht dem
Leistenden bekannte Umstände der Annahme einer
solchen Ermächtigung entgegenstehen.

§ 1030. Gestattet der Eigenthümer einer Handlung,
oder eines Gewerbes seinem Diener oder Lehrlinge,
Waaren im Laden oder außer demselben zu verkaufen;
so wird vermuthet, daß sie bevollmächtigt seyn, die
Bezahlung zu empfangen, und Quittungen dagegen
auszustellen.

§ 1031. Die Vollmacht, Waaren im Nahmen des Ei-
genthümers zu verkaufen, erstreckt sich aber nicht auf
das Recht, in seinem Nahmen Waaren einzukaufen;
auch dürfen Fuhrleute weder den Werth der ihnen an-
vertrauten Güter beziehen, noch Geld darauf anleihen,
wenn es nicht ausdrücklich in Frachtbriefen bestimmt
worden ist.

§ 1032. Dienstgeber und Familienhäupter sind nicht
verbunden, das, was von ihren Dienstpersonen oder
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andern Hausgenossen in ihrem Nahmen auf Borg ge-
nommen wird, zu bezahlen. Der Borger muß in sol-
chen Fällen den gemachten Auftrag erweisen.

§ 1033. Besteht aber zwischen dem Borgnehmer
und dem Borggeber ein ordentliches Einschreibebuch,
worin die ausgeborgten Sachen aufgezeichnet werden;
so gilt die Vermuthung, daß der Ueberbringer dieses
Buches bevollmächtiget sey, die Waare auf Borg zu
nehmen.

Gesetzliche Vertretung
§ 1034. (1) Als gesetzlicher Vertreter einer Person

wird bezeichnet:

1. wer für ein minderjähriges Kind im Rahmen der
Obsorge oder sonst im Einzelfall gesetzlich mit des-
sen Vertretung betraut ist;

2. ein Vorsorgebevollmächtigter, sobald die Vorsorge-
vollmacht wirksam ist (§ 245 Abs. 1);

3. ein gewählter und ein gesetzlicher Erwachsenenver-
treter nach der Registrierung im Österreichischen
Zentralen Vertretungsverzeichnis sowie ein gericht-
licher Erwachsenenvertreter und

4. ein Kurator (§ 277).
(2) Sofern nichts anderes angeordnet ist, wird eine

durch Gerichtsentscheidung angeordnete gesetzliche
Vertretung mit Rechtskraft der Entscheidung wirksam.

Geschäftsführung ohne Auftrag;
§ 1035. Wer weder durch ausdrücklichen oder still-

schweigenden Vertrag, noch vom Gerichte, noch aus
dem Gesetze das Befugniß erhalten hat, darf der Regel
nach sich in das Geschäft eines Andern nicht mengen.
Hätte er sich dessen angemaßt; so ist er für alle Folgen
verantwortlich.

im Nothfalle;
§ 1036. Wer, obgleich unberufen, ein fremdes Ge-

schäft zur Abwendung eines bevorstehenden Scha-
dens besorgt, dem ist derjenige, dessen Geschäft er
besorgt hat, den nothwendigen und zweckmäßig ge-
machten Aufwand zu ersetzen schuldig; wenn gleich
die Bemühung ohne Verschulden fruchtlos geblieben
ist (§. 403).

oder zum Nutzen des Andern;
§ 1037. Wer fremde Geschäfte bloß, um den Nutzen

des Andern zu befördern, übernehmen will, soll sich
um dessen Einwilligung bewerben. Hat der Geschäfts-
führer zwar diese Vorschrift unterlassen, aber das Ge-
schäft auf seine Kosten zu des Andern klarem, über-
wiegenden Vortheile geführet; so müssen ihm von die-
sem die darauf verwendeten Kosten ersetzt werden.

§ 1038. Ist aber der überwiegende Vortheil nicht
klar; oder hat der Geschäftsführer eigenmächtig so
wichtige Veränderungen in einer fremden Sache vor-
genommen, daß die Sache dem Andern zu dem Zwe-
cke, wozu er sie bisher benützte, unbrauchbar wird, so
ist dieser zu keinem Ersatze verbunden; er kann viel-

mehr verlangen, daß der Geschäftsführer auf eigene
Kosten die Sache in den vorigen Stand zurücksetze,
oder, wenn das nicht möglich ist, ihm volle Genugthu-
ung leiste.

§ 1039. Wer ein fremdes Geschäft ohne Auftrag auf
sich genommen hat, muß es bis zur Vollendung fort-
setzen, und gleich einem Bevollmächtigten genaue
Rechnung darüber ablegen.

gegen den Willen des Andern.
§ 1040. Wenn jemand gegen den gültig erklärten

Willen des Eigenthümers sich eines fremden Geschäf-
tes anmaßet, oder den rechtmäßigen Bevollmächtigten
durch eine solche Einmengung an der Besorgung des
Geschäftes verhindert; so verantwortet er nicht nur
den hieraus erwachsenen Schaden und entgangenen
Gewinn, sondern er verliert auch den gemachten Auf-
wand; in so fern er nicht in Natur zurückgenommen
werden kann.

Verwendung einer Sache zum Nutzen des Andern.
§ 1041. Wenn ohne Geschäftsführung eine Sache

zum Nutzen eines Andern verwendet worden ist; kann
der Eigenthümer sie in Natur, oder, wenn dieß nicht
mehr geschehen kann, den Werth verlangen, den sie
zur Zeit der Verwendung gehabt hat, obgleich der Nut-
zen in der Folge vereitelt worden ist.

§ 1042. Wer für einen Andern einen Aufwand
macht, den dieser nach dem Gesetze selbst hätte ma-
chen müssen, hat das Recht, den Ersatz zu fordern.

§ 1043. Hat jemand in einem Nothfalle, um einen
größern Schaden von sich und Andern abzuwenden,
sein Eigenthum aufgeopfert; so müssen ihn Alle, wel-
che daraus Vortheil zogen, verhältnißmäßig entschädi-
gen. Die ausführlichere Anwendung dieser Vorschrift
auf Seegefahren ist ein Gegenstand der Seegesetze.

§ 1044. Die Vertheilung der Kriegsschäden wird
nach besondern Vorschriften von den politischen Be-
hörden bestimmt.

Drey u. zwanzigstes Hauptstück.

Von dem Tauschvertrage.

Tausch.
§ 1045. Der Tausch ist ein Vertrag, wodurch eine

Sache gegen eine andere Sache überlassen wird. Die
wirkliche Uebergabe ist nicht zur Errichtung; sondern
nur zur Erfüllung des Tauschvertrages, und zur Erwer-
bung des Eigenthumes nothwendig.

§ 1046. Das Geld ist kein Gegenstand des Tausch-
vertrages; doch lassen sich Gold und Silber als eine
Waare, und selbst als Münz-Sorten in so weit vertau-
schen; als sie nur gegen andere Münz-Sorten, goldene
nähmlich gegen silberne, kleinere gegen größere Stü-
cke verwechselt werden sollen.
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Rechte und Pflichten der Tauschenden;
§ 1047. Tauschende sind vermöge des Vertrages ver-

pflichtet, die vertauschten Sachen der Verabredung ge-
mäß mit ihren Bestandteilen und mit allem Zugehör zu
rechter Zeit, am gehörigen Ort und in eben dem Zu-
stande, in welchem sie sich bei Schließung des Vertra-
ges befunden haben, zum freien Besitze zu übergeben
und zu übernehmen.

insbesondere in Rücksicht der Gefahr,
§ 1048. Ist eine Zeit bedungen, zu welcher die Ue-

bergabe geschehen soll, und wird in der Zwischenzeit
entweder die vertauschte bestimmte Sache durch Ver-
both außer Verkehr gesetzt, oder zufälliger Weise
ganz, oder doch über die Hälfte am Werthe zu Grunde
gerichtet, so ist der Tausch für nicht geschlossen anzu-
sehen.

§ 1049. Andere in dieser Zwischenzeit durch Zufall
erfolgte Verschlimmerungen der Sache und Lasten ge-
hen auf die Rechnung des Besitzers. Sind jedoch Sa-
chen in Pausch und Bogen behandelt worden; so trägt
der Uebernehmer den zufälligen Untergang einzelner
Stücke, wenn anders hierdurch das Ganze nicht über
die Hälfte am Werthe verändert worden ist.

und der Nutzungen vor der Übergabe.
§ 1050. Dem Besitzer gebühren die Nutzungen der

vertauschten Sache bis zur bedungenen Zeit der Ue-
bergabe. Von dieser Zeit an gebühren sie, sammt dem
Zuwachse, dem Uebernehmer, obgleich die Sache
noch nicht übergeben worden ist.

§ 1051. Ist keine Zeit zur Uebergabe der bestimmten
Sache bedungen, und fällt keinem Theile ein Versehen
zur Last; so sind die obigen Vorschriften wegen Ge-
fahr und Nutzungen (§§. 1048 – 1050) auf den Zeit-
punct der Uebergabe selbst anzuwenden; in so fern die
Parteyen nicht etwas Anderes festgesetzt haben.

§ 1052. Wer auf die Übergabe dringen will, muß sei-
ne Verbindlichkeit erfüllt haben oder sie zu erfüllen
bereit sein. Auch der zur Vorausleistung Verpflichtete
kann seine Leistung bis zur Bewirkung oder Sicher-
stellung der Gegenleistung verweigern, wenn diese
durch schlechte Vermögensverhältnisse des anderen
Teiles gefährdet ist, die ihm zur Zeit des Vertragsab-
schlusses nicht bekannt sein mußten.

Vier u. zwanzigstes Hauptstück.

Von dem Kaufvertrage.

Kaufvertrag.
§ 1053. Durch den Kaufvertrag wird eine Sache um

eine bestimmte Summe Geldes einem Andern über-
lassen. Er gehört, wie der Tausch, zu den Titeln ein
Eigenthum zu erwerben. Die Erwerbung erfolgt erst
durch die Uebergabe des Kaufgegenstandes. Bis zur
Uebergabe behält der Verkäufer das Eigenthumsrecht.

Erfordernisse des Kaufvertrages.
§ 1054. Wie die Einwilligung des Käufers und Ver-

käufers beschaffen seyn müsse, und welche Sachen
gekauft und verkauft werden dürfen, dieses wird nach
den Regeln der Verträge überhaupt bestimmt. Der
Kaufpreis muß im barem Gelde bestehen, und darf
weder unbestimmt, noch gesetzwidrig seyn.

Der Kaufpreis muß

a) in barem Gelde bestehen;
§ 1055. Wird eine Sache theils gegen Geld, theils

gegen eine andere Sache veräußert, so wird der Ver-
trag, je nachdem der Werth am Gelde mehr oder we-
niger, als der gemeine Werth der gegebenen Sache
beträgt, zum Kaufe oder Tausche, und bey gleichem
Werthe der Sache, zum Kaufe gerechnet.

b) bestimmt;
§ 1056. Käufer und Verkäufer können die Festset-

zung des Preises auch einer dritten bestimmten Person
überlassen. Wird von dieser in dem bedungenen Zeit-
raume nichts festgesetzt; oder will im Falle, daß kein
Zeitraum bedungen worden ist, ein Theil vor der Be-
stimmung des Preises zurücktreten; so wird der Kauf-
vertrag als nicht geschlossen angesehen.

§ 1057. Wird die Bestimmung des Preises mehreren
Personen überlassen, so entscheidet die Mehrheit der
Stimmen. Fallen die Stimmen so verschieden aus, daß
der Preis nicht einmahl durch wirkliche Mehrheit der
Stimmen festgesetzt wird; so ist der Kauf für nicht ein-
gegangen zu achten.

§ 1058. Auch der Werth, welcher bey einer früheren
Veräußerung bedungen worden ist, kann zur Bestim-
mung des Preises dienen. Hat man den ordentlichen
Marktpreis zum Grunde gelegt, so wird der mittlere
Marktpreis des Ortes und der Zeit, wo und in welcher
der Vertrag erfüllet werden muß, angenommen.

c) nicht gesetzwidrig sein.
§ 1059. (Anm.: Aufgehoben durch § 33 Z 7, BGBl.

Nr. 140/1979.)
§ 1060. Außer diesem Falle kann der Kauf sowohl

von dem Käufer als Verkäufer nur wegen Verletzung
über die Hälfte bestritten werden (§§. 934 – 935). Die-
se Beschwerde findet auch dann Statt, wenn der Aus-
spruch des Kaufpreises einem Dritten überlassen wor-
den ist.

Pflichten des Verkäufers,
§ 1061. Der Verkäufer ist schuldig, die Sache bis zur

Zeit der Uebergabe sorgfältig zu verwahren und sie
dem Käufer nach eben den Vorschriften zu übergeben,
welche oben bey dem Tausche (§. 1047) aufgestellt
worden sind.

und des Käufers.
§ 1062. Der Käufer hingegen ist verbunden, die Sa-

che sogleich, oder zur bedungenen Zeit zu überneh-
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men, zugleich aber auch das Kaufgeld bar abzuführen;
widrigen Falls ist der Verkäufer ihm die Uebergabe
der Sache zu verweigern berechtiget.

§ 1063. Wird die Sache dem Käufer von dem Ver-
käufer ohne das Kaufgeld zu erhalten, übergeben; so
ist die Sache auf Borg verkauft, und das Eigenthum
derselben geht gleich auf den Käufer über.

§ 1063a. Die Kosten der Übergabe der verkauften
Ware, insbesondere die Kosten des Messens und des
Wägens, fallen dem Verkäufer zur Last, die Kosten der
Abnahme und der Versendung der Sache an einen an-
deren Ort als den Erfüllungsort aber dem Käufer.

§ 1063b. Wenn dem Käufer beim Kauf einer beweg-
lichen Sache die nähere Bestimmung der Form, des
Maßes oder ähnlicher Verhältnisse vorbehalten ist, ist
er verpflichtet, die vorbehaltene Bestimmung zu tref-
fen. Im Übrigen gilt § 906 Abs. 2 sinngemäß.

Gefahr und Nutzen des Kaufgegenstandes.
§ 1064. In Rücksicht der Gefahr und Nutzungen ei-

ner zwar gekauften, aber noch nicht übergebenen Sa-
che gelten die nähmlichen Vorschriften, die bey dem
Tauschvertrage gegeben worden sind (§§. 1048 –
1051).

Kauf einer gehofften Sache.
§ 1065. Wenn Sachen, die noch zu erwarten stehen,

gekauft werden; so sind die in dem Hauptstücke von
gewagten Geschäften gegebenen Anordnungen anzu-
wenden.

Allgemeine Vorschrift.
§ 1066. In allen bey einem Kaufvertrage vorkom-

menden Fällen, welche in dem Gesetze nicht aus-
drücklich entschieden werden, sind die in den Haupt-
stücken von Verträgen überhaupt, und von dem
Tauschvertrage insbesondere aufgestellten Vorschrif-
ten anzuwenden.

Besondere Arten oder Nebenverträge eines Kauf-
vertrages.

§ 1067. Besondere Arten oder Nebenverträge eines
Kaufvertrages sind: der Vorbehalt des Wiederkaufes,
des Rückverkaufes, des Vorkaufes; der Verkauf auf die
Probe; der Verkauf mit Vorbehalt eines bessern Käu-
fers; und der Verkaufsauftrag.

Verkauf mit Vorbehalt des Wiederkaufes.
§ 1068. Das Recht eine verkaufte Sache wieder ein-

zulösen, heißt das Recht des Wiederkaufes. Ist dieses
Recht dem Verkäufer überhaupt und ohne nähere Be-
stimmung eingeräumt, so wird von einer Seite das
Kaufstück in einem nicht verschlimmerten Zustande;
von der andern Seite aber das erlegte Kaufgeld zurück
gegeben, und die inzwischen beyderseits aus dem Gel-
de und der Sache gezogenen Nutzungen bleiben gegen
einander aufgehoben.

§ 1069. Hat der Käufer das Kaufstück aus dem Sei-
nigen verbessert; oder zu dessen Erhaltung außeror-

dentliche Kosten verwendet, so gebührt ihm gleich ei-
nem redlichen Besitzer der Ersatz; er haftet aber auch
dafür, wenn durch sein Verschulden der Werth verän-
dert, oder die Zurückgabe vereitelt worden ist.

§ 1070. Der Vorbehalt des Wiederkaufes findet nur
bei unbeweglichen Sachen statt und gebührt dem Ver-
käufer nur für seine Lebenszeit. Er kann sein Recht
weder auf die Erben noch auf einen anderen übertra-
gen. Ist das Recht in die öffentlichen Bücher einver-
leibt, so kann die Sache auch einem Dritten abgefor-
dert werden und dieser wird nach Beschaffenheit sei-
nes redlichen oder unredlichen Besitzes behandelt.

Kauf mit Vorbehalt des Rückverkaufes.
§ 1071. Den nähmlichen Beschränkungen unterliegt

das von dem Käufer ausbedungene Recht, die Sache
dem Verkäufer wieder zurück zu verkaufen; und es
sind auf dasselbe die für den Wiederkauf ertheilten
Vorschriften anzuwenden. Ist aber die Bedingung des
Wiederverkaufs oder Wiederkaufs verstellt, und ei-
gentlich um ein Pfandrecht oder ein Borggeschäft zu
verbergen, gebraucht worden, so tritt die Vorschrift
des §. 916 ein.

Vorbehalt des Vorkaufsrechtes.
§ 1072. Wer eine Sache mit der Bedingung verkauft,

daß der Käufer, wenn er solche wieder verkaufen will,
ihm die Einlösung anbiethen soll, der hat das Vor-
kaufsrecht.

§ 1073. Das Vorkaufsrecht ist in der Regel ein per-
sönliches Recht. In Rücksicht auf unbewegliche Güter
kann es durch Eintragung in die öffentlichen Bücher
in ein dingliches verwandelt werden.

§ 1074. Auch kann das Vorkaufsrecht weder einem
Dritten abgetreten, noch auf die Erben des Berechtig-
ten übertragen werden.

§ 1075. Der Berechtigte muß bewegliche Sachen
binnen vier und zwanzig Stunden; unbewegliche aber
binnen dreyßig Tagen, nach der geschehenen An-
biethung, wirklich einlösen. Nach Verlauf dieser Zeit
ist das Vorkaufsrecht erloschen.

§ 1076. Das Vorkaufsrecht hat im Falle einer ge-
richtlichen Feilbiethung der mit diesem Rechte be-
lasteten Sachen keine andere Wirkung, als daß der
den öffentlichen Büchern einverleibte Berechtigte zur
Feilbiethung insbesondere vorgeladen werden muß.

§ 1077. Der zur Einlösung Berechtigte, muß außer
dem Falle einer andern Verabredung, den vollständi-
gen Preis, welcher von einem Dritten angebothen wor-
den ist, entrichten. Kann er die außer dem gewöhn-
lichen Kaufpreise angebothenen Nebenbedingungen
nicht erfüllen, und lassen sie sich auch durch einen
Schätzungswerth nicht ausgleichen; so kann das Vor-
kaufsrecht nicht ausgeübt werden.

§ 1078. Das Vorkaufsrecht läßt sich auf andere Ver-
äußerungsarten ohne eine besondere Verabredung
nicht ausdehnen.

§ 1079. Hat der Besitzer dem Berechtigten die Ein-
lösung nicht angebothen, so muß er ihm für allen
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Schaden haften. Im Falle eines dinglichen Vorkaufs-
rechtes kann die veräußerte Sache dem Dritten abge-
fordert werden, und dieser wird nach Beschaffenheit
seines redlichen oder unredlichen Besitzes behandelt.

Kauf auf die Probe.
§ 1080. Der Kauf auf Probe ist unter der im Belieben

des Käufers stehenden Bedingung geschlossen, daß er
die Ware genehmige. Die Bedingung ist im Zweifel
eine aufschiebende; der Käufer ist vor der Genehmi-
gung an den Kauf nicht gebunden, der Verkäufer hört
auf, gebunden zu sein, wenn der Käufer bis zum Ab-
laufe der Probezeit nicht genehmigt.

§ 1081. Ist die Sache zum Zwecke der Besichtigung
oder Probe bereits übergeben, so gilt Stillschweigen
des Käufers bis nach Ablauf der Probezeit als Geneh-
migung.

§ 1082. Ist bei einem Kauf auf Probe keine Probezeit
vereinbart worden, so kann der Verkäufer dem Käufer
eine angemessene Frist als Probezeit setzen.

Verkauf mit Vorbehalt eines besseren Käufers.
§ 1083. Wird das Kaufgeschäft mit dem Vorbehalte

verabredet, daß der Verkäufer, wenn sich binnen einer
bestimmten Zeit ein besserer Käufer meldet, densel-
ben vorzuziehen befugt sey; so bleibt in dem Falle,
daß das Kaufstück nicht übergeben worden, die Wirk-
lichkeit des Vertrages bis zum Eintritte der Bedingung
aufgeschoben.

§ 1084. Ist das Kaufstück übergeben worden, so ist
der Kaufvertrag abgeschlossen; er wird aber durch den
Eintritt der Bedingung wieder aufgelöset. Bey dem
Mangel einer ausdrücklichen Zeitbestimmung wird
der bey dem Kaufe auf die Probe angenommene Zeit-
raum vermuthet.

§ 1085. Ob der neue Käufer besser sey, beurtheilet
der Verkäufer. Er kann den zweyten Käufer, wenn der
erste auch noch mehr zahlen wollte, vorziehen. Bey
der Auflösung des Vertrages heben sich die Nutzun-
gen der Sache und des Geldes gegen einander auf. In
Rücksicht der Verbesserungen oder Verschlimmerun-
gen wird der Käufer gleich einem redlichen Besitzer
behandelt.

Verkaufsauftrag.
§ 1086. Wenn jemand seine bewegliche Sache ei-

nem Andern für einen gewissen Preis zum Verkaufe
übergibt, mit der Bedingung, daß ihm der Ueberneh-
mer binnen einer festgesetzten Zeit entweder das be-
stimmte Kaufgeld liefern oder die Sache zurückstellen
soll; so ist der Uebergeber vor Verlauf der Zeit die Sa-
che zurück zu fordern nicht berechtiget; der Ueber-
nehmer aber muß nach deren Ablauf das bestimmte
Kaufgeld entrichten.

§ 1087. Während der festgesetzten Zeit bleibt der
Uebergeber Eigenthümer, der Uebernehmer haftet ihm
für den durch sein Verschulden verursachten Schaden,
und es werden ihm bey Zurückstellung der Sache nur
solche Kosten vergütet, die dem Uebergeber zum Nut-
zen gereichen.

§ 1088. Ist die Sache unbeweglich; oder ist der
Preis, oder die Zahlungsfrist nicht bestimmt; so wird
der Uebernehmer wie ein Gewalthaber angesehen. In
keinem Falle kann die zum Verkaufe anvertraute Sa-
che dem Dritten, welcher sie von dem Uebernehmer
redlicher Weise an sich gebracht hat, abgefordert wer-
den (§. 367).

§ 1089. Auch bey gerichtlichen Verkäufen finden
die über Verträge, und den Tausch- und Kaufvertrag
insbesondere aufgestellten Vorschriften in der Regel
Statt; in so fern nicht in diesem Gesetze, oder in der
Gerichtsordnung eigene Anordnungen enthalten sind.

Fünf u. zwanzigstes Hauptstück.

Von Bestand- Erbpacht- und Erbzins-Verträgen.

Bestandvertrag.
§ 1090. Der Vertrag, wodurch jemand den Gebrauch

einer unverbrauchbaren Sache auf eine gewisse Zeit
und gegen einen bestimmten Preis erhält, heißt über-
haupt Bestandvertrag.

I) Mieth- und Pachtvertrag.
§ 1091. Der Bestandvertrag wird, wenn sich die in

Bestand gegebene Sache ohne weitere Bearbeitung
gebrauchen läßt, ein Miethvertrag; wenn sie aber nur
durch Fleiß und Mühe benützt werden kann, ein
Pachtvertrag genannt. Werden durch einen Vertrag Sa-
chen von der ersten und zweyten Art zugleich in Be-
stand gegeben; so ist der Vertrag nach der Beschaffen-
heit der Hauptsache zu beurtheilen.

Erfordernisse.
§ 1092. Mieth- und Pachtverträge können über die

nähmlichen Gegenstände und auf die nähmliche Art,
als der Kaufvertrag geschlossen werden. Der Mieth-
und Pachtzins wird, wenn keine andere Uebereinkunft
getroffen worden ist, wie das Kaufgeld entrichtet.

§ 1093. Der Eigenthümer kann sowohl seine beweg-
lichen und unbeweglichen Sachen, als seine Rechte in
Bestand geben; er kann aber auch in den Fall kom-
men, den Gebrauch seiner eigenen Sache, wenn er ei-
nem Dritten gebührt, in Bestand zu nehmen.

Wirkung.
§ 1094. Sind die vertragschließenden Theile über

das Wesentliche des Bestandes, nähmlich über die Sa-
che und den Preis, übereingekommen; so ist der Ver-
trag vollkommen abgeschlossen, und der Gebrauch
der Sache für gekauft anzusehen.

§ 1095. Wenn ein Bestandvertrag in die öffentlichen
Bücher eingetragen ist; so ist das Recht des Bestand-
nehmers als ein dingliches Recht zu betrachten, wel-
ches sich auch der nachfolgende Besitzer auf die noch
übrige Zeit gefallen lassen muß.
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Wechselseitige Rechte:

1) In Hinsicht auf Ueberlassung; Erhaltung; Be-
nützung.

§ 1096. (1) Vermieter und Verpächter sind verpflich-
tet, das Bestandstück auf eigene Kosten in brauchba-
rem Stande zu übergeben und zu erhalten und die Be-
standinhaber in dem bedungenen Gebrauche oder Ge-
nusse nicht zu stören. Ist das Bestandstück bei der
Übergabe derart mangelhaft oder wird es während der
Bestandzeit ohne Schuld des Bestandnehmers derart
mangelhaft, daß es zu dem bedungenen Gebrauche
nicht taugt, so ist der Bestandnehmer für die Dauer
und in dem Maße der Unbrauchbarkeit von der Ent-
richtung des Zinses befreit. Auf diese Befreiung kann
bei der Miete unbeweglicher Sachen im voraus nicht
verzichtet werden.

(2) Der Pächter hat die gewöhnlichen Ausbesserun-
gen der Wirtschaftsgebäude nur insoweit selbst zu tra-
gen, als sie mit den Materialien des Gutes und den
Diensten, die er nach der Beschaffenheit des Gutes zu
fordern berechtigt ist, bestritten werden können.

§ 1097. Werden Ausbesserungen nötig, welche dem
Bestandgeber obliegen, so ist der Bestandnehmer bei
sonstigem Schadenersatz verpflichtet, dem Bestand-
geber ohne Verzug Anzeige zu machen. Der Bestand-
nehmer wird als ein Geschäftsführer ohne Auftrag be-
trachtet, wenn er auf das Bestandstück einen dem Be-
standgeber obliegenden Aufwand (§ 1036) oder einen
nützlichen Aufwand (§ 1037) gemacht hat; er muß
aber den Ersatz längstens binnen sechs Monaten nach
Zurückstellung des Bestandstückes gerichtlich for-
dern, sonst ist die Klage erloschen.

§ 1098. Mieter und Pächter sind berechtiget, die
Miet- und Pachtstücke dem Vertrage gemäß durch die
bestimmte Zeit zu gebrauchen und zu benützen, oder
auch in Afterbestand zu geben, wenn es ohne Nachteil
des Eigentümers geschehen kann und im Vertrage
nicht ausdrücklich untersagt worden ist.

2) Lasten;
§ 1099. Bey Vermiethungen trägt alle Lasten und

Abgaben der Vermiether. Bey eigentlichen Pachtun-
gen, wenn sie in Pausch und Bogen geschehen, über-
nimmt der Pächter mit Ausschluß der eingetragenen
Hypothecar-Lasten, alle übrige; wird aber die Pach-
tung nach einem Anschlage geschlossen, so trägt er je-
ne Lasten, welche von dem Ertrage abgezogen worden
sind, oder bloß von den Früchten, und nicht von dem
Grunde selbst entrichtet werden müssen.

3) Zins.
§ 1100. Ist nichts anderes vereinbart oder ortsüblich,

so ist der Zins, wenn eine Sache auf ein oder mehrere
Jahre in Bestand genommen wird, halbjährlich, bei ei-
ner kürzeren Bestandzeit hingegen nach Verlauf der-
selben zu entrichten. Bei der Raummiete ist der Zins
monatlich, und zwar jeweils am Fünften des Monats,
zu entrichten.

§ 1101. (1) Zur Sicherstellung des Bestandzinses hat
der Vermieter einer unbeweglichen Sache das Pfand-
recht an den eingebrachten, dem Mieter oder seinen
mit ihm in gemeinschaftlichem Haushalte lebenden
Familienmitgliedern gehörigen Einrichtungsstücken
und Fahrnissen, soweit sie nicht der Pfändung entzo-
gen sind. Das Pfandrecht erlischt, wenn die Gegen-
stände vor ihrer pfandweisen Beschreibung entfernt
werden, es sei denn, daß dies infolge einer gerichtli-
chen Verfügung geschieht und der Vermieter binnen
drei Tagen nach dem Vollzuge sein Recht bei Gericht
anmeldet.

(2) Zieht der Mieter aus oder werden Sachen ver-
schleppt, ohne daß der Zins entrichtet oder sicherge-
stellt ist, so kann der Vermieter die Sachen auf eigene
Gefahr zurückbehalten, doch muß er binnen drei Ta-
gen um die pfandweise Beschreibung ansuchen oder
die Sachen herausgeben.

(3) Dem Verpächter eines Grundstückes steht in
gleichem Umfange und mit gleicher Wirkung das
Pfandrecht an dem auf dem Pachtgute vorhandenen
Vieh und den Wirtschaftsgerätschaften und den darauf
noch befindlichen Früchten zu.

§ 1102. Der Bestandgeber kann sich zwar die Vor-
ausbezahlung des Bestandzinses bedingen. Hat aber
der Bestandnehmer mehr als eine Fristzahlung voraus
geleistet, so kann er dieselbe einem später eingetrage-
nen Gläubiger oder neuen Eigentümer nur dann entge-
gensetzen, wenn sie in dem öffentlichen Buch ersicht-
lich gemacht ist.

Zins in Früchten.
§ 1103. Wenn der Eigenthümer sein Gut mit der Be-

dingung überläßt, daß der Uebernehmer die Wirth-
schaft betreiben, und dem Uebergeber einen auf die
ganze Nutzung sich beziehenden Theil, z. B. ein Dritt-
heil oder die Hälfte der Früchte geben solle; so ent-
steht kein Pacht-, sondern ein Gesellschaftsvertrag,
welcher nach den darüber aufgestellten Regeln beurt-
heilet wird.

Fälle und Bedingungen einer Erlassung des Zin-
ses.

§ 1104. Wenn die in Bestand genommene Sache we-
gen außerordentlicher Zufälle, als Feuer, Krieg oder
Seuche, großer Überschwemmungen, Wetterschläge,
oder wegen gänzlichen Mißwachses gar nicht ge-
braucht oder benutzt werden kann, so ist der Bestand-
geber zur Wiederherstellung nicht verpflichtet, doch
ist auch kein Miet- oder Pachtzins zu entrichten.

§ 1105. Behält der Mieter trotz eines solchen Zufalls
einen beschränkten Gebrauch des Mietstückes, so
wird ihm auch ein verhältnismäßiger Teil des Mietzin-
ses erlassen. Dem Pächter gebührt ein Erlaß an dem
Pachtzinse, wenn durch außerordentliche Zufälle die
Nutzungen des nur auf ein Jahr gepachteten Gutes um
mehr als die Hälfte des gewöhnlichen Ertrages gefal-
len sind. Der Verpächter ist so viel zu erlassen schul-
dig, als durch diesen Abfall an dem Pachtzinse man-
gelt.

§ 1096 - § 1105 | 1. ABGB

- 89 -

ABGB



§ 1106. Hat der Bestandnehmer unbestimmt alle Ge-
fahren auf sich genommen; so werden darunter nur
die Feuer-, und Wasserschäden und Wetterschläge ver-
standen. Andere außerordentliche Unglücksfälle kom-
men nicht auf seine Gefahr. Verbindet er sich aber
ausdrücklich, auch alle andere außerordentliche Un-
glücksfälle zu tragen; so wird deßwegen noch nicht
vermuthet, daß er auch für den zufälligen Untergang
des ganzen Pachtstückes haften wolle.

§ 1107. Wird der Gebrauch oder Genuß des Be-
standstückes nicht wegen dessen Beschädigung oder
sonst entstandener Unbrauchbarkeit, sondern aus ei-
nem dem Bestandnehmer zugestoßenen Hindernisse
oder Unglücksfalle vereitelt, oder waren zur Zeit der
Beschädigung die Früchte von dem Grunde schon ab-
gesondert, so fällt die widrige Ereignung dem Be-
standnehmer allein zur Last. Er muß den Zins doch
entrichten. Der Bestandgeber muß sich aber den er-
sparten Aufwand und die Vorteile, die er durch ander-
weitige Verwertung des Bestandstückes erlangt, an-
rechnen.

§ 1108. Behauptet der Pächter den Erlaß des ganzen
Pachtzinses oder eines Theiles davon entweder aus
dem Vertrage oder aus dem Gesetze; so muß er dem
Verpächter ohne Zeitverlust den geschehenen Un-
glücksfall anzeigen, und die Begebenheit, wenn sie
nicht landkündig ist, gerichtlich, oder wenigstens
durch zwey sachkündige Männer erheben lassen; ohne
diese Vorsicht wird er nicht angehört.

4) Zurückstellung;
§ 1109. Nach geendigtem Bestandvertrage muß der

Bestandnehmer die Sache dem etwa errichteten In-
ventarium gemäß oder doch in dem Zustand, in wel-
chem er sie übernommen hat, gepachtete Grundstücke
aber mit Rücksicht auf die Jahreszeit, in welcher der
Pacht geendigt worden ist, in gewöhnlicher wirtschaft-
licher Kultur zurückstellen. Weder ein Zurückbehal-
tungsrecht oder die Einwendung der Kompensation
noch selbst des früheren Eigentumsrechtes kann ihn
vor der Zurückstellung schützen.

§ 1110. Wenn bey dem Bestandvertrage kein Inven-
tarium errichtet worden ist; so tritt die nähmliche Ver-
muthung, wie bey der Fruchtnießung (§. 518) ein.

§ 1111. Wird das Mieth- oder Pachtstück beschädi-
get, oder durch Mißbrauch abgenützt; so haften Mie-
ther und Pächter sowohl für ihr eigenes, als des After-
bestandnehmers Verschulden, nicht aber für den Zu-
fall. Doch muß der Bestandgeber den Ersatz aus dieser
Haftung längstens binnen Einem Jahre nach Zurück-
stellung des Bestandstückes gerichtlich fordern; sonst
ist das Recht erloschen.

5) Auflösung des Bestandvertrages:

a) durch Untergang der Sache;
§ 1112. Der Bestandvertrag löset sich von selbst auf,

wenn die bestandene Sache zu Grunde geht. Geschieht
dies aus Verschulden des einen Theiles, so gebührt
dem andern Ersatz; geschieht es durch einen Un-

glücksfall, so ist kein Theil dem andern dafür verant-
wortlich.

b) Verlauf der Zeit;
§ 1113. Der Bestandvertrag erlischt auch durch den

Verlauf der Zeit, welcher ausdrücklich oder still-
schweigend, entweder durch den nach einem gewissen
Zeitraume ausgemessenen Zins, wie bey so genannten
Tag- Wochen- und Monathzimmern, oder durch die er-
klärte, oder aus den Umständen hervorleuchtende Ab-
sicht des Bestandnehmers bedungen worden ist.

Wenn keine Erneuerung geschieht;
§ 1114. Der Bestandvertrag kann aber nicht nur aus-

drücklich; sondern auch stillschweigend erneuert wer-
den. Ist in dem Vertrage eine vorläufige Aufkündigung
bedungen worden; so wird der Vertrag durch die Un-
terlassung der gehörigen Aufkündigung stillschwei-
gend erneuert. Ist keine Aufkündigung bedungen wor-
den; so geschieht eine stillschweigende Erneuerung,
wenn der Bestandnehmer nach Verlauf der Bestand-
zeit fortfährt, die Sache zu gebrauchen oder zu benüt-
zen, und der Bestandgeber es dabey bewenden läßt.

§ 1115. Die stillschweigende Erneuerung des Be-
standvertrages geschieht unter den nähmlichen Bedin-
gungen, unter welchen er vorher geschlossen war.
Doch erstreckt sie sich bey Pachtungen nur auf Ein
Jahr; wenn aber der ordentliche Genuß erst in einem
späteren Zeitraume erfolgen kann, auf eine so lange
Zeit, als nothwendig ist, um die Nutzungen einmahl
beziehen zu können. Miethungen, wofür man den Zins
erst nach einem ganzen oder halben Jahre zu bezahlen
pflegt, werden auf ein halbes Jahr; alle kürzere
Miethungen aber auf diejenige Zeit stillschweigend
erneuert, welche vorher durch den Bestandvertrag be-
stimmt war. Von wiederhohlten Erneuerungen gilt das
Nähmliche, was hier in Rücksicht der ersten Erneue-
rung vorgeschrieben ist.

c) Aufkündigung;
§ 1116. In so fern die Dauer eines Bestandvertrages

weder ausdrücklich, noch stillschweigend, noch durch
besondere Vorschriften bestimmt ist, muß derjenige,
welcher den Vertrag aufheben will, dem Andern die
Pachtung sechs Monathe; die Miethung einer unbe-
weglichen Sache vierzehn Tage; und einer bewegli-
chen vier und zwanzig Stunden vorher aufkündigen,
als die Abtretung erfolgen soll.

§ 1116a. Durch den Tod eines der vertragschließen-
den Teile wird der Bestandvertrag nicht aufgehoben.
Wohnungsmieten können jedoch, wenn der Mieter
stirbt, ohne Rücksicht auf die vereinbarte Dauer so-
wohl von den Erben des Mieters wie von dem Vermie-
ter unter Einhaltung der gesetzlichen Kündigungsfrist
gelöst werden.

§ 1117. Der Bestandnehmer ist berechtigt, auch vor
Verlauf der bedungenen Zeit von dem Vertrag ohne
Kündigung abzustehen, wenn das Bestandstück in ei-
nem Zustand übergeben oder ohne seine Schuld in ei-
nen Zustand geraten ist, der es zu dem bedungenen
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Gebrauch untauglich macht, oder wenn ein beträchtli-
cher Teil durch Zufall auf eine längere Zeit entzogen
oder unbrauchbar wird. Aus dem Grunde der Gesund-
heitsschädlichkeit gemieteter Wohnräume steht dieses
Recht dem Mieter auch dann zu, wenn er im Vertrage
darauf verzichtet oder die Beschaffenheit der Räume
beim Vertragsabschluß gekannt hat.

§ 1118. Der Bestandgeber kann seinerseits die frü-
here Aufhebung des Vertrages fordern, wenn der Be-
standnehmer der Sache einen erheblichen nachtheili-
gen Gebrauch davon macht; wenn er nach geschehe-
ner Einmahnung mit der Bezahlung des Zinses derge-
stalt säumig ist, daß er mit Ablauf des Termins den
rückständigen Bestandzins nicht vollständig entrichtet
hat; oder, wenn ein vermiethetes Gebäude neu aufge-
führt werden muß. Eine nützlichere Bauführung ist der
Miether zu seinem Nachtheile zuzulassen nicht schul-
dig, wohl aber nothwendige Ausbesserungen.

§ 1119. Wenn dem Vermiether die Nothwendigkeit
der neuen Bauführung schon zur Zeit des geschlos-
senen Vertrages bekannt seyn mußte; oder, wenn die
Nothwendigkeit der durch längere Zeit fortzusetzen-
den Ausbesserungen aus Vernachlässigung der klei-
nern Ausbesserungen entstanden ist; so muß dem Mie-
ther für den vermißten Gebrauch eine angemessene
Entschädigung geleistet werden.

d) Veräußerung der Sache;
§ 1120. Hat der Eigenthümer das Bestandstück an

einen Andern veräußert, und ihm bereits übergeben;
so muß der Bestandinhaber, wenn sein Recht nicht in
die öffentlichen Bücher eingetragen ist (§. 1095), nach
der gehörigen Aufkündigung dem neuen Besitzer wei-
chen. Er ist aber berechtiget, von dem Bestandgeber
in Rücksicht auf den erlittenen Schaden, und entgan-
genen Nutzen eine vollkommene Genugthuung zu for-
dern.

§ 1121. Bei einer zwangsweisen gerichtlichen Ver-
äußerung ist das Bestandrecht, wenn es in die öffent-
lichen Bücher eingetragen ist, gleich einer Dienstbar-
keit zu behandeln. Hat der Ersteher das Bestandrecht
nicht zu übernehmen, so muß ihm der Bestandnehmer
nach gehöriger Aufkündigung weichen.

Sechs u. zwanzigstes Hauptstück.

Von Verträgen über Dienstleistungen

Dienst- und Werkvertrag.
§ 1151. (1) Wenn jemand sich auf eine gewisse Zeit

zur Dienstleistung für einen anderen verpflichtet, so
entsteht ein Dienstvertrag; wenn jemand die Herstel-
lung eines Werkes gegen Entgelt übernimmt, ein
Werkvertrag.

(2) Insoweit damit eine Geschäftsbesorgung
(§ 1002) verbunden ist, müssen auch die Vorschriften
über den Bevollmächtigungsvertrag beobachtet wer-
den.

§ 1152. Ist im Vertrage kein Entgelt bestimmt und
auch nicht Unentgeltlichkeit vereinbart, so gilt ein an-
gemessenes Entgelt als bedungen.

1. Dienstvertrag.
§ 1153. Wenn sich aus dem Dienstvertrage oder aus

den Umständen nichts anderes ergibt, hat der Dienst-
nehmer die Dienste in eigener Person zu leisten und
ist der Anspruch auf die Dienste nicht übertragbar. So-
weit über Art und Umfang der Dienste nichts verein-
bart ist, sind die den Umständen nach angemessenen
Dienste zu leisten.

Anspruch auf das Entgelt.
§ 1154. (1) Wenn nichts anderes vereinbart oder bei

Diensten der betreffenden Art üblich ist, ist das Ent-
gelt nach Leistung der Dienste zu entrichten.

(2) Ist das Entgelt nach Monaten oder kürzeren Zeit-
räumen bemessen, so ist es am Schlusse des einzelnen
Zeitraumes; ist es nach längeren Zeiträumen bemes-
sen, am Schlusse eines jeden Kalendermonats zu ent-
richten. Ein nach Stunden, nach Stück oder Einzelleis-
tungen bemessenes Entgelt ist für die schon vollende-
ten Leistungen am Schlusse einer jeden Kalenderwo-
che, wenn es sich jedoch um Dienste höherer Art han-
delt, am Schlusse eines jeden Kalendermonats zu ent-
richten.

(3) In jedem Falle wird das bereits verdiente Entgelt
mit der Beendigung des Dienstverhältnisses fällig.

§ 1154a. Der nach Stück oder Einzelleistungen ent-
lohnte Dienstnehmer kann einen den geleisteten
Diensten und seinen Auslagen entsprechenden Vor-
schuß vor Fälligkeit des Entgelts verlangen.

§ 1154b. (1) Der Dienstnehmer behält seinen An-
spruch auf das Entgelt, wenn er nach Antritt des
Dienstes durch Krankheit oder Unglücksfall an der
Dienstleistung verhindert ist, ohne dies vorsätzlich
oder durch grobe Fahrlässigkeit verschuldet zu haben,
bis zur Dauer von sechs Wochen. Der Anspruch auf
das Entgelt erhöht sich auf die Dauer von acht Wo-
chen, wenn das Dienstverhältnis fünf Jahre, von zehn
Wochen, wenn es 15 Jahre und von zwölf Wochen,
wenn es 25 Jahre ununterbrochen gedauert hat. Durch
jeweils weitere vier Wochen behält der Dienstnehmer
den Anspruch auf das halbe Entgelt.

(2) Bei wiederholter Dienstverhinderung durch
Krankheit (Unglücksfall) innerhalb eines Arbeitsjah-
res besteht ein Anspruch auf Fortzahlung des Entgelts
nur insoweit, als die Dauer des Anspruchs gemäß
Abs. 1 noch nicht erschöpft ist.

(3) Wird ein Dienstnehmer durch Arbeitsunfall oder
Berufskrankheit im Sinne der Vorschriften über die
gesetzliche Unfallversicherung an der Leistung seiner
Dienste verhindert, ohne dass er die Verhinderung vor-
sätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt
hat, so behält er seinen Anspruch auf das Entgelt ohne
Rücksicht auf andere Zeiten einer Dienstverhinderung
bis zur Dauer von acht Wochen. Der Anspruch auf das
Entgelt erhöht sich auf die Dauer von zehn Wochen,
wenn das Dienstverhältnis 15 Jahre ununterbrochen
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gedauert hat. Bei wiederholten Dienstverhinderungen,
die im unmittelbaren ursächlichen Zusammenhang mit
einem Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit ste-
hen, besteht ein Anspruch auf Fortzahlung des Ent-
gelts innerhalb eines Dienstjahres nur insoweit, als die
Dauer des Anspruchs nach dem ersten oder zweiten
Satz noch nicht erschöpft ist. Ist ein Dienstnehmer
gleichzeitig bei mehreren Dienstgebern beschäftigt, so
entsteht ein Anspruch nach diesem Absatz nur gegen-
über jenem Dienstgeber, bei dem die Dienstverhinde-
rung im Sinne dieses Absatzes eingetreten ist; gegen-
über den anderen Dienstgebern entstehen Ansprüche
nach Abs. 1.

(4) Kur- und Erholungsaufenthalte, Aufenthalte in
Heil- und Pflegeanstalten, Rehabilitationszentren und
Rekonvaleszentenheimen, die wegen eines Arbeitsun-
falles oder einer Berufskrankheit von einem Träger
der Sozialversicherung, dem Bundesministerium für
soziale Sicherheit und Generationen gemäß § 12
Abs. 4 Opferfürsorgegesetz, einem Bundesamt für So-
ziales und Behindertenwesen oder einer Landesregie-
rung auf Grund eines Behindertengesetzes auf deren
Rechnung bewilligt oder angeordnet werden, sind ei-
ner Dienstverhinderung gemäß Abs. 3 gleichzuhalten.

(5) Der Dienstnehmer behält ferner den Anspruch
auf das Entgelt, wenn er durch andere wichtige, seine
Person betreffende Gründe ohne sein Verschulden
während einer verhältnismäßig kurzen Zeit an der
Dienstleistung verhindert wird.

(6) Ist der Dienstnehmer nach Antritt des Dienstver-
hältnisses wegen eines Einsatzes als freiwilliges Mit-
glied einer Katastrophenhilfsorganisation, eines Ret-
tungsdienstes oder einer freiwilligen Feuerwehr bei ei-
nem Großschadensereignis nach § 3 Z 2 lit. b des Ka-
tastrophenfondsgesetzes, BGBl. Nr. 201/1996 oder als
Mitglied eines Bergrettungsdienstes an der Dienstleis-
tung verhindert, so hat er unbeschadet seiner Ansprü-
che nach Abs. 5 einen Anspruch auf Fortzahlung des
Entgelts, wenn das Ausmaß und die Lage der Dienst-
freistellung mit dem Dienstgeber vereinbart wird.

§ 1155. (1) Auch für Dienstleistungen, die nicht zu-
stande gekommen sind, gebührt dem Dienstnehmer
das Entgelt, wenn er zur Leistung bereit war und durch
Umstände, die auf Seite des Dienstgebers liegen, dar-
an verhindert worden ist; er muß sich jedoch anrech-
nen, was er infolge Unterbleibens der Dienstleistung
erspart oder durch anderweitige Verwendung erwor-
ben oder zu erwerben absichtlich versäumt hat.

(2) Wurde er infolge solcher Umstände durch Zeit-
verlust bei der Dienstleistung verkürzt, so gebührt ihm
angemessene Entschädigung.

(3) Maßnahmen auf Grundlage des CO-
VID-19-Maßnahmengesetzes, BGBl. Nr. 12/2020, die
zum Verbot oder zu Einschränkungen des Betretens
von Betrieben führen, gelten als Umstände im Sinne
des Abs. 1. Arbeitnehmer, deren Dienstleistungen auf-
grund solcher Maßnahmen nicht zustande kommen,
sind verpflichtet, auf Verlangen des Arbeitgebers in
dieser Zeit Urlaubs- und Zeitguthaben zu verbrauchen.

(4) Für den Verbrauch gemäß Abs. 3 gilt:

1. Urlaubsansprüche aus dem laufenden Urlaubsjahr
müssen nur im Ausmaß von bis zu 2 Wochen ver-
braucht werden.

2. Von der Verbrauchspflicht sind weiters ausgenom-
men solche Zeitguthaben, die auf der durch kol-
lektive Rechtsquellen geregelten Umwandlung von
Geldansprüchen beruhen.

3. Insgesamt müssen nicht mehr als 8 Wochen an Ur-
laubs- und Zeitguthaben verbraucht werden.

Fassung ab 01.01.2021
§ 1155. (1) Auch für Dienstleistungen, die nicht zu-

stande gekommen sind, gebührt dem Dienstnehmer
das Entgelt, wenn er zur Leistung bereit war und
durch Umstände, die auf Seite des Dienstgebers lie-
gen, daran verhindert worden ist; er muß sich jedoch
anrechnen, was er infolge Unterbleibens der Dienst-
leistung erspart oder durch anderweitige Verwendung
erworben oder zu erwerben absichtlich versäumt hat.

(2) Wurde er infolge solcher Umstände durch Zeit-
verlust bei der Dienstleistung verkürzt, so gebührt
ihm angemessene Entschädigung.

(Anm.: Abs. 3 und 4 mit Ablauf des 31.12.2020 au-
ßer Kraft getreten)

Erlöschen der Ansprüche.
§ 1156. Die dem Dienstgeber nach § 1154b oblie-

genden Verpflichtungen erlöschen, wenn das Dienst-
verhältnis infolge Ablaufes der Zeit, für die es einge-
gangen wurde, oder infolge einer früheren Kündigung
oder einer Entlassung endet, die nicht durch die Er-
krankung oder sonstige die Person des Dienstnehmers
betreffende wichtige Gründe im Sinne des § 1154b
verursacht ist. Wird der Dienstnehmer wegen der Ver-
hinderung entlassen oder wird ihm während der Ver-
hinderung gekündigt, so bleibt die dadurch herbeige-
führte Beendigung des Dienstverhältnisses in Anse-
hung der bezeichneten Ansprüche außer Betracht.

Fürsorgepflicht des Dienstgebers.
§ 1157. (1) Der Dienstgeber hat die Dienstleistun-

gen so zu regeln und bezüglich der von ihm beizustel-
lenden oder beigestellten Räume und Gerätschaften
auf seine Kosten dafür zu sorgen, daß Leben und Ge-
sundheit des Dienstnehmers, soweit es nach der Natur
der Dienstleistung möglich ist, geschützt werden.

(2) Ist der Dienstnehmer in die Hausgemeinschaft
des Dienstgebers aufgenommen, so hat dieser in An-
sehung des Wohn- und Schlafraumes, der Verpflegung
sowie der Arbeits- und Erholungszeit die mit Rück-
sicht auf Gesundheit, Sittlichkeit und Religion des
Dienstnehmers erforderlichen Anordnungen zu tref-
fen.

Endigung des Dienstverhältnisses.
§ 1158. (1) Das Dienstverhältnis endet mit dem Ab-

laufe der Zeit, für die es eingegangen wurde.
(2) Ein auf Probe oder nur für die Zeit eines vorüber-

gehenden Bedarfes vereinbartes Dienstverhältnis kann
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während des ersten Monates von beiden Teilen jeder-
zeit gelöst werden.

(3) Ein für die Lebenszeit einer Person oder für län-
ger als fünf Jahre vereinbartes Dienstverhältnis kann
von dem Dienstnehmer nach Ablauf von fünf Jahren
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Mo-
naten gelöst werden.

(4) Ist das Dienstverhältnis ohne Zeitbestimmung
eingegangen oder fortgesetzt worden, so kann es
durch Kündigung nach folgenden Bestimmungen ge-
löst werden.

Fassung ab 01.01.2021
Endigung des Dienstverhältnisses.

§ 1158. (1) Das Dienstverhältnis endet mit dem Ab-
laufe der Zeit, für die es eingegangen wurde.

(2) Ein auf Probe oder nur für die Zeit eines vor-
übergehenden Bedarfes vereinbartes Dienstverhältnis
kann während des ersten Monates von beiden Teilen
jederzeit gelöst werden.

(3) Ein für die Lebenszeit einer Person oder für län-
ger als fünf Jahre vereinbartes Dienstverhältnis kann
von dem Dienstnehmer nach Ablauf von fünf Jahren
unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs
Monaten gelöst werden.

(Abs.: Abs. 4 aufgehoben durch Art. 6 Z 2, BGBl. I
Nr. 153/2017)

Kündigungsfristen.
§ 1159. Die Kündigung ist zulässig:
wenn bei einem Dienstverhältnisse, das keine Diens-

te höherer Art zum Gegenstande hat, das Entgelt nach
Stunden oder Tagen, nach Stück oder Einzelleistungen
bemessen ist, jederzeit für den folgenden Tag; wenn
ein solches Dienstverhältnis die Erwerbstätigkeit des
Dienstnehmers hauptsächlich in Anspruch nimmt und
schon drei Monate gedauert hat oder wenn das Entgelt
nach Wochen bemessen ist, spätestens am ersten
Werktage für den Schluß der Kalenderwoche. Die
Wirkung der Kündigung tritt im Falle der Entlohnung
nach Stück oder Einzelleistungen keinesfalls vor Voll-
endung der zur Zeit der Kündigung in Ausführung be-
griffenen Leistungen ein.

Fassung ab 01.01.2021
Kündigung

§ 1159. (1) Ist das Dienstverhältnis ohne Zeitbe-
stimmung eingegangen oder fortgesetzt worden, so
kann es durch Kündigung nach folgenden Bestim-
mungen gelöst werden.

(2) Mangels einer für den Dienstnehmer günstigeren
Vereinbarung kann der Dienstgeber das Dienstver-
hältnis mit Ablauf eines jeden Kalendervierteljahres
durch vorgängige Kündigung lösen. Die Kündigungs-
frist beträgt sechs Wochen und erhöht sich nach dem
vollendeten zweiten Dienstjahr auf zwei Monate,
nach dem vollendeten fünften Dienstjahr auf drei,
nach dem vollendeten fünfzehnten Dienstjahr auf vier
und nach dem vollendeten fünfundzwanzigsten

Dienstjahr auf fünf Monate. Durch Kollektivvertrag
können für Branchen, in denen Saisonbetriebe im Sin-
ne des § 53 Abs. 6 des Arbeitsverfassungsgesetzes,
BGBl. Nr. 22/1974 überwiegen, abweichende Rege-
lungen festgelegt werden.

(3) Die Kündigungsfrist kann durch Vereinbarung
nicht unter die im Absatz 2 bestimmte Dauer herabge-
setzt werden; jedoch kann vereinbart werden, dass die
Kündigungsfrist am Fünfzehnten oder am Letzten des
Kalendermonats endigt.

(4) Mangels einer für ihn günstigeren Vereinbarung
kann der Dienstnehmer das Dienstverhältnis mit dem
letzten Tage eines Kalendermonats unter Einhaltung
einer einmonatigen Kündigungsfrist lösen. Diese
Kündigungsfrist kann durch Vereinbarung bis zu ei-
nem halben Jahr ausgedehnt werden; doch darf die
vom Dienstgeber einzuhaltende Frist nicht kürzer sein
als die mit dem Dienstnehmer vereinbarte Kündi-
gungsfrist. Durch Kollektivvertrag können für Bran-
chen, in denen Saisonbetriebe im Sinne des § 53
Abs. 6 des Arbeitsverfassungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/
1974 überwiegen, abweichende Regelungen festge-
legt werden.

(5) Ist das Dienstverhältnis nur für die Zeit eines
vorübergehenden Bedarfes vereinbart, so kann es
während des ersten Monats von beiden Teilen jeder-
zeit unter Einhaltung einer einwöchigen Kündigungs-
frist gelöst werden.

§ 1159a. (1) Wenn ein Dienstverhältnis, das Dienste
höherer Art zum Gegenstande hat, die Erwerbstätig-
keit des Dienstnehmers hauptsächlich in Anspruch
nimmt und schon drei Monate gedauert hat, so ist ohne
Rücksicht auf die Art der Bemessung des Entgelts eine
mindestens vierwöchentliche Kündigungsfrist einzu-
halten.

(2) Dasselbe gilt überhaupt, wenn das Entgelt nach
Jahren bemessen ist.

§ 1159b. In allen anderen Fällen kann das Dienst-
verhältnis unter Einhaltung einer mindestens vier-
zehntägigen Kündigungsfrist gelöst werden.

§ 1159c. Die Kündigungsfrist muß immer für beide
Teile gleich sein. Wurden ungleiche Fristen verein-
bart, so gilt für beide Teile die längere Frist.

Freizeit während der Kündigungsfrist
§ 1160. (1) Bei Kündigung durch den Dienstgeber

ist dem Dienstnehmer während der Kündigungsfrist
auf sein Verlangen wöchentlich mindestens ein Fünf-
tel der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit ohne
Schmälerung des Entgelts freizugeben.

(2) Ansprüche nach Abs. 1 bestehen nicht, wenn der
Dienstnehmer einen Anspruch auf eine Pension aus
der gesetzlichen Pensionsversicherung hat, sofern ei-
ne Bescheinigung über die vorläufige Krankenversi-
cherung vom Pensionsversicherungsträger ausgestellt
wurde.

(3) Durch Kollektivvertrag können abweichende
Regelungen getroffen werden.
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Insolvenzverfahren
§ 1161. Welche Wirkungen die Eröffnung des Insol-

venzverfahrens über das Vermögen des Dienstgebers
auf das Dienstverhältnis hat, bestimmt die Insolvenz-
ordnung.

Vorzeitige Auflösung.
§ 1162. Das Dienstverhältnis kann, wenn es für be-

stimmte Zeit eingegangen wurde, vor Ablauf dieser
Zeit, sonst aber ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist von jedem Teile aus wichtigen Gründen gelöst
werden.

§ 1162a. Wenn der Dienstnehmer ohne wichtigen
Grund vorzeitig austritt, kann der Dienstgeber ent-
weder dessen Wiedereintritt zur Dienstleistung nebst
Schadenersatz oder Schadenersatz wegen Nichterfül-
lung des Vertrages verlangen. Wird der Dienstnehmer
wegen eines Verschuldens vorzeitig entlassen, so hat
er Schadenersatz wegen Nichterfüllung des Vertrages
zu leisten. Für die schon bewirkten Leistungen, deren
Entgelt noch nicht fällig ist, steht dem Dienstnehmer
ein Anspruch auf den entsprechenden Teil des Entgelts
nur insoweit zu, als sie nicht durch die vorzeitige Auf-
lösung des Dienstverhältnisses für den Dienstgeber ih-
ren Wert ganz oder zum größten Teil eingebüßt haben.

§ 1162b. Wenn der Dienstgeber den Dienstnehmer
ohne wichtigen Grund vorzeitig entläßt oder wenn ihn
ein Verschulden an dem vorzeitigen Austritte des
Dienstnehmers trifft, behält dieser, unbeschadet wei-
tergehenden Schadenersatzes, seine vertragsgemäßen
Ansprüche auf das Entgelt für den Zeitraum, der bis
zur Beendigung des Dienstverhältnisses durch Ablauf
der Vertragszeit oder durch ordnungsmäßige Kündi-
gung hätte verstreichen müssen, unter Anrechnung
dessen, was er infolge des Unterbleibens der Dienst-
leistung erspart oder durch anderweitige Verwendung
erworben oder zu erwerben absichtlich versäumt hat.
Soweit jedoch der oben genannte Zeitraum drei Mona-
te nicht übersteigt, kann der Dienstnehmer das ganze
für diese Zeit gebührende Entgelt ohne Abzug sofort
fordern.

§ 1162c. Trifft beide Teile ein Verschulden an der
vorzeitigen Lösung des Dienstverhältnisses, so hat der
Richter nach freiem Ermessen zu entscheiden, ob und
in welcher Höhe ein Ersatz gebührt.

§ 1162d. Ansprüche wegen vorzeitigen Austrittes
oder vorzeitiger Entlassung im Sinne der §§ 1162a
und 1162b müssen bei sonstigem Ausschlusse binnen
sechs Monaten nach Ablauf des Tages, an dem sie er-
hoben werden konnten, gerichtlich geltend gemacht
werden.

Zeugnis.
§ 1163. (1) Bei Beendigung des Dienstverhältnisses

ist dem Dienstnehmer auf sein Verlangen ein schrift-
liches Zeugnis über die Dauer und Art der Dienst-
leistung auszustellen. Verlangt der Dienstnehmer wäh-
rend der Dauer des Dienstverhältnisses ein Zeugnis, so
ist ihm ein solches auf seine Kosten auszustellen. Ein-
tragungen und Anmerkungen im Zeugnisse, durch die

dem Dienstnehmer die Erlangung einer neuen Stel-
lung erschwert wird, sind unzulässig.

(2) Zeugnisse des Dienstnehmers, die sich in Ver-
wahrung des Dienstgebers befinden, sind dem Dienst-
nehmer auf Verlangen jederzeit auszufolgen.

Zwingende Vorschriften
§ 1164. (1) Die Berechtigungen des Dienstnehmers,

die sich aus den Bestimmungen der §§ 1154 Abs. 3,
§ 1154b, 1156 bis 1159b, 1160 und 1162a bis 1163
ergeben, können durch den Dienstvertrag oder durch
Normen der kollektiven Rechtsgestaltung nicht aufge-
hoben oder beschränkt werden.

(2) Die §§ 1154b, 1156 und 1164 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 44/2000 sind auf Dienst-
verhinderungen anzuwenden, die in nach dem 31. De-
zember 2000 begonnenen Arbeitsjahren eingetreten
sind.

(3) Die verlängerte Anspruchsdauer nach § 1154b
Abs. 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 44/2000 bewirkt keine Verlängerung einer in Nor-
men der kollektiven Rechtsgestaltung oder Dienstver-
trägen vorgesehenen längeren Anspruchsdauer. Sehen
Normen der kollektiven Rechtsgestaltung oder Dienst-
verträge einen zusätzlichen Anspruch im Anschluss an
den Anspruch nach § 1154b Abs. 1 vor, wird die Ge-
samtdauer der Ansprüche nicht verlängert.

(4) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Bundesgeset-
zes BGBl. I Nr. 44/2000 für die Dienstnehmer günsti-
gere Regelungen in Dienstverträgen oder in Normen
der kollektiven Rechtsgestaltung werden durch die
Neuregelung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 44/2000
nicht berührt.

Dienstzettel für das freie Dienstverhältnis
§ 1164a. (1) Liegt ein freies Dienstverhältnis (§ 4

Abs. 4 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz,
BGBl. Nr. 189/1955, in der jeweils geltenden Fas-
sung) vor, so hat der Dienstgeber dem freien Dienst-
nehmer unverzüglich nach dessen Beginn eine schrift-
liche Aufzeichnung über die wesentlichen Rechte und
Pflichten aus dem freien Dienstvertrag (Dienstzettel)
auszuhändigen. Solche Aufzeichnungen sind von
Stempel- und unmittelbaren Gebühren befreit. Der
Dienstzettel hat folgende Angaben zu enthalten:

1. Name und Anschrift des Dienstgebers,

2. Name und Anschrift des freien Dienstnehmers,

3. Beginn des freien Dienstverhältnisses,

4. bei freien Dienstverhältnissen auf bestimmte Zeit
das Ende des freien Dienstverhältnisses,

5. Dauer der Kündigungsfrist, Kündigungstermin,

6. vorgesehene Tätigkeit,

7. Entgelt, Fälligkeit des Entgelts.
(2) Hat der freie Dienstnehmer seine Tätigkeit län-

ger als einen Monat im Ausland zu verrichten, so hat
der vor der Aufnahme der Auslandstätigkeit auszu-
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händigende Dienstzettel oder schriftliche freie Dienst-
vertrag zusätzlich folgende Angaben zu enthalten:

1. voraussichtliche Dauer der Auslandstätigkeit,

2. Währung, in der das Entgelt auszuzahlen ist, sofern
es nicht in Euro auszuzahlen ist,

3. allenfalls Bedingungen für die Rückführung nach
Österreich und

4. allfällige zusätzliche Vergütung für die Auslandstä-
tigkeit.
(3) Keine Verpflichtung zur Aushändigung eines

Dienstzettels besteht, wenn

1. die Dauer des freien Dienstverhältnisses höchstens
einen Monat beträgt oder

2. ein schriftlicher freier Dienstvertrag ausgehändigt
wurde, der alle in Abs. 1 und 2 genannten Angaben
enthält, oder

3. bei Auslandstätigkeit die in Abs. 2 genannten An-
gaben in anderen schriftlichen Unterlagen enthalten
sind.
(4) Jede Änderung der Angaben gemäß Abs. 1 und 2

ist dem freien Dienstnehmer unverzüglich, spätestens
jedoch einen Monat nach ihrer Wirksamkeit schriftlich
mitzuteilen, es sei denn, die Änderung erfolgte durch
Änderung von Gesetzen.

(5) Hat das freie Dienstverhältnis bereits am 1. Juli
2004 bestanden, so ist dem freien Dienstnehmer auf
sein Verlangen binnen zwei Monaten ein Dienstzettel
gemäß Abs. 1 auszuhändigen. Eine solche Verpflich-
tung des Dienstgebers besteht nicht, wenn ein früher
ausgestellter Dienstzettel oder ein schriftlicher Vertrag
über das freie Dienstverhältnis alle nach diesem Bun-
desgesetz erforderlichen Angaben enthält.

(6) Die Bestimmungen der Abs. 1 bis 5 können
durch den freien Dienstvertrag weder aufgehoben
noch beschränkt werden.

2. Werkvertrag.
§ 1165. Der Unternehmer ist verpflichtet, das Werk

persönlich oder unter seiner persönlichen Verantwor-
tung ausführen zu lassen.

§ 1166. Hat derjenige, der die Verfertigung einer Sa-
che übernommen hat, den Stoff dazu zu liefern, so ist
der Vertrag im Zweifel als Kaufvertrag; liefert aber der
Besteller den Stoff, im Zweifel als Werkvertrag zu be-
trachten.

Gewährleistung
§ 1167. Bei Mängeln des Werkes kommen die für

entgeltliche Verträge überhaupt geltenden Bestim-
mungen (§§ 922 bis 933b) zur Anwendung.

Vereitlung der Ausführung.
§ 1168. (1) Unterbleibt die Ausführung des Werkes,

so gebührt dem Unternehmer gleichwohl das verein-
barte Entgelt, wenn er zur Leistung bereit war und
durch Umstände, die auf Seite des Bestellers liegen

daran verhindert worden ist; er muß sich jedoch an-
rechnen, was er infolge Unterbleibens der Arbeit er-
spart oder durch anderweitige Verwendung erworben
oder zu erwerben absichtlich versäumt hat. Wurde er
infolge solcher Umstände durch Zeitverlust bei der
Ausführung des Werkes verkürzt, so gebührt ihm an-
gemessene Entschädigung.

(2) Unterbleibt eine zur Ausführung des Werkes er-
forderliche Mitwirkung des Bestellers, so ist der Un-
ternehmer auch berechtigt, ihm zu Nachholung eine
angemessenen Frist zu setzen mit der Erklärung, daß
nach fruchtlosem Verstreichen der Frist der Vertrag als
aufgehoben gelte.

§ 1168a. Geht das Werk vor seiner Übernahme
durch einen bloßen Zufall zugrunde, so kann der Un-
ternehmer kein Entgelt verlangen. Der Verlust des
Stoffes trifft denjenigen Teil, der ihn beigestellt hat.
Mißlingt aber das Werk infolge offenbarer Untaug-
lichkeit des vom Besteller gegebenen Stoffes oder of-
fenbar unrichtiger Anweisungen des Bestellers, so ist
der Unternehmer für den Schaden verantwortlich,
wenn er den Besteller nicht gewarnt hat.

Fürsorgepflicht.
§ 1169. Die Bestimmungen des § 1157, mit Ausnah-

me der die Regelung der Dienstleistungen und die Ar-
beits- und Erholungszeit betreffenden, finden auf den
Werkvertrag sinngemäße Anwendung.

Entrichtung des Entgelts.
§ 1170. In der Regel ist das Entgelt nach vollende-

tem Werk zu entrichten. Wird aber das Werk in gewis-
sen Abteilungen verrichtet oder sind Auslagen damit
verbunden, die der Unternehmer nicht auf sich genom-
men hat, so ist dieser befugt, einen verhältnismäßigen
Teil des Entgelts und den Ersatz der gemachten Aus-
lagen schon vorher zu fordern.

§ 1170a. (1) Ist dem Vertrage ein Kostenvoran-
schlag unter ausdrücklicher Gewährleistung für seine
Richtigkeit zugrunde gelegt, so kann der Unternehmer
auch bei unvorhergesehener Größe oder Kostspielig-
keit der veranschlagten Arbeiten keine Erhöhung des
Entgelts fordern.

(2) Ist ein Voranschlag ohne Gewährleistung zu-
grunde gelegt und erweist sich eine beträchtliche
Überschreitung als unvermeidlich, so kann der Bestel-
ler unter angemessener Vergütung der vom Unterneh-
mer geleisteten Arbeit vom Vertrage zurücktreten. So-
bald sich eine solche Überschreitung als unvermeid-
lich herausstellt, hat der Unternehmer dies dem Be-
steller unverzüglich anzuzeigen, widrigenfalls er je-
den Anspruch wegen der Mehrarbeiten verliert.

Sicherstellung bei Bauverträgen
§ 1170b. (1) Der Unternehmer eines Bauwerks, ei-

ner Außenanlage zu einem Bauwerk oder eines Teils
hievon kann vom Besteller ab Vertragsabschluss für
das noch ausstehende Entgelt eine Sicherstellung bis
zur Höhe eines Fünftels des vereinbarten Entgelts, bei
Verträgen, die innerhalb von drei Monaten zu erfüllen
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sind, aber bis zur Höhe von zwei Fünfteln des ver-
einbarten Entgelts, verlangen. Dieses Recht kann nicht
abbedungen werden. Als Sicherstellung können Bar-
geld, Bareinlagen, Sparbücher, Bankgarantien oder
Versicherungen dienen. Die Kosten der Sicherstellung
hat der Sicherungsnehmer zu tragen, soweit sie pro
Jahr zwei von Hundert der Sicherungssumme nicht
übersteigen. Die Kostentragungspflicht entfällt, wenn
die Sicherheit nur mehr wegen Einwendungen des Be-
stellers gegen den Entgeltanspruch aufrechterhalten
werden muss und die Einwendungen sich als unbe-
gründet erweisen.

(2) Sicherstellungen nach Abs. 1 sind binnen an-
gemessener, vom Unternehmer festzusetzender Frist
zu leisten. Kommt der Besteller dem Verlangen des
Unternehmers auf Leistung einer Sicherstellung nicht,
nicht ausreichend oder nicht rechtzeitig nach, so kann
der Unternehmer seine Leistung verweigern und unter
Setzung einer angemessenen Nachfrist die Vertrags-
aufhebung erklären (§ 1168 Abs. 2).

(3) Abs. 1 und 2 gelten nicht, wenn der Werkbe-
steller eine juristische Person des öffentlichen Rechts
oder ein Verbraucher im Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 und
Abs. 3 KSchG ist.

Erlöschen durch Tod.
§ 1171. Ein Werkvertrag über Arbeiten, bei denen

es auf die besonderen persönlichen Eigenschaften des
Unternehmers ankommt, erlischt durch dessen Tod
und seine Erben können nur den Preis für den zube-
reiteten brauchbaren Stoff und einen dem Werte der
geleisteten Arbeit angemessenen Teil des Entgelts for-
dern. Stirbt der Besteller, so bleiben die Erben an den
Vertrag gebunden.

3. Verlagsvertrag.
§ 1172. Durch den Verlagsvertrag verpflichtet sich

der Urheber eines Werkes der Literatur, der Tonkunst
oder der bildenden Künste oder sein Rechtsnachfol-
ger, das Werk einem anderen zur Vervielfältigung und
Verbreitung für eigene Rechnung zu überlassen, dieser
(der Verleger) dagegen, das Werk zu vervielfältigen
und die Vervielfältigungsstücke zu verbreiten.

§ 1173. Wurde über die Anzahl der Auflagen nichts
bestimmt, so ist der Verleger nur zu einer Auflage be-
rechtigt. Vor dem Absatze der Auflage darf der Ur-
heber über das Werk nur dann anderweitig verfügen,
wenn er dem Verleger eine angemessene Schadloshal-
tung leistet.

4. Leistung zu unerlaubtem Zweck.
§ 1174. (1) Was jemand wissentlich zur Bewirkung

einer unmöglichen oder unerlaubten Handlung gege-
ben hat, kann er nicht wieder zurückfordern. Inwiefern
es der Fiskus einzuziehen berechtigt sei, bestimmen
die politischen Verordnungen. Ist aber etwas zu Ver-
hinderung einer unerlaubten Handlung demjenigen
der diese Handlung begehen wollte, gegeben worden,
so findet die Zurückforderung statt.

(2) Ein zum Zweck eines verbotenen Spieles gege-
benes Darlehen kann nicht zurückgefordert werden.

Siebenundzwanzigstes Hauptstück

Von der Gesellschaft bürgerlichen Rechts

1. Abschnitt

Allgemeine Bestimmungen

Begriff und Rechtsnatur der Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts

§ 1175. (1) Schließen sich zwei oder mehrere Perso-
nen durch einen Vertrag zusammen, um durch eine be-
stimmte Tätigkeit einen gemeinsamen Zweck zu ver-
folgen, so bilden sie eine Gesellschaft. Sofern sie kei-
ne andere Gesellschaftsform wählen, bilden sie eine
Gesellschaft bürgerlichen Rechts im Sinn dieses
Hauptstücks.

(2) Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts ist nicht
rechtsfähig.

(3) Sie kann jeden erlaubten Zweck verfolgen und
jede erlaubte Tätigkeit zum Gegenstand haben.

(4) Die Bestimmungen dieses Hauptstücks sind auch
auf andere Gesellschaften anzuwenden, soweit für die-
se keine besonderen Vorschriften bestehen und die
Anwendung dieser Bestimmungen auch unter Berück-
sichtigung der für die jeweilige Gesellschaft geltenden
Grundsätze angemessen ist.

Innen- und Außengesellschaft
§ 1176. (1) Die Gesellschafter können die Gesell-

schaft auf ihr Verhältnis untereinander beschränken
(Innengesellschaft) oder gemeinschaftlich im Rechts-
verkehr auftreten (Außengesellschaft). Ist der Gegen-
stand der Gesellschaft der Betrieb eines Unterneh-
mens oder führen die Gesellschafter einen gemeinsa-
men Gesellschaftsnamen (§ 1177), so wird vermutet,
dass die Gesellschafter eine Außengesellschaft verein-
baren wollten.

(2) Haben die Gesellschafter in den Fällen des
Abs. 1 zweiter Satz eine Außengesellschaft vertrag-
lich ausgeschlossen, so kann dieser Umstand einem
Dritten nur entgegengehalten werden, wenn dieser
wusste oder hätte wissen müssen, dass es sich bloß um
eine Innengesellschaft handelt.

Gesellschaftsname
§ 1177. (1) Wenn die Gesellschafter unter einem

gemeinsamen Namen auftreten, muss dieser auf das
Bestehen einer solchen Gesellschaft hindeuten, zur
Kennzeichnung der Gesellschaft geeignet sein und
Unterscheidungskraft besitzen. Er darf über die Ver-
hältnisse der Gesellschaft nicht in die Irre führen.

(2) Wer in Angelegenheiten der Gesellschaft für alle
Gesellschafter gemeinsam auftritt, hat jedem, der ein
rechtliches Interesse daran hat, die Identität und die
Anschrift der Gesellschafter offenzulegen.

1. ABGB | § 1171 - § 1177

- 96 -

ABGB



Gesellschaftsvermögen
§ 1178. (1) Zum Gesellschaftsvermögen gehören

das der Gesellschaft gewidmete Eigentum, die sonsti-
gen gesellschaftsbezogenen Sachenrechte, die gesell-
schaftsbezogenen Vertragsverhältnisse, Forderungen
und Verbindlichkeiten und die gesellschaftsbezogenen
Immaterialgüterrechte sowie der jeweils daraus ver-
schaffte Nutzen, die daraus gewonnenen Früchte und
alles, was an Stelle bestehender Vermögenswerte zu-
fließt.

(2) Vom Gesellschaftsvermögen zu unterscheiden ist
das sonstige Vermögen der einzelnen Gesellschafter.
Gegen eine Forderung, die zum Gesellschaftsvermö-
gen gehört, kann der Schuldner nicht mit einer ihm ge-
gen einen einzelnen Gesellschafter zustehenden For-
derung aufrechnen.

Einbringung des Gesellschaftsvermögens
§ 1179. (1) Der Gesellschaftsvertrag ist ein Titel für

die Bildung und den Erwerb von Gesellschaftsvermö-
gen. Dessen Einbringung bedarf der jeweils allgemein
erforderlichen Übergabe oder Verfügung.

(2) Wenn nach dem Gesellschaftsvertrag das ganze
Vermögen einzubringen ist, so ist darunter nur das ge-
genwärtige zu verstehen. Soll aber auch das künfti-
ge Vermögen eingebracht werden, so ist darunter nicht
das geerbte oder das geschenkte zu verstehen.

Vermögensordnung
§ 1180. (1) Soweit nichts anderes vereinbart ist, ste-

hen körperliche Sachen, die von Gesellschaftern in das
Gesellschaftsvermögen übertragen oder für das Ge-
sellschaftsvermögen (§ 1178 Abs. 1) erworben wor-
den sind, im Miteigentum der Gesellschafter; unkör-
perliche Sachen, insbesondere schuldrechtliche Forde-
rungen, sind den Gesellschaftern zur gesamten Hand
zugeordnet.

(2) Im Gesellschaftsvertrag können der Gesellschaft
Sachen auch bloß zum Gebrauch zur Verfügung ge-
stellt oder im Innenverhältnis so behandelt werden, als
ob sie allen gemeinsam gehörten.

2. Abschnitt

Rechtsverhältnisse der Gesellschafter untereinan-
der

Gestaltungsfreiheit
§ 1181. Die Rechtsverhältnisse der Gesellschafter

untereinander richten sich nach dem Gesellschaftsver-
trag; die Vorschriften dieses Abschnitts finden nur in-
soweit Anwendung, als nicht durch den Gesellschafts-
vertrag anderes bestimmt ist.

Gesellschaftsanteil und Beiträge der Gesellschaf-
ter

§ 1182. (1) Der Gesellschaftsanteil ist die Summe
der gesellschaftsvertraglichen Rechte und Pflichten ei-
nes Gesellschafters gegenüber allen übrigen Gesell-
schaftern. Ein Gesellschafter kann nicht ohne Zustim-

mung aller Gesellschafter über seinen Gesellschafts-
anteil verfügen.

(2) Das Ausmaß der Kapitalbeteiligung der Gesell-
schafter an der Gesellschaft bestimmt sich nach dem
Verhältnis des Wertes der vereinbarten Einlagen (Ka-
pitalanteil). Im Zweifel sind die Gesellschafter zu glei-
chen Teilen beteiligt. Soweit nichts anderes vereinbart
ist, sind die Gesellschafter im gleichen Ausmaß zur
Mitwirkung an der Förderung des Gesellschafts-
zwecks verpflichtet.

(3) Der Beitrag eines Gesellschafters kann sich auch
auf die Leistung von Diensten beschränken (Arbeits-
gesellschafter). Einem solchen Gesellschafter kann im
Gesellschaftsvertrag eine Beteiligungsquote zuer-
kannt werden, so als ob er einen Kapitalanteil geleistet
hätte. Andernfalls steht ihm für seine Mitwirkung bloß
ein angemessener Betrag des Jahresgewinns zu
(§ 1195 Abs. 4).

Verzinsungspflicht
§ 1183. (1) Ein Gesellschafter, der seine Geldeinla-

ge nicht zur rechten Zeit einzahlt, eingenommenes Ge-
sellschaftsgeld nicht zur rechten Zeit an das Gesell-
schaftsvermögen abführt oder unbefugt Geld aus dem
Gesellschaftsvermögen entnimmt, hat Zinsen von dem
Tag an zu entrichten, an dem die Zahlung oder die Ab-
lieferung hätte geschehen sollen oder die Herausnah-
me des Geldes erfolgt ist.

(2) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens
ist nicht ausgeschlossen.

Nachschuss
§ 1184. (1) Die Gesellschafter sind nicht verpflich-

tet, Nachschüsse zur vertraglich zugesagten Einlage
zu leisten.

(2) Auch ohne Vereinbarung im Gesellschaftsver-
trag können die Gesellschafter mit Stimmenmehrheit
(§ 1192 Abs. 2) die Leistung von Nachschüssen im
Verhältnis ihrer Kapitalanteile beschließen, wenn die
Fortführung der Gesellschaft sonst nicht möglich wä-
re. Ein Gesellschafter, der dem Beschluss nicht zuge-
stimmt hat und den Nachschuss nicht leistet, kann in-
nerhalb angemessener Frist aus der Gesellschaft aus-
treten oder aufgrund einer Klage der übrigen Gesell-
schafter vom Gericht aus der Gesellschaft ausge-
schlossen werden. Auf das Austrittsrecht kann im Vor-
hinein nicht verzichtet werden. Für die Auseinander-
setzung mit dem ausgetretenen oder ausgeschlossenen
Gesellschafter und für die Ermittlung seiner Beteili-
gung an schwebenden Geschäften ist der Zeitpunkt
der Beschlussfassung über die Nachschusspflicht
maßgeblich.

Ersatz für Aufwendungen und Verluste, Heraus-
gabepflicht

§ 1185. (1) Macht der Gesellschafter in den Ge-
sellschaftsangelegenheiten Aufwendungen, die er den
Umständen nach für erforderlich halten darf, oder er-
leidet er unmittelbar durch seine Geschäftsführung
oder aus Gefahren, die mit ihr untrennbar verbunden
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sind, Verluste in seinem sonstigen Vermögen, so sind
ihm, wenn er nicht sogleich Ersatz aus dem Gesell-
schaftsvermögen erhält, die übrigen Gesellschafter
entsprechend ihrem Anteil zum Ersatz verpflichtet.
Aufgewendetes Geld ist von der Zeit der Aufwendun-
gen an zu verzinsen.

(2) Für die Aufwendungen, die zur Erledigung der
Gesellschaftsangelegenheiten nötig sind und nicht aus
dem Gesellschaftsvermögen getragen werden können,
kann ein Gesellschafter von den übrigen Gesellschaf-
tern entsprechend ihrem Anteil verhältnismäßig einen
Vorschuss verlangen.

(3) Ein Gesellschafter hat alles, was er zur Führung
der Geschäfte erhält und was er aus der Geschäftsfüh-
rung erlangt, an das Gesellschaftsvermögen abzufüh-
ren.

Mitwirkung, Interessenwahrung und Gleichbe-
handlung

§ 1186. (1) Die Gesellschafter haben an der gesell-
schaftlichen Willensbildung und den zu treffenden
Maßnahmen nach Kräften und mit gebotener Sorgfalt
mitzuwirken, den Gesellschaftszweck redlich zu för-
dern und alles zu unterlassen, was den Gesellschafts-
interessen schadet.

(2) Die Gesellschafter sind unter gleichen Voraus-
setzungen gleich zu behandeln.

Verbot schädlicher Nebengeschäfte
§ 1187. Die Gesellschafter dürfen kein der Gesell-

schaft schädliches Nebengeschäft unternehmen. Für
unternehmerisch tätige Gesellschaften gelten überdies
die unternehmensrechtlichen Vorschriften über Wett-
bewerbsverbote und deren Rechtsfolgen.

Durchsetzung von Gesellschaftsansprüchen
§ 1188. Die Erfüllung gesellschaftsbezogener Ver-

pflichtungen eines Gesellschafters kann von jedem
Gesellschafter zugunsten aller Gesellschafter gemein-
sam eingefordert werden. Davon abweichende Verein-
barungen sind unwirksam.

Geschäftsführung
§ 1189. (1) Zur Führung der Geschäfte der Gesell-

schaft sind alle Gesellschafter berechtigt und ver-
pflichtet.

(2) Überträgt der Gesellschaftsvertrag die Ge-
schäftsführung einem einzelnen Gesellschafter oder
mehreren Gesellschaftern, so sind die übrigen Gesell-
schafter von der Geschäftsführung ausgeschlossen.

(3) Die Geschäfte sind so sorgfältig zu führen, wie
es Art und Umfang der Gesellschaft erfordern. Die
geschäftsführenden Gesellschafter sind verpflichtet,
über das Gesellschaftsvermögen, insbesondere über
die Einnahmen und Ausgaben, die notwendigen Auf-
zeichnungen zu führen und soweit erforderlich ein
Rechnungswesen einzurichten.

(4) Ein Gesellschafter darf im Zweifel die Führung
der Geschäfte nicht einem Dritten übertragen. Ist die

Übertragung gestattet, so hat er nur ein ihm bei der
Übertragung zur Last fallendes Verschulden zu vertre-
ten. Das Verschulden eines Gehilfen hat er in gleichem
Umfang zu vertreten wie eigenes Verschulden.

Geschäftsführung durch mehrere Gesellschafter,
Weisungsgebundenheit

§ 1190. (1) Steht die Geschäftsführung allen oder
mehreren Gesellschaftern zu, so ist im Rahmen der ge-
wöhnlichen Geschäfte jeder von ihnen allein zu han-
deln berechtigt; widerspricht jedoch ein anderer ge-
schäftsführender Gesellschafter der Vornahme einer
Handlung, so muss diese unterbleiben.

(2) Ist im Gesellschaftsvertrag bestimmt, dass die
Gesellschafter, denen die Geschäftsführung zusteht,
nur zusammen handeln können, so bedarf es für jedes
Geschäft der Zustimmung aller geschäftsführenden
Gesellschafter, es sei denn, dass Gefahr im Verzug ist.

(3) Ist ein Gesellschafter an die Weisungen der üb-
rigen Gesellschafter gebunden, so kann er von den
ihm erteilten Weisungen abweichen, wenn er den Um-
ständen nach annehmen darf, dass die übrigen Gesell-
schafter bei Kenntnis der Sachlage die Abweichung
billigen würden. Er hat die Abweichung den übrigen
Gesellschaftern anzuzeigen und ihre Entscheidung ab-
zuwarten, wenn nicht Gefahr im Verzug ist.

Umfang der Geschäftsführungsbefugnis
§ 1191. (1) Die Befugnis zur Geschäftsführung er-

streckt sich auf alle Handlungen, die der gewöhnliche
Geschäftsbetrieb der Gesellschaft mit sich bringt.

(2) Zur Vornahme von Handlungen, die darüber hin-
ausgehen (außergewöhnliche Geschäfte), ist ein ein-
stimmiger Beschluss aller Gesellschafter erforderlich.

(3) Zur Einräumung einer Vollmacht gemäß § 1008
bedarf es der Zustimmung aller geschäftsführenden
Gesellschafter, es sei denn, dass Gefahr im Verzug ist.
Der Widerruf einer solchen Vollmacht kann von jedem
der zur Erteilung oder zur Mitwirkung bei der Ertei-
lung befugten Gesellschafter erfolgen.

Gesellschafterbeschlüsse
§ 1192. (1) Gesellschafterbeschlüsse erfordern die

Zustimmung aller zur Mitwirkung bei der Beschluss-
fassung berufenen Gesellschafter.

(2) Hat nach dem Gesellschaftsvertrag die Mehrheit
der Stimmen zu entscheiden, so bestimmt sie sich
nach den abgegebenen gültigen Stimmen. Das Stimm-
gewicht entspricht den Beteiligungsverhältnissen.
Sind nicht alle Gesellschafter am Kapital beteiligt,
wird die Mehrheit nach Köpfen berechnet. Arbeitsge-
sellschafter, denen der Gesellschaftsvertrag einen am
Wert ihrer Arbeit orientierten Kapitalanteil zubilligt,
gelten als am Kapital beteiligt.

Entziehung und Kündigung der Geschäftsfüh-
rungsbefugnis

§ 1193. (1) Die Befugnis eines Gesellschafters zur
Geschäftsführung kann einem Gesellschafter aufgrund
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einer Klage aller übrigen Gesellschafter durch gericht-
liche Entscheidung entzogen werden, wenn ein wich-
tiger Grund vorliegt; ein solcher Grund ist insbeson-
dere grobe Pflichtverletzung oder Unfähigkeit zur ord-
nungsgemäßen Geschäftsführung.

(2) Ein Gesellschafter kann seine Befugnis zur Ge-
schäftsführung kündigen, wenn ein wichtiger Grund
vorliegt. Auf dieses Recht kann nicht verzichtet wer-
den. Die Geschäftsführung darf nur in der Art gekün-
digt werden, dass die Gesellschafter für die Führung
der Geschäfte anderweitig Vorsorge treffen können, es
sei denn, dass der wichtige Grund auch die unzeitige
Kündigung rechtfertigt.

Kontrollrechte der Gesellschafter
§ 1194. (1) Ein geschäftsführender Gesellschafter ist

verpflichtet, jedem anderen Gesellschafter die erfor-
derlichen Nachrichten zu geben, auf Verlangen über
den Stand der Geschäfte Auskunft zu erteilen und Re-
chenschaft abzulegen. Ein Gesellschafter kann sich,
auch wenn er von der Geschäftsführung ausgeschlos-
sen ist, von den Angelegenheiten der Gesellschaft per-
sönlich unterrichten, die Aufzeichnungen der Gesell-
schaft einsehen und sich aus ihnen eine Abrechnung
anfertigen oder die Vorlage einer solchen Abrechnung
fordern.

(2) Eine Vereinbarung, durch die dieses Recht aus-
geschlossen oder beschränkt wird, ist unwirksam.

Gewinn und Verlust
§ 1195. (1) Am Schluss jedes Geschäftsjahres wird

auf Grund einer Jahresabrechnung der Gewinn oder
Verlust ermittelt und der Anteil jedes Gesellschafters
daran berechnet.

(2) Sofern alle Gesellschafter in gleichem Ausmaß
zur Mitwirkung verpflichtet sind, wird der Gewinn
und Verlust eines Geschäftsjahres den Gesellschaftern
im Verhältnis ihrer Kapitalanteile zugewiesen (§ 1182
Abs. 2). Enthält der Gesellschaftsvertrag eine abwei-
chende Bestimmung nur über den Anteil am Gewinn
oder über den Anteil am Verlust, so gilt sie im Zweifel
für Gewinn und Verlust.

(3) Sind die Gesellschafter nicht in gleichem Aus-
maß zur Mitwirkung verpflichtet, so ist dies bei der
Zuweisung des Gewinns angemessen zu berücksichti-
gen.

(4) Einem Arbeitsgesellschafter, dem für seine
Dienste keine Beteiligung an der Gesellschaft gewährt
wird, ist ein den Umständen nach angemessener Be-
trag des Jahresgewinns zuzuweisen. Der diesen Betrag
übersteigende Teil des Jahresgewinns wird sodann den
Gesellschaftern im Verhältnis ihrer Beteiligung zuge-
wiesen.

(5) Die Gesellschafterstellung steht der Vereinba-
rung eines Entgelts für der Gesellschaft geleistete
Dienste nicht entgegen.

Gewinnausschüttung und Entnahmen
§ 1196. (1) Jeder Gesellschafter hat Anspruch auf

Auszahlung seines Gewinnanteils. Der Anspruch kann
nicht geltend gemacht werden, soweit die Auszahlung
zum offenbaren Schaden der Gesellschaft gereicht, die
Gesellschafter etwas anderes beschließen oder der Ge-
sellschafter vereinbarungswidrig seine Einlage nicht
geleistet hat.

(2) Im Übrigen ist ein Gesellschafter nicht befugt,
ohne Einwilligung der anderen Gesellschafter Entnah-
men zu tätigen.

3. Abschnitt

Rechtsverhältnisse zu Dritten

Vertretung
§ 1197. (1) Wenn der Gesellschaftsvertrag einer Au-

ßengesellschaft nichts anderes vorsieht, deckt sich die
Befugnis zur Vertretung aller Gesellschafter in Ge-
sellschaftsangelegenheiten mit der Befugnis zur Ge-
schäftsführung.

(2) Bei einer unternehmerisch tätigen Außengesell-
schaft werden alle Gesellschafter aus dem Handeln ei-
nes Gesellschafters im Namen der Gesellschaft auch
dann berechtigt und verpflichtet, wenn dieser Gesell-
schafter nicht, nicht allein oder nur beschränkt ver-
tretungsbefugt war, der Dritte den Mangel der Vertre-
tungsbefugnis aber weder kannte noch kennen musste.
Dasselbe gilt für nicht unternehmerisch tätige Außen-
gesellschaften, wenn sich die Gesellschafter als Unter-
nehmer an der Gesellschaft beteiligen.

(3) Bei Gesamtvertretung genügt die Abgabe einer
gesellschaftsbezogenen Willenserklärung gegenüber
einem der zur Mitwirkung an der Vertretung befugten
Gesellschafter (passive Einzelvertretung).

(4) Wer, ohne Gesellschafter zu sein, mit der Ver-
tretung in Gesellschaftsangelegenheiten betraut wird,
vertritt die Gesellschafter nach Maßgabe der erteilten
Vollmacht.

Entziehung der Vertretungsmacht
§ 1198. Die Vertretungsmacht kann einem Gesell-

schafter aufgrund einer Klage aller übrigen Gesell-
schafter durch gerichtliche Entscheidung entzogen
werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt; ein sol-
cher Grund ist insbesondere grobe Pflichtverletzung
oder Unfähigkeit zur ordnungsgemäßen Vertretung
der Gesellschaft.

Haftung der Gesellschafter
§ 1199. (1) Für gesellschaftsbezogene Verbindlich-

keiten gegenüber Dritten haften die Gesellschafter als
Gesamtschuldner, wenn mit diesen nichts anderes ver-
einbart ist.

(2) Aus Rechtsgeschäften, die ein Gesellschafter auf
Rechnung der Gesellschaft, aber im eigenen Namen
abschließt, wird er allein dem Dritten gegenüber be-
rechtigt und verpflichtet.
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Einwendungen des Gesellschafters
§ 1200. (1) Wird ein Gesellschafter wegen einer ge-

sellschaftsbezogenen Verbindlichkeit in Anspruch ge-
nommen, so kann er Einwendungen, die nicht in seiner
Person begründet sind, nur insoweit geltend machen,
als sie von den Gesellschaftern gemeinsam erhoben
werden können.

(2) Der Gesellschafter kann die Befriedigung des
Gläubigers verweigern, solange den Gesellschaftern
gemeinsam das Recht zusteht, das ihrer Verbindlich-
keit zugrunde liegende Rechtsgeschäft anzufechten
oder ihre Verbindlichkeit durch Aufrechnung mit einer
fälligen Forderung zu erfüllen.

4. Abschnitt

Gesellschafternachfolge

Rechtsübergang
§ 1201. (1) Sofern nichts anderes vereinbart wurde,

gehen zum Zeitpunkt des Eintritts oder Ausscheidens
eines Gesellschafters sowie zum Zeitpunkt des Ge-
sellschafterwechsels durch Rechtsgeschäft unter Le-
benden die gesellschaftsbezogenen, nicht höchstper-
sönlichen Rechtsverhältnisse im Verhältnis der Betei-
ligungen von den bisherigen Gesellschaftern auf den
eintretenden Gesellschafter, vom ausscheidenden auf
die verbleibenden Gesellschafter oder beim Gesell-
schafterwechsel vom ausscheidenden auf den eintre-
tenden Gesellschafter über (Gesellschafternachfolge).
Für gesellschaftsbezogene Verbindlichkeiten bestellte
Sicherheiten bleiben für diese Verbindlichkeiten auf-
recht. Der ausscheidende Gesellschafter haftet nach
Maßgabe des § 1202 Abs. 2 für die gesellschaftsbezo-
genen Verbindlichkeiten weiter.

(2) Bei Sachen des Gesellschaftsvermögens, die im
Miteigentum der Gesellschafter stehen, gilt die Über-
gabe als vollzogen, sobald der Eintritt, Austritt oder
Wechsel wirksam geworden ist. Bücherliche Rechte
sind nach den dafür geltenden Vorschriften zu übertra-
gen.

(3) Ein Dritter kann der im Zuge einer Gesellschaf-
ternachfolge von Gesetzes wegen eintretenden Über-
nahme seines Vertragsverhältnisses binnen dreier Mo-
nate nach Verständigung davon durch einen Gesell-
schafter gegenüber dem ausscheidenden, dem eintre-
tenden oder einem anderen vom Vertragsverhältnis er-
fassten Gesellschafter widersprechen; in der Verstän-
digung ist auf das Widerspruchsrecht hinzuweisen.
Dies gilt auch für den Besteller einer für gesellschafts-
bezogene Verbindlichkeiten gewährten Sicherheit. Im
Fall eines wirksamen Widerspruchs besteht das Ver-
tragsverhältnis auch noch mit dem ausgeschiedenen
Gesellschafter fort.

(4) Wurde dem Dritten nicht nachweislich mitge-
teilt, ob das Vertragsverhältnis vom Erwerber über-
nommen wurde, oder kann der Dritte dieser Übernah-
me noch widersprechen, so kann er sowohl gegenüber
dem ausscheidenden als auch gegenüber dem nachfol-
genden Gesellschafter auf das Vertragsverhältnis be-

zogene Erklärungen abgeben und seine Verbindlich-
keiten erfüllen. Dies gilt auch für den Besteller einer
für gesellschaftsbezogene Verbindlichkeiten gewähr-
ten Sicherheit.

Haftung des eintretenden und des ausscheidenden
Gesellschafters

§ 1202. (1) Der eintretende Gesellschafter haftet nur
insofern für vor seinem Eintritt begründete gesell-
schaftsbezogene Verbindlichkeiten, als er jenen ge-
sellschaftsbezogenen Rechtsverhältnissen beitritt, auf
denen die Verbindlichkeiten beruhen.

(2) Der ausscheidende Gesellschafter haftet für ge-
sellschaftsbezogene Verbindlichkeiten gegenüber
Dritten, die vor seinem Ausscheiden aus der Gesell-
schaft begründet wurden, auch dann weiter, wenn er
aus dem Rechtsverhältnis ausgeschieden ist (§ 1201
Abs. 3). Soweit der Dritte einer Entlassung des Aus-
scheidenden aus der Haftung nicht zustimmt, haftet
dieser für die Verbindlichkeiten nur, soweit sie inner-
halb von fünf Jahren nach seinem Ausscheiden fällig
werden. Ansprüche daraus verjähren innerhalb der für
die jeweilige Verbindlichkeit geltenden Verjährungs-
frist, längstens jedoch innerhalb von drei Jahren.

Auseinandersetzung mit dem ausscheidenden Ge-
sellschafter

§ 1203. (1) Dem ausscheidenden Gesellschafter sind
die Sachen, die er den Gesellschaftern zur Benutzung
überlassen hat, zurückzugeben. Für eine durch Zufall
abhanden gekommene oder verschlechterte Sache
kann er keinen Ersatz verlangen.

(2) Dem ausscheidenden Gesellschafter ist in Geld
auszuzahlen, was er bei der Auseinandersetzung er-
hielte, wenn die Gesellschaft zur Zeit seines Ausschei-
dens aufgelöst worden wäre. Der Wert des Gesell-
schaftsvermögens ist, soweit erforderlich, durch
Schätzung zu ermitteln.

(3) Der ausscheidende Gesellschafter ist von den
gesellschaftsbezogenen Verbindlichkeiten zu befreien,
für die er den Gläubigern haftet. Ist eine Schuld noch
nicht fällig, so können ihm die anderen Gesellschafter
Sicherheit leisten, statt ihn zu befreien.

(4) Verbleibt dem ausscheidenden Gesellschafter ei-
ne Verbindlichkeit aus dem Gesellschaftsverhältnis, so
ist er verpflichtet, einen Ausgleich in entsprechender
Höhe an die Gesellschafter zu zahlen.

Beteiligung des Ausscheidenden an schwebenden
Geschäften

§ 1204. (1) Der ausgeschiedene Gesellschafter
nimmt am Gewinn und am Verlust teil, der sich aus
den zur Zeit seines Ausscheidens schwebenden Ge-
schäften ergibt. Die übrigen Gesellschafter sind be-
rechtigt, diese Geschäfte so zu beenden, wie es ihnen
am vorteilhaftesten erscheint.

(2) Der ausgeschiedene Gesellschafter kann am
Schluss jedes Geschäftsjahres Rechenschaft über die
inzwischen beendeten Geschäfte, Auszahlung des ihm
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gebührenden Betrags und Auskunft über den Stand
der noch schwebenden Geschäfte verlangen.

Fortsetzung mit den Erben
§ 1205. (1) Ist im Gesellschaftsvertrag bestimmt,

dass im Fall des Todes eines Gesellschafters die Ge-
sellschaft mit seinen Erben fortgesetzt werden soll,
so besteht sie nach dem Tod dieses Gesellschafters
mit seiner Verlassenschaft und nach deren Einantwor-
tung mit den Erben fort. Jeder Erbe kann sein Ver-
bleiben in der Gesellschaft davon abhängig machen,
dass ihm unter Belassung des bisherigen Gewinnan-
teils die Stellung eines Kommanditisten in einer neu
zu gründenden Kommanditgesellschaft (§ 1206) ein-
geräumt und der auf ihn fallende Teil der Einlage des
Verstorbenen als seine Kommanditeinlage anerkannt
wird.

(2) Nehmen die übrigen Gesellschafter einen dahin-
gehenden Antrag des Erben nicht an, so ist dieser be-
fugt, ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist sein Aus-
scheiden aus der Gesellschaft zu erklären.

(3) Die in Abs. 1 und 2 bezeichneten Rechte können
von den Erben nur innerhalb einer Frist von drei Mo-
naten nach der Einantwortung der Verlassenschaft gel-
tend gemacht werden. Ist ein Erbe geschäftsunfähig
und ist für ihn kein gesetzlicher Vertreter bestellt, so
läuft diese Frist erst ab der Bestellung eines solchen
oder ab dem Eintritt der Geschäftsfähigkeit des Erben.

(4) Scheidet innerhalb der Frist des Abs. 3 der Erbe
aus der Gesellschaft aus oder wird innerhalb der Frist
die Gesellschaft aufgelöst oder dem Erben die Stel-
lung eines Kommanditisten eingeräumt, so haftet er
für die bis dahin entstandenen gesellschaftsbezogenen
Verbindlichkeiten nur nach Maßgabe der die Haftung
des Erben für Verbindlichkeiten der Verlassenschaft
betreffenden Vorschriften.

(5) Der Gesellschaftsvertrag kann die Anwendung
der Vorschriften der Abs. 1 bis 4 nicht ausschließen; es
kann jedoch für den Fall, dass der Erbe sein Verblei-
ben von der Einräumung der Stellung eines Komman-
ditisten abhängig macht, sein Gewinnanteil anders als
der des Verstorbenen bestimmt werden.

5. Abschnitt

Umwandlung

Umwandlung in eine offene Gesellschaft oder
Kommanditgesellschaft

§ 1206. (1) Die Gesellschafter können die Errich-
tung einer offenen Gesellschaft oder einer Komman-
ditgesellschaft und zugleich die Einbringung des der
Gesellschaft gewidmeten Vermögens in die offene Ge-
sellschaft oder Kommanditgesellschaft beschließen.
In diesem Fall geht das der Gesellschaft gewidmete
Vermögen einschließlich aller Rechte und Pflichten
mit der Eintragung der offenen Gesellschaft oder
Kommanditgesellschaft im Firmenbuch im Weg der
Gesamtrechtsnachfolge auf diese Gesellschaft über.

Bücherliche Rechte sind nach den dafür geltenden
Vorschriften zu übertragen.

(2) Die Umwandlung erfordert einen einstimmigen
Gesellschafterbeschluss. Die Gesellschafter legen fest,
ob die Gesellschaft in eine offene Gesellschaft oder
in eine Kommanditgesellschaft umgewandelt werden
soll. Sie bestimmen die für die Eintragung erforderli-
chen Merkmale der neuen Gesellschaft.

(3) Der Umwandlungsbeschluss enthält das von den
geschäftsführenden Gesellschaftern aufgestellte Ver-
zeichnis des Gesellschaftsvermögens (§ 1178 Abs. 1).
Was im Vermögensverzeichnis nicht angeführt ist,
verbleibt den Gesellschaftern wie bisher.

Wirkung gegenüber Dritten
§ 1207. (1) Die Gesellschafter haften nach der Um-

wandlung für die vorher begründeten Verbindlichkei-
ten auch als Gesellschafter bürgerlichen Rechts weiter.

(2) Solange ein Dritter von der Umwandlung nicht
verständigt wurde und sie ihm auch sonst nicht be-
kannt geworden ist, kann er seine Leistung mit schuld-
befreiender Wirkung so erbringen, als würde die Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts noch bestehen.

6. Abschnitt

Auflösung

Auflösungsgründe
§ 1208. Die Gesellschaft wird aufgelöst:

1. durch den Ablauf der Zeit, für die sie eingegangen
ist;

2. durch Beschluss der Gesellschafter;

3. durch die rechtskräftige Eröffnung des Konkursver-
fahrens über das Vermögen eines Gesellschafters,
durch die Abänderung der Bezeichnung Sanie-
rungsverfahren in Konkursverfahren oder durch die
rechtskräftige Nichteröffnung oder Aufhebung des
Insolvenzverfahrens mangels kostendeckenden Ver-
mögens;

4. durch Kündigung oder durch gerichtliche Entschei-
dung;

5. durch den Tod eines Gesellschafters, sofern sich aus
dem Gesellschaftsvertrag nichts anderes ergibt.

Kündigung durch einen Gesellschafter
§ 1209. (1) Die Kündigung der Gesellschaft durch

einen Gesellschafter kann, wenn die Gesellschaft für
unbestimmte Zeit eingegangen ist, nur für den Schluss
eines Geschäftsjahres erfolgen; sie muss mindestens
sechs Monate vor diesem Zeitpunkt stattfinden.

(2) Eine Vereinbarung, durch die das Kündigungsrecht
ausgeschlossen oder in anderer Weise als durch ange-
messene Verlängerung der Kündigungsfrist erschwert
wird, ist nichtig. Dies gilt nicht für Innengesellschaf-
ten (§ 1176 Abs. 1).
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Auflösung durch gerichtliche Entscheidung
§ 1210. (1) Aufgrund der Klage eines Gesellschaf-

ters kann die Auflösung der Gesellschaft vor dem Ab-
lauf der für ihre Dauer bestimmten Zeit oder bei einer
für unbestimmte Zeit eingegangenen Gesellschaft oh-
ne Kündigung durch gerichtliche Entscheidung ausge-
sprochen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.

(2) Ein solcher Grund ist insbesondere vorhanden,
wenn ein anderer Gesellschafter eine ihm nach dem
Gesellschaftsvertrag obliegende wesentliche Ver-
pflichtung vorsätzlich oder aus grober Fahrlässigkeit
verletzt oder wenn die Erfüllung einer solchen Ver-
pflichtung unmöglich wird.

(3) Eine Vereinbarung, durch die das Recht des Ge-
sellschafters, die Auflösung der Gesellschaft zu ver-
langen, ausgeschlossen oder diesen Vorschriften zuwi-
der beschränkt wird, ist nichtig.

Gesellschaft auf Lebenszeit, Befristung
§ 1211. Eine Gesellschaft, die für die Lebenszeit ei-

nes Gesellschafters eingegangen ist oder nach dem
Ablauf der für ihre Dauer bestimmten Zeit stillschwei-
gend fortgesetzt wird, steht im Sinn der §§ 1209 und
1210 einer für unbestimmte Zeit eingegangen Gesell-
schaft gleich.

Kündigung durch einen Privatgläubiger
§ 1212. Hat ein Privatgläubiger eines Gesellschaf-

ters, nachdem innerhalb der letzten sechs Monate eine
Zwangsvollstreckung in das bewegliche Vermögen
des Gesellschafters ohne Erfolg versucht worden war,
auf Grund eines nicht bloß vorläufig vollstreckbaren
Exekutionstitels die Pfändung und Überweisung des
Anspruchs auf dasjenige erwirkt, was dem Gesell-
schafter bei der Auseinandersetzung zukommt, so
kann er die Gesellschaft ohne Rücksicht darauf, ob sie
für bestimmte oder unbestimmte Zeit eingegangen ist,
sechs Monate vor dem Ende des Geschäftsjahres für
diesen Zeitpunkt kündigen.

Ausschluss statt Auflösung
§ 1213. (1) Tritt in der Person eines Gesellschafters

ein Umstand ein, der nach § 1210 für jeden der üb-
rigen Gesellschafter das Recht begründet, die Auflö-
sung der Gesellschaft zu verlangen, so kann vom Ge-
richt aufgrund einer Klage aller übrigen Gesellschafter
anstatt der Auflösung der Ausschluss dieses Gesell-
schafters aus der Gesellschaft ausgesprochen werden.
Der Ausschließungsklage steht nicht entgegen, dass
nach dem Ausschluss nur ein Gesellschafter verbleibt.

(2) Für die Auseinandersetzung zwischen den ver-
bleibenden Gesellschaftern und dem ausgeschlosse-
nen Gesellschafter ist die Vermögenslage der Gesell-
schaft in dem Zeitpunkt maßgeblich, in dem die Klage
auf Ausschließung erhoben wird.

Fortsetzungsbeschluss
§ 1214. (1) Die Gesellschafter können bei Auflö-

sung der Gesellschaft deren Fortsetzung beschließen.
In den Fällen des § 1208 Z 3, 4 oder 5, der Kündigung

der Gesellschaft durch einen Privatgläubiger (§ 1212)
und der Auflösung der Gesellschaft durch das Gericht
(§ 1210 Abs. 1) steht dieses Recht den übrigen Ge-
sellschaftern zu. In diesen Fällen scheidet der Gesell-
schafter, in dessen Person der Auflösungsgrund einge-
treten ist, infolge des Fortsetzungsbeschlusses aus der
Gesellschaft aus.

(2) Im Fall der Kündigung durch einen Privatgläu-
biger scheidet der betreffende Gesellschafter mit dem
Ende des Geschäftsjahres aus der Gesellschaft aus; in
den übrigen Fällen mit dem Wirksamwerden des Be-
schlusses.

(3) Im Fall der Eröffnung des Konkursverfahrens
über das Vermögen eines Gesellschafters ist Abs. 1
mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine Erklärung
gegenüber dem Masseverwalter zu erfolgen hat und
der Schuldner mit dem Zeitpunkt der Konkurseröff-
nung als aus der Gesellschaft ausgeschieden gilt.

Übergang des Gesellschaftsvermögens
§ 1215. (1) Verbleibt nur noch ein Gesellschafter, so

erlischt die Gesellschaft ohne Liquidation. Das Gesell-
schaftsvermögen geht im Weg der Gesamtrechtsnach-
folge auf diesen über. Bücherliche Rechte sind nach
den dafür geltenden Vorschriften zu übertragen.

(2) Der ausscheidende Gesellschafter ist gemäß
§§ 1203 und 1204 abzufinden.

Bekanntgabe der Auflösung der Außengesellschaft
§ 1216. Die Auflösung einer Außengesellschaft ist,

soweit möglich, den Vertragspartnern, Gläubigern und
Schuldnern mitzuteilen sowie auf verkehrsübliche
Weise bekannt zu machen.

7. Abschnitt

Liquidation

Nachwirkung des Gesellschaftsvertrages
§ 1216a. (1) Trotz Auflösung der Gesellschaft be-

stehen die gesellschaftsvertraglichen Rechte und
Pflichten der Gesellschafter zueinander soweit fort, als
dies für die Liquidation erforderlich ist und sich aus
den folgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt.
Gesellschaftsbezogene Rechtsverhältnisse der Gesell-
schafter zu Dritten werden in ihrem Fortbestand durch
die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft nur
dann berührt, wenn dies mit dem Dritten vereinbart
wurde.

(2) Die Gesellschafter können anstelle der Liquida-
tion eine andere Art der Auseinandersetzung verein-
baren. Ist die Gesellschaft durch Kündigung eines Pri-
vatgläubigers eines Gesellschafters oder durch die Er-
öffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen
eines Gesellschafters aufgelöst, so kann die Liquidati-
on nur mit Zustimmung des Gläubigers oder des Mas-
severwalters unterbleiben.
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Bestellung der Liquidatoren
§ 1216b. (1) Nach der Auflösung der Gesellschaft

haben, sofern der Gesellschaftsvertrag nicht anderes
bestimmt, die Gesellschafter als Liquidatoren das Ge-
sellschaftsvermögen abzuwickeln. Mehrere Erben ei-
nes Gesellschafters haben einen gemeinsamen Vertre-
ter zu bestellen. Ist über das Vermögen eines Gesell-
schafters das Konkursverfahren oder das Sanierungs-
verfahren eröffnet und dem Gesellschafter die Eigen-
verwaltung entzogen, so tritt der Insolvenzverwalter
an die Stelle des Gesellschafters.

(2) Auf Antrag eines Beteiligten kann aus wichtigen
Gründen die Ernennung von Liquidatoren durch das
Gericht erfolgen, in dessen Sprengel einer der Gesell-
schafter seinen Wohnsitz oder Sitz hat. Das Gericht
kann in einem solchen Fall Personen zu Liquidatoren
ernennen, die nicht zu den Gesellschaftern gehören.
Als Beteiligter gilt außer den Gesellschaftern auch der
Gläubiger, durch den die Kündigung der Gesellschaft
erfolgt ist.

(3) Die Abberufung von Liquidatoren geschieht
durch einstimmigen Beschluss der Beteiligten; sie
kann auf Antrag eines Beteiligten aus wichtigen Grün-
den auch durch das Gericht erfolgen.

(4) Die Gesellschafter sind verpflichtet, die Liqui-
dation und die Liquidatoren soweit möglich den Ver-
tragspartnern, Gläubigern und Schuldnern mitzuteilen
sowie auf ortsübliche Weise bekannt zu machen.

Rechte und Pflichten der Liquidatoren
§ 1216c. (1) Die Liquidatoren haben die laufenden

Geschäfte zu beenden, die gesellschaftsbezogenen
Forderungen einzuziehen und die Gesellschaftsgläubi-
ger zu befriedigen. Zur Beendigung schwebender Ge-
schäfte können die Liquidatoren auch neue Geschäfte
eingehen.

(2) Den Gesellschaftern sind die Gegenstände, die
sie der Gesellschaft zur Benutzung überlassen haben,
zurückzugeben. Für einen durch Zufall abhanden ge-
kommenen oder verschlechterten Gegenstand gebührt
ihnen gegenüber den anderen Gesellschaftern kein Er-
satz.

Handeln der Liquidatoren
§ 1216d. Die Liquidatoren vertreten die Gesell-

schafter gerichtlich und außergerichtlich als Gesamt-
vertreter, sofern die Gesellschafter nicht einvernehm-
lich etwas anderes vereinbaren. Die Liquidatoren kön-
nen einzelne von ihnen zur Vornahme bestimmter Ge-
schäfte oder bestimmter Arten von Geschäften er-
mächtigen. Jeder Liquidator ist alleine befugt, gesell-
schaftsbezogene Erklärungen entgegenzunehmen.

Aufteilung und Ausgleich unter den Gesellschaf-
tern

§ 1216e. (1) Das nach Berücksichtigung der Schul-
den verbleibende Gesellschaftsvermögen ist nach dem
Verhältnis der Beteiligung der Gesellschafter unter
Berücksichtigung ihrer Guthaben und Verbindlichkei-

ten aus dem Gesellschaftsverhältnis unter die Gesell-
schafter zu verteilen.

(2) Das während der Liquidation entbehrliche Geld
wird vorläufig verteilt. Zur Deckung noch nicht fälli-
ger oder streitiger Verbindlichkeiten sowie zur Siche-
rung der den Gesellschaftern bei der Schlussverteilung
zukommenden Beträge ist das Erforderliche zurück-
zubehalten. § 1196 Abs. 1 ist während der Liquidation
nicht anzuwenden.

(3) Entsteht über die Verteilung des Gesellschafts-
vermögens Streit unter den Gesellschaftern, so haben
die Liquidatoren die Verteilung bis zur Entscheidung
des Streites auszusetzen.

(4) Reicht das Gesellschaftsvermögen zur Deckung
der Guthaben von Gesellschaftern aus dem Gesell-
schaftsverhältnis nicht aus, so sind die übrigen Gesell-
schafter ihnen gegenüber verpflichtet, für den Betrag
im Verhältnis ihrer Verbindlichkeiten aus dem Gesell-
schaftsverhältnis aufzukommen. Kann von einem Ge-
sellschafter der auf ihn entfallende Betrag nicht er-
langt werden, so wird der Ausfall auf die übrigen Ge-
sellschafter wie ein Verlust verteilt.

Achtundzwanzigstes Hauptstück

Von den Ehepakten und dem Anspruch auf Aus-
stattung

Ehepakte
§ 1217. (1) Ehepakte heißen diejenigen Verträge,

welche in der Absicht auf die eheliche Verbindung
über das Vermögen geschlossen werden. Sie haben
vorzüglich die Gütergemeinschaft und den Erbvertrag
zum Gegenstand.

(2) Die Bestimmungen dieses Hauptstücks sind auf
eingetragene Partner sinngemäß anzuwenden.

Ausstattung
§ 1220. Besitzt ein Kind kein eigenes, zu einer an-

gemessenen Ausstattung hinlängliches Vermögen, so
sind Eltern oder Großeltern nach der Reihenfolge und
nach den Grundsätzen, nach denen sie für den Unter-
halt der Kinder zu sorgen haben, verpflichtet, den Kin-
dern oder Enkelkindern bei ihrer Verehelichung eine
Ausstattung zu geben oder dazu verhältnismäßig bei-
zutragen.

§ 1221. Berufen sich Eltern oder Großeltern auf ihr
Unvermögen zur Bestellung einer angemessenen Aus-
stattung, so hat das Gericht auf Antrag des Ausstat-
tungsberechtigten, jedoch ohne strenge Untersuchung
des Vermögensstands, darüber zu entscheiden.

§ 1222. Wenn ein Kind ohne Wissen oder gegen den
Willen seiner Eltern geheiratet hat und das Gericht die
Ursache der Missbilligung begründet findet, sind die
Eltern selbst in dem Falle, dass sie in der Folge die
Ehe genehmigen, nicht schuldig, ihm eine Ausstattung
zu geben.

§ 1223. Hat ein Kind seine Ausstattung schon erhal-
ten und sie, wenn auch ohne sein Verschulden, verlo-
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ren, so ist es nicht mehr – selbst nicht bei Eingehung
einer weiteren Ehe – berechtigt, eine neue zu fordern.

Gütergemeinschaft
§ 1233. Die eheliche Verbindung allein begründet

noch keine Gemeinschaft der Güter zwischen den
Eheleuten. Dazu wird ein besonderer Vertrag erfor-
dert, dessen Umfang und rechtliche Form nach den §§.
1177 und 1178 des vorigen Hauptstückes beurtheilet
wird.

§ 1234. Die Gütergemeinschaft unter Ehegatten
wird in der Regel nur auf den Todesfall verstanden.
Sie gibt dem Ehegatten das Recht auf die Hälfte des-
sen, was von den der Gemeinschaft wechselseitig un-
terzogenen Gütern nach Ableben des andern Ehegat-
ten noch vorhanden seyn wird.

§ 1235. Bey einer Gemeinschaft, die sich auf das
ganze Vermögen bezieht, sind vor der Theilung alle
Schulden ohne Ausnahme; bey einer Gemeinschaft
aber, die bloß das gegenwärtige, oder bloß das künf-
tige Vermögen zum Gegenstande hat, nur diejenigen
Schulden abzuziehen, die zum Nutzen des gemein-
schaftlichen Gutes verwendet worden sind.

§ 1236. Besitzt ein Ehegatte ein unbewegliches Gut,
und wird das Recht des andern Ehegatten zur Gemein-
schaft in die öffentlichen Bücher eingetragen; so erhält
dieser durch die Eintragung auf die Hälfte der Sub-
stanz des Gutes ein dingliches Recht, vermöge des-
sen der eine Ehegatte über diese Hälfte keine Anord-
nung machen kann; auf die Nutzungen aber während
der Ehe erhält er durch die Einverleibung keinen An-
spruch. Nach dem Tode des Ehegatten gebührt dem
überlebenden Theile sogleich das freye Eigenthum
seines Antheiles. Doch kann eine solche Einverlei-
bung den auf das Gut früher eingetragenen Gläubigern
nicht zum Nachtheile gereichen.

Gesetzlicher ehelicher Güterstand
§ 1237. Haben Eheleute über die Verwendung ihres

Vermögens keine besondere Uebereinkunft getroffen,
so behält jeder Ehegatte sein voriges Eigenthumsrecht,
und auf das, was ein jeder Theil während der Ehe er-
wirbt, und auf was immer für eine Art überkommt, hat
der andere, solange die Ehe besteht, keinen Anspruch.

Schenkungen unter Ehegatten und Verlobten;
§ 1246. Die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Schen-

kungen zwischen Ehegatten wird nach den für die
Schenkungen überhaupt bestehenden Gesetzen beurt-
heilt.

§ 1247. Was ein Mann seiner Ehegattinn an
Schmuck, Edelsteinen und andern Kostbarkeiten zum
Putze gegeben hat, wird im Zweifel nicht für gelehnt;
sondern für geschenkt angesehen. Wenn aber ein ver-
lobter Theil dem andern; oder auch ein Dritter dem ei-
nen oder andern Theile in Rücksicht auf die künftige
Ehe etwas zusichert oder schenket; so kann, wenn die
Ehe ohne Verschulden des Geschenkgebers nicht er-
folgt, die Schenkung widerrufen werden.

Erbverträge
§ 1249. Zwischen Ehegatten kann auch ein Erbver-

trag, wodurch die künftige Erbschaft oder ein Teil der-
selben versprochen und das Versprechen angenommen
wird, geschlossen werden (§ 602). Ein solcher Vertrag
muss als Notariatsakt und mit allen Erfordernissen ei-
nes schriftlichen Testamentes errichtet werden.

Bedingungen
§ 1251. Die Bestimmungen über Bedingungen bei

Verträgen sind auch auf Erbverträge anzuwenden.

Wirkungen des Erbvertrags
§ 1252. Ein Erbvertrag hindert einen Vertragspartner

nicht, zu Lebzeiten über sein Vermögen nach Belieben
zu verfügen. Aus dem Erbvertrag entstehende Rechte
setzen den Tod eines Vertragsteils voraus und können
vor Erbanfall nicht auf andere übertragen werden.
Aufgrund der künftigen Erbschaft kann keine Sicher-
stellung gefordert werden.

§ 1253. Durch den Erbvertrag kann ein Vertrags-
partner auf das Recht zu testieren nicht gänzlich ver-
zichten. Ein reines Viertel, das weder durch Pflichttei-
le noch durch andere Forderungen belastet sein darf,
muss zur freien letztwilligen Verfügung stehen. Hat
der Verstorbene darüber nicht verfügt, so fällt dieses
Viertel nicht dem Vertragserben, auch wenn ihm im
Erbvertrag die ganze Verlassenschaft versprochen
wurde, sondern den gesetzlichen Erben zu.

§ 1254. Ein Erbvertrag kann nicht einseitig wider-
rufen, aber aus vertragsrechtlichen Gründen entkräftet
werden. Die Rechte von Pflichtteilsberechtigten blei-
ben vom Erbvertrag unberührt.

§ 1262. Ist zwischen den Ehegatten eine Gemein-
schaft der Güter bedungen; so hört dieselbe durch den
Concurs des einen oder des andern Ehegatten auf,
und das zwischen ihnen gemeinschaftliche Vermögen
wird, wie bey dem Tode, getheilt.

Nichtigerklärung der Ehe
§ 1265. Wird eine Ehe für ungültig erklärt; so zer-

fallen auch die Ehe-Pacte; das Vermögen kommt, in
so fern es vorhanden ist, in den vorigen Stand zurück.
Der schuldtragende Theil hat aber den schuldlosen
Theile Entschädigung zu leisten.

Scheidung oder Aufhebung der Ehe
§ 1266. Im Fall einer Scheidung oder Aufhebung

der Ehe mit gleichteiligem oder ohne Verschulden
oder einer Scheidung im Einvernehmen sind die Ehe-
pakte für beide Teile erloschen, sofern keine andere
Vereinbarung getroffen wurde. Ansonsten gebührt
dem schuldlosen oder minderschuldigen Ehegatten
nicht nur volle Genugtuung, sondern ab dem Zeit-
punkt der Scheidung alles dasjenige, was ihm in den
Ehepakten auf den Fall des Überlebens bedungen wor-
den ist. Das Vermögen, worüber eine Gütergemein-
schaft bestanden hat, wird wie im Falle des Todes ge-
teilt, und das Recht aus einem Erbvertrag bleibt dem
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Schuldlosen oder Minderschuldigen auf den Todesfall
vorbehalten.

Neun u. zwanzigstes Hauptstück.

Von den Glücksverträgen.

Glücksverträge.
§ 1267. Ein Vertrag, wodurch die Hoffnung eines

noch ungewissen Vortheiles versprochen und ange-
nommen wird, ist ein Glücksvertrag. Er gehört, je
nachdem etwas dagegen versprochen wird oder nicht,
zu den entgeltlichen oder unentgeldlichen Verträgen.

§ 1268. Bey Glücksverträgen findet das Rechtmittel
wegen Verkürzung über die Hälfte des Werthes nicht
Statt.

Arten der Glücksverträge;
§ 1269. Glücksverträge sind: die Wette; das Spiel

und das Los; alle über gehoffte Rechte, oder über
künftige noch unbestimmte Sachen errichtete Kauf-
und andere Verträge; ferner, die Leibrenten; die gesell-
schaftlichen Versorgungsanstalten; endlich die Versi-
cherungs- und Bodmereyverträge.

1) die Wette;
§ 1270. Wenn über ein beyden Theilen noch unbe-

kanntes Ereigniß ein bestimmter Preis zwischen ih-
nen für denjenigen, dessen Behauptung der Erfolg ent-
spricht, verabredet wird: so entsteht eine Wette. Hatte
der gewinnende Theil von dem Ausgange Gewißheit,
und verheimlichte er sie dem andern Theile; so macht
er sich einer Arglist schuldig, und die Wette ist ungül-
tig.Dder verlierende Theil aber, dem der Ausgang vor-
her bekannt war, ist als ein Geschenkgeber anzusehen.

§ 1271. Redliche und sonst erlaubte Wetten sind in
so weit verbindlich, als der bedungene Preis nicht bloß
versprochen; sondern wirklich entrichtet, oder hinter-
legt worden ist. Gerichtlich kann der Preis nicht gefor-
dert werden.

2) das Spiel;
§ 1272. Jedes Spiel ist eine Art von Wette. Die für

Wetten festgesetzten Rechte gelten auch für Spiele.
Welche Spiele überhaupt, oder für besondere Classen
verbothen; wie Personen, die verbothene Spiele trei-
ben, und diejenigen, die ihnen dazu Unterschleif ge-
ben, zu bestrafen sind, bestimmen die politischen Ge-
setze.

3) Los;
§ 1273. Ein zwischen Privat-Personen auf eine Wet-

te oder auf ein Spiel abzielendes Los wird nach den
für Wetten und Spiele festgesetzten Vorschriften be-
urtheilet. Soll aber eine Theilung, eine Wahl, oder eine
Streitigkeit durch das Los entschieden werden; so tre-
ten dabey die Rechte der übrigen Verträge ein.

§ 1274. Staats-Lotterien sind nicht nach der Eigen-
schaft der Wette und des Spieles; sondern nach den je-

des Mahl darüber kundgemachten Plänen, zu beurthei-
len.

4) Hoffnungskauf.
§ 1275. Wer für ein bestimmtes Maß von einem

künftigen Erträgnisse einen verhältnißmäßigen Preis
verspricht, schließt einen ordentlichen Kaufvertrag.

§ 1276. Wer die künftigen Nutzungen einer Sache
in Pausch und Bogen; oder wer die Hoffnung dersel-
ben in einem bestimmten Preise kauft, errichtet einen
Glücksvertrag; er trägt die Gefahr der ganz vereitelten
Erwartung; es gebühren ihm aber auch alle ordentliche
erzielte Nutzungen.

insbesondere eines Kuxes;
§ 1277. Der Antheil an einem Bergwerke heißt Kux.

Der Kauf eines Kuxes gehört zu den gewagten Verträ-
gen. Der Verkäufer haftet nur für die Richtigkeit des
Kuxes, und der Käufer hat sich nach den Gesetzen
über den Bergbau zu benehmen.

Erbschaftskauf
§ 1278. (1) Der Käufer einer vom Verkäufer ange-

tretenen oder ihm wenigstens angefallenen Erbschaft
tritt nicht allein in die Rechte, sondern auch in die
Verbindlichkeiten des Verkäufers als Erben ein, soweit
diese nicht höchstpersönlich sind. Wenn dem Kauf
kein Inventar zugrunde gelegt wird, ist auch der Erb-
schaftskauf ein Glücksvertrag.

(2) Der Erbschaftskauf bedarf zu seiner Gültigkeit
eines Notariatsakts oder der Beurkundung durch ge-
richtliches Protokoll.

§ 1279. Auf Sachen, die dem Verkäufer nicht als Er-
ben, sondern aus einem anderen Grund, etwa als Vor-
ausvermächtnis, als Ersatz- oder Nacherbschaft oder
als Schuldforderung aus der Verlassenschaft gebühren
und ihm auch ohne Erbrecht gebührt hätten, hat der
Erbschaftskäufer keinen Anspruch. Dagegen erhält er
alles, was der Erbschaft selbst zuwächst, insbesondere
durch den Ausfall eines Vermächtnisnehmers, eines
Miterben oder auf was immer für eine andere Art, so-
weit der Verkäufer darauf Anspruch gehabt hätte.

§ 1280. Alles, was der Erbe aus dem Erbrecht erhält,
wie etwa die bezogenen Früchte und Forderungen,
zählt zur Verlassenschaft. Alle Aufwendungen, die er
selbst für den Antritt der Erbschaft oder für die Verlas-
senschaft gemacht hat, werden hingegen von der Ver-
lassenschaft abgezogen. Dazu gehören die bezahlten
Schulden, die schon abgeführten Vermächtnisse, Steu-
ern, Abgaben und Gerichtsgebühren und, wenn nicht
ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, auch die
Begräbniskosten.

§ 1281. Sofern der Verkäufer die Verlassenschaft
vor der Übergabe verwaltet hat, haftet er dem Käufer
dafür wie ein anderer Verwalter.

§ 1282. Die Erbschaftsgläubiger und Vermächtnis-
nehmer können sich mit ihren Ansprüchen sowohl an
den Käufer der Erbschaft als auch an den Erben selbst
halten. Ihre Rechte werden so wie jene der Erbschafts-
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schuldner durch den Verkauf der Erbschaft nicht geän-
dert. Die Erbantrittserklärung des Verkäufers gilt auch
für den Käufer.

§ 1283. Wurde dem Verkauf der Erbschaft ein In-
ventar zugrunde gelegt, so haftet der Verkäufer für
dasselbe. Andernfalls haftet er für die Richtigkeit sei-
nes Erbrechts, wie er es angegeben hat, und für jeden
dem Käufer durch sein Verschulden zugefügten Scha-
den.

5) Leibrente;
§ 1284. Wird jemanden für Geld, oder gegen eine

für Geld geschätzte Sache auf die Lebensdauer einer
gewissen Person eine bestimmte jährliche Entrichtung
versprochen; so ist es ein Leibrentenvertrag.

§ 1285. Die Dauer der Leibrente kann von dem Le-
ben des einen oder andern Theiles, oder auch eines
Dritten abhängen. Sie wird im Zweifel vierteljährig
vorhinein entrichtet; und nimmt in allen Fällen mit
dem Leben desjenigen, auf dessen Kopf sie beruht, ihr
Ende.

§ 1286. Weder die Gläubiger, noch die Kinder des-
jenigen, welcher sich eine Leibrente bedingt, sind be-
rechtiget, den Vertrag umzustoßen. Doch steht den
Erstern frey, ihre Befriedigung aus den Leibrenten zu
suchen; den Letztern aber, die Hinterlegung eines ent-
behrlichen Theiles der Rente zu fordern, um sich den
ihnen nach dem Gesetze gebührenden Unterhalt dar-
auf versichern zu lassen.

6) gesellschaftliche Versorgungsanstalten;
§ 1287. Der Vertrag, wodurch vermittelst einer Ein-

lage ein gemeinschaftlicher Versorgungsfond für die
Mitglieder, ihre Gattinnen oder Waisen errichtet wird,
ist aus der Natur und dem Zwecke einer solchen An-
stalt, und den darüber festgesetzten Bedingungen, zu
beurtheilen.

7) Versicherungsvertrag;
§ 1288. Wenn jemand die Gefahr des Schadens, wel-

cher einen Andern ohne dessen Verschulden treffen
könnte, auf sich nimmt, und ihm gegen einen gewis-
sen Preis den bedungenen Ersatz zu leisten verspricht;
so entsteht der Versicherungsvertrag. Der Versicherer
haftet dabey für den zufälligen Schaden, und der Ver-
sicherte für den versprochenen Preis.

§ 1289. Der gewöhnliche Gegenstand dieses Vertra-
ges sind Waaren, die zu Wasser oder zu Lande ver-
führt werden. Es können aber auch andere Sachen,
z. B. Häuser und Grundstücke gegen Feuer- Wasser-
und andere Gefahren versichert werden.

§ 1290. Ereignet sich der zufällige Schade, wofür
die Entschädigung versichert worden ist; so muß der
Versicherte, wenn kein unüberwindliches Hinderniß
dazwischen kommt, oder nichts anderes verabredet
worden ist, dem Versicherer, wenn sie sich im nähm-
lichen Orte befinden, binnen drey Tagen, sonst aber
in derjenigen Zeitfrist davon Nachricht geben, welche
zur Bekanntmachung der Annahme eines von einem
Abwesenden gemachten Versprechens bestimmt wor-

den ist (§. 862). Unterläßt er die Anzeige; kann er den
Unfall nicht erweisen; oder kann der Versicherer be-
weisen, daß der Schade aus Verschulden des Versi-
cherten entstanden ist; so hat dieser auch keinen An-
spruch auf die versicherte Summe.

§ 1291. Wenn der Untergang der Sache dem Versi-
cherten; oder der gefahrlose Zustand derselben dem
Versicherer zur Zeit des geschlossenen Vertrages
schon bekannt war; so ist der Vertrag ungültig.

8) Bodmerey- und See-Assecuranzen.
§ 1292. Die Bestimmungen in Rücksicht der Versi-

cherungen zur See; so wie die Vorschriften über den
Bodmerey-Vertrag sind ein Gegenstand der Seegeset-
ze.

Dreyßigstes Hauptstück.

Von dem Rechte des Schadensersatzes und der
Genugthuung.

Schade.
§ 1293. Schade heißt jeder Nachtheil, welcher je-

manden an Vermögen, Rechten oder seiner Person zu-
gefüget worden ist. Davon unterscheidet sich der Ent-
gang des Gewinnes, den jemand nach dem gewöhnli-
chen Laufe der Dinge zu erwarten hat.

Quellen der Beschädigung.
§ 1294. Der Schade entspringt entweder aus einer

widerrechtlichen Handlung, oder Unterlassung eines
Anderen; oder aus einem Zufalle. Die widerrechtliche
Beschädigung wird entweder willkührlich, oder un-
willkührlich zugefügt. Die willkührliche Beschädi-
gung aber gründet sich theils in einer bösen Absicht,
wenn der Schade mit Wissen und Willen; theils in ei-
nem Versehen, wenn er aus schuldbarer Unwissenheit,
oder aus Mangel der gehörigen Aufmerksamkeit, oder
des gehörigen Fleißes verursachet worden ist. Beydes
wird ein Verschulden genannt.

Von der Verbindlichkeit zum Schadenersatze:

1) von dem Schaden aus Verschulden;
§ 1295. (1) Jedermann ist berechtigt, von dem Be-

schädiger den Ersatz des Schadens, welchen dieser
ihm aus Verschulden zugefügt hat, zu fordern; der
Schaden mag durch Übertretung einer Vertragspflicht
oder ohne Beziehung auf einen Vertrag verursacht
worden sein.

(2) Auch wer in einer gegen die guten Sitten ver-
stoßenden Weise absichtlich Schaden zufügt, ist dafür
verantwortlich, jedoch falls dies in Ausübung eines
Rechtes geschah, nur dann, wenn die Ausübung des
Rechtes offenbar den Zweck hatte, den anderen zu
schädigen.

§ 1296. Im Zweifel gilt die Vermuthung, daß ein
Schade ohne Verschulden eines Anderen entstanden
sey.
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§ 1297. Es wird aber auch vermuthet, daß jeder wel-
cher den Verstandesgebrauch besitzt, eines solchen
Grades des Fleißes und der Aufmerksamkeit fähig sey,
welcher bey gewöhnlichen Fähigkeiten angewendet
werden kann. Wer bey Handlungen, woraus eine Ver-
kürzung der Rechte eines Anderen entsteht, diesen
Grad des Fleißes oder der Aufmerksamkeit unterläßt,
macht sich eines Versehens schuldig.

§ 1298. Wer vorgibt, daß er an der Erfüllung seiner
vertragsmäßigen oder gesetzlichen Verbindlichkeit
ohne sein Verschulden verhindert worden sey, dem
liegt der Beweis ob. Soweit er auf Grund vertraglicher
Vereinbarung nur für grobe Fahrlässigkeit haftet, muß
er auch beweisen, daß es an dieser Voraussetzung
fehlt.

insbesondere: a) der Sachverständigen;
§ 1299. Wer sich zu einem Amte, zu einer Kunst,

zu einem Gewerbe oder Handwerke öffentlich beken-
net; oder wer ohne Noth freywillig ein Geschäft über-
nimmt, dessen Ausführung eigene Kunstkenntnisse,
oder einen nicht gewöhnlichen Fleiß erfordert, gibt
dadurch zu erkennen, daß er sich den nothwendigen
Fleiß und die erforderlichen, nicht gewöhnlichen
Kenntnisse zutraue; er muß daher den Mangel dersel-
ben vertreten. Hat aber derjenige, welcher ihm das Ge-
schäft überließ, die Unerfahrenheit desselben gewußt;
oder, bey gewöhnlicher Aufmerksamkeit wissen kön-
nen; so fällt zugleich dem Letzteren ein Versehen zur
Last.

§ 1300. Ein Sachverständiger ist auch dann verant-
wortlich, wenn er gegen Belohnung in Angelegenhei-
ten seiner Kunst oder Wissenschaft aus Versehen ei-
nen nachtheiligen Rath ertheilet. Außer diesem Falle
haftet ein Rathgeber nur für den Schaden, welchen er
wissentlich durch Ertheilung des Rathes dem Anderen
verursachet hat.

oder b) mehrere Theilnehmer;
§ 1301. Für einen widerrechtlich zugefügten Scha-

den können mehrere Personen verantwortlich werden,
indem sie gemeinschaftlich, unmittelbarer oder mittel-
barer Weise, durch Verleiten, Drohen, Befehlen, Hel-
fen, Verhehlen u. dgl.; oder, auch nur durch Unter-
lassung der besonderen Verbindlichkeit, das Uebel zu
verhindern, dazu beygetragen haben.

§ 1302. In einem solchen Falle verantwortet, wenn
die Beschädigung in einem Versehen gegründet ist,
und die Antheile sich bestimmen lassen, jeder nur
den durch sein Versehen verursachten Schaden. Wenn
aber der Schade vorsätzlich zugefügt worden ist; oder,
wenn die Antheile der Einzelnen an der Beschädigung
sich nicht bestimmen lassen, so haften Alle für Einen,
und Einer für Alle; doch bleibt demjenigen, welcher
den Schaden ersetzt hat, der Rückersatz gegen die Ue-
brigen vorbehalten.

§ 1303. In wie weit mehrere Mitschuldner bloß aus
der unterlassenen Erfüllung ihrer Verbindlichkeit zu
haften haben, ist aus der Beschaffenheit des Vertrages
zu beurtheilen.

§ 1304. Wenn bey einer Beschädigung zugleich ein
Verschulden von Seite des Beschädigten eintritt; so
trägt er mit dem Beschädiger den Schaden verhältniß-
mäßig; und, wenn sich das Verhältniß nicht bestimmen
läßt, zu gleichen Theilen.

2) aus dem Gebrauche des Rechtes;
§ 1305. Wer von seinem Rechte innerhalb der recht-

lichen Schranken (§ 1295, Absatz 2) Gebrauch macht,
hat den für einen anderen daraus entspringenden
Nachteil nicht zu verantworten.

3. aus einer schuldlosen oder unwillkührlichen
Handlung;

§ 1306. Den Schaden, welchen jemand ohne Ver-
schulden oder durch eine unwillkührliche Handlung
verursachet hat, ist er in der Regel zu ersetzen nicht
schuldig.

§ 1306a. Wenn jemand im Notstand einen Schaden
verursacht, um eine unmittelbar drohende Gefahr von
sich oder anderen abzuwenden, hat der Richter unter
Erwägung, ob der Beschädigte die Abwehr aus Rück-
sicht auf die dem anderen drohende Gefahr unterlas-
sen hat, sowie des Verhältnisses der Größe der Be-
schädigung zu dieser Gefahr oder endlich des Vermö-
gens des Beschädigers und des Beschädigten zu er-
kennen, ob und in welchem Umfange der Schaden zu
ersetzen ist.

§ 1307. Wenn sich jemand aus eigenem Verschulden
in einen Zustand der Sinnesverwirrung oder in einen
Notstand versetzt hat, so ist auch der in demselben
verursachte Schade seinem Verschulden zuzuschrei-
ben. Eben dieses gilt auch von einem Dritten, der
durch sein Verschulden diese Lage bei dem Beschädi-
ger veranlaßt hat.

§ 1308. Wenn Personen, die den Gebrauch der Ver-
nunft nicht haben, oder Unmündige jemanden beschä-
digen, der durch irgendein Verschulden hierzu selbst
Veranlassung gegeben hat, so kann er keinen Ersatz
ansprechen.

§ 1309. Außer diesem Falle gebührt ihm der Ersatz
von denjenigen Personen, denen der Schade wegen
Vernachlässigung der ihnen über solche Personen an-
vertrauten Obsorge beygemessen werden kann.

§ 1310. Kann der Beschädigte auf solche Art den Er-
satz nicht erhalten, so soll der Richter mit Erwägung
des Umstandes, ob dem Beschädiger, ungeachtet er
gewöhnlich seines Verstandes nicht mächtig ist, in
dem bestimmten Falle nicht dennoch ein Verschulden
zur Last liege; oder, ob der Beschädigte aus Schonung
des Beschädigers die Vertheidigung unterlassen habe;
oder endlich, mit Rücksicht auf das Vermögen des Be-
schädigers und des Beschädigten, auf den ganzen Er-
satz, oder doch einen billigen Theil desselben erken-
nen.

4. durch Zufall;
§ 1311. Der bloße Zufall trifft denjenigen, in dessen

Vermögen oder Person er sich ereignet. Hat aber je-
mand den Zufall durch ein Verschulden veranlaßt; hat
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er ein Gesetz, das den zufälligen Beschädigungen vor-
zubeugen sucht, übertreten; oder sich ohne Noth in
fremde Geschäfte gemengt, so haftet er für allen
Nachtheil, welcher außer dem nicht erfolgt wäre.

§ 1312. Wer in einem Nothfalle jemanden einen
Dienst geleistet hat, dem wird der Schade, welchen er
nicht verhüthet hat, nicht zugerechnet; es wäre denn,
daß er einen Anderen, der noch mehr geleistet haben
würde, durch seine Schuld daran verhindert hätte.
Aber auch in diesem Falle kann er den sicher ver-
schafften Nutzen gegen den verursachten Schaden in
Rechnung bringen.

5) durch fremde Handlungen;
§ 1313. Für fremde, widerrechtliche Handlungen,

woran jemand keinen Theil genommen hat, ist er in
der Regel auch nicht verantwortlich. Selbst in den Fäl-
len, wo die Gesetze das Gegentheil anordnen, bleibt
ihm der Rückersatz gegen den Schuldtragenden vor-
behalten.

§ 1313a. Wer einem andern zu einer Leistung ver-
pflichtet ist, haftet ihm für das Verschulden seines ge-
setzlichen Vertreters sowie der Personen, deren er sich
zur Erfüllung bedient, wie für sein eigenes.

§ 1314. Wer eine Dienstperson ohne Zeugnis auf-
nimmt oder wissentlich eine durch ihre Leibes- oder
Gemütsbeschaffenheit gefährliche Person im Dienste
behält oder ihr Aufenthalt gibt, haftet dem Hausherrn
und den Hausgenossen für den Ersatz des durch die
gefährliche Beschaffenheit dieser Personen verursach-
ten Schadens.

§ 1315. Überhaupt haftet derjenige, welcher sich ei-
ner untüchtigen oder wissentlich einer gefährlichen
Person zur Besorgung seiner Angelegenheiten be-
dient, für den Schaden, den sie in dieser Eigenschaft
einem Dritten zufügt.

§ 1316. Gastwirte, die Fremde beherbergen, sowie
die anderen in § 970 bezeichneten Personen, ferner
Fuhrleute haften für den Schaden, welchen ihre eige-
nen oder die von ihnen zugewiesenen Dienstpersonen
an den eingebrachten oder übernommenen Sachen ei-
nem Gast oder Reisenden in ihrem Hause, ihrer An-
stalt oder ihrem Fahrzeuge verursachen.

§ 1317. In wie fern bey öffentlichen Versendungs-
anstalten für den Schaden eine Haftung übernommen
werde, bestimmen die besonderen Vorschriften.

§ 1318. Wird jemand durch das Herabfallen einer
gefährlich aufgehängten oder gestellten Sache, oder
durch Herauswerfen oder Herausgießen aus einer
Wohnung beschädiget; so haftet derjenige, aus dessen
Wohnung geworfen oder gegossen worden, oder die
Sache herabgefallen ist, für den Schaden.

6. Durch ein Bauwerk
§ 1319. Wird durch Einsturz oder Ablösung von Tei-

len eines Gebäudes oder eines anderen auf einem
Grundstück aufgeführten Werkes jemand verletzt oder
sonst ein Schaden verursacht, so ist der Besitzer des
Gebäudes oder Werkes zum Ersatze verpflichtet, wenn

die Ereignung die Folge der mangelhaften Beschaf-
fenheit des Werkes ist und er nicht beweist, daß er alle
zur Abwendung der Gefahr erforderliche Sorgfalt an-
gewendet habe.

6a. durch einen Weg;
§ 1319a. (1) Wird durch den mangelhaften Zustand

eines Weges ein Mensch getötet, an seinem Körper
oder an seiner Gesundheit verletzt oder eine Sache be-
schädigt, so haftet derjenige für den Ersatz des Scha-
dens, der für den ordnungsgemäßen Zustand des We-
ges als Halter verantwortlich ist, sofern er oder einer
seiner Leute den Mangel vorsätzlich oder grobfahr-
lässig verschuldet hat. Ist der Schaden bei einer un-
erlaubten, besonders auch widmungswidrigen, Benüt-
zung des Weges entstanden und ist die Unerlaubtheit
dem Benützer entweder nach der Art des Weges oder
durch entsprechende Verbotszeichen, eine Abschran-
kung oder eine sonstige Absperrung des Weges er-
kennbar gewesen, so kann sich der Geschädigte auf
den mangelhaften Zustand des Weges nicht berufen.

(2) Ein Weg im Sinn des Abs. 1 ist eine Landfläche,
die von jedermann unter den gleichen Bedingungen
für den Verkehr jeder Art oder für bestimmte Arten
des Verkehres benützt werden darf, auch wenn sie nur
für einen eingeschränkten Benützerkreis bestimmt ist;
zu einem Weg gehören auch die in seinem Zug befind-
lichen und dem Verkehr dienenden Anlagen, wie be-
sonders Brücken, Stützmauern, Futtermauern, Durch-
lässe, Gräben und Pflanzungen. Ob der Zustand eines
Weges mangelhaft ist, richtet sich danach, was nach
der Art des Weges, besonders nach seiner Widmung,
für seine Anlage und Betreuung angemessen und zu-
mutbar ist.

(3) Ist der mangelhafte Zustand durch Leute des
Haftpflichtigen verschuldet worden, so haften auch sie
nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

7. Durch ein Tier
§ 1320. (1) Wird jemand durch ein Tier beschädigt,

so ist derjenige dafür verantwortlich, der es dazu ange-
trieben, gereizt oder zu verwahren vernachlässigt hat.
Derjenige, der das Tier hält, ist verantwortlich, wenn
er nicht beweist, daß er für die erforderliche Verwah-
rung oder Beaufsichtigung gesorgt hatte.

(2) In der Alm- und Weidewirtschaft kann der Halter
bei Beurteilung der Frage, welche Verwahrung erfor-
derlich ist, auf anerkannte Standards der Tierhaltung
zurückgreifen. Andernfalls hat er die im Hinblick auf
die ihm bekannte Gefährlichkeit der Tiere, die ihm zu-
mutbaren Möglichkeiten zur Vermeidung solcher Ge-
fahren und die erwartbare Eigenverantwortung ande-
rer Personen gebotenen Maßnahmen zu ergreifen. Die
erwartbare Eigenverantwortung der Besucher von Al-
men und Weiden richtet sich nach den durch die Alm-
und Weidewirtschaft drohenden Gefahren, der Ver-
kehrsübung und anwendbaren Verhaltensregeln.

§ 1321. Wer auf seinem Grund und Boden fremdes
Vieh antrifft, ist deßwegen noch nicht berechtiget, es
zu töten. Er kann es durch anpassende Gewalt verja-
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gen, oder wenn er dadurch Schaden gelitten hat, das
Recht der Privat-Pfändung über so viele Stücke Vie-
hes ausüben, als zu seiner Entschädigung hinreichet.
Doch muß er binnen acht Tagen sich mit dem Eigen-
thümer abfinden, oder seine Klage vor den Richter
bringen; widrigen Falls aber das gepfändete Vieh zu-
rückstellen.

§ 1322. Das gepfändete Vieh muß auch zurückge-
stellet werden, wenn der Eigenthümer eine andere an-
gemessene Sicherheit leistet.

Arten des Schadenersatzes.
§ 1323. Um den Ersatz eines verursachten Schadens

zu leisten, muß Alles in den vorigen Stand zurückver-
setzt, oder, wenn dieses nicht thunlich ist, der Schät-
zungswerth vergütet werden. Betrifft der Ersatz nur
den erlittenen Schaden, so wird er eigentlich eine
Schadloshaltung; wofern er sich aber auch auf den ent-
gangenen Gewinn und die Tilgung der verursachten
Beleidigung erstreckt, volle Genugthuung genannt.

§ 1324. In dem Falle eines aus böser Absicht oder
aus einer auffallenden Sorglosigkeit verursachten
Schadens ist der Beschädigte volle Genugthung
(Anm.: richtig: Genugthuung); in den übrigen Fällen
aber nur die eigentliche Schadloshaltung zu fordern
berechtiget. Hiernach ist in den Fällen, wo im Gesetze
der allgemeine Ausdruck: Ersatz, vorkommt, zu beurt-
heilen, welche Art des Ersatzes zu leisten sey.

Insbesondere

1) bey Verletzungen an dem Körper;
§ 1325. Wer jemanden an seinem Körper verletzet,

bestreitet die Heilungskosten des Verletzten; ersetzet
ihm den entgangenen, oder wenn der Beschädigte zum
Erwerb unfähig wird, auch den künftig entgehenden
Verdienst und bezahlt ihm auf Verlangen überdieß ein
den erhobenen Umständen angemessenes Schmerzen-
geld.

§ 1326. Ist die verletzte Person durch die Mißhand-
lung verunstaltet worden; so muß, zumahl wenn sie
weiblichen Geschlechtes ist, in so fern auf diesen Um-
stand Rücksicht genommen werden, als ihr besseres
Fortkommen dadurch verhindert werden kann.

§ 1327. Erfolgt aus einer körperlichen Verletzung
der Tod, so müssen nicht nur alle Kosten, sondern
auch den Hinterbliebenen, für deren Unterhalt der Ge-
tötete nach dem Gesetze zu sorgen hatte, das, was ih-
nen dadurch entgangen ist, ersetzt werden.

1a. an der geschlechtlichen Selbstbestimmung
§ 1328. Wer jemanden durch eine strafbare Hand-

lung oder sonst durch Hinterlist, Drohung oder Aus-
nutzung eines Abhängigkeits- oder Autoritätsverhält-
nisses zur Beiwohnung oder sonst zu geschlechtlichen
Handlungen mißbraucht, hat ihm den erlittenen Scha-
den und den entgangenen Gewinn zu ersetzen sowie
eine angemessene Entschädigung für die erlittene Be-
einträchtigung zu leisten.

1b. am Recht auf Wahrung der Privatsphäre
§ 1328a. (1) Wer rechtswidrig und schuldhaft in die

Privatsphäre eines Menschen eingreift oder Umstände
aus der Privatsphäre eines Menschen offenbart oder
verwertet, hat ihm den dadurch entstandenen Schaden
zu ersetzen. Bei erheblichen Verletzungen der Privat-
sphäre, etwa wenn Umstände daraus in einer Weise
verwertet werden, die geeignet ist, den Menschen in
der Öffentlichkeit bloßzustellen, umfasst der Ersatzan-
spruch auch eine Entschädigung für die erlittene per-
sönliche Beeinträchtigung.

(2) Abs. 1 ist nicht anzuwenden, sofern eine Verlet-
zung der Privatsphäre nach besonderen Bestimmun-
gen zu beurteilen ist. Die Verantwortung für Verlet-
zungen der Privatsphäre durch Medien richtet sich al-
lein nach den Bestimmungen des Mediengesetzes,
BGBl. Nr. 314/1981, in der jeweils geltenden Fas-
sung.

2) an der persönlichen Freyheit;
§ 1329. Wer jemanden durch gewaltsame Entfüh-

rung, durch Privatgefangennehmung oder vorsätzlich
durch einen widerrechtlichen Arrest seiner Freiheit
beraubt, ist verpflichtet, dem Verletzten die vorige
Freiheit zu verschaffen und volle Genugtuung zu leis-
ten. Kann er ihm die Freiheit nicht mehr verschaffen,
so muß er den Hinterbliebenen, wie bei der Tötung,
Ersatz leisten.

3) an der Ehre;
§ 1330. (1) Wenn jemandem durch Ehrenbeleidi-

gung ein wirklicher Schade oder Entgang des Gewin-
nes verursacht worden ist, so ist er berechtigt, den Er-
satz zu fordern.

(2) Dies gilt auch, wenn jemand Tatsachen verbrei-
tet, die den Kredit, den Erwerb oder das Fortkommen
eines anderen gefährden und deren Unwahrheit er
kannte oder kennen mußte. In diesem Falle kann auch
der Widerruf und die Veröffentlichung desselben ver-
langt werden. Für eine nicht öffentlich vorgebrachte
Mitteilung, deren Unwahrheit der Mitteilende nicht
kennt, haftet er nicht, wenn er oder der Empfänger der
Mitteilung an ihr ein berechtigtes Interesse hatte.

4) an dem Vermögen.
§ 1331. Wird jemand an seinem Vermögen vorsätz-

lich oder durch auffallende Sorglosigkeit eines Ande-
ren beschädiget; so ist er auch den entgangenen Ge-
winn, und, wen der Schade vermittelst einer durch ein
Strafgesetz verbothenen Handlung oder aus Muthwil-
len und Schadenfreude verursachet worden ist, den
Werth der besonderen Vorliebe zu fordern berechtiget.

§ 1332. Der Schade, welcher aus einem minderen
Grade des Versehens oder der Nachlässigkeit verursa-
chet worden ist, wird nach dem gemeinen Werthe, den
die Sache zur Zeit der Beschädigung hatte, ersetzet.

§ 1332a. Wird ein Tier verletzt, so gebühren die tat-
sächlich aufgewendeten Kosten der Heilung oder der
versuchten Heilung auch dann, wenn sie den Wert des
Tieres übersteigen, soweit auch ein verständiger Tier-
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halter in der Lage des Geschädigten diese Kosten auf-
gewendet hätte.

Besonders durch die Verzögerung der Zahlung.

Gesetzliche Zinsen und weitere Schäden
§ 1333. (1) Der Schaden, den der Schuldner seinem

Gläubiger durch die Verzögerung der Zahlung einer
Geldforderung zugefügt hat, wird durch die gesetzli-
chen Zinsen (§ 1000 Abs. 1) vergütet.

(2) Der Gläubiger kann außer den gesetzlichen Zin-
sen auch den Ersatz anderer, vom Schuldner verschul-
deter und ihm erwachsener Schäden geltend machen,
insbesondere die notwendigen Kosten zweckentspre-
chender außergerichtlicher Betreibungs- oder Einbrin-
gungsmaßnahmen, soweit diese in einem angemesse-
nen Verhältnis zur betriebenen Forderung stehen.

§ 1334. Eine Verzögerung fällt einem Schuldner zur
Last, wenn er den durch Gesetz oder Vertrag bestimm-
ten Zahlungstag nicht einhält. Sofern die Parteien
nicht anderes vereinbart haben, hat der Schuldner sei-
ne Leistung bei vertragsgemäßer Erbringung der Ge-
genleistung ohne unnötigen Aufschub nach der Er-
füllung durch den Gläubiger oder, wenn die Parteien
ein solches Verfahren vereinbart haben, nach der Ab-
nahme oder Überprüfung der Leistung des Gläubigers
oder, wenn die Forderung der Höhe nach noch nicht
feststeht, nach dem Eingang der Rechnung oder einer
gleichwertigen Zahlungsaufforderung zu erbringen.
Ist die Zahlungszeit sonst nicht bestimmt, so trägt der
Schuldner die Folgen der Zahlungsverzögerung, wenn
er sich nach dem Tag der gerichtlichen oder außerge-
richtlichen Einmahnung nicht mit dem Gläubiger ab-
gefunden hat.

§ 1335. Hat der Gläubiger die Zinsen ohne gericht-
liche Einmahnung bis auf den Betrag der Hauptschuld
steigen lassen, so erlischt das Recht, vom Kapital wei-
tere Zinsen zu fordern. Vom Tag der Streitanhängig-
keit an können jedoch neuerdings Zinsen verlangt
werden.

Bedingung des Vergütungsvertrages (Conventio-
nal-Strafe).

§ 1336. (1) Die vertragschließenden Teile können
eine besondere Übereinkunft treffen, daß auf den Fall
des entweder gar nicht oder nicht auf gehörige Art
oder zu spät erfüllten Versprechens ein bestimmter
Geld- oder anderer Betrag entrichtet werden solle
(§ 912). Der Schuldner erlangt mangels besonderer
Vereinbarung nicht das Recht, sich durch Bezahlung
des Vergütungsbetrages von der Erfüllung zu befreien.
Wurde die Konventionalstrafe für die Nichteinhaltung
der Erfüllungszeit oder des Erfüllungsortes verspro-
chen, so kann sie neben der Erfüllung gefordert wer-
den.

(2) In allen Fällen ist der Vergütungsbetrag, wenn er
vom Schuldner als übermäßig erwiesen wird, von dem
Richter, allenfalls nach Einvernehmung von Sachver-
ständigen, zu mäßigen.

(3) Der Gläubiger kann neben einer Konventional-
strafe den Ersatz eines diese übersteigenden Schadens
geltend machen. Ist der Schuldner ein Verbraucher im
Sinne des § 1 Abs. 1 Z 2 und Abs. 3 KSchG, so muss
dies im Einzelnen ausgehandelt werden.

Verbindlichkeit der Erben des Beschädigers.
§ 1337. Die Verbindlichkeit zum Ersatze des Scha-

dens und des entgangenen Gewinnes, oder zur Ent-
richtung des bedungenen Vergütungsbetrages haftet
auf dem Vermögen, und geht auf die Erben über.

Rechtsmittel der Entschädigung.
§ 1338. Das Recht zum Schadenersatze muß in der

Regel, wie jedes andere Privat-Recht, bey dem ordent-
lichen Richter angebracht werden. Hat der Beschädi-
ger zugleich ein Strafgesetz übertreten; so trifft ihn
auch die verhängte Strafe. Die Verhandlung über den
Schadensersatz aber gehöret auch in diesem Falle, in
sofern sie nicht durch die Strafgesetze dem Strafge-
richte oder der politischen Behörde aufgetragen ist, zu
dem Civil-Gerichte.

§ 1340. Diese Behörden haben in dem Falle, daß
sich die Entschädigung unmittelbar bestimmen läßt,
sogleich darüber nach den in diesem Hauptstücke ert-
heilten Vorschriften zu erkennen. Wenn aber der Er-
satz des Schadens nicht unmittelbar bestimmt werden
kann, ist in dem Erkenntnisse überhaupt auszudrü-
cken, daß dem Beschädigtem die Entschädigung im
Wege Rechtens zu suchen vorbehalten bleibe. Dieser
Weg ist auch in Criminal-Fällen dem Beschädigten,
und in anderen Fällen beyden Theilen dann vorbehal-
ten, wenn sie mit der von der Strafbehörde erfolgten
Bestimmung des Ersatzes sich nicht befriedigen woll-
ten.

§ 1341. Gegen das Verschulden eines Richters be-
schwert man sich bey der höheren Behörde. Diese un-
tersuchet und beurtheilet die Beschwerde von Amts
wegen.

Dritter Theil

des

bürgerlichen Gesetzbuches.

Von den gemeinschaftlichen Bestimmungen der
Personen- und Sachenrechte.

Erstes Hauptstück.

Von Befestigung der Rechte und Verbindlichkei-
ten.

Gemeinschaftliche Bestimmungen der Rechte.
§ 1342. Sowohl Personenrechte als Sachenrechte,

und daraus entspringende Verbindlichkeiten können
gleichförmig befestiget, umgeändert und aufgehoben
werden.
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Arten der Befestigung eines Rechtes:
§ 1343. Die rechtlichen Arten der Sicherstellung ei-

ner Verbindlichkeit und der Befestigung eines Rech-
tes, durch welche dem Berechtigten ein neues Recht
eingeräumt wird, sind: die Verpflichtung ein Drittes
für den Schuldner, und die Verpfändung.

I) durch Verpflichtung eines Dritten.
§ 1344. Ein Dritter kann sich dem Gläubiger für den

Schuldner auf dreyerley Art verpflichten: ein Mahl,
wenn er mit Einwilligung des Gläubigers die Schuld
als Alleinzahler übernimmt; dann, wenn er der Ver-
bindlichkeit als Mitschuldner beytritt; endlich, wenn
er sich für die Befriedigung des Gläubigers auf den
Fall verbindet, daß der erste Schuldner die Verbind-
lichkeit nicht erfülle.

§ 1345. Wenn jemand mit Einwilligung des Gläubi-
gers die ganze Schuld eines Andern übernimmt; so ge-
schieht keine Befestigung, sondern eine Umänderung
der Verbindlichkeit, wovon in dem folgenden Haupt-
stücke gehandelt wird.

a) Als Bürge;
§ 1346. (1) Wer sich zur Befriedigung des Gläubi-

gers auf den Fall verpflichtet, daß der erste Schuldner
die Verbindlichkeit nicht erfülle, wird ein Bürge, und
das zwischen ihm und dem Gläubiger getroffene Ue-
bereinkommen ein Bürgschaftsvertrag genannt. Hier
bleibt der erste Schuldner noch immer der Haupt-
schuldner, und der Bürge kommt nur als Nachschuld-
ner hinzu.

(2) Zur Gültigkeit des Bürgschaftsvertrages ist er-
forderlich, daß die Verpflichtungserklärung des Bür-
gen schriftlich abgegeben wird.

b) Als Mitschuldner;
§ 1347. Wenn jemand, ohne die den Bürgen zu Stat-

ten kommende Bedingung, einer Verbindlichkeit als
Mitschuldner beytritt; so entsteht eine Gemeinschaft
mehrerer Mitschuldner; deren rechtliche Folgen nach
den in dem Hauptstücke von Verträgen überhaupt ge-
gebenen Vorschriften zu beurtheilen sind (§§. 888 –
896).

Entschädigungsbürge.
§ 1348. Wer dem Bürgen auf den Fall, daß derselbe

durch seine Bürgschaft zu Schaden kommen sollte,
Entschädigung zusagt, heißt Entschädigungsbürge.

Wer sich verbürgen könne.
§ 1349. Fremde Verbindlichkeiten kann ohne Unter-

schied des Geschlechtes jedermann auf sich nehmen,
dem die freye Verwaltung seines Vermögens zusteht.

Für welche Verbindlichkeiten.
§ 1350. Ein Bürgschaft kann nicht nur über Summen

und Sachen, sondern auch über erlaubte Handlungen
und Unterlassungen in Beziehung auf den Vortheil

oder Nachtheil, welcher aus denselben für den Sicher-
gestellten entstehen kann, geleistet werden.

§ 1351. Verbindlichkeiten, welche nie zu Recht be-
standen haben, oder schon aufgehoben sind, können
weder übernommen, noch bekräftiget werden.

§ 1352. Wer sich für eine Person verbürgt, die sich
vermöge ihrer persönlichen Eigenschaft nicht verbin-
den kann, ist, obschon ihm diese Eigenschaft unbe-
kannt war, gleich einem ungetheilten Mitschuldner
verpflichtet (§. 896).

Umfang der Bürgschaft
§ 1353. Die Bürgschaft kann nicht weiter ausge-

dehnt werden, als sich der Bürge ausdrücklich erkläret
hat. Wer sich für ein zinsbares Capital verbürget, haf-
tet nur für jene rückständigen Zinsen, welche der
Gläubiger noch nicht einzutreiben berechtiget war.

§ 1354. Von der Einwendung, wodurch ein Schuld-
ner nach Vorschrift der Gesetze die Beybehaltung ei-
nes Theiles seines Vermögens zu seinem Unterhalte zu
fordern berechtiget ist, kann der Bürge nicht Gebrauch
machen.

Wirkung.
§ 1355. Der Bürge kann in der Regel erst dann be-

langet werden, wenn der Hauptschuldner auf des
Gläubigers gerichtliche oder außergerichtliche Ein-
mahnung seine Verbindlichkeit nicht erfüllet hat.

§ 1356. Der Bürge kann aber, selbst wenn er sich
ausdrücklich nur für den Fall verbürget hat, daß der
Hauptschuldner zu zahlen unvermögend sey, zuerst
belanget werden, wenn über das Vermögen des Haupt-
schuldners das Insolvenzverfahren eröffnet wurde
oder wenn der Hauptschuldner zu der Zeit, als die
Zahlung geleistet werden sollte, unbekannten Aufent-
haltes, und der Gläubiger keiner Nachlässigkeit zu be-
schuldigen ist.

§ 1357. Wer sich als Bürge und Zahler verpflichtet
hat, haftet als ungetheilter Mitschuldner für die ganze
Schuld; es hängt von der Willkühr des Gläubigers ab,
ob er zuerst den Hauptschuldner, oder den Bürgen
oder beyde zugleich belangen wolle (§. 891).

§ 1358. Wer eine fremde Schuld bezahlt, für die
er persönlich oder mit bestimmten Vermögensstücken
haftet, tritt in die Rechte des Gläubigers und ist befugt,
von dem Schuldner den Ersatz der bezahlten Schuld
zu fordern. Zu diesem Ende ist der befriedigte Gläubi-
ger verbunden, dem Zahler alle vorhandenen Rechts-
behelfe und Sicherungsmittel auszuliefern.

§ 1359. Haben für den nähmlichen ganzen Betrag
mehrere Personen Bürgschaft geleistet; so haftet jede
für den ganzen Betrag. Hat aber Eine von ihnen die
ganze Schuld abgetragen; so gebührt ihr gleich dem
Mitschuldner (§. 896) das Recht des Rückersatzes ge-
gen die übrigen.

§ 1360. Wenn dem Gläubiger vor, oder bey Leistung
der Bürgschaft noch außer derselben von dem Haupt-
schuldner, oder einem Dritten ein Pfand gegeben wird;
so steht ihm zwar noch immer frey, den Bürgen der
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Ordnung nach (§. 1355) zu belangen; aber er ist nicht
befugt, zu dessen Nachtheil sich des Pfandes zu bege-
ben.

§ 1361. Hat der Bürge oder Zahler den Gläubiger
befriediget, ohne sich mit dem Hauptschuldner einzu-
verstehen; so kann dieser Alles gegen jene einwenden,
was er gegen den Gläubiger hätte einwenden können.

§ 1362. Der Bürge kann von dem Entschädigungs-
bürgen nur dann Entschädigung verlangen, wenn er
sich den Schaden nicht durch sein eigenes Verschul-
den zugezogen hat.

Arten der Erlöschung der Bürgschaft.
§ 1363. Die Verbindlichkeit des Bürgen hört verhält-

nißmäßig mit der Verbindlichkeit des Schuldners auf.
Hat sich der Bürge nur auf eine gewisse Zeit verpflich-
tet; so haftet er nur für diesen Zeitraum. Die Entlas-
sung eines Mitbürgen kommt diesem zwar gegen den
Gläubiger; aber nicht gegen die übrigen Mitbürgen zu
Statten (§. 896).

§ 1364. Durch den Verlauf der Zeit, binnen welcher
der Schuldner hätte zahlen sollen, wird der Bürge,
wenn auch der Gläubiger auf die Befriedigung nicht
gedrungen hat, noch nicht von seiner Bürgschaft be-
freyet, allein er ist befugt, von dem Schuldner, wenn
er mit dessen Einwilligung Bürgschaft geleistet hat,
zu verlangen, daß er ihm Sicherheit verschaffe. Auch
der Gläubiger ist dem Bürgen in so weit verantwort-
lich, als dieser wegen dessen Saumseligkeit in Eintrei-
bung der Schuld an Erhohlung des Ersatzes zu Scha-
den kommt.

§ 1365. Wenn gegen den Schuldner ein gegründetes
Besorgniß der Zahlungsunfähigkeit oder der Entfer-
nung aus den Erbländern, für welche dieses Gesetz-
buch vorgeschrieben ist, eintritt; so steht dem Bürgen
das Recht zu, von dem Schuldner die Sicherstellung
der verbürgten Schuld zu verlangen.

§ 1366. Wenn das verbürgte Geschäft beendiget ist;
so kann die Abrechnung und die Aufhebung der Bürg-
schaft gefordert werden.

§ 1367. Ist der Bürgschaftsvertrag weder durch eine
Hypothek, noch durch ein Faustpfand befestiget; so
erlischt er binnen drey Jahren nach dem Tode des Bür-
gen, wenn der Gläubiger in der Zwischenzeit unterlas-
sen hat, von dem Erben die verfallene Schuld gericht-
lich oder außergerichtlich einzumahnen.

II.) Durch Pfandvertrag.
§ 1368. Pfandvertrag heißt derjenige Vertrag, wo-

durch der Schuldner, oder ein Anderer anstatt seiner
auf eine Sache dem Gläubiger das Pfandrecht wirklich
einräumet, folglich ihm das bewegliche Pfandstück
übergibt, oder das unbewegliche durch die Pfandbü-
cher verschreibt. Der Vertrag, ein Pfand übergeben zu
wollen, ist noch kein Pfandvertrag.

Wirkung des Pfandvertrages.
§ 1369. Was bey Verträgen überhaupt Rechtens ist,

gilt auch bey dem Pfandvertrage; er ist zweyseitig ver-

bindlich. Der Pfandnehmer muß das Handpfand wohl
verwahren und es dem Verpfänder, so bald dieser die
Befriedigung leistet, zurück geben. Betrifft es eine
Hypothek; so muß der befriedigte Gläubiger den Ver-
pfänder in den Stand setzen, die Löschung der Ver-
bindlichkeit aus den Hypotheken-Büchern bewirken
zu können. Die mit dem Pfandbesitze verknüpften
Rechte und Verbindlichkeiten des Pfandgebers und
Pfandnehmers sind im sechsten Hauptstücke des
zweyten Theiles bestimmt worden.

§ 1370. Der Handpfandnehmer ist verbunden, dem
Pfandgeber einen Pfandschein auszustellen, und darin
die unterscheidenden Kennzeichen des Pfandes zu be-
schreiben. Auch können die wesentlichen Bedingun-
gen des Pfandvertrages in dem Pfandscheine angefüh-
ret werden.

Unerlaubte Bedingungen.
§ 1371. Alle der Natur des Pfand- und Darleihens-

vertrages entgegen stehende Bedingungen und Neben-
verträge sind ungültig. Dahin gehören die Verabre-
dungen: daß nach der Verfallzeit der Schuldforderung
das Pfandstück dem Gläubiger zufalle; daß er es nach
Willkühr, oder in einem schon im voraus bestimmten
Preise veräußern, oder für sich behalten könne; daß
der Schuldner das Pfand niemahls einlösen, oder ein
liegendes Gut keinem Andern verschreiben, oder daß
der Gläubiger nach der Verfallzeit die Veräußerung
des Pfandes nicht verlangen dürfe.

§ 1372. Der Nebenvertrag, daß dem Gläubiger die
Fruchtnießung der verpfändeten Sache zustehen solle,
ist ohne rechtliche Wirkung. Ist dem Gläubiger der
bloße Gebrauch eines beweglichen Pfandstückes ein-
geräumt worden (§. 459), so muß diese Benützung auf
eine dem Schuldner unschädliche Art geschehen.

Auf welche Art in der Regel Sicherstellung zu leis-
ten ist.

§ 1373. Wer verbunden ist, eine Sicherstellung zu
leisten, muß diese Verbindlichkeit durch ein Hand-
pfand, oder durch eine Hypothek erfüllen. Nur in dem
Falle, daß er ein Pfand zu geben außer Stande ist, wer-
den taugliche Bürgen angenommen.

§ 1374. Niemand ist verpflichtet, eine Sache, die zur
Sicherstellung dienen soll, in einem höheren Wert als
der Hälfte ihres Verkehrswertes zum Pfand anzuneh-
men. Wer ein angemessenes Vermögen besitzt und im
Inland geklagt werden kann, ist ein tauglicher Bürge.

Zweytes Hauptstück.

Von Umänderung der Rechte und Verbindlichkei-
ten.

Umänderung der Rechte und Verbindlichkeiten;
§ 1375. Es hängt von dem Willen des Gläubigers

und des Schuldners ab, ihre gegenseitigen willkührli-
chen Rechte und Verbindlichkeiten umzuändern. Die
Umänderung kann ohne, oder mit Hinzukunft einer
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dritten Person, und zwar entweder eines neuen Gläu-
bigers, oder eines neuen Schuldners geschehen.

1) durch Novation;
§ 1376. Die Umänderung ohne Hinzukunft einer

dritten Person findet Statt, wenn der Rechtsgrund,
oder wenn der Hauptgegenstand einer Forderung ver-
wechselt wird, folglich die alte Verbindlichkeit in eine
neue übergeht.

§ 1377. Eine solche Umänderung heißt Neuerungs-
vertrag (Novation). Vermöge dieses Vertrages hört die
vorige Hauptverbindlichkeit auf, und die neue nimmt
zugleich ihren Anfang.

§ 1378. Die mit der vorigen Hauptverbindlichkeit
verknüpften Bürgschafts- Pfand- und anderen Rechte
erlöschen durch den Neuerungsvertrag, wenn die
Theilnehmer nicht durch ein besonderes Einverständ-
niß hierüber etwas Anderes festgesetzt haben.

§ 1379. Die näheren Bestimmungen, wo, wann und
wie eine schon vorhandene Verbindlichkeit erfüllet
werden soll, und andere Nebenbestimmungen, wo-
durch in Rücksicht auf den Hauptgegenstand oder
Rechtsgrund keine Umänderungen geschieht, sind
eben so wenig als ein Neuerungsvertrag anzusehen,
als die bloße Ausstellung eines neuen Schuldscheines,
oder einer andern dahin gehörigen Urkunde. Auch
kann eine solche Abänderung in den Nebenbestim-
mungen einem Dritten, welcher derselben nicht bey-
gezogen worden ist, keine neue Last auflegen. Im
Zweifel wird die alte Verbindlichkeit nicht für aufge-
löst gehalten, so lange sie mit der neuen noch wohl be-
stehen kann.

2) Vergleich.
§ 1380. Ein Neuerungsvertrag, durch welchen strei-

tige, oder zweifelhafte Rechte dergestalt bestimmt
werden, daß jede Partey sich wechselseitig etwas zu
geben, zu thun, oder zu unterlassen verbindet, heißt
Vergleich. Der Vergleich gehört zu den zweyseitig
verbindlichen Verträgen, und wird nach eben densel-
ben Grundsätzen beurtheilet.

§ 1381. Wer dem Verpflichteten mit dessen Einwilli-
gung ein unstreitiges oder zweifelhaftes Recht unent-
geldlich erläßt, macht eine Schenkung (§. 939).

Ungültigkeit eines Vergleiches in Rücksicht des
Gegenstandes;

§ 1382. Es gibt zweifelhafte Fälle, welche durch ei-
nen Vergleich nicht beygelegt werden dürfen. Dahin
gehört der zwischen Eheleuten über die Gültigkeit ih-
rer Ehe entstandene Streit. Diesen kann nur der durch
das Gesetz bestimmte Gerichtsstand entscheiden.

§ 1383. Ueber den Inhalt einer letzten Anordnung
kann vor deren Bekanntmachung kein Vergleich er-
richtet werden. Die hierüber entstandene Wette wird
nach den Grundsätzen von Glücksverträgen beurtheilt.

§ 1384. Vergleiche über Gesetzübertretungen sind
nur in Hinsicht auf die Privat-Genugthuung gültig; die
gesetzmäßige Untersuchung und Bestrafung kann da-

durch bloß dann abgewendet werden, wenn die Ueber-
tretungen von der Art sind, daß die Behörde nur auf
Verlangen der Parteyen ihr Amt zu handeln angewie-
sen ist.

oder anderer Mängel.
§ 1385. Ein Irrthum kann den Vergleich nur in so

weit ungültig machen, als er die Wesenheit der Person,
oder des Gegenstandes betrifft.

§ 1386. Aus dem Grunde einer Verletzung über die
Hälfte kann ein redlich errichteter Vergleich nicht an-
gefochten werden.

§ 1387. Eben so wenig können neu gefundene Ur-
kunden, wenn sie auch den gänzlichen Mangel eines
Rechtes auf Seite einer Partey entdeckten, einen red-
lich eingegangenen Vergleich entkräften.

§ 1388. Ein offenbarer Rechnungsverstoß, oder ein
Fehler, welcher bey dem Abschlusse eines Vergleiches
in dem Summiren oder Abziehen begangen wird,
schadet keinem der vertragmachenden Theile.

Umfang des Vergleiches.
§ 1389. Ein Vergleich, welcher über eine besondere

Streitigkeit geschlossen worden ist, erstreckt sich
nicht auf andere Fälle. Selbst allgemeine, auf alle
Streitigkeiten überhaupt lautende Vergleiche sind auf
solche Rechte nicht anwendbar, die geflissentlich ver-
heimlichet worden sind, oder auf welche die sich ver-
gleichenden Parteyen nicht denken konnten.

Wirkung in Rücksicht der Nebenverbindlichkei-
ten.

§ 1390. Bürgen und Pfänder, welche zur Sicherheit
des ganzen noch streitigen Rechtes gegeben worden
sind, haften auch für den Theil, der durch den Ver-
gleich bestimmt worden ist. Doch bleiben dem Bürgen
und einem dritten Verpfänder, welche dem Vergleiche
nicht beygestimmt haben, alle Einwendungen gegen
den Gläubiger vorbehalten, welche ohne geschlosse-
nen Vergleich der Forderung hätten entgegengesetzt
werden können.

§ 1391. Der Vertrag, wodurch Parteyen zur Ent-
scheidung streitiger Rechte einen Schiedsrichter be-
stellen, erhält seine Bestimmung in der Gerichtsord-
nung.

3) Cession.
§ 1392. Wenn eine Forderung von einer Person an

die andere übertragen, und von dieser angenommen
wird; so entsteht die Umänderung des Rechtes mit
Hinzukunft eines neuen Gläubigers. Eine solche
Handlung heißt Abtretung (Cession), und kann mit,
oder ohne Entgeld geschlossen werden.

Gegenstände der Cession.
§ 1393. Alle veräußerliche Rechte sind ein Gegen-

stand der Abtretung. Rechte, die der Person ankleben,
folglich mit ihr erlöschen, können nicht abgetreten
werden. Schuldscheine, die auf den Ueberbringer lau-
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ten, werden schon durch die Uebergabe abgetreten,
und bedürfen nebst dem Besitze keines andern Bewei-
ses der Abtretung.

Wirkung.
§ 1394. Die Rechte des Uebernehmers sind mit den

Rechten des Ueberträgers in Rücksicht auf die über-
lassene Forderung eben dieselben.

§ 1395. Durch den Abtretungsvertrag entsteht nur
zwischen dem Ueberträger (Cedent) und dem Ueber-
nehmer der Forderung (Cessionar); nicht aber zwi-
schen dem Letzten und dem übernommenen Schuld-
ner (Cessus) eine neue Verbindlichkeit. Daher ist der
Schuldner, so lange ihm der Uebernehmer nicht be-
kannt wird, berechtiget, den ersten Gläubiger zu be-
zahlen, oder sich sonst mit ihm abzufinden.

§ 1396. Dieses kann der Schuldner nicht mehr, so
bald ihm der Uebernehmer bekannt gemacht worden
ist; allein es bleibt ihm das Recht, seine Einwendun-
gen gegen die Forderung anzubringen. Hat er die For-
derung gegen den redlichen Uebernehmer für richtig
erkannt; so ist er verbunden, denselben als seinen
Gläubiger zu befriedigen.

Zessionsverbot
§ 1396a. (1) Eine Vereinbarung, dass eine Geldfor-

derung zwischen Unternehmern aus unternehmeri-
schen Geschäften nicht abgetreten werden darf (Zes-
sionsverbot), ist nur verbindlich, wenn sie im Einzel-
nen ausgehandelt worden ist und den Gläubiger un-
ter Berücksichtigung aller Umstände des Falles nicht
gröblich benachteiligt. Auch ein solches Zessionsver-
bot steht der Wirksamkeit einer Abtretung aber nicht
entgegen; sobald die Abtretung und der Übernehmer
dem Schuldner bekannt gemacht worden sind, kann
dieser nicht mehr mit schuldbefreiender Wirkung an
den Überträger leisten, es sei denn, dass ihm dabei nur
leichte Fahrlässigkeit zur Last fällt.

(2) Rechte des Schuldners gegen den Überträger we-
gen der Verletzung eines verbindlichen Zessionsver-
bots bleiben unberührt, sie können aber gegen die For-
derung nicht eingewendet werden. Der Übernehmer
haftet dem Schuldner nicht allein deshalb, weil er das
Zessionsverbot gekannt hat.

(3) Die Abs. 1 und 2 gelten nicht für Zessionsverbo-
te, die zwischen einer juristischen Person des öffent-
lichen Rechts oder einer von dieser gegründeten Ein-
richtung und einem Förderungswerber vereinbart wer-
den.

Haftung des Cedenten.
§ 1397. Wer eine Forderung ohne Entgeld abtritt, al-

so verschenkt, haftet nicht weiter für dieselbe. Kommt
aber die Abtretung auf eine entgeldliche Art zu Stan-
de; so haftet der Ueberträger dem Uebernehmer so-
wohl für die Richtigkeit, als für die Einbringlichkeit
der Forderung, jedoch nie für mehr, als er von dem
Uebernehmer erhalten hat.

§ 1398. In so fern der Uebernehmer über die Ein-
bringlichkeit der Forderung aus den öffentlichen

Pfandbüchern sich belehren konnte, gebührt ihm in
Rücksicht der Uneinbringlichkeit keine Entschädi-
gung. Auch für eine zur Zeit der Abtretung einbringli-
che, und durch einen bloßen Zufall oder durch Verse-
hen des Uebernehmers uneinbringlich gewordene For-
derung haftet der Ueberträger nicht.

§ 1399. Ein Versehen dieser Art begeht der Ueber-
nehmer, wenn er die Forderung zur Zeit, als sie auf-
gekündiget werden kann, nicht aufkündiget, oder nach
verfallener Zahlungsfrist nicht eintreibt; wenn er dem
Schuldner nachsieht; wenn er die noch mögliche Si-
cherheit zu rechter Zeit sich zu verschaffen versäumt,
oder die gerichtliche Execution zu betreiben unterläßt.

4) Anweisung (Assignation).
§ 1400. Durch die Anweisung auf eine Leistung ei-

nes Dritten wird der Empfänger der Anweisung (As-
signatar) zur Einhebung der Leistung bei dem Ange-
wiesenen (Assignat) und der letztere zur Leistung an
ersteren für Rechnung des Anweisenden (Assignant)
ermächtigt. Einen unmittelbaren Anspruch erlangt der
Anweisungsempfänger gegen den Angewiesenen erst,
wenn die Erklärung des Angewiesenen über die An-
nahme der Anweisung ihm zugekommen ist.

§ 1401. (1) Insoweit der Angewiesene das zu Leis-
tende dem Anweisenden bereits schuldet, ist er diesem
gegenüber verpflichtet, der Anweisung Folge zu leis-
ten. Wenn durch die Anweisung eine Schuld des An-
weisenden bei dem Empfänger, der die Anweisung an-
genommen hat, getilgt werden soll, ist der Empfän-
ger verpflichtet, den Angewiesenen zur Leistung auf-
zufordern.

(2) Will der Empfänger von der Anweisung keinen
Gebrauch machen oder verweigert der Angewiesene
die Annahme oder die Leistung, so hat der Empfänger
dies dem Anweisenden ohne Verzug anzuzeigen.

(3) Die Tilgung der Schuld erfolgt, wenn nichts an-
deres vereinbart ist, erst durch die Leistung.

§ 1402. Hat der Angewiesene die Anweisung dem
Empfänger gegenüber angenommen, so kann er die-
sem nur solche Einwendungen entgegensetzen, wel-
che die Gültigkeit der Annahme betreffen oder sich
aus dem Inhalte der Anweisung oder aus seinen per-
sönlichen Beziehungen zum Empfänger ergeben.

§ 1403. (1) Solange der Angewiesene die Anwei-
sung noch nicht dem Empfänger gegenüber angenom-
men hat, kann sie der Anweisende widerrufen. Besteht
zwischen dem Anweisenden und dem Angewiesenen
kein anderer Rechtsgrund, so gelten für das Rechts-
verhältnis zwischen beiden die Vorschriften über den
Bevollmächtigungsvertrag; die Anweisung erlischt je-
doch nicht durch den Tod des Anweisenden oder An-
gewiesenen. Inwiefern die Aufhebung der Anweisung
auch gegenüber dem Empfänger rechtswirksam ist,
bestimmt sich nach dem zwischen diesem und dem
Anweisenden obwaltenden Rechtsverhältnis.

(2) Der Anspruch des Empfängers gegen den Ange-
wiesenen verjährt in drei Jahren.
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5. Schuldübernahme
§ 1404. Wer einem Schuldner verspricht, die Leis-

tung an dessen Gläubiger zu bewirken (Erfüllungs-
übernahme), haftet dem Schuldner dafür, daß der
Gläubiger ihn nicht in Anspruch nehme. Dem Gläubi-
ger erwächst daraus unmittelbar kein Recht.

§ 1405. Wer einem Schuldner erklärt, seine Schuld
zu übernehmen (Schuldübernahme), tritt als Schuld-
ner an dessen Stelle, wenn der Gläubiger einwilligt.
Bis diese Einwilligung erfolgt oder falls sie verweigert
wird, haftet er wie bei Erfüllungsübernahme (§ 1404).
Die Einwilligung des Gläubigers kann entweder dem
Schuldner oder dem Übernehmer erklärt werden.

§ 1406. (1) Auch ohne Vereinbarung mit dem
Schuldner kann ein Dritter durch Vertrag mit dem
Gläubiger die Schuld übernehmen.

(2) Im Zweifel ist aber die dem Gläubiger erklärte
Übernahme als Haftung neben dem bisherigen
Schuldner, nicht an dessen Stelle zu verstehen.

§ 1407. (1) Die Verbindlichkeiten des Übernehmers
sind mit den Verbindlichkeiten des bisherigen Schuld-
ners in Rücksicht auf die übernommene Schuld eben-
dieselben. Der Übernehmer kann dem Gläubiger die
aus dem Rechtsverhältnis zwischen diesem und dem
bisherigen Schuldner entspringenden Einwendungen
entgegensetzen.

(2) Die Nebenrechte der Forderung werden durch
den Schuldnerwechsel nicht berührt. Bürgen und von
dritten Personen bestellte Pfänder haften jedoch nur
dann fort, wenn der Bürge oder Verpfänder dem
Schuldnerwechsel zugestimmt hat.

§ 1408. Übernimmt bei Veräußerung einer Liegen-
schaft der Erwerber ein auf ihr haftendes Pfandrecht,
so ist dies im Zweifel als Schuldübernahme zu ver-
stehen. Der Veräußerer kann, nach vollzogener Über-
tragung des Eigentums, den Gläubiger zur Annahme
des neuen Schuldners an seiner Stelle schriftlich mit
der Wirkung auffordern, daß die Einwilligung als er-
teilt gilt, wenn sie nicht binnen sechs Monaten versagt
wird. Auf diese Wirkung muß in der Aufforderung
ausdrücklich hingewiesen sein.

§ 1409. (1) Übernimmt jemand ein Vermögen oder
ein Unternehmen, so ist er unbeschadet der fortdau-
ernden Haftung des Veräußerers den Gläubigern aus
den zum Vermögen oder Unternehmen gehörigen
Schulden, die er bei der Übergabe kannte oder kennen
mußte, unmittelbar verpflichtet. Er wird aber von der
Haftung insoweit frei, als er an solchen Schulden
schon so viel berichtigt hat, wie der Wert des über-
nommenen Vermögens oder Unternehmens beträgt.

(2) Ist jedoch ein naher Angehöriger des Veräuße-
rers (§ 32 IO) der Übernehmer, so trifft ihn diese Ver-
pflichtung, soweit er nicht beweist, daß ihm die Schul-
den bei der Übergabe weder bekannt waren noch be-
kannt sein mußten.

(3) Entgegenstehende Vereinbarungen zwischen
Veräußerer und Übernehmer zum Nachteile der Gläu-
biger sind diesen gegenüber unwirksam.

§ 1409a. Wer ein Vermögen oder ein Unternehmen
im Weg eines Zwangsvollstreckungsverfahrens, eines
Insolvenzverfahrens oder einer Überwachung des
Schuldners durch einen Treuhänder der Gläubiger er-
wirbt, haftet nicht nach § 1409 Abs. 1 und 2.

§ 1410. Wird der Eintritt des neuen Schuldners an
Stelle des bisherigen Schuldners in der Weise verabre-
det, daß an die Stelle des aufgehobenen Schuldverhält-
nisses eine Verpflichtung des neuen Schuldners aus
selbständigem Rechtsgrunde oder unter Änderung des
Hauptgegenstandes der Forderung gesetzt wird, so tre-
ten nicht die Wirkungen der Schuldübernahme, son-
dern eines Neuerungsvertrages (§§ 1377, 1378) ein.

Drittes Hauptstück.

Von Aufhebung der Rechte u. Verbindlichkeiten.

Aufhebung der Rechte und Verbindlichkeiten.
§ 1411. Rechte und Verbindlichkeiten stehen in ei-

nem solchen Zusammenhange, daß mit Erlöschung
des Rechtes die Verbindlichkeit, und mit Erlöschung
der letzteren das Recht aufgehoben wird.

1) Durch die Zahlung.
§ 1412. Die Verbindlichkeit wird vorzüglich durch

die Zahlung, das ist, durch die Leistung dessen, was
man zu leisten schuldig ist, aufgelöset (§. 469).

Wie die Zahlung zu leisten.
§ 1413. Gegen seinen Willen kann weder der Gläu-

biger gezwungen werden, etwas anderes anzunehmen,
als er zu fordern hat, noch der Schuldner, etwas anders
zu leisten, als er zu leisten verbunden ist. Dieses gilt
auch von der Zeit, dem Orte und der Art, die Verbind-
lichkeit zu erfüllen.

§ 1414. Wird, weil der Gläubiger und der Schuldner
einverstanden sind, oder weil die Zahlung selbst un-
möglich ist, etwas anderes an Zahlungs Statt gegeben;
so ist die Handlung als ein entgeldliches Geschäft zu
betrachten.

§ 1415. Der Gläubiger ist nicht schuldig, die Zah-
lung einer Schuldpost theilweise, oder auf Abschlag
anzunehmen. Sind aber verschiedene Posten zu zah-
len; so wird diejenige für abgetragen gehalten, welche
der Schuldner, mit Einwilligung des Gläubigers tilgen
zu wollen, sich ausdrücklich erkläret hat.

§ 1416. Wird die Willensmeinung des Schuldners
bezweifelt, oder von dem Gläubiger widersprochen;
so sollen zuerst die Zinsen, dann das Capital, von
mehreren Capitalien aber dasjenige, welches schon
eingefordert, oder wenigstens fällig ist, und nach die-
sem dasjenige, welches schuldig zu bleiben dem
Schuldner am meisten beschwerlich fällt, abgerechnet
werden.

wann;
§ 1417. Wenn die Zahlungsfrist auf keine Art be-

stimmt ist; so tritt die Verbindlichkeit, die Schuld zu
zahlen, erst mit dem Tage ein, an welchem die Ein-
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mahnung geschehen ist (§. 904). Für die Zahlungsfrist
bei Erfüllung einer Geldschuld durch Banküberwei-
sung gilt § 907a Abs. 2.

§ 1418. In gewissen Fällen wird die Zahlungsfrist
durch die Natur der Sache bestimmt. Alimente werden
wenigstens auf einen Monath voraus bezahlt. Stirbt
der Verpflegte während dieser Zeit; so sind dessen Er-
ben nicht schuldig, etwas von der Vorausbezahlung
zurück zu geben.

§ 1419. Hat der Gläubiger gezögert, die Zahlung an-
zunehmen; so fallen die widrigen Folgen auf ihn.

§ 1420. Wenn der Ort und die Art der Leistung nicht
bestimmt sind, so müssen die oben (§ 905 Abs. 1 und
2, § 906, § 907a Abs. 1, § 907b) aufgestellten Vor-
schriften angewendet werden.

von wem;
§ 1421. Auch eine Person, die sonst unfähig ist, ihr

Vermögen zu verwalten, kann eine richtige und verfal-
lene Schuld rechtmäßig abtragen, und sich ihrer Ver-
bindlichkeit entledigen. Hätte sie aber eine noch unge-
wisse, oder nicht verfallene Schuld abgetragen, so ist
ihr gesetzlicher Vertreter berechtigt, das Geleistete zu-
rückzufordern.

§ 1422. Wer die Schuld eines anderen, für die er
nicht haftet (§ 1358), bezahlt, kann vor oder bei der
Zahlung vom Gläubiger die Abtretung seiner Rechte
verlangen; hat er dies getan, so wirkt die Zahlung als
Einlösung der Forderung.

§ 1423. Wird die Einlösung mit Einverständnis des
Schuldners angeboten, so muß der Gläubiger die Zah-
lung annehmen; doch hat er außer dem Falle des Be-
truges für die Einbringlichkeit und Richtigkeit der
Forderung nicht zu haften. Ohne Einwilligung des
Schuldners kann dem Gläubiger von einem Dritten in
der Regel (§ 462) die Zahlung nicht aufgedrängt wer-
den.

an wen;
§ 1424. Der Schuldbetrag muß dem Gläubiger oder

dessen zum Empfange geeigneten Machthaber, oder
demjenigen geleistet werden, den das Gericht als Ei-
genthümer der Forderung erkannt hat. Was jemand an
eine Person bezahlt hat, die ihr Vermögen nicht selbst
verwalten darf, ist er in so weit wieder zu zahlen ver-
bunden, als das Bezahlte nicht wirklich vorhanden,
oder zum Nutzen des Empfängers verwendet worden
ist.

Gerichtliche Hinterlegung der Schuld.
§ 1425. Kann eine Schuld aus dem Grunde, weil der

Gläubiger unbekannt, abwesend, oder mit dem Ange-
bothenen unzufrieden ist, oder aus andern wichtigen
Gründen nicht bezahlet werden; so steht dem Schuld-
ner bevor, die abzutragende Sache bey dem Gerichte
zu hinterlegen; oder, wenn sie dazu nicht geeignet ist,
die gerichtliche Einleitung zu deren Verwahrung anzu-
suchen. Jede dieser Handlungen; wenn sie rechtmäßig
geschehen und dem Gläubiger bekannt gemacht wor-
den ist, befreyt den Schuldner von seiner Verbindlich-

keit, und wälzt die Gefahr der geleisteten Sache auf
den Gläubiger.

Quittungen.
§ 1426. Der Zahler ist in allen Fällen berechtiget,

von dem Befriedigten eine Quittung, nähmlich ein
schriftliches Zeugniß der erfüllten Verbindlichkeit, zu
verlangen. In der Quittung muß der Nahme des
Schuldners und des Gläubigers, so wie der Ort, die
Zeit und der Gegenstand der getilgten Schuld ausge-
drückt, und sie muß von dem Gläubiger, oder dessen
Machthaber unterschrieben werden. Die Kosten der
Quittung hat, wenn nichts anderes vereinbart ist, der
Gläubiger zu tragen.

§ 1427. Eine Quittung über das bezahlte Capital
gründet die Vermuthung, daß auch die Zinsen davon
bezahlt worden seyn.

§ 1428. Besitzt der Gläubiger von dem Schuldner
einen Schuldschein; so ist er nebst Ausstellung einer
Quittung verbunden, denselben zurück zu geben, oder
die allenfalls geleistete Abschlagszahlung auf dem
Schuldscheine selbst abschreiben zu lassen. Der zu-
rück erhaltene Schuldschein ohne Quittung gründet
für den Schuldner die rechtliche Vermuthung der ge-
leisteten Zahlung; er schließt aber den Gegenbeweis
nicht aus. Ist der Schuldschein, welcher zurück gege-
ben werden soll, in Verlust gerathen; so ist der Zahlen-
de berechtiget, Sicherstellung zu fordern, oder den Be-
trag gerichtlich zu hinterlegen, und zu verlangen, daß
der Gläubiger die Tödtung des Schuldscheines der Ge-
richtsordnung gemäß bewirke.

§ 1429. Eine Quittung, die der Gläubiger dem
Schuldner für eine abgetragene neuere Schuldpost
ausgestellt hat, beweiset zwar nicht, daß auch andere
ältere Posten abgetragen worden seyn: wenn es aber
gewisse Gefälle, Renten, oder solche Zahlungen be-
trifft, welche, wie Geld- Grund- Haus- oder Capitals-
Zinsen, aus eben demselben Titel und zu einer gewis-
sen Zeit geleistet werden sollen; so wird vermuthet,
daß derjenige, welcher sich mit der Quittung des letzt
verfallenen Termines ausweiset, auch die früher ver-
fallenen berichtiget habe.

§ 1430. Eben so wird von Handels- und Gewerbs-
leuten, welche mit ihren Abnehmern (Kunden) zu ge-
wissen Fristen die Rechnungen abzuschließen pfle-
gen, vermuthet, daß ihnen, wenn sie über die Rech-
nung aus einer späteren Frist quittirt haben, auch die
früheren Rechnungen bezahlt seyn.

Zahlung einer Nichtschuld.
§ 1431. Wenn jemanden aus einem Irrthume, wäre

es auch ein Rechtsirrthum, eine Sache oder eine Hand-
lung geleistet worden, wozu er gegen den Leistenden
kein Recht hat; so kann in der Regel im ersten Falle
die Sache zurückgefordert, im zweyten aber ein dem
verschafften Nutzen angemessener Lohn verlangt
werden.

§ 1432. Doch können Zahlungen einer verjährten,
oder einer solchen Schuld, welche nur aus Mangel der
Förmlichkeiten ungültig ist, oder zu deren Eintreibung
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das Gesetz bloß das Klagerecht versagt, eben so wenig
zurückgefordert werden, als wenn jemand eine Zah-
lung leistet, von der er weiß, daß er sie nicht schuldig
ist.

§ 1433. Diese Vorschrift (§ 1432) kann aber auf den
Fall, in dem eine minderjährige, eine nicht geschäfts-
fähige volljährige oder eine andere Person bezahlt hat,
die nicht frei über ihr Eigentum verfügen kann, nicht
angewendet werden.

§ 1434. Die Zurückstellung des Bezahlten kann
auch dann begehret werden, wenn die Schuldforde-
rung auf was immer für eine Art noch ungewiß ist;
oder wenn sie noch von der Erfüllung einer beygesetz-
ten Bedingung abhängt. Die Bezahlung einer richtigen
und unbedingten Schuld kann aber deßwegen nicht
zurückgefordert werden, weil die Zahlungsfrist noch
nicht verfallen ist.

§ 1435. Auch Sachen, die als eine wahre Schuldig-
keit gegeben worden sind, kann der Geber von dem
Empfänger zurück fordern, wenn der rechtliche
Grund, sie zu behalten, aufgehört hat.

§ 1436. War jemand verbunden, aus zwey Sachen
nur Eine nach seiner Willkühr zu geben, und hat er aus
Irrthum beyde gegeben; so hängt es von ihm ab, die
eine oder die andere zurück zu fordern.

§ 1437. Der Empfänger einer bezahlten Nichtschuld
wird als ein redlicher oder unredlicher Besitzer ange-
sehen, je nachdem er den Irrthum des Gebers gewußt
hat, oder aus den Umständen vermuthen mußte, oder
nicht. Von einem minderjährigen oder nicht geschäfts-
fähigen volljährigen Empfänger kann der Geber das
irrtümlich Bezahlte (§ 1431) nur insoweit zurückfor-
dern, als es beim Empfänger wirklich vorhanden oder
zum Nutzen des Empfängers verwendet worden ist.

2) Compensation.
§ 1438. Wenn Forderungen gegenseitig zusammen-

treffen, die richtig, gleichartig, und so beschaffen sind,
daß eine Sache, die dem Einen als Gläubiger gebührt,
von diesem auch als Schuldner dem Andern entrichtet
werden kann; so entsteht, in so weit die Forderungen
sich gegen einander ausgleichen, eine gegenseitige
Aufhebung der Verbindlichkeiten (Compensation),
welche schon für sich die gegenseitige Zahlung bewir-
ket.

§ 1439. Zwischen einer richtigen und nicht richti-
gen, so wie zwischen einer fälligen und noch nicht fäl-
ligen Forderung findet die Compensation nicht Statt.
In wie fern gegen eine Insolvenzmasse die Compen-
sation Statt finde, wird in der Insolvenzordnung be-
stimmt.

§ 1440. Ebenso lassen sich Forderungen, welche un-
gleichartige oder bestimmte und unbestimmte Sachen
zum Gegenstande haben, gegeneinander nicht aufhe-
ben. Eigenmächtig oder listig entzogene, entlehnte, in
Verwahrung oder in Bestand genommene Stücke sind
überhaupt kein Gegenstand der Zurückbehaltung oder
der Kompensation.

§ 1441. Ein Schuldner kann seinem Gläubiger dasje-
nige nicht in Aufrechnung bringen, was dieser einem
Dritten und der Dritte dem Schuldner zu zahlen hat.
Selbst eine Summe, die jemand an eine Staats-Casse
zu fordern hat, kann gegen eine Zahlung, die er an
eine andere Staats-Casse leisten muß, nicht abgerech-
net werden.

§ 1442. Wenn eine Forderung allmählich auf meh-
rere übertragen wird; so kann der Schuldner zwar die
Forderung, welche er zur Zeit der Abtretung an den
ersten Inhaber derselben hatte, so wie auch jene, die
ihm gegen den letzten Inhaber zusteht, in Abrechnung
bringen; nicht aber auch diejenige, welche ihm an ei-
nen der Zwischeninhaber zustand.

§ 1443. Gegen eine den öffentlichen Büchern ein-
verleibte Forderung kann die Einwendung der Com-
pensation einem Cessionar nur dann entgegen gesetzt
werden, wenn die Gegenforderung ebenfalls und zwar
bey der Forderung selbst eingetragen, oder dem Ces-
sionar bey Uebernehmung der letztern bekannt ge-
macht worden ist.

3) Entsagung.
§ 1444. In allen Fällen, in welchen der Gläubiger be-

rechtiget ist, sich seines Rechtes zu begeben, kann er
demselben auch zum Vortheile seines Schuldners ent-
sagen, und hierdurch die Verbindlichkeit des Schuld-
ners aufheben.

4) Vereinigung.
§ 1445. So oft auf was immer für eine Art das Recht

mit der Verbindlichkeit in Einer Person vereiniget
wird, erlöschen beyde; außer, wenn es dem Gläubiger
noch frey steht, eine Absonderung seiner Rechte zu
verlangen, (§§. 802 und 812), oder wenn Verhältnisse
von ganz verschiedener Art eintreten. Daher wird
durch die Nachfolge des Schuldners in die Verlas-
senschaft seines Gläubigers in den Rechten der Erb-
schaftsgläubiger, der Miterben oder Vermächtnisneh-
mer, und durch die Beerbung des Schuldners und Bür-
gen in den Rechten des Gläubigers nichts geändert.

§ 1446. Rechte und Verbindlichkeiten, welche den
öffentlichen Büchern einverleibt sind, werden durch
die Vereinigung nicht aufgehoben, bis die Löschung
aus den öffentlichen Büchern erfolgt ist (§ 526). Bis
dahin kann das eingetragene Pfandrecht vom Eigentü-
mer oder im Wege der Zwangsvollstreckung auf einen
Dritten übertragen werden (§§ 469 bis 470).

5) Untergang der Sache.
§ 1447. Der zufällige gänzliche Untergang einer be-

stimmten Sache hebt alle Verbindlichkeit, selbst die,
den Werth derselben zu vergüten, auf. Dieser Grund-
satz gilt auch für diejenigen Fälle, in welchen die Er-
füllung der Verbindlichkeit, oder die Zahlung einer
Schuld durch einen andern Zufall unmöglich wird. In
jedem Falle muß aber der Schuldner das, was er um
die Verbindlichkeit in Erfüllung zu bringen, erhalten
hat, zwar gleich einem redlichen Besitzer, jedoch auf
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solche Art zurückstellen oder vergüten, daß er aus
dem Schaden des Andern keinen Gewinn zieht.

6) Tod.
§ 1448. Durch den Tod erlöschen nur solche Rechte

und Verbindlichkeiten, welche auf die Person einge-
schränkt sind, oder die bloß persönliche Handlungen
des Verstorbenen betreffen.

7) Verlauf der Zeit.
§ 1449. Rechte und Verbindlichkeiten erlöschen

auch durch den Verlauf der Zeit, worauf sie durch ei-
nen letzten Willen, Vertrag, richterlichen Ausspruch,
oder durch das Gesetz beschränkt sind. Auf welche
Art sie durch die von dem Gesetze bestimmte Ver-
jährung aufgehoben werden, wird in dem folgenden
Hauptstücke festgesetzt.

Von der Einsetzung in den vorigen Stand.
§ 1450. Die bürgerlichen Gesetze, nach welchen wi-

derrechtliche Handlungen und Geschäfte, wenn die
Verjährung nicht im Wege steht, unmittelbar bestritten
werden können, gestatten keine Einsetzung in den vo-
rigen Stand. Die zum gerichtlichen Verfahren gehöri-
gen Fälle der Einsetzung in den vorigen Stand, sind in
der Gerichtsordnung bestimmt.

Viertes Hauptstück.

Von der Verjährung und Ersitzung.

Verjährung.
§ 1451. Die Verjährung ist der Verlust eines Rechtes,

welches während der von dem Gesetze bestimmten
Zeit nicht ausgeübt worden ist.

Ersitzung.
§ 1452. Wird das verjährte Recht vermöge des ge-

setzlichen Besitzes zugleich auf jemand Andern über-
tragen; so heißt es ein ersessenes Recht, und die Er-
werbungsart Ersitzung.

Wer verjähren und ersitzen kann.
§ 1453. Jeder, der sonst zu erwerben fähig ist, kann

auch ein Eigenthum oder andere Rechte durch Ersit-
zung erwerben.

Gegen wen;
§ 1454. Die Verjährung und Ersitzung kann gegen

alle Privat-Personen, welche ihre Rechte selbst aus-
zuüben fähig sind, Statt finden. Gegen Minderjährige
und volljährige Personen, wenn diese aufgrund einer
psychischen Krankheit oder einer vergleichbaren Be-
einträchtigung ihrer Entscheidungsfähigkeit an der
Durchsetzung ihrer Rechte gehindert sind; gegen Kir-
chen, Gemeinden und andere moralische Körper; ge-
gen Verwalter des öffentlichen Vermögens und gegen
diejenigen, welche ohne ihr Verschulden abwesend
sind, wird sie nur unter den unten (§§. 1494, 1472 und
1475) folgenden Beschränkungen gestattet.

Welche Gegenstände.
§ 1455. Was sich erwerben läßt, kann auch ersessen

werden. Sachen hingegen, welche man vermöge ihrer
wesentlichen Beschaffenheit, oder vermöge der Geset-
ze nicht besitzen kann; ferner Sachen und Rechte, wel-
che schlechterdings unveräußerlich sind, sind kein Ge-
genstand der Ersitzung.

§ 1456. Aus diesem Grunde können weder die dem
Staatsoberhaupte als solchem allein zukommenden
Rechte, z. B. das Recht, Zölle anzulegen, Münzen zu
prägen, Steuern auszuschreiben, und andere Hoheits-
rechte (Regalien) durch Ersitzung erworben, noch die
diesen Rechten entsprechenden Schuldigkeiten ver-
jährt werden.

§ 1457. Andere dem Staatsoberhaupte zukommen-
de, doch nicht ausschließend vorbehaltene Rechte,
z. B. auf Waldungen, Jagden, Fischereyen u. d.gl.,
können zwar überhaupt von andern Staatsbürgern,
doch nur binnen einem längern als dem gewöhnlichen
Zeitraume (§. 1472) ersessen werden.

§ 1458. Die Rechte eines Ehegatten, eines eingetra-
genen Partners, der Eltern, eines Kindes und andere
Personenrechte sind kein Gegenstand der Ersitzung.
Doch kommt denjenigen, welche dergleichen Rechte
redlicher Weise ausüben, die schuldlose Unwissenheit
zur einstweiligen Behauptung und Ausübung ihrer
vermeinten Rechte zustatten.

§ 1459. Die Rechte eines Menschen über seine
Handlungen und über sein Eigenthum, z. B. eine Waa-
re da oder dort zu kaufen, seine Wiesen oder sein Was-
ser zu benutzen, unterliegen, außer dem Falle, daß das
Gesetz mit der binnen einem Zeitraume unterlasse-
nen Ausübung ausdrücklich den Verlust derselben ver-
knüpfet, keiner Verjährung. Hat aber eine Person der
andern die Ausübung eines solchen Rechtes untersagt,
oder sie daran verhindert; so fängt der Besitz des Un-
tersagungsrechtes von Seite der Einen gegen die Frey-
heit der Andern von dem Augenblicke an, als sich die-
se dem Verbothe, oder der Verhinderung gefüget hat,
und es wird dadurch, wenn alle übrige Erfordernisse
eintreffen, die Verjährung oder die Ersitzung bewirket
(§§.. 313 u. 351).

Erfordernisse zur Ersitzung:

1) Besitz;
§ 1460. Zur Ersitzung wird nebst der Fähigkeit der

Person und des Gegenstandes erfordert: daß jemand
die Sache oder das Recht, die auf diese Art erworben
werden sollen, wirklich besitze; daß sein Besitz recht-
mäßig, redlich und echt sey, und durch die ganze von
dem Gesetze bestimmte Zeit fortgesetzt werde. (§.
309, 316, 326 und 345).

Und zwar a) ein rechtmäßiger;
§ 1461. Jeder Besitz, der sich auf einen solchen Titel

gründet, welcher zur Uebernahme des Eigenthumes,
wenn solches dem Uebergeber gebührt hätte, hinläng-
lich gewesen wäre, ist rechtmäßig und zur Ersitzung
hinreichend. Dergleichen sind, z. B. das Vermächtniß,
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die Schenkung, das Darleihen, der Kauf und Verkauf,
der Tausch, die Zahlung, u.s.w.

§ 1462. Verpfändete, geliehene, in Verwahrung,
oder zur Fruchtnießung gegebene Sachen können von
Gläubigern, Entlehnern und Verwahrern oder Frucht-
nießern, aus Mangel eines rechtmäßigen Titels, nie-
mahls ersessen werden. Ihre Erben stellen die Verstor-
benen vor, und haben nicht mehr Titel als dieselben.
Nur dem dritten rechtmäßigen Besitzer kann die Ersit-
zungszeit zu Statten kommen.

b) redlicher,
§ 1463. Der Besitz muß redlich seyn. Die Unredlich-

keit des vorigen Besitzers hindert aber einen redlichen
Nachfolger oder Erben nicht, die Ersitzung von dem
Tage seines Besitzes anzufangen (§. 1493).

c) echter.
§ 1464. Der Besitz muß auch echt seyn. Wenn je-

mand sich einer Sache mit Gewalt oder List bemächti-
get, oder in den Besitz heimlich einschleicht, oder eine
Sache nur bittweise besitzt; so kann weder er selbst,
noch können seine Erben dieselbe verjähren.

2) Verlauf der Zeit.
§ 1465. Zur Ersitzung und Verjährung ist auch der

in dem Gesetze vorgeschriebene Verlauf der Zeit not-
hwendig. Außer dem durch die Gesetze für einige be-
sondere Fälle festgesetzten Zeitraume, wird hier das in
allen übrigen Fällen zur Ersitzung oder Verjährung nö-
thige Zeitmaß überhaupt bestimmt. Es kommt dabey
sowohl auf die Verschiedenheit der Rechte und der Sa-
chen, als der Personen an.

Ersitzungszeit. Ordentliche;
§ 1466. Das Eigenthumsrecht, dessen Gegenstand

eine bewegliche Sache ist, wird durch einen dreyjähri-
gen rechtlichen Besitz ersessen.

§ 1468. Wo noch keine ordentlichen öffentlichen
Bücher eingeführt sind, und die Erwerbung unbeweg-
licher Sachen aus den Gerichts-Acten und andern Ur-
kunden zu erweisen ist, oder wenn die Sache auf den
Nahmen desjenigen, der die Besitzrechte darüber aus-
übet, nicht eingetragen ist; wird die Ersitzung erst
nach dreyßig Jahren vollendet.

§ 1470. Wo noch keine ordentlichen öffentlichen
Bücher bestehen, oder ein solches Recht denselben
nicht einverleibt ist, kann es der redliche Inhaber erst
nach dreyßig Jahren ersitzen.

§ 1471. Bey Rechten, die selten ausgeübt werden
können, z. B. bey dem Rechte, eine Pfründe zu verge-
ben, oder jemanden bey Herstellung einer Brücke zum
Beytrage anzuhalten, muß derjenige, welcher die Er-
sitzung behauptet, nebst einem Verlaufe von dreyßig
Jahren, zugleich erweisen, daß der Fall zur Ausübung
binnen dieser Zeit wenigstens drey Mahl sich ergeben,
und er jedes Mahl dieses Recht ausgeübt habe.

Außerordentliche.
§ 1472. Gegen den Fiscus, das ist: gegen die Ver-

walter der Staatsgüter und des Staatsvermögens, in so
weit die Verjährung Platz greift (§§. 287, 289 u. 1456
– 1457), ferner gegen die Verwalter der Güter der Kir-
chen, Gemeinden und anderer erlaubten Körper, reicht
die gemeine ordentliche Ersitzungszeit nicht zu. Der
Besitz beweglicher Sachen, so wie auch der Besitz der
unbeweglichen, oder der darauf ausgeübten Dienst-
barkeiten und anderer Rechte, wenn sie auf den Nah-
men des Besitzers den öffentlichen Büchern einver-
leibt sind, muß durch sechs Jahre fortgesetzt werden.
Rechte solcher Art, die auf den Nahmen des Besitzers
in die öffentlichen Bücher nicht einverleibt sind, und
alle übrige Rechte lassen sich gegen den Fiscus und
die hier angeführten begünstigten Personen nur durch
den Besitz von vierzig Jahren erwerben.

§ 1473. Wer mit einer von dem Gesetze in Ansehung
der Verjährungszeit begünstigten Person in Gemein-
schaft steht, dem kommt die nähmliche Begünstigung
zu Statten. Begünstigungen der längeren Verjährungs-
frist haben auch gegen andere, darin ebenfalls begüns-
tigte Personen ihre Wirkung.

§ 1475. Der Aufenthalt des Eigenthümers außer der
Provinz, in welcher sich die Sache befindet, steht der
ordentliche Ersitzung und Verjährung in so weit ent-
gegen, daß die Zeit einer willkührlichen und schuld-
losen Abwesenheit nur zur Hälfte, folglich ein Jahr
nur für sechs Monathe gerechnet wird. Doch soll auf
kurze Zeiträume der Abwesenheit, welche durch kein
volles Jahr ununterbrochen gedauert haben, nicht Be-
dacht genommen, und überhaupt die Zeit nie weiter
als bis auf dreyßig Jahre zusammen ausgedehnet wer-
den. Schuldbare Abwesenheit genießt keine Ausnah-
me von der ordentlichen Verjährungszeit.

§ 1476. Auch derjenige, welcher eine bewegliche
Sache unmittelbar von einem unechten oder von ei-
nem unredlichen Besitzer an sich gebracht hat, oder
seinen Vormann anzugeben nicht vermag; muß den
Verlauf der sonst ordentlichen Ersitzungszeit doppelt
abwarten.

§ 1477. Wer die Ersitzung auf einen Zeitraum von
dreyßig oder vierzig Jahren stützt, bedarf keiner Anga-
be des rechtmäßigen Titels. Die gegen ihn erwiesene
Unredlichkeit des Besitzes schließt aber auch in die-
sem längeren Zeitraume die Ersitzung aus.

Verjährungszeit. Allgemeine.
§ 1478. In so fern jede Ersitzung eine Verjährung

in sich begreift, werden beyde mit den vorgeschrie-
benen Erfordernissen in Einem Zeitraume vollendet.
Zur eigentlichen Verjährung aber ist der bloße Nicht-
gebrauch eines Rechtes, das an sich schon hätte ausge-
übt werden können, durch dreyßig Jahre hinlänglich.

§ 1479. Alle Rechte gegen einen Dritten, sie mögen
den öffentlichen Büchern einverleibt seyn oder nicht,
erlöschen also in der Regel längstens durch den drey-
ßigjährigen Nichtgebrauch, oder durch ein so lange
Zeit beobachtetes Stillschweigen.
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§ 1480. Forderungen von rückständigen jährlichen
Leistungen, insbesondere Zinsen, Renten, Unterhalts-
beiträgen, Ausgedingsleistungen, sowie zur Kapitals-
tilgung vereinbarten Annuitäten erlöschen in drei Jah-
ren; das Recht selbst wird durch einen Nichtgebrauch
von dreißig Jahren verjährt.

Ausnahmen:
§ 1481. Die in dem Familien- und überhaupt in dem

Personen-Rechte gegründeten Verbindlichkeiten, z. B.
den Kindern den unentbehrlichen Unterhalt zu ver-
schaffen, so wie diejenigen, welche dem oben (§.
1459) angeführten Rechte, mit seinem Eigenthume
frey zu schalten, zusagen, z. B. die Verbindlichkeit,
die Theilung einer gemeinschaftlichen Sache oder die
Gränzbestimmung vornehmen zu lassen, können nicht
verjährt werden.

§ 1482. Auf gleiche Weise wird derjenige, welcher
ein Recht auf einem fremden Grunde in Ansehung des
Ganzen oder auf verschiedene beliebige Arten aus-
üben konnte, bloß dadurch, daß er es durch noch so
lange Zeit nur auf einem Theile des Grundes oder nur
auf eine bestimmte Weise ausübte, in seinem Rechte
nicht eingeschränkt; sondern die Beschränkung muß
durch Erwerbung oder Ersitzung des Untersagungs-
oder Hinderungsrechtes bewirkt werden (§. 351).
Eben dieses ist auch auf den Fall anzuwenden, wenn
jemand ein gegen alle Mitglieder einer Gemeinde zu-
stehendes Recht bisher nur gegen gewisse Mitglieder
derselben ausgeübt hat.

§ 1483. So lange der Gläubiger das Pfand in Händen
hat, kann ihm die unterlassene Ausübung des Pfand-
rechtes nicht eingewendet und das Pfandrecht nicht
verjährt werden. Auch das Recht des Schuldners, sein
Pfand einzulösen, bleibt unverjährt. In so fern aber die
Forderung den Werth des Pfandes übersteigt, kann sie
inzwischen durch Verjährung erlöschen.

§ 1484. Zur Verjährung solcher Rechte, die nur sel-
ten ausgeübt werden können, wird erfordert, daß wäh-
rend der Verjährungszeit von dreyßig Jahren von drey
Gelegenheiten, ein solches Recht auszuüben, kein Ge-
brauch gemacht worden sey (§. 1471).

§ 1485. (1) In Rücksicht der in dem § 1472 begüns-
tigten Personen werden, wie zur Ersitzung, also auch
zur Verjährung, vierzig Jahre erfordert.

(2) Die allgemeine Regel, daß ein Recht wegen des
Nichtgebrauches erst nach Verlauf von dreißig oder
vierzig Jahren verloren gehe, ist nur auf diejenigen
Fälle anwendbar, für welche das Gesetz nicht einen
kürzeren Zeitraum ausgemessen hat (§ 1465).

Besondere Verjährungszeit
§ 1486. In drei Jahren sind verjährt: die Forderungen

1. für Lieferung von Sachen oder Ausführung von Ar-
beiten oder sonstige Leistungen in einem gewerb-
lichen, kaufmännischen oder sonstigen geschäftli-
chen Betriebe;

2. für Lieferung land- und forstwirtschaftlicher Er-
zeugnisse in einem Betriebe der Land- und Forst-
wirtschaft;

3. für die Übernahme zur Beköstigung, Pflege, Hei-
lung, zur Erziehung oder zum Unterricht durch Per-
sonen, die sich damit befassen, oder in Anstalten,
die diesem Zwecke dienen;

4. von Miet- und Pachtzinsen;

5. der Dienstnehmer wegen des Entgelts und des Aus-
lagenersatzes aus den Dienstverträgen von Hilfsar-
beitern, Taglöhnern, Dienstboten und allen Privat-
bediensteten, sowie der Dienstgeber wegen der auf
solche Forderungen gewährten Vorschüsse;

6. der Ärzte, Tierärzte, Hebammen, der Privatlehrer,
der Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte und aller
anderen zur Besorgung gewisser Angelegenheiten
öffentlich bestellten Personen wegen Entlohnung
ihrer Leistungen und Ersatzes ihrer Auslagen, sowie
der Parteien wegen der Vorschüsse an diese Perso-
nen;

7. von Ausstattungen.
§ 1486a. Der Anspruch eines Ehegatten auf Abgel-

tung seiner Mitwirkung im Erwerb des anderen (§ 98)
verjährt in sechs Jahren vom Ende des Monats, in dem
die Leistung erbracht worden ist.

§ 1487. Die Rechte, eine Schenkung wegen Un-
dankbarkeit des Beschenkten zu widerrufen einen ent-
geltlichen Vertrag wegen Verletzung über die Hälfte
aufzuheben, oder die vorgenommene Teilung eines
gemeinschaftlichen Gutes zu bestreiten; und die For-
derung wegen einer bei dem Vertrage unterlaufenen
Furcht oder eines Irrtums, wobei sich der andere ver-
tragmachende Teil keiner List schuldig gemacht hat,
müssen binnen drei Jahren geltend gemacht werden.
Nach Verlauf dieser Zeit sind sie verjährt.

Verjährung erbrechtlicher Ansprüche
§ 1487a. (1) Das Recht, eine Erklärung des letzten

Willens umzustoßen, den Geldpflichtteil zu fordern,
letztwillige Bedingungen oder Belastungen von Zu-
wendungen anzufechten, nach erfolgter Einantwor-
tung ein besseres oder gleiches Recht geltend zu ma-
chen, den Geschenknehmer wegen Verkürzung des
Pflichtteils in Anspruch zu nehmen oder sonstige
Rechte aus einem Geschäft von Todes wegen zu for-
dern, muss binnen drei Jahren ab Kenntnis der für
das Bestehen des Anspruchs maßgebenden Tatsachen
gerichtlich geltend gemacht werden. Unabhängig von
dieser Kenntnis verjähren diese Rechte dreißig Jahre
nach dem Tod des Verstorbenen.

(2) Abs. 1 gilt sinngemäß für die Aneignung durch
den Bund.

§ 1488. Das Recht der Dienstbarkeit wird durch den
Nichtgebrauch verjährt, wenn sich der verpflichtete
Theil der Ausübung der Servitut widersetzt, und der
Berechtigte durch drey auf einander folgende Jahre
sein Recht nicht geltend gemacht hat.
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§ 1489. Jede Entschädigungsklage ist in drei Jahren
von der Zeit an verjährt, zu welcher der Schade und
die Person des Beschädigers dem Beschädigten be-
kannt wurde, der Schade mag durch Übertretung einer
Vertragspflicht oder ohne Beziehung auf einen Vertrag
verursacht worden sein. Ist dem Beschädigten der
Schade oder die Person des Beschädigers nicht be-
kannt geworden oder ist der Schade aus einer oder
mehreren gerichtlich strafbaren Handlungen, die nur
vorsätzlich begangen werden können und mit mehr als
einjähriger Freiheitsstrafe bedroht sind, entstanden, so
erlischt das Klagerecht nur nach dreißig Jahren.

§ 1490. (1) Klagen über Ehrenbeleidigungen, die le-
diglich in Beschimpfungen durch Worte, Schriften
oder Geberden bestehen, können nach Verlauf eines
Jahres nicht mehr erhoben werden. Besteht aber die
Beleidigung in Tätlichkeiten, so dauert das Klagerecht
auf Genugtuung durch drei Jahre.

(2) Auf Schadenersatzklagen wegen Gefährdung des
Kredits, des Erwerbes oder des Fortkommens eines
andern durch Verbreitung unwahrer Tatsachen sind die
Vorschriften des § 1489 anzuwenden.

§ 1491. Einige Rechte sind von den Gesetzen auf ei-
ne noch kürzere Zeit eingeschränkt. Hierüber kommen
die Vorschriften an den Orten, wo diese Rechte abge-
handelt werden, vor.

§ 1492. Wie lange das Wechselrecht einem Wechsel-
briefe zu Statten komme, ist in der Wechselordnung
bestimmt.

Einrechnung der Verjährungszeit des Vorfahrers.
§ 1493. Wer eine Sache von einem rechtmäßigen

und redlichen Besitzer redlich übernimmt, der ist als
Nachfolger berechtiget, die Ersitzungszeit seines Vor-
fahrers mit einzurechnen (§. 1463). Eben dieses gilt
auch von der Verjährungszeit. Bey einer Ersitzung von
dreyßig oder vierzig Jahren findet diese Einrechnung
auch ohne einen rechtmäßigen Titel, und bey der ei-
gentlichen Verjährung selbst ohne guten Glauben,
oder schuldlose Unwissenheit Statt.

Hemmung der Verjährung.
§ 1494. (1) Ist eine volljährige Person aufgrund ei-

ner psychischen Krankheit oder einer vergleichbaren
Beeinträchtigung ihrer Entscheidungsfähigkeit an der
Durchsetzung ihrer Rechte gehindert, so beginnt die
Ersitzungs- oder Verjährungszeit erst zu laufen, wenn
sie die Entscheidungsfähigkeit wieder erlangt oder ein
gesetzlicher Vertreter die Rechte wahrnehmen kann.

(2) Gegen eine minderjährige Person beginnt die Er-
sitzungs- und Verjährungszeit so lange nicht zu laufen,
als sie keinen gesetzlichen Vertreter hat oder ihr ge-
setzlicher Vertreter an der Wahrnehmung ihrer Rech-
te gehindert ist. Unabhängig davon beginnt die Frist
nach § 1489 Satz 2 zweiter Fall vor Vollendung des
achtzehnten Lebensjahres des Geschädigten nicht zu
laufen.

(3) Die einmal angefangene Ersitzungs- oder Ver-
jährungszeit läuft zwar fort; sie kann aber nie früher
als zwei Jahre nach Wegfall der Hindernisse enden.

§ 1495. Auch zwischen Ehegatten oder eingetrage-
nen Partnern sowie zwischen gesetzlichen Vertretern
(§ 1034) und den von ihnen Vertretenen kann, solange
die Ehe, die eingetragene Partnerschaft oder das Ver-
tretungsverhältnis andauert, die Ersitzung oder Ver-
jährung weder anfangen noch fortgesetzt werden. Das
gilt nicht für die Ansprüche eines Ehegatten oder eines
eingetragenen Partners auf Abgeltung der Mitwirkung
im Erwerb des anderen Teils, doch wird die Verjäh-
rung so lange gehemmt, als zwischen den Ehegatten
oder eingetragenen Partnern ein gerichtliches Verfah-
ren zur Entscheidung über einen Anspruch auf Abgel-
tung anhängig ist und gehörig fortgesetzt wird.

§ 1496. Durch Abwesenheit in Civil- oder Kriegs-
diensten, oder durch gänzlichen Stillstand der Rechts-
pflege, z. B. in Pest- oder Kriegszeiten, wird nicht nur
der Anfang, sondern so lange dieses Hinderniß dau-
ert, auch die Fortsetzung der Ersitzung oder Verjäh-
rung gehemmet.

Unterbrechung der Verjährung.
§ 1497. Die Ersitzung sowohl, als die Verjährung

wird unterbrochen, wenn derjenige, welcher sich auf
dieselbe berufen will, vor dem Verlaufe der Verjäh-
rungszeit entweder ausdrücklich oder stillschweigend
das Recht des Andern anerkannt hat; oder wenn er von
dem Berechtigten belangt, und die Klage gehörig fort-
gesetzt wird. Wird aber die Klage durch einen rechts-
kräftigen Spruch für unstatthaft erklärt; so ist die Ver-
jährung für ununterbrochen zu halten.

Wirkung der Ersitzung oder Verjährung.
§ 1498. Wer eine Sache oder ein Recht ersessen hat,

kann gegen den bisherigen Eigenthümer bey dem Ge-
richte die Zuerkennung des Eigenthumes ansuchen,
und das zuerkannte Recht, wofern es einen Gegen-
stand der öffentlichen Bücher ausmacht, den letzteren
einverleiben lassen.

§ 1499. Auf gleiche Art kann nach Verlauf der Ver-
jährung der Verpflichtete die Löschung seiner in den
öffentlichen Büchern eingetragenen Verbindlichkeit,
oder die Nichtigerklärung des dem Berechtigten bis-
her zugestandenen Rechtes und der darüber ausge-
stellten Urkunden erwirken.

§ 1500. Das aus der Ersitzung oder Verjährung er-
worbene Recht kann aber demjenigen, welcher im
Vertrauen auf die öffentlichen Bücher noch vor der
Einverleibung desselben eine Sache oder ein Recht an
sich gebracht hat, zu keinem Nachtheile gereichen.

§ 1501. Auf die Verjährung ist, ohne Einwendung
der Parteyen, von Amts wegen kein Bedacht zu neh-
men.

Entsagung oder Verlängerung der Verjährung.
§ 1502. Der Verjährung kann weder im voraus ent-

sagt, noch kann eine längere Verjährungsfrist, als
durch die Gesetze bestimmt ist, bedungen werden.
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Fünftes Hauptstück

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen
ab 1. Februar 2013

§ 1503. (1) Für das Inkrafttreten des Kindschafts-
und Namensrechts-Änderungsgesetzes 2013,
BGBl. I 15/2013, gilt Folgendes:
1. Das Kindschafts- und Namensrechts-Änderungsge-

setzes 2013 tritt, soweit im Folgenden nichts ande-
res bestimmt ist, mit 1. Februar 2013 in Kraft.

2. Die §§ 93 bis 93c in der Fassung dieses Bundesge-
setzes sind auf Ehegatten anzuwenden, die die Ehe
nach dem 31. März 2013 schließen.

3. Die §§ 148 Abs. 3 und 152 in der Fassung dieses
Bundesgesetzes sind auf zu gerichtlichem Protokoll
erklärte Zustimmungen entsprechend anzuwenden.

4. Die §§ 155 bis 157 in der Fassung dieses Bundes-
gesetzes sind auf Kinder anzuwenden, deren Geburt
oder Annahme an Kindesstatt nach dem 31. März
2013 beurkundet wird. § 139 in der Fassung des
NamRÄG 1995, BGBl. Nr. 25/1995, ist auf Kinder
anzuwenden, deren Geburt vor dem 1. April 2013
beurkundet wird.

5. Ehegatten, die die Ehe vor dem 1. April 2013 ge-
schlossen haben, können ihre Namen ab
dem 1. September 2013 nach den Regeln dieses
Bundesgesetzes bestimmen. Gleichermaßen können
für Kinder, deren Geburt oder Annahme an Kindes-
statt vor diesem Zeitpunkt beurkundet worden ist,
die Namen ab dem 1. September 2013 nach den Re-
geln dieses Bundesgesetzes bestimmt werden.

6. Unbeschadet der Z 6 sind die §§ 93 Abs. 2 und 155
Abs. 2 in der Fassung dieses Bundesgesetzes anzu-
wenden, wenn die Änderung des Familiennamens
des Ehegatten oder der Eltern oder eines Elternteils
nach dem 31. März 2013 beurkundet wird.

7. Rechte und Pflichten zum Gebrauch eines Namens,
die auf Grund eines vor dem 1. April 2013 erfolgten
namensrechtlich bedeutsamen Ereignisses erworben
oder entstanden sind, bleiben unberührt.

8. § 142 samt Überschrift in der Fassung dieses Bun-
desgesetzes ist, außer in vor dem auf die Kund-
machung folgenden Tag anhängig gemachten ge-
richtlichen Verfahren auch auf Anerkenntnisse an-
zuwenden, die vor dem Inkrafttreten des § 142 er-
klärt worden sind. § 142 tritt mit dem auf die Kund-
machung dieses Bundesgesetzes im Bundesgesetz-
blatt folgenden Tag in Kraft.

9. Verordnungen zur Durchführung dieses Bundesge-
setzes können ab dem auf die Kundmachung im
Bundesgesetzblatt folgenden Tag an erlassen wer-
den; sie treten frühestens mit 1. Februar 2013 in
Kraft.

(2) 1. Die §§ 905, 907a, 1417 und 1420 in der Fassung
des Zahlungsverzugsgesetzes, BGBl. I Nr. 50/
2013, sowie die Änderung der Paragraphenbe-
zeichnung des bisherigen § 905a in § 907b und
des bisherigen § 905b in § 905a durch dieses
Bundesgesetz treten mit 16. März 2013 in Kraft.

Die genannten Bestimmungen sind in der Fas-
sung des Zahlungsverzugsgesetzes auf Rechts-
verhältnisse anzuwenden, die ab dem 16. März
2013 begründet werden. Auf Rechtsverhältnis-
se, die vor dem 16. März 2013 begründet wur-
den, sind die bisherigen Bestimmungen weiter
anzuwenden; wenn solche früher begründeten
Rechtsverhältnisse jedoch wiederholte Geldleis-
tungen vorsehen, gelten die neuen Bestimmun-
gen für diejenigen Zahlungen, die ab dem
16. März 2013 fällig werden.

2. § 1100 in der Fassung des Zahlungsverzugsge-
setzes, BGBl. I Nr. 50/2013, tritt mit 16. März
2013 in Kraft und ist in dieser Fassung auch auf
Verträge anzuwenden, die vor diesem Zeitpunkt
geschlossen wurden.

(3) §§ 197, 199 und 201 in der Fassung des Adopti-
onsrechts-Änderungsgesetzes 2013, BGBl. I Nr. 179/
2013, treten mit 1. August 2013 in Kraft. Sie sind in
dieser Fassung auch auf Annahmen an Kindes statt an-
zuwenden, bei denen der schriftliche Vertrag vor dem
31. Juli 2013 geschlossen wurde.

(4) Die §§ 429, 905 und 1420 in der Fassung des
Verbraucherrechte-Richtlinie-Umsetzungsgesetzes,
BGBl. I Nr. 33/2014, treten mit 13. Juni 2014 in Kraft.

(5) Für das Inkrafttreten des GesbR-Reformgeset-
zes, BGBl. I Nr. 83/2014, gilt Folgendes:
1. § 826 und die§§ 1175 bis 1216e in der Fassung des

GesbR-Reformgesetzes treten mit 1. Jänner 2015 in
Kraft. Soweit im Folgenden nichts anderes be-
stimmt ist, sind auf Sachverhalte, die sich vor die-
sem Zeitpunkt ereignet haben, die bisher geltenden
Bestimmungen des 27. Hauptstücks des zweiten
Teils weiter anzuwenden.

2. Unbeschadet des Vorrangs gesellschaftsvertragli-
cher Vereinbarungen (§ 1181 in der Fassung des
GesbR-Reformgesetzes) gelten die §§ 1182 bis
1196, die §§ 1203 bis 1205, die §§ 1208 bis 1211,
§ 1213 und § 1214 Abs. 1 in der Fassung des Ges-
bR-Reformgesetzes ab 1. Juli 2016 für Gesellschaf-
ten bürgerlichen Rechts, die vor dem 1. Jänner 2015
gebildet wurden, wenn bis zum Ablauf des 30. Juni
2016 keiner der Gesellschafter gegenüber den übri-
gen Gesellschaftern erklärt, die Anwendung des zu-
vor geltenden Rechts beibehalten zu wollen.

3. Ab 1. Jänner 2022 gelten die §§ 1182 bis 1196, die
§§ 1203 bis 1205, die §§ 1208 bis 1211, § 1213 und
§ 1214 Abs. 1 in der Fassung des GesbR-Reformge-
setzes unbeschadet des Vorrangs gesellschaftsver-
traglicher Vereinbarungen (§ 1181 in der Fassung
des GesbR-Reformgesetzes) jedenfalls auch für Ge-
sellschaften bürgerlichen Rechts, die vor dem
1. Jänner 2015 gebildet wurden.
(6) §§ 144 und 145 Abs. 1 in der Fassung des Fort-

pflanzungsmedizinrechts-Änderungsgesetzes 2015,
BGBl. I Nr. 35/2015, treten mit 1. Jänner 2015 in
Kraft und sind auf ab dem 1. Jänner 2015 geborene
und im Wege medizinisch unterstützter Fortpflanzung
gezeugte Kinder anzuwenden.
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(7) Für das Inkrafttreten des Erbrechts-Änderungs-
gesetzes 2015, BGBl. I Nr. 87/2015 (ErbRÄG 2015),
gilt Folgendes:
1. Die §§ 199, 233, 269, 308, 531 bis 543, 546 bis

560, 563 bis 572, 575 bis 591, 601 bis 617, 647 bis
654, 656 bis 667, 672 bis 678, 681 bis 699, 701
bis 703, 705 bis 719, 721 bis 749, 750 Abs. 1, die
§§ 751 bis 792, 797 bis 809, die Überschriften vor
§ 810, die §§ 811 bis 817, 819 bis 821, 823, 824,
1205, 1249, 1251 bis 1254, 1278 bis 1283, 1462,
1487 und 1487a samt Überschriften in der Fassung
des ErbRÄG 2015 und der Entfall der §§ 544, 545,
561, 562, 573, 594 bis 597, 646, 655, 668, 679, 680,
700, 704, 720, 793 bis 796, 818, 822, 951, 952, 956,
1248, 1250 und 1266 letzter Satz samt Überschrif-
ten treten mit 1. Jänner 2017 in Kraft.

2. Soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist,
sind die nach Z 1 mit 1. Jänner 2017 in Kraft treten-
den Bestimmungen anzuwenden, wenn der Verstor-
bene nach dem 31. Dezember 2016 verstorben ist.

3. § 551 Abs. 1 in der Fassung des ErbRÄG 2015 ist
auf nach dem 31. Dezember 2016 vorgenommene
Aufhebungen von Erbverzichten anzuwenden.
4. a) Anordnungen der Gerichte nach § 568 in der

bis 31. Dezember 2016 geltenden Fassung,
wonach eine Person unter Sachwalterschaft
nur mündlich vor Gericht oder Notar testieren
kann, verlieren mit 1. Jänner 2017 ihre Gültig-
keit.

b) Gleiches gilt insoweit für die vor dem 1. Jän-
ner 2005 erlassenen gerichtlichen Beschlüsse
über die Bestellung eines Sachwalters, mit de-
nen die Einschränkung der Testierfreiheit der
behinderten Person verbunden war. Art. IV
§ 8 Familien- und Erbrechts-Änderungsge-
setz 2004, BGBl. I Nr. 58/2004, wird mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2016 aufgehoben.

c) Die auf Grundlage der in lit. a und b genann-
ten Bestimmungen errichteten letztwilligen
Verfügungen bleiben aufrecht.

5. Die §§ 577 bis 591 und 603 in der Fassung des Er-
bRÄG 2015 sind auf letztwillige Verfügungen und
Schenkungen auf den Todesfall anzuwenden, die
nach dem 31. Dezember 2016 errichtet wurden.

6. § 750 Abs. 2 in der Fassung des ErbRÄG 2015 tritt
mit 17. August 2015 in Kraft und ist anzuwenden,
wenn der Verstorbene an oder nach diesem Tag ge-
storben ist.

7. Die §§ 752 und 753 sowie § 785 in der Fassung
des ErbRÄG 2015 sind auf nach dem 31. Dezem-
ber 2016 vorgenommene Anrechnungsvereinbarun-
gen und Anrechnungsaufhebungen anzuwenden.

8. Die §§ 797 bis 809, 811 bis 817, 819 bis 821, 823,
824 in der Fassung des ErbRÄG 2015 sind anzu-
wenden, wenn das Verlassenschaftsverfahren nach
dem 31. Dezember 2016 anhängig gemacht worden
ist.

9. § 1487a in der Fassung des ErbRÄG 2015 ist ab
dem 1. Jänner 2017 auf das Recht, eine Erklärung

des letzten Willens umzustoßen, den Geldpflichtteil
zu fordern, letztwillige Bedingungen oder Belastun-
gen von Zuwendungen anzufechten, nach erfolg-
ter Einantwortung ein besseres oder gleichwertiges
Recht geltend zu machen, den Geschenknehmer we-
gen Verkürzung des Pflichtteils in Anspruch zu neh-
men oder sonstige Rechte aus einem Geschäft von
Todes wegen zu fordern, anzuwenden, wenn dieses
Recht am 1. Jänner 2017 nach dem bis dahin gelten-
den Recht nicht bereits verjährt ist. Der Lauf der in
§ 1487a vorgesehenen kenntnisabhängigen Frist be-
ginnt in solchen Fällen mit dem 1. Jänner 2017.
(8) § 1209 in der Fassung des Bundesgesetzes

BGBl. I Nr. 43/2016 tritt mit 1. Juli 2016 in Kraft
Abs. 5 ist auch auf dessen nunmehrige Fassung anzu-
wenden.

(9) Für das Inkrafttreten des 2. Erwachsenenschutz-
Gesetzes, BGBl. I Nr. 59/2017 (2. ErwSchG), gilt Fol-
gendes:
1. Die §§ 21, 24, 141, 146, 147 Abs. 1 bis 3, 153,

154, 156, 158, 164, 172, 173, 176, 191, 192, 194
bis 196 Abs. 1 Z 1 und Abs. 2, 200 bis 202, 205,
207 zweiter Satz, 213 bis 216, 218, 220 bis 224,
228 bis 230, 239 bis 284, 310, 865, 1034, 1421,
1433, 1437, 1454, 1494 und 1495 samt Überschrif-
ten und die Überschriften vor §§ 142, 217, 218
und 219 in der Fassung des 2. ErwSchG sowie der
Entfall des § 175 und der §§ 284a bis 284h samt
Überschriften treten mit 1. Juli 2018 in Kraft.

2. Die §§ 147 Abs. 4, 149, 181, 185, 188, 196 Abs. 1
Z 4, 207 erster Satz bis 212 und 225 in der Fassung
des Art. 1 Z 8 treten mit dem auf die Kundma-
chung dieses Bundesgesetzes folgenden Tag in
Kraft.

3. Die §§ 705, 752, 758 und 1445 in der Fassung
des 2. ErwSchG treten mit 2. 1. 2017 in Kraft;
Abs. 7 in der Fassung des Erbrechts-Änderungsge-
setzes 2015, BGBl. I Nr. 87/2015, bleibt ansonsten
unberührt.

4. Soweit im Folgenden nichts anderes bestimmt ist,
sind die nach Z 1 mit 1. Juli 2018 in Kraft tre-
tenden Bestimmungen auf Sachverhalte anzuwen-
den, die sich nach dem 30. Juni 2018 ereignen oder
über diesen Zeitpunkt hinaus andauern.

5. Die §§ 158 und 207 in der Fassung des
2. ErwSchG sind auf die Ausübung und Betrauung
mit der Obsorge nach dem 30. Juni 2018 anzuwen-
den.

6. Die §§ 164, 214 bis 224 sowie 228 und 229 in der
Fassung des 2. ErwSchG sind nach dem 30. Juni
2018 auf die Verwaltung von Vermögen anzuwen-
den.

7. Die Aufhebung des § 175 in der Fassung des
2. ErwSchG ist auch in gerichtlichen Verfahren an-
zuwenden, die am 1. Juli 2018 noch anhängig sind;
Anordnungen der Gerichte nach § 175 in der bis
30. Juni 2018 geltenden Fassung verlieren mit
1. Juli 2018 ihre Gültigkeit.
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8. Die §§ 252 bis 256 in der Fassung des 2. ErwSchG
sind auf medizinische Behandlungen, Sterilisatio-
nen und Forschungen anzuwenden, die nach dem
30. Juni 2018 begonnen oder abgebrochen werden.
§ 257 in der Fassung des 2. ErwSchG ist anzuwen-
den, wenn die Wohnortänderung nach dem 30. Ju-
ni 2018 erfolgt.

9. Bei der Auswahl des gerichtlichen Erwachsenen-
vertreters ist auf Sachwalterverfügungen im Sinn
des § 279 Abs. 1 in der bis zum 2. ErwSchG gel-
tenden Fassung auch nach dem 30. Juni 2018 Be-
dacht zu nehmen.

10. Sachwalter, die vor dem 1. Juli 2018 bestellt wur-
den, sind nach dem 30. Juni 2018 gerichtliche Er-
wachsenenvertreter. Für sie gelten die Vorschriften
des sechsten Hauptstücks des ersten Teils in der
Fassung des 2. ErwSchG, soweit in den Z 11 bis
14 nichts anderes bestimmt ist.

11. Die §§ 274 und 275 in der Fassung des 2.
ErwSchG sind – außer in einem Erneuerungsver-
fahren nach Z 14 – auf gerichtliche Erwachsenen-
vertreter im Sinn der Z 10 nicht anzuwenden.

12. Bis zum 30. Juni 2019 besteht im Fall einer ge-
richtlichen Erwachsenenvertretung im Sinn der
Z 10 auch ohne gerichtliche Anordnung im ge-
samten Wirkungsbereich des ehemaligen Sachwal-
ters und nunmehrigen gerichtlichen Erwachsenen-
vertreters ein Genehmigungsvorbehalt im Sinn des
§ 242 Abs. 2 in der Fassung des 2. ErwSchG. Nach
dem 30. Juni 2019 besteht für Personen, für die vor
dem 1. Juli 2018 ein Sachwalter bestellt worden
ist, nur ein Genehmigungsvorbehalt, wenn und so-
weit er gerichtlich angeordnet wird.

13. Stellen gerichtliche Erwachsenenvertreter im Sinn
der Z 10 nach dem 30. Juni 2018 einen Antrag auf
Gewährung von Entgelt, Entschädigung oder Auf-
wandersatz, so ist dieser Anspruch nach § 276 in
der Fassung des 2. ErwSchG zu beurteilen, wenn
zumindest die Hälfte des Abrechnungszeitraumes
nach dem 30. Juni 2018 liegt. Liegt mehr als die
Hälfte des Abrechnungszeitraumes vor dem
30. Juni 2018, so ist § 276 in der Fassung bis zum
30. Juni 2018 anzuwenden.

14. Das Gericht hat nach dem 30. Juni 2018 unter
sinngemäßer Anwendung des § 278 Abs. 3 in der
bis zum 2. ErwSchG geltenden Fassung für alle
gerichtlichen Erwachsenenvertretungen im Sinn
der Z 10 von Amts wegen ein Erneuerungsverfah-
ren einzuleiten. Eine gerichtliche Erwachsenen-
vertretung im Sinn der Z 10 endet jedenfalls mit
1. Jänner 2024, es sei denn, es wurde davor ein
Erneuerungsverfahren eingeleitet; diesfalls bleibt
die Erwachsenenvertretung bis zur rechtskräftigen
Entscheidung über die Erneuerung aufrecht.

15. Vorsorgevollmachten, die vor dem 1. Juli 2018
wirksam errichtet worden sind, behalten ihre Gül-
tigkeit. Der Eintritt des Vorsorgefalls kann für die-
se nach dem 30. Juni 2018 nur nach Maßgabe des
§ 263 in der Fassung des 2. ErwSchG im Öster-
reichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis ein-

getragen werden. Auf solche Vorsorgevollmachten
sind die Vorschriften des sechsten Hauptstücks des
ersten Teils in der Fassung des 2. ErwSchG an-
zuwenden. Vorsorgevollmachten, deren Wirksam-
werden vor dem 1. Juli 2018 im Österreichischen
Zentralen Vertretungsverzeichnis registriert wur-
den, sind so zu behandeln, als wäre die Registrie-
rung nach diesem Zeitpunkt erfolgt.

16. Als gesetzlicher Erwachsenenvertreter kommt eine
Person nicht in Betracht, gegen die sich ein vor
dem 1. Juli 2018 im Österreichischen Vertretungs-
verzeichnis eingetragener Widerspruch gegen die
Vertretungsbefugnis nächster Angehöriger richtet.
Personen, die in vor dem 1. Juli 2018 errichteten
Sachwalterverfügungen genannt wurden, gelten
nicht als nächste Angehörige im Sinn des § 268
Abs. 2 letzter Fall in der Fassung des 2. ErwSchG.

17. Vertretungsbefugnisse nächster Angehöriger, die
vor dem 1. Juli 2018 registriert worden sind, blei-
ben bestehen und enden spätestens mit Ablauf des
30. Juni 2021. Auf solche Angehörigenvertretun-
gen sind nach dem 30. Juni 2018 weiterhin die
§§ 284b bis 284e in der bis zum 2. ErwSchG gel-
tenden Fassung sowie zusätzlich § 246 Abs. 3 in
der Fassung des 2. ErwSchG anzuwenden.

18. Die §§ 277 bis 284 in der Fassung des 2. ErwSchG
sind anzuwenden, wenn ein Kurator nach dem
30. Juni 2018 bestellt wird.

19. Kuratoren, die vor dem 1. Juli 2018 bestellt wor-
den sind, bleiben wirksam bestellt. Auf ihre Rech-
te und Pflichten sind nach dem 30. Juni 2018 die
§§ 281 bis 284 in der Fassung des 2. ErwSchG an-
zuwenden. Z 13 gilt sinngemäß.

20. Die §§ 1494 und 1495 in der Fassung des
2. ErwSchG sind anzuwenden, wenn eine Ersit-
zungs- und Verjährungszeit am 1. Juli 2018 noch
nicht geendet hat oder nach dem 30. Juni 2018 zu
laufen beginnt.

(10) § 1164 Abs. 1 in der Fassung des Bundesge-
setzes, BGBl. I Nr. 153/2017, tritt mit 1. Juli 2018 in
Kraft. Mit Ablauf des 30. Juni 2018 tritt § 1154b
Abs. 6 außer Kraft. § 1159 in der Fassung des Bun-
desgesetzes, BGBl. I Nr. 153/2017, tritt mit 1. Jänner
2021 in Kraft und ist auf Beendigungen anzuwenden,
die nach dem 31. Dezember 2020 ausgesprochen wer-
den. Mit diesem Zeitpunkt treten auch § 1158 Abs. 4
und § 1159a bis § 1159c dieses Bundesgesetzes sowie
§ 77 der Gewerbeordnung 1859, RGBl. Nr. 227/1859,
außer Kraft. Sie sind jedoch weiterhin auf Beendigun-
gen anzuwenden, die vor dem 1. Jänner 2021 ausge-
sprochen wurden.

(11) §§ 165, 214, 249, 256 und 588 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 58/2018, treten mit
1. August 2018 in Kraft.

(12) § 1320 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 69/2019 tritt mit dem der Kundmachung
folgenden Tag in Kraft. Die Bestimmung ist in dieser
Fassung auf schädigende Ereignisse anzuwenden, die
nach diesem Zeitpunkt eintreten. Der Bundesminister
für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz
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hat dem Nationalrat drei Jahre nach dem Inkrafttreten
dieser Regelung einen Bericht über deren Auswirkun-
gen vorzulegen.

(12) Die §§ 1154b Abs. 6 und 1164 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 74/2019 treten mit
1. September 2019 in Kraft.

(13) § 211 Abs. 2 in der Fassung des Gewaltschutz-
gesetzes 2019, BGBl. I Nr. 105/2019, tritt mit dem der
Kundmachung folgenden Tag in Kraft. § 1494 Abs.

2 in der Fassung dieses Bundesgesetzes tritt mit
01.01.2020 in Kraft und ist auf alle Schadenersatzan-
sprüche anzuwenden, die zu diesem Zeitpunkt noch
nicht verjährt sind.

(14) § 1155 Abs. 3 und 4 in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 16/2020, treten rückwirkend
mit dem 15. März 2020 in Kraft und mit 31. Dezember
2020 außer Kraft.
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Verordnung (EU) 2016/679
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (Text von Bedeutung für den EWR)
(DSGVO)

[...]

Artikel 9
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbe-

zogener Daten

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus
denen die rassische und ethnische Herkunft, politische
Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeu-
gungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervor-
gehen, sowie die Verarbeitung von genetischen Daten,
biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung
einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Da-
ten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung
einer natürlichen Person ist untersagt.

(2) Absatz 1 gilt nicht in folgenden Fällen:

a) Die betroffene Person hat in die Verarbeitung der
genannten personenbezogenen Daten für einen oder
mehrere festgelegte Zwecke ausdrücklich eingewil-
ligt, es sei denn, nach Unionsrecht oder dem Recht der
Mitgliedstaaten kann das Verbot nach Absatz 1 durch
die Einwilligung der betroffenen Person nicht aufge-
hoben werden,

b) die Verarbeitung ist erforderlich, damit der Verant-
wortliche oder die betroffene Person die ihm bzw. ihr
aus dem Arbeitsrecht und dem Recht der sozialen Si-
cherheit und des Sozialschutzes erwachsenden Rechte
ausüben und seinen bzw. ihren diesbezüglichen Pflich-
ten nachkommen kann, soweit dies nach Unionsrecht
oder dem Recht der Mitgliedstaaten oder einer Kol-
lektivvereinbarung nach dem Recht der Mitgliedstaa-
ten, das geeignete Garantien für die Grundrechte und
die Interessen der betroffenen Person vorsieht, zuläs-
sig ist,

c) die Verarbeitung ist zum Schutz lebenswichtiger In-
teressen der betroffenen Person oder einer anderen na-
türlichen Person erforderlich und die betroffene Per-
son ist aus körperlichen oder rechtlichen Gründen au-
ßerstande, ihre Einwilligung zu geben,

d) die Verarbeitung erfolgt auf der Grundlage geeig-
neter Garantien durch eine politisch, weltanschaulich,
religiös oder gewerkschaftlich ausgerichtete Stiftung,
Vereinigung oder sonstige Organisation ohne Gewinn-
erzielungsabsicht im Rahmen ihrer rechtmäßigen Tä-
tigkeiten und unter der Voraussetzung, dass sich die
Verarbeitung ausschließlich auf die Mitglieder oder
ehemalige Mitglieder der Organisation oder auf Per-
sonen, die im Zusammenhang mit deren Tätigkeits-
zweck regelmäßige Kontakte mit ihr unterhalten, be-
zieht und die personenbezogenen Daten nicht ohne

Einwilligung der betroffenen Personen nach außen of-
fengelegt werden,

e) die Verarbeitung bezieht sich auf personenbezogene
Daten, die die betroffene Person offensichtlich öffent-
lich gemacht hat,

f) die Verarbeitung ist zur Geltendmachung, Aus-
übung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder
bei Handlungen der Gerichte im Rahmen ihrer justizi-
ellen Tätigkeit erforderlich,

g) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Uni-
onsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats, das
in angemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel
steht, den Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz
wahrt und angemessene und spezifische Maßnahmen
zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der be-
troffenen Person vorsieht, aus Gründen eines erhebli-
chen öffentlichen Interesses erforderlich,

h) die Verarbeitung ist für Zwecke der Gesundheits-
vorsorge oder der Arbeitsmedizin, für die Beurteilung
der Arbeitsfähigkeit des Beschäftigten, für die me-
dizinische Diagnostik, die Versorgung oder Behand-
lung im Gesundheits- oder Sozialbereich oder für die
Verwaltung von Systemen und Diensten im Gesund-
heits- oder Sozialbereich auf der Grundlage des Uni-
onsrechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats oder
aufgrund eines Vertrags mit einem Angehörigen eines
Gesundheitsberufs und vorbehaltlich der in Absatz 3
genannten Bedingungen und Garantien erforderlich,

i) die Verarbeitung ist aus Gründen des öffentlichen
Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit,
wie dem Schutz vor schwerwiegenden grenzüber-
schreitenden Gesundheitsgefahren oder zur Gewähr-
leistung hoher Qualitäts- und Sicherheitsstandards bei
der Gesundheitsversorgung und bei Arzneimitteln und
Medizinprodukten, auf der Grundlage des Unions-
rechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats, das an-
gemessene und spezifische Maßnahmen zur Wahrung
der Rechte und Freiheiten der betroffenen Person, ins-
besondere des Berufsgeheimnisses, vorsieht, erforder-
lich, oder

j) die Verarbeitung ist auf der Grundlage des Unions-
rechts oder des Rechts eines Mitgliedstaats, das in an-
gemessenem Verhältnis zu dem verfolgten Ziel steht,
den Wesensgehalt des Rechts auf Datenschutz wahrt
und angemessene und spezifische Maßnahmen zur
Wahrung der Grundrechte und Interessen der betroffe-
nen Person vorsieht, für im öffentlichen Interesse lie-
gende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder his-
torische Forschungszwecke oder für statistische Zwe-
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cke gemäß Artikel 89 Absatz 1 erforderlich.

(3) Die in Absatz 1 genannten personenbezogenen
Daten dürfen zu den in Absatz 2 Buchstabe h ge-
nannten Zwecken verarbeitet werden, wenn diese Da-
ten von Fachpersonal oder unter dessen Verantwor-
tung verarbeitet werden und dieses Fachpersonal nach
dem Unionsrecht oder dem Recht eines Mitgliedstaats
oder den Vorschriften nationaler zuständiger Stellen
dem Berufsgeheimnis unterliegt, oder wenn die Ver-
arbeitung durch eine andere Person erfolgt, die eben-
falls nach dem Unionsrecht oder dem Recht eines Mit-
gliedstaats oder den Vorschriften nationaler zuständi-
ger Stellen einer Geheimhaltungspflicht unterliegt.

(4) Die Mitgliedstaaten können zusätzliche Bedin-
gungen, einschließlich Beschränkungen, einführen
oder aufrechterhalten, soweit die Verarbeitung von ge-
netischen, biometrischen oder Gesundheitsdaten be-
troffen ist.

[...]

Artikel 15
Auskunftsrecht der betroffenen Person

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem
Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlan-
gen, ob sie betreffende personenbezogene Daten ver-
arbeitet werden; ist dies der Fall, so hat sie ein Recht
auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten
und auf folgende Informationen:

a) die Verarbeitungszwecke;

b) die Kategorien personenbezogener Daten, die ver-
arbeitet werden;

c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern,
gegenüber denen die personenbezogenen Daten offen-
gelegt worden sind oder noch offengelegt werden, ins-
besondere bei Empfängern in Drittländern oder bei in-
ternationalen Organisationen;

d) falls möglich die geplante Dauer, für die die per-
sonenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls
dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung

dieser Dauer;

e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder
Löschung der sie betreffenden personenbezogenen
Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch
den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts
gegen diese Verarbeitung;

f) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Auf-
sichtsbehörde;

g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der
betroffenen Person erhoben werden, alle verfügbaren
Informationen über die Herkunft der Daten;

h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungs-
findung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 Ab-
sätze 1 und 4 und — zumindest in diesen Fällen —
aussagekräftige Informationen über die involvierte
Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Aus-
wirkungen einer derartigen Verarbeitung für die be-
troffene Person.

(2) Werden personenbezogene Daten an ein Drittland
oder an eine internationale Organisation übermittelt,
so hat die betroffene Person das Recht, über die geeig-
neten Garantien gemäß Artikel 46 im Zusammenhang
mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.

(3) Der Verantwortliche stellt eine Kopie der perso-
nenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbei-
tung sind, zur Verfügung. Für alle weiteren Kopien,
die die betroffene Person beantragt, kann der Verant-
wortliche ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage
der Verwaltungskosten verlangen. Stellt die betroffene
Person den Antrag elektronisch, so sind die Informa-
tionen in einem gängigen elektronischen Format zur
Verfügung zu stellen, sofern sie nichts anderes angibt.

(4) Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz
1b darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen
nicht beeinträchtigen.

Art 15 | 2. DSGVO

- 127 -

DSGVO



Konsumentenschutzgesetz
Bundesgesetz vom 8. März 1979, mit dem Bestimmungen zum Schutz der Verbraucher getroffen werden
(Konsumentenschutzgesetz – KSchG)
StF: BGBl. Nr. 140/1979 idF BGBl. I Nr. 58/2018 (KSchG)

[...]
§ 25c. Tritt ein Verbraucher einer Verbindlichkeit als

Mitschuldner, Bürge oder Garant bei (Interzession), so
hat ihn der Gläubiger auf die wirtschaftliche Lage des
Schuldners hinzuweisen, wenn er erkennt oder erken-
nen muß, daß der Schuldner seine Verbindlichkeit vor-

aussichtlich nicht oder nicht vollständig erfüllen wird.
Unterläßt der Unternehmer diese Information, so haf-
tet der Interzedent nur dann, wenn er seine Verpflich-
tung trotz einer solchen Information übernommen hät-
te.
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COVID-19-Lockerungsverordnung
Verordnung des Bundesministers für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz betreffend
Lockerungen der Maßnahmen, die zur Bekämpfung der Verbreitung von COVID-19 ergriffen wurden
(COVID-19-Lockerungsverordnung – COVID-19-LV)
StF: BGBl. II Nr. 197/2020 idF BGBl. II Nr. 332/2020 (COVID-19-LV)
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Öffentliche Orte
§ 1. (1) Beim Betreten öffentlicher Orte ist gegen-

über Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt le-
ben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzu-
halten.

(2) Im Massenbeförderungsmittel ist gegenüber Per-
sonen, die nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein
Abstand von mindestens einem Meter einzuhalten und
eine den Mund- und Nasenbereich abdeckende me-
chanische Schutzvorrichtung zu tragen. Ist auf Grund
der Anzahl der Fahrgäste sowie beim Ein- und Aus-
steigen die Einhaltung des Abstands von mindestens
einem Meter nicht möglich, kann davon ausnahms-
weise abgewichen werden.

Kundenbereiche
§ 2. (1) Beim Betreten des Kundenbereichs von Be-

triebsstätten ist gegenüber Personen, die nicht im ge-
meinsamen Haushalt leben, ein Abstand von mindes-
tens einem Meter einzuhalten.

(1a) Beim Betreten des Kundenbereichs in geschlos-
senen Räumen
1. von öffentlichen Apotheken,
2. von Betriebsstätten des Lebensmitteleinzelhandels

(einschließlich Verkaufsstätten von Lebensmittel-
produzenten sowie Tankstellen mit angeschlossenen
Verkaufsstellen von Lebensmitteln),

3. von Banken, und
4. der Post einschließlich Postpartnern und
5. durch Besucher von Pflegeheimen, Krankenanstal-

ten und Kuranstalten sowie von Orten, an denen Ge-
sundheits- und Pflegedienstleistungen erbracht wer-
den,

ist zusätzlich eine den Mund- und Nasenbereich ab-
deckende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen.
Die Betreiber sowie deren Mitarbeiter haben bei Kun-
denkontakt eine den Mund- und Nasenbereich abde-
ckende mechanische Schutzvorrichtung zu tragen, so-
fern zwischen den Personen keine sonstige geeignete
Schutzvorrichtung zur räumlichen Trennung vorhan-
den ist, die das gleiche Schutzniveau gewährleistet.

(2) Kann auf Grund der Eigenart der Dienstleistung
der Mindestabstand von einem Meter zwischen Kun-
den und Dienstleister nicht eingehalten werden, ist
dies nur zulässig, wenn durch geeignete Schutzmaß-
nahmen das Infektionsrisiko minimiert werden kann.

(3) Abs. 1 ist sinngemäß auf geschlossene Räume
von Einrichtungen zur Religionsausübung anzuwen-
den.

(4) Abs. 1 ist sinngemäß auf Märkte im Freien anzu-
wenden.

(5) Beim Betreten von Pflegeheimen, Krankenan-
stalten und Kuranstalten sowie beim Betreten von Or-
ten, an denen Gesundheits- und Pflegedienstleistun-
gen erbracht werden, hat der Betreiber bzw. Dienst-
leistungserbringer durch geeignete Schutzmaßnahmen
das Infektionsrisiko zu minimieren.

(6) Abweichend von Abs. 1 gilt beim Betreten von
Veranstaltungsorten in Betriebsstätten § 10 Abs. 6 bis
9 sinngemäß.

Ort der beruflichen Tätigkeit
§ 3. (1) Am Ort der beruflichen Tätigkeit ist zwi-

schen den Personen ein Abstand von mindestens ei-
nem Meter einzuhalten, sofern nicht durch geeignete
Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert
werden kann.

(2) Die Verpflichtung zum Tragen von einer den
Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechanischen
Schutzvorrichtung in Bereichen, wo dies nicht ohne-
hin auf Grund anderer Rechtsvorschriften verpflich-
tend erforderlich ist, ist nur im Einvernehmen zwi-
schen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zulässig.

(3) Kann auf Grund der Eigenart der beruflichen Tä-
tigkeit der Abstand von mindestens einem Meter zwi-
schen Personen nicht eingehalten werden, ist durch
sonstige geeignete Schutzmaßnahmen das Infektions-
risiko zu minimieren, etwa durch technische oder or-
ganisatorische Schutzmaßnahmen, wie das Bilden von
festen Teams, der Anbringung von Trennwänden oder
Plexiglaswänden.

(4) Die Abs. 1 bis 3 sind sinngemäß auf Fahrzeuge
des Arbeitgebers anzuwenden, wenn diese während
der Arbeitszeit zu beruflichen Zwecken verwendet
werden.

Fahrgemeinschaften, Gelegenheitsverkehr, Aus-
flugsschiffe, Seil- und Zahnradbahnen

§ 4. (1) Die gemeinsame Benützung von Kraftfahr-
zeugen durch Personen, die nicht im gemeinsamen
Haushalt leben, ist nur zulässig, wenn in jeder Sitzrei-
he einschließlich dem Lenker nur zwei Personen be-
fördert werden. Gleiches gilt auch für Taxis und ta-
xiähnliche Betriebe, für Aus- und Weiterbildungsfahr-
ten, sowie an Bord von Luftfahrzeugen, welche nicht
als Massenbeförderungsmittel gelten.

(2) Abweichend von Abs. 1 ist zusätzlich für Taxis
und taxiähnliche Betriebe sowie für Schülertransporte
im Sinne der §§ 30a ff Familienlastenausgleichsge-
setz 1967, für Transporte von Personen mit besonde-
ren Bedürfnissen und für Kindergartenkinder-Trans-
porte § 1 Abs. 2 sinngemäß anzuwenden.

(3) Bei der Beförderung von Personen in Seil- und
Zahnradbahnen, Reisebussen und Ausflugsschiffen ist
§ 1 Abs. 2 sinngemäß anzuwenden. Im Freiluftbereich
von Ausflugsschiffen gilt § 1 Abs. 1.

Einrichtungen nach dem Bäderhygienegesetz
§ 5. Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 Z 1 bis 7 Bä-

derhygienegesetz – BHygG, BGBl. Nr. 254/1976, dür-
fen nur betreten werden, wenn der Betreiber im Hin-
blick auf die besonderen Präventionsmaßnahmen zur
Verhinderung der Ausbreitung von COVID-19 seine
Verpflichtungen gemäß § 13 BHygG evaluiert sowie
seine Maßnahmen und die Badeordnung entsprechend
dem Stand der Wissenschaft adaptiert. § 2 Abs. 1 gilt.
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Gastgewerbe
§ 6. (1) Das Betreten von Betriebsstätten sämtlicher

Betriebsarten der Gastgewerbe ist unter den in dieser
Bestimmung genannten Voraussetzungen zulässig.

(2) Der Betreiber darf das Betreten der Betriebsstät-
te für Kunden nur im Zeitraum zwischen 05.00 und
01.00 des folgenden Tages Uhr zulassen. Restriktive-
re Sperrstunden und Aufsperrstunden aufgrund ande-
rer Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

(3) Der Betreiber hat sicherzustellen, dass die Kon-
sumation von Speisen und Getränken nicht in unmit-
telbarer Nähe der Ausgabestelle erfolgt.

(4) Der Betreiber hat die Verabreichungsplätze so
einzurichten, dass zwischen den Besuchergruppen ein
Abstand von mindestens einem Meter besteht. Dies
gilt nicht, wenn durch geeignete Schutzmaßnahmen
zur räumlichen Trennung das Infektionsrisiko mini-
miert werden kann.

(5) Vom erstmaligen Betreten der Betriebsstätte bis
zum Einfinden am Verabreichungsplatz hat der Kunde
gegenüber anderen Personen, die nicht zu seiner Be-
suchergruppe gehören, einen Abstand von mindestens
einem Meter einzuhalten. Beim Verlassen des Ver-
abreichungsplatzes hat der Kunde gegenüber anderen
Personen, die nicht zu seiner Besuchergruppe gehö-
ren, einen Abstand von mindestens einem Meter ein-
zuhalten.

(6) Selbstbedienung ist zulässig, sofern durch be-
sondere hygienische Vorkehrungen das Infektionsrisi-
ko minimiert werden kann.

(7) Die Abs. 1 bis 10 gelten nicht für Betriebsarten
der Gastgewerbe, die innerhalb folgender Einrichtun-
gen betrieben werden:
1. Krankenanstalten und Kureinrichtungen;
2. Pflegeanstalten und Seniorenheime;
3. Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung

von Kindern und Jugendlichen einschließlich Schu-
len und Kindergärten;

4. Betrieben, wenn diese ausschließlich durch Be-
triebsangehörige genützt werden dürfen;

5. Massenbeförderungsmittel.

Beherbergungsbetriebe
§ 7. (1) Das Betreten von Beherbergungsbetrieben

ist unter den in dieser Bestimmung genannten Voraus-
setzungen zulässig.

(2) Beherbergungsbetriebe sind Unterkunftsstätten,
die unter der Leitung oder Aufsicht des Unterkunftge-
bers oder eines von diesem Beauftragten stehen und
zur entgeltlichen oder unentgeltlichen Unterbringung
von Gästen zu vorübergehendem Aufenthalt bestimmt
sind. Beaufsichtigte Camping- oder Wohnwagenstell-
plätze, Schutzhütten und Kabinenschiffe gelten eben-
falls als Beherbergungsbetrieb.

(3) Der Gast hat in allgemein zugänglichen Berei-
chen gegenüber anderen Personen, die nicht im ge-
meinsamen Haushalt leben oder nicht zur Gästegruppe
in der gemeinsamen Wohneinheit gehören, einen Ab-

stand von mindestens einem Meter einzuhalten. Dies
gilt nicht, wenn durch geeignete Schutzmaßnahmen
zur räumlichen Trennung das Infektionsrisiko mini-
miert werden kann.

(4) Die Nächtigung in einem Schlaflager oder in Ge-
meinschaftsschlafräumen ist nur zulässig, wenn ge-
genüber Personen, die nicht im gemeinsamen Haus-
halt leben, ein Abstand von mindestens 1,5 Meter ein-
gehalten wird oder durch geeignete Schutzmaßnah-
men zur räumlichen Trennung das Infektionsrisiko mi-
nimiert werden kann.

(5) Für das Betreten von gastronomischen Einrich-
tungen in Beherbergungsbetrieben gelten die in § 6
Abs. 2 bis 6 genannten Voraussetzungen. Angehörige
einer Gästegruppe (Abs. 3) sind Personen, die im ge-
meinsamen Haushalt leben, gleichgestellt.

(6) Für das Betreten von Fitnessbereichen in Be-
herbergungsbetrieben gelten die in § 8 genannten Vor-
aussetzungen. Angehörige einer Gästegruppe (Abs. 3)
sind Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben,
gleichgestellt.

(7) Für das Betreten von Wellnessbereichen in Be-
herbergungsbetrieben gelten die in § 5 genannten Vor-
aussetzungen. Angehörige einer Gästegruppe (Abs. 3)
sind Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben,
gleichgestellt.

Sport
§ 8. (1) Das Betreten von Sportstätten gemäß § 3

Z 11 BSFG 2017, BGBl. I Nr. 100/2017, ist unter den
Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 zulässig.

(2) Abs. 1 und § 1 Abs. 1 gelten nicht bei der Sport-
ausübung. Bei der Ausübung von Sportarten, bei de-
ren sportartspezifischer Ausübung es zu Körperkon-
takt kommt, im Rahmen von Vereinen oder auf nicht
öffentlichen Sportstätten gemäß § 3 Z 11 BSFG 2017
hat der Verein oder der Betreiber der Sportstätte ein
COVID-19-Präventionskonzept zur Minimierung des
Infektionsrisikos auszuarbeiten und umzusetzen. Die-
ses COVID-19-Präventionskonzept hat zumindest fol-
gende Themen zu beinhalten:
1. Verhaltensregeln von Sportlern, Betreuern und Trai-

nern,
2. Vorgaben für Trainings- und Wettkampfinfrastruk-

tur,
3. Hygiene- und Reinigungsplan für Infrastruktur und

Material,
4. Regelungen zum Verhalten beim Auftreten einer

SARS-CoV-2-Infektion.
Das COVID-19-Präventionskonzept kann auch ein da-
tenschutzkonformes System zur Nachvollziehbarkeit
von Kontakten im Rahmen von Trainingseinheiten
und Wettkämpfen wie beispielsweise ein System zur
Erfassung von Anwesenheiten auf freiwilliger Basis
beinhalten.

(3) Bei der Ausübung von Mannschaftssport oder
Sportarten, bei deren sportartspezifischer Ausübung
es zu Körperkontakt kommt, durch Spitzensportler ge-
mäß § 3 Z 6 BSFG 2017, auch aus dem Bereich des
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Behindertensports, ist vom verantwortlichen Arzt ein
dem Stand der Wissenschaft entsprechendes CO-
VID-19-Präventionskonzept zur Minimierung des In-
fektionsrisikos auszuarbeiten und dessen Einhaltung
laufend zu kontrollieren. Vor erstmaliger Aufnahme
des Trainings- und Wettkampfbetriebes ist durch mo-
lekularbiologische Testung nachzuweisen, dass die
Sportler SARS-CoV-2 negativ sind. Bei Bekanntwer-
den einer SARS-CoV-2-Infektion bei einem Sportler,
Betreuer oder Trainer sind in den folgenden 14 Tagen
nach Bekanntwerden der Infektion vor jedem Wett-
kampf alle Sportler, alle Betreuer und Trainer einer
molekularbiologischen Testung auf das Vorliegen von
SARS-CoV-2 zu unterziehen.

(4) Das COVID-19-Präventionskonzept gemäß
Abs. 3 hat zumindest folgende Themen zu beinhalten:
1. Schulung von Sportlern und Betreuern in Hygiene,

Verpflichtung zum Führen von Aufzeichnungen
zum Gesundheitszustand,

2. Verhaltensregeln von Sportlern, Betreuern und Trai-
nern außerhalb der Trainings- und Wettkampfzeiten,

3. Gesundheitschecks vor jeder Trainingseinheit und
jedem Wettkampf,

4. Vorgaben für Trainings- und Wettkampfinfrastruk-
tur,

5. Hygiene- und Reinigungsplan für Infrastruktur und
Material,

6. Nachvollziehbarkeit von Kontakten im Rahmen von
Trainingseinheiten und Wettkämpfen,

7. Regelungen zum Verhalten beim Auftreten von CO-
VID-19-Symptomen,

8. bei Auswärtswettkämpfen Information der dort zu-
ständigen Bezirksverwaltungsbehörde, dass ein Er-
krankungsfall an COVID-19 bei einem Sportler,
Betreuer oder Trainer aufgetreten ist.
(5) Flugfelder gemäß Luftfahrtgesetz, BGBl.

Nr. 253/1957, sind Sportstätten gleichgestellt.
(Anm.: Abs. 6 und 7 aufgehoben durch BGBl. II

Nr. 231/2020)

Sonstige Einrichtungen
§ 9. Das Betreten des Besucherbereichs von Muse-

en, Ausstellungen, Bibliotheken, Archiven samt deren
Lesebereichen sowie von sonstigen Freizeiteinrichtun-
gen ist unter den Voraussetzungen des § 2 Abs. 1 zu-
lässig.

Veranstaltungen
§ 10. (1) Als Veranstaltungen im Sinne dieser Ver-

ordnung gelten insbesondere geplante Zusammen-
künfte und Unternehmungen zur Unterhaltung, Belus-
tigung, körperlichen und geistigen Ertüchtigung und
Erbauung. Dazu zählen jedenfalls kulturelle Veran-
staltungen, Sportveranstaltungen, Hochzeiten, Be-
gräbnisse, Filmvorführungen, Ausstellungen, Vernis-
sagen, Kongresse, Angebote der außerschulischen Ju-
genderziehung und Jugendarbeit, Schulungen und
Aus- und Fortbildungen.

(2) Mit 1. Juli 2020 sind Veranstaltungen ohne zu-
gewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze mit mehr
als 100 Personen untersagt. Mit 1. Juli 2020 sind Ver-
anstaltungen mit zugewiesenen und gekennzeichneten
Sitzplätzen in geschlossenen Räumen mit bis zu 250
Personen und im Freiluftbereich mit bis zu 500 Per-
sonen zulässig. Personen, die zur Durchführung der
Veranstaltung erforderlich sind, sind in diese Höchst-
zahlen nicht einzurechnen. Für das Verabreichen von
Speisen und den Ausschank von Getränken an Besu-
cher sowie für die Sperrstundenregelung gilt § 6.

(3) Mit 1. August 2020 sind Veranstaltungen ohne
zugewiesene und gekennzeichnete Sitzplätze mit mehr
als 200 Personen untersagt. Mit 1. August 2020 sind
Veranstaltungen mit zugewiesenen und gekennzeich-
neten Sitzplätzen in geschlossenen Räumen mit bis
zu 500 Personen und im Freiluftbereich mit bis zu
750 Personen zulässig. Personen, die zur Durchfüh-
rung der Veranstaltung erforderlich sind, sind in diese
Höchstzahlen nicht einzurechnen. Für das Verabrei-
chen von Speisen und den Ausschank von Getränken
an Besucher sowie für die Sperrstundenregelung gilt
§ 6.

(4) Mit 1. August 2020 sind abweichend von Abs. 3
Veranstaltungen mit zugewiesenen und gekennzeich-
neten Sitzplätzen in geschlossenen Räumen mit bis
zu 1000 Personen und im Freiluftbereich mit bis zu
1250 Personen mit Bewilligung der für den Veran-
staltungsort örtlich zuständigen Bezirksverwaltungs-
behörde zulässig. Mit 1. September 2020 sind abwei-
chend von Abs. 3 Veranstaltungen mit zugewiesenen
und gekennzeichneten Sitzplätzen in geschlossenen
Räumen mit bis zu 5000 Personen und im Freiluftbe-
reich mit bis zu 10000 Personen mit Bewilligung der
für den Veranstaltungsort örtlich zuständigen Bezirks-
verwaltungsbehörde zulässig. Die Entscheidungsfrist
für die Bewilligung beträgt vier Wochen ab vollständi-
ger Vorlage der Unterlagen. Voraussetzung für die Be-
willigung ist ein COVID-19-Präventionskonzept des
Veranstalters. In diesem Verfahren sind auch folgende
Umstände als Voraussetzung für die Bewilligung zu
berücksichtigen:
1. die epidemiologische Lage im Einzugsgebiet der

Veranstaltung,
2. die Kapazitäten der örtlich zuständigen Gesund-

heitsbehörde im Falle einer notwendigen Kontakt-
personennachverfolgung aufgrund eines Verdachts-
oder Erkrankungsfalls bei der Veranstaltung.
(5) Jeder Veranstalter von Veranstaltungen mit über

100 Personen und ab 1. August mit über 200 Personen
hat einen COVID-19-Beauftragten zu bestellen und
ein COVID-19-Präventionskonzept auszuarbeiten und
dieses umzusetzen. Das COVID-19-Präventionskon-
zept hat insbesondere Vorgaben zur Schulung der Mit-
arbeiter und basierend auf einer Risikoanalyse Maß-
nahmen zur Minimierung des Infektionsrisikos zu be-
inhalten. Hiezu zählen insbesondere:
1. Regelungen zur Steuerung der Besucherströme,
2. spezifische Hygienevorgaben,
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3. Regelungen zum Verhalten bei Auftreten einer
SARS-CoV-2-Infektion,

4. Regelungen betreffend die Nutzung sanitärer Ein-
richtungen,

5. Regelungen betreffend die Verabreichung von Spei-
sen und Getränken. Das COVID-19-Präventions-
konzept kann auch ein datenschutzkonformes Sys-
tem zur Nachvollziehbarkeit von Kontakten wie
beispielsweise ein System zur Erfassung von Anwe-
senheiten auf freiwilliger Basis beinhalten.
(5a) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die Einhal-

tung der COVID-19-Präventionskonzepte stichpro-
benartig zu überprüfen.

(6) Bei Veranstaltungen mit zugewiesenen und ge-
kennzeichneten Sitzplätzen ist ein Abstand von min-
destens einem Meter gegenüber anderen Personen, die
nicht im gemeinsamen Haushalt leben oder nicht einer
gemeinsamen Besuchergruppe angehören, einzuhal-
ten. Kann dieser Abstand auf Grund der Anordnungen
der Sitzplätze nicht eingehalten werden, sind die je-
weils seitlich daneben befindlichen Sitzplätze freizu-
halten, sofern nicht durch andere geeignete Schutz-
maßnahmen das Infektionsrisiko minimiert werden
kann.

(7) Beim Betreten von Veranstaltungsorten gemäß
Abs. 6 in geschlossenen Räumen ist eine den Mund-
und Nasenbereich abdeckende mechanische Schutz-
vorrichtung zu tragen. Dies gilt nicht, während sich
die Besucher auf den ihnen zugewiesenen Sitzplätzen
aufhalten. Wird der Abstand von einem Meter trotz
Freilassen der seitlich daneben befindlichen Sitzplätze
gemäß Abs. 6 seitlich unterschritten, ist jedoch auch
auf den zugewiesenen Sitzplätzen eine den Mund- und
Nasenbereich abdeckende mechanische Schutzvor-
richtung zu tragen, sofern nicht durch andere geeigne-
te Schutzmaßnahmen das Infektionsrisiko minimiert
werden kann oder es sich um Personen handelt, die
im gemeinsamen Haushalt leben oder derselben Besu-
chergruppe angehören.

(8) Bei Veranstaltungen ohne zugewiesene und ge-
kennzeichnete Sitzplätze ist gegenüber Personen, die
nicht im gemeinsamen Haushalt leben, ein Abstand
von mindestens einem Meter einzuhalten. Weiters ist
in geschlossenen Räumen eine den Mund- und Nasen-
bereich abdeckende mechanische Schutzvorrichtung
zu tragen.

(9) Kann auf Grund der Eigenart einer Schulung,
Aus- und Fortbildung
1. der Mindestabstand von einem Meter zwischen Per-

sonen und/oder
2. von Personen das Tragen von einer den Mund- und

Nasenbereich abdeckenden mechanischen Schutz-
vorrichtung nicht eingehalten werden,

ist durch sonstige geeignete Schutzmaßnahmen das
Infektionsrisiko zu minimieren. Die Verpflichtung
zum Tragen einer den Mund- und Nasenbereich ab-
deckenden mechanischen Schutzvorrichtung gilt nicht
für Teilnehmer, während sie sich auf ihren Sitzplätzen
aufhalten sowie für Vortragende.

(10) Für Teilnehmer an Proben und Mitwirkende an
künstlerischen Darbietungen gilt § 3 sinngemäß. Für
Zusammenkünfte zur beruflichen künstlerischen Dar-
bietung in fixer Zusammensetzung gilt § 8 Abs. 3 letz-
ter Satz sinngemäß.

(11) Die Abs. 1 bis 9 gelten nicht für
1. Veranstaltungen im privaten Wohnbereich,
2. Veranstaltungen zur Religionsausübung,
3. Versammlungen nach dem Versammlungsge-

setz 1953, BGBl. Nr. 98/1953. Diese sind unter den
Voraussetzungen des genannten Bundesgesetzes zu-
lässig, mit der Maßgabe, dass Teilnehmer eine den
Mund- und Nasenbereich abdeckende mechanische
Schutzvorrichtung zu tragen haben, wenn der Ab-
stand von mindestens einem Meter gemäß § 1
Abs. 1 nicht eingehalten werden kann.

4. Zusammenkünfte zu beruflichen Zwecken, wenn
diese zur Aufrechterhaltung der beruflichen Tätig-
keit erforderlich sind,

5. Zusammenkünfte von Organen politischer Parteien,
6. Zusammenkünfte von Organen juristischer Perso-

nen,
7. Zusammenkünfte gemäß Arbeitsverfassungsgesetz

– ArbVG, BGBl. 22/1974,
8. Betretungen von Theatern, Konzertsälen und -are-

nen, Kinos, Varietees und Kabaretts, die mit mehr-
spurigen Kraftfahrzeugen erfolgen.
(12) Bei Religionsausübung im Freien ist, sofern

sich dies nicht ohnedies aus § 1 Abs. 1 ergibt, gegen-
über Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt le-
ben, ein Abstand von mindestens einem Meter einzu-
halten. Darüber hinaus hat der Veranstalter sicherzu-
stellen, dass durch geeignete Schutzmaßnahmen das
Infektionsrisiko minimiert wird.

(13) Von Maßnahmen gegen Versammlungsteilneh-
mer, die gegen die Verpflichtung zum Tragen einer
den Mund- und Nasenbereich abdeckenden mechani-
sche Schutzvorrichtung verstoßen, ist nach Rückspra-
che mit der Gesundheitsbehörde abzusehen, wenn der
gesetzmäßige Zustand durch gelindere Mittel herge-
stellt werden kann oder Maßnahmen nicht verhältnis-
mäßig wären.

Fach- und Publikumsmessen
§ 10a. (1) Fachmessen und Publikumsmessen sind

mit Bewilligung der für den Veranstaltungsort örtlich
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zulässig. Die
Entscheidungsfrist für die Bewilligung beträgt zwei
Wochen ab vollständiger Vorlage der Unterlagen. In
diesem Verfahren sind auch die epidemiologische La-
ge im Einzugsgebiet der Fachmesse oder Publikums-
messe und die Kapazitäten der örtlich zuständigen Ge-
sundheitsbehörde im Falle einer notwendigen Kon-
taktpersonennachverfolgung aufgrund eines Ver-
dachts- oder Erkrankungsfalls bei der Fachmesse oder
Publikumsmesse zu berücksichtigen.

(2) Voraussetzung für die Bewilligung ist die Be-
stellung eines COVID-19-Beauftragten und ein CO-
VID-19-Präventionskonzept des Veranstalters. Das

§ 10a | 4. COVID-19-LV

- 133 -

COVID-19-LV



COVID-19-Präventionskonzept ist vom Veranstalter
umzusetzen. Es hat insbesondere Vorgaben zur Schu-
lung der Mitarbeiter und von Personen mit Besucher-
kontakt sowie basierend auf einer Risikoanalyse Maß-
nahmen zur Minimierung des Infektionsrisikos zu be-
inhalten. Hiezu zählen insbesondere:
1. Regelungen zur Steuerung der Besucherströme,

zum Beispiel durch die Vergabe von Zeitfenstern
und die Umsetzung eines Einbahnsystems für den
Einlass,

2. spezifische Hygienevorgaben,
3. Regelungen zum Verhalten bei Auftreten einer

SARS-CoV-2-Infektion,
4. Regelungen betreffend die Nutzung sanitärer Ein-

richtungen,
5. Regelungen betreffend die Verabreichung von Spei-

sen und Getränken.
Das COVID-19-Präventionskonzept kann auch ein da-
tenschutzkonformes System zur Nachvollziehbarkeit
von Kontakten wie beispielsweise ein System zur Er-
fassung von Anwesenheiten auf freiwilliger Basis be-
inhalten.

(3) Das Betreten des Besucherbereichs von Fach-
messen und Publikumsmessen ist unter folgenden
Voraussetzungen zulässig:
1. Gegenüber Personen, die nicht im gemeinsamen

Haushalt leben, ist ein Abstand von mindestens ei-
nem Meter einzuhalten, kann dieser nicht einge-
halten werden, ist eine den Mund- und Nasenbe-
reich abdeckende mechanischen Schutzvorrichtung
zu tragen.

2. Der Veranstalter hat sicherzustellen, dass Personen
mit Besucherkontakt eine den Mund- und Nasen-
bereich abdeckende Schutzvorrichtung tragen, so-
fern zwischen den Personen keine sonstige geeigne-
te Schutzvorrichtung zur räumlichen Trennung vor-
handen ist, die das gleiche Schutzniveau gewähr-
leistet.
(4) Für das Verabreichen von Speisen und den Aus-

schank von Getränken gilt § 6.
(5) Für Einzelveranstaltungen wie zum Beispiel

Vorträge oder Seminare im Rahmen von Fach- und
Publikumsmessen gelten die Höchstgrenzen in § 10
Abs. 2 bis 4 sinngemäß.

Außerschulische Jugenderziehung und Jugendar-
beit, betreute Ferienlager

§ 10b. (1) Bei der außerschulischen Jugenderzie-
hung und Jugendarbeit oder bei betreuten Ferienlagern
kann
1. der Mindestabstand von einem Meter gegenüber

Personen, die nicht im gemeinsamen Haushalt le-
ben, und

2. das Tragen von einer den Mund- und Nasenbereich
abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung ent-
fallen,

sofern seitens des Trägers ein COVID-19-Präventi-
onskonzept erstellt und umgesetzt wird.

(2) Dieses Präventionskonzept hat insbesondere Fol-
gendes zu enthalten:
1. Schulung der Betreuer,
2. spezifische Hygienemaßnahmen,
3. organisatorische Maßnahmen, darunter die Gliede-

rung in Kleingruppen von maximal 20 Personen,
wobei die Interaktion zwischen den Kleingruppen
auf ein Mindestmaß reduziert wird. Zwischen den
Gruppen darf der Abstand von einem Meter nicht
unterschritten werden. Personen, die zur Durchfüh-
rung des Ferienlagers erforderlich sind, sind in diese
Höchstzahl nicht einzurechnen.

4. Regelungen zum Verhalten bei Auftreten einer
SARS-CoV-2-Infektion.

Das COVID-19-Präventionskonzept kann auch ein da-
tenschutzkonformes System zur Nachvollziehbarkeit
von Kontakten wie beispielsweise ein System zur Er-
fassung von Anwesenheiten auf freiwilliger Basis be-
inhalten.

(3) Für gastronomische Angebote, Beherbergung so-
wie für Sport- und Freizeitangebote ist Abs. 1 sinnge-
mäß anzuwenden.

(4) § 10 gilt sinngemäß.

Ausnahmen
§ 11. (1) Diese Verordnung gilt nicht für

1. Elementare Bildungseinrichtungen, Schulen gemäß
Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/1962,
Art. V Z 2 der 5. SchOG-Novelle, BGBl. Nr. 323/
1975 und Privatschulgesetz, BGBl. Nr. 244/1962,
sowie land- und forstwirtschaftliche Schulen,

2. Universitäten gemäß Universitätsgesetz 2002,
BGBl. I Nr. 120/2002 und Privatuniversitätenge-
setz, BGBl. I Nr. 74/2011, Fachhochschulen gemäß
Fachhochschul-Studiengesetz, BGBl. Nr. 340/1993,
und Pädagogische Hochschulen gemäß Hochschul-
gesetz 2005, BGBl. I Nr. 30/2006,

3. Tätigkeiten im Wirkungsbereich der Organe der Ge-
setzgebung und Vollziehung mit Ausnahme des Par-
teienverkehrs in Verwaltungsbehörden und Verwal-
tungsgerichten, sofern keine anderslautenden Rege-
lungen im Bereich der Hausordnung bestehen.
(2) Betretungsverbote sowie Bedingungen und Auf-

lagen nach dieser Verordnung gelten nicht
1. zur Abwendung einer unmittelbaren Gefahr für

Leib, Leben und Eigentum,
2. zur Betreuung und Hilfeleistung von unterstüt-

zungsbedürftigen Personen oder
3. zur Wahrnehmung der Aufsicht über minderjährige

Kinder.
(2a) Die Pflicht der Einhaltung eines Abstandes von

einem Meter gilt nicht, wenn dies die Vornahme reli-
giöser Handlungen erfordert.

(3) Das Tragen von einer den Mund- und Nasenbe-
reich abdeckenden mechanischen Schutzvorrichtung
gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten 6. Lebens-
jahr und für Personen, denen aus gesundheitlichen
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Gründen das Tragen der Vorrichtung nicht zugemutet
werden kann.

(4) Die Verpflichtung zur Einhaltung des Abstandes
gilt nicht zwischen Menschen mit Behinderungen und
deren Begleitpersonen, die persönliche Assistenz-
oder Betreuungsleistungen erbringen sowie unter
Wasser.

(5) Sofern zwischen den Personen geeignete Schutz-
vorrichtungen zur räumlichen Trennung vorhanden
sind, muss ein Abstand von einem Meter nicht einge-
halten werden.

(6) Im Fall der Kontrolle durch Organe des öffent-
lichen Sicherheitsdienstes sind die Gründe der Inan-
spruchnahme der Ausnahme glaubhaft zu machen.

(7) Personen, die nur zeitweise im gemeinsamen
Haushalt leben, sind Personen, die im gemeinsamen
Haushalt leben, gleichgestellt.

(8) Abweichend von § 1 Abs. 2 gilt die Verpflich-
tung zur Einhaltung des Abstands nicht in Luftfahr-
zeugen.

(9) Sperrstundenregelungen nach dieser Verordnung
gelten nicht für geschlossene Gesellschaften, wenn zu-
mindest drei Tage vor Beginn der Veranstaltung dem
Betreiber der Betriebsstätte des Gastgewerbes oder
dem Betreiber der Veranstaltungsstätte die Teilnehmer
der Veranstaltung bekannt gegeben werden. Dabei ist
sicherzustellen, dass die Betriebsstätte des Gastgewer-
bes oder der Veranstaltungsort ausschließlich durch
Teilnehmer der geschlossenen Gesellschaft betreten
werden.

Grundsätze bei der Mitwirkung nach § 2a des
COVID-19-Maßnahmengesetzes und § 28a des

Epidemiegesetzes 1950
§ 11a. Im Rahmen der Mitwirkung nach § 2a des

COVID-19-Maßnahmengesetzes und § 28a des Epi-
demiegesetzes 1950 haben die Organe des öffentli-
chen Sicherheitsdienstes von Maßnahmen gegen Per-
sonen, die gegen eine Verhaltens- oder Unterlassungs-
pflicht nach dieser Verordnung verstoßen, abzusehen,
wenn der gesetzmäßige Zustand durch gelindere Mit-
tel hergestellt werden kann oder diese Maßnahmen
nicht verhältnismäßig wären. Die Entscheidung, ob
von einer Maßnahme gemäß dem ersten Satz abzuse-
hen ist, ist auf Grundlage der epidemiologische Gefah-
rensituation im Zusammenhang mit COVID-19, ins-
besondere anhand von den örtlich zuständigen Ge-
sundheitsbehörden zur Verfügung gestellten Informa-
tionen, zu treffen.

ArbeitnehmerInnenschutz und Bundesbedienste-
tenschutz

§ 12. Durch diese Verordnung werden das Arbeit-
nehmerInnenschutzgesetz, BGBl. Nr. 450/1994, und
das Bundes-Bedienstetenschutzgesetz, BGBl. I
Nr. 70/1999, nicht berührt.

Inkrafttreten und Übergangsrecht
§ 13. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. Mai 2020 in

Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer
Kraft.

(2) Mit Ablauf des 30. April 2020 treten
1. die Verordnung betreffend vorläufige Maßnahmen

zur Verhinderung der Verbreitung von COVID-19,
BGBl. II Nr. 96/2020, und

2. die Verordnung gemäß § 2 Z 1 des CO-
VID-19-Maßnahmengesetzes, BGBl. II Nr. 98/
2020,

außer Kraft.
(3) § 2 Abs. 3, § 4 Abs. 2, § 5 Abs. 1 Z 3, 4 bis 6, der

Entfall des § 5 Abs. 5, § 6, § 7 Abs. 2, § 7 Abs. 3 Z 4
und 6, § 7 Abs. 4, § 8, § 9 Abs. 1, 1a und 1b, Abs. 2,
Abs. 4 und 5, § 10 Abs. 2, 5 und 6, § 11 Abs. 1 Z 1,
Abs. 2a und Abs. 5 in der Fassung BGBl. II Nr. 207/
2020 treten mit Ablauf des 14. Mai 2020 in Kraft.

(4) § 2 Abs. 3, § 3 Abs. 3, die Überschrift von § 4,
§ 4 Abs. 2 und 3, § 5 samt Überschrift, die Überschrift
von § 6, § 6 Abs. 5 und 7, § 7 samt Überschrift, § 8
Abs. 1, 2 und 5, der Entfall von § 8 Abs. 6 und 7, § 9
samt Überschrift, § 10 samt Überschrift, § 11 Abs. 2a,
die Überschrift zu § 13 und § 13 Abs. 1 in der Fassung
der Verordnung BGBl. II Nr. 231/2020 treten mit Ab-
lauf des 28. Mai 2020 in Kraft.

(4a) Die Änderungen in § 10 durch die Novelle
BGBl. II Nr. 239/2020 treten mit dem der Kundma-
chung folgenden Tag in Kraft.

(5) § 9 Abs. 2 entfällt mit Ablauf des 30. Juni 2020.
(6) § 2 Abs. 1, 4 und 6 sowie § 9 Abs. 1 in der Fas-

sung der Verordnung BGBl. II Nr. 246/2020 treten mit
dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(7) § 10a und 10b samt Überschriften, die Änderun-
gen in § 1 Abs. 1, § 2 Abs. 1, § 2 Abs.2, 1a und 3, § 4
Abs. 1 und 2, § 5, § 6 Abs. 2, § 6 Abs. 8 und 10, § 7
Abs. 3, § 8, § 9 Abs. 1, § 10 Abs. 1, § 10 Abs. 2 und
6, der Entfall von § 10 Abs. 3, § 10 Abs. 11 Z 2 und 3,
§ 10 Abs. 13, § 11 Abs. 2a und § 11 Abs. 4 sowie der
Entfall der § 1 Abs. 2, § 2 Abs. 4,, § 6 Abs. 5 und § 7
Abs. 5 treten mit Ablauf des 14. Juni 2020 in Kraft.

(8) Die Änderungen in § 1 Abs. 3, § 2 Abs. 1a und 4,
§ 4 Abs. 2 und 3, § 6, § 7 Abs. 6, 7 und 8, § 8 Abs. 1,
2, 3 und 5, § 9 Abs. 1, § 10 Abs. 2, 4, 5, 8 und 10,
§ 10a Abs. 2, § 10b Abs. 2 und § 11 Abs. 1 Z 3 sowie
§ 10 Abs. 3, § 10a Abs. 5, § 10b Abs. 4, § 11 Abs. 8
und 9 und § 11a in der Fassung BGBl. II Nr. 287/2020
treten mit Ablauf des 30. Juni 2020 in Kraft.

(9) Die Änderungen in § 8 Abs. 2 und 3, § 10
Abs. 5, § 10a Abs. 2 und § 10b Abs. 2 sowie § 10
Abs. 5a in der Fassung BGBl. II Nr. 299/2020 treten
mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.

(10) § 2 Abs. 1a in der Fassung BGBl. II Nr.332/
2020 tritt mit Ablauf des 23. Juli 2020 in Kraft
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Errichtung eines Fonds für eine
Überbrückungsfinanzierung für selbständige Künstlerinnen
und Künstler
Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die Errichtung eines Fonds für eine
Überbrückungsfinanzierung für selbständige Künstlerinnen und Künstler erlassen wird und Bundesgesetz, mit
dem das COVID-19-Förderungsprüfungsgesetz geändert wird (22. COVID-19-Gesetz)
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Errichtung des Fonds für eine Überbrückungsfi-
nanzierung für selbständige Künstlerinnen und

Künstler
§ 1. (1) Mit diesem Bundesgesetz wird der „Fonds

für eine Überbrückungsfinanzierung für selbständige
Künstlerinnen und Künstler“ (in weiterer Folge
„Überbrückungsfinanzierung für Künstlerinnen und
Künstler“) errichtet. Er verfügt über keine eigene
Rechtspersönlichkeit und wird beim Bundesminister
für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport ein-
gerichtet und ist von diesem zu verwalten.

(2) Aus den Mitteln der „Überbrückungsfinanzie-
rung für Künstlerinnen und Künstler“ sind an Künstle-
rinnen und Künstler, die sich auf Grund des Ausbruchs
von COVID-19 in einer wirtschaftlichen Notlage be-
finden, Unterstützungsleistungen als privatwirtschaft-
liche Förderungen zur Abfederung von Einnahmen-
ausfällen zu gewähren, damit diese in die Lage ver-
setzt werden, ihre Tätigkeit weiterhin auszuüben.

(3) Der Bundesminister für Finanzen hat die Bede-
ckung der „Überbrückungsfinanzierung für Künstle-
rinnen und Künstler“ aus dem COVID-19-Krisenbe-
wältigungsfonds in Höhe von 90 Millionen Euro si-
cherzustellen.

(4) Der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentli-
chen Dienst und Sport hat dem Budgetausschuss so-
wie dem Bundesminister für Finanzen monatlich ei-
nen Bericht, in dem sämtliche Maßnahmen, die nach
diesem Bundesgesetz ergriffen wurden, detailliert dar-
gestellt sind, vorzulegen. Der Bericht hat insbesondere
die finanziellen Auswirkungen der gesetzten Maßnah-
men auszuweisen.

Anspruchsberechtigung
§ 2. (1) Antragsberechtigt sind Personen, die Kunst

und Kultur schaffen, ausüben, vermitteln oder lehren
und zum 13. März 2020 gemäß § 2 GSVG als Künst-
lerinnen und Künstler in der Sozialversicherung der
Selbständigen pflichtversichert sind. Ebenfalls an-
tragsberechtigt sind Personen, die im Jahr 2018 oder
2019 auf Grund der künstlerischen Tätigkeit pflicht-
versichert waren und zum Stichtag 13. März 2020
künstlerisch tätig sind.

(2) Ebenfalls antragsberechtigt sind Personen im
Sinne des Abs. 1, die gemäß § 4 Abs. 1 Z 5 GSVG
von der Sozialversicherung ausgenommen sind und
gemäß § 3 Abs. 1 Z 2 GSVG zum 13. März 2020 frei-
willig in der Sozialversicherung versichert sind.

(3) Hat am 13. März 2020 keine Versicherung auf-
grund selbstständiger künstlerischer Tätigkeit gemäß
Abs. 1 oder Abs. 2 bestanden, kann eine Förderung
auch gewährt werden, wenn spätestens am 13. Juni
2020 die Anmeldung zur Pflichtversicherung oder
freiwilligen Versicherung aufgrund selbstständiger
künstlerischer Tätigkeit bei der Sozialversicherungs-
anstalt der Selbstständigen eingelangt ist.

(4) Auf Förderungen nach § 1 Abs. 2 besteht kein
Rechtsanspruch. Anträge auf Förderung sind bis spä-

testens 31. Dezember 2020 entsprechend der Richtli-
nie nach diesem Bundesgesetz zu stellen.

Richtlinie
§ 3. (1) Der Bundesminister für Kunst, Kultur, öf-

fentlichen Dienst und Sport hat im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft und
Forschung eine Richtlinie zu erlassen, mit der insbe-
sondere nähere Regelungen
1. zu den Zielen und zum Gegenstand der Förderung,
2. den persönlichen und sachlichen Voraussetzungen

für die Erlangung einer Förderung,
3. zur Berechnung der Höhe der Förderung samt der

Anrechnung anderer staatlicher Leistungen,
4. zur Antragstellung,
5. zur Ausgestaltung der automationsunterstützt gel-

tend zu machenden Förderung,
6. zum Verfahren und
7. zur Geltungsdauer festzulegen sind.
Für die Zuerkennung einer Förderung müssen die An-
gaben im Antrag vollständig und schlüssig sowie
plausibel sein. Die Vollständigkeit und Richtigkeit der
Angaben ist durch den Antragssteller zu bestätigen.

Abwicklung
§ 4. (1) Die Sozialversicherung der Selbständigen

(SVS), eingerichtet nach den Bestimmungen des Bun-
desgesetzes mit dem ein Bundesgesetz über die Sozi-
alversicherungsanstalt der Selbständigen erlassen wird
(Selbständigen-Sozialversicherungsgesetz – SVSG),
BGBl. I Nr. 100/2018, wickelt das Förderungspro-
gramm des Bundes zur „Überbrückungsfinanzierung
für Künstlerinnen und Künstler“ im übertragenen Wir-
kungsbereich in Bindung an die Weisungen des Bun-
desministers für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst
und Sport in dessen Namen und auf dessen Rechnung
ab. Über die Modalitäten der Durchführung ist eine
Vereinbarung zwischen dem Bundesminister für
Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport und der
SVS zu treffen.

(2) Die SVS kann sich zur Durchführung der ihr
übertragenen Aufgabe geeigneter anderer Rechtsträ-
ger bedienen, soweit dem die Grundsätze der Spar-
samkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit nicht
entgegenstehen.

(3) Die liquiden Mittel werden der SVS vor Auszah-
lung der Förderbeiträge über das Bundesministerium
für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport zur
Verfügung gestellt.

(4) Für Leistungen aus der „Überbrückungsfinan-
zierung für Künstlerinnen und Künstler“ sind die Be-
stimmungen des Abschnitts 7a TDBG 2012, BGBl. I
Nr. 99/2012 idF BGBl. I Nr. 23/2020, zu beachten.

Auskünfte und Berichtspflichten
§ 5. (1) Der SVS sind zum Zwecke der Abwicklung

und Kontrolle von Förderungen nach diesem Bundes-
gesetz von allen Organen des Bundes, der Länder und
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Gemeinden, die mit der Zuerkennung von Förderun-
gen betraut sind, und von den Abgabenbehörden die
erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die SVS kann
zum Zweck der Abwicklung des Zuschusses die bei
ihr vorhandenen Daten der Zuschusswerber verwen-
den und dem Bundesminister für Kunst, Kultur, öf-
fentlichen Dienst und Sport für allenfalls erforderliche
Prüfschritte im Verfahren zur Verfügung stellen. Der
Bundesminister für Finanzen hat der SVS – unter Be-
achtung der datenschutzrechtlichen Regelungen – auf
ihre Anfrage unter Verwendung einer elektronischen
Schnittstelle soweit verfügbar Daten zu übermitteln,
die für die Ermittlung des Ausmaßes und die Kontrol-
le des Zuschusses notwendig sind.

(2) Daten aus der Abwicklung der Förderung sind
für die Dauer von sieben Jahren aufzubewahren und
danach zu löschen, soweit diese nicht über diesen
Zeitpunkt hinaus für die Erfüllung der Aufgaben nach
diesem Bundesgesetz erforderlich sind.

(3) Für die Erfüllung der Berichtspflichten des Bun-
desministers für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst
und Sport sind durch die SVS die erforderlichen Da-
ten, insbesondere Vorname, Nachname, Höhe des Zu-
schusses und Datum der Zusage zur Verfügung zu stel-
len.

Datenübermittlung zur Prüfung
§ 6. (1) Der Bundesminister für Finanzen und der

Dachverband der Sozialversicherungsträger haben der
SVS – unter Beachtung der datenschutzrechtlichen
Regelungen – auf ihre Anfrage unter Verwendung ei-
ner elektronischen Schnittstelle soweit verfügbar Da-
ten zu übermitteln, die für die Ermittlung des Ausma-
ßes des Zuschusses und zum Zweck der Identitätsfest-
stellung wie insbesondere mittels der Sozialversiche-
rungsnummer notwendig sind.

(2) Die Österreichische Gesundheitskasse, die Sozi-
alversicherungsanstalt der Selbständigen und die Ver-
sicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbah-
nen und Bergbau haben dem Dachverband der Sozial-
versicherungsträger die erforderlichen Daten elektro-
nisch zur Verfügung zu stellen.

(3) Auf die Daten ist von der Sozialversicherung
der Selbständigen § 48a BAO sinngemäß anzuwen-
den. Nicht mehr erforderliche Daten sind zu löschen,
sofern diese nicht
1. im Hinblick auf eine Gebarungsprüfung des Rech-

nungshofes für die Entsprechung einer Auskunfts-
pflicht gemäß §§ 3 und 4 des Rechnungshofgeset-
zes 1948 RHG, BGBl. Nr. 144/1948 oder

2. im Zusammenhang mit anhängigen Gerichts- oder
Verwaltungsverfahren für die Beweisführung von
Bedeutung sind.

Daten gemäß Z 1 sind für die Dauer von sieben Jahren
aufzubewahren, Daten gemäß Z 2 solange, als sie für
die genannten Verfahren erforderlich sind.

§ 7. Zuwendungen gemäß diesem Bundesgesetz
sind bei der Ermittlung der Beitragsgrundlagen der
Sozialversicherungen nicht heranzuziehen.

Einrichtung der Datenübermittlungen
§ 8. Der Bundesminister für Finanzen und der Dach-

verband der Sozialversicherungsträger haben die tech-
nischen Voraussetzungen für die Datenübermittlungen
nach den §§ 5 und 6 zu schaffen.

§ 9. Die Übermittlung und Verarbeitung der Daten
gemäß den §§ 5 und 6 ist nur insoweit zulässig, soweit
sie zum Zweck der Prüfung der Richtigkeit der Anga-
ben der Förderungswerber im Rahmen der „Überbrü-
ckungsfinanzierung für Künstlerinnen und Künstler“
verhältnismäßig und unbedingt notwendig ist.

Gebühren und Abgaben
§ 10. (1) Die zur Durchführung dieses Bundesge-

setzes erforderlichen Rechtsgeschäfte, Schriften und
Amtshandlungen sind von den bundesgesetzlich gere-
gelten Abgaben, den Bundesverwaltungsabgaben so-
wie den im Gerichtsgebührengesetz – GGG, BGBl.
Nr. 501/1984, geregelten Gerichts- und Justizverwal-
tungsgebühren befreit.

(2) Der Bund ist überdies von der Entrichtung der
im GGG geregelten Gebühren in Verfahren vor den or-
dentlichen Gerichten befreit, die Angelegenheiten des
Vollzugs dieses Bundesgesetzes zum Gegenstand ha-
ben.

Vollziehung und Inkrafttreten
§ 11. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes

ist der Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen
Dienst und Sport, hinsichtlich § 1 Abs. 3 der Bundes-
minister für Finanzen und hinsichtlich § 3 Abs. 1 der
Bundesminister für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst
und Sport im Einvernehmen mit dem Bundesminister
für Bildung, Wissenschaft und Forschung betraut.

(2) Dieses Bundesgesetz tritt mit dem der Kund-
machung folgenden Tag in Kraft und mit Ablauf des
31. Dezember 2022 außer Kraft.
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Gericht

OGH
Entscheidungsdatum

24.04.2020
Geschäftszahl

2Ob154/19i
Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht
durch den Senatspräsidenten Dr. Veith als Vorsitzen-
den und den Hofrat Dr. Musger, die Hofrätin Dr. Solé
sowie die Hofräte Dr. Nowotny und Mag. Pertmayr
als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden
Partei S***** F*****, vertreten durch Dr. Michael
Tröthandl und Mag. Christina Juritsch, Rechtsanwälte
in Baden bei Wien, gegen die beklagte Partei H*****
T*****, vertreten durch Dr. Brigitte Birnbaum und
Dr. Rainer Toperczer, Rechtsanwälte in Wien, wegen
15.000 EUR sA, über die Revision der beklagten Par-
tei gegen das Urteil des Landesgerichts Wiener Neu-
stadt als Berufungsgericht vom 8. Juli 2019,
GZ 58 R 26/19z-20, womit infolge Berufung der kla-
genden Partei das Urteil des Bezirksgerichts Baden
vom 1. Februar 2019, GZ 7 C 453/18i-16, abgeändert
wurde, in nichtöffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:
Spruch

Die Revision wird zurückgewiesen.

Die beklagte Partei ist schuldig, der klagenden Partei
die mit 1.096,56 EUR (darin 182,76 EUR USt) be-
stimmten Kosten der Revisionsbeantwortung binnen
14 Tagen zu ersetzen.
Text

Begründung:

Die Beklagte und ihr verstorbener Ehemann waren
Hälfteeigentümer einer Liegenschaft, auf der ihr Ein-
familienhaus errichtet war. Davon abgesehen verfüg-
ten die Ehegatten über kein nennenswertes Vermö-
gen. Auf Wunsch der Eltern sollten deren drei Kinder,
darunter die Klägerin, auf ihre Pflichtteilsansprüche
verzichten, damit die Liegenschaft (zur Finanzierung
der Pflichtteile) vom überlebenden Elternteil nicht
verkauft werden müsse. Beide Elternteile sagten den
Kindern, dass die Liegenschaft nicht verkauft werde
und sie sich keine Sorgen machen sollten. Die Kinder
waren damit einverstanden. Die Beklagte, ihr Ehe-
mann sowie die Klägerin und ihre beiden Geschwis-
ter schlossen einen notariellen Pflichtteilsverzichts-
vertrag, in welchem die drei Kinder auf ihre Pflicht-

teilsrechte nach dem jeweils erstversterbenden Eltern-
teil verzichteten, sofern der überlebende Elternteil Al-
leinerbe ist und die Erbschaft des Vorversterbenden
auch antreten kann. Die Beklagte und ihr Ehegatte si-
cherten den Kindern dabei abermals zu, dass die Lie-
genschaft beim Ableben eines Elternteils ohnehin
nicht verkauft werde und sie ihren Pflichtteil nach
dem Tod des zweiten Elternteils erhielten. Die drei
Kinder vertrauten auf die Zusicherung ihrer Eltern
und unterschrieben den Pflichtteilsverzichtsvertrag.
Wenige Tage später errichtete der Ehemann der Be-
klagten ein Testament, in welchem er die Beklagte
zur Alleinerbin einsetzte und die drei Kinder auf den
ihnen allenfalls zustehenden Pflichtteil beschränkte.
Im Jahr 2007 verstarb der Ehemann der Beklagten
und dieser wurde die Verlassenschaft aufgrund des
Testaments als Alleinerbin eingeantwortet. Im Febru-
ar 2014 verkaufte die Beklagte die Liegenschaft.

Mit ihrer im März 2018 beim Erstgericht eingebrach-
ten Klage begehrte die Klägerin die Zahlung eines
Teilbetrags des Geldpflichtteils nach ihrem verstorbe-
nen Vater und brachte vor, der Pflichtteilsverzichts-
vertrag sei nicht mehr rechtsgültig, weil dieser nur
unter der Bedingung geschlossen worden sei, dass die
Liegenschaft vom nachversterbenden Elternteil und
Alleinerben nicht verkauft werde, sondern im Famili-
enbesitz verbleibe. Durch den Verkauf der Liegen-
schaft habe die Beklagte gegen die vereinbarte Bedin-
gung verstoßen, sodass der Pflichtteilsverzicht der
Klägerin nunmehr aufgehoben und unwirksam sei.
Auch die Geschäftsgrundlage des Pflichtteilsver-
zichtsvertrags sei durch den Verkauf der Liegenschaft
weggefallen, der Vertrag werde überdies aufgrund
jeglicher Rechtsgrundlage angefochten.

Die Beklagte wendete ein, es habe in keiner Form ei-
ne Nebenabsprache oder Bedingungen für den Erb-
verzicht gegeben. Im Übrigen sei der Anspruch ver-
jährt.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab. Die Ver-
einbarung einer auflösenden Bedingung, wonach der
Verzicht unwirksam sei, wenn die Liegenschaft vom
überlebenden Elternteil veräußert werde, sei aus dem
Sachverhalt nicht abzuleiten. Eine irrtumsrechtliche
Anfechtung des Pflichtteilsverzichtsvertrags komme
schon wegen Verjährung nicht in Betracht. Die An-
fechtung des Vertrags wegen Wegfalls der Geschäfts-
grundlage sei nicht möglich, weil das Ereignis aus der
Sphäre eines Vertragsteils stamme. Der Pflichtteils-
verzichtsvertrag sei somit wirksam, weshalb der Klä-
gerin kein Pflichtteil nach ihrem verstorbenen Vater
zustehe.

Das Berufungsgericht änderte das Urteil des Erstge-
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richts dahin ab, dass es dem Klagebegehren zur Gän-
ze stattgab und sprach aus, dass die Revision zulässig
sei.

Das Berufungsgericht führte aus, entscheidend für die
Auslegung des Pflichtteilsverzichtsvertrags sei der er-
kennbar erklärte Parteiwille, zu dessen Verständnis
das gesamte Verhalten der Vertragsteile zu berück-
sichtigen sei. Danach sei die verbindliche Willens-
übereinkunft getroffen worden, dass der Pflichtteils-
verzicht nur solange wirksam sein sollte, als die Lie-
genschaft im Eigentum der Beklagten verbleibe.
Durch den Verkauf der Liegenschaft durch die Be-
klagte sei der Pflichtteilsverzicht unwirksam gewor-
den und die Klägerin sei zur klageweisen Geltendma-
chung ihres Pflichtteilsanspruchs legitimiert. Gemäß
§ 1503 Abs 7 Z 9 ABGB habe die Verjährungsfrist
hinsichtlich des geltend gemachten Pflichtteilsan-
spruchs mit dem 1. 1. 2017 neu zu laufen begonnen.
Nach der bis dahin geltenden Rechtslage habe für die
Klage die 30jährige Verjährungsfrist gegolten, weil
die Klägerin im Testament auf den Pflichtteil be-
schränkt worden sei. Selbst wenn man eine dreijähri-
ge Verjährungsfrist zugrunde läge, wäre diese am
1. 1. 2017 noch nicht abgelaufen gewesen.

Das Berufungsgericht ließ die ordentliche Revision
mit der Begründung zu, es fehle höchstgerichtliche
Rechtsprechung zu § 1487a ABGB.
Rechtliche Beurteilung

Die dagegen gerichtete Revision der Beklagten ist
entgegen dem – den Obersten Gerichtshof nicht bin-
denden – Ausspruch des Berufungsgerichts nicht zu-
lässig. Weder in der Zulassungsbegründung noch in
der Revision werden erhebliche Rechtsfragen iSd
§ 502 Abs 1 ZPO aufgezeigt:

1. Auslegung der Pflichtteilsverzichtserklärung:

1.1 Auf die Auslegung einer Erbverzichtserklärung
finden die Auslegungsregeln der §§ 914 ff ABGB
Anwendung (RS0013023). Dabei ist nicht nur der ob-
jektive Erklärungswert des schriftlich Beurkundeten
maßgebend, sondern auch die etwa mündlich erklärte
Absicht der Parteien zu berücksichtigen (9 Ob 156/
02k; RS0012328). Wie auch der Auslegung von an-
deren Verträgen (RS0044358) kommt jener von Erb-
verzichtserklärungen regelmäßig keine über den Ein-
zelfall hinausgehende erhebliche Bedeutung zu
(RS0013023 [T2]). Diese Grundsätze gelten auch für
die Auslegung eines Pflichtteilsverzichts.

1.2 Das Berufungsgericht kann aus den erstinstanzli-
chen Feststellungen andere tatsächliche Schlussfolge-
rungen ziehen und damit zu einer anderen rechtlichen
Beurteilung kommen (2 Ob 195/05y; RS0118191).
Dass die Parteien die wechselseitig erkennbare Ab-
sicht hatten, die Liegenschaft „im Familienbesitz“ zu
halten, ist eine solche (zulässige) Schlussfolgerung
des Berufungsgerichts.

1.3 Die Erhebung des Beweggrundes oder des End-
zwecks zur Vertragsbedingung kann nach Lehre und

Rechtsprechung auch konkludent (§ 863 ABGB) er-
folgen (5 Ob 8/62 SZ 35/7; RS0017408). Die Ansicht
des Berufungsgerichts, es sei eine verbindliche Wil-
lensübereinkunft dahin getroffen worden, dass der
Pflichtteilsverzicht nur solange wirksam sein sollte,
als die Liegenschaft im Eigentum der Beklagten ver-
bleibe, hält sich in dem dem Berufungsgericht zu-
kommenden Beurteilungsspielraum.

2. Zur Verjährung des Pflichtteilsanspruchs:

2.1 Die Klägerin hat ihren Geldpflichtteilsanspruch
auf die Unwirksamkeit des Pflichtteilsverzichtsver-
trags wegen des Wegfalls der Bedingung, unter der
der Verzicht abgegeben wurde, gestützt, was vom Be-
rufungsgericht als berechtigt angesehen wurde. Der
Oberste Gerichtshof hat bereits zu 5 Ob 8/62 SZ 35/7
ausgesprochen, dass ein Wegfall der Bedingung, un-
ter der eine Erb- und Pflichtteilsverzichtsvereinba-
rung geschlossen wurde, die „Unverbindlichkeit“ der
Verzichtserklärung zur Folge hat (vgl auch 7 Ob 631/
90) und es sich bei deren Geltendmachung nicht um
eine Anfechtung wegen Irrtums handelt, sodass die
Verjährungsregeln für die Irrtumsanfechtung nicht an-
zuwenden sind. Die Beurteilung des Berufungsge-
richts, die Verjährung des von der Klägerin geltend
gemachten Geldpflichtteilsanspruchs richte sich nach
der besonderen Übergangsbestimmung des § 1503
Abs 7 Z 9 iVm § 1487a ABGB, entspricht dieser
Rechtsprechung.

2.2 Zur Übergangsbestimmung des § 1503 Abs 7 Z 9
ABGB hat der Oberste Gerichtshof jüngst klarge-
stellt, dass sie auf die dort genannten Rechte auch
dann anzuwenden ist, wenn dies im Einzelfall zu ei-
ner faktischen Verlängerung der bis zum 1. 1. 2017
geltenden Verjährungsfrist führt. Die kurze, dreijähri-
ge Verjährungsfrist des § 1487a ABGB beginnt daher
auch für solche Rechte am 1. 1. 2017 neu zu laufen,
deren Verjährung bereits vor dem Inkrafttreten des
ErbRÄG 2015 begonnen hat, aber nach altem Recht
bis zu diesem Datum noch nicht abgelaufen ist
(2 Ob 167/19a). Die in der Zulassungsbegründung
des Berufungsgerichts angesprochene Rechtspre-
chung liegt daher mittlerweile vor.

2.3 Gegen die Ansicht des Berufungsgerichts, der
Pflichtteilsanspruch der Klägerin sei am 1. 1. 2017
nach den bis dahin geltenden Rechten noch nicht ver-
jährt gewesen, wendet sich die Revisionswerberin
nicht. Unter dieser Prämisse findet die Ablehnung des
Verjährungseinwands durch das Berufungsgericht in
der zitierten jüngsten Rechtsprechung des Obersten
Gerichtshofs Deckung.

3. Sonstige Rechtsfragen im Zusammenhang mit der
Beurteilung der Pflichtteilsverzichtsvereinbarung
werden von der Revisionswerberin nicht aufgewor-
fen.

4. Mangels zu beantwortender erheblicher Rechtsfra-
gen iSd § 502 Abs 1 ZPO ist die Revision daher zu-
rückzuweisen.
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5. Die Kostenentscheidung gründet sich auf die
§§ 50, 41 ZPO. Die Klägerin hat in ihrer Revisions-
beantwortung auf die Unzulässigkeit der Revision
hingewiesen.
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Gericht

OGH
Entscheidungsdatum

24.04.2020
Geschäftszahl

2Ob44/20i
Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht
durch den Senatspräsidenten Dr. Veith als Vorsitzen-
den und den Hofrat Dr. Musger, die Hofrätin Dr. Solé
und die Hofräte Dr. Nowotny und Mag. Pertmayr als
weitere Richter in der Rechtssache der klagenden
Partei Ing. F***** H*****, vertreten durch Dr. Paul
Fuchs, Rechtsanwalt in Thalheim bei Wels, gegen die
beklagte Partei B***** H*****, vertreten durch
Dr. Bernhard Birek, Rechtsanwalt in Schlüßlberg,
wegen 44.111 EUR sA, über die Revision der klagen-
den Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts
Linz als Berufungsgericht vom 21. Jänner 2020,
GZ 6 R 170/19s-43, mit welchem das Urteil des Lan-
desgerichts Wels vom 29. Oktober 2019, GZ 26 Cg 9/
18d-35, abgeändert wurde, in nichtöffentlicher Sit-
zung den

Beschluss

gefasst:
Spruch

Die Revision wird zurückgewiesen.

Die klagende Partei ist schuldig, der beklagten Partei
binnen 14 Tagen die mit 2.218,86 EUR bestimmten
Kosten der Revisionsbeantwortung (darin
369,81 EUR Umsatzsteuer) zu ersetzen.
Text

Begründung:

Die Parteien sind Geschwister. Nach dem Tod des Va-
ters im September 2017 erhebt der Kläger gegen die
Beklagte einen Anspruch nach § 789 ABGB. Der
Nachlass war mit 1.416,82 EUR überschuldet. Beide
Kinder hatten schon zu Lebzeiten Zuwendungen er-
halten: Der Beklagten hatte der Vater zwei Liegen-
schaften geschenkt, deren Wert – aufgewertet auf den
Todestag (§ 788 ABGB) – 264.671 EUR betrug. Dem
Kläger hatte er 1990 ein Kfz-Einzelunternehmen samt
einem Anteil an einer Liegenschaft gegen Übernahme
der Schulden und Zahlung einer Leibrente übergeben.
Weiters hatte er 1996 im Zuge eines Zwangsaus-
gleichs des Klägers 600.000 öS zur Befriedigung der
Gläubiger zu Verfügung gestellt, „um den Betrieb am
Leben zu erhalten“. Die Pflichtteilsquote beträgt ein
Sechstel.

Gestützt auf die Schenkungen an die Beklagte be-
gehrte der Kläger zuletzt 44.111 EUR sA. Die Be-
klagte hafte nach § 789 ABGB. Weder die Übergabe
des Unternehmens noch die Zahlung der Schulden sei
in Schenkungsabsicht erfolgt.

Die Beklagte wendet (unter anderem) ein, dass sich
der Kläger die zur Schuldentilgung aufgewendeten
600.000 öS auf den Pflichtteil anrechnen lassen müs-
se.

Das Erstgericht gab dem Klagebegehren statt, weil
der Erblasser diesen Betrag nicht dem Kläger ge-
schenkt, sondern zur Rettung des Unternehmens auf-
gewendet habe. „Schenkungsabsicht“ habe daher
nicht bestanden.

Das Berufungsgericht wies das Klagebegehren ab und
sprach aus, dass die ordentliche Revision zulässig sei.

Die Zahlung von 600.000 öS sei eine unentgeltliche
Zuwendung iSv § 781 ABGB gewesen, da der Kläger
darauf keinen Anspruch gehabt habe. Das Einzelun-
ternehmen, dessen Rettung die Zahlung gedient habe,
sei kein vom Kläger verschiedenes Rechtssubjekt ge-
wesen. Die Zuwendung sei nach § 788 ABGB auf
den Todestag aufzuwerten, was 63.313,95 EUR erge-
be. Bei Hinzurechnung dieser Zuwendung und der
Schenkungen an die Beklagte (§ 787 ABGB) ergebe
sich nach Abzug der Überschuldung des Nachlasses
für den Pflichtteil eine Bemessungsrundlage von
326.568,13 EUR. Ein Sechstel davon betrage
54.428,02 EUR. Darauf sei die dem Kläger gemachte
Schenkung anzurechnen. Da diese höher sei als der
genannte Betrag, bestehe der Anspruch nicht zu
Recht. Die Revision sei zulässig, weil es, abgesehen
von der nicht einschlägigen Entscheidung 2 Ob 52/
18p, noch keine Rechtsprechung zu § 781 ABGB idF
des ErbRÄG 2015 gebe.
Rechtliche Beurteilung

Die Revision des Klägers ist entgegen diesem den
Obersten Gerichtshof nicht bindenden Ausspruch des
Berufungsgerichts nicht zulässig.

1. Trotz Fehlens von Rechtsprechung zu einer kon-
kreten Fallgestaltung liegt keine erhebliche Rechts-
frage vor, wenn das Gesetz selbst – insbesondere im
Zusammenhalt mit den Gesetzesmaterialien
(5 Ob 175/13s) – eine eindeutige Regelung trifft
(RS0042656).

2. Ein solcher Fall liegt hier vor:

2.1. Nach § 781 Abs 1 ABGB sind Schenkungen, die
ein Pflichtteilsberechtigter oder ein Dritter vom Erb-
lasser erhalten hat, dem Nachlass hinzuzurechnen und
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auf einen allfälligen Pflichtteil anzurechnen. Als
Schenkung gilt nach § 781 Abs 2 Z 6 ABGB auch
„jede andere Leistung, die nach ihrem wirtschaftli-
chen Gehalt einem unentgeltlichen Rechtsgeschäft
unter Lebenden gleichkommt“. Nach den Materialien
sollte mit dieser Bestimmung die im alten Recht vor-
gesehene „Unterscheidung zwischen Schenkungen,
Vorempfängen und Vorschüssen“ aufgegeben werden;
alle Formen unentgeltlicher Zuwendungen unter Le-
benden sollten gleich behandelt werden (EB zur RV
des ErbRÄG 2015, 688 BlgNR 25. GP 2). Die Z 6
sollte dabei „Vermögensverschiebungen“ erfassen,
die zwar „nicht als 'Schenkung' im technischen Sinn
betrachtet werden und dennoch – bei wirtschaftlicher
Betrachtungsweise – den Zuwendungsempfänger ein-
seitig begünstigen“ (aaO 33).

2.2. Die im konkreten Fall ohne Verpflichtung und
ohne Gegenleistung erfolgte Tilgung von Schulden
hat den Kläger einseitig „begünstigt“, sodass sie –
wenn man nicht ohnehin eine Schenkung ieS an-
nimmt – jedenfalls unter § 781 Abs 2 Z 6 ABGB
fällt. Die Zuwendung erfolgte selbstverständlich an
den Kläger, der dadurch entschuldet wurde. Weshalb
hier zwischen der Person und dessen (Einzel-)Unter-
nehmen unterschieden werden sollte, ist nicht erkenn-
bar.

2.3. Dieses Ergebnis wird durch die oben zitierten
Materialien zum ErbRÄG 2015 bestätigt. Die Tilgung
von Schulden eines Kindes wurde nach § 788 ABGB
idF vor dem ErbRÄG 2015 als Vorempfang auf den
Nachlasspflichtteil angerechnet. Nach den Materiali-
en sollten Vorempfänge im (weiten) Schenkungsbe-
griff des § 781 ABGB aufgehen. Für die ebenfalls in
§ 788 ABGB aF genannte Ausstattung war insofern
eine besondere Regelung notwendig (§ 781 Abs 2 Z 1
ABGB), weil darauf unter Umständen ein Rechtsan-
spruch besteht. Für eine ohne Verpflichtung und ohne
Gegenleistung erfolgte Tilgung von Schulden war das
nicht erforderlich. Folgerichtig subsumiert das
Schrifttum, soweit das Problem gesehen wird, die Til-
gung von Schulden einhellig unter § 781 ABGB
(Müller/Melzer in Gruber et al, Erbrecht und Vermö-

gensnachfolge2 [2018] § 4 Rz 23; Nemeth/ Nieder-

mayr in Kodek/Schwimann5 § 781 ABGB Rz 19;
Schauer in Barth/Pesendorfer, Praxishandbuch des
neuen Erbrechts [2016] 198; Umlauft, Die Hinzu- und
Anrechnung von Schenkungen im Erb- und Pflicht-

teilsrecht2 [2018] 259).

2.4. Zwar wäre nach altem Recht kein Vorempfang
iSv § 788 ABGB aF anzunehmen gewesen, wenn der
Erblasser einen gesetzlichen Rückgriffsanspruch ge-
habt oder sich die Rückerstattung ausdrücklich vorbe-

halten hätte; dann hätte vielmehr ein Anspruch des
Nachlasses gegen den befreiten Schuldner (hier also
den Kläger) bestanden (Kralik, Erbrecht [1983] 295;
Umlauft, Die Anrechnung von Schenkungen und Vor-
empfängen im Erb- und Pflichtteilsrecht [2001] 30;
für Zahlung aufgrund einer Wechselbürgschaft

2 Ob 225/08i; vgl auch Weiß in Klang2 III 929, Welser

in Rummel/Lukas4 § 788 ABGB Rz 11, und Likar-
Peer in Ferrari et al, Erbrecht [2007] 406, nach de-
nen es auf eine „ausbedungene“ Rückerstattung ankä-
me [die insofern zitierte E 1 Ob 895/30 SZ 12/214
enthält diese Aussage allerdings nicht]). Das wird
grundsätzlich auch nach neuem Recht gelten (Ne-

meth/Niedermayr in Kodek/Schwimann5 § 781 ABGB
Rz 19), weil in diesem Fall – zumindest bei realisti-
scher Durchsetzbarkeit des Regressanspruchs – keine
unentgeltliche Zuwendung iSv § 781 ABGB vorläge.
Ein diesbezügliches Vorbringen hat der Kläger aber
nicht erstattet, sodass eine nähere Auseinanderset-
zung mit dieser Frage entbehrlich ist. Vielmehr geht
auch der Kläger davon aus, dass die Zuwendung aus
Sicht des Erblassers für das „Überleben“ des Betriebs
erforderlich war. Das wäre mit einem vom Erblasser
ausbedungenen oder auch nur ernsthaft in Erwägung
gezogenen Rückgriffsanspruch unvereinbar gewesen.

2.4. Auf dieser Grundlage besteht im konkreten Fall
kein Zweifel, dass die Zahlung der Schulden unter
den weiten Schenkungsbegriff des § 781 ABGB fällt.
Eine erhebliche Rechtsfrage liegt insofern nicht vor.

3. Der Kläger stützt sich in der Revision (hilfsweise)
darauf, dass der Erblasser seine Schulden in Erfüllung
einer sittlichen Pflicht (§ 784 ABGB) getilgt habe.
Für diese Ausnahme von der Hinzurechnung ist aber
der Zuwendungsempfänger behauptungs- und be-
weispflichtig (6 Ob 170/05a). Da der Kläger in erster
Instanz kein solches Vorbringen erstattet hat, sind die
diesbezüglichen Ausführungen der Revision eine un-
zulässige Neuerung. Gleiches gilt für Argumentation,
dass der Vater die 600.000 öS aufgewendet habe, um
die Weiterzahlung der Leibrente zu sichern.

4. Aus diesen Gründen ist die Revision mangels Vor-
liegens einer erheblichen Rechtsfrage zurückzuwei-
sen.

5. Da die Beklagte auf die Unzulässigkeit des Rechts-
mittels hingewiesen hat, hat der Kläger die Kosten
der Revisionsbeantwortung zu ersetzen (§§ 41, 50
ZPO).
European Case Law Identifier

ECLI:AT:OGH0002:2020:0020OB00044.20I.0424.000

Text | 7. Schuldentilgung

- 143 -

Schul-
dentil-
gung



OGH 14.04.2020, 8Ob6/20w
OGH 14.04.2020, 8Ob6/20w (Interzession)

Gericht

OGH
Entscheidungsdatum

14.04.2020
Geschäftszahl

8Ob6/20w
Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat als Revisionsgericht
durch den Senatspräsidenten Hon.-Prof. Dr. Kuras als
Vorsitzenden, die Hofrätinnen Dr. Tarmann-Prentner
und Mag. Korn, den Hofrat Dr. Stefula und die Hofrä-
tin Mag. Wessely-Kristöfel als weitere Richter in der
Rechtssache der klagenden Partei D***** GmbH,
*****, vertreten durch Dr. Alexander Milavec,
Rechtsanwalt in Wien, gegen die beklagten Parteien
1. D*****, 2. S*****, beide vertreten durch Dr. Peter
Krömer, Rechtsanwalt in St. Pölten, wegen
5.464,10 EUR sA, über die Revision der zweitbeklag-
ten Partei gegen das Urteil des Landesgerichts
St. Pölten als Berufungsgericht vom 9. Oktober 2019,
GZ 21 R 160/19s-24, mit dem das Urteil des Bezirks-
gerichts St. Pölten vom 14. Mai 2019, GZ 4 C 909/
18y-19, abgeändert wurde, in nichtöffentlicher Sit-
zung den

Beschluss

gefasst:
Spruch

Die Revision wird zurückgewiesen.

Die zweitbeklagte Partei ist schuldig, der klagenden
Partei die mit 626,52 EUR (darin 104,42 EUR USt)
bestimmten Kosten des Revisionsverfahrens binnen
14 Tagen zu ersetzen.
Text

Begründung:

Die Klägerin betreibt eine Maturaschule. Die damals
20-jährige einkommenslose Erstbeklagte schloss mit
der Klägerin am 3. 3. 2017 einen Schulvertrag zur
Vorbereitung auf die AHS-Matura gegen Bezahlung
eines Jahresschulgeldes von 3.960 EUR, zahlbar in
Raten, zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr. Die
Zweitbeklagte, die Mutter der Erstbeklagten, unter-
fertigte den Schulvertrag auf der zweiten Seite, wo
unter der fettgedruckten Überschrift „Gesetzlicher
Vertreter – Zahlungsverpflichteter – Bürge“ Angaben
zu Namen, Geburtsdatum und -ort, Kontaktdaten und
Adresse auszufüllen waren und direkt oberhalb des
Unterschriftsfeldes folgender Passus vorgedruckt
war:

„Ich verpflichte mich, für die Erfüllung der Zah-
lungsverpflichtung aufzukommen. Mit meiner Unter-
schrift bestätige ich, dass ich die umseitigen Ge-
schäftsbedingungen gelesen und verstanden habe, so-
wie die Richtigkeit der von mir angegebenen Daten.“

Die Klägerin begehrte (auch) von der Zweitbeklagten
die Zahlung eines aus dem Schulvertrag zuletzt aus-
haftenden Betrags von 5.464,10 EUR sA.

Die Zweitbeklagte wandte – soweit für das Revisi-
onsverfahren wesentlich – ein, mangels ausreichender
Aufklärung über die wirtschaftliche Lage der Erstbe-
klagten gemäß § 25c KSchG nicht zur Haftung heran-
gezogen werden zu können.

Das Berufungsgericht gab (anders als das Erstgericht)
dem Klagebegehren gegenüber der Zweitbeklagten
statt und sprach deren Solidarhaftung mit der auf-
grund eines rechtskräftigen Zahlungsbefehls bereits
zahlungspflichtigen Erstbeklagten aus. Es sei von ei-
ner materiell eigenen Schuld der Zweitbeklagten aus-
zugehen, weil für alle Beteiligten von vornherein of-
fensichtlich gewesen sei, dass die Zweitbeklagte
mangels Selbsterhaltungsfähigkeit der Erstbeklagten
einen Regressanspruch nicht werde durchsetzen kön-
nen.

Die ordentliche Revision wurde für zulässig erklärt,
weil in der höchstgerichtlichen Judikatur – soweit
überblickbar – noch nicht dazu Stellung genommen
worden sei, ob und inwieweit die vom Berufungsge-
richt herangezogene Judikatur zu § 25c KSchG auch
auf Interzessionen von (unterhaltspflichtigen) Eltern-
teilen zwecks Finanzierung einer Schulausbildung ih-
rer (nicht selbsterhaltungsfähigen) volljährigen Kin-
der Anwendung finde.
Rechtliche Beurteilung

Die von der Klägerin beantwortete Revision der
Zweitbeklagten ist entgegen dem – nicht bindenden –
Ausspruch des Berufungsgerichts mangels Vorliegens
der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO nicht zu-
lässig. Allein der Umstand, dass zu einer bestimmten
Fallgestaltung keine ausdrückliche Rechtsprechung
des Obersten Gerichtshofs besteht, begründet noch
keine erhebliche Rechtsfrage (RIS-Justiz
RS0102181). Lässt sich – wie im vorliegenden Fall –
die für erheblich erachtete Rechtsfrage durch Anwen-
dung der bestehenden Rechtsprechung klären, ist das
Rechtsmittel zurückzuweisen (vgl RS0118640). Die
Entscheidung kann sich auf die Ausführung der Zu-
rückweisungsgründe beschränken (§ 510 Abs 3
ZPO).

1. Ob eine Interzession im Sinn des § 25c KSchG
(Beitritt als Mitschuldner zu einer materiell fremden
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Verbindlichkeit durch Übernahme einer Haftung für
Rechnung eines anderen und im fremden Interesse)
oder eine diese ausschließende echte Mitschuld vor-
liegt, hängt von der Auslegung des zwischen dem
Gläubiger und dem Haftungsübernehmer geschlosse-
nen Vertrags ab. Maßgeblich ist das dem Gläubiger
bekannte oder von ihm leicht erforschbare Innenver-
hältnis der beiden Schuldner (3 Ob 1/09g; vgl
RS0124822). Eine materiell fremde Schuld liegt vor,
wenn dem zahlenden Interzedenten ein Regressan-
spruch gegenüber dem (ursprünglichen) Schuldner
zusteht. Entscheidend ist nicht das Eigeninteresse des
Interzedenten, sondern allein, dass er typischerweise
damit rechnen kann, die Schuld zumindest wegen sei-
nes Regressanspruchs letztlich materiell nicht tragen
zu müssen (RS0119014 [T14, T15]). Ist offenkundig,
dass ein Regressanspruch wegen Vermögenslosigkeit
des Hauptschuldners nicht durchsetzbar sein wird, so
ist für den Interzedenten offenkundig, dass er die
Schuld auch materiell selbst tragen muss (RS0119014
[T19]). In einem solchen Fall finden die auf ein Ein-
stehen für fremde Schulden zugeschnittenen Schutz-
vorschriften der §§ 25c und 25d KSchG keine An-
wendung (zuletzt etwa 8 Ob 126/17p).

2. Da hier nach den Feststellungen allen am Vertrags-
abschluss Beteiligten (nämlich der Klägerin und bei-
den Beklagten) zum Zeitpunkt des Vertragsabschlus-
ses klar war, dass die (noch bei ihrer Mutter wohnen-
de) Erstbeklagte nicht selbsterhaltungsfähig ist und
nicht einmal für ihren Lebensbedarf selbst aufkom-
men kann, gelangte das Berufungsgericht zur Auffas-
sung, es sei für alle Beteiligten von vornherein offen-
sichtlich gewesen, dass die Zweitbeklagte in Wahr-
heit einen Regressanspruch gar nicht durchsetzen
kann und demnach die Schuld im Endeffekt materiell
selbst tragen muss.

Diese – auf den Einzelfall bezogene – Schlussfolge-

rung hält sich im Rahmen der zitierten Rechtspre-
chung. Sie steht auch, wie das Berufungsgericht be-
merkt hat, mit den sozialtypischen Gegebenheiten im
Einklang, wie sie zwischen schulbesuchenden, nicht
selbsterhaltungsfähigen jungen Erwachsenen und
(noch) unterhaltspflichtigen Elternteilen in Bezug auf
die Ausbildungsfinanzierung üblicherweise anzuneh-
men sind und von denen daher auch die Klägerin aus-
gehen durfte: Der unterhaltspflichtige Elternteil rech-
net typischerweise nicht damit, die für sein einkom-
mensloses, noch bei ihm wohnendes 20-jähriges Kind
im Zusammenhang mit der AHS-Matura aufgewen-
deten Ausbildungskosten – zumindest wegen eines
Regressanspruchs gegen das Kind – letztlich materiell
nicht tragen zu müssen. Das bedeutet entgegen der
Meinung der Zweitbeklagten keine generelle Aushöh-
lung des Verbraucherschutzes „für Eltern im Zusam-
menhang mit Rechtsgeschäften ihrer Kinder in Ver-
bindung mit § 25c KSchG“, weil Eltern bei der Über-
nahme von Bürgschaften und Haftungen für Verbind-
lichkeiten ihrer volljährigen Kinder in anders gelager-
ten Konstellationen sehr wohl (dem Gläubiger auch
erkennbare und damit dessen Warnpflichten auslösen-
de) Regressansprüche zustehen können, deren man-
gelnde Durchsetzbarkeit nicht – wie hier – von vorn-
herein offenkundig ist.

3. Insgesamt gelingt es der Zweitbeklagten nicht, eine
erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 Abs 1 ZPO, die die
Revision zulässig machen würde, aufzuzeigen. Die
Revision ist daher als unzulässig zurückzuweisen.

4. Die Kostenentscheidung beruht auf den §§ 41, 50
ZPO. Die Klägerin hat auf die Unzulässigkeit der Re-
vision der Zweitbeklagten in ihrer Revisionsbeant-
wortung hingewiesen (RS0035979 [T16]).
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